
4. Ausgabe

OSZE-
Verpfl ichtungen 
im Bereich der 
menschlichen 
Dimension
Band 2
Chronologische 
Zusammenstellung





OSZE-
Verpflichtungen 
im Bereich der 
menschlichen 
Dimension

Band 2
Chronologische  
Zusammenstellung

4. Ausgabe

OSZE/BDIMR dankt der Bundesrepublik 
Deutschland für die finanzielle Unterstützung 
dieser Veröffentlichung.



OSZE-Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension, 
Band 2, Chronologische Zusammenstellung,  
4. Ausgabe

Veröffentlicht vom OSZE-Büro für demokratische Institutionen  
und Menschenrechte (BDIMR)
Ul. Miodowa 10
00-251 Warschau, Polen 
www.osce.org/odihr

© OSZE/BDIMR 2023

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf für pädagogische und nicht-
kommerzielle Zwecke ohne Einschränkungen verwendet und vervielfältig werden, solange 
OSZE/BDIMR als Quelle angegeben wird.

ISBN 978-92-9271-163-4

Layout von Homework

Gedruckt in Polen von Centrum Poligrafii

http://www.osce.org/odihr


Inhalt

Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa – Schlussakte
Helsinki 1975 1

Abschliessendes Dokument des Madrider Treffens 
(Zweites Folgetreffen zur Helsinki-Konferenz)
Madrid 1983 29

Dokument der Stockholmer Konferenz über vertrauens- und 
sicherheitsbildende Massnahmen und Abrüstung in Europa
Stockholm 1986 38

Abschliessendes Dokument des Wiener Treffens 
(Drittes Folgetreffen zur Helsinki-Konferenz)
Wien 1989 40

Bericht über das Umweltschutztreffen
Sofia 1989 (Wien 1990) 57

Dokument der Bonner Konferenz über Wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa
Bonn 1990 58

Dokument des Kopenhagener Treffens der Konferenz 
uber die menschliche Dimension der KSZE
Kopenhagen 1990 59

Charta von Paris für ein neues Europa
Paris 1990 74

Dokument des Krakauer Symposiums über das kulturelle 
Erbe der KSZE-Teilnehmerstaaten
Krakau 1991 80

Bericht des KSZE-Expertentreffens über nationale Minderheiten
Genf 1991 86



Dokument des Moskauer Treffens der Konferenz über 
die menschliche Dimension der KSZE
Moskau 1991 93

Prager Dokument über die weitere Entwicklung der KSZE-Institutionen 
und -Strukturen 
(Zweites Treffen des Rates)
Prag 1992 108

Helsinki-Dokument: Herausforderung des Wandels 
(Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs)
Helsinki 1992 111

Dokument des dritten Treffens des Rates
Stockholm 1992 129

Dokument des vierten Treffens des Rates
Rom 1993 132

Budapester Dokument: Der Weg zu echter Partnerschaft in einem neuen Zeitalter 
(Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs)
Budapest 1994 138

Lissabonner Dokument 
(Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs)
Lissabon 1996 152

Dokument des sechsten Treffens des Ministerrats
Kopenhagen 1997 155

Dokument des siebenten Treffens des Ministerrats
Oslo 1998 158

Dokument von Istanbul 
(Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs)
Istanbul 1999 159

Dokument des achten Treffen des Ministerrats
Wien 2000 168

Dokument des neunten Treffens des Ministerrats
Bukarest 2001 171

Dokument des zehnten Treffens des Ministerrats
Porto 2002 185



Dokument des elften Treffens des Ministerrats
Maastricht 2003 201

Dokument des zwölften Treffens des Ministerrats
Sofia 2004 251

Dokument des dreizehnten Treffens des Ministerrats
Laibach 2005 279

Dokument des vierzehnten Treffens des Ministerrats
Brüssel 2006 306

Dokument des fünfzehnten Treffens des Ministerrats
Madrid 2007 333

Dokument des sechzehnten Treffens des Ministerrats
Helsinki 2008 345

Dokument des siebzehnten Treffens des Ministerrats
Athen 2009 357

Gedenkerklärung von Astana
Astana 2010 378

Dokument des achtzehnten Treffens des Ministerrats
Vilnius 2011 381

Dokument des neunzehnten Treffens des Ministerrats
Dublin 2012 389

Dokument des zwanzigsten Treffens des Ministerrats
Kiew 2013 394

Dokument des einundzwanzigsten Treffens des Ministerrats
Basel 2014 401

Dokument des zweiundzwanzigsten Treffens des Ministerrats
Belgrad 2015 410

Dokument des dreiundzwanzigsten Treffens des Ministerrats
Hamburg 2016 418

Dokument des vierundzwanzigsten Treffens des Ministerrats
Wien 2017 427



Dokument des fünfundzwanzigsten Treffens des Ministerrats
Mailand 2018 435

Dokument des siebenundzwanzigsten Treffens des Ministerrats
Tirana 2020 448

Index 458



1

Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa – Schlussakte
Helsinki 1975

(…)

Haben die Hohen Vertreter der Teilnehmerstaaten feierlich folgendes angenommen:

Fragen der Sicherheit in Europa

Die Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa,

Unter Bekräftigung ihres Zieles, bessere Beziehungen untereinander zu fördern sowie Bedingun-
gen zu gewährleisten, unter denen ihre Völker in echtem und dauerhaftem Frieden, frei von jeg-
licher Bedrohung oder Beeinträchtigung ihrer Sicherheit leben können;

Überzeugt von der Notwendigkeit, Anstrengungen zu unternehmen, um die Entspannung im 
universellen Sinne sowohl zu einem dauerhaften als auch zu einem immer lebensfähigeren und 
umfassenderen Prozeß zu machen und überzeugt davon, daß die Durchführung der Ergebnisse 
der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ein bedeutender Beitrag zu die-
sem Prozeß sein wird;

In der Erwägung, daß die Solidarität zwischen den Völkern sowie das gemeinsame Anliegen der 
Teilnehmerstaaten, die Ziele zu erreichen, wie sie von der Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa gesetzt worden sind, zur Entwicklung besserer und engerer Beziehungen 
untereinander auf allen Gebieten und damit zur Überwindung der aus dem Charakter ihrer frü-
heren Beziehungen herrührenden Konfrontation sowie zu besserem gegenseitigem Verständnis 
führen sollten;

Eingedenk ihrer gemeinsamen Geschichte und in der Erkenntnis, daß die vorhandenen gemeinsa-
men Elemente ihrer Traditionen und Werte bei der Entwicklung ihrer Beziehungen dienlich sein 
können, und von dem Wunsch geleitet, unter voller Berücksichtigung der Eigenart und Vielfalt 
ihrer Standpunkte und Auffassungen, nach Möglichkeiten zu suchen, ihre Bemühungen zur Über-
windung des Mißtrauens und zur Vergrößerung des Vertrauens zu vereinigen, die Probleme, die 
sie trennen, zu lösen und zum Wohl der Menschheit zusammenzuarbeiten;

In der Erkenntnis der Unteilbarkeit der Sicherheit in Europa sowie ihres gemeinsamen Interesses 
an der Entwicklung der Zusammenarbeit überall in Europa und untereinander sowie unter Bekun-
dung ihrer Absicht, weiterhin entsprechende Anstrengungen zu unternehmen;

In der Erkenntnis der engen Verbindung zwischen Frieden und Sicherheit in Europa und in der 
ganzen Welt und im Bewußtsein der Notwendigkeit, daß jeder von ihnen seinen Beitrag zur Fes-
tigung des Friedens und der Sicherheit in der Welt und zur Förderung der Grundrechte, des wirt-
schaftlichen und sozialen Fortschritts und des Wohlergehens aller Völker leistet;
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Haben folgendes angenommen:

1. (a) Erklärung über die Prinzipien, die die Beziehungen der Teilnehmerstaaten 
leiten

Die Teilnehmerstaaten,

Unter Bekräftigung ihrer Verpflichtung zu Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit und zur stetigen 
Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit;

In der Erkenntnis, daß diese Verpflichtung, die das Interesse und die Bestrebungen der Völker 
widerspiegelt, für jeden Teilnehmerstaat eine durch Erfahrungen aus der Vergangenheit erhöhte 
Verantwortung in Gegenwart und Zukunft darstellt;

Unter Bekräftigung ihrer vollen und aktiven Unterstützung für die Vereinten Nationen und für 
die Stärkung ihrer Rolle und Wirksamkeit bei der Festigung des internationalen Friedens sowie 
der internationalen Sicherheit und Gerechtigkeit und bei der Förderung der Lösung internatio-
naler Probleme sowie bei der Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammen-
arbeit zwischen den Staaten, soweit sie als Mitglieder der Vereinten Nationen dazu gehalten sind 
und im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen;

In Bekundung ihrer einmütigen Zustimmung zu den Prinzipien, die unten aufgeführt sind und die 
mit der Charta der Vereinten Nationen übereinstimmen, sowie ihres einmütigen Willens, bei der 
Anwendung dieser Prinzipien in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Charta 
der Vereinten Nationen zu handeln;

Erklären ihre Entschlossenheit, die folgenden Prinzipien, die alle von grundlegender Bedeutung 
sind und ihre gegenseitigen Beziehungen leiten, ein jeder in seinen Beziehungen zu allen ande-
ren Teilnehmerstaaten, ungeachtet ihrer politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Systeme, als 
auch ihrer Größe, geographischen Lage oder ihres wirtschaftlichen Entwicklungsstandes, zu ach-
ten und in die Praxis umzusetzen:

I. Souveräne Gleichheit, Achtung der der Souveränität innewohnenden Rechte

Die Teilnehmerstaaten werden gegenseitig ihre souveräne Gleichheit und Individualität sowie 
alle ihrer Souveränität innewohnenden und von ihr umschlossenen Rechte achten, einschließlich 
insbesondere des Rechtes eines jeden Staates auf rechtliche Gleichheit, auf territoriale Integrität 
sowie auf Freiheit und politische Unabhängigkeit. Sie werden ebenfalls das Recht jedes anderen 
Teilnehmerstaates achten, sein politisches, soziales, wirtschaftliches und kulturelles System frei 
zu wählen und zu entwickeln sowie sein Recht, seine Gesetze und Verordnungen zu bestimmen.

Im Rahmen des Völkerrechts haben alle Teilnehmerstaaten gleiche Rechte und Pflichten. Sie wer-
den das Recht jedes anderen Teilnehmerstaates achten, seine Beziehungen zu anderen Staaten im 
Einklang mit dem Völkerrecht und im Geiste der vorliegenden Erklärung zu bestimmen und zu 
gestalten, wie er es wünscht. Sie sind der Auffassung, daß ihre Grenzen, in Übereinstimmung mit 
dem Völkerrecht, durch friedliche Mittel und durch Vereinbarung verändert werden können. Sie 
haben ebenfalls das Recht, internationalen Organisationen anzugehören oder nicht anzugehören, 
Vertragspartei bilateraler oder multilateraler Verträge zu sein oder nicht zu sein, einschließlich 
des Rechtes, Vertragspartei eines Bündnisses zu sein oder nicht zu sein; desgleichen haben sie das 
Recht auf Neutralität.
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II. Enthaltung von der Androhung oder Anwendung von Gewalt

Die Teilnehmerstaaten werden sich in ihren gegenseitigen Beziehungen sowie in ihren internationa-
len Beziehungen im allgemeinen der Androhung oder Anwendung von Gewalt, die gegen die terri-
toriale Integrität oder politische Unabhängigkeit irgendeines Staates gerichtet oder auf irgendeine 
andere Weise mit den Zielen der Vereinten Nationen und mit der vorliegenden Erklärung unver-
einbar ist, enthalten. Die Geltendmachung von Erwägungen zur Rechtfertigung eines gegen dieses 
Prinzip verstoßenden Rückgriffs auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt ist unzulässig.

Die Teilnehmerstaaten werden sich dementsprechend jeglicher Handlung enthalten, die eine Gewalt-
androhung oder eine direkte oder indirekte Gewaltanwendung gegen einen anderen Teilnehmer-
staat darstellt. Sie werden sich gleichermaßen jeglicher Gewaltmanifestation, die den Zweck hat, 
einen anderen Teilnehmerstaat zum Verzicht auf die volle Ausübung seiner souveränen Rechte zu 
bewegen, enthalten. Sie werden sich ebenso in ihren gegenseitigen Beziehungen jeglicher gewalt-
samen Repressalie enthalten. Keine solche Androhung oder Anwendung von Gewalt wird als 
Mittel zur Regelung von Streitfällen oder von Fragen, die zu Streitfällen zwischen ihnen führen 
können, verwendet werden.

III. Unverletzlichkeit der Grenzen

Die Teilnehmerstaaten betrachten gegenseitig alle ihre Grenzen sowie die Grenzen aller Staaten 
in Europa als unverletzlich und werden deshalb jetzt und in der Zukunft keinen Anschlag auf 
diese Grenzen verüben.

Dementsprechend werden sie sich auch jeglicher Forderung oder Handlung enthalten, sich eines 
Teiles oder des gesamten Territoriums irgendeines Teilnehmerstaates zu bemächtigen.

IV. Territoriale Integrität der Staaten

Die Teilnehmerstaaten werden die territoriale Integrität eines jeden Teilnehmerstaates achten.

Dementsprechend werden sie sich jeder mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Verein-
ten Nationen unvereinbaren Handlung gegen die territoriale Integrität, politische Unabhängigkeit 
oder Einheit eines jeden Teilnehmerstaates enthalten, insbesondere jeder derartigen Handlung, 
die eine Androhung oder Anwendung von Gewalt darstellt.

Die Teilnehmerstaaten werden ebenso davon Abstand nehmen, das Territorium eines jeden ande-
ren Teilnehmerstaates zum Gegenstand einer militärischen Besetzung oder anderer direkter oder 
indirekter Gewaltmaßnahmen unter Verletzung des Völkerrechts oder zum Gegenstand der Aneig-
nung durch solche Maßnahmen oder deren Androhung zu machen. Keine solche Besetzung oder 
Aneignung wird als rechtmäßig anerkannt werden.

V. Friedliche Regelung von Streitfällen

Die Teilnehmerstaaten werden Streitfälle zwischen ihnen mit friedlichen Mitteln auf solche Weise 
regeln, daß der internationale Frieden und die internationale Sicherheit sowie die Gerechtigkeit 
nicht gefährdet werden.

Sie werden bestrebt sein, nach Treu und Glauben und im Geiste der Zusammenarbeit eine rasche 
und gerechte Lösung auf der Grundlage des Völkerrechts zu erreichen. Zu diesem Zweck werden 
sie Mittel wie Verhandlung, Untersuchung, Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche 
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Regelung oder andere friedliche Mittel eigener Wahl verwenden, einschließlich jedes Streitrege-
lungsverfahrens, auf das sich die beteiligten Parteien vor Entstehen des Streitfalles geeinigt haben.

Sollte sich durch keines der vorgenannten friedlichen Mittel eine Lösung erzielen lassen, werden 
die an einem Streitfall beteiligten Parteien weiterhin nach einem gegenseitig zu vereinbarenden 
Weg zur friedlichen Regelung des Streitfalles suchen.

Teilnehmerstaaten, die Parteien eines zwischen ihnen bestehenden Streitfalles sind, sowie alle 
anderen Teilnehmerstaaten werden sich jeder Handlung enthalten, welche die Lage in einem sol-
chen Maße verschärfen könnte, daß die Erhaltung des internationalen Friedens und der interna-
tionalen Sicherheit gefährdet und dadurch eine friedliche Regelung des Streitfalles erschwert wird.

VI. Nichteinmischung in innere Angelegenheiten

Die Teilnehmerstaaten werden sich ungeachtet ihrer gegenseitigen Beziehungen jeder direkten oder 
indirekten, individuellen oder kollektiven Einmischung in die inneren oder äußeren Angelegen-
heiten enthalten, die in die innerstaatliche Zuständigkeit eines anderen Teilnehmerstaates fallen.

Sie werden sich dementsprechend jeder Form der bewaffneten Intervention oder der Androhung 
einer solchen Intervention gegen einen anderen Teilnehmerstaat enthalten.

Sie werden sich gleichermaßen unter allen Umständen jeder militärischen wie auch politischen, 
wirtschaftlichen oder sonstigen Zwangsmaßnahme enthalten, die darauf gerichtet ist, ihrem eige-
nen Interesse die Ausübung der Rechte eines anderen Teilnehmerstaates, die dessen Souveränität 
innewohnen, unterzuordnen und sich damit Vorteile irgendwelcher Art zu verschaffen.

Dementsprechend werden sie sich unter anderem der direkten oder indirekten Unterstützung ter-
roristischer Tätigkeiten oder subversiver oder anderer Tätigkeiten enthalten, die auf den gewalt-
samen Umsturz des Regimes eines anderen Teilnehmerstaates gerichtet sind.

VII. Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der 
Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit

Die Teilnehmerstaaten werden die Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedan-
ken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit für alle ohne Unterschied der Rasse, des 
Geschlechts, der Sprache oder der Religion achten.

Sie werden die wirksame Ausübung der zivilen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturel-
len sowie der anderen Rechte und Freiheiten, die sich alle aus der dem Menschen innewohnenden 
Würde ergeben und für seine freie und volle Entfaltung wesentlich sind, fördern und ermutigen.

In diesem Rahmen werden die Teilnehmerstaaten die Freiheit des Individuums anerkennen und 
achten, sich allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu einer Religion oder einer Überzeugung 
in Übereinstimmung mit dem, was sein Gewissen ihm gebietet, zu bekennen und sie auszuüben.

Die Teilnehmerstaaten, auf deren Territorium nationale Minderheiten bestehen, werden das Recht 
von Personen, die zu solchen Minderheiten gehören, auf Gleichheit vor dem Gesetz achten; sie wer-
den ihnen jede Möglichkeit für den tatsächlichen Genuß der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten gewähren und werden auf diese Weise ihre berechtigten Interessen in diesem Bereich schützen.
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Die Teilnehmerstaaten anerkennen die universelle Bedeutung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten, deren Achtung ein wesentlicher Faktor für den Frieden, die Gerechtigkeit und das Wohl-
ergehen ist, die ihrerseits erforderlich sind, um die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen 
und der Zusammenarbeit zwischen ihnen sowie zwischen allen Staaten zu gewährleisten.

Sie werden diese Rechte und Freiheiten in ihren gegenseitigen Beziehungen stets achten und sich 
einzeln und gemeinsam, auch in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, bemühen, die uni-
verselle und wirksame Achtung dieser Rechte und Freiheiten zu fördern.

Sie bestätigen das Recht des Individuums, seine Rechte und Pflichten auf diesem Gebiet zu ken-
nen und auszuüben.

Auf dem Gebiet der Menschenrechte und Grundfreiheiten werden die Teilnehmerstaaten in Über-
einstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und mit der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte handeln. Sie werden ferner ihre Verpflichtungen 
erfüllen, wie diese festgelegt sind in den internationalen Erklärungen und Abkommen auf die-
sem Gebiet, soweit sie an sie gebunden sind, darunter auch in den Internationalen Konventionen 
über die Menschenrechte.

VIII. Gleichberechtigung und Selbstbestimmungsrecht der Völker

Die Teilnehmerstaaten werden die Gleichberechtigung der Völker und ihr Selbstbestimmungs-
recht achten, indem sie jederzeit in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Charta 
der Vereinten Nationen und den einschlägigen Normen des Völkerrechts handeln, einschließlich 
jener, die sich auf die territoriale Integrität der Staaten beziehen.

Kraft des Prinzips der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungsrechts der Völker haben 
alle Völker jederzeit das Recht, in voller Freiheit, wann und wie sie es wünschen, ihren inneren 
und äußeren politischen Status ohne äußere Einmischung zu bestimmen und ihre politische, wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung nach eigenen Wünschen zu verfolgen.

Die Teilnehmerstaaten bekräftigen die universelle Bedeutung der Achtung und der wirksamen 
Ausübung der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungsrechts der Völker für die Entwick-
lung freundschaftlicher Beziehungen zwischen ihnen sowie zwischen allen Staaten; sie erinnern 
auch an die Bedeutung der Beseitigung jeglicher Form der Verletzung dieses Prinzips.

IX. Zusammenarbeit zwischen den Staaten

Die Teilnehmerstaaten werden ihre Zusammenarbeit miteinander und mit allen Staaten in allen

Bereichen gemäß den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen entwickeln. Bei 
der Entwicklung ihrer Zusammenarbeit werden die Teilnehmerstaaten besonderes Gewicht auf die 
Bereiche legen, so wie sie im Rahmen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
festgelegt sind, wobei jeder von ihnen seinen Beitrag unter Bedingungen voller Gleichheit leistet.

Sie werden sich bei der Entwicklung ihrer Zusammenarbeit als Gleiche bemühen, gegenseitiges 
Verständnis und Vertrauen, freundschaftliche und gutnachbarliche Beziehungen untereinander, 
internationalen Frieden, internationale Sicherheit und Gerechtigkeit zu fördern. Sie werden sich 
gleichermaßen bemühen, bei der Entwicklung ihrer Zusammenarbeit das Wohlergehen der Völ-
ker zu verbessern und zur Erfüllung ihrer Wünsche beizutragen, unter anderem durch die Vor-
teile, die sich aus größerer gegenseitiger Kenntnis sowie dem Fortschritt und den Leistungen im 
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wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, technischen, sozialen, kulturellen und humanitären Bereich 
ergeben. Sie werden Schritte zur Förderung von Bedingungen unternehmen, die den Zugang aller 
zu diesen Vorteilen begünstigen; sie werden das Interesse aller berücksichtigen, insbesondere das 
Interesse der Entwicklungsländer in der ganzen Welt, Unterschiede im Stand der wirtschaftlichen 
Entwicklung zu verringern.

Sie bestätigen, daß Regierungen, Institutionen, Organisationen und Personen eine relevante und 
positive Rolle zukommt, zur Erreichung dieser Ziele ihrer Zusammenarbeit beizutragen.

Sie werden bei der Verstärkung ihrer Zusammenarbeit wie oben dargelegt, danach streben, engere 
Beziehungen untereinander auf einer verbesserten und dauerhafteren Grundlage zum Nutzen der 
Völker zu entwickeln.

X. Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen nach Treu und Glauben

Die Teilnehmerstaaten werden ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen nach Treu und Glauben 
erfüllen, und zwar jene Verpflichtungen, die sich aus den allgemein anerkannten Grundsätzen und 
Regeln des Völkerrechts ergeben, wie auch jene Verpflichtungen, die sich aus mit dem Völkerrecht 
übereinstimmenden Verträgen oder sonstigen Abkommen, deren Vertragspartei sie sind, ergeben.

Bei der Ausübung ihrer souveränen Rechte, einschließlich des Rechtes, ihre Gesetze und Verord-
nungen zu bestimmen, werden sie ihren rechtlichen Verpflichtungen aus dem Völkerrecht ent-
sprechen; sie werden ferner die Bestimmungen der Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa gebührend berücksichtigen und durchführen.

Die Teilnehmerstaaten bestätigen, daß im Falle eines Widerspruchs zwischen den Verpflichtungen 
der Mitglieder der Vereinten Nationen aus der Charta der Vereinten Nationen und ihren Verpflich-
tungen aus irgendeinem Vertrag oder sonstigen internationalen Abkommen ihre Verpflichtungen 
aus der Charta der Vereinten Nationen gemäß ihrem Artikel 103 Vorrang haben.

Alle die vorstehend aufgeführten Prinzipien sind von grundlegender Bedeutung und werden folg-
lich gleichermaßen und vorbehaltlos angewendet, wobei ein jedes von ihnen unter Beachtung der 
anderen ausgelegt wird.

Die Teilnehmerstaaten erklären ihre Entschlossenheit, diese Prinzipien, so wie sie in der vorlie-
genden Erklärung gelegt sind, voll in allen Aspekten in ihren gegenseitigen Beziehungen und ihrer 
Zusammenarbeit zu achten und anzuwenden, um jedem Teilnehmerstaat die Vorteile zu sichern, 
die sich aus der Achtung und der Anwendung dieser Prinzipien durch alle ergeben.

Indem die Teilnehmerstaaten die vorstehenden Prinzipien gebührend berücksichtigen, insbeson-
dere den ersten Satz des zehnten Prinzips, „Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen nach Treu 
und Glauben“, stellen sie fest, daß die vorliegende Erklärung weder ihre Rechte und Verpflichtun-
gen noch die diesbezüglichen Verträge und Abkommen und Abmachungen berührt.

Die Teilnehmerstaaten geben der Überzeugung Ausdruck, daß die Achtung dieser Prinzipien die 
Entwicklung normaler und freundschaftlicher Beziehungen und den Fortschritt der Zusammen-
arbeit zwischen ihnen auf allen Gebieten fördern wird. Ferner geben sie der Überzeugung Aus-
druck, daß die Achtung dieser Prinzipien die Entwicklung politischer Kontakte zwischen ihnen 
begünstigen wird, die ihrerseits zum besseren Verständnis ihrer Standpunkte und Auffassungen 
beitragen würde.
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Die Teilnehmerstaaten erklären ihre Absicht, ihre Beziehungen zu allen anderen Staaten im Geiste 
der in dieser Erklärung enthaltenen Prinzipien zu gestalten.

(b) Fragen der Verwirklichung einiger der vorstehenden Prinzipien

(i) Die Teilnehmerstaaten,

Unter Bekräftigung, daß sie die Enthaltung von der Androhung oder Anwendung von Gewalt ach-
ten werden und ihr Wirkung verleihen werden, und von der Notwendigkeit überzeugt, diese zu 
einer wirksamen Norm des internationalen Lebens zu machen,

Werden in ihren Beziehungen zueinander unter anderem die folgenden Bestimmungen, die in 
Übereinstimmung mit der Erklärung über die Prinzipien, die die Beziehungen der Teilnehmer-
staaten leiten, stehen, achten und anwenden:

• Auf alle Arten und in jeder Form, die sie für angemessen halten, der Pflicht, sich der Andro-
hung oder Anwendung von Gewalt in ihren Beziehungen zueinander zu enthalten, Wirkung 
und Ausdruck zu verleihen;

• Sich jedes mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und den Bestim-
mungen der Erklärung über die Prinzipien, die die Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten, 
nicht zu vereinbarenden Einsatzes bewaffneter Kräfte gegen einen anderen Teilnehmerstaat zu 
enthalten, insbesondere der Invasion oder des Angriffs auf sein Territorium.

• Sich jeglicher Gewaltmanifestation zu enthalten, die den Zweck hat, einen anderen Teilnehmer-
staat zum Verzicht auf die volle Ausübung seiner souveränen Rechte zu bewegen.

• Sich jeder wirtschaftlichen Zwangsmaßnahme zu enthalten, die darauf gerichtet ist, ihrem eige-
nen Interesse die Ausübung der Rechte eines anderen Teilnehmerstaates, die dessen Souverä-
nität innewohnen, unterzuordnen und sich damit Vorteile irgendwelcher Art zu verschaffen;

• Wirksame Maßnahmen zu ergreifen. die durch ihren Umfang und durch ihre Natur Schritte 
darstellen, um schließlich eine allgemeine und vollständige Abrüstung unter strenger und wirk-
samer internationaler Kontrolle zu erreichen.

• Im Einklang mit ihrer Pflicht, sich der Propaganda sowohl für Angriffskriege als auch für jegliche 
mit den Zielen der Vereinten Nationen und mit der Erklärung über die Prinzipien, die die Bezie-
hungen der Teilnehmerstaaten leiten, unvereinbaren Androhung oder Anwendung von Gewalt 
gegen einen anderen Teilnehmerstaat zu enthalten, mit allen Mitteln, die ein jeder von ihnen für 
angemessen hält, ein Klima des Vertrauens und der Achtung zwischen den Völkern zu fördern.

• Alle Anstrengungen zu unternehmen, um ausschließlich mit friedlichen Mitteln jeglichen Streit-
fall zwischen ihnen zu regeln, dessen Fortdauer geeignet ist, die Erhaltung des internationa-
len Friedens und der internationalen Sicherheit in Europa zu gefährden, und eine Lösung vor 
allem durch die friedlichen Mittel zu suchen, die in Artikel 33 der Charta der Vereinten Nati-
onen aufgeführt sind.

• Sich jeder Handlung zu enthalten, die eine friedliche Regelung von Streitfällen zwischen den 
Teilnehmerstaaten behindern könnte.

(…)
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Zusammenarbeit in den Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und 
der Technik sowie der Umwelt
(…)

6. Zusammenarbeit auf anderen Gebieten
(…)

Wirtschaftliche und soziale Aspekte der Wanderarbeit

Die Teilnehmerstaaten,

In der Erwägung, daß die Wanderbewegungen von Arbeitskräften in Europa einen bedeutenden 
Umfang angenommen haben und daß sie einen wichtigen wirtschaftlichen, sozialen und mensch-
lichen Faktor sowohl in den Aufnahme- als auch in den Herkunftsländern darstellen,

In der Erkenntnis, daß die Wanderarbeit auch eine Reihe von wirtschaftlichen, sozialen, mensch-
lichen und anderen Problemen sowohl in den Aufnahme- als auch in den Herkunftsländern her-
vorgerufen hat,

Unter gebührender Berücksichtigung der Tätigkeiten der zuständigen internationalen Organisa-
tionen in diesem Bereich, insbesondere der Internationalen Arbeitsorganisation,

• sind der Auffassung, daß die Probleme, die auf bilateraler Ebene durch die Wanderarbeit sowohl 
in Europa als auch zwischen den Teilnehmerstaaten entstanden sind, von den unmittelbar betrof-
fenen Parteien behandelt werden sollen, um sie in ihrem gegenseitigen Interesse zu lösen, unter 
Beachtung der Sorge jedes betroffenen Staates um gebührende Berücksichtigung der Erforder-
nisse, die sich aus seiner sozio-ökonomischen Lage ergeben; dabei berücksichtigt jeder Staat 
seine Verpflichtung, den bilateralen und multilateralen Abkommen, die er eingegangen ist, zu 
entsprechen, und hat folgende Ziele im Auge:

• die Bemühungen der Herkunftsländer zu fördern, die darauf zielen, ihren Bürgern im eigenen 
Land erweiterte Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, insbesondere durch den Ausbau einer 
diesem Zweck dienlichen und für die Aufnahme- und Herkunftsländer geeigneten wirtschaft-
lichen Zusammenarbeit;

• die Bedingungen für einen geordneten Ablauf der Wanderbewegung der Arbeitskräfte durch 
die Zusammenarbeit zwischen dem Aufnahme- und dem Herkunftsland zu gewährleisten, 
wobei gleichzeitig deren persönliches und soziales Wohl gewahrt wird, und, gegebenenfalls, 
die Anwerbung sowie eine elementare sprachliche und berufliche Vorbereitung der Wander-
arbeiter zu organisieren;

• die Gleichberechtigung zwischen Wanderarbeitern und Bürgern der Gastländer hinsichtlich der 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen sowie der sozialen Sicherheit zu gewährleisten und 
darauf zu achten, daß Wanderarbeitern zufriedenstellende Lebensbedingungen und insbeson-
dere Wohnverhältnisse zuteil werden;

• soweit als möglich darauf zu achten, daß die Wanderarbeiter die gleichen Möglichkeiten wie 
die Bürger der Gastländer haben, im Falle der Arbeitslosigkeit anderweitig passende Beschäf-
tigung zu finden;

• zu befürworten, daß den Wanderarbeitern eine berufliche Bildung und, soweit möglich, kos-
tenloser Unterricht in der Sprache des Gastlandes im Rahmen ihrer Beschäftigung zuteil wird;
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• das Recht der Wanderarbeiter zu bestätigen, im Rahmen des Möglichen regelmäßige Informa-
tionen in ihrer eigenen Sprache sowohl über ihr Herkunftsland als auch über das Aufnahme-
land zu erhalten;

• sicherzustellen, daß die im Aufnahmeland lebenden Kinder von Wanderarbeitern unter den glei-
chen Bedingungen wie die Kinder dieses Landes Zugang zum dort üblichen Unterricht haben 
und zu gestatten, daß sie darüber hinaus in ihrer eigenen Sprache, Kultur, Geschichte und Geo-
graphie unterrichtet werden;

• sich dessen bewußt zu sein, daß Wanderarbeiter, insbesondere solche, die berufliche Qualifi-
kationen erworben haben, durch die Rückkehr in ihre Heimatländer nach einer gewissen Zeit 
dazu beitragen können, dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften abzuhelfen;

• soweit wie möglich die Vereinigung der Wanderarbeiter mit ihren Familien zu fördern;

• die von den Herkunftsländern unternommenen Bemühungen zu befürworten, die Ersparnisse 
der Wanderarbeiter ins Land zurückzuführen, um so das Angebot angemessener Beschäfti-
gungsmöglichkeiten im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zu erweitern und dadurch 
die Wiedereingliederung der zurückkehrenden Arbeiter zu erleichtern.

(…)

Zusammenarbeit in humanitären und anderen Bereichen

Die Teilnehmerstaaten,

Von dem Wunsche geleitet, zur Stärkung des Friedens und der Verständigung zwischen den Völ-
kern und zur geistigen Bereicherung der menschlichen Persönlichkeit ohne Unterschied von Rasse, 
Geschlecht, Sprache oder Religion beizutragen,

Im Bewußtsein, daß eine Steigerung des Austausches auf dem Gebiet der Kultur und Bildung, eine 
größere Verbreitung von Information, Kontakte zwischen den Menschen und die Lösung huma-
nitärer Probleme zur Erreichung dieser Ziele beitragen werden,

Daher entschlossen, unabhängig von ihren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systemen 
untereinander zusammenzuarbeiten, um in den oben genannten Bereichen bessere Bedingungen 
zu schaffen, bestehende Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln und zu stärken sowie neue, 
diesen Zielen gemäße Mittel und Wege auszuarbeiten,

In der Überzeugung, daß diese Zusammenarbeit unter voller Achtung der die Beziehungen zwi-
schen den Teilnehmerstaaten leitenden Prinzipien durchgeführt werden sollte, wie sie in dem ein-
schlägigen Dokument aufgeführt sind,

Haben folgendes angenommen:

1. Menschliche Kontakte

Die Teilnehmerstaaten,

In der Erwägung, daß die Entwicklung von Kontakten ein wichtiges Element bei der Stärkung 
freundschaftlicher Beziehungen und des Vertrauens zwischen den Völkern ist,
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In Bekräftigung der Bedeutung, die sie bei ihren gegenwärtigen Bemühungen, die Bedingungen 
in diesem Bereich zu verbessern, humanitären Erwägungen beimessen,

In dem Wunsch, in diesem Geist weitere Bemühungen im Zuge der Entspannung zu entwickeln, 
um weitergehenden Fortschritt auf diesem Gebiet zu erzielen,

Und im Bewußtsein, daß die diesbezüglichen Fragen von den betreffenden Staaten unter gegen-
seitig annehmbaren Bedingungen geregelt werden müssen,

Setzen sich zum Ziel, freiere Bewegung und Kontakte auf individueller und kollektiver, sei es auf 
privater oder offizieller Grundlage zwischen Personen, Institutionen und Organisationen der Teil-
nehmerstaaten zu erleichtern und zur Lösung der humanitären Probleme beizutragen, die sich in 
diesem Zusammenhang ergeben,

Erklären ihre Bereitschaft, zu diesem Zweck Maßnahmen zu ergreifen, die sie für geeignet halten, 
und falls notwendig, untereinander Abkommen zu schließen oder Vereinbarungen zu treffen, und

Drücken ihre Absicht aus, nunmehr zur Durchführung des folgenden zu schreiten:

(a) Kontakte und regelmäßige Begegnungen auf der Grundlage familiärer 
Bindungen

Um die weitere Entwicklung von Kontakten auf der Grundlage familiärer Bindungen zu fördern, 
werden die Teilnehmerstaaten Gesuche auf Reisen wohlwollend prüfen mit dem Ziel, Personen 
zu erlauben, in ihr Territorium zeitweilig und, wenn gewünscht, regelmäßig einzureisen oder aus 
ihm auszureisen, um Mitglieder ihrer Familien zu besuchen.

Gesuche auf zeitweilige Besuchsreisen zum Zweck von Begegnungen mit Mitgliedern ihrer Familien 
werden ohne Unterschied hinsichtlich des Herkunfts- oder Bestimmungslandes behandelt werden; 
bestehende Bestimmungen hinsichtlich Reisedokumente und Visa werden in diesem Geiste ange-
wendet werden. Die Ausstellung und Ausgabe solcher Dokumente und Visa werden innerhalb ver-
nünftiger Fristen erfolgen; Dringlichkeitsfälle – wie ernste Erkrankung oder Todesfall – werden mit 
Vorrang behandelt werden. Sie werden die Schritte unternehmen, welche notwendig sein können, 
um zu gewährleisten, daß die Gebühren für amtliche Reisedokumente und Visa annehmbar sind.

Sie bestätigen, daß die Einreichung eines Gesuchs betreffend Kontakte auf der Grundlage fami-
liärer Bindungen zu keiner Veränderung der Rechte und Pflichten des Gesuchstellers oder seiner 
Familienmitglieder führen wird.

(b) Familienzusammenführung

Die Teilnehmerstaaten werden in positivem und humanitärem Geist Gesuche von Personen behan-
deln, die mit Angehörigen ihrer Familie zusammengeführt werden möchten, unter besonderer 
Beachtung von Gesuchen dringenden Charakters – wie solchen, die von kranken oder alten Per-
sonen eingereicht werden.

Sie werden Gesuche in diesem Bereich so zügig wie möglich behandeln.

Sie werden, wo notwendig, die im Zusammenhang mit diesen Gesuchen erhobenen Gebühren ver-
ringern, um sicherzustellen, daß sie gemäßigt sind.
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Gesuche betreffend Familienzusammenführung, denen nicht stattgegeben wird, können auf ent-
sprechender Ebene erneut eingereicht werden; sie werden von den Behörden des Aufenthaltslandes 
beziehungsweise des Aufnahmelandes in angemessen kurzen Zeitabständen von neuem geprüft; 
unter diesen Umständen werden Gebühren nur im Falle der Genehmigung des Gesuchs erhoben.

Personen, deren Gesuchen betreffend Familienzusammenführung stattgegeben wurde, können 
ihr Haushaltsgut und ihre persönliche Habe mitführen oder versenden; zu diesem Zwecke werden 
die Teilnehmerstaaten alle in den bestehenden Vorschriften enthaltenen Möglichkeiten nutzen.

Solange Angehörige derselben Familien nicht zusammengeführt sind, können Begegnungen und 
Kontakte zwischen ihnen entsprechend den Modalitäten für Kontakte auf der Grundlage famili-
ärer Bindungen stattfinden.

Die Teilnehmerstaaten werden die Bemühungen der Gesellschaften des Roten Kreuzes und des Roten 
Halbmondes unterstützen, die sich mit den Problemen der Familienzusammenführung befassen.

Sie bestätigen, daß die Einreichung eines Gesuchs betreffend Familienzusammenführung zu kei-
ner Veränderung der Rechte und Pflichten des Gesuchstellers oder seiner Familienmitglieder füh-
ren wird.

Der aufnehmende Teilnehmerstaat wird angemessene Sorge tragen hinsichtlich der Arbeitsbe-
schaffung für Personen aus anderen Teilnehmerstaaten, die in diesem Staat im Rahmen der Fami-
lienzusammenführung mit dessen Bürgern ständigen Wohnsitz nehmen, und darauf achten, daß 
ihnen die gleichen Möglichkeiten der Bildung, medizinischen Betreuung und sozialen Sicherheit 
wie den eigenen Bürgern gewährt werden.

(c) Eheschließung zwischen Bürgern verschiedener Staaten

Die Teilnehmerstaaten werden wohlwollend und auf der Grundlage humanitärer Erwägungen 
Gesuche auf Bewilligung der Aus- oder Einreise von Personen prüfen, die beschlossen haben, 
einen Bürger aus einem anderen Teilnehmerstaat zu heiraten.

Die Bearbeitung und Ausgabe der Dokumente, die zu den oben genannten Zwecken und für die 
Eheschließung erforderlich sind, wird in Übereinstimmung mit den Bestimmungen erfolgen, die 
für die Familienzusammenführung angenommen wurden.

Bei der Behandlung von Gesuchen bereits verheirateter Ehegatten aus verschiedenen Teilnehmer-
staaten, es ihnen und den minderjährigen Kindern aus ihrer Ehe zu ermöglichen, ihren Wohnsitz 
in einen Staat zu verlegen, in dem einer von ihnen normalerweise ansässig ist, werden die Teil-
nehmerstaaten ebenfalls die Bestimmungen anwenden, die für die Familienzusammenführung 
angenommen wurden.

(d) Reisen aus persönlichen oder beruflichen Gründen

Die Teilnehmerstaaten beabsichtigen, Möglichkeiten für umfassenderes Reisen ihrer Bürger aus per-
sönlichen oder beruflichen Gründen zu entwickeln; zu diesem Zweck beabsichtigen sie insbesondere:

• schrittweise die Verfahren für die Aus- und Einreise zu vereinfachen und flexibel zu handhaben

• die Vorschriften für Ortsveränderungen von Bürgern aus den anderen Teilnehmerstaaten auf 
ihrem Territorium flexibler zu gestalten, unter gebührender Berücksichtigung von Sicherheits-
erfordernissen.
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Sie werden sich bemühen, die Gebühren für Visa und amtliche Reisedokumente, wo notwendig, 
schrittweise zu senken.

Sie beabsichtigen, gegebenenfalls Mittel – einschließlich, sobald angebracht, des Abschlusses von 
multilateralen oder bilateralen Konsularkonventionen oder anderer einschlägiger Abkommen oder 
Absprachen – zu erwägen zur Verbesserung von Vereinbarungen über die Gewährung konsulari-
scher Dienste, einschließlich des rechtlichen und konsularischen Beistands.

Sie bestätigen, daß religiöse Bekenntnisse, Institutionen und Organisationen, die im verfassungs-
mäßigen Rahmen der Teilnehmerstaaten wirken, sowie ihre Vertreter in den Bereichen ihrer 
Tätigkeit untereinander Kontakte und Treffen haben sowie Informationen austauschen können.

(e) Verbesserung der Bedingungen für den Tourismus auf individueller oder 
kollektiver Grundlage

Die Teilnehmerstaaten sind der Auffassung, daß der Tourismus zu einer vollständigeren Kenntnis 
des Lebens, der Kultur und der Geschichte anderer Länder, zu wachsendem Verständnis zwischen 
den Völkern, zur Verbesserung der Kontakte und zur umfassenderen Freizeitgestaltung beiträgt. 
Sie beabsichtigen, die Entwicklung des Tourismus auf individueller oder kollektiver Grundlage zu 
fördern; insbesondere beabsichtigen sie:

• Reisen in ihre Länder zu fördern, indem sie zu geeigneten Erleichterungen, zur Vereinfachung 
und Beschleunigung der für solche Reisen erforderlichen Formalitäten ermutigen;

• auf der Grundlage geeigneter, gegebenenfalls erforderlicher Abkommen oder Vereinbarungen 
die Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Tourismus zu verstärken, indem sie insbesondere 
bilateral Möglichkeiten zur Erweiterung der Information über Reisen in andere Länder, über 
die Aufnahme von und den Service für Touristen sowie andere diesbezügliche Fragen gegen-
seitigen Interesses prüfen.

(f) Begegnungen der Jugend

Die Teilnehmerstaaten beabsichtigen, die Entwicklung von Kontakten und des Austausches unter 
der Jugend zu fördern, indem sie ermutigen:

• zur Vermehrung des Austausches und der Kontakte auf kurz- oder langfristiger Grundlage 
unter der Jugend, die in der Arbeit, in der Ausbildung oder im Studium steht, durch bilaterale 
oder multilaterale Abkommen oder regelmäßige Programme, in allen Fällen, in denen es mög-
lich erscheint;

• zur Prüfung durch ihre Jugendorganisationen der Fragen möglicher Abkommen über Rahmen 
multilateraler Jugendzusammenarbeit;

• zu Abkommen oder regelmäßigen Programmen, die sich auf die Organisierung von Studen-
tenaustausch, internationalen Jugendseminaren, Berufsausbildungs- und Fremdsprachenkur-
sen beziehen;

• zur weiteren Entwicklung des Jugendtourismus und der Gewährung geeigneter Erleichterun-
gen zu diesem Zweck;

• zur Entwicklung, wo möglich, von Austausch, Kontakten und Zusammenarbeit auf bilateraler 
oder multilateraler Grundlage zwischen ihren Organisationen, die weite Kreise der Jugend ver-
treten, die in der Arbeit, in der Ausbildung oder im Studium steht;
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• das Bewußtsein unter der Jugend der Bedeutung einer Entwicklung des gegenseitigen Verständ-
nisses sowie der Stärkung freundschaftlicher Beziehungen und des Vertrauens unter den Völkern.

(g) Sport

Um bestehende Verbindungen und Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Sports zu erweitern, 
werden die Teilnehmerstaaten entsprechende Kontakte und entsprechenden Austausch fördern, 
einschließlich Sporttreffen und Wettkämpfen aller Art, auf der Grundlage der geltenden interna-
tionalen Regeln, Bestimmungen und Praxis.

(h) Erweiterung der Kontakte

Im Zuge der weiteren Entwicklung von Kontakten zwischen staatlichen Institutionen und nicht-
staatlichen Organisationen bzw. Vereinigungen, einschließlich Frauenorganisationen, werden die 
Teilnehmerstaaten die Einberufung von Zusammenkünften sowie Reisen von Delegationen, Grup-
pen und Einzelpersonen erleichtern.

2. Information

Die Teilnehmerstaaten,

Im Bewußtsein der Notwendigkeit einer immer umfassenderen Kenntnis und eines immer besse-
ren Verstehens der verschiedenen Aspekte des Lebens in anderen Teilnehmerstaaten,

In Anerkennung des Beitrages dieses Prozesses zum Anwachsen des Vertrauens zwischen den 
Völkern,

In dem Wunsch, mit der Entwicklung des gegenseitigen Verständnisses zwischen den Teilnehmer-
staaten und mit der weiteren Verbesserung ihrer Beziehungen, mit weiteren Anstrengungen fort-
zufahren, um Fortschritte in diesem Bereich zu erzielen,

In Anerkennung der Bedeutung der Verbreitung von Informationen aus den anderen Teilnehmer-
staaten und einer besseren Kenntnis solcher Informationen,

Daher betonend die wesentliche und einflußreiche Rolle von Presse, Rundfunk, Fernsehen, Kino 
und der Nachrichtenagenturen sowie der auf diesen Gebieten tätigen Journalisten,

Setzen sich zum Ziel, die freiere und umfassendere Verbreitung von Informationen aller Art zu 
erleichtern, die Zusammenarbeit im Bereich der Information und den Informationsaustausch mit 
anderen Ländern zu fördern sowie die Bedingungen zu verbessern, unter denen Journalisten aus 
einem Teilnehmerstaat ihren Beruf in einem anderen Teilnehmerstaat ausüben, und

Drücken ihre Absicht aus, insbesondere:

(a) Verbesserung der Verbreitung von, des Zugangs zu und des Austausches von 
Information

(i) Mündliche Information

• Die Verbreitung mündlicher Information durch Förderung von Vorträgen und Vortrags-
reisen von Persönlichkeiten und Fachleuten aus den anderen Teilnehmerstaaten sowie von 
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Meinungsaustausch bei Gesprächen am Runden Tisch, Seminaren, Symposien, Sommerkursen, 
Kongressen und anderen bilateralen und multilateralen Treffen zu erleichtern.

(ii) Gedruckte Information

• Auf ihrem Territorium die Verbesserung der Verbreitung von periodisch und nicht periodisch 
erscheinenden Zeitungen und gedruckten Veröffentlichungen aus den anderen Teilnehmerstaa-
ten zu erleichtern. Zu diesem Zweck:

werden sie ihre kompetenten Firmen und Organisationen ermutigen, Abkommen und Verträge 
zu schließen, die auf eine schrittweise Erhöhung der Menge sowie der Anzahl der Titel von Zei-
tungen und Veröffentlichungen gerichtet sind, die aus den anderen Teilnehmerstaaten eingeführt 
werden. Diese Abkommen und Verträge sollen insbesondere die Bedingungen für schnellste Liefe-
rung sowie die Benutzung der in jedem Lande für den Vertrieb seiner eigenen Veröffentlichungen 
und Zeitungen bestehenden üblichen Verbreitungswege erwähnen, sowie zwischen den Parteien 
vereinbarte Zahlungsformen und -mittel, die es ermöglichen, die Zielsetzungen dieser Abkom-
men und Verträge zu verwirklichen; wo notwendig, werden sie die geeigneten Maßnahmen treffen, 
damit die oben angeführten Ziele erreicht und die in den Abkommen und Verträgen enthaltenen 
Bestimmungen durchgeführt werden.

• Zur Verbesserung des Zugangs der Öffentlichkeit zu gedruckten, periodisch und nicht perio-
disch erscheinenden Veröffentlichungen beizutragen, die auf den oben genannten Grundlagen 
eingeführt werden. Insbesondere werden sie:

– eine Erhöhung der Anzahl der Stellen für den Verkauf dieser Veröffentlichungen fördern,

– das Angebot dieser periodisch erscheinenden Veröffentlichungen bei Kongressen, Konferen-
zen, offiziellen Besuchen und anderen internationalen Veranstaltungen sowie an Touristen 
während der Saison erleichtern,

– die Möglichkeiten für Abonnements gemäß den jedem Land eigenen Modalitäten entwickeln;

– die Möglichkeiten verbessern, diese Veröffentlichungen in den großen öffentlichen Biblio-
theken und ihren Lesesälen sowie in den Universitätsbibliotheken zu lesen und auszuleihen.

Sie beabsichtigen, die Möglichkeiten für die Kenntnisnahme offizieller Informationsbulletins zu 
verbessern, die von diplomatischen Vertretungen herausgegeben und von ihnen auf der Grundlage 
von Absprachen, die für die interessierten Stellen annehmbar sind, verbreitet werden.

(iii) Gefilmte und gesendete Information

• die Verbesserung der Verbreitung gefilmter und gesendeter Information zu fördern. Zu die-
sem Zweck:

– werden sie die umfassendere Vorführung und Sendung einer größeren Vielfalt aufgezeichne-
ter und gefilmter Information aus den anderen Teilnehmerstaaten fördern, die die verschie-
denen Aspekte des Lebens in ihren Ländern veranschaulicht und auf der Grundlage solcher 
Abkommen oder Absprachen erhalten wird, die zwischen den unmittelbar betroffenen Orga-
nisationen und Firmen notwendig sein können;

– werden sie die Einfuhr von bespieltem audio-visuellem Material aus den anderen Teilnehmer-
staaten durch die kompetenten Organisationen und Firmen erleichtern.

Die Teilnehmerstaaten stellen die Ausdehnung bei der Verbreitung von Information durch Rund-
funksendungen fest und drücken die Hoffnung auf Fortsetzung dieses Prozesses aus, so daß das 
dem Interesse an gegenseitiger Verständigung zwischen den Völkern und den von der Konferenz 
festgelegten Zielen entspricht.
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(b) Zusammenarbeit im Bereich der Information

Die Zusammenarbeit im Bereich der Information auf der Grundlage kurz- oder langfristiger 
Abkommen oder Vereinbarungen zu fördern. Insbesondere werden sie:

• eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Organisationen der Massenmedien, einschließlich 
Presseagenturen, sowie zwischen Verlagen und Verlagsorganisationen fördern:

• die Zusammenarbeit zwischen ihren öffentlichen oder privaten oder internationalen Rundfunk- 
und Fernsehorganisationen fördern, insbesondere durch den Austausch von Rundfunk- und 
Fernsehprogrammen, sowohl Live-Sendungen als auch Aufzeichnungen, und durch gemein-
same Produktion sowie durch Ausstrahlung und Vertrieb solcher Programme;

• Treffen und Kontakte sowohl zwischen Journalistenverbänden als auch zwischen Journalisten 
aus den Teilnehmerstaaten fördern;

• die Möglichkeiten von Absprachen zwischen periodisch erscheinenden Veröffentlichungen sowie 
zwischen Zeitungen aus den Teilnehmerstaaten zum Zwecke des Austausches und der Veröf-
fentlichung von Artikeln mit Wohlwollen betrachten;

• den Austausch von technischen Informationen sowie die Organisierung gemeinsamer Forschung 
und von Treffen, die dem Erfahrungs- und Meinungsaustausch zwischen Presse-, Rundfunk- 
und Fernsehexperten dienen, fördern.

(c) Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Journalisten

Die Teilnehmerstaaten, von dem Wunsch geleitet, die Bedingungen zu verbessern, unter denen 
Journalisten aus einem Teilnehmerstaat ihren Beruf in einem anderen Teilnehmerstaat ausüben, 
beabsichtigen insbesondere:

• in wohlwollendem Geist und innerhalb sachgerechter und vernünftiger Fristen Anträge von 
Journalisten auf Visaerteilung zu prüfen;

• den ständig akkreditierten Journalisten aus den Teilnehmerstaaten auf der Grundlage von Ver-
einbarungen Visa für mehrfache Ein- und Ausreise für bestimmte Zeiträume zu erteilen;

• die Ausgabe von Aufenthaltsbewilligungen für akkreditierte Journalisten aus den Teilnehmer-
staaten für das Land ihres zeitweiligen Wohnsitzes und, wenn und sobald diese notwendig 
sind, anderer amtlicher Dokumente zu erleichtern, die für sie gegebenenfalls erforderlich sind;

• auf der Grundlage der Gegenseitigkeit die Verfahren für die Ausführung von Reisen durch 
Journalisten aus den Teilnehmerstaaten in dem Land, in dem sie ihren Beruf ausüben, leichter 
zu gestalten, und schrittweise größere Gelegenheiten für solche Reisen zu bieten, unter Beach-
tung der Bestimmungen hinsichtlich des Bestehens von Gebieten, die aus Sicherheitsgründen 
gesperrt sind,

• sicherzustellen, daß Anträge solcher Journalisten für diese Reisen, soweit als möglich, zügig 
beantwortet werden, unter Berücksichtigung des Zeitplans des Antrags;

• für Journalisten aus den Teilnehmerstaaten die Möglichkeiten zu vermehren, persönlich mit 
ihren Informationsquellen, einschließlich Organisationen und offiziellen Institutionen in Ver-
bindung zu treten;
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• Journalisten aus den Teilnehmerstaaten das Recht zu gewähren, die technische (Photo-, Kino-, 
Tonband-, Rundfunk- und Fernseh-) Ausrüstung einzuführen, die für die Ausübung ihres Beru-
fes erforderlich ist, unter der alleinigen Bedingung, daß sie wieder ausgeführt wird;*

• den Journalisten aus den anderen Teilnehmerstaaten, ob zeitweilig oder ständig akkreditiert, 
ermöglichen, die Ergebnisse ihrer beruflichen Tätigkeit, einschließlich Bandaufnahmen und 
unentwickelte Filme, vollständig, auf normale Weise und schnell, auf den von den Teilnehmer-
staaten anerkannten Wegen den von ihnen vertretenen Informationsorganen zum Zweck der 
Veröffentlichung oder der Sendung im Rundfunk und Fernsehen zu übermitteln.

Die Teilnehmerstaaten bekräftigen, daß die legitime Ausübung der beruflichen Tätigkeit weder 
zur Ausweisung von Journalisten noch anderweitig zu Strafmaßnahmen gegen sie führen wird. 
Wenn ein akkreditierter Journalist ausgewiesen wird, wird er über die Gründe für diese Maßnahme 
unterrichtet werden und kann einen Antrag auf Überprüfung seines Falles stellen.

3. Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der Kultur

Die Teilnehmerstaaten

In der Erwägung, daß Austausch und Zusammenarbeit im Bereich der Kultur zu einem besseren 
Verständnis zwischen den Menschen und den Völkern beitragen und so eine dauerhafte Verstän-
digung zwischen den Staaten fördern,

In Bestätigung der auf diesem Gebiet bereits multilateral erarbeiteten Folgerungen, insbesondere 
bei der von der UNESCO im Juni 1972 in Helsinki veranstalteten zwischenstaatlichen Konferenz 
über Kulturpolitik in Europa, bei der das Interesse an einer aktiven Beteiligung breitester sozialer 
Schichten an einem immer vielfältigeren kulturellen Leben zu Tage getreten ist,

In dem Wunsch, mit der Entwicklung des gegenseitigen Vertrauens und der weiteren Verbesse-
rung der Beziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten, ihre Bemühungen um Fortschritt in die-
sem Bereich fortzusetzen und zu verstärken,

In der Bereitschaft, in diesem Geist ihren Kulturaustausch wesentlich zu erweitern, sowohl im Hin-
blick auf Personen als auch auf Werke und in allen Bereichen der Kultur, auf bilateraler und auf 
multilateraler Grundlage eine aktive Zusammenarbeit untereinander zu entwickeln,

In der Überzeugung, daß eine solche Festigung ihrer gegenseitigen Beziehungen zur Bereicherung 
einer jeden Kultur beitragen wird, unter Achtung der Eigenart einer jeden, sowie zur Verstärkung 
des Bewußtseins gemeinsamer Werte unter ihnen, wobei sie weiterhin die kulturelle Zusammen-
arbeit mit den anderen Ländern der Welt entwickeln,

Erklären sich gemeinsam folgendes zum Ziel zu setzen:

(a) die gegenseitige Information im Hinblick auf eine bessere Kenntnis der jeweiligen kulturellen 
Leistungen zu entwickeln,

(b) die materiellen Möglichkeiten für Austausch und Verbreitung kultureller Güter zu verbessern,

* Bei Anerkennung der Tatsache, daß in vielen Fällen geeignetes örtliches Personal von ausländischen Jour-
nalisten beschäftigt wird, halten die Teilnehmerstaaten fest, daß die oben angeführten Bestimmungen unter 
Beachtung der entsprechenden Regeln auf Personen aus den anderen Teilnehmerstaaten angewendet würden, 
die regelmäßig und berufsmäßig als Techniker, Photographen oder Kameraleute der Presse, des Rundfunks, 
Fernsehens oder Kinos beschäftigt sind.
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(c) den Zugang aller zu den jeweiligen kulturellen Leistungen zu fördern,

(d) Kontakte und Zusammenarbeit zwischen Personen zu entwickeln, die eine kulturelle Tätig-
keit ausüben,

(e) neue Bereiche und Formen der kulturellen Zusammenarbeit zu suchen,

Bekunden damit ihren gemeinsamen Willen zu einem schrittweisen, folgerichtigen und langfris-
tigen Vorgehen, um die Ziele der vorliegenden Erklärung zu erreichen; und

Drücken ihre Absicht aus, nunmehr zur Durchführung des folgenden zu schreiten:

Erweiterung der Beziehungen

Die Zusammenarbeit und die Beziehungen im Bereich der Kultur auf den verschiedenen Ebenen 
zu erweitern und zu verbessern, insbesondere durch:

• den Abschluß, wo angebracht, von Abkommen auf bilateraler oder multilateraler Grundlage, die 
eine Erweiterung der Beziehungen zwischen zuständigen staatlichen Institutionen und nicht-
staatlichen Organisationen

• im Bereich der Kultur sowie zwischen auf kulturellem Gebiet tätigen Personen vorsehen, unter 
Berücksichtigung dessen, daß sowohl Flexibilität als auch die umfassendste Nutzung bestehen-
der Abkommen notwendig sind, wobei sie beachten, daß Abkommen ebenso wie auch andere 
Vereinbarungen wichtige Mittel zur Entwicklung von Zusammenarbeit und Austausch im 
Bereich der Kultur sind;

• ihren Beitrag zur Entwicklung von unmittelbarer Verbindung und Zusammenarbeit zwischen 
den in Betracht kommenden staatlichen Institutionen und nichtstaatlichen Organisationen, ein-
schließlich, wo notwendig, solcher Verbindung und Zusammenarbeit, die auf Grund besonde-
rer Abkommen und Vereinbarungen erfolgen;

• Förderung unmittelbarer Kontakte und Verbindungen zwischen Personen, die auf dem Gebiet 
der Kultur tätig sind, einschließlich, wo notwendig, solcher Kontakte und Verbindungen, die 
auf Grund besonderer Abkommen und Vereinbarungen erfolgen.

Gegenseitige Kenntnis

Im Rahmen ihrer Zuständigkeit auf bilateraler und multilateraler Ebene geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, um ihren Völkern eine umfassendere und vollständigere gegenseitige Kenntnis ihrer 
Leistungen auf den verschiedenen Gebieten der Kultur zu vermitteln, darunter:

• gemeinsam, falls erforderlich unter Mitwirkung geeigneter internationaler Organisationen, die 
Möglichkeit der Schaffung einer Bank für kulturelle Daten in Europa und deren Struktur zu 
prüfen, die Informationen aus den Teilnehmerländern sammeln und sie auf Verlangen ihren 
Korrespondenten verfügbar machen würde, und zu diesem Zweck eine Tagung von Sachver-
ständigen aus interessierten Staaten einzuberufen;

• Wege zur Zusammenstellung in Europa eines Katalogs von Dokumentarfilmen kultureller oder 
wissenschaftlicher Natur aus den Teilnehmerstaaten zu prüfen, falls erforderlich zusammen mit 
geeigneten internationalen Organisationen;

• häufigere Buchausstellungen zu fördern und die Möglichkeit zu prüfen, in Europa regelmäßig 
eine Ausstellung großen Maßstabs von Büchern aus den Teilnehmerstaaten zu veranstalten;

• zwischen den entsprechenden Einrichtungen und Verlagen den systematischen Austausch von 
Katalogen verfügbarer Bücher sowie von Vorankündigungsmaterial zu fördern, welches möglichst 
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alle bevorstehenden Publikationen umfaßt; ebenso den Austausch von Materialien zwischen Ver-
lagen enzyklopädischer Werke anzuregen, um die Darstellung eines jeden Landes zu verbessern;

• Fragen der Erweiterung und Verbesserung des Informationsaustausches auf den verschiedenen 
Gebieten der Kultur, wie zum Beispiel Theater, Musik, Bibliothekswesen und Erhaltung und 
Restaurierung von Kulturgütern, gemeinsam zu prüfen.

Austausch und Verbreitung

Zur Verbesserung der Möglichkeiten für den Austausch und die Verbreitung von Kulturgütern 
durch geeignete Mittel beizutragen, insbesondere:

• die Möglichkeiten zu untersuchen, die Belastungen beim internationalen Handelsaustausch 
von Büchern und anderen kulturellen Materialien zu harmonisieren und zu verringern, sowie 
neue Mittel zu prüfen, um Kunstwerke auf Ausstellungen im Ausland zu versichern und um 
die Risiken von Beschädigung oder Verlust, denen diese Werke durch ihren Ortswechsel aus-
gesetzt sind, herabzusetzen;

• die Zollabfertigungsformalitäten für diejenigen Kunstwerke und Requisiten, die auf dem zwi-
schen den Organisatoren künstlerischer Veranstaltungen abgestimmten Inventar aufgeführt 
sind, so zu erleichtern, daß sie im Einklang mit dem Zeitplan dieser Veranstaltungen stehen;

• Förderung von Zusammenkünften zwischen Vertretern zuständiger Stellen und einschlägiger 
Firmen zur Prüfung von Maßnahmen in ihrem Wirkungsbereich, wie solche, die die Vereinfa-
chung von Bestellverfahren, die Lieferfristen und die Zahlungsmodalitäten betreffen könnten 
und geeignet wären, den internationalen Handelsaustausch von Büchern zu erleichtern;

• Förderung des Verleihs und Austausches von Filmen zwischen ihren Filmforschungsanstalten 
und Kinematheken;

• den Austausch von Informationen zwischen den interessierten Stellen über Veranstaltungen kul-
tureller Art, die in den Teilnehmerstaaten vorgesehen sind, zu fördern, und zwar in den Berei-
chen, die sich am besten dafür eignen, wie Musik, Theater und bildende Künste, mit dem Ziel, 
zur Zusammenstellung und Herausgabe eines Terminkalenders solcher Veranstaltungen beizu-
tragen, nötigenfalls mit Unterstützung durch die entsprechenden internationalen Organisationen;

• eine Untersuchung des Einflusses zu fördern, welchen die voraussehbare Entwicklung und eine 
mögliche Harmonisierung der für die Verbreitung von Kulturwerten angewandten technischen 
Mittel zwischen interessierten Parteien auf die Entwicklung der kulturellen Zusammenarbeit 
und des kulturellen Austausches haben könnte, wobei sie die Erhaltung der Verschiedenheit und 
Eigenart ihrer Kulturen berücksichtigen;

• im Rahmen ihrer Kulturpolitik, auf die Weise, die sie für geeignet halten, die Weiterentwick-
lung des Interesses für das Kulturgut der anderen Teilnehmerstaaten zu fördern, eingedenk der 
Vorzüge und des Wertes jeder Kultur;

• Sorge zu tragen für die volle und wirksame Durchführung der internationalen Abkommen und 
Konventionen über Urheberrechte und über die Verbreitung der Kulturgüter, denen sie beige-
treten sind oder in Zukunft beizutreten beschließen.

Zugang

Einen umfassenderen gegenseitigen Zugang aller zu den Leistungen – den Werken, den Erfahrun-
gen und der darstellenden Kunst – auf den verschiedenen Gebieten der Kultur ihrer Länder zu 
fördern und zu diesem Zweck die bestmöglichen Anstrengungen in Übereinstimmung mit ihrer 
Zuständigkeit zu unternehmen, insbesondere:
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• die umfassendere Verbreitung von Büchern und künstlerischen Werken zu fördern, indem sie 
unter anderem:

– unter voller Berücksichtigung der internationalen Urheberrechtskonventionen, denen sie 
angehören, die internationalen Kontakte und Verbindungen zwischen Autoren und Verlagen 
sowie anderen kulturellen Einrichtungen begünstigen im Hinblick auf einen vollständigeren 
gegenseitigen Zugang zu den kulturellen Leistungen;

– empfehlen, daß die Verlage bei der Festsetzung der Auflagenhöhen auch die Nachfrage aus 
den anderen Teilnehmerstaaten berücksichtigen, und daß die Vertriebsrechte in den anderen 
Teilnehmerstaaten, im Einvernehmen zwischen den interessierten Partnern, an mehrere Ver-
triebsorganisationen der Importländer vergeben werden, wo dies möglich ist;

– die zuständigen Organisationen und die einschlägigen Firmen zum Abschluß von Abkom-
men und Kontrakten ermutigen, und dadurch zu einer schrittweisen Erhöhung der Anzahl 
und Vielfalt der Werke von Autoren aus den anderen Teilnehmerstaaten beitragen, die im Ori-
ginal und in Übersetzung in ihren Bibliotheken und ihren Buchhandlungen verfügbar sind;

– eine Erhöhung, wo dies als zweckmäßig erkannt wird, der Anzahl der Stellen fördern, wo 
Bücher von Autoren aus den anderen Teilnehmerstaaten im Original, importiert auf Grund 
von Abkommen und Kontrakten, und in Übersetzung verkauft werden;

– in breiterem Ausmaß die Übersetzung literarischer und anderer kultureller Werke, die in 
den Sprachen der anderen Teilnehmerstaaten, insbesondere in den am wenigsten verbreiteten 
Sprachen, geschaffen wurden, sowie die Herausgabe und Verbreitung der übersetzten Werke 
durch Maßnahmen fördern, wie zum Beispiel:

– die Förderung von regelmäßigeren Kontakten zwischen interessierten Verlagen;

– die Verstärkung ihrer Bemühungen um die Aus- und Weiterbildung von Übersetzern;

– die Anregung, mit geeigneten Mitteln, an die Verlage ihrer Länder, Übersetzungen heraus-
zugeben;

– die Förderung des Austausches von Listen mit Hinweisen auf Bücher, die für Übersetzungen 
in Betracht kommen, zwischen Herausgebern und interessierten Stellen;

– die Förderung der beruflichen Tätigkeit und Zusammenarbeit der Übersetzer zwischen ihren 
Ländern;

– die Durchführung einer gemeinsamen Untersuchung über die Mittel zur Förderung der Über-
setzung und ihrer Verbreitung; den Austausch von Büchern, Bibliographien und Katalogkar-
ten zwischen Bibliotheken verbessern und erweitern;

• andere geeignete Maßnahmen zu erwägen, die es ermöglichen würden, soweit erforderlich, in 
gegenseitigem Einvernehmen zwischen den interessierten Seiten, den Zugang zu ihren jeweili-
gen kulturellen Leistungen zu erleichtern. insbesondere auf dem Gebiet des Buches;

• durch geeignete Mittel zu einer umfassenderen Nutzung der Massenmedien beizutragen, um 
ihr kulturelles Leben untereinander besser bekanntzumachen;

• sich um die Entwicklung der notwendigen Bedingungen für Wanderarbeiter und ihre Familien 
zu bemühen, damit diese die Bindungen an ihre nationale Kultur bewahren und sich auch ihrer 
neuen kulturellen Umgebung anpassen können;

• die zuständigen Stellen und einschlägigen Unternehmen zu einer umfassenderen Auswahl und 
einem breiteren Verleih von Spiel- und Dokumentarfilmen der anderen Teilnehmerstaaten zu 
ermutigen, sowie häufigere nicht-kommerzielle Vorführungen wie Premieren, Filmwochen 
und Festivals zu fördern, unter gebührender Beachtung von Filmen aus Ländern mit weniger 
bekanntem Filmschaffen;
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• durch geeignete Mittel die Erweiterung der Möglichkeiten für Fachleute aus den anderen Teil-
nehmerstaaten zu fördern, mit Materialien kulturellen Charakters der Film- und audiovisuel-
len Archive im Rahmen der für die Arbeit mit solchen Archivmaterialien bestehenden Regeln 
zu arbeiten;

• die interessierten Stellen zu einer gemeinsamen Untersuchung, gegebenenfalls unter Mitwir-
kung einschlägiger internationaler Organisationen, anzuregen, über die Zweckmäßigkeit und 
die Bedingungen der Schaffung eines Repertoires ihrer Fernsehprogrammaufzeichnungen kul-
turellen Charakters sowie der Mittel, die es ermöglichen, sie schnell zu sichten, um ihre Aus-
wahl und ihren eventuellen Erwerb zu erleichtern.

Kontakte und Zusammenarbeit

Durch geeignete Mittel zur Entwicklung der Kontakte und der Zusammenarbeit in den verschie-
denen Bereichen der Kultur beizutragen, insbesondere zwischen Künstlern und Kulturschaffen-
den, indem sie sich besonders bemühen:

• Reisen und Begegnungen von kulturell tätigen Personen zu fördern, einschließlich solcher Rei-
sen und Begegnungen, die, wo notwendig, auf Grund von Abkommen, Verträgen oder anderen 
besonderen Vereinbarungen stattfinden und sich aus ihrer kulturellen Zusammenarbeit ergeben;

• auf diese Weise die Kontakte zwischen schaffenden Künstlern, ausübenden Künstlern und 
Künstlerensembles zu fördern im Hinblick darauf, daß sie gemeinsam arbeiten, ihre Werke in 
anderen Teilnehmerstaaten bekanntmachen oder ihre Ansichten über Fragen, die sich auf ihre 
gemeinsame Tätigkeit beziehen, austauschen;

• erforderlichenfalls durch entsprechende Vereinbarungen den Austausch von Praktikanten und 
Fachleuten und die Gewährung von Stipendien für die Aus- und Fortbildung in verschiedenen 
Bereichen der Kultur, wie z.B. den Künsten und der Architektur, den Museen und Bibliothe-
ken, den literarischen Studien und Übersetzungen, anzuregen und zur Schaffung von günsti-
gen Aufnahmebedingungen in ihren jeweiligen Institutionen beizutragen;

• den Erfahrungsaustausch bei der Ausbildung von Organisatoren kultureller Veranstaltungen 
sowie von Lehrkräften und Spezialisten in Bereichen wie Theater, Oper, Ballett, Musik und 
schöne Künste zu fördern;

• die Veranstaltung von internationalen Zusammenkünften zwischen Künstlern, insbesondere 
jungen Künstlern, über aktuelle Fragen des künstlerischen und literarischen Schaffens, die für 
eine gemeinsame Prüfung von Interesse sind, weiterhin zu fördern;

• andere Möglichkeiten zur Entwicklung des Austausches und der Zusammenarbeit zwischen 
Personen, die eine kulturelle Tätigkeit ausüben, zu prüfen, mit dem Ziel einer besseren gegen-
seitigen Kenntnis des kulturellen Lebens der Teilnehmerstaaten.

Bereiche und Formen der Zusammenarbeit

Die Suche nach neuen Bereichen und Formen der kulturellen Zusammenarbeit zu fördern und 
dazu, wo notwendig, zum Abschluß von geeigneten Abkommen und Vereinbarungen zwischen 
interessierten Parteien beizutragen und in diesem Zusammenhang zu fördern:

• gemeinsame Untersuchungen zur Kulturpolitik, insbesondere über deren soziale Aspekte, sowie 
über ihre Beziehungen zur Planungs-, Stadtplanungs-, Bildungs- und Umweltpolitik und zu den 
kulturellen Aspekten des Tourismus;
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• den Austausch von Kenntnissen über die kulturelle Mannigfaltigkeit, um dazu beizutragen, 
daß die interessierten Seiten zu einem besseren Verständnis einer solchen Mannigfaltigkeit, wo 
es sie gibt, gelangen;

• den Informationsaustausch und, wo dies angezeigt ist, Expertentreffen, die Ausarbeitung und 
Durchführung von Forschungsprogrammen und -projekten sowie ihre gemeinsame Bewertung 
und die Verbreitung der Ergebnisse in den oben genannten Fragen;

• Formen der kulturellen Zusammenarbeit und die Entwicklung solcher gemeinsamer Vorhaben 
wie: internationale Veranstaltungen auf dem Gebiet der bildenden Kunst, des Films, des Thea-
ters, des Balletts, der Musik, der Volkskunst, usw.; Buchmessen und – ausstellungen, gemein-
same Aufführungen von Opern und dramatischen Werken sowie Darbietungen von Solisten, 
Instrumentalensembles, Orchestern, Chören sowie anderen Gruppen von Künstlern einschließ-
lich Laiengruppen, unter gebührender Berücksichtigung der Organisierung von internationalen 
Kulturveranstaltungen der Jugend und des Austausches von jungen Künstlern;

• die Aufnahme von Werken von Schriftstellern und Komponisten aus den anderen Teilnehmer-
staaten in das Repertoire von Solisten und Künstler;

• die Vorbereitung, Übersetzung und Veröffentlichung von Artikeln, Studien und Monographien 
sowie von Büchern zu niedrigen Preisen und Sammelbänden aus Kunst und Literatur, die geeig-
net sind, die jeweiligen kulturellen Leistungen besser bekannt zu machen, wobei zu diesem Zweck 
Begegnungen zwischen Experten und Vertretern von Verlagen in Aussicht genommen werden;

• die Koproduktion und den Austausch von Filmen sowie Rundfunk- und Fernsehprogrammen, 
wobei insbesondere Zusammenkünfte von Produzenten, Technikern und Vertretern zuständiger 
Stellen gefördert werden, um günstige Bedingungen für die Durchführung konkreter gemein-
samer Vorhaben zu schaffen und dabei im Bereich der Koproduktion die Bildung internationa-
ler Gruppen für die Herstellung von Filmen zu fördern;

• die Ausschreibung von Wettbewerben in Architektur und Stadtplanung unter Berücksichti-
gung der Möglichkeit, die besten Entwürfe auszuführen und, wo möglich, internationale Grup-
pen zu bilden;

• die Durchführung gemeinsamer Vorhaben zur Erhaltung, Restaurierung und Erschließung von 
Kunstwerken, historischen und archäologischen Denkmälern sowie Stätten von kulturellem Inte-
resse, unter Mitwirkung – in geeigneten Fällen – von internationalen Organisationen staatlichen 
oder nichtstaatlichen Charakters sowie privaten Institutionen, die in diesem Bereich kompetent 
und tätig sind, wobei zu diesem Zweck in Aussicht genommen werden:

– periodische Zusammenkünfte von Experten der interessierten Seiten zur Ausarbeitung der 
erforderlichen Vorschläge, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, diese Fragen in einem 
breiteren wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhang zu erörtern;

– die Veröffentlichung von Beiträgen in geeigneten Periodika mit dem Ziel, die bedeutends-
ten Leistungen und neuen Entwicklungen zwischen den Teilnehmerstaaten bekanntzuma-
chen und zu vergleichen;

– die gemeinsame Untersuchung der in ihren Ländern zur Zusammenstellung von Listen und 
Katalogen der historischen Denkmäler und Stätten von kulturellem Interesse angewandten ver-
schiedenen Systeme, mit dem Ziel, diese zu verbessern und gegebenenfalls zu harmonisieren;

– die Untersuchung der Möglichkeiten zur Veranstaltung internationaler Lehrgänge für die 
Ausbildung von Fachleuten auf verschiedenen Gebieten der Restaurierung.

* * *
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Nationale Minderheiten oder Regionalkulturen

Die Teilnehmerstaaten, in Anerkennung des Beitrags, den die nationalen Minderheiten oder die 
regionalen Kulturen zur Zusammenarbeit zwischen ihnen in verschiedenen Bereichen der Kul-
tur leisten können, beabsichtigen, wenn auf ihrem Territorium solche Minderheiten oder Kultu-
ren existieren, diesen Beitrag unter Berücksichtigung der legitimen Interessen ihrer Mitglieder 
zu erleichtern.

4. Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der Bildung

Die Teilnehmerstaaten,

Im Bewußtsein, daß die Entwicklung von Beziehungen internationalen Charakters auf den Gebie-
ten Bildung und Wissenschaft zu einem besseren gegenseitigen Verständnis beiträgt und allen Völ-
kern zum Vorteil sowie künftigen Generationen zum Nutzen gereicht,

Bereit, die weitere Entwicklung des Austausches von Kenntnissen und Erfahrungen sowie von 
Kontakten, auf der Grundlage besonderer Vereinbarungen, wo diese notwendig sind, zwischen 
Organisationen, Institutionen und Personen, die auf den Gebieten Bildung und Wissenschaft 
tätig sind, zu fördern,

In dem Wunsche, die Beziehungen zwischen Bildungs- und wissenschaftlichen Einrichtungen zu 
verstärken sowie deren Zusammenarbeit auf Gebieten gemeinsamen Interesses zu fördern, beson-
ders dort, wo der Stand des Wissens und der Ressourcen international abgestimmte Bemühun-
gen erfordert, sowie

In der Überzeugung, daß Fortschritt in diesen Bereichen von vertieften Fremdsprachenkenntnis-
sen begleitet und unterstützt werden sollte,

Bekunden zu diesem Zwecke ihre Absicht, insbesondere:

(a) Erweiterung der Beziehungen

Die Zusammenarbeit und die Beziehungen auf den Gebieten Bildung und Wissenschaft auf den 
verschiedenen Ebenen auszubauen und zu verbessern, insbesondere durch:

• den Abschluß, wo angebracht, bilateraler oder multilateraler Abkommen über Zusammenarbeit 
und Austausch zwischen staatlichen Institutionen und nichtstaatlichen Einrichtungen sowie Per-
sonen, die auf den Gebieten Bildung und Wissenschaft tätig sind, unter Berücksichtigung des-
sen, daß sowohl Flexibilität als auch eine umfassendere Anwendung bestehender Abkommen 
und Vereinbarungen notwendig sind;

• Förderung des Abschlusses unmittelbarer Vereinbarungen zwischen Universitäten und ande-
ren Hochschul- und Forschungseinrichtungen, wo angebracht im Rahmen von Abkommen zwi-
schen den Regierungen;

• Förderung von unmittelbaren Kontakten und Verbindungen zwischen Personen, die auf den 
Gebieten Bildung und Wissenschaft tätig sind, einschließlich solcher Kontakte und Verbindun-
gen, die auf besonderen Abkommen oder Vereinbarungen beruhen, wo diese angebracht sind.
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(b) Zugang und Austausch

Den Zugang für Studenten, Lehrer und Wissenschaftler der Teilnehmerstaaten zu Bildungs-, kul-
turellen und wissenschaftlichen Institutionen eines jeden anderen Teilnehmerstaates unter gegen-
seitig annehmbaren Bedingungen zu verbessern und den Austausch zwischen diesen Institutionen 
in allen Bereichen gemeinsamen Interesses zu verstärken, indem sie insbesondere:

• den Austausch von Informationen über Studienmöglichkeiten und über Kurse, die ausländischen 
Teilnehmern offen stehen, sowie über die Zulassungs- und Aufnahmebedingungen erweitern;

• zur Erleichterung von Reisen von Wissenschaftlern, Lehrern und Studenten zwischen den Teil-
nehmerstaaten zu Studien-, Lehr- und Forschungszwecken sowie zur Verbesserung der gegen-
seitigen Kenntnis ihrer Leistungen in Bildung, Kultur und Wissenschaft beitragen;

• die Vergabe von Stipendien für Studium, Lehre und Forschung in ihren Ländern an Wissen-
schaftler, Lehrer und Studenten anderer Teilnehmerstaaten fördern;

• Programme ausarbeiten, entwickeln und fördern, die einen umfassenderen Austausch von Wis-
senschaftlern, Lehrern und Studenten einschließlich der Organisation von Symposien, Semina-
ren sowie von Vorhaben wissenschaftlicher Zusammenarbeit und den Austausch von Lehr- und 
Studieninformationen wie z.B. Veröffentlichungen von Hochschulen und Bibliotheksmaterial 
vorsehen;

• die wirksame Durchführung solcher Vereinbarungen und Programme fördern, indem Wissen-
schaftler, Lehrer und Studenten rechtzeitig genauere Informationen über ihre Unterbringung an 
Universitäten und Instituten und die für sie vorgesehenen Programme erhalten; indem ihnen 
die Gelegenheit geboten wird, einschlägige Lehr-, Studien- und offene Archivmaterialien zu nut-
zen; und indem ihre Reisen innerhalb des Gastlandes zu Studien- und Forschungszwecken und 
Ferienreisen auf der Grundlage der üblichen Verfahren erleichtert werden;

• eine genauere Beurteilung der Probleme des Vergleichs und der Gleichwertigkeit akademischer 
Grade und Diplome fördern, durch Unterstützung des Austausches von Informationen über Auf-
bau, Dauer und Inhalt der Studien, des Vergleichs von Methoden zur Beurteilung des Niveaus 
der Kenntnisse sowie der akademischen Qualifikationen und, wo möglich, die Erreichung der 
gegenseitigen Anerkennung akademischer Grade und Diplome, entweder, wo erforderlich, auf 
dem Wege staatlicher Abkommen oder unmittelbarer Vereinbarungen zwischen Universitäten 
und anderen Hochschul- und Forschungseinrichtungen;

• darüber hinaus den entsprechenden internationalen Organisationen empfehlen, ihre Bemühun-
gen zu verstärken, um eine allgemein annehmbare Lösung der Probleme des Vergleichs und der 
Gleichwertigkeit akademischer Grade und Diplome zu erzielen.

(c) Wissenschaft

Die Zusammenarbeit und den Austausch im Bereich der Wissenschaft im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit zu erweitern und zu verbessern, insbesondere:

Den Austausch und die Verbreitung von wissenschaftlicher Information und Dokumentation auf 
bilateraler oder multilateraler Grundlage zu erweitern, z.B. indem sie:

• diese Informationen Wissenschaftlern und Forschern der anderen Teilnehmerstaaten in größe-
rem Umfange zugänglich machen, z.B. durch die Beteiligung an internationalen Programmen 
zum Austausch solcher Information oder durch andere geeignete Vereinbarungen;
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• den Austausch von Mustern und anderen wissenschaftlichen Materialien, die insbesondere für 
die Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften und der Medizin Verwendung finden, 
erweitern und erleichtern;

• wissenschaftliche Einrichtungen und Universitäten dazu anregen, sich gegenseitig vollständi-
ger und regelmäßiger über ihre laufenden und geplanten Forschungsarbeiten in den Bereichen 
gemeinsamen Interesses zu unterrichten.

Die Erweiterung von Verbindungen und unmittelbaren Kontakten zwischen Universitäten, wissen-
schaftlichen Einrichtungen und Vereinigungen sowie zwischen Wissenschaftlern und Forschern, 
einschließlich solcher, die, wo erforderlich, auf besonderen Abkommen oder Vereinbarungen beru-
hen, zu fördern, z.B. durch:

• weitere Entwicklung des Austausches von Wissenschaftlern und Forschern sowie Förderung der 
Einberufung von vorbereitenden Zusammenkünften oder Arbeitsgruppen über Forschungsthe-
men von gemeinsamem Interesse;

• Förderung der Bildung gemeinsamer Gruppen von Wissenschaftlern zur Durchführung von 
Forschungsvorhaben auf Grund von Vereinbarungen zwischen den wissenschaftlichen Ein-
richtungen mehrerer Länder;

• Beitrag zur Veranstaltung und zum erfolgreichen Verlauf internationaler Konferenzen und Semi-
nare und Teilnahme ihrer Wissenschaftler und Forscher daran;

• überdies in naher Zukunft ein «Wissenschaftliches Forum» in Aussicht zu nehmen in der Form 
einer Tagung führender Persönlichkeiten der Wissenschaft aus den Teilnehmerstaaten zur Erör-
terung zusammenhängender Probleme von gemeinsamem Interesse auf dem Gebiet gegenwär-
tiger und zukünftiger Entwicklungen der Wissenschaften und zur Förderung des Ausbaus von 
Kontakten, Verbindungen und des Informationsaustausches zwischen wissenschaftlichen Ein-
richtungen und zwischen Wissenschaftlern;

• zu einem nahen Zeitpunkt eine Tagung von Experten zu erwägen, die die Teilnehmerstaaten 
und ihre nationalen wissenschaftlichen Einrichtungen vertreten, zur Vorbereitung eines sol-
chen „Wissenschaftlichen Forums“ in Kontakt mit einschlägigen internationalen Organisatio-
nen, wie etwa der UNESCO und der ECE;

• zu gegebener Zeit prüfen, welche weiteren Schritte im Hinblick auf das „Wissenschaftliche 
Forum“ unternommen werden könnten.

Entwicklung der Koordination, auf bilateraler oder multilateraler Grundlage, von Programmen 
in den Teilnehmerstaaten im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und der Organisation 
gemeinsamer Programme, insbesondere auf den nachstehend genannten Gebieten, die gemeinsame 
Bemühungen der Wissenschaftler und in bestimmten Fällen die Nutzung teurer oder einmaliger 
Ausrüstungen erforderlich machen können. Die auf diesen Gebieten angeführten Disziplinen sind 
Beispiele; konkrete Projekte wären in der Folge von den potentiellen Partnern in den Teilnehmer-
staaten zu bestimmen, unter Berücksichtigung des Beitrages, den geeignete internationale Orga-
nisationen und wissenschaftliche Einrichtungen leisten könnten:

• Naturwissenschaften, insbesondere Grundlagenforschung in Bereichen wie Mathematik, Phy-
sik, theoretische Physik, Geophysik, Chemie, Biologie, Ökologie und Astronomie;

• Medizin, insbesondere Grundlagenforschung über Krebs sowie Herz- und Gefäßkrankheiten, 
Untersuchungen über endemische Krankheiten in den Entwicklungsländern, ferner sozialme-
dizinische Forschung, unter besonderer Beachtung der Berufskrankheiten, der Rehabilitation 
von Behinderten und der Betreuung von Müttern, Kindern und älteren Menschen;
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• Geistes- und Sozialwissenschaften, wie Geschichte, Geographie, Philosophie, Psychologie, Päd-
agogik, Linguistik, Soziologie, Rechts-, Staats- und Wirtschaftswissenschaften; vergleichende 
Untersuchungen über gesellschaftliche, sozio-ökonomische und kulturelle Erscheinungsformen, 
die für die Teilnehmerstaaten von gemeinsamem Interesse sind, insbesondere über Fragen der 
Umwelt des Menschen und der städtebaulichen Entwicklung; wissenschaftliche Untersuchun-
gen über Methoden zur Erhaltung und Restaurierung von Denkmälern und Kunstwerken.

(d) Fremde Sprachen und Zivilisationen

Das Studium fremder Sprachen und Zivilisationen als wichtiges Mittel zur Erweiterung der Kom-
munikation zwischen den Völkern für deren besseres Kennenlernen der Kultur eines jeden Landes 
sowie zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit zu fördern; zu diesem Zweck im Rah-
men ihrer Zuständigkeit die weitere Entwicklung und Verbesserung des Fremdsprachenunterrich-
tes und die Diversifizierung der Auswahl der auf verschiedenen Stufen unterrichteten Sprachen 
anzuregen, wobei sie den weniger verbreiteten oder gelernten Sprachen gebührende Beachtung 
schenken, und insbesondere:

• die Zusammenarbeit zu verstärken, die darauf abzielt, den Fremdsprachenunterricht zu ver-
bessern, und zwar durch Informations- und Erfahrungsaustausch über die Entwicklung und 
Anwendung wirksamer, den Bedürfnissen verschiedener Kategorien von Lernenden angepaßter 
moderner Lehrmethoden und technischer Hilfsmittel – einschließlich von Methoden des Inten-
sivunterrichts – und die Möglichkeit zu erwägen, auf bilateraler oder multilateraler Grundlage 
Studien über neue Lehrmethoden im Fremdsprachenunterricht durchzuführen;

• die Zusammenarbeit zwischen betroffenen Institutionen auf bilateraler oder multilateraler Grund-
lage mit dem Ziele zu fördern, die Mittel der modernen Lehrtechnik im Fremdsprachenunter-
richt vollständiger zu nutzen, z.B. mittels vergleichender Studien durch ihre Fachleute und, wo 
vereinbart, durch Austausch oder Weitergabe audiovisuellen Materials, sowie auch von Mate-
rial, welches für die Ausarbeitung von Lehrbüchern benutzt wird, sowie Informationen über 
neue Arten technischer Ausrüstung für den Sprachunterricht;

• den Informationsaustausch über die in der Ausbildung von Sprachlehrern gewonnenen Erfahrun-
gen zu fördern und auf bilateraler Grundlage den Austausch von Sprachlehrern und Sprachstu-
denten zu verstärken, sowie deren Teilnahme an Sommerkursen für Sprachen und Zivilisationen, 
wo immer solche veranstaltet werden, zu erleichtern;

• die Zusammenarbeit von Experten auf dem Gebiet der Lexikographie zu fördern, mit dem Ziel, 
notwendige terminologische Äquivalente – insbesondere in den wissenschaftlichen und tech-
nischen Fächern -zu vereinbaren, um Beziehungen von wissenschaftlichen Institutionen und 
Fachleuten untereinander zu erleichtern;

• die weitere Verbreitung des Fremdsprachenstudiums in den verschiedenen Typen der mittle-
ren Bildungseinrichtungen und bessere Möglichkeiten der Wahl unter einer größeren Anzahl 
europäischer Sprachen zu fördern, sowie in diesem Zusammenhang, wo angebracht, die Mög-
lichkeiten für die Entwicklung der Einstellung und Ausbildung von Lehrern sowie die Aufstel-
lung der erforderlichen Studiengruppen in Betracht zu ziehen;

• im Hochschulbereich für eine breitere Auswahl der den Sprachstudenten gebotenen Sprachen 
sowie für größere Möglichkeiten anderer Studenten zum Studium verschiedener Fremdsprachen 
einzutreten; ebenso, wo wünschenswert, die Einrichtung von Kursen für das Studium der Spra-
chen und Zivilisationen auf der Grundlage von speziellen Vereinbarungen – falls erforderlich – 
zu erleichtern, wobei derartige Kurse von ausländischen Lektoren, besonders aus europäischen 
Ländern mit weniger verbreiteten oder erlernten Sprachen, abzuhalten wären;
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• im Rahmen der Erwachsenenbildung die Weiterentwicklung von spezialisierten Programmen, 
die den verschiedenen Bedürfnissen und Interessen entsprechen, für den Unterricht der eigenen 
Bevölkerung in Fremdsprachen sowie von daran interessierten Erwachsenen aus anderen Län-
dern in den Sprachen des Gastlandes zu fördern; in diesem Zusammenhang interessierte Insti-
tutionen zur Zusammenarbeit anzuregen, z.B. bei der Ausarbeitung von Programmen für den 
Unterricht durch Rundfunk und Fernsehen sowie durch Schnellkurse, und ebenso – wo wün-
schenswert – bei der Definition von Studienzielen für solche Programme, um ein jeweils ver-
gleichbares Niveau von Sprachkenntnissen zu erreichen;

• wo angebracht, die Verbindung des Sprachunterrichts mit dem Studium der entsprechenden Zivi-
lisationen zu fördern, und sich auch weiter zu bemühen, das Interesse am Erlernen von Fremd-
sprachen zu stimulieren, einschließlich entsprechender Aktivitäten außerhalb des Unterrichts.

(e) Unterrichtsmethoden

Den Erfahrungsaustausch auf bilateraler oder multilateraler Grundlage über Unterrichtsmetho-
den auf allen Stufen der Bildung, einschließlich von Methoden, die in der Weiterbildung und in 
der Erwachsenenbildung zur Anwendung kommen, sowie den Austausch von Lehrmaterial zu 
fördern, insbesondere durch:

• die weitere Entwicklung verschiedenartiger Formen von Kontakten und Zusammenarbeit auf 
den verschiedenen Gebieten der pädagogischen Wissenschaft, z.B. durch vergleichende oder 
gemeinsame Studien, die von interessierten Institutionen durchgeführt werden oder durch Infor-
mationsaustausch über die Ergebnisse von pädagogischen Experimenten;

• die Intensivierung des Informationsaustausches über Lehrmethoden, die in den verschiede-
nen Bildungssystemen zur Anwendung kommen, sowie über die Ergebnisse der Erforschung 
der Prozesse, durch die Schüler und Studenten sich Wissen aneignen, unter Berücksichtigung 
entsprechender Erfahrungen in verschiedenen Typen spezialisierter Bildungseinrichtungen;

• Erleichterung des Austausches von Kenntnissen über Organisation und Arbeitsweise der Erwach-
senenbildung und der periodischen Fortbildung, über die Beziehungen zwischen diesen und 
anderen Bildungsformen und -ebenen wie auch über die Mittel zur Anpassung des Bildungswe-
sens, einschließlich der beruflichen und technischen Ausbildung, an die Bedürfnisse der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung in ihren Ländern;

• die Förderung des Austausches von Erfahrungen bei der Erziehung der Jugend und der Erwach-
senen zur internationalen Verständigung unter besonderer Berücksichtigung jener wichtigen 
Probleme der Menschheit, deren Lösung ein gemeinsames Herangehen und eine umfassendere 
internationale Zusammenarbeit verlangen;

• Förderung des Austausches von Lehrmaterial – einschließlich von Schulbüchern unter Beach-
tung der Möglichkeit, zum gegenseitigen Kennenlernen und zur Darstellung eines jeden Landes 
in diesen Büchern beizutragen – sowie des Austausches von Informationen über die technischen 
Neuerungen auf dem Gebiet der Bildung.

Nationale Minderheiten oder Regionalkulturen

Die Teilnehmerstaaten, in Anerkennung des Beitrages, den die nationalen Minderheiten oder die 
regionalen Kulturen zur Zusammenarbeit zwischen ihnen in verschiedenen Bereichen der BiI-
dung leisten können, beabsichtigen, wenn auf ihrem Territorium solche Minderheiten oder Kul-
turen existieren, diesen Beitrag unter Berücksichtigung der legitimen Interessen ihrer Mitglieder 
zu erleichtern.
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Folgen der Konferenz

Die Teilnehmerstaaten,

Nach Erwägung und Beurteilung der bei der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa erzielten Fortschritte,

Des weiteren in der Erwägung, daß, im größeren weltweiten Zusammenhang, die Konferenz einen 
wichtigen Teil des Prozesses der Verbesserung der Sicherheit und der Entwicklung der Zusam-
menarbeit in

Europa darstellt und daß ihre Ergebnisse in bedeutsamer Weise zu diesem Prozeß beitragen wer-
den,In der Absicht, die Bestimmungen der Schlußakte der Konferenz durchzuführen, um deren 
Ergebnissen volle Wirksamkeit zu verleihen und so den Prozeß der Verbesserung der Sicherheit 
und der Entwicklung der Zusammenarbeit in Europa zu fördern,

In der Überzeugung, daß sie, um die von der Konferenz verfolgten Ziele zu erreichen, neue unilate-
rale, bilaterale und multilaterale Anstrengungen machen und den durch die Konferenz eingeleite-
ten multilateralen Prozeß in den nachstehend aufgeführten geeigneten Formen fortsetzen müssen,

1. Erklärungen ihre Entschlossenheit, in der Folgezeit der Konferenz die Bestimmungen der Schluß-
akte der Konferenz gebührend zu berücksichtigen und sie anzuwenden:

(a) unilateral in allen Fällen, die sich für ein solches Vorgehen eignen;

(b) bilateral durch Verhandlungen mit anderen Teilnehmerstaaten;

(c) multilateral durch Treffen von Experten der Teilnehmerstaaten sowie im Rahmen der beste-
henden internationalen Organisationen, wie der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen 
für Europa und der UNESCO in bezug auf die Zusammenarbeit in den Bereichen der Bildung, 
der Wissenschaft und der Kultur;

2. Erklären ferner ihre Entschlossenheit, den durch die Konferenz eingeleiteten multilateralen 
Prozeß fortzusetzen:

(a) indem sie einen vertieften Meinungsaustausch vornehmen, sowohl über die Durchführung der 
Bestimmungen der Schlußakte und die Ausführung der von der Konferenz definierten Aufgaben 
als auch, im Zusammenhang mit den von ihr behandelten Fragen, über die Vertiefung ihrer gegen-
seitigen Beziehungen, die Verbesserung der Sicherheit und die Entwicklung der Zusammenarbeit 
in Europa und die Entwicklung des Entspannungsprozesses in der Zukunft;

(b) indem sie zu diesem Zweck Zusammenkünfte zwischen ihren Vertretern organisieren, wobei 
mit einem Treffen auf der Ebene der von den Außenministern benannten Vertreter begonnen wird. 
Dieses Treffen wird die geeigneten Modalitäten für die Abhaltung weiterer Zusammenkünfte festle-
gen, die neue Treffen ähnlicher Art und die Möglichkeit einer neuen Konferenz umfassen können;

3. Die erste der oben erwähnten Zusammenkünfte wird 1977 in Belgrad stattfinden. Ein Vorbe-
reitungstreffen, das mit der Organisierung dieses ersten Treffens beauftragt ist, wird am 15. Juni 
1977 in Belgrad stattfinden. Dieses Vorbereitungstreffen wird Datum, Dauer, Tagesordnung und 
die sonstigen Modalitäten des Treffens der von den Außenministern benannten Vertreter festlegen;

4. Die Verfahrens- und die Arbeitsregeln sowie der Verteilerschlüssel für die Kosten der Konferenz 
werden sinngemäß auf die in den oben stehenden Ziffern 1 c), 2 und 3 in Aussicht genommenen 
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Treffen angewendet. Alle oben erwähnten Treffen werden abwechselnd in den Teilnehmerstaaten 
stattfinden. Das technische Sekretariat wird vom Gastgeberland gestellt werden.

Das Original der vorliegenden Schlußakte, die in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Rus-
sisch und Spanisch abgefaßt ist, wird der Regierung der Republik Finnland zur Aufbewahrung 
in ihren Archiven übergeben. Jeder der Teilnehmerstaaten erhält von der Republik Finnland eine 
gleichlautende Abschrift der vorliegenden Schlußakte.

Der Text der vorliegenden Schlußakte wird in jedem Teilnehmerstaat veröffentlicht, der ihn so 
umfassend wie möglich verbreitet und bekanntmacht.

Die Regierung der Republik Finnland wird gebeten, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen 
den Text der vorliegenden Schlußakte, die nicht registrierbar nach Artikel 102 der Charta der Ver-
einten Nationen ist, zur Weiterleitung an alle Mitglieder der Organisation als offizielles Dokument 
der Vereinten Nationen zu übermitteln.

Die Regierung der Republik Finnland wird gleichfalls gebeten, den Text der vorliegenden Schluß-
akte an den Generalsekretär der UNESCO und den Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission 
der Vereinten Nationen für Europa zu übermitteln.

Zu Urkund dessen, haben die unterzeichneten Hohen Vertreter der Teilnehmerstaaten, im Bewußt-
sein der hohen politischen Bedeutung, die diese den Ergebnissen der Konferenz beimessen, und 
mit der Erklärung ihrer Entschlossenheit, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen in den 
oben aufgeführten Texten zu handeln, ihre Unterschrift unter die vorliegende Schlußakte gesetzt.

(…)
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Abschliessendes Dokument 
des Madrider Treffens 
(Zweites Folgetreffen zur Helsinki-Konferenz)

Madrid 1983

Fragen der Sicherheit in Europa

Die Teilnehmerstaaten bringen ihre Entschlossenheit zum Ausdruck.

• neue Anstrengungen zu unternehmen, um die Entspannung im universellen Sinne zu einem 
wirksamen wie auch dauerhaften, immer lebensfähigeren und umfassenderen Prozeß zu machen, 
gemäß den in der Schlußakte eingegangenen Verpflichtungen;

• Lösungen offener Fragen mit friedlichen Mitteln zu suchen;

• konsequent alle Bestimmungen der Schlußakte zu erfüllen, insbesondere alle in der Erklärung 
über die Prinzipien, die die Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten, enthaltenen zehn Prinzi-
pien ungeachtet ihrer politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Systeme als auch ihrer Größe, 
geographischen Lage oder ihres wirtschaftlichen Entwicklungsstandes strikt und uneinge-
schränkt zu achten und in die Praxis umzusetzen, einschließlich ihrer Verpflichtung, ihre Bezie-
hungen zu allen anderen Staaten im Geiste dieser Prinzipien zu gestalten;

• Beziehungen der gegenseitigen Zusammenarbeit, der Freundschaft und des Vertrauens zu ent-
wickeln und sich jeglicher Handlung zu enthalten, die im Widerspruch zur Schlußakte steht 
und solche Beziehungen beeinträchtigen könnte;

• echte Anstrengungen zur Durchführung der Schlußakte zu ermutigen;

• echte Anstrengungen zu unternehmen, die auf die Eindämmung zunehmender Aufrüstung 
sowie auf die Festigung des Vertrauens und der Sicherheit und die Förderung der Abrüstung 
gerichtet sind.

Prinzipien

Sie bekräftigen ihre Entschlossenheit, diese Prinzipien voll zu achten und anzuwenden und folg-
lich mit allen Mitteln, sowohl rechtlich als auch praktisch, ihre höhere Wirksamkeit zu fördern.

Sie sind der Auffassung, daß eines dieser Mittel darin bestehen könnte, den zehn in der Schluß-
akte niedergelegten Prinzipien in der der Praxis und den Verfahrensweisen eines jeden Landes 
gemäßen Form in den einzelnen Gesetzgebungen Ausdruck zu verleihen.

Sie erkennen es als wichtig an, daß durch Teilnehmerstaaten geschlossene Verträge und Abkom-
men die einschlägigen Prinzipien widerspiegeln und mit ihnen in Einklang stehen und, wo ange-
messen, auf sie verweisen.
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Die Teilnehmerstaaten bekräftigen die Notwendigkeit, daß die Enthaltung von der Androhung 
oder Anwendung von Gewalt als Norm des internationalen Lebens strikt und wirksam eingehalten 
werden sollte. Zu diesem Zweck betonen sie ihre Pflicht, gemäß den einschlägigen Bestimmungen 
der Schlußakte, dementsprechend zu handeln.

Die Teilnehmerstaaten verurteilen den Terrorismus einschließlich des Terrorismus in internatio-
nalen Beziehungen, da er das Leben unschuldiger Menschen bedroht oder vernichtet oder in ande-
rer Weise Menschenrechte und Grundfreiheiten gefährdet, und unterstreichen die Notwendigkeit, 
entschiedene Maßnahmen zu seiner Bekämpfung zu ergreifen. Sie bringen ihre Entschlossenheit 
zum Ausdruck, wirksame Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung terroristischer Hand-
lungen sowohl auf nationaler Ebene als auch durch internationale Zusammenarbeit, einschließ-
lich geeigneter bilateraler und multilateraler Abkommen, zu ergreifen und folglich die gegenseitige 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung solcher Handlungen zu erweitern und zu verstärken. Sie 
kommen überein, dies im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen, der Deklaration der 
Vereinten Nationen über Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen 
und Zusammenarbeit zwischen den Staaten und der Schlußakte von Helsinki zu tun.

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung terroristischer Handlungen werden sie alle geeigneten 
Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, daß ihr jeweiliges Territorium zur Verbreitung, Orga-
nisierung oder Verübung terroristischer Tätigkeiten, einschließlich solcher, die sich gegen andere 
Teilnehmerstaaten und ihre Bürger richten, benutzt wird. Dies schließt auch Maßnahmen ein, 
um auf ihrem Territorium illegale Tätigkeiten von Personen, Gruppen und Organisationen zu 
verbieten, welche zur Verübung terroristischer Handlungen anstiften, sie organisieren oder sich 
daran beteiligen.

Die Teilnehmerstaaten bestätigen, daß sie sich der direkten oder indirekten Unterstützung ter-
roristischer Tätigkeiten oder subversiver oder anderer Tätigkeiten enthalten werden, die auf den 
gewaltsamen Umsturz des Regimes eines anderen Teilnehmerstaates gerichtet sind. Dementspre-
chend werden sie sich unter anderem der Finanzierung, Ermutigung, Schürung oder Duldung sol-
cher Tätigkeiten enthalten.

Sie erklären ihre Entschlossenheit, ihr Möglichstes zu tun, um für alle offiziellen Vertreter und 
Personen, die auf ihrem Territorium an Tätigkeiten im Rahmen diplomatischer, konsularischer 
oder anderer offizieller Beziehungen teilnehmen, die erforderliche Sicherheit zu gewährleisten.

Sie betonen, daß alle Teilnehmerstaaten in der Schlußakte die universelle Bedeutung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten anerkennen, deren Achtung ein wesentlicher Faktor für den 
Frieden, die Gerechtigkeit und das Wohlergehen ist, die ihrerseits erforderlich sind, um die Ent-
wicklung freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen ihnen sowie zwi-
schen allen Staaten zu gewährleisten.

Die Teilnehmerstaaten unterstreichen ihre Entschlossenheit, die wirksame Ausübung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, die sich alle aus der dem Menschen innewohnenden Würde 
ergeben und für seine freie und volle Entfaltung wesentlich sind, zu fördern und zu ermutigen, 
und ständige und spürbare Fortschritte in Übereinstimmung mit der Schlußakte zu sichern, mit 
dem Ziel einer weiteren und stetigen Entwicklung auf diesem Gebiet in allen Teilnehmerstaaten, 
ungeachtet ihres politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systems.

Sie unterstreichen gleichfalls ihre Entschlossenheit, ihre Gesetze und Vorschriften im Bereich 
der zivilen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und anderer Menschenrechte und 
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Grundfreiheiten zu entwickeln; sie betonen ebenfalls ihre Entschlossenheit, die wirksame Aus-
übung dieser Rechte und Freiheiten zu gewährleisten.

Sie erinnern an das Recht des Individuums, seine Rechte und Pflichten auf dem Gebiet der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu kennen und auszuüben, wie in der Schlußakte festgelegt, und 
werden in ihren jeweiligen Ländern die notwendigen Maßnahmen zur wirksamen Gewährleis-
tung dieses Rechts ergreifen.

Die Teilnehmerstaaten bekräftigen, daß sie die Freiheit des Individuums anerkennen und achten 
werden, sich allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu einer Religion oder Überzeugung in Über-
einstimmung mit dem, was sein Gewissen ihm gebietet, zu bekennen und diese auszuüben; außer-
dem kommen sie überein, die zu deren Gewährleistung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

In diesem Zusammenhang werden sie, wann immer erforderlich, religiöse Bekenntnisse, Insti-
tutionen und Organisationen, die im verfassungsmäßigen Rahmen ihres jeweiligen Landes wir-
ken, konsultieren.

Sie werden Anträge religiöser Gemeinschaften von Gläubigen, die im verfassungsmäßigen Rahmen 
ihres Staates wirken oder zu wirken bereit sind, den Status zu erhalten, der in ihrem jeweiligen Land 
für religiöse Bekenntnisse, Institutionen und Organisationen vorgesehen ist, wohlwollend prüfen.

Sie unterstreichen auch die Bedeutung ständiger Fortschritte bei der Gewährleistung der Achtung 
und des tatsächlichen Genusses der Rechte von Personen, die nationalen Minderheiten angehören, 
sowie beim Schutz ihrer legitimen Interessen, wie dies in der Schlußakte vorgesehen ist.

Sie unterstreichen die Bedeutung der Gewährleistung der Gleichberechtigung von Mann und Frau; 
dementsprechend kommen sie überein, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um eine glei-
chermaßen effektive Teilnahme von Männern und Frauen im politischen, wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Leben zu fördern.

Die Teilnehmerstaaten werden das Recht der Arbeiter, Gewerkschaften frei einzurichten und 
ihnen beizutreten, das Recht der Gewerkschaften auf freie Ausübung ihrer Tätigkeiten und sons-
tiger Rechte gewährleisten, wie sie in den einschlägigen internationalen Dokumenten niedergelegt 
sind. Sie stellen fest, daß diese Rechte in Befolgung der Gesetze des Staates und in Übereinstim-
mung mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen des Staates ausgeübt werden. Sie werden, soweit 
angemessen, direkte Kontakte und Verbindungen zwischen solchen Gewerkschaften und deren 
Vertretern ermutigen.

Sie bekräftigen, daß Regierungen, Institutionen, Organisationen und Personen eine relevante 
und positive Rolle zukommt, zur Erreichung der obigen Ziele ihrer Zusammenarbeit beizutragen.

Sie bekräftigen die besondere Bedeutung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der 
Internationalen Konventionen über Menschenrechte und anderer einschlägiger internationaler 
Dokumente für ihre gemeinsam und einzeln unternommenen Anstrengungen zur Stimulierung 
und Entwicklung der universellen Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten; sie appel-
lieren an alle Teilnehmerstaaten, im Einklang mit diesen internationalen Dokumenten zu han-
deln, und fordern die Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, die Möglichkeit des 
Beitritts zu den Konventionen zu prüfen.

Sie kommen überein, die Nutzung bilateraler Gespräche am Runden Tisch auf freiwilliger Grundlage 
zwischen Delegationen, welche von jedem Teilnehmerstaat zusammengestellt werden, wohlwollend 
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in Erwägung zu ziehen, um gemäß einer vereinbarten Tagesordnung im Geiste der gegenseitigen 
Achtung Fragen der Menschenrechte und Grundfreiheiten in der Absicht zu erörtern, ein höhe-
res Maß an Verständnis und Zusammenarbeit auf der Grundlage der Bestimmungen der Schluß-
akte zu erreichen.

Sie beschließen, ein Expertentreffen der Teilnehmerstaaten zu Fragen betreffend die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten in ihren Staaten in all ihren Aspekten, wie in der Schluß-
akte festgelegt, einzuberufen.

(…)

Zusammenarbeit in den Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und 
der Technik sowie der Umwelt
(…)

Im Zusammenhang mit den Bestimmungen der Schlußakte über Wanderarbeit in Europa

stellen die Teilnehmerstaaten fest, daß sich jüngste Entwicklungen der Weltwirtschaft auf die Lage 
der Wanderarbeiter ausgewirkt haben. In diesem Zusammenhang verleihen die Teilnehmerstaaten 
ihrem Wunsch Ausdruck, die Aufnahme- und Herkunftsländer mögen im Geiste des beidersei-
tigen Interesses und der Zusammenarbeit ihre Kontakte verstärken, um die allgemeine Lage der 
Wanderarbeiter und ihrer Familien, unter anderem den Schutz der Menschenrechte, einschließ-
lich ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, zu verbessern, wobei insbesondere die 
speziellen Probleme der zweiten Generation von Wanderarbeitern zu berücksichtigen sind. Sie wer-
den auch bemüht sein, dort, wo eine angemessene Nachfrage besteht, angemessenen Unterricht in 
der Sprache der Kultur der Herkunftsländer zu bieten oder zu fördern.

Die Teilnehmerstaaten empfehlen, neben anderen Maßnahmen zur Erleichterung der sozialen und 
wirtschaftlichen Wiedereingliederung zurückkehrender Wanderarbeiter durch geeignete gesetz-
geberische Maßnahmen oder gegenseitige Abkommen die Auszahlung von Pensionsansprüchen 
sicherzustellen, so wie sie nach dem System sozialer Sicherheit, zu dem solche Arbeiter im Auf-
nahmeland zugelassen worden sind, erworben oder festgestellt worden sind (…)

Zusammenarbeit in humanitären und anderen Bereichen

Die Teilnehmerstaaten,

Eingedenk der einleitenden Abschnitte des Kapitels der Schlußakte über Zusammenarbeit in huma-
nitären und anderen Bereichen einschließlich jener betreffend die Entwicklung der gegenseitigen 
Verständigung zwischen ihnen und Entspannung sowie jener betreffend Fortschritte beim Aus-
tausch auf dem Gebiet der Kultur und der Bildung, eine größere Verbreitung von Information, 
Kontakte zwischen den Menschen und die Lösung humanitärer Probleme,

Entschlossen, die Zusammenarbeit in diesen Bereichen fortzusetzen und zu erweitern und eine 
umfassendere Nutzung der durch die Schlußakte gebotenen Möglichkeiten zu erreichen,

Sind übereingekommen, nunmehr das Folgende durchzuführen:
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Menschliche Kontakte

Die Teilnehmerstaaten werden Gesuche in Bezug auf Kontakte und regelmäßige Begegnungen 
auf der Grundlage familiärer Bindungen, auf Familienzusammenführung und auf Eheschlie-
ßung zwischen Bürgern verschiedener Staaten wohlwollend behandeln und im gleichen Geiste 
über sie entscheiden.

Sie werden über diese Gesuche bei Familienbegegnungen in Dringlichkeitsfällen so zügig wie mög-
lich, bei Familienzusammenführung und Eheschließung zwischen Bürgern verschiedener Staaten 
im Normalfall innerhalb von sechs Monaten und bei anderen Familienbegegnungen innerhalb all-
mählich kürzer werdender Fristen entscheiden.

Sie bestätigen, daß die Einreichung oder erneute Einreichung von Gesuchen in diesen Fällen zu 
keiner Veränderung der Rechte und Pflichten der Gesuchsteller oder ihrer Familienmitglieder 
unter anderem hinsichtlich Beschäftigung, Wohnung, Aufenthaltsstatus, Familienunterstützung, 
Zugang zu Leistungen auf sozialem oder wirtschaftlichem Gebiet oder in der Bildung sowie jed-
weder anderer sich aus den Gesetzen und Vorschriften des betreffenden Teilnehmerstaates erge-
benden Rechte und Pflichten führen wird.

Die Teilnehmerstaaten werden die notwendigen Informationen über die von Gesuchstellern in die-
sen Fällen zu befolgenden Verfahren und über die einzuhaltenden Vorschriften geben sowie auf 
Ersuchen des Gesuchstellers die einschlägigen Formulare zur Verfügung stellen.

Sie werden, wo notwendig, im Zusammenhang mit diesen Gesuchen erhobene Gebühren, ein-
schließlich derjenigen für Visa und Pässe, allmählich verringern, um sie auf eine im Verhältnis 
zum durchschnittlichen Monatseinkommen in dem betreffenden Teilnehmerstaat angemessene 
Höhe zu bringen.

Gesuchsteller werden von der getroffenen Entscheidung so zügig wie möglich in Kenntnis gesetzt. 
Im Falle einer Ablehnung werden die Gesuchsteller auch von ihrem Recht auf erneute Einreichung 
von Gesuchen nach angemessen kurzen Zeitabständen in Kenntnis gesetzt.

Die Teilnehmerstaaten bekräftigen ihrer Verpflichtung, die Bestimmungen hinsichtlich diploma-
tischer und anderer offizieller Missionen und konsularischer Stellen anderer Teilnehmerstaaten, 
welche in einschlägigen multilateralen oder bilateralen Konventionen enthalten sind, in vollem 
Umfang durchzuführen und das normale Funktionieren jener Missionen zu erleichtern. Der Zugang 
von Besuchern zu diesen Missionen wird unter gebührender Berücksichtigung der erforderlichen 
Sicherheitsbedürfnisse dieser Missionen gewährleistet.

Sie bekräftigen ebenfalls ihre Bereitschaft, innerhalb ihrer Zuständigkeit angemessene Schritte, 
einschließlich – dann, wenn angebracht – notwendiger Sicherheitsmaßnahmen, zu unternehmen, 
um zufriedenstellende Bedingungen für Tätigkeiten im Rahmen der gegenseitigen Zusammenar-
beit innerhalb ihres Territoriums zu gewährleisten, an denen Bürger anderer Teilnehmerstaaten 
beteiligt sind, wie z.B. für sportliche und kulturelle Veranstaltungen.

Die Teilnehmerstaaten werden sich bemühen, wo angebracht, die Bedingungen in bezug auf recht-
lichen und konsularischen Beistand sowie auf medizinische Betreuung für Bürger anderer Teil-
nehmerstaaten, die sich aus persönlichen oder beruflichen Gründen zeitweilig innerhalb ihres 
Territoriums befinden, zu verbessern, wobei sie einschlägige multilaterale oder bilaterale Konven-
tionen oder Abkommen gebührend berücksichtigen.
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Sie werden die einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte weiter durchführen, so daß religiöse 
Bekenntnisse, Institutionen und Organisationen und deren Vertreter in den Bereichen ihrer Tätig-
keit untereinander Kontakte und Treffen entwickeln sowie Informationen austauschen können.

Die Teilnehmerstaaten werden Kontakte und den Austausch unter der Jugend ermutigen und die 
Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen ihren Jugendorganisationen fördern. Sie werden für 
die Durchführung von Bildungs-, Kultur- und anderen vergleichbaren Veranstaltungen und Akti-
vitäten unter der Jugend und zwischen Jugendorganisationen eintreten. Ebenfalls werden sie für 
die Untersuchung von Problemen in bezug auf die jüngere Generation eintreten. Die Teilnehmer-
staaten werden die Entwicklung des individuellen oder kollektiven Jugendtourismus, wenn not-
wendig auf der Grundlage von Vereinbarungen, fördern, indem sie unter anderem zur Gewährung 
geeigneter Erleichterungen seitens der Verkehrsbehörden und Tourismusorganisationen der Teil-
nehmerstaaten oder solcher Erleichterungen wie derjenigen ermutigen, welche durch die am Sys-
tem „Inter-Rail“ teilnehmenden Eisenbahnbehörden geboten werden.

Information

Die Teilnehmerstaaten erden weiterhin die freiere und weitere Verbreitung von periodisch und 
nicht periodisch erscheinendem gedrucktem Material, welches aus anderen Teilnehmerstaaten 
eingeführt wird, sowie eine Erhöhung der Anzahl von Stellen, an denen diese Veröffentlichungen 
zum allgemeinen Verkauf aufliegen, fördern. Diese Veröffentlichungen werden auch in Lesesälen 
in großen öffentlichen Bibliotheken und ähnlichen Institutionen zugänglich sein.

Insbesondere werden die Teilnehmerstaaten zur Erleichterung einer besseren Verbreitung gedruck-
ter Informationen Kontakte und Verhandlungen zwischen ihren kompetenten Firmen und Orga-
nisationen zum Zweck des Abschlusses langfristiger Vereinbarungen und Verträge mit dem Ziel 
einer Erhöhung der Mengen und der Anzahl der Titel von Zeitungen und anderen Veröffentli-
chungen, die aus anderen Teilnehmerstaaten eingeführt werden, fördern. Sie halten es für wün-
schenswert, daß die Verkaufspreise ausländischer Veröffentlichungen im Verhältnis zu den Preisen 
in ihren Herkunftsländern nicht überhöht sind.

Sie bestätigen ihre Absicht, gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte die der Öffent-
lichkeit gebotenen Bezugsmöglichkeiten für Abonnements zu erweitern.

Sie werden die weitere Ausdehnung der Zusammenarbeit zwischen den Massenmedien und ihren 
Vertretern, insbesondere zwischen dem Redaktionspersonal von Presseagenturen, Zeitungen, 
Rundfunk- und Fernsehorganisationen sowie von Filmgesellschaften fördern. Sie werden einen 
regelmäßigen Austausch von Nachrichten, Artikeln, Beilagen und Sendungen sowie den Austausch 
von Redaktionspersonal für die bessere Kenntnis der jeweiligen praktischen Arbeit fördern. Auf 
der Grundlage der Gegenseitigkeit werden sie die materiellen und technischen Hilfsmittel verbes-
sern, die ständig oder zeitweilig akkreditierten Fernseh- und Rundfunkberichterstattern gewährt 
werden. Ferner werden sie direkte Kontakte unter Journalisten sowie Kontakte im Rahmen von 
Berufsorganisationen erleichtern.

Sie werden ohne ungebührliche Verzögerung über Visaanträge von Journalisten entscheiden und 
abgelehnte Gesuche innerhalb einer angemessenen Frist erneut prüfen. Ferner werden Journalis-
ten, welche aus persönlichen Gründen und nicht zum Zweck der Berichterstattung Reisen unter-
nehmen wollen, die gleiche Behandlung genießen wie andere Besucher aus ihrem Herkunftsland.

Sie werden ständigen Korrespondenten sowie mit ihnen zusammenlebenden Familienangehörigen 
Visa für mehrfache Ein- und Ausreise mit Gültigkeit für ein Jahr gewähren.
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Die Teilnehmerstaaten werden die Möglichkeit prüfen, Journalisten aus anderen Teilnehmer-
staaten, die in Drittländern ständig akkreditiert sind, Akkreditierungen und damit verbundene 
Erleichterungen zu gewähren, soweit erforderlich auf der Grundlage bilateraler Vereinbarungen.

Sie werden Reisen von Journalisten aus anderen Teilnehmerstaaten innerhalb ihrer Territorien 
erleichtern, unter anderem indem sie, soweit erforderlich, konkrete Maßnahmen ergreifen, um 
ihnen Gelegenheiten zu ausgedehnteren Reisen zu bieten, ausgenommen Gebiete, die aus Sicher-
heitsgründen gesperrt sind. Wann immer möglich, werden sie Journalisten im voraus informie-
ren, sofern neue Gebiete aus Sicherheitsgründen gesperrt sind.

Sie werden weiterhin die Möglichkeiten vermehren und erforderlichenfalls die Bedingungen ver-
bessern, damit Journalisten aus anderen Teilnehmerstaaten persönliche Kontakte und Verbindun-
gen zu ihren Quellen herstellen und aufrechterhalten können.

Sie werden in der Regel Rundfunk- und Fernsehjournalisten auf deren Ersuchen ermächtigen, 
sich von ihren eigenen Ton- und Filmtechnikern begleiten zu lassen und ihre eigene Ausrüstung 
zu verwenden.

Desgleichen dürfen Journalisten Dokumentationsmaterial, einschließlich persönlicher Aufzeich-
nungen und Unterlagen, das ausschließlich für ihre beruflichen Zwecke verwendet* wird, mit 
sich führen.

(…)

Die Teilnehmerstaaten werden erforderlichenfalls in ihren Hauptstädten die Einrichtung und den 
Betrieb von Pressezentren oder die gleichen Funktionen ausübenden Institutionen, die der in- und 
ausländischen Presse mit geeigneten Arbeitseinrichtungen für letztere zugänglich sind, erleichtern.

Sie werden ferner weitere Mittel und Wege in Betracht ziehen, um Journalisten aus anderen Teil-
nehmerstaaten behilflich zu sein und es ihnen so zu ermöglichen gegebenenfalls auftretende prak-
tische Probleme zu lösen.

Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der Kultur

Sie werden sich bemühen, durch geeignete Maßnahmen einschlägige Informationen über die durch 
bilaterale Kulturabkommen und -programme gebotenen Möglichkeiten interessierten Personen, 
Institutionen und nichtstaatlichen Organisationen zugänglich zu machen, und damit ihre wirk-
same Durchführung erleichtern.

Die Teilnehmerstaaten werden die umfassendere Verbreitung von Bücher, Filmen und anderen 
aus den anderen Teilnehmerstaaten stammenden Formen und Mitteln des kulturellen Ausdrucks 
sowie den Zugang zu ihnen weiterhin fördern, indem sie zu diesem Zweck mit geeigneten Mitteln 
auf bilateraler und multilateraler Grundlage die Bedingungen für den internationalen gewerbli-
chen und nichtgewerblichen Austausch ihrer Kulturgüter verbessern, unter anderem durch all-
mähliche Senkung der für diese Güter geltenden Zölle.

Die Teilnehmerstaaten werden sich bemühen, die Übersetzung, Veröffentlichung und Verbreitung 
von Werken auf dem Gebiet der Literatur und in anderen Bereichen der kulturellen Tätigkeit aus 

* In diesem Zusammenhang gilt, daß die Einfuhr gedruckten Materials örtlichen Vorschriften unterworfen sein 
kann, welche unter gebührender Berücksichtigung des Bedarfs der Journalisten an angemessenem Arbeitsma-
terial angewendet werden.
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anderen Teilnehmerstaaten, besonders der in den weniger verbreiteten Sprachen geschaffenen, zu 
fördern, indem sie die Zusammenarbeit zwischen Verlagen erleichtern, insbesondere durch den 
Austausch von Listen von Büchern, die für Übersetzungen in Betracht kommen, sowie von ande-
ren einschlägigen Informationen.

Sie werden zur Entwicklung von Kontakten, der Zusammenarbeit und von gemeinschaftlichen Pro-
jekten zwischen den Teilnehmerstaaten hinsichtlich des Schutzes, der Wahrung und Erfassung des 
historischen Erbes und historischer Monumente sowie der Beziehung zwischen dem Menschen, 
der Umwelt und diesem Erbe beitragen; sie bekunden ihr Interesse an der Möglichkeit, im Rah-
men der UNESCO eine zwischenstaatliche Konferenz über diese Fragen einzuberufen.

Die Teilnehmerstaaten werden ihre Rundfunk- und Fernsehorganisationen dazu ermutigen, die 
Darstellung der kulturellen und künstlerischen Leistungen anderer Teilnehmerstaaten auf der 
Grundlage bilateraler und multilateraler Vereinbarungen zwischen diesen Organisationen wei-
ter auszubauen, in denen unter anderem der Austausch von Informationen über Produktionen, 
die Übertragung von Unterhaltungssendungen und Programmen aus anderen Teilnehmerstaaten, 
Koproduktionen, die Einladung von Gastdirigenten und -regisseuren sowie die Gewährung gegen-
seitiger Unterstützung für Aufnahmeteams von Kulturfilmen vorgesehen sind.

(…)

Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der Bildung

Die Teilnehmerstaaten werden im Bereich der Bildung und Wissenschaft das Zustandekommen 
von staatlichen und nichtstaatlichen Vereinbarungen und Abkommen fördern, die unter Beteili-
gung von Bildungs- oder anderen zuständigen Institutionen durchgeführt werden.

Die Teilnehmerstaaten werden zur weiteren Verbesserung des Austausches von Studenten, Leh-
rern und Wissenschaftlern und ihres Zugangs zu den Bildungs-, kulturellen und wissenschaft-
lichen Institutionen eines jeden anderen Teilnehmerstaates sowie ihres Zugangs, gemäß den in 
jedem einzelnen Land geltenden Gesetzen und Vorschriften, zu offenem Informationsmaterial 
beitragen. In diesem Zusammenhang werden sie Reisen von Wissenschaftlern, Lehrern und Stu-
denten innerhalb des Empfangsstaates sowie die Herstellung von Kontakten durch sie zu ihren 
Kollegen erleichtern und werden auch Bibliotheken, Hochschuleinrichtungen und ähnliche Insti-
tutionen auf ihren Territorien ermutigen, Kataloge und Listen offenen Archivmaterials aufzustel-
len, das Wissenschaftlern, Lehrern und Studenten aus anderen Teilnehmerstaaten zugänglich ist.

Sie werden einen regelmäßigeren Austausch von Informationen über wissenschaftliche Ausbildungs-
programme, Kurse und Seminare für junge Wissenschaftler fördern und eine breitere Teilnahme 
junger Wissenschaftler aus verschiedenen Teilnehmerstaaten an diesen Tätigkeiten erleichtern. 
Sie werden die einschlägigen nationalen und internationalen Organisationen und Institutionen 
auffordern, soweit angemessen die Durchführung dieser Ausbildungstätigkeiten zu unterstützen.

(…)

Die Teilnehmerstaaten werden die Erweiterung der Möglichkeiten der Lehre und des Studiums der 
weniger verbreiteten oder gelernten europäischen Sprachen begünstigen. Zu diesem Zweck wer-
den sie im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Einrichtung und den Besuch von Sommer-Universi-
tätskursen und anderen Kursen, die Gewährung von Stipendien für Übersetzer und den Ausbau 
von Sprachfakultäten, erforderlichenfalls einschließlich der Schaffung neuer Einrichtungen zum 
Studium dieser Sprachen, anregen.
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Die Teilnehmerstaaten geben ihrer Bereitschaft Ausdruck, untereinander und innerhalb zuständi-
ger internationaler Organisationen, den Austausch von Lehrmaterial, Schulbüchern, Landkarten, 
Bibliographien und anderem pädagogischem Material zu verstärken, um eine bessere gegenseitige 
Kenntnis zu fördern und eine umfassendere Darstellung ihrer jeweiligen Länder zu erleichtern.
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Dokument der Stockholmer Konferenz 
über vertrauens- und sicherheitsbildende 
Massnahmen und Abrüstung in Europa
Stockholm 1986

(…)

Enthaltung von der Androhung oder Anwendung von Gewalt
(…)

(18) Die Teilnehmerstaaten unterstreichen ihre Verpflichtung zur Schlußakte und die Notwendig-
keit vollständiger Durchführung aller ihrer Bestimmungen, die den Prozeß der Verbesserung der 
Sicherheit und der Entwicklung der Zusammenarbeit in Europa fördern wird, dadurch zu inter-
nationalem Frieden und Sicherheit in der ganzen Welt beitragend.

(19) Sie betonen ihre Verpflichtung zu allen Prinzipien der Erklärung über die Prinzipien, die die 
Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten, und erklären ihre Entschlossenheit, sie zu achten und 
in die Praxis umzusetzen, ungeachtet ihrer politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Systeme, als 
auch ihrer Größe, geographischen Lage oder ihres wirtschaftlichen Entwicklungsstandes.

(20) Alle diese zehn Prinzipien sind von grundlegender Bedeutung und werden folglich gleicher-
maßen und vorbehaltlos angewendet, wobei ein jedes von ihnen unter Beachtung der anderen 
ausgelegt wird.

(21) Die Achtung und die Anwendung dieser Prinzipien werden die Entwicklung freundschaft-
licher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerstaaten in allen von den 
Bestimmungen der Schlußakte erfaßten Bereichen stärken.

(22) Sie bestätigen erneut ihre Verpflichtung zum grundlegenden Prinzip der souveränen Gleich-
heit der Staaten und unterstreichen, daß alle Staaten im Rahmen des Völkerrechts gleiche Rechte 
und Pflichten haben.

(23) Sie bekräftigen die universelle Bedeutung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Die Ach-
tung und die wirksame Ausübung dieser Rechte und Freiheiten sind wesentliche Faktoren für inter-
nationalen Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit, wie auch für die Entwicklung freundschaftlicher 
Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen ihnen sowie zwischen allen Staaten, wie in der 
Erklärung über die Prinzipien, die die Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten, niedergelegt.

(24) Sie bekräftigen, daß im weiteren Zusammenhang der Sicherheit der Welt die Sicherheit in 
Europa mit der Sicherheit im Mittelmeerraum in seiner Gesamtheit eng verbunden ist; in diesem 
Zusammenhang bestätigen sie ihre Absicht, gutnachbarschaftliche Beziehungen mit allen Staa-
ten in der Region unter gebührender Berücksichtigung der Gegenseitigkeit und im Geiste der 
Prinzipien zu entwickeln, welche in der Erklärung über die Prinzipien, die die Beziehungen der 
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Teilnehmerstaaten leiten, enthalten sind, um in Einklang mit den im Kapitel über den Mittelmeer-
raum der Schlußakte enthaltenen Bestimmungen Vertrauen und Sicherheit zu stärken und dafür 
Sorge zu tragen, daß in der Region Frieden herrscht.

(25) Sie unterstreichen die Notwendigkeit, entschiedene Maßnahmen zur Verhinderung und 
Bekämpfung des Terrorismus, einschließlich des Terrorismus in internationalen Beziehungen, zu 
ergreifen. Sie bringen ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, sowohl auf nationaler Ebene als auch 
durch internationale Zusammenarbeit, wirksame Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung 
aller terroristischen Handlungen zu ergreifen. Sie werden alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, 
um zu verhindern, daß ihr jeweiliges Territorium zur Vorbereitung, Organisierung oder Verübung 
terroristischer Tätigkeiten benutzt wird. Dies schließt auch Maßnahmen ein, um auf ihrem Ter-
ritorium illegale Tätigkeiten, einschließlich subversiver Tätigkeiten, von Personen, Gruppen und 
Organisationen zu verbieten, welche zur Verübung terroristischer Handlungen, einschließlich sol-
cher, die sich gegen andere Staaten und ihre Bürger richten, anstiften, sie organisieren oder sich 
daran beteiligen.
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Abschliessendes Dokument 
des Wiener Treffens 
(Drittes Folgetreffen zur Helsinki-Konferenz)

Wien 1989

(…)

Fragen der Sicherheit in Europa

Die Teilnehmerstaaten bringen ihre Entschlossenheit zum Ausdruck.

• auf der gegenwärtig positiven Entwicklung in ihren Beziehungen aufzubauen, um die Entspan-
nung im universellen Sinn zu einem lebensfähigen, umfassenden und echten Prozeß zu machen;

• ihre Verantwortung für die vollständige Durchführung der in der Schlußakte und anderen 
KSZE-Dokumenten enthaltenen Verpflichtungen zu übernehmen;

• sich verstärkt um Lösungen für Probleme, die ihre Beziehungen belasten, sowie um die Stärkung 
der Garantien für den internationalen Frieden und die Sicherheit zu bemühen;

• die Zusammenarbeit und den Dialog zwischen ihnen zu fördern, die wirksame Ausübung der 
Menschenrechte und der Grundfreiheiten zu gewährleisten und zwischenmenschliche Kontakte 
und zwischenmenschliche Kommunikation zu erleichtern;

• neue Anstrengungen zu unternehmen, um bei der Festigung des Vertrauens und der Sicherheit 
sowie der Förderung der Abrüstung weitere Fortschritte zu erzielen.

Prinzipien

(1) Die Teilnehmerstaaten bekräftigen ihre Verpflichtung gegenüber allen zehn Prinzipien der 
Erklärung der Schlußakte über die Prinzipien, die die Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten, 
sowie ihre Entschlossenheit, sie zu achten und in die Praxis umzusetzen. Die Teilnehmerstaaten 
bekräftigen, daß alle diese Prinzipien von grundlegender Bedeutung sind und folglich gleicherma-
ßen und vorbehaltlos angewendet werden, wobei ein jedes von ihnen unter Beachtung der ande-
ren ausgelegt wird.

(2) Sie unterstreichen, daß die Achtung dieser Prinzipien und ihre vollständige Anwendung sowie 
die strikte Einhaltung aller von ihnen abgeleiteten KSZE-Verpflichtungen von großer politischer 
Bedeutung und wesentlich für die Bildung von Vertrauen und Sicherheit sowie für die Entwick-
lung ihrer freundschaftlichen Beziehungen und ihrer Zusammenarbeit in allen Bereichen sind.

(3) In diesem Zusammenhang bestätigen sie, daß sie das Recht jedes anderen Teilnehmerstaates, 
sein politisches, soziales, wirtschaftliches und kulturelles System frei zu wählen und zu entwi-
ckeln sowie sein Recht, seine Gesetze und Verordnungen, seine Praxis und Politik zu bestimmen, 
achten werden. In Ausübung dieser Rechte werden sie gewährleisten, daß ihre Gesetze und Ver-
ordnungen, ihre Praxis und Politik mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen übereinstimmen 
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und mit den Bestimmungen der Erklärung über die Prinzipien und mit anderen KSZE-Verpflich-
tungen in Einklang gebracht werden.

(4) Sie bestätigen ferner, daß alle Völker kraft des Prinzips der Gleichberechtigung und des Selbst-
bestimmungsrechts der Völker und gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte jeder-
zeit das Recht haben, in voller Freiheit, wann und wie sie es wünschen, ihren inneren und äußeren 
politischen Status ohne äußere Einmischung zu bestimmen und ihre politische, wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Entwicklung nach eigenen Wünschen zu verfolgen.

(…)

(8) Die Teilnehmerstaaten verurteilen vorbehaltlos alle Handlungen, Methoden und Praktiken 
des Terrorismus, wo und von wem auch immer sie ausgeübt werden, als verbrecherische Hand-
lungen, darunter auch solche, die die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Staaten und deren 
Sicherheit gefährden, und stimmen darin überein, daß der Terrorismus unter keine Umständen 
gerechtfertigt werden kann.

(9) Sie bekunden ihre Entschlossenheit, sowohl bilateral als auch in multilateraler Zusammenar-
beit, insbesondere im Rahmen internationaler Foren wie der Vereinten Nationen, der Internatio-
nalen Zivilluftfahrt-Organisation und der Internationalen Seeschiffahrts-Organisation, und in 
Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte und des Abschließenden 
Dokuments von Madrid auf die Ausrottung des Terrorismus hinzuarbeiten.

(10) Überzeugt von der Notwendigkeit, Maßnahmen auf nationaler Ebene mit verstärkter interna-
tionaler Zusammenarbeit zu verbinden, bekunden die Teilnehmerstaaten ihre Absicht,

(10.1) – eine gegenüber Forderungen von Terroristen unnachgiebige Haltung einzunehmen;

(10.2) – die bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit zwischen ihnen zur Verhinderung und 
Bekämpfung des Terrorismus zu verstärken und zu entwickeln sowie die Wirksamkeit der beste-
henden Zusammenarbeit auf bilateraler Ebene oder im Rahmen von Staatengruppen zu erhöhen, 
soweit angemessen auch auf dem Wege des Informationsaustausches;

(10.3.) – illegale Aktivitäten von Personen, Gruppen oder Organisationen auf ihrem Territorium 
zu verhindern, die zur Verübung terroristischer oder subversiver oder anderer, auf den gewaltsa-
men Umsturz des Regimes eines anderen Teilnehmerstaates gerichteter Handlungen anstiften, sie 
organisieren oder sich daran beteiligen;

(10.4) – wirksame Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung terroristischer Handlungen zu 
ergreifen, die gegen diplomatische oder konsularische Vertreter gerichtet sind, sowie Maßnahmen 
gegen terroristische Handlungen, die unter Verletzung der Wiener Übereinkommen über diplo-
matische und konsularische Beziehungen, insbesondere deren Bestimmungen betreffend diplo-
matische und konsularische Privilegien und Immunitäten, erfolgen;

(10.5) – die Auslieferung oder gerichtliche Verfolgung von Personen, die sich an terroristischen 
Handlungen beteiligen, zu gewährleisten und in Fällen von Zuständigkeitskonflikten, von denen 
mehrere Staaten betroffen sind, eng zusammenzuarbeiten, wobei sie in beiderlei Hinsicht entspre-
chend den einschlägigen internationalen Übereinkommen vorgehen;

(10.6) – den Beitritt zu den einschlägigen internationalen Übereinkommen über die Bekämpfung 
des Terrorismus zu erwägen, falls dies noch nicht geschehen ist;

(10.7) – in den geeigneten internationalen Gremien die Arbeit fortzuführen, um Maßnahmen gegen 
den Terrorismus zu verbessern und auszuweiten und zu gewährleisten, daß die einschlägigen Über-
einkommen von möglichst vielen Staaten angenommen und eingehalten werden.
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(11) Sie bestätigen, daß sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedan-
ken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit, für alle ohne Unterschied der Rasse, des 
Geschlechts, der Sprache oder der Religion achten werden. Sie bestätigen ferner die universelle 
Bedeutung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Achtung ein wesentlicher Faktor 
für Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit ist, die ihrerseits erforderlich sind, um die Entwicklung 
freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen ihnen sowie zwischen allen 
Staaten zu gewährleisten.

(12) Sie bekunden ihre Entschlossenheit, die wirksame Ausübung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten zu garantieren, die sich alle aus der dem Menschen innewohnenden Würde ergeben 
und für seine freie und volle Entfaltung wesentlich sind. Sie erkennen an, daß alle zivilen, politi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und anderen Rechte und Freiheiten von überragen-
der Bedeutung sind und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln in vollem Umfang verwirklicht 
werden müssen.

(13) In diesem Zusammenhang werden sie

(13.1) – ihre Gesetze und Vorschriften sowie ihre Praxis im Bereich der zivilen, politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen, kulturellen und anderen Menschenrechte und Grundfreiheiten weiterentwi-
ckeln und verwirklichen, um die wirksame Ausübung dieser Rechte und Freiheiten zu garantieren;

(13.2) – den Beitritt zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Internatio-
nale Konvention über zivile und politische Rechte), dem Internationalen Pakt über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte (Internationale Konvention über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte), dem Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und poli-
tische Rechte und zu anderen einschlägigen Dokumenten in Erwägung ziehen, sofern dies noch 
nicht geschehen ist;

(13.3) – den Text der Schlußakte, des Abschließenden Dokuments von Madrid und des vorliegen-
den Dokuments sowie aller anderen einschlägigen internationalen Dokumente zu Fragen der Men-
schenrechte veröffentlichen und verbreiten, um zu gewährleisten, daß diese Dokumente in ihrer 
Gesamtheit zur Verfügung stehen, eine möglichst breite Öffentlichkeit darüber informieren und 
sie allen Personen in ihren Ländern insbesondere über öffentliche Bibliotheken zugänglich machen;

(13.4) – das Recht des einzelnen, seine Rechte und Pflichten auf diesem Gebiet zu kennen und 
auszuüben, wirksam gewährleisten und zu diesem Zweck alle Gesetze, Verordnungen und Ver-
fahrensvorschriften betreffend die Menschenrechte und Grundfreiheiten veröffentlichen und 
zugänglich machen;

(13.5) – das Recht aller ihrer Bürger achten, einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen aktiv zur 
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten beizutragen;

(13.6) – in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen zur Behandlung der Förderung und des 
Schutzes der Menschenrechte und Grundfreiheiten anregen;

(13.7) – jeder in ihrem Gebiet befindlichen und ihrer Jurisdiktion unterstehenden Person Men-
schenrechte und Grundfreiheiten ohne Unterschied wie insbesondere der Rasse, der Hautfarbe, 
des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der natio-
nalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status gewährleisten;

(13.8) – sicherstellen, daß keine Person, die diese Rechte und Freiheiten für sich in Anspruch nimmt 
bzw. die Absicht äußert oder versucht, dies zu tun, oder ein Mitglied ihrer Familie als Folge davon 
in irgendeiner Weise benachteiligt wird;

(13.9) – gewährleisten, daß jenen Personen, die eine Verletzung ihrer Menschenrechte und Grund-
freiheiten geltend machen, wirksame Rechtsmittel sowie vollständige Informationen darüber zur 
Verfügung stehen; sie werden unter anderem folgende Rechtsmittel effektiv anwenden:
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• Das Recht des einzelnen, mit Eingaben an Vollzugs-, Gesetzgebungs-, Gerichts oder Verwal-
tungsorgane Abhilfe zu suchen;

• das Recht auf eine gerechte und öffentliche Verhandlung vor einem unabhängigen und unpar-
teiischen Gericht innerhalb einer angemessenen Frist, einschließlich des Rechts, rechtliche 
Begründungen vorzulegen und durch einen Rechtsbeistand eigener Wahl vertreten zu werden;

• das Recht, unverzüglich und auf amtlichem Wege über jede Entscheidung, die auf eine Beru-
fung hin getroffen wurde, benachrichtigt zu werden, unter anderem auch über die gesetzlichen 
Grundlagen, auf deren Basis die Entscheidung erfolgte. Diese Benachrichtigung ist in der Regel 
schriftlich zu geben, jedenfalls aber so, daß der Betroffene in der Lage ist, von weiteren verfüg-
baren Rechtsmitteln wirksamen Gebrauch zu machen.

(14) Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte ebenso wie der zivilen und politischen Rechte für die Menschenwürde und 
die Verwirklichung der legitimen Bestrebungen jedes einzelnen von überragender Bedeutung ist. 
Daher werden sie ihre Bemühungen im Hinblick darauf fortsetzen, schrittweise die vollständige 
Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte mit allen geeigneten Mitteln, 
insbesondere auch durch gesetzgeberische Maßnahmen, zu erreichen. In diesem

Zusammenhang werden sie Problemen in den Bereichen Beschäftigung, Wohnungswesen, soziale 
Sicherheit, Gesundheit, Bildung und Kultur besondere Aufmerksamkeit widmen.

Sie werden den ständigen Fortschritt bei der Verwirklichung aller Rechte und Freiheiten in ihren 
Ländern ebenso wie bei der Entwicklung der Beziehungen zwischen ihnen und mit anderen Staa-
ten fördern, damit jeder tatsächlich in den vollen Genuß seiner wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen ebenso wie seiner zivilen und politischen Rechte kommt.

(15) Die Teilnehmerstaaten bekräftigen ihre Entschlossenheit, die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau zu gewährleisten. Sie werden daher alle erforderlichen – auch gesetzgeberische – Maß-
nahmen ergreifen, um eine gleichermaßen effektive Teilnahme von Männern und Frauen am poli-
tischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben zu fördern. Sie werden die Möglichkeit 
eines Beitritts zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
in Erwägung ziehen, sofern dies noch nicht geschehen ist.

(16) Um die Freiheit des einzelnen zu gewährleisten, sich zu seiner Religion oder Überzeugung zu 
bekennen und diese auszuüben, werden die Teilnehmerstaaten unter anderem

(16.1) – wirksame Maßnahmen ergreifen, um eine auf Religion oder Überzeugung gegründete Dis-
kriminierung gegen Personen oder Gemeinschaften in Anerkennung, Ausübung und Genuß von 
Menschenrechten und Grundfreiheiten in allen Bereichen des zivilen, politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Lebens zu verhindern und zu beseitigen und die tatsächliche Gleichheit 
zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen zu gewährleisten;

(16.2) – eine Atmosphäre gegenseitiger Toleranz und Achtung zwischen Gläubigen verschiedener 
Gemeinschaften ebenso wie zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen schaffen;

(16.3) – religiösen Gemeinschaften von Gläubigen, die im verfassungsmäßigen Rahmen ihres Staa-
tes wirken oder zu wirken bereit sind, auf ihren Antrag hin die Anerkennung jenes Status einräu-
men, der in ihrem jeweiligen Land für sie vorgesehen ist;

(16.4) – das Recht dieser religiösen Gemeinschaften achten

• frei zugängliche Andachts- und Versammlungsorte einzurichten und zu erhalten,

• sich nach ihrer eigenen hierarchischen und institutionellen Struktur zu organisieren,
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• ihr Personal in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Erfordernissen und Normen sowie mit 
etwaigen zwischen ihnen und ihrem Staat freiwillig vereinbarten Regelungen auszuwählen, zu 
ernennen und auszutauschen,

• freiwillige Beiträge in finanzieller oder anderer Form zu erbitten und entgegenzunehmen;

(16.5) – Konsultationen mit Vertretern religiöser Bekenntnisse, Institutionen und Organisationen 
aufnehmen, um ein besseres Verständnis für die Erfordernissen der Religionsfreiheit zu erreichen;

(16.6) – das Recht eines jeden achten, Religionsunterricht in der Sprache seiner Wahl einzeln oder 
in Gemeinschaft mit anderen zu erteilen und zu erhalten;

(16.7) – in diesem Zusammenhang unter anderem die Freiheit der Eltern achten, die religiöse und 
sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen sicher-
zustellen;

(16.8) – die Ausbildung von Personal religiöser Gemeinschaften in geeigneten Institutionen gestat-
ten;

(16.9) – das Recht von einzelnen Gläubigen und Glaubensgemeinschaften achten, religiöse Bücher 
und Veröffentlichungen in der Sprache ihrer Wahl sowie andere, der Ausübung einer Religion oder 
Überzeugung dienende Gegenstände und Materialien zu erwerben, zu besitzen und zu verwenden,

(16.10) – religiösen Bekenntnissen, Institutionen und Organisationen die Herstellung, Einfuhr und 
Verbreitung religiöser Veröffentlichungen und Materialien gestatten;

(16.11) – das Interesse religiöser Gemeinschaften, am öffentlichen Dialog einschließlich mittels 
Massenmedien teilzunehmen, wohlwollend prüfen.

(17) Teilnehmerstaaten erkennen an, daß die Ausübung der obenerwähnten Rechte hinsichtlich 
der Religions- und Glaubensfreiheit nur solchen Einschränkungen unterliegen darf, die im Gesetz 
verankert sind und mit ihren völkerrechtlichen und anderen internationalen Verpflichtungen in 
Einklang stehen. Sie werden in ihren Gesetzen und Verordnungen und bei deren Anwendung die 
vollständige und tatsächliche Verwirklichung der Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Glau-
bensfreiheit gewährleisten.

(18) Teilnehmerstaaten werden sich unablässig bemühen, die Bestimmungen der Schlußakte und 
des Abschließenden Dokuments von Madrid im Hinblick auf nationale Minderheiten durchzufüh-
ren. Sie werden alle notwendigen gesetzlichen, administrativen, gerichtlichen und sonstigen Maß-
nahmen ergreifen und die einschlägigen internationalen Dokumente, durch die sie gegebenenfalls 
gebunden sind, anwenden, um den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten von Angehö-
rigen nationaler Minderheiten auf ihrem Territorium zu gewährleisten. Sie werden sich jeglicher 
Diskriminierung dieser Personen enthalten und zur Verwirklichung ihrer legitimen Interessen 
und Bestrebungen im Bereich der Menschenrechte und Grundfreiheiten beitragen.

(19) werden die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität nationaler Minderheiten 
auf ihrem Territorium schützen und Bedingungen für die Förderung dieser Identität schaffen. Sie 
werden die freie Ausübung der Rechte durch Angehörige solcher Minderheiten achten und ihre 
völlige Gleichstellung mit anderen gewährleisten.

(20) Teilnehmerstaaten werden das Recht eines jeden

• auf Freizügigkeit und freie Wahl des Aufenthaltsortes innerhalb der Grenzen eines jeden Staa-
tes und

• auf Ausreise aus jedem Land, darunter auch seinem eigenen, und auf Rückkehr in sein Land 
uneingeschränkt achten.
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(21) Teilnehmerstaaten werden gewährleisten, daß die Ausübung der obenstehenden Rechte kei-
nerlei Einschränkungen unterliegt, mit Ausnahme jener, die im Gesetz verankert sind und mit 
ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere dem Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte, und mit ihren anderen internationalen Verpflichtungen, insbesondere 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, in Einklang stehen. Diese Einschränkungen tra-
gen den Charakter von Ausnahmen. Die Teilnehmerstaaten werden dafür sorgen, daß diese Ein-
schränkungen nicht mißbräuchlich und willkürlich angewendet werden, sondern in einer Form, 
die die wirksame Ausübung dieser Rechte wahrt.

(22) In diesem Zusammenhang werden sie allen Flüchtlingen, die dies wünschen, gestatten, in 
Sicherheit nach Hause zurückzukehren.

(23) Die Teilnehmerstaaten werden

(23.1) – gewährleisten, daß niemand willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Lan-
des verwiesen wird;

(23.2) – gewährleisten, daß jeder, der festgenommen oder in Haft gehalten wird, menschlich und 
unter Achtung vor der dem Menschen innewohnenden Würde behandelt wird;

(23.3) – die Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen für die Behandlung von Strafgefangenen 
sowie den Verhaltenskodex der Vereinten Nationen für Vollzugsbeamte einhalten;

(23.4) – Folter und andere Arten grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Bestrafung verbieten und wirksame gesetzliche, administrative, gerichtliche und sonstige Maß-
nahmen ergreifen, um solche Praktiken zu verhindern und zu bestrafen;

(23.5) – den Beitritt zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe in Erwägung ziehen, sofern dies noch nicht geschehen ist;

(23.6) – den einzelnen vor allen psychiatrischen oder anderen medizinischen Praktiken schützen, 
die eine Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten darstellen, und wirksame Maßnah-
men zur Verhinderung und Bestrafung solcher Praktiken treffen.

(24) Teilnehmerstaaten stellen hinsichtlich der Frage der Todesstrafe fest, daß eine Reihe von 
ihnen diese Strafe abgeschafft hat. In Teilnehmerstaaten, in denen die Todesstrafe noch nicht abge-
schafft wurde, darf ein Todesurteil nur für die schwersten Verbrechen gemäß den zum Zeitpunkt 
der Verübung des Verbrechens geltenden Rechtsvorschriften und nicht unter Mißachtung ihrer 
internationalen Verpflichtungen verhängt werden. Diese Frage wird weiter verfolgt. Die Teilneh-
merstaten werden in diesem Zusammenhang in einschlägigen internationalen Organisationen 
zusammenarbeiten.

(25) Hinblick auf die Entwicklung gegenseitigen Verständnisses und Vertrauens, die Förderung 
freundschaftlicher und gutnachbarlicher Beziehungen, die Festigung des internationalen Friedens, 
der Sicherheit und der Gerechtigkeit und auf eine verbesserte Durchführung ihrer KSZE-Verpflich-
tungen werden die Teilnehmerstaaten die Zusammenarbeit weiterentwickeln und den Dialog zwi-
schen ihnen in allen Bereichen und auf allen Ebenen auf der Grundlage voller Gleichheit fördern. 
Sie stimmen überein, daß die vollständige Achtung der Prinzipien sowie deren Anwendung und 
die Erfüllung der anderen KSZE-Bestimmungen ihre Beziehungen verbessern und die Entwick-
lung ihrer Zusammenarbeit vorantreiben werden. Sie werden sich jeglicher Handlung enthalten, 
die den Bestimmungen der Schlußakte und anderer KSZE-Dokumente zuwiderläuft und erken-
nen an, daß jede solche Handlung die Beziehungen zwischen ihnen beeinträchtigen und die Ent-
wicklung ihrer Zusammenarbeit behindern würde.
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(26) bestätigen, daß Regierungen, Institutionen, Organisationen und Personen eine maßgebliche 
und positive Rolle zukommt, zur Erreichung der Ziele ihrer Zusammenarbeit sowie zur vollen Ver-
wirklichung der Schlußakte beizutragen. Zu diesem Zweck werden sie das Recht von Personen, die 
Durchführung der KSZE-Bestimmungen zu beobachten und zu fördern und sich mit anderen zu 
diesem Zweck zusammenzuschließen, achten. Sie werden direkte Kontakte und Kommunikation 
zwischen diesen Personen, Organisationen und Institutionen innerhalb der Teilnehmerstaaten sowie 
zwischen Teilnehmerstaaten erleichtern und rechtliche und administrative Beeinträchtigungen, die 
nicht den KSZE-Bestimmungen entsprechen, wo immer sie vorhanden sind, beseitigen. Sie wer-
den auch wirksame Maßnahmen ergreifen, um den Zugang zu Informationen über die Durchfüh-
rung der KSZE-Bestimmungen und die freie Meinungsäußerung zu diesen Fragen zu erleichtern.

(…)

Zusammenarbeit in den Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und 
der Technik sowie der Umwelt
(…)

Zusammenarbeit auf anderen Gebieten

(40) Die Teilnehmerstaaten betonen die Notwendigkeit einer wirksamen Durchführung der Bestim-
mungen der Schlußakte und des Abschließenden Dokuments von Madrid über Wanderarbeiter 
und ihre Familien in Europa. Sie rufen die Aufnahme- und Herkunftsländer auf, sich um eine wei-
tere Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und sonstigen Lebensbedingungen 
für Wanderarbeiter und ihre Familien, die sich rechtmäßig in den Aufnahmeländern aufhalten, 
zu bemühen. Sie empfehlen, daß die Aufnahme- und Herkunftsländer ihre bilaterale Zusammen-
arbeit in einschlägigen Bereichen fördern sollten, um die Wiedereingliederung von Wanderarbei-
tern und ihren Familien, die in ihre Heimat zurückkehren, zu erleichtern.

(41) Die Teilnehmerstaaten werden im Einklang mit ihren einschlägigen Verpflichtungen, die sie 
in der Schlußakte und im Abschließenden Dokument von Madrid eingegangen sind, Anträge 
auf Familienzusammenführung sowie auf Familienkontakte und -besuche wohlwollend prüfen, 
wenn Wanderarbeiter aus anderen Teilnehmerstaaten, die sich rechtmäßig in den Aufnahmelän-
dern aufhalten, davon betroffen sind.

(42) Die Teilnehmerstaaten werden gewährleisten, daß Wanderarbeiter aus anderen Teilnehmer-
staaten und ihre Familien ihre nationale Kultur unbehindert pflegen und bewahren können und 
Zugang zur Kultur des Aufnahmelandes haben.

(43) In dem Bestreben, daß Kinder von Wanderarbeitern beim Zugang zu allen Typen und Ebe-
nen von Bildungseinrichtungen tatsächlich die gleichen Möglichkeiten haben wie die Kinder ihrer 
eigenen Staatsangehörigen, erklären die Teilnehmerstaaten ihre Bereitschaft, die zur besseren Nut-
zung der bestehenden Bildungsmöglichkeiten und zu deren Verbesserung erforderlichen Maßnah-
men zu treffen. Darüber hinaus werden sie, wo eine angemessene Nachfrage besteht, zusätzlichen 
Unterricht für die Kinder von Wanderarbeitern in ihrer Muttersprache fördern bzw. erleichtern.

(44) Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß die Frage der Wanderarbeiter eine menschliche 
Dimension hat.

(45) Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß die Auswirkungen des wirtschaftlichen und tech-
nischen Wandels am Arbeitsplatz besonders fühlbar sind. Sie betonen ihre Bereitschaft, ihre 
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Zusammenarbeit im Bereich von Berufsausbildungskonzepten durch einen verstärkten Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch mit dem Ziel einer Anhebung des Ausbildungsniveaus, des Fach-
wissens, der Fertigkeiten und der Anpassungsfähigkeit der in Industrie und Handel beschäftigten 
Arbeitskräfte zu fördern.

(46) Die Teilnehmerstaaten halten es für wichtig, der Jugend die Eingliederung ins Berufsleben 
zu erleichtern. Sie werden sich daher weiterhin darum bemühen, die notwendigen Voraussetzun-
gen für die Bildung und Berufsausbildung der Jugend zu gewährleisten und der Jugend Beschäfti-
gungsmöglichkeiten in verschiedenen Wirtschaftszweigen zu bieten. Sie werden weiterhin darum 
bemüht sein, Voraussetzungen zu schaffen, um den wissenschaftlichen und kulturellen Wissens-
stand ihrer Bürger und insbesondere der Jugend zu heben und ihnen den Zugang zu Errungen-
schaften in den Bereichen der Natur- und Sozialwissenschaften und der Kultur zu erleichtern.

(…)

Zusammenarbeit in humanitären und anderen Bereichen

Die Teilnehmerstaaten,

In der Erwägung, daß die Zusammenarbeit in humanitären und anderen Bereichen ein wesentli-
cher Faktor für die Entwicklung ihrer Beziehungen ist,

Darin einig, daß ihre Zusammenarbeit in diesen Bereichen unter voller Achtung der die Bezie-
hungen zwischen den Teilnehmerstaaten leitenden Prinzipien der Schlußakte wie auch der diese 
Prinzipien betreffenden Bestimmungen des Abschließenden Dokuments von Madrid und des vor-
liegenden Dokuments durchgeführt werden sollte,

In Bestätigung der Tatsache, daß sie bei der Durchführung der Bestimmungen über Zusammenar-
beit in humanitären und anderen Bereichen im Rahmen ihrer Gesetze und Verordnungen gewähr-
leisten werden, daß diese Gesetze und Verordnungen mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen 
übereinstimmen und mit ihren KSZE-Verpflichtungen in Einklang gebracht werden,

In der Erkenntnis, daß die Durchführung der einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte und 
des Abschließenden Dokuments von Madrid unablässiger und verstärkter Bemühungen bedarf,

Haben das folgende angenommen und werden es durchführen:

Menschliche Kontakte

(1) Sie werden bei der Durchführung der in der Schlußakte, dem Abschließenden Dokument von 
Madrid und dem vorliegenden Dokument enthaltenen Bestimmungen über menschliche Kontakte 
ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, auf welche der den Prinzipien gewidmete Unterabschnitt 
des vorliegenden Dokuments Bezug nimmt, insbesondere daß es jedermann freisteht, jedes Land 
einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren, ebenso wie ihre ande-
ren internationalen Verpflichtungen auf diesem Gebiet voll achten.

(2) Sie werden gewährleisten, daß ihre Politik betreffend Einreise in ihre Territorien mit den in 
den einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte und des Abschließenden Dokuments von Mad-
rid und des vorliegenden Dokuments festgelegten Zielen voll übereinstimmt.
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(3) Sie werden die notwendigen Schritte unternehmen, um alle Gesuche auf der Grundlage der in 
der Schlußakte und im Abschließenden Dokument von Madrid enthaltenen Bestimmungen über 
menschliche Kontakte, die bei Abschluß des Wiener Folgetreffens noch nicht erledigt sind, so rasch 
wie möglich, auf jeden Fall aber binnen sechs Monaten, einer Lösung zuzuführen.

(4) Sie werden in der Folge regelmäßige Überprüfungen durchführen, um zu gewährleisten, daß 
alle Gesuche auf der Grundlage der in der Schlußakte und den anderen oben genannten KSZE-
Dokumenten enthaltenen Bestimmungen über menschliche Kontakte in einer Weise behandelt 
werden, die mit diesen Bestimmungen übereinstimmt.

(5) Sie werden über Gesuche in bezug auf Familienbegegnungen in Übereinstimmung mit der 
Schlußakte und den anderen oben genannten KSZE-Dokumenten so rasch wie möglich und im 
Normalfall binnen eines Monats entscheiden.

(6) Sie werden über Gesuche in bezug auf Familienzusammenführung oder auf Eheschließung 
zwischen Bürgern verschiedener Staaten auf dieselbe Weise entscheiden, im Normalfall binnen 
drei Monaten.

(7) Sie werden bei der wohlwollenden Behandlung von Gesuchen in bezug auf Familienbegegnun-
gen die Wünsche des Gesuchstellers gebührend berücksichtigen, inbesondere in bezug auf den Zeit-
punkt und eine ausreichende Dauer solcher Begegnungen, sowie im Hinblick auf Reisen zusammen 
mit anderen Familienmitgliedern zu gemeinsamen Familienbegegnungen.

(8) Sie werden bei der wohlwollenden Behandlung von Gesuchen in bezug auf Familienbegegnun-
gen auch Besuche bei und von entfernteren Verwandten gestatten.

(9) Sie werden bei der wohlwollenden Behandlung von Gesuchen in bezug auf Familienzusam-
menführung oder auf Eheschließung zwischen Bürgern verschiedener Staaten die Wünsche der 
Gesuchsteller bezüglich des Bestimmungslandes, das zu ihrer Aufnahme bereit ist, achten.

(10) Sie werden der Lösung von Problemen, welche die Zusammenführung minderjähriger Kinder 
mit ihren Eltern betreffen, besonderes Augenmerk schenken. In diesem Zusammenhang und auf 
der Grundlage der einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte und der anderen oben genann-
ten KSZE-Dokumente werden sie gewährleisten,

• daß ein Gesuch, das zu diesem Zweck eingebracht wird, solange das Kind minderjährig ist, 
wohlwollend und rasch behandelt wird, um die Familienzusammenführung ohne Verzöge-
rung durchzuführen; und

• daß angemessene Vorkehrungen zum Schutz der Interessen und des Wohles der betroffenen 
Kinder getroffen werden.

(11) Sie werden die Möglichkeiten für eine schrittweise Herabsetzung und schließliche Abschaf-
fung aller etwaiger Erfordernisse an Reisende, Landeswährung über tatsächliche Ausgaben hin-
aus zu erwerben, in Erwägung ziehen und dabei den Personen den Vorrang geben, die zum Zweck 
von Familienbegegnungen reisen. Sie werden solchen Personen praktisch die Möglichkeit einräu-
men, Gegenstände aus ihrem persönlichen Besitz oder Geschenke bei der Ein- oder Ausreise mit 
sich zu führen.

(12) Sie werden Gesuchen auf Reisen, die aus dringenden humanitären Gründen unternommen wer-
den sollen, unverzüglich Aufmerksamkeit widmen und sie folgendermaßen wohlwollend behandeln:
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• Sie werden innerhalb von drei Arbeitstagen über Gesuche in bezug auf Besuche bei einem 
schwerkranken oder im Sterben liegenden Familienmitglied, in bezug auf Reisen zur Beerdi-
gung eines Familienmitglieds oder in bezug auf Reisen von Personen, die nachweislich drin-
gend medizinischer Betreuung bedürfen, oder die nachweislich kritisch oder lebensgefährlich 
erkrankt sind, entscheiden.

• Sie werden so rasch wie möglich über Gesuche in bezug auf Reisen schwerkranker oder älterer 
Menschen und in bezug auf sonstige Reisen aus dringenden humanitären Gründen entscheiden.

• Sie werden die Bemühungen ihrer örtlichen, regionalen und zentralen Behörden, die mit der 
Durchführung des Obenstehenden befaßt sind, verstärken und gewährleisten, daß Gebühren 
für die vorrangige Behandlung dieser Gesuche tatsächlich entstandene Kosten nicht übersteigen.

(13) Sie werden bei der Behandlung von Gesuchen auf Reisen zum Zwecke von Familienbegeg-
nungen, der Familienzusammenführung oder der Eheschließung zwischen Bürgern verschiede-
ner Staaten gewährleisten, daß Handlungen oder Unterlassungen von Familienmitgliedern des 
Gesuchstellers sich nicht nachteilig auf die in den einschlägigen internationalen Dokumenten fest-
gelegten Rechte des Gesuchstellers auswirken.

(14) Sie werden gewährleisten, daß alle Dokumente, die für Gesuche auf der Grundlage der Bestim-
mungen der Schlußakte und der anderen oben genannten KSZE-Dokumente über menschliche 
Kontakte erforderlich sind, dem Gesuchsteller leicht zugänglich sind. Die Dokumente bleiben 
während des gesamten Gesuchverfahrens gültig. Im Falle einer erneuten Gesuchstellung werden 
jene Dokumente berücksichtigt, die der Gesuchsteller bei früheren Gesuchen bereits vorgelegt hat.

(15) Sie werden die Praxis, die bei Gesuchen auf der Grundlage der in der Schlußakte und den ande-
ren oben genannten KSZE-Dokumenten enthaltenen Bestimmungen über menschliche Kontakte 
geübt wird, vereinfachen und die diesbezüglichen Verwaltungserfordernisse allmählich verringern.

(16) Wenn Gesuche in bezug auf die in der Schlußakte und den anderen oben genannten KSZE-
Dokumenten enthaltenen Bestimmungen über menschliche Kontakte aus Gründen, die in den 
einschlägigen internationalen Dokumenten angegeben sind, abgelehnt werden, werden sie gewähr-
leisten, daß dem Gesuchsteller unverzüglich schriftlich in einer amtlichen Benachrichtigung die 
für diese Entscheidung maßgebenden Gründe dargelegt werden. Dem Gesuchsteller werden in der 
Regel und immer dann, wenn er dies verlangt, die notwendigen Informationen über die Verfah-
ren zur Einlegung jeglicher wirksamer administrativer bzw. gerichtlicher Rechtsmittel gegeben, 
die ihm gegen die Entscheidung zur Verfügung stehen, wie in den oben erwähnten internationa-
len Dokumenten vorgesehen. In Fällen, in denen es um die Ausreise zum Zweck ständiger Nieder-
lassung im Ausland geht, werden diese Informationen als Teil der oben vorgesehenen amtlichen 
Benachrichtigung gegeben.

(17) Wenn in diesem Zusammenhang ein Gesuch einer Einzelperson auf Reisen ins Ausland aus 
Gründen der nationalen Sicherheit abgelehnt worden ist, werden sie gewährleisten, daß jede Ein-
schränkung betreffend Reisen dieser Einzelperson innerhalb streng begründeter Fristen so kurz 
wie möglich ist und nicht willkürlich angewendet wird. Sie werden auch gewährleisten, daß der 
Gesuchsteller binnen sechs Monaten und, falls erforderlich, in der Folge in regelmäßigen Abstän-
den die Ablehnung überprüfen lassen kann, damit jede Änderung in den für die Ablehnung maß-
gebenden Umständen, wie etwa die Zeit, die verstrichen ist, seit der Gesuchsteller zuletzt mit 
einer die nationale Sicherheit betreffenden Arbeit oder Aufgabe befaßt war, berücksichtigt wird. 
Bevor Einzelpersonen eine solche Arbeit oder Aufgabe übernehmen, werden sie in einer formel-
len Benachrichtigung in Kenntnis gesetzt, ob und inwiefern sich dies auf etwaige Gesuche auf sol-
che Reisen auswirken könnte.
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(18) Sie werden innerhalb eines Jahres nach Abschluß des Wiener Folgetreffens alle ihre Gesetze und 
Verordnungen, die Reisen von Einzelpersonen innerhalb ihres Territoriums und Reisen zwischen 
Staaten regeln, veröffentlichen und leicht zugänglich machen, sofern dies nicht schon geschehen ist.

(19) Sie werden bei der wohlwollenden Behandlung von Gesuchen auf der Grundlage der in der 
Schlußakte und den anderen oben genannten KSZE-Dokumenten enthaltenen Bestimmungen über 
menschliche Kontakte gewährleisten, daß deren Behandlung rechtzeitig erfolgt, um unter ande-
rem wichtige familiäre, persönliche oder berufliche Erwägungen, die für den Gesuchsteller von 
Bedeutung sind, gebührend zu berücksichtigen.

(20) Sie werden Gesuche auf Reisen ins Ausland ohne Unterschied, wie insbesondere der Rasse, der 
Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, 
der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt, des Alters oder des sonstigen 
Status wohlwollend behandeln. Sie werden gewährleisten, daß sich eine Ablehnung nicht auf von 
anderen Personen gestellte Gesuche auswirkt.

(21) Sie werden Einzel- oder Gruppenreisen aus persönlichen oder beruflichen Gründen und zu 
touristischen Zwecken, wie etwa Reisen von Delegationen, Gruppen und Einzelpersonen, weiter 
erleichtern. Zu diesem Zweck werden sie die Frist für die Prüfung von Gesuchen auf solche Rei-
sen auf ein Mindestmaß verringern.

(22) Sie werden Vorschläge betreffend den Abschluß von Abkommen über die Ausstellung von 
Mehrfacheinreisevisa und die gegenseitige Erleichterung der Visaerteilungsformalitäten ernsthaft 
in Erwägung ziehen, wie auch Möglichkeiten für die gegenseitige Abschaffung von Einreisevisa 
auf der Grundlage zwischen ihnen getroffener Vereinbarungen erwägen.

(23) Sie werden den Beitritt zu den einschlägigen multilateralen Dokumenten sowie – wo dies nötig 
ist – den Abschluß zusätzlicher oder anderer bilateraler Verträge erwägen, um Vorkehrungen im 
Interesse eine wirksamen konsularischen, rechtlichen und medizinischen Beistands für Bürger 
anderer Teilnehmerstaten, die sich vorübergehend auf ihrem Territorium aufhalten, zu verbessern.

(24) Sie werden jede erforderliche Maßnahme treffen, um zu gewährleisten, daß dort, wo dies noch 
nicht der Fall ist, für die persönliche Sicherheit von Bürgern anderer Teilnehmerstaaten, die sich 
aus persönlichen oder beruflichen Gründen, unter anderem zur Teilnahme an kulturellen und wis-
senschaftlichen Aktivitäten und zu Ausbildungszwecken, vorübergehend auf ihrem Territorium 
aufhalten, in geeigneter Weise gesorgt wird.

(25) Sie werden die Aufnahme und Pflege direkter persönlicher Kontakte zwischen ihren Bürgern 
sowie zwischen Vertretern ihrer Institutionen und Organisationen durch Reisen zwischen Staa-
ten und andere Kommunikationsmittel erleichtern und ermutigen.

(26) Sie werden solche Kontakte und eine solche Zusammenarbeit zwischen ihren Völkern durch 
Maßnahmen wie etwa direkten Sportaustausch auf örtlicher und regionaler Ebene, die ungehin-
derte Aufnahme und Durchführung von Städtepartnerschaften sowie durch Studenten- und Leh-
reraustausch erleichtern.

(27) Sie werden die Weiterentwicklung direkter Kontakte zwischen jungen Menschen sowie zwi-
schen staatlichen und nichtstaatlichen Jugend- und Studentenorganisationen und -institutionen, den 
Abschluß bilateraler und multilateraler Vereinbarungen und Programme zwischen solchen Orga-
nisationen und Institutionen sowie die Durchführung von Bildungs- und Kulturveranstaltungen 
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und anderer Aktivitäten durch und für junge Menschen auf bilateraler und multilateraler Ebene 
ermutigen.

(28) Sie werden sich weiterhin um die Erleichterung von Jugendreisen und des Jugendtourismus 
bemühen, indem sie unter anderem denjenigen ihrer Eisenbahnbehörden, die Mitglied des Inter-
nationalen Eisenbahnverbandes (UIC) sind, empfehlen, das Inter-Rail- System auf ihre gesam-
tes europäisches Streckennetz auszudehnen, und denjenigen ihrer Eisenbahnbehörden, die dem 
UIC nicht angehören, empfehlen, die Schaffung ähnlicher Einrichtungen in Erwägung zu ziehen.

(29) In Übereinstimmung mit dem Weltpostvertrag und dem Internationalen Fernmeldevertrag 
werden sie

• die Freiheit des Durchgangs im Postverkehr garantieren;

• die rasche und unbehinderte Auslieferung von Postsendungen, auch von persönlichen Briefen 
und Paketen, gewährleisten;

• den privaten Charakter und die Unantastbarkeit des Post- und Fernsprechverkehrs achten; und

• die notwendigen Bedingungen für das rasche Zustandekommen unterbrechungsfreier Telefon-
gespräche gewährleisten, einschließlich der Verwendung internationaler Direktwahlsysteme, 
sofern solche bestehen, und deren Entwicklung.

(30) Sie werden direkte persönliche Kontakte zwischen den Bürgern ihrer Staaten fördern, unter 
anderem indem sie Einzelreisen innerhalb ihrer Länder erleichtern und es Ausländern gestatten, 
mit ihren Bürgern zusammenzutreffen und auf Einladung auch in Privatwohnungen Unterkunft 
zu nehmen.

(31) Sie werden gewährleisten, daß auf ihren Territorien Angehörige nationaler Minderheiten oder 
regionaler Kulturen hinsichtlich menschlicher Kontakte gemäß der Schlußakte und den anderen 
oben genannten KSZE-Dokumenten denselben Status genießen wie andere Bürger, und aß diese 
Personen solche Kontakte durch Reisen und andere Kommunikationsmittel aufnehmen und pfle-
gen könne, auch mit Bürgern anderer Staaten, mit denen sie eine gemeinsame nationale Herkunft 
oder ein gemeinsames kulturelles Erbe teilen.

(32) Sie werden es Gläubigen, religiösen Bekenntnissen und deren Vertretern gestatten, im In- und 
Ausland in Gruppen oder einzeln direkte persönliche Kontakte und Verbindungen untereinan-
der aufzunehmen und zu pflegen, unter anderem durch Reisen, Pilgerfahrten und die Teilnahme 
an Versammlungen und anderen religiösen Veranstaltungen. In diesem Zusammenhang und im 
Einklang mit solchen Kontakten und Veranstaltungen ist es den betreffenden Personen gestattet, 
religiöse Publikationen und Gegenstände, die mit der Ausübung ihrer Religion oder ihres Glau-
bens im Zusammenhang stehen, zu erwerben, zu erhalten und mit sich zu führen.

(33) Sie hörten Berichte über das Expertentreffen über Menschliche Kontakte, das vom 15. April 
bis 26. Mai 1986 in Bern stattfand. Sie nahmen zur Kenntnis, daß man sich bei dem Treffen auf 
keine Schlußfolgerungen hatte einigen können, und bezeichneten die freimütige Diskussion und 
die größere Offenheit beim Meinungsaustausch als begrüßenswerte Entwicklungen. In dieser Hin-
sicht verwiesen sie auf die besondere Bedeutung des Umstandes, daß auf dem Treffen unterbreitete 
Vorschläge beim Wiener Folgetreffen weitere Berücksichtigung gefunden haben.
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Information

(34) Sie werden ihre Bemühungen fortsetzen, um zu einer immer umfassenderen Kenntnis und 
einem immer besseren Verstehen des Lebens in ihren Staaten beizutragen und dadurch das Ver-
trauen zwischen den Völkern zu fördern.

Sie werden sich weiterhin darum bemühen, die freiere und umfassendere Verbreitung von Infor-
mationen aller Art zu erleichtern, zur Zusammenarbeit im Bereich der Information zu ermutigen 
und die Arbeitsbedingungen für Journalisten zu verbessern.

In diesem Zusammenhang und in Übereinstimmung mit dem Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte (der Internationalen Konvention über zivile und politische Rechte), der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und ihren anderen einschlägigen internationalen Ver-
pflichtungen betreffend die Beschaffung, den Empfang und die Weitergabe von Informationen aller 
Art werden sie gewährleisten, daß Einzelpersonen ihre Informationsquellen frei wählen können.

In diesem Zusammenhang werden sie

• sicherstellen, daß Rundfunksendungen, die gemäß der Funkordnung der Internationalen Fern-
meldeunion (ITU) ausgestrahlt werden, in ihren Staaten direkt und normal empfangen wer-
den können; und

• Einzelpersonen, Institutionen und Organisationen unter Wahrung der Rechte auf geistiges 
Eigentum, einschließlich des Urheberrechts, gestatten, alle Arten von Informationsmaterial zu 
erwerben, zu besitzen, zu reproduzieren und weiterzugeben.

Zu diesen Zwecken werden sie alle mit den obenerwähnten völkerrechtlichen und anderen inter-
nationalen Verpflichtungen unvereinbaren Einschränkungen beseitigen.

(35) Sie werden jede durch moderne Kommunikationsmittel, einschließlich durch Kabel und Satel-
liten gebotene Möglichkeiten nützen, um die freiere und umfassendere Verbreitung von Informa-
tionen aller Art zu verstärken. Sie werden auch die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen 
ihren einschlägigen Institutionen, Organisationen und technischen Experten ermutigen und auf 
die Harmonisierung technischer Standards und Normen hinarbeiten. Sie werden die Auswirkun-
gen dieser modernen Kommunikationsmittel auf ihre Massenmedien bedenken.

(36) Sie werden in der Praxis gewährleisten, daß offizielle Informationsbulletins durch diploma-
tische und andere offizielle Missionen und konsularische Stellen der anderen Teilnehmerstaaten 
auf ihrem Territorium frei verbreitet werden können.

(37) Sie werden Rundfunk- und Fernsehorganisationen, auf der Grundlage von Vereinbarungen 
zwischen ihnen, ermutigen, Programme und Diskussionen mit Teilnehmern aus verschiedenen 
Ländern vor allem in den Veranstalterländern live zu übertragen und Erklärungen und Interviews 
von Politikern und anderen Persönlichkeiten aus den Teilnehmerstaaten zu senden.

(38) Sie werden Rundfunk- und Fernsehorganisationen ermutigen, über verschiedene Aspekte 
des Lebens in anderen Teilnehmerstaaten zu berichten und die Anzahl der Telebrücken zwischen 
ihren Ländern zu erhöhen.

(39) Eingedenk dessen, daß die legitime Ausübung der beruflichen Tätigkeit von Journalisten weder 
zu deren Ausweisung noch zu anderweitigen Strafmaßnahmen gegen sie führen wird, werden sie 
von einschränkenden Maßnahmen, wie etwa dem Entzug der Akkreditierung eines Journalisten 
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oder seiner Ausweisung wegen des Inhalts seiner Berichterstattung oder der seines Informations-
mediums, absehen.

(40) Sie werden gewährleisten, daß es Journalisten, darunter auch denjenigen, die Medien ande-
rer Teilnehmerstaaten vertreten, bei der Ausübung dieser Tätigkeit freisteht, Zugang zu öffentli-
chen und privaten Informationsquellen zu suchen und mit diesen Kontakt zu pflegen, sowie daß 
ihr Bedürfnis nach Wahrung des Berufsgeheimnisses geachtet wird.

(41) Sie werden das Urheberrecht von Journalisten achten.

(42) Sie werden, wo notwendig, auf der Grundlage von zwischen ihnen geschlossenen Vereinba-
rungen und zum Zwecke der regelmäßigen Berichterstattung, Journalisten aus anderen Teilneh-
merstaaten ungeachtet ihres Wohnortes die Akkreditierung, sofern eine solche erforderlich ist, und 
Visa für mehrfache Einreise gewähren. Auf dieser Grundlage werden sie die Frist für die Erteilung 
sowohl von Akkreditierungen als auch von Visa für mehrfache Einreise für Journalisten auf ins-
gesamt höchstens zwei Monate herabsetzen.

(43) Sie werden die Arbeit ausländischer Journalisten erleichtern, indem sie ihnen auf Anfrage ein-
schlägige Auskünfte über praktische Fragen erteilen, wie etwa über Einfuhrbestimmungen, Steu-
ern und Wohnmöglichkeiten.

(44) Sie werden gewährleisten, daß offizielle Pressekonferenzen und, wenn angebracht, andere ähn-
liche offizielle Presseveranstaltungen auch ausländischen Journalisten – erforderlichenfalls nach 
Akkreditierung – offenstehen.

(45) Sie werden in der Praxis gewährleisten, daß Angehörige nationaler Minderheiten oder regi-
onaler Kulturen auf ihren Territorien Informationen in ihrer Muttersprache verbreiten und aus-
tauschen können und zu solchen Informationen Zugang habe.

(…)

Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der Kultur

(47) Sie werden ihre kulturelle Zusammenarbeit unter anderem durch die Durchführung aller ein-
schlägigen bilateralen und multilateralen Abkommen, die zwischen ihnen in den verschiedenen 
Kulturbereichen geschlossen wurden, fördern und ihr volle Wirksamkeit verleihen.

(48) Sie werden interessierte nichtstaatliche Organisationen im kulturellen Bereich ermutigen, sich 
gemeinsam mit staatlichen Institutionen an der Ausarbeitung und Durchführung dieser Abkom-
men und konkreter Projekte sowie an der Ausarbeitung praktischer Maßnahmen betreffend den 
Kulturaustausch und die kulturelle Zusammenarbeit zu beteiligen.

(49) Sie werden die Einrichtung von Kulturinstituten oder -zentren anderer Teilnehmerstaaten 
auf ihrem Territorium im gegenseitigen Einvernehmen befürworten. Der ungehinderte Zugang 
der Öffentlichkeit zu solchen Instituten oder Zentren sowie deren normaler Betrieb wird sicher-
gestellt werden.

(50) Sie werden den ungehinderten Zugang der Öffentlichkeit zu Kulturveranstaltungen sicher-
stellen, die auf ihrem Territorium von Personen oder Institutionen aus anderen Teilnehmerstaaten 
organisiert werden, und gewährleisten, daß die Veranstalter von allen im Gastland verfügbaren 
Mitteln Gebrauch machen können, um diese Veranstaltungen bekanntzumachen.
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(51) Sie werden direkte persönliche Kontakte im Kulturbereich sowohl auf individueller als auch 
auf kollektiver Grundlage sowie Kontakte zwischen Kulturinstitutionen, Vereinigungen schaffen-
der und ausübender Künstler und anderen Organisationen erleichtern und ermutigen, um ihren 
Bürgern verstärkt Gelegenheit zu geben, sich mit der schöpferischen Tätigkeit in und aus anderen 
Teilnehmerstaaten unmittelbar vertraut zu machen.

(52) Sie werden die ungehinderte Verbreitung von Kunstwerken und anderen Kulturgegenstän-
den gewährleisten, und nur jene Einschränkungen zulassen, die der Wahrung ihres kulturellen 
Erbes dienen, auf der Achtung geistiger und künstlerischer Eigentumsrechte beruhen oder sich 
aus ihren internationalen Verpflichtungen betreffend die Verbreitung von Kulturgütern ergeben.

(53) Sie werden kulturell tätige Personen aus verschiedenen Teilnehmerstaaten zur Zusammenar-
beit untereinander und zu gemeinsamen künstlerischen Unternehmungen ermutigen, falls ange-
bracht, konkrete Initiativen, die von solchen Personen, Institutionen und Organisationen zu diesem 
Zweck ergriffen werden, erleichtern und junge Menschen zur Mitwirkung an solchen Initiativen 
ermutigen. Sie werden in diesem Zusammenhang Begegnungen und Symposien, Ausstellungen, 
Festspiele und Tourneen von Ensembles oder Truppen sowie Forschungs- und Ausbildungspro-
gramme ermutigen, an denen auch Personen aus anderen Teilnehmerstaaten ungehindert teilneh-
men und zu denen sie frei beitragen können.

(54) Der Austausch von Personen oder Gruppen, die zur Teilnahme an kulturellen Aktivitäten 
eingeladen wurden, durch andere wird nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Zustimmung 
durch den Einladenden erfolgen.

(55) Sie werden die Abhaltung von Filmwochen ermutigen, die gegebenenfalls auch Treffen von 
Künstlern und Fachleuten sowie Vorträge über Filmkunst einschließen, direkte Kontakte zwischen 
Filmregisseuren und -produzenten im Hinblick auf FilmKoproduktionen erleichtern und ermuti-
gen und die Zusammenarbeit bei der Sicherung von Filmmaterial und beim Austausch von tech-
nischen Informationen und Publikationen über das Filmwesen ermutigen.

(56) Sie werden den Spielraum dafür erkunden, Bibliographien und Kataloge kultureller Arbei-
ten und Werke in Standardformat auf Computer umzustellen und in dieser Form zu verbreiten.

(57) Sie werden Museen und Kunstgalerien zur Aufnahme direkter Kontakte unter anderem im 
Hinblick auf die Veranstaltung von Ausstellungen unter Einbeziehung von Leihgaben und auf den 
Austausch von Katalogen ermutigen.

(58) Sie werden ihre Bemühungen erneuern, um den Bestimmungen der Schlußakte und des 
Abschließenden Dokuments von Madrid betreffend weniger verbreitete Sprachen Wirkung zu 
verleihen. Sie werden ferner Initiativen ermutigen, die darauf abzielen, die Zahl der Übersetzun-
gen von Literatur aus diesen und in diese Sprachen zu vergrößern sowie die Qualität dieser Über-
setzungen zu verbessern, insbesondere durch Abhaltung von Workshops unter Beteiligung von 
Übersetzern, Autoren und Verlegern, durch die Herausgabe von Wörterbüchern und gegebenen-
falls durch den Austausch von Übersetzern auf der Grundlage von Stipendien.

(59) Sie werden gewährleisten, daß Angehörige nationaler Minderheiten oder regionaler Kultu-
ren auf ihren Territorien ihre eigene Kultur in all ihren Aspekten pflegen und entwickeln können, 
einschließlich von Sprache, Literatur und Religion, und daß sie ihre kulturellen und historischen 
Denkmäler und Gegenstände erhalten können.

(…)
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(61) Sie werden unter gebührender Berücksichtigung der Eigenart und Vielfalt ihrer jeweiligen 
Kulturen Bemühungen ermutigen, um die gemeinsamen Merkmale zu erforschen und ein stärke-
res Bewußtsein für ihr kulturelles Erbe zu bilden. Sie werden dementsprechend Initiativen ermu-
tigen, die zur besseren Kenntnis des kulturellen Erbes der anderen Teilnehmerstaten in all seinen 
Formen, einschließlich regionaler Aspekte und der Volkskunst, beitragen können.

(…)

Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der Bildung

(63) Sie werden gewährleisten, daß allen ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Haut-
farbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der 
nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status die ver-
schiedenen Arten und Stufen von Bildungseinrichtungen zugänglich sind.

(64) Zur Ermutigung einer umfassenden Zusammenarbeit in Wissenschaft und Bildung werden 
sie ungehinderte Verbindungen zwischen Universitäten und anderen höheren Bildungsanstalten 
und Forschungsinstituten erleichtern. Sie werden auch direkte persönliche Kontakte – auch in 
Form von Reisen – zwischen Wissenschaftlern, Forschern und anderen in diesen Bereichen täti-
gen Personen erleichtern.

(65) Sie werden ferner den ungehinderten Zugang von Wissenschaftlern, Lehrern und Studenten 
aus den anderen Teilnehmerstaaten zu offenem Informationsmaterial gewährleisten, das in öffent-
lichen Archiven, Bibliotheken, Forschungsinstituten und ähnlichen Einrichtungen verfügbar ist.

(66) Sie werden den Schüleraustausch zwischen ihren Ländern – wo notwendig auf der Grundlage 
bilateraler Vereinbarungen – erleichtern, einschließlich der Möglichkeit, Familien des Gastlandes 
in deren Wohnungen zu treffen und dort Unterkunft zu nehmen, um die Schüler mit der Lebens-
weise, den Traditionen und dem Bildungswesen in anderen Teilnehmerstaaten vertraut zu machen.

(67) Sie werden ihre zuständigen Regierungsstellen oder Bildungsinstitutionen ermutigen, die 
Schlußakte als Ganzes in geeigneter Weise in die Lehrpläne der Schulen und Universitäten auf-
zunehmen.

(68) Sie werden gewährleisten, daß Angehörige nationaler Minderheiten oder regionaler Kulturen 
auf ihren Territorien Unterricht über ihre eigene Kultur erteilen und erhalten können; diese schließt 
die Vermittlung von Sprache, Religion und kultureller Identität durch die Eltern an ihre Kinder ein.

(69) Sie werden ihre Rundfunk- und Fernsehorganisationen ermutigen, einander über die von 
ihnen produzierten Bildungsprogramme zu informieren und den Austausch solcher Programme 
in Erwägung zu ziehen.

(70) Sie werden direkte Kontakte und die Zusammenarbeit zwischen zuständigen staatlichen Stel-
len oder Organisationen im Bereich von Bildung und Wissenschaft ermutigen.

(71) Sie werden die weitere Zusammenarbeit und Kontakte zwischen Einrichtungen zur Ausbil-
dung und Rehabilitation behinderter Kinder und zwischen den in diesem Bereich tätigen Fach-
leuten ermutigen.
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Menschliche Dimension der KSZE

Die Teilnehmerstaaten,

Unter Hinweis auf die in der Schlußakte und in anderen KSZE-Dokumenten eingegangenen Ver-
pflichtungen betreffend die Achtung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, die menschlichen 
Kontakte und andere Fragen von gleichfalls humanitärer Art,

In Erkenntnis der Notwendigkeit, die Durchführung ihrer KSZE-Verpflichtungen und ihre Zusam-
menarbeit auf diesen Gebieten, auf die im folgenden als menschliche Dimension der KSZE Bezug 
genommen wird, zu verbessern,

Haben auf der Grundlage der Prinzipien und Bestimmungen der Schlußakte und anderer ein-
schlägiger KSZE-Dokumente beschlossen:

1. Informationen auszutauschen sowie Informationsersuchen und Vorstellungen, die von anderen 
Teilnehmerstaaten zu Fragen der menschlichen Dimension der KSZE an sie herangetragen wer-
den, zu beantworten. Solche Mitteilungen können auf diplomatischem Wege übermittelt oder an 
jede für diese Zwecke bestimmte Stelle gerichtet werden;

2. bilaterale Treffen mit anderen Teilnehmerstaaten, die darum ersuchen, abzuhalten, um Fragen 
betreffend die menschliche Dimension der KSZE, einschließlich Situationen und konkreter Fälle, 
mit dem Ziel ihrer Lösung zu prüfen. Zeit und Ort solcher Treffen werden in gegenseitigem Ein-
vernehmen auf diplomatischem Wege vereinbart;

3. daß jeder Teilnehmerstaat, der es als notwendig erachtet, Situationen und Fälle, die unter die 
menschliche Dimension der KSZE fallen, einschließlich jener, die bei den in Absatz 2 beschrie-
benen bilateralen Treffen angesprochen wurden, anderen Teilnehmerstaaten auf diplomatischem 
Wege zur Kenntnis bringen kann;

4. daß jeder Teilnehmerstaat, der es als notwendig erachtet, bei den Treffen der Konferenz über die 
Menschliche Dimension wie auch bei den KSZE-Hauptfolge- treffen über den Informationsaus-
tausch und die auf seine Informationsersuchen und Vorstellungen erfolgten Antworten (Absatz 
1) und über die Ergebnisse der bilateralen Treffen (Absatz 2) Informationen zur Verfügung stellen 
kann, einschließlich von Informationen über Situationen und konkrete Fälle.

(…)
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Bericht über das Umweltschutztreffen
Sofia 1989 (Wien 1990)

(…)

Die Teilnehmerstaaten bekräftigen ihre Achtung vor dem Recht von Einzelpersonen, Gruppen 
und Organisationen, die sich mit Umweltfragen befassen, ihre Ansichten frei zu äußern, sich mit 
anderen zusammenzuschließen und friedlich zu versammeln sowie Informationen zu diesen Fra-
gen ohne rechtliche oder administrative Beeinträchtigungen, die mit den KSZE-Bestimmungen 
nicht vereinbar sind, zu erwerben, zu veröffentlichen und weiterzugeben. Diese Einzelpersonen, 
Gruppen und Organisationen haben das Recht, an öffentlichen Diskussionen über Umweltfragen 
teilzunehmen und direkte und unabhängige Kontakte auf nationaler und internationaler Ebene 
aufzunehmen und zu pflegen.



58

Dokument der Bonner Konferenz 
über Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
in Europa
Bonn 1990

(…) die Teilnehmerstaaten,

In Anerkennung des Zusammenhangs zwischen politischem Pluralismus und Marktwirtschaft 
und den folgenden Prinzipien verpflichtet:

• einem demokratischen Mehrparteiensystem auf der Grundlage freier, regelmäßiger und ech-
ter Wahlen;

• der Rechtsstaatlichkeit und dem für alle gleichen Schutz durch das Gesetz auf der Grundlage 
der Achtung der Menschenrechte sowie eines wirksamen, allgemein zugänglichen und gerech-
ten Rechtswesens;

• der Wirtschaftstätigkeit, die die Würde des Menschen entsprechend achtet, Zwangsarbeit oder 
Diskriminierung von Arbeitern aufgrund von Rasse, Geschlecht, Sprache, politischer oder 
religiöser Überzeugung ausschließt und den Arbeitern das Recht auf Gründung unabhängiger 
Gewerkschaften und den Beitritt zu solchen nicht vorenthält,

Sich bemühen, folgendes anzustreben bzw. beizubehalten:

(…)

• Politiken zur Förderung der sozialen Gerechtigkeit und zur Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen; (…)

• Volle Anerkennung und voller Schutz aller Formen von Eigentum, einschließlich des Privat-
eigentums, und des Rechts der Bürger, Eigentum zu besitzen und zu nutzen, sowie des Rechts 
an geistigem Eigentum;

• Das Recht auf unverzügliche Zahlung einer gerechten und wirksamen Entschädigung bei Über-
führung privaten Eigentums in öffentliche Nutzung;
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Dokument des Kopenhagener Treffens 
der Konferenz uber die menschliche 
Dimension der KSZE
Kopenhagen 1990

(…)

Die Teilnehmerstaaten begrüßen mit großer Genugtuung die grundlegenden politischen Verän-
derungen in Europa, die seit dem ersten Treffen der Konferenz über die Menschliche Dimension 
der KSZE 1989 in Paris stattgefunden haben. Sie stellen fest, daß der KSZE-Prozeß wesentlich zum 
Zustandekommen dieser Veränderungen beigetragen hat und daß diese Entwicklungen ihrerseits 
die Durchführung der Bestimmungen der Schlußakte und der anderen KSZE-Dokumente in star-
kem Maße gefördert haben.

Sie erkennen an, daß pluralistische Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wesentlich sind für die 
Gewährleistung der Achtung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Weiterentwicklung 
menschlicher Kontakte und die Lösung anderer Fragen von gleichfalls humanitärer Art. Sie begrü-
ßen daher das Bekenntnis aller Teilnehmerstaaten zu den Idealen der Demokratie und des politi-
schen Pluralismus sowie ihre gemeinsame Entschlossenheit, demokratische Gesellschaftssysteme 
auf der Grundlage von freien Wahlen und Rechtsstaatlichkeit zu errichten.

Auf dem Kopenhagener Treffen prüften die Teilnehmerstaaten die Durchführung ihrer Verpflich-
tungen im Bereich der menschlichen Dimension. Sie stellten fest, daß der Grad der Erfüllung der in 
den einschlägigen Bestimmungen der KSZE-Dokumente enthaltenen Verpflichtungen eine wesent-
liche Verbesserung seit dem Pariser Treffen aufweist. Sie brachten aber auch ihre Ansicht zum Aus-
druck, daß für die vollständige Verwirklichung ihrer Verpflichtungen betreffend die menschliche 
Dimension weitere Schritte erforderlich sind.

Die Teilnehmerstaaten bringen ihre Überzeugung zum Ausdruck, daß die volle Achtung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten sowie die Entwicklung von Gesellschaftssystemen auf der Grund-
lage von pluralistischer Demokratie und Rechtsstaatlichkeit Vorbedingung für einen Fortschritt 
beim Aufbau jener dauerhaften Ordnung von Frieden, Sicherheit, Gerechtigkeit und Zusammen-
arbeit sind, die sie in Europa zu errichten wünschen. Sie bekräftigen daher ihre Verpflichtung, alle 
Bestimmungen der Schlußakte und der anderen KSZE-Dokumente betreffend die menschliche 
Dimension vollständig durchzuführen, und werden auf dem erzielten Fortschritt weiter aufbauen.

Sie erkennen an, daß ihre Zusammenarbeit sowie die aktive Einbeziehung von Personen, Grup-
pen, Organisationen und Institutionen wesentlich sein werden, um weitere Fortschritte im Hin-
blick auf ihre gemeinsamen Ziele zu gewährleisten.

Um die Achtung und den Genuß der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu festigen, mensch-
liche Kontakte weiterzuentwickeln und Fragen von gleichfalls humanitärer Art zu lösen, verein-
baren die Teilnehmerstaaten folgende:
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I

(1) Die Teilnehmerstaaten bringen ihre Überzeugung zum Ausdruck, daß der Schutz und die För-
derung der Menschenrechte und Grundfreiheiten eine der grundlegenden Aufgaben jeder Regie-
rung ist, und bekräftigen, daß die Anerkennung dieser Rechte und Freiheiten die Grundlage für 
Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden ist.

(2) Sie sind entschlossen, die Grundsätze der Gerechtigkeit zu unterstützen und zu fördern, auf 
denen der Rechtsstaat aufbaut. Sie vertreten die Auffassung, daß Rechtsstaatlichkeit nicht nur 
formale Rechtmäßigkeit bedeutet, die Regelmäßigkeit und Schlüssigkeit bei der Errichtung und 
Durchsetzung der demokratischen Ordnung gewährleistet, sondern auch Gerechtigkeit, die auf 
der Anerkennung und der vollen Achtung der Persönlichkeit des Menschen als dem höchstem 
Gut beruht und durch Institutionen gesichert ist, die einen Rahmen für seine umfassende Selbst-
verwirklichung bieten.

(3) Sie bekräftigen, daß die Demokratie ein wesentlicher Bestandteil des Rechtsstaates ist. Sie erken-
nen die Bedeutung des Pluralismus für politische Organisationen an.

(4) Sie bestätigen, daß sie in Einklang mit internationalen Menschenrechtsstandards das Recht eines 
jeden von ihnen achten werden, sein politisches, soziales, wirtschaftliches und kulturelles System 
frei zu wählen und zu entwickeln. In Ausübung dieser Rechte werden sie gewährleisten, daß ihre 
Gesetze und Verordnungen, ihre Praxis und Politik mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen 
übereinstimmen und mit den Bestimmungen der Erklärung über die Prinzipien und mit anderen 
KSZE-Verpflichtungen in Einklang gebracht werden.

(5) Sie erklären feierlich, daß unter den Elementen, die die Gerechtigkeit ausmachen, die folgen-
den wesentlich für den umfassenden Ausdruck der dem Menschen innewohnenden Würde und 
der für alle Menschen gleichen und unveräußerlichen Rechte sind:

(5.1) – Freie Wahlen werden in angemessenen Zeitabständen in geheimer Abstimmung oder durch 
ein gleichwertiges freies Abstimmungsverfahren unter Bedingungen abgehalten, die die freie Äuße-
rung der Meinung der Wähler bei der Wahl ihrer Vertreter tatsächlich gewährleisten;

(5.2) – Eine Regierungsform, die ihrem Wesen nach repräsentativ ist, bei der die Exekutive den 
gewählten gesetzgebenden Körperschaften oder der Wählerschaft gegenüber rechenschaftspflich-
tig ist;

(5.3) – Die Pflicht der Regierung und der öffentlichen Behörden, verfassungsgemäß und in Ein-
klang mit den Gesetzen zu handeln;

(5.4) – Eine klare Trennung zwischen Staat und politischen Parteien; unzulässig ist insbesondere 
die Verschmelzung politischer Parteien mit dem Staat;

(5.5) – Regierung und Verwaltung sowie die Gerichte haben sich in ihren Handlungen an die 
Rechtsordnung zu halten. Die Achtung dieser Rechtsordnung ist zu gewährleisten;

(5.6) – Die Streitkräfte und die Polizei sind den zivilen Behörden unterstellt und diesen gegen-
über rechenschaftspflichtig;

(5.7) – Die Menschenrechte und Grundfreiheiten sind durch Gesetz und in Einklang mit den völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen der Teilnehmerstaaten zu gewährleisten;

(5.8) – Die nach Abschluß einer öffentlichen Debatte angenommenen Gesetze sowie Verordnun-
gen werden bekanntgemacht; diese Bekanntmachung ist Voraussetzung für ihre Anwendbarkeit. 
Die Texte müssen jedermann zugänglich sein;
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(5.9) – Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Diskriminierung Anspruch 
auf gleichen Schutz durch das Gesetz. In diesem Zusammenhang wird das Gesetz jede Diskrimi-
nierung untersagen und jedermann gleichen und wirkungsvollen Schutz gegen Diskriminierung 
gleich welcher Art angedeihen lassen;

(5.10) Jedermann verfügt über ein wirksames Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Verwal-
tung, so daß die Achtung der Grundrechte sichergestellt und die Rechtssicherheit gewährleistet ist;

(5.11) – Verwaltungsentscheidungen gegen eine Person müssen zur Gänze zu rechtfertigen sein 
und in der Regel die verfügbaren üblichen Rechtsmittel anführen;

(5.12) – Die Unabhängigkeit der Richter und das unparteiische Wirken der rechtsprechenden 
Gewalt werden gewährleistet;

(5.13) – Die Unabhängigkeit der Anwaltschaft wird anerkannt und geschützt, insbesondere hin-
sichtlich der Zulassung und der Berufsausübung;

(5.14) – Die Strafverfahrensregeln werden die Zuständigkeit im Rahmen der Strafverfolgung sowie 
für die dieser vorhergehenden und parallel zu dieser erfolgenden Maßnahmen eindeutig festlegen;

(5.15) – Jeder, der unter dem Vorwurf einer strafbaren Handlung festgenommen worden ist oder 
in Haft gehalten wird, hat das Recht, zur Entscheidung über die Rechtmäßigkeit seiner Festnahme 
oder Haft unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Ausübung dieser Funk-
tion ermächtigten Amtsperson vorgeführt zu werden;

(5.16) – Jeder hat Anspruch darauf, daß über eine gegen ihn erhobene strafrechtliche Anklage 
oder seine zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen durch ein zuständiges, unabhängiges, 
unparteiisches und auf Gesetz beruhendes Gericht in billiger Weise und öffentlich verhandelt wird;

(5.17) – Jede gerichtlich verfolgte Person hat das Recht, sich selbst zu verteidigen oder durch einen 
umgehend beigezogenen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, wenn ihr die Mittel 
zur Bezahlung eines Verteidigers fehlen, unentgeltlich verteidigt zu werden, wenn dies im Inter-
esse der Rechtspflege erforderlich ist;

(5.18) – Niemand wird einer Straftat beschuldigt, angeklagt oder für diese verurteilt, wenn diese nicht 
Gegenstand eines Gesetzes ist, in dem der entsprechende Tatbestand klar und genau beschrieben ist;

(5.19) – Jeder wird bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld als unschuldig angesehen;

(5.20) – In Erwägung des wesentlichen Beitrags, den internationale Dokumente im Bereich der 
Menschenrechte zur Rechtsstaatlichkeit auf nationaler Ebene leisten, bekräftigen die Teilnehmer-
staaten, daß sie den Beitritt zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, zum 
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und zu anderen einschlä-
gigen internationalen Dokumenten erwägen, sofern ein solcher noch nicht erfolgt ist;

(5.21) – Als Ergänzung der internen Rechtsmittel und um die Einhaltung der von den Teilneh-
merstaaten eingegangenen internationalen Verpflichtungen wirksamer zu gewährleisten, wer-
den sie erwägen, einer internationalen Konvention mit regionalem oder universellem Charakter 
über den Schutz der Menschenrechte wie der Europäischen Menschenrechtskonvention oder dem 
Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte beizutreten, 
die Verfahren der Rechtsmitteleinlegung durch einzelne vor internationalen Instanzen vorsehen.

(6) Die Teilnehmerstaaten erklären, daß der durch regelmäßige und unverfälschte Wahlen frei und 
gerecht zum Ausdruck gebrachte Wille des Volkes die Grundlage für die Autorität und Rechtmä-
ßigkeit jeder Regierung bildet. Die Teilnehmerstaaten werden demnach das Recht ihrer Bürger 
achten, sich an der Führung ihres Landes entweder direkt oder durch in einem gerechten Wahl-
gang frei gewählte Vertreter zu beteiligen. Sie erkennen ihre Verantwortung an, in Übereinstim-
mung mit ihren Gesetzen, ihren internationalen Verpflichtungen bezüglich der Menschenrechte 
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und ihren anderen internationalen Verpflichtungen die durch den Willen des Volkes frei geschaf-
fene demokratische Ordnung gegen Aktivitäten von Personen, Gruppen oder Organisationen zu 
verteidigen und zu schützen, die sich des Terrorismus oder der Gewalt zum Sturz dieser Ordnung 
oder der Ordnung eines anderen Teilnehmerstaates bedienen oder auf deren Anwendung nicht 
verzichten wollen.

(7) Um zu gewährleisten, daß der Wille des Volkes die Grundlage für die Autorität der Regierung 
bildet, werden die Teilnehmerstaaten

(7.1) – in angemessenen Zeitabständen freie Wahlen abhalten, wie das Gesetz es vorschreibt;

(7.2) – zulassen, daß alle Vertreter in zumindest einer der Kammern des nationalen Gesetzge-
bungsorgans vom Volk frei gewählt werden;

(7.3) – allen erwachsenen Staatsbürgern das allgemeine und gleiche Wahlrecht zusichern;

(7.4) – sicherstellen, daß die Abstimmung geheim oder in einem gleichwertigen freien Abstim-
mungsverfahren durchgeführt wird, die Auszählung der Stimmen und die Weitergabe des Abstim-
mungsergebnisses wahrheitsgetreu erfolgen und die offiziellen Ergebnisse bekanntgegeben werden;

(7.5) – das Recht der Bürger achten, sich ohne Benachteiligung um politische oder öffentliche Ämter 
zu bewerben, sei es als Einzelperson oder als Vertreter politischer Parteien oder Organisationen;

(7.6) – das Recht von Einzelpersonen und Gruppen achten, eigene politische Parteien oder andere 
politische Organisationen in voller Freiheit zu gründen und solchen politischen Parteien und 
Organisationen die notwendigen gesetzlichen Garantien zusichern, damit diese auf der Grund-
lage der Gleichbehandlung durch das Gesetz und durch die Behörden miteinander in Wettstreit 
treten können;

(7.7) – sicherstellen, daß Recht und öffentliche Ordnung es gestatten, daß politische Wahlkampa-
gnen in einer Atmosphäre der Fairness und der Freiheit durchgeführt werden, in der weder admi-
nistrative Maßnahmen noch Gewalt oder Einschüchterung die Parteien und die Kandidaten daran 
hindern, frei ihre Ansichten und Fähigkeiten darzulegen, oder die die Wähler daran hindern, 
diese zu erfahren und zu erörtern oder ihre Stimme frei von Angst vor Repressalien abzugeben;

(7.8) – dafür zu sorgen, daß der Zugang zu den Medien für alle politischen Gruppen und Einzel-
personen, die sich an der Wahl beteiligen wollen, ohne Diskriminierung möglich ist und nicht 
durch gesetzliche oder administrative Hindernisse eingeschränkt wird;

(7.9) – sicherstellen, daß Kandidaten, die die gesetzlich erforderliche Anzahl von Stimmen erhal-
ten haben, ihr Amt ordnungsgemäß antreten und dieses bis zum Ende ihrer Amtszeit innehaben 
können oder bis die Amtszeit anderweitig auf eine gesetzlich geregelte Weise in Übereinstimmung 
mit parlamentarisch-demokratischen und verfassungsmäßigen Verfahrensregeln beendet wird.

(8) Teilnehmerstaaten vertreten die Auffassung, daß, wenn Wahlen abgehalten werden, die Anwe-
senheit von Beobachtern sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland für den Wahlprozeß von 
Vorteil ist. Aus diesem Grund werden sie Beobachter aus anderen KSZE-Teilnehmerstaaten sowie 
alle geeigneten privaten Institutionen und Organisationen, die dies wünschen, einladen, den Ver-
lauf ihrer landesweiten Wahlen zu beobachten, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Ebenso werden sie 
sich bemühen, einen gleichartigen Zugang zu Wahlen unterhalb der nationalen Ebene zu ermög-
lichen. Diese Beobachter verpflichten sich, nicht in das Wahlgeschehen einzugreifen.
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II

(9) Teilnehmerstaaten bekräftigen, daß

(9.1) – jeder Anspruch auf freie Meinungsäußerung einschließlich des Rechts auf Kommunika-
tion hat. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit zum Empfang und zur Mit-
teilung von Nachrichten und Ideen ohne Eingriffe öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf 
Landesgrenzen ein. Die Ausübung dieses Rechts darf nur den Einschränkungen unterliegen, die 
im Gesetz vorgesehen sind und mit internationalen Standards in Einklang stehen. Es darf ins-
besondere der Zugang zu und die Verwendung von Mitteln zur Reproduktion von Dokumenten 
jeder Art nicht eingeschränkt werden, wobei allerdings Rechte im Zusammenhang mit geistigem 
Eigentum einschließlich des Copyright zu beachten sind;

(9.2) – jeder das Recht auf friedliche Versammlung und Demonstration hat. Die Ausübung dieser 
Rechte darf nur den Einschränkungen unterliegen, die im Gesetz vorgesehen sind und mit inter-
nationalen Standards in Einklang stehen;

(9.3) – die Vereinigungsfreiheit garantiert wird. Das Recht der Gewerkschafts gründung und vor-
behaltlich des allgemeinen Rechts einer Gewerkschaft, ihre eigenen Beitrittsbedingungen festzule-
gen – das Recht, einer Gewerkschaft frei beizutreten, werden gewährleistet. Diese Rechte schließen 
jede vorherige Kontrolle aus. Die Vereinigungsfreiheit der Arbeiter, einschließlich des Streikrechts, 
wird vorbehaltlich der im Gesetz vorgesehenen Einschränkungen und in Einklang mit internati-
onalen Standards gewährleistet;

(9.4) – jedermann Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit hat; dieses Recht 
umfaßt die Freiheit des einzelnen zum Wechsel der Religion oder der Weltanschauung sowie die 
Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen öffent-
lich oder privat, durch Gottesdienst, Unterricht, durch die Ausübung und Beachtung religiöser 
Bräuche auszuüben. Die Ausübung dieser Rechte darf nur den Einschränkungen unterliegen, die 
im Gesetz vorgesehen sind und mit internationalen Standards in Einklang stehen;

(9.5) – sie das Recht eines jeden auf Ausreise aus jedem Land, darunter auch seinem eigenen, und 
auf Rückkehr in sein Land in Einklang mit den internationalen und den KSZE-Verpflichtungen 
des Staates achten werden. Einschränkungen dieses Rechts tragen den Charakter äußerst seltener 
Ausnahmen, werden nur dann für erforderlich erachtet, wenn sie einem spezifischen öffentlichen 
Erfordernis entsprechen, einem legitimen Zweck dienen und verhältnismäßig sind, und werden 
nicht mißbräuchlich oder willkürlich angewendet;

(9.6) – jedermann das Recht hat, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen ungestört seines 
Eigentums zu erfreuen. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn, daß das 
öffentliche Interesse es verlangt, und nur unter den im Gesetz vorgesehenen Bedingungen und in 
Einklang mit internationalen Verpflichtungen.

(10) In Bekräftigung ihrer Verpflichtung, das Recht des einzelnen, die Menschenrechte und Grund-
freiheiten zu kennen und danach zu handeln, und sein Recht, einzeln oder in Gemeinschaft mit 
anderen aktiv zu deren Förderung und Schutz beizutragen, wirksam zu gewährleisten, verpflich-
ten sich die Teilnehmerstaaten:

(10.1) – das Recht eines jeden zu achten, einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen Ansichten und 
Informationen über Menschenrechte und Grundfreiheiten nach Belieben zu beschaffen, entgegen-
zunehmen und weiterzugeben, einschließlich des Rechts, solche Ansichten und Informationen zu 
verbreiten und zu veröffentlichen;

(10.2) – das Recht eines jeden zu achten, einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen die Einhal-
tung von Menschenrechten und Grundfreiheiten zu überprüfen und zu erörtern und Gedanken 
über den besseren Schutz der Menschenrechte sowie über bessere Mittel zu entwickeln und zu 
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erörtern, durch die gewährleistet werden soll, daß Übereinstimmung mit internationalen Men-
schenrechtsstandards besteht;

(10.3) – zu gewährleisten, daß Einzelpersonen ihr Recht auf Vereinigung ausüben dürfen, ein-
schließlich des Rechts, nichtstaatliche Organisationen, die sich für die Förderung und den Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten einsetzen, darunter Gewerkschaften und Menschen-
rechtsgruppen, zu bilden, diesen beizutreten und in diesen aktiv mitzuwirken;

(10.4) – Mitgliedern solcher Gruppen und Organisationen ungehindert Zugang zu ähnlichen Verei-
nigungen im In- und Ausland und zu internationalen Organisationen zu ermöglichen und es ihnen 
zu gestatten, mit solchen Gruppen und Organisationen Verbindungen zu unterhalten, Austauschak-
tivitäten, Kontakte und Zusammenarbeit zu pflegen, und zu dem Zweck, die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, wie gesetzlich vorgesehen, freiwillige finanzielle Bei-
träge aus nationaler und internationaler Quelle zu erbitten, entgegenzunehmen und zu verwenden.

(11) er bekräftigen die Teilnehmerstaaten, daß dort, wo es zu Verletzungen von Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten gekommen sein soll, unter anderem folgende wirksame Rechtsmittel zur 
Verfügung stehen:

(11.1) – das Recht des einzelnen, angemessenen Rechtsbeistand zu suchen und zu erhalten;

(11.2) – das Recht des einzelnen, zur Verteidigung der Menschenrechte und Grundfreiheiten die 
Hilfe anderer zu suchen und in Anspruch zu nehmen und anderen bei der Verteidigung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten beizustehen;

(11.3) – das Recht von Einzelpersonen bzw. Gruppen, die in deren Namen handeln, mit interna-
tionalen Gremien Verbindung aufzunehmen, die für die Entgegennahme und die Prüfung von 
Informationen über angebliche Mißstände auf dem Gebiet der Menschenrechte zuständig sind.

(12) Die Teilnehmerstaaten, von dem Wunsche geleitet, eine größere Transparenz bei der Durch-
führung der im Abschließenden Dokument von Wien unter der Überschrift Menschliche Dimen-
sion der KSZE eingegangenen Verpflichtungen sicherzustellen, beschließen, als vertrauensbildende 
Maßnahme von Teilnehmerstaaten entsandte Beobachter sowie Vertreter nichtstaatlicher Orga-
nisationen und andere interessierte Personen gemäß den nationalen Rechtsvorschriften und dem 
Völkerrecht zu Gerichtsverfahren zuzulassen; es gilt als vereinbart, daß Verhandlungen unter Aus-
schluß der Öffentlichkeit nur unter den im Gesetz vorgesehenen Umständen und in Einklang mit 
völkerrechtlichen und anderen internationalen Verpflichtungen stattfinden dürfen.

(13) Die Teilnehmerstaaten beschließen, der Anerkennung der Rechte des Kindes, seiner bürger-
lichen Rechte und seiner individuellen Freiheiten, seiner wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Rechte und seiner Rechte auf besonderen Schutz gegen jede Form von Gewalt und Ausbeutung 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Sie werden erwägen, dem Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes beizutreten, das seit 26. Januar 1990 zur Unterzeichnung durch die Staaten aufliegt, 
sofern dieser Beitritt noch nicht erfolgt ist. Sie werden die in den für sie bindenden internationalen 
Vereinbarungen enthaltenen Rechte des Kindes in ihren nationalen Rechtsvorschriften anerkennen.

(14) Die Teilnehmerstaaten kommen überein, in ihren Ländern die Schaffung von Bedingungen 
für die Ausbildung von Schülern, Studenten und Praktikanten aus anderen Teilnehmerstaaten zu 
ermutigen, einschließlich von Personen, die eine berufliche und technische Ausbildung absolvie-
ren. Sie kommen ferner überein, Reisen von jungen Menschen aus ihren Ländern zum Zwecke 
der Ausbildung in anderen Teilnehmerstaaten zu fördern und zu diesem Zweck den Abschluß 
von bilateralen und multilateralen Abkommen zwischen ihren entsprechenden Regierungsstellen, 
Organisationen und Bildungseinrichtungen zu ermutigen, wo immer dies zweckmäßig erscheint.
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(15) Die Teilnehmerstaaten werden durch entsprechendes Vorgehen die Überstellung verurteil-
ter Personen erleichtern und ermutigen diejenigen Teilnehmerstaaten, die dem am 21. November 
1983 in Straßburg unterzeichneten Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen 
noch nicht beigetreten sind, dies zu tun.

(16) Die Teilnehmerstaaten

(16.1) – bekräftigen ihre Verpflichtung, Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung oder Strafe zu verbieten, wirksame gesetzliche, administrative, gerichtliche 
und sonstige Maßnahmen zu ergreifen, um solche Praktiken zu verhindern und zu bestrafen, den 
einzelnen vor psychiatrischen oder anderen medizinischen Praktiken, die eine Verletzung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten darstellen, zu schützen, und wirksame Maßnahmen zur 
Verhinderung und Bestrafung solcher Praktiken zu ergreifen;

(16.2) – beabsichtigen, vordringlich den Beitritt zum Übereinkommen gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe zu prüfen, sofern ein sol-
cher noch nicht erfolgt ist, die Befugnisse des Ausschusses gegen die Folter in Artikel 21 und 22 
des Übereinkommens anzuerkennen und Vorbehalte gegen die in Artikel 20 vorgesehenen Befug-
nisse des Ausschusses zurückzuziehen;

(16.3) – betonen, daß keine wie auch immer gearteten außergewöhnlichen Umstände, sei es Kriegs-
zustand oder Kriegsdrohung, interne politische Instabilität oder irgendeine andere öffentliche Not-
standssituation, als Rechtfertigung für Folter geltend gemacht werden dürfen;

(16.4) – werden sicherstellen, daß bei der Ausbildung von zivilem oder militärischem Strafvoll-
zugspersonal, von medizinischem Personal, von öffentlichen Bediensteten und anderen Personen, 
die unter Umständen mit der Bewachung, der Vernehmung oder der Behandlung von Personen 
zu tun haben, die irgendeiner Form der Festnahme, der Haft oder des Freiheitsentzugs unterwor-
fen sind, das Verbot der Folter vollständig behandelt wird;

(16.5) – werden die für Verhöre geltenden Regeln, Anweisungen, Methoden und Praktiken sowie 
die Vorkehrungen für die Bewachung und Behandlung von Personen, die auf ihrem Territorium 
irgendeiner Form der Festnahme, der Haft oder des Freiheitsentzugs unterworfen sind, einer regel-
mäßigen Überprüfung unterziehen, um jeden Fall von Folterung zu verhüten;

(16.6) – werden zwecks Prüfung geeigneter Schritte gemäß den vereinbarten Maßnahmen und Ver-
fahren für die wirksame Durchführung der Verpflichtungen betreffend die menschliche Dimension 
der KSZE mit Priorität jeden Fall der Folterung und anderer unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe aufgreifen, der ihnen auf offiziellem Wege oder aus irgendeiner anderen 
verläßlichen Informationsquelle zur Kenntnis gebracht wird;

(16.7) – werden davon ausgehen, daß die Bewahrung und Gewährleistung des Lebens und der 
Sicherheit jedes Menschen, der irgendeiner Form der Folter oder einer anderen unmenschlichen 
oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe unterworfen ist, der einzige Maßstab sein werden, 
nach dem die Dringlichkeit und die Prioritäten bei der Ergreifung geeigneter Abhilfemaßnahmen 
beurteilt werden; daher kann die Prüfung irgendeines Falles der Folterung und anderer unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe im Rahmen irgendeines anderen internatio-
nalen Gremiums oder Mechanismus nicht als Begründung dafür geltend gemacht werden, daß 
die Prüfung und geeignete Schritte gemäß den vereinbarten Maßnahmen und Verfahren für die 
wirksame Durchführung der Verpflichtungen bezüglich der menschlichen Dimension der KSZE 
unterlassen werden.
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(17) Die Teilnehmerstaaten

(17.1) – erinnern an die im Abschließenden Dokument von Wien eingegangene Verpflichtung, 
die Frage der Todesstrafe weiterzuverfolgen und in einschlägigen internationalen Organisatio-
nen zusammenzuarbeiten;

(17.2) – verweisen in diesem Zusammenhang auf das durch die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen am 15. Dezember 1989 angenommene Zweite Fakultativprotokoll zum Internationa-
len Pakt über bürgerliche und politische Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe;

(17.3) – nehmen Kenntnis von den Einschränkungen und Schutzmaßnahmen betreffend die Anwen-
dung der Todesstrafe, die von der Staatengemeinschaft insbesondere in Artikel 6 des Internatio-
nalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte angenommen wurden;

(17.4) – nehmen Kenntnis von den Bestimmungen in Protokoll Nr.6 zur Europäischen Konven-
tion zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe;

(17.5) – nehmen Kenntnis von den jüngsten Maßnahmen, die eine Reihe von Teilnehmerstaaten 
im Hinblick auf die Abschaffung der Todesstrafe getroffen haben;

(17.6) – nehmen Kenntnis von den Aktivitäten verschiedener nichtstaatlicher Organisationen zur 
Frage der Todesstrafe;

(17.7) – werden im Rahmen der Konferenz über die Menschliche Dimension Informationen über 
die Abschaffung der Todesstrafe austauschen und die Frage weiterverfolgen;

(17.8) – werden der Öffentlichkeit Informationen über die Anwendung der Todesstrafe zur Ver-
fügung stellen.

(18) Die Teilnehmerstaaten

(18.1) – stellen fest, daß die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen das Recht jedes 
einzelnen auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen anerkannt hat;

(18.2) – nehmen Kenntnis von den jüngsten Maßnahmen, die in einer Reihe von Teilnehmerstaa-
ten die Freistellung von der Wehrpflicht aus Gewissensgründen erlauben;

(18.3) – nehmen Kenntnis von den Aktivitäten verschiedener nichtstaatlicher Organisationen hin-
sichtlich der Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen;

(18.4) – sind bereit, wo dies noch nicht geschehen ist, die Einführung verschiedener Formen des 
Ersatzdienstes zu erwägen, die mit den für die Wehrdienstverweigerung geltend gemachten Gewis-
sensgründen vereinbar sind, wobei diese Arten des Ersatzdienstes grundsätzlich nicht-kriegsdienst-
licher bzw. ziviler Natur sind, im Interesse der Öffentlichkeit stehen und keinen Strafcharakter 
haben;

(18.5) – werden der Öffentlichkeit Informationen zu dieser Frage zur Verfügung stellen;

(18.6) – werden im Rahmen der Konferenz über die Menschliche Dimension die einschlägigen Fra-
gen betreffend die Freistellung von Einzelpersonen von der Wehrpflicht, wo eine solche besteht, 
auf der Grundlage der Verweigerung des Dienstes mit der Waffe aus Gewissensgründen weiter-
verfolgen und Informationen zu diesen Fragen austauschen.

(19) Teilnehmerstaaten stellen fest, daß eine größere Freizügigkeit und freiere Kontakte zwischen 
ihren Bürgern im Hinblick auf den Schutz und die Förderung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten wichtig sind. Sie werden gewährleisten, daß ihre Politik betreffend die Einreise in ihre Terri-
torien mit den in den einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte, des Abschließenden Dokuments 
von Madrid und des Abschließenden Dokuments von Wien festgelegten Zielen voll übereinstimmt. 
Sie bekräftigen ihre Entschlossenheit, nicht hinter den in den KSZE-Dokumenten enthaltenen Ver-
pflichtungen zurückzubleiben, und verpflichten sich, die bestehenden Verpflichtungen im Bereich 
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der menschlichen Kontakte unter anderem auch auf bilateraler und multilateraler Ebene vollstän-
dig durchzuführen und weiterzuentwickeln. In diesem Zusammenhang werden sie

(19.1) – danach trachten, die Verfahren für die Einreise in ihre Territorien einschließlich der Aus-
stellung von Visa und der Paß- und Zollkontrolle nach Treu und Glauben und ohne unange-
messene Verzögerungen durchzuführen. Wo dies erforderlich ist, werden sie die Wartezeit für 
Visabescheide verkürzen und ihre Praxis betreffend Visaanträge vereinfachen sowie die diesbe-
züglichen Verwaltungserfordernisse reduzieren;

(19.2) – bei der Behandlung von Visaanträgen gewährleisten, daß diese so rasch wie möglich bear-
beitet werden, um unter anderem wichtige familiäre, persönliche oder berufliche Erwägungen 
gebührend zu berücksichtigen, vor allem in dringenden humanitären Fällen;

(19.3) – sich bemühen, wo dies erforderlich ist, die Gebühren im Zusammenhang mit Visaanträ-
gen auf das niedrigstmögliche Niveau herabzusetzen.

(20) Die betreffenden Teilnehmerstaaten werden sich bei der Regelung von Problemen, die sich 
als Folge des verstärkten Personenverkehrs ergeben könnten, beraten und dabei, wo zweckmäßig, 
zusammenarbeiten.

(…)

(22) Die Teilnehmerstaaten bekräftigen, daß dem Schutz und der Förderung der Rechte der Wan-
derarbeiter eine menschliche Dimension zukommt. In diesem Zusammenhang

(22.1) – stimmen sie darin überein, daß der Schutz und die Förderung der Rechte von Wanderar-
beitern ein Anliegen aller Teilnehmerstaaten sind und daß dies daher im Rahmen des KSZE-Pro-
zesses angesprochen werden sollte;

(22.2) – bekräftigen sie ihre Verpflichtung, die in den für sie bindenden internationalen Verein-
barungen enthaltenen Rechte der Wanderarbeiter in vollem Umfang in die nationalen Rechtsvor-
schriften zu übernehmen;

(22.3) – sind sie der Ansicht, daß sie in zukünftigen internationalen Dokumenten über die Rechte von 
Wanderarbeitern die Tatsache berücksichtigen sollten, daß die Frage für sie alle von Bedeutung ist;

(22.4) – erklären sie ihre Bereitschaft, bei künftigen KSZE-Treffen die entsprechenden Aspekte der 
weitergehenden Förderung der Rechte der Wanderarbeiter und ihrer Familien zu prüfen.

(23) Teilnehmerstaaten bekräftigen ihre im Abschließenden Dokument von Wien zum Ausdruck 
gebrachte Überzeugung, daß die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
ebenso wie der bürgerlichen und politischen Rechte für die Menschenwürde und die Verwirkli-
chung der legitimen Bestrebungen jedes einzelnen von überragender Bedeutung ist. Sie bekräftigen 
darüberhinaus ihre im Dokument der Bonner Konferenz über wirtschaftliche Zusammenarbeit in 
Europa eingegangene Verpflichtung betreffend die Förderung der sozialen Gerechtigkeit und der 
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Bei der Fortsetzung ihrer Bemühungen im 
Hinblick auf die schrittweise Erreichung der vollständigen Verwirklichung der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte mit allen geeigneten Mitteln werden sie Problemen in den Berei-
chen Beschäftigung, Wohnungswesen, soziale Sicherheit, Gesundheit, Bildung und Kultur beson-
dere Aufmerksamkeit widmen.

(24) Teilnehmerstaaten werden gewährleisten, daß die Ausübung aller oben genannten Menschen-
rechte und Grundfreiheiten nur den Einschränkungen unterliegen darf, die im Gesetz vorgese-
hen sind und mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere dem Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte, und mit ihren anderen internationalen Verpflich-
tungen, insbesondere der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, in Einklang stehen. Diese 
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Einschränkungen tragen den Charakter von Ausnahmen. Die Teilnehmerstaaten werden dafür 
sorgen, daß diese Einschränkungen nicht mißbräuchlich und willkürlich angewendet werden, 
sondern in einer Form, die die wirksame Ausübung dieser Rechte wahrt. In einer demokratischen 
Gesellschaft muß jede Einschränkung von Rechten und Freiheiten einem in den anzuwendenden 
Rechtsvorschriften genannten Zweck entsprechen und streng verhältnismäßig sein.

(25) Teilnehmerstaaten bestätigen, daß jede Außerkraftsetzung von Verpflichtungen betreffend 
Menschenrechte und Grundfreiheiten während eines öffentlichen Notstandes streng im Rah-
men der vom Völkerrecht, vor allem in den einschlägigen internationalen Dokumenten, an die 
sie gebunden sind, vorgesehenen Grenzen bleiben muß, insbesondere im Hinblick auf Rechte, die 
nicht außer Kraft gesetzt werden können.

Sie bekräftigen ferner, daß

(25.1) – Maßnahmen, die solche Verpflichtungen außer Kraft setzen, in voller Übereinstimmung 
mit den in diesen Dokumenten festgelegten Verfahren getroffen werden müssen;

(25.2) – die Verhängung eines öffentlichen Notstandes amtlich und öffentlich und in Übereinstim-
mung mit den vom Gesetz festgelegten Bestimmungen verkündet werden muß;

(25.3) – Maßnahmen, die Verpflichtungen außer Kraft setzen, auf den Umfang zu beschränken 
sind, den die Lage unbedingt erfordert;

(25.4) – solche Maßnahmen eine Diskriminierung allein aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des 
Geschlechts, der Sprache, der Religion, der sozialen Herkunft oder der Zugehörigkeit zu einer 
Minderheit ausschließen werden.

III

(26) Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß eine lebendige Demokratie von der Existenz demo-
kratischer Werte und Praktiken sowie von einer umfassenden Vielfalt demokratischer Institutionen 
als integralem Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens abhängt. Sie werden daher gemeinsame 
praktische Bemühungen und den Austausch von Informationen, Ideen und Fachwissen unterein-
ander und durch direkte Kontakte und Zusammenarbeit zwischen Einzelpersonen, Gruppen und 
Organisationen in folgenden Bereichen ermutigen, erleichtern und, wo angemessen, unterstützen:

• Verfassungsrecht, -reform und -entwicklung,

• Wahlgesetzgebung, -durchführung und -beobachtung,

• Aufbau und Verwaltung von Gerichten und Rechtssystemen,

• Aufbau eines unparteiischen und tüchtigen öffentlichen Dienstes, in dem Einstellung und Beför-
derung nach dem Leistungsprinzip erfolgen,

• Gesetzesvollzug,

• Kommunalverwaltung und Dezentralisierung,

• Zugang zu Informationen und Schutz der Privatsphäre,

• Aufbau politischer Parteien und deren Rolle in pluralistischen Gesellschaften,

• freie und unabhängige Gewerkschaften,

• Genossenschaftsbewegungen,

• Aufbau anderer freier Vereinigungen und Interessenvertretungen,

• Journalismus, unabhängige Medien, geistiges und kulturelles Leben,
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• Lehre demokratischer Werte, Institutionen und Praktiken in Bildungseinrichtungen und För-
derung einer Atmosphäre, in der sich der Wissensdrang frei entfalten kann.

Solche Bemühungen können sich auf die gesamte Bandbreite der Zusammenarbeit im Rahmen der 
menschlichen Dimension der KSZE erstrecken, etwa auf Ausbildung, Austausch von Informatio-
nen, Büchern und Lehr- und Lernmittel, gemeinschaftliche Programme und Projekte, akademische 
und berufliche Kontakte und Konferenzen, Stipendien, Forschungszuschüsse, Bereitstellung von 
Fachwissen und Beratung sowie geschäftliche und wissenschaftliche Kontakte und Programme.

(27) Die Teilnehmerstaaten werden ebenso die Einrichtung und Festigung unabhängiger nationa-
ler Institutionen für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit erleichtern, die auch als Foren der 
Koordination und der Zusammenarbeit zwischen derartigen Institutionen in den Teilnehmerstaa-
ten dienen können. Sie schlagen vor, daß die Zusammenarbeit zwischen Parlamentariern aus den 
Teilnehmerstaaten, etwa über bestehende interparlamentarische Vereinigungen, und unter ande-
rem über gemeinsame Kommissionen, Fernsehdiskussionen unter Teilnahme von Parlamentariern, 
Treffen und Diskussionen am Runden Tisch gefördert wird. Sie werden darüberhinaus bestehende 
Institutionen wie Organisationen der Vereinten Nationen oder den Europarat ermutigen, die von 
ihnen in diesem Bereich begonnene Arbeit fortzuführen und zu erweitern.

(28) Die Teilnehmerstaaten erkennen das umfangreiche Fachwissen des Europarates im Bereich 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten an und sind bereit, weitere Mittel und Wege zu erwä-
gen, die den Europarat in die Lage versetzen, einen Beitrag zur menschlichen Dimension der KSZE 
zu leisten. Sie stimmen darin überein, daß die Art dieses Beitrages auf einem zukünftigen KSZE-
Forum weiter geprüft werden könnte.

(…)

IV

(30) Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß die Fragen der nationalen Minderheiten nur in einem 
demokratischen politischen Rahmen, der auf Rechtsstaatlichkeit beruht, und bei einem funktio-
nierenden unabhängigen Gerichtswesen zufriedenstellend gelöst werden können. Dieser Rahmen 
gewährleistet die volle Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Gleichberechtigung 
und Gleichstellung aller Bürger, den freien Ausdruck all ihrer legitimen Interessen und Bestre-
bungen, den politischen Pluralismus, soziale Toleranz und die Verwirklichung der gesetzlichen 
Regeln, die wirksame Mittel gegen den Mißbrauch der Regierungsgewalt bieten.

Sie erkennen ebenso die bedeutende Rolle nichtstaatlicher Organisationen an, und zwar ein-
schließlich politischer Parteien, Gewerkschaften, Menschenrechtsorganisationen und religiöser 
Gruppen, bei der Förderung von Toleranz, kultureller Vielfalt und der Lösung von Fragen betref-
fend nationale Minderheiten.

Sie bekräftigen ferner, daß die Achtung der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten als 
Teil der international anerkannten Menschenrechte ein wesentlicher Faktor für Friede, Gerech-
tigkeit, Stabilität und Demokratie in den Teilnehmerstaaten ist.

(31) Angehörige nationaler Minderheiten haben das Recht, ihre Menschenrechte und Grundfrei-
heiten ohne jegliche Diskriminierung und in voller Gleichheit vor dem Gesetz voll und wirksam 
auszuüben.
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Die Teilnehmerstaaten werden, wo dies erforderlich ist, besondere Maßnahmen ergreifen, um die 
volle Gleichheit von Angehörigen nationaler Minderheiten mit anderen Bürgern bei der Ausübung 
und dem Genuß der Menschrechte und Grundfreiheiten zu gewährleisten.

(32) Die Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit ist Angelegenheit der persönlichen Entschei-
dung eines Menschen, und darf als solche für ihn keinen Nachteil mit sich bringen. Sie werden 
sich dafür einsetzen, dass Angehörige nationaler Minderheiten das Recht haben, ihre ethnische, 
kulturelle, sprachliche oder religiöse Identität frei zum Ausdruck zu bringen, zu bewahren und 
weiterzuentwickeln, und ihre Kultur in all ihren Aspekten zu erhalten und zu entwickeln, frei von 
jeglichen Versuchen, gegen ihren Willen assimiliert zu werden. Insbesondere haben sie das Recht

(32.1) – sich ihrer Muttersprache sowohl privat als auch in der Öffentlichkeit frei zu bedienen;

(32.2) – ihre eigenen Bildungs-, Kultur- und Religionseinrichtungen, -organisationen oder -ver-
einigungen zu gründen und zu unterhalten, die um freiwillige Beiträge finanzieller oder anderer 
Art sowie öffentliche Unterstützung in Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften ersuchen 
können;

(32.3) – sich zu ihrer Religion zu bekennen und diese auszuüben, einschließlich des Erwerbs und 
Besitzes sowie der Verwendung religiösen Materials, und den Religionsunterricht in ihrer Mut-
tersprache abzuhalten;

(32.4) – untereinander ungehinderte Kontakte innerhalb ihres Landes sowie Kontakte über die 
Grenzen hinweg mit Bürgern anderer Staaten herzustellen und zu pflegen, mit denen sie eine 
gemeinsame ethnische oder nationale Herkunft, ein gemeinsames kulturelles Erbe oder ein reli-
giöses Bekenntnis teilen;

(32.5) – in ihrer Muttersprache Informationen zu verbreiten und auszutauschen und zu solchen 
Informationen Zugang zu haben;

(32.6) – Organisationen oder Vereinigungen in ihrem Land einzurichten und zu unterhalten und 
in internationalen nichtstaatlichen Organisationen mitzuarbeiten.

Angehörige nationaler Minderheiten können ihre Rechte einzeln oder in Gemeinschaft mit ande-
ren Mitgliedern ihrer Gruppe ausüben und genießen. Aus der Ausübung oder Nichtausübung 
eines dieser Rechte darf kein Nachteil für Angehörige einer nationalen Minderheit erwachsen.

(33) Die Teilnehmerstaaten werden die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität 
nationaler Minderheiten auf ihrem Territorium schützen und Bedingungen für die Förderung 
dieser Identität schaffen. Sie werden diesbezüglich die notwendigen Maßnahmen ergreifen, und 
zwar nach entsprechenden Konsultationen in Einklang mit den Entscheidungsverfahren des jewei-
ligen Staates, wobei diese Konsultationen Kontakte mit Organisationen oder Vereinigungen sol-
cher Minderheiten einschließen.

Jede dieser Maßnahmen wird mit den Prinzipien der Gleichheit und Nicht-Diskriminierung in 
bezug auf die anderen Bürger des betreffenden Teilnehmerstaates in Einklang stehen.

(34) Die Teilnehmerstaaten werden sich darum bemühen, Angehörigen nationaler Minderheiten, 
ungeachtet der Notwendigkeit, die offizielle Sprache oder die offiziellen Sprachen des betreffen-
den Staates zu erlernen, in Einklang mit den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften entspre-
chende Möglichkeiten für den Unterricht ihrer Muttersprache oder in ihrer Muttersprache sowie, 
wo immer dies möglich und notwendig ist, für deren Gebrauch bei Behörden zu gewährleisten.

Im Zusammenhang mit dem Unterricht von Geschichte und Kultur in Bildungseinrichtungen wer-
den sie auch die Geschichte und Kultur der nationalen Minderheiten berücksichtigen.
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(35) Die Teilnehmerstaaten werden das Recht von Angehörigen nationaler Minderheiten achten, 
wirksam an öffentlichen Angelegenheiten teilzunehmen, einschließlich der Mitwirkung in Ange-
legenheiten betreffend den Schutz und die Förderung der Identität solcher Minderheiten.

Die Teilnehmerstaaten nehmen die Bemühungen zur Kenntnis, die ethnische, kulturelle, sprach-
liche und religiöse Identität bestimmter nationaler Minderheiten zu schützen und Bedingungen 
für ihre Förderung zu schaffen, indem sie als eine der Möglichkeiten zur Erreichung dieser Ziele 
geeignete lokale oder autonome Verwaltungen einrichten, die den spezifischen historischen und 
territorialen Gegebenheiten dieser Minderheiten Rechnung tragen und in Einklang mit der Poli-
tik des betreffenden Staates stehen.

(36) Die Teilnehmerstaaten erkennen die besondere Bedeutung einer verstärkten konstruktiven 
Zusammenarbeit untereinander bei Fragen betreffend nationale Minderheiten an. Eine solche 
Zusammenarbeit soll das gegenseitige Verständnis und Vertrauen, die freundschaftlichen und 
gutnachbarlichen Beziehungen, den internationalen Frieden, die internationale Sicherheit und 
Gerechtigkeit fördern.

Jeder Teilnehmerstaat wird ein Klima der gegenseitigen Achtung, des Verständnisses, der Zusam-
menarbeit und Solidarität zwischen allen Bewohnern seines Territoriums fördern, ohne Unterschied 
der ethnischen oder nationalen Abstammung oder der Religion, und die Lösung von Problemen 
durch einen auf den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit beruhenden Dialog ermutigen.

(37) Keine dieser Verpflichtungen darf so ausgelegt werden, daß sie das Recht begründet, eine Tätig-
keit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, die in Widerspruch zu den Zielen und Prinzipien 
der Charta der Vereinten Nationen, anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen oder den Bestim-
mungen der Schlußakte einschließlich des Prinzips der territorialen Integrität der Staaten steht.

(38) Die Teilnehmerstaaten werden bei ihren Bemühungen, die Rechte von Angehörigen nationaler 
Minderheiten zu schützen und zu fördern, ihre in den bestehenden Menschenrechtskonventionen 
und anderen einschlägigen internationalen Dokumenten eingegangenen Verpflichtungen voll ach-
ten und den Beitritt zu den einschlägigen Konventionen in Betracht ziehen, einschließlich jener, die 
ein Beschwerderecht von Einzelpersonen vorsehen, sofern ein solcher Beitritt noch nicht erfolgt ist.

(39) Die Teilnehmerstaaten werden in den zuständigen internationalen Organisationen, denen sie 
angehören, einschließlich der Vereinten Nationen und, wo dies zweckmäßig erscheint, des Euro-
parats, eng zusammenarbeiten und dabei deren laufende Arbeiten zu Fragen betreffend nationale 
Minderheiten berücksichtigen.

Sie werden die Einberufung eines Expertentreffens in Betracht ziehen, auf dem die Frage der natio-
nalen Minderheiten ausführlich erörtert werden soll.

(40) Die Teilnehmerstaaten verurteilen klar und unmißverständlich Totalitarismus, Rassenhaß 
und Haß zwischen Volksgruppen, Antisemitismus, Fremdenhaß und Diskriminierung irgendei-
nes Menschen sowie die Verfolgung aus religiösen und ideologischen Gründen. In diesem Zusam-
menhang erkennen sie ebenfalls die besonderen Probleme der Roma (Zigeuner) an.

Sie erklären ihre feste Absicht, die Bemühungen zur Bekämpfung dieser Phänomene in all ihren 
Formen zu intensivieren und werden daher

(40.1) – wirksame Maßnahmen ergreifen, einschließlich der Annahme von mit ihrer Verfassungs-
ordnung und ihren internationalen Verpflichtungen in Einklang stehenden erforderlichen Geset-
zen, um vor jeder Handlung zu schützen, die zu Gewalt gegen Personen oder Gruppen aufgrund 
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nationaler, rassischer, ethnischer oder religiöser Diskriminierung, zu Feindseligkeit oder Haß ein-
schließlich Antisemitismus aufhetzt;

(40.2) – sich dazu verpflichten, geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen für den Schutz von 
Personen oder Gruppen, die Androhungen oder Handlungen von Diskriminierung, Feindselig-
keit oder Gewalt aufgrund ihrer rassischen, ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder religiösen 
Identität ausgesetzt sein könnten, und zum Schutz von deren Eigentum zu ergreifen;

(40.3) – auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene wirksame Maßnahmen in Einklang mit ihrer 
Verfassungsordnung treffen, um Verständigung und Toleranz insbesondere in Erziehung, Kultur 
und Information zu fördern;

(40.4) – nach Kräften gewährleisten, daß bei den Erziehungszielen dem Problem des Rassenvorur-
teils und des Rassenhasses und der Förderung der Achtung vor anderen Zivilisationen und Kul-
turen eine besondere Aufmerksamkeit zukommt;

(40.5) – das Recht des einzelnen auf wirksame Rechtsmittel anerkennen und sich in Einklang mit 
den nationalen Rechtsvorschriften bemühen, das Recht betroffener Personen und Gruppen anzu-
erkennen, Beschwerden wegen diskriminierender Handlungen einschließlich Handlungen aus 
Rassen- und Fremdenhaß einzulegen und zu unterstützen;

(40.6) – den Beitritt zu internationalen Dokumenten, die sich mit dem Problem der Diskiminierung 
befassen, in Betracht ziehen, sofern ein solcher noch nicht erfolgt ist, und die volle Übereinstim-
mung mit den darin enthaltenen Verpflichtungen gewährleisten, einschließlich jener, regelmäßig 
Bericht zu erstatten;

(40.7) – ferner erwägen, jene internationalen Mechanismen anzuerkennen, die es Staaten und Einzel-
personen ermöglichen, internationale Gremien mit Mitteilungen über Diskriminierung zu befassen.

V

(41) Teilnehmerstaaten bekräftigen ihr Bekenntnis zur menschlichen Dimension der KSZE und 
betonen deren Bedeutung als integraler Bestandteil eines ausgewogenen Herangehens an die 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Sie stimmen darin überein, daß die Konferenz über 
die Menschliche Dimension der KSZE und der im Kapitel über die menschliche Dimension der 
KZSE des Abschließenden Dokuments von Wien beschriebene Mechanismus der menschlichen 
Dimension ihren Wert als Mittel zur Förderung ihres Dialogs und ihrer Zusammenarbeit und zur 
Unterstützung bei der Lösung der entsprechenden konkreten Fragen bewiesen haben. Sie bringen 
ihre Überzeugung zum Ausdruck, daß diese als Teil eines sich erweiternden KSZE-Prozesses fort-
geführt und ausgebaut werden sollten.

(42) Teilnehmerstaaten erkennen die Notwendigkeit an, die Wirksamkeit der in den Absätzen 1 
bis 4 des Kapitels über die menschliche Dimension der KSZE im Abschließenden Dokument von 
Wien beschriebenen Verfahren weiter zu erhöhen und beschließen zu diesem Zweck

(42.1) – Informationsersuchen und schriftlich eingebrachte Vorstellungen, die von anderen Teil-
nehmerstaaten gemäß Absatz 1 an sie herangetragen werden, so rasch wie möglich, jedoch spä-
testens binnen vier Wochen, in schriftlicher Form zu beantworten;

(42.2) – daß die bilateralen Treffen gemäß Absatz 2 so schnell wie möglich, in der Regel innerhalb 
von drei Wochen ab dem Tag des Ersuchens, durchgeführt werden;

(42.3) – bei einem bilateralen Treffen gemäß Absatz 2 auf die Behandlung von Situationen und 
Fällen zu verzichten, die mit dem Thema des Treffens nicht in Zusammenhang stehen, es sei denn, 
beide Seiten stimmen zu.
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(43) Die Teilnehmerstaaten prüften praktische Vorschläge für neue Maßnahmen, die auf eine bes-
sere Durchführung der Verpflichtungen betreffend die menschliche Dimension der KSZE abzielen. 
In diesem Zusammenhang erörterten sie Vorschläge im Hinblick auf die Entsendung von Beob-
achtern zur Untersuchung von Situationen und konkreten Fällen, die Bestellung von Berichter-
stattern, die ermitteln und geeignete Lösungen vorschlagen sollen, die Einsetzung eines Komitees 
über die Menschliche Dimension der KSZE, die stärkere Einbeziehung von Personen, Organisa-
tionen und Institutionen in den Mechanismus der menschlichen Dimension sowie weitere bilate-
rale und multilaterale Bemühungen zur Förderung der Lösung einschlägiger Fragen.

Sie beschließen, diese und andere Vorschläge, die den Mechanismus der menschlichen Dimen-
sion stärken sollen, in späteren einschlägigen KSZE-Foren eingehend weiter zu erörtern und zu 
erwägen, im Zuge der weiteren Entwicklung des KSZE-Prozesses geeignete neue Maßnahmen 
anzunehmen. Sie stimmen darin überein, daß diese Maßnahmen dazu beitragen sollten, weitere 
spürbare Fortschritte zu erzielen und Konfliktverhütung und Vertrauen im Bereich der mensch-
lichen Dimension der KSZE zu fördern.

(…)
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Charta von Paris für ein neues Europa
Paris 1990

(…)

Ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit

Wir, die Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, sind in einer Zeit tiefgreifenden Wandels und historischer Erwar-
tungen in Paris zusammengetreten. Das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung Europas ist 
zu Ende gegangen. Wir erklären, daß sich unsere Beziehungen künftig auf Achtung und Zusam-
menarbeit gründen werden.

Europa befreit sich vom Erbe der Vergangenheit. Durch den Mut von Männern und Frauen, die 
Willensstärke der Völker und die Kraft der Ideen der Schlußakte von Helsinki bricht in Europa 
ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit an.

Nun ist die Zeit gekommen, in der sich die jahrzehntelang gehegten Hoffnungen und Erwartun-
gen unserer Völker erfüllen: unerschütterliches Bekenntnis zu einer auf Menschenrechten und 
Grundfreiheiten beruhenden Demokratie, Wohlstand durch wirtschaftliche Freiheit und soziale 
Gerechtigkeit und gleiche Sicherheit für alle unsere Länder.

Die zehn Prinzipien der Schlußakte werden uns in diese im Zeichen hoher Aufgaben stehende 
Zukunft leiten, so wie sie uns in den vergangenen fünfzehn Jahren den Weg zu besseren Bezie-
hungen gewiesen haben. Die volle Verwirklichung aller KSZE-Verpflichtungen muß die Grundlage 
für die Initiativen bilden, die wir nun ergreifen, um unseren Nationen ein Leben zu ermöglichen, 
das ihren Wünschen gerecht wird.

Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit

Wir verpflichten uns, die Demokratie als die einzige Regierungsform unserer Nationen aufzubauen, 
zu festigen und zu stärken. In diesem Bestreben werden wir an folgendem festhalten:

Menschenrechte und Grundfreiheiten sind allen Menschen von Geburt an eigen; sie sind unveräu-
ßerlich und werden durch das Recht gewährleistet. Sie zu schützen und zu fördern ist vornehmste 
Pflicht jeder Regierung. Ihre Achtung ist wesentlicher Schutz gegen staatliche Übermacht. Ihre 
Einhaltung und uneingeschränkte Ausübung bilden die Grundlage für Freiheit, Gerechtigkeit 
und Frieden.

Demokratische Regierung gründet sich auf den Volkswillen, der seinen Ausdruck in regelmäßigen, 
freien und gerechten Wahlen findet. Demokratie beruht auf Achtung vor der menschlichen Person 
und Rechtsstaatlichkeit. Demokratie ist der beste Schutz für freie Meinungsäußerung, Toleranz 
gegenüber allen gesellschaftlichen Gruppen und Chancengleichheit für alle.
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Die Demokratie, ihrem Wesen nach repräsentativ und pluralistisch, erfordert Verantwortlichkeit 
gegenüber der Wählerschaft, Bindung der staatlichen Gewalt an das Recht sowie eine unparteii-
sche Rechtspflege. Niemand steht über dem Gesetz.

Wir bekräftigen,

• jeder einzelne hat ohne Unterschied das Recht auf: Gedanken-, Gewissens- und Religions- oder 
Glaubensfreiheit, freie Meinungsäußerung, Vereinigung und friedliche Versammlung, Freizü-
gigkeit; niemand darf:

– willkürlich festgenommen oder in Haft gehalten werden, der Folter oder anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden;

• jeder hat auch das Recht:

– seine Rechte zu kennen und auszuüben,

– an freien und gerechten Wahlen teilzunehmen,

– auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren, wenn er einer strafbaren Handlung beschul-
digt wird,

– allein oder in Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezuhaben und selbständig Unterneh-
men zu betreiben,

– seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte auszuüben.

Wir bekräftigen, daß die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität nationaler Min-
derheiten Schutz genießen muß und daß Angehörige nationaler Minderheiten das Recht haben, 
diese Identität ohne jegliche Diskriminierung und in voller Gleichheit vor dem Gesetz frei zum 
Ausdruck zu bringen, zu wahren und weiterzuentwickeln.

Wir werden gewährleisten, daß dem einzelnen wirksame innerstaatliche wie völkerrechtliche 
Rechtsmittel gegen jede Verletzung seiner Rechte zur Verfügung stehen.

Die uneingeschränkte Achtung dieser Gebote ist das Fundament, auf dem wir das neue Europa 
aufbauen wollen.

Unsere Staaten werden zusammenarbeiten und einander unterstützen, um zu gewährleisten, daß 
die Entwicklung der Demokratie nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Wirtschaftliche Freiheit und Verantwortung

Wirtschaftliche Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Verantwortung für die Umwelt sind unerläß-
liche Voraussetzungen des Wohlstands.

Der in der Demokratie zum Ausdruck gebrachte und durch den Rechtsstaat gewährleistete freie 
Wille des einzelnen bildet die notwendige Grundlage für eine erfolgreiche Wirtschafts- und Sozi-
alentwicklung. Wir wollen eine die Würde des Menschen achtende und schützende Wirtschafts-
tätigkeit fördern.

Freiheit und politischer Pluralismus sind notwendige Elemente unserer gemeinsamen Bemühungen 
um die Entwicklung von Marktwirtschaften hin zu dauerhaftem Wirtschaftswachstum, Wohlstand, 
sozialer Gerechtigkeit, wachsender Beschäftigung und rationeller Nutzung der wirtschaftlichen 
Ressourcen. Der Erfolg von Ländern, die den Übergang zur Marktwirtschaft anstreben, ist wichtig 
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und liegt in unser aller Interesse. Er wird uns allen Teilhabe an erhöhtem Wohlstand ermöglichen. 
Zur Erreichung dieses uns gemeinsamen Ziels wollen wir zusammenarbeiten.

Der Schutz der Umwelt liegt in der gemeinsamen Verantwortung aller unserer Nationen. Bei der 
Unterstützung nationaler und regionaler Bemühungen in diesem Bereich dürfen wir auch das 
dringende Erfordernis gemeinsamen Handelns in einem umfassenderen Rahmen nicht aus den 
Augen verlieren.

Freundschaftliche Beziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten
(…)

Zur Wahrung und Förderung von Demokratie, Frieden und Einheit in Europa bekennen wir uns 
feierlich und uneingeschränkt zu den zehn Prinzipien der Schlußakte von Helsinki. Wir erklären, 
daß die zehn Prinzipien unverändert gültig sein sollen und daß wir entschlossen sind, sie in die 
Praxis umzusetzen. Alle Prinzipien werden gleichermaßen und vorbehaltlos angewendet, wobei 
ein jedes von ihnen unter Beachtung der anderen ausgelegt wird. Sie bilden die Grundlage unse-
rer Beziehungen.

(…)

Unsere Beziehungen sollen auf unserem gemeinsamen Bekenntnis zu demokratischen Werten sowie 
zu den Menschenrechten und Grundfreiheiten beruhen. Wir sind überzeugt, daß für die Festi-
gung von Frieden und Sicherheit zwischen unseren Staaten die Förderung der Demokratie sowie 
die Achtung und wirksame Ausübung der Menschenrechte unverzichtbar sind. Wir bekräftigen 
die Gleichberechtigung der Völker und ihr Selbstbestimmungsrecht in Übereinstimmung mit der 
Charta der Vereinten Nationen und den einschlägigen Normen des Völkerrechts, einschließlich 
jener, die sich auf die territoriale Integrität der Staaten beziehen.

(…)

Leitsätze für die Zukunft

Ausgehend von unserem festen Bekenntnis zur uneingeschränkten Durchführung aller KSZE-
Prinzipien und -Bestimmungen sind wir nunmehr entschlossen, neue Impulse für eine ausgewo-
gene und umfassende Weiterentwicklung unserer Zusammenarbeit zu geben, um den Bedürfnissen 
und Erwartungen unserer Völker Rechnung zu tragen.

Menschliche Dimension

Unwiderruflich bekennen wir uns zur Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Wir 
wollen die Bestimmungen über die menschliche Dimension der KSZE in vollem Umfang durch-
führen und auf ihnen aufbauen.

Wir werden auf der Grundlage des Dokuments des Kopenhagener Treffens der Konferenz über 
die Menschliche Dimension zusammenarbeiten, um die demokratischen Institutionen zu stärken 
und den Rechtsstaat zu fördern. Zu diesem Zweck beschließen wir, ein Expertenseminar vom 4. 
bis 15. November 1991 in Oslo einzuberufen.

Wir sind entschlossen, den wertvollen Beitrag nationaler Minderheiten zum Leben unserer Gesell-
schaften zu fördern, und verpflichten uns, deren Lage weiter zu verbessern. Wir bekräftigen unsere 
tiefe Überzeugung, daß freundschaftliche Beziehungen zwischen unseren Völkern sowie Friede, 
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Gerechtigkeit, Stabilität und Demokratie den Schutz der ethnischen, kulturellen, sprachlichen und 
religiösen Identität nationaler Minderheiten und die Schaffung von Bedingungen für die Förde-
rung dieser Identität erfordern. Wir erklären, daß Fragen in bezug auf nationale Minderheiten 
nur unter demokratischen Bedingungen befriedigend gelöst werden können. Ferner erkennen wir 
an, daß die Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten als Teil der allgemein anerkannten 
Menschenrechte uneingeschränkt geachtet werden müssen. Im Bewußtsein der dringenden Not-
wendigkeit, im Hinblick auf nationale Minderheiten die Zusammenarbeit zu verstärken und deren 
Schutz zu verbessern, beschließen wir, ein Expertentreffen über nationale Minderheiten vom 1. bis 
19. Juli 1991 in Genf einzuberufen.

Wir sind entschlossen, alle Formen von Haß zwischen Rassen und Volksgruppen, Antisemitismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung irgendeines Menschen sowie von Verfolgung aus reli-
giösen und ideologischen Gründen zu bekämpfen.

Wir betonen in Übereinstimmung mit unseren KSZE-Verpflichtungen, daß Freizügigkeit und freie 
Kontakte zwischen unseren Bürgern sowie der freie Fluß von Informationen und Gedanken aus-
schlaggebend sind für den Fortbestand und die Entwicklung freier Gesellschaften und lebendiger 
Kulturen. Wir begrüßen die Zunahme von Tourismus und Besuchen zwischen unseren Ländern.

Der Mechanismus der menschlichen Dimension hat sich bewährt. Deshalb sind wir entschlossen, 
ihn durch die Einführung neuer Verfahren auszubauen; diese sehen die Mitarbeit von Experten 
oder die Heranziehung einer Liste von hervorragenden Persönlichkeiten mit Erfahrung in Men-
schenrechtsfragen vor, die Gegenstand des Mechanismus sein könnten. Wir werden im Rahmen 
des Mechanismus vorsehen, daß Einzelpersonen einbezogen werden, wenn es um den Schutz ihrer 
Rechte geht. Wir sind daher entschlossen, unsere Verpflichtungen in dieser Hinsicht weiterzuent-
wickeln, insbesondere beim Moskauer Treffen der Konferenz über die Menschliche Dimension, 
unbeschadet der Verpflichtungen, an die unsere Staaten aufgrund bestehender völkerrechtlicher 
Übereinkommen gebunden sind.

Wir würdigen den bedeutenden Beitrag des Europarates zur Förderung der Menschenrechte, der 
Prinzipien der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sowie zur Entwicklung der kulturellen 
Zusammenarbeit. Wir begrüßen die von mehreren Teilnehmerstaaten unternommenen Schritte, 
dem Europarat und der Europäischen Menschenrechtskonvention beizutreten. Wir begrüßen die 
Bereitschaft des Europarates, der KSZE seine Erfahrungen zur Verfügung zu stellen.

Sicherheit
(…)

Wir verurteilen vorbehaltlos alle Handlungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus als ver-
brecherische Handlungen und bekunden unsere Entschlossenheit, sowohl bilateral als auch in 
multilateraler Zusammenarbeit auf seine Ausrottung hinzuarbeiten. Ferner werden wir einander 
gegenseitig im Kampf gegen den illegalen Drogenhandel unterstützen.

(…)

Kultur

Wir erkennen den wesentlichen Beitrag unserer gemeinsamen europäischen Kultur und unserer 
gemeinsamen Werte zur Überwindung der Teilung des Kontinents an. Wir unterstreichen daher 
unser Eintreten für die schöpferische Freiheit sowie für den Schutz und die Förderung unseres 
kulturellen und geistigen Erbes in all seinem Reichtum und all seiner Vielfalt.
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Angesichts der jüngsten Veränderungen in Europa betonen wir die erhöhte Bedeutung des Kra-
kauer Symposiums und setzen große Erwartungen in die Erörterung von Leitsätzen für verstärkte 
Zusammenarbeit im Bereich der Kultur bei diesem Treffen. Wir laden den Europarat ein, zu die-
sem Symposium beizutragen.

Zur Förderung größerer Vertrautheit zwischen unseren Völkern befürworten wir die Errichtung 
von Kulturzentren in Städten anderer Teilnehmerstaaten, eine verstärkte Zusammenarbeit auf 
dem audio-visuellen Gebiet und einen umfangreicheren Austausch in den Bereichen Musik, The-
ater, Literatur und Kunst.

Wir sind entschlossen, im Rahmen unserer nationalen Politik das gegenseitige Verständnis, ins-
besondere bei der Jugend, verstärkt zu fördern durch Kulturaustausch, Zusammenarbeit in allen 
Bereichen der Bildung vor allem durch den Unterricht von und in den Sprachen anderer Teilneh-
merstaaten. Wir beabsichtigen, die ersten Ergebnisse dieses Vorhabens beim Folgetreffen von Hel-
sinki 1992 zu überprüfen.

Wanderarbeiter

Wir erkennen an, daß die Fragen der Wanderarbeiter und ihrer Familien, die sich rechtmäßig in 
Aufnahmeländern aufhalten, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Aspekte wie auch ihre mensch-
liche Dimension haben. Wir bekräftigen, daß der Schutz und die Förderung ihrer Rechte sowie die 
Verwirklichung einschlägiger internationaler Verpflichtungen uns alle angeht.

(…)

Nichtstaatliche Organisationen

Wir erinnern an die bedeutende Rolle, die nichtstaatliche Organisationen, religiöse und andere 
Gruppierungen sowie Einzelpersonen bei der Verwirklichung der KSZE-Ziele gespielt haben, und 
werden deren Einsatz für die Durchführung der KSZE-Verpflichtungen durch die Teilnehmer-
staaten weiter erleichtern. Diese Organisationen, Gruppierungen und Einzelpersonen müssen auf 
geeignete Art und Weise in die Tätigkeit und die neuen Strukturen der KSZE einbezogen werden, 
damit sie ihre wichtigen Aufgaben erfüllen können.

Neue Strukturen und Institutionen des KSZE-Prozesses
(…)

Wir beschließen, in Warschau ein Büro für freie Wahlen einzurichten, um Kontakte und den 
Informationsaustausch im Zusammenhang mit Wahlen in den Teilnehmerstaaten zu erleichtern.

(…)

Zusatzdokument zur Durchführung einiger Bestimmungen der Charta von 
Paris für ein neues Europa

Nachstehend sind Verfahrensregeln und organisatorische Modalitäten zu einigen Bestimmun-
gen festgelegt, die in der am 21. November 1990 in Paris unterzeichneten Charta von Paris für ein 
neues Europa enthalten sind.
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I.

Institutionelle Regelungen (…)

G. Büro für freie Wahlen

1. Aufgabe des Büros für freie Wahlen ist es, im Zusammenhang mit Wahlen in den Teilnehmer-
staaten Kontakte und den Informationsaustausch zu erleichtern. Dadurch fördert das Büro die 
Durchführung der Punkte 6, 7 und 8 des Dokuments des Kopenhagener Treffens der Konferenz 
über die Menschliche Dimension der KSZE (…)

2. Zu diesem Zweck werden vom Büro:

• Informationen – einschließlich der von den zuständigen Behörden der Teilnehmerstaaten zur 
Verfügung gestellten Informationen – über die Termine, Verfahrensregeln und offiziellen Ergeb-
nisse von nationalen Wahlen in den Teilnehmerstaaten gesammelt, Berichte über die Beobachtung 
von Wahlen zusammengestellt und auf Ersuchen an Regierungen, Parlamente und interessierte 
Privatorganisationen weitergegeben;

• Kontakte zwischen Regierungen, Parlamenten oder Privatorganisationen, die Wahlen zu beob-
achten wünschen, und den zuständigen Behörden der Staaten, in denen Wahlen bevorstehen, 
erleichtert;

• auf Ersuchen der Teilnehmerstaaten Seminare oder andere Treffen über Wahlverfahren und 
demokratische Institutionen organisiert; das Büro dient solchen Veranstaltungen als Tagungsort.

3. Das Büro trägt der Arbeit anderer in diesem Bereich tätiger Institutionen Rechnung und arbei-
tet mit diesen zusammen.

4. Das Büro wird andere Aufgaben wahrnehmen, die ihm vom Rat übertragen werden.

5. Das Büro besteht aus folgendem Mitarbeiterstab:

• einem Direktor, der über den Ausschuß Hoher Beamter dem Rat gegenüber verantwortlich ist;

• einem Beamten;

• administrativem und technischem Personal, das vom Direktor des Büros eingestellt wird.
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Dokument des Krakauer Symposiums 
über das kulturelle Erbe 
der KSZE-Teilnehmerstaaten
Krakau 1991

(…)

Die Teilnehmerstaaten bringen ihre tiefempfundene Überzeugung zum Ausdruck, daß sie gemein-
same, durch die Geschichte geprägte Wertvorstellungen teilen, die unter anderem auf der Achtung 
der Person, der Gewissens-, Religions- oder Glaubensfreiheit, der freien Meinungsäußerung sowie 
der Anerkennung der Bedeutung geistiger und kultureller Werte, der Verpflichtung zu Rechtsstaat-
lichkeit, Toleranz und Offenheit für einen Dialog mit anderen Kulturen beruhen.

Sie anerkennen, daß das kulturelle Leben und das Wohlergehen ihrer Völker eng miteinander 
verknüpft sind und daß dies für Demokratien im Übergang zur Marktwirtschaft von besonderer 
Bedeutung ist. Sie fördern weiterhin bisherige und laufende Unterstützung dieser Länder bei der 
Bewahrung und dem Schutz ihres kulturellen Erbes.

Die Teilnehmerstaaten achten die unersetzliche Einzigartigkeit aller ihrer Kulturen und werden 
darum bemüht sein, weiterhin einen kulturellen Dialog untereinander und mit der übrigen Welt 
zu fördern. Sie betonen erneut ihre Überzeugung, daß die Achtung kultureller Vielfalt Verständ-
nis und Toleranz unter einzelnen und Gruppen fördert.

Sie sind der Ansicht, daß die Regionalaspekte der Kultur selbst einen Faktor bei der Völkerver-
ständigung darstellen sollten.

Regionale kulturelle Vielfalt ist ein Ausdruck der reichen gemeinsamen kulturellen Identität der 
Teilnehmerstaaten. Die Bewahrung und der Schutz dieser Vielfalt trägt zur Schaffung eines demo-
kratischen, friedlichen und vereinten Europas bei.

Unter Bekräftigung ihrer Verpflichtung zur vollständigen Durchführung der in der Schlußakte 
von Helsinki und anderen KSZE-Dokumenten enthaltenen Bestimmungen über die kulturelle 
Dimension, vereinbaren die Teilnehmerstaaten folgendes:

I. Kultur und Freiheit

1. Die Teilnehmerstaaten betonen, daß die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
wesentlich für die volle Entfaltung kultureller Kreativität ist.

2. Der Staat und die Behörden werden sich einer Beeinträchtigung der Freiheit künstlerischen 
Schaffens enthalten.
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3. Die Teilnehmerstaaten verpflichten sich, die freie und ungehinderte Entfaltung künstlerischer 
Kreativität zu fördern und zu schützen. Sie anerkennen die bedeutende Rolle des einzelnen Künstlers 
in der Gesellschaft und werden die Unverletzlichkeit schöpferischer Tätigkeit achten und schützen.

4. Sie halten es für notwendig, daß die Regierungen ihre zweifache Aufgabe in Einklang brin-
gen, einerseits kulturelle Aktivität zu unterstützen und anderseits diese Freiheit zu gewährleisten.

5. Sie anerkennen ferner, daß es angesichts der Vielfalt kultureller Aktivitäten in den Teilnehmer-
staaten viele Möglichkeiten für die Regierungen gibt, effiziente Maßnahmen im Zusammenhang 
mit Fragen des kulturellen Erbes zu ergreifen.

6. Die Teilnehmerstaaten erinnern an ihre Achtung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
erklären im Zusammenhang mit der Ausübung dieses Rechts in den Bereichen von Kunst und 
Kultur folgendes:

6.1 Die Veröffentlichung schriftlicher Werke, die Aufführung und Sendung von Musik, Bühnenstü-
cken und audiovisuellen Werken sowie die Ausstellung von Bildern oder Skulpturen werden keinen 
Beschränkungen oder Eingriffen durch den Staat unterliegen, ausgenommen jene durch die inner-
staatliche Gesetzgebung vorgegebenen, die voll und ganz internationalen Normen entsprechen.

6.2 Sie bringen ihre Überzeugung zum Ausdruck, daß im künstlerischen und kulturellen Bereich 
eine Vielfalt vom Staat unabhängiger Möglichkeiten zur Verbreitung, wie etwa Verlagshäuser, Rund-
funk- und Fernsehanstalten, Kinos, Theater und Galerien, dazu beitragen kann, den Pluralismus 
und die Freiheit des künstlerischen und kulturellen Ausdrucks zu gewährleisten.

7. Die Teilnehmerstaaten erinnern an ihre Verpflichtungen zur Gewährleistung ungehinderten 
Zugangs zur Kultur und vereinbaren folgendes:

7.1 Bei gebührender Beachtung der Rechte am geistigen Eigentum hat jedermann oder jede unab-
hängige Vereinigung das Recht, alle Arten kulturellen Materials, wie Bücher, Veröffentlichungen 
und audiovisuelle Aufzeichnungen sowie Reproduktionsmittel privat zu besitzen, zu verwenden 
und zu reproduzieren.

8. Die Teilnehmerstaaten sind entschlossen, die gegenseitige Kenntnis über ihre jeweilige Kultur 
zu fördern. Sie werden daher in allen Bereichen der Kultur und schöpferischen Arbeit Zusammen-
arbeit und Austausch fördern.

9. Die Teilnehmerstaaten sind überzeugt, daß regionale und lokale Kulturen, einschließlich jener 
der nationalen Minderheiten, eine Bereicherung des kulturellen Lebens darstellen.

II. Kultur und kulturelles Erbe

10. Die Teilnehmerstaaten bringen ihre tiefempfundene Überzeugung zum Ausdruck, daß das 
kulturelle Erbe eines jeden von ihnen einen unverzichtbaren Teil ihrer Kultur, ihres kollektiven 
Gedächtnisses und ihrer gemeinsamen Geschichte darstellt, den es zukünftigen Generationen 
weiterzugeben gilt.

11. Die Teilnehmerstaaten nehmen die in den einschlägigen internationalen Dokumenten des Euro-
parats und der UNESCO enthaltenen Definitionen betreffend das archäologische Gut, das kultu-
relle und das architektonische Erbe zur Kenntnis.
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12. Die vollständige und dauerhafte Dokumentation von Stätten, Strukturen, Kulturlandschaften, 
Einzelobjekten und kulturellen Einheiten, einschließlich historischer, religiöser und kultureller 
Baudenkmale in ihrer bestehenden Form, ist im Rahmen des kulturellen Erbes eines der bedeu-
tendsten Vermächtnisse, welches künftigen Generationen hinterlassen werden kann.

13. Die Teilnehmerstaaten würdigen das Erbe jener Kulturen, die aufgrund sprachlicher Barrie-
ren, klimatischer Bedingungen und geographischer Entfernung, zahlenmäßig begrenzter Bevölke-
rung oder durch historische Entwicklungen und politische Umstände bisher nur wenig zugänglich 
waren, ebenfalls als wesentliches Element ihres gemeinsamen kulturellen Erbes.

14. Die Teilnehmerstaaten werden bemüht sein, das kulturelle Erbe in Übereinstimmung mit den 
einschlägigen internationalen Vereinbarungen und mit ihrer jeweiligen innerstaatlichen Gesetz-
gebung zu schützen.

15. Die Teilnehmerstaaten werden bei der Ausarbeitung von Planungsgrundsätzen in den Berei-
chen Kultur, Umweltschutz, Regionen und Städten der Bewahrung, Betonung und Restaurierung 
des kulturellen Erbes gebührende Beachtung schenken. Sie halten ferner fest, daß es wichtig ist 
– wo immer angebracht und möglich -, den Zusammenhang der einzelnen Projekte der Denk-
malpflege mit der jeweiligen authentischen städtischen oder ländlichen Umgebung herzustellen.

16. Die Teilnehmerstaaten halten es für wichtig, ihr kulturelles Erbe soweit wie möglich zugänglich 
zu machen. Dabei werden sie den Bedürfnissen der Behinderten besondere Beachtung schenken.

16.1 Sie werden bemüht sein, das Erbe vor Schäden zu bewahren, die durch eine unsachgemäße 
Verwaltung und den Zugang durch die Öffentlichkeit verursacht werden könnten.

16.2 Sie werden das Bewußtsein der Öffentlichkeit für den Wert des kulturellen Erbes und die Not-
wendigkeit dessen Schutzes fördern.

16.3 Sie werden versuchen, wo immer dies möglich ist, Forschern und Wissenschaftlern den Zugang 
zu den Primärquellen und zu Archivmaterial zu erleichtern.

17. Die Teilnehmerstaaten nehmen die Rolle privater Vereinigungen bei der Förderung des Bewußt-
seins um das kulturelle Erbe und der Notwendigkeit dessen Schutzes wohlwollend zur Kenntnis.

18. Zusammenschlüsse zwischen verschiedenen Gruppen des privaten und öffentlichen Sektors 
auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene leisten einen wertvollen Beitrag zur Gewähr einer 
wirkungsvollen und repräsentativen Erhaltung des kulturellen Erbes. Bewahrung und Verdeutli-
chung der Wertvorstellungen und des kulturellen Erbes verschiedener Gruppen werden durch die 
Einbindung dieser Gruppen gefördert, was der Toleranz und der Achtung gegenüber unterschied-
lichen Kulturen dienlich und von überragender Bedeutung ist.

19. Die Teilnehmerstaaten anerkennen die Nützlichkeit und die Bedeutung des Austauschs von 
Informationen über die Erhaltung des kulturellen Erbes und betonen, daß die Verwendung von 
Datenbanken auf nationaler und multilateraler Ebene dazu einen nützlichen Beitrag leisten könnte.

III. Hauptgebiete bei Bewahrung und Zusammenarbeit

20. Die Teilnehmerstaaten werden die Aus- und Fortbildung in den verschiedenen Berufs- und 
Handwerkszweigen der Bewahrung, Restaurierung und Verwaltung des kulturellen Erbes unter-
stützen. Sie kommen überein, einander über alle bedeutenden Entwicklungen in diesem Bereich 
zu informieren und zusammenzuarbeiten.
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20.1 Die Verbreitung von Kenntnissen und Fertigkeiten, insbesondere aussterbender, zur Erhal-
tung des kulturellen Erbes durch Ausbildung, Austausch von Personal, durch Forschung und 
Fachpublikationen ist notwendig, um eine Kontinuität bei der Erhaltung des kulturellen Erbes zu 
gewährleisten. Daher bekräftigen die Teilnehmerstaaten ihre Verpflichtung, auf bilateraler und 
multilateraler Ebene den Austausch von Auszubildenden und Fachleuten zu fördern.

20.2 Die Teilnehmerstaaten sollten die entsprechenden Berufsverbände ersuchen, ein nationales 
Verzeichnis von Fachhandwerkern im Bereich des Schutzes und der Bewahrung des kulturellen 
Erbes zu erstellen, um Kontakte zwischen diesen Personen und jenen, die ihre Dienste in Anspruch 
nehmen, auf nationaler sowie internationaler Ebene zu erleichtern.

21. Die Teilnehmerstaaten werden Daten über Maßnahmen und Programme über ihr kulturel-
les Erbe austauschen, insbesondere über Methoden, Mittel und Möglichkeiten, die sich aus neuen 
Technologien ergeben.

22. Die Teilnehmerstaaten werden sich um einen Wissens- und Erfahrungsaustausch bei der Ver-
öffentlichung und der Verbreitung von gedrucktem und audiovisuellem Material bemühen.

22.1 Zur Stärkung des öffentlichen Bewußtseins für die Bewahrung des kulturellen Erbes werden 
die Teilnehmerstaaten Rundfunk- und Fernsehanstalten sowie der Presse Informationen zur Unter-
stützung deren Informationsverbreitung in diesem Bereich zur Verfügung stellen.

23. Sie werden bemüht sein, die Lagerbedingungen von vergänglichem kulturellen Material, wie 
Papier, Filmen und Tonträgern zu verbessern sowie nationale Programme für die Erhaltung von ver-
gänglichem kulturellem Erbe zu erstellen und gemeinsam Normen für alle Arten von Trägern kul-
tureller Produkte zu vereinbaren, um den Fortbestand solcher kultureller Gegenstände zu sichern.

24. Die Teilnehmerstaaten werden zur Erleichterung des Informationsaustauschs die Verbindun-
gen zwischen Zentren kulturellen Guts und Datenbanken im kulturellen Bereich unterstützen.

25. Zur Erreichung eines besseren Verständnisses für die kulturellen Werte der Länder mit weni-
ger weit verbreiteten Sprachen werden die Teilnehmerstaaten die Verbreitung von Kenntnissen 
über solche Sprachen sowie das Erlernen dieser Sprachen, insbesondere durch die Übersetzung 
und Veröffentlichung von Literatur aus diesen Ländern befürworten. Die Durchführung inter-
nationaler Ausbildungskurse für Mitarbeiter aus den Bereichen Medien und Kultur, die sich um 
die Förderung des Verständnisses von weniger weit verbreiteten Sprachen und weniger bekann-
ten Kulturen bemühen, sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden.

26. In Anerkennung des bedeutenden Beitrags von Glaubensgemeinschaften sowie religiösen Ins-
titutionen und Organisationen zum kulturellen Erbe werden die Teilnehmerstaaten mit diesen bei 
der Erhaltung des kulturellen Erbes eng zusammenarbeiten und jenen sakralen Baudenkmalen 
und Objekten, die nicht mehr von den ursprünglichen Gemeinden benutzt werden oder die sich 
in Gebieten befinden, in denen diese Gemeinden nicht mehr bestehen, gebührende Aufmerksam-
keit zukommen lassen.

27. In Anbetracht der wichtigen Rolle, die regionale kulturelle Aspekte für die Verbindung zwi-
schen Menschen über nationale Grenzen hinweg spielen, werden die Teilnehmerstaaten die regio-
nale Zusammenarbeit auf der Ebene kommunaler und nationaler Behörden sowie nichtstaatlicher 
Organisationen im Hinblick auf eine Förderung gutnachbarschaftlicher Beziehungen unterstützen.

28. Die Teilnehmerstaaten werden der Stärkung des Erbes der alten Volkskulturen der Vergan-
genheit, einschließlich einheimischer Kulturen, gebührende Aufmerksamkeit schenken und die 



Krakau 1991

84

zeitgenössische Volkskultur im Rahmen ihrer Gesamtbemühungen um Bewahrung, Studium, 
Schutz ihres kulturellen Erbes sowie die Förderung des gegenseitigen Bewußtseins für dieses unter-
stützen. Die Teilnehmerstaaten halten die Erforschung der verschiedenen Ausdrucksformen ver-
gangener und gegenwärtiger Kulturen – symbolische Handlungen, technische Objekte und das 
Wissen darüber, Volkskunst, Sprachen – sowie alle Möglichkeiten zu deren besonderer Hervor-
hebung für notwendig.

29. Die Teilnehmerstaaten werden auch den neueren Beiträgen zum kulturellen Erbe (Kunst des 
20. Jahrhunderts, einschließlich Architektur) Aufmerksamkeit schenken.

30. Die Teilnehmerstaaten werden bei der Bekämpfung des illegalen Handels mit beweglichem 
Kulturgut, beispielsweise durch den möglichen Beitritt zu einschlägigen internationalen Abkom-
men, zusammenarbeiten.

31. Die Teilnehmerstaaten werden sich um die Bewahrung und den Schutz der Baudenkmale und 
Gedenkstätten, einschließlich insbesondere von Vernichtungslagern, sowie der dazugehörigen 
Archive bemühen, die ihrerseits Zeugnisse der tragischen Ereignissen ihrer gemeinsamen Vergan-
genheit sind. Solche Maßnahmen sind notwendig, damit diese Ereignisse nicht in Vergessenheit 
geraten, sie heutigen und zukünftigen Generationen vermittelt werden können und damit sicher-
gestellt wird, daß sie sich nie mehr wiederholen.

32. Die Darstellung sensibler Gedenkstätten kann ein wertvolles Mittel zur Förderung von Tole-
ranz und Verständnis zwischen den Menschen sein und wird die soziale und kulturelle Vielfalt 
berücksichtigen.

33. Die Teilnehmerstaaten anerkennen, daß bei der Festlegung von Prioritäten für die Erhaltung 
sowohl der ideelle Wert des kulturellen Erbes als auch dessen relativer Verfallszustand und des-
sen kulturhistorischer Inhalt berücksichtigt werden müssen. Zu diesem Zweck werden sie, wo 
angemessen, die Verwendung von Gefährdungskarten, den Austausch von Informationen und 
die Organisation von Workshops vor Ort fördern, was auch der Einbindung jüngerer Generatio-
nen zugute kommt.

34. Die Teilnehmerstaaten sind sich bewußt, daß die Wahrung der ursprünglichen Funktion von 
Denkmalen und historischen Stätten, welche mit ihrer jeweiligen Geschichte und Kultur verbun-
den sind – wo immer sich diese auch befinden – einen wesentlichen Bestandteil der im Rahmen 
der KSZE zur Bewahrung und zum Schutz des gemeinsamen kulturellen Erbes unternommenen 
Bemühungen darstellt.

35. Die Teilnehmerstaaten sind der Ansicht, daß es notwendig ist, koordinierte Maßnahmen zum 
Schutz des gemeinsamen kulturellen Erbes vor schädigenden Umwelteinflüssen zu ergreifen. Zu 
diesem Zweck werden sie die Einrichtung oder Verbindung von Informationsnetzen zur Samm-
lung von Daten und die Koordinierung von Forschungsaktivitäten in Betracht ziehen. Sie werden 
bemüht sein, Grundsatzentscheidungen zu koordinieren und direkte Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Auswirkungen der Luftverschmutzung und anderer schädigender Umwelteinflüsse auf das 
gemeinsame kulturelle Erbe zu verringern.

36. Zum Schutz kultureller Stätten in städtischen Bereichen werden die Teilnehmerstaaten geeig-
nete Maßnahmen ergreifen, um den Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf architektoni-
sche Einheiten in bedrohten Städten entgegenzuwirken, historische Stadtkerne zu restaurieren, 
zu bewahren und wiederzubeleben sowie historische Stätten zu bewahren und diese vor Schäden 
durch anwachsende Touristenströme zu schützen.
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37. Die Teilnehmerstaaten halten es für wichtig, besonders in Dörfern und ländlichen Gebieten 
das kulturelle Gepräge, das aufgrund veränderter wirtschaftlicher Strukturen und der Auswir-
kungen der Umweltverschmutzung gefährdet ist, zu schützen. Dies gilt vor allem für den Schutz 
von Wohngebäuden und geschlossenen Gruppen von Bauten unseres täglichen Lebensumfelds.

38. In Anbetracht des Beitrags, den die Naturgeschichte zu unserem Verständnis der heutigen Welt 
und ihrer zukünftigen Entwicklung leisten kann, werden die Teilnehmerstaaten bemüht sein, die 
Bewahrung naturgeschichtlicher Stätten und Sammlungen und das Verständnis hierfür zu fördern.

39. Die Teilnehmerstaaten sind sich der Bedeutung der Erhaltung öffentlicher und privater Parks 
sowie historischer Gärten als Werke von Mensch und Natur bewußt. Diese sind wegen ihrer his-
torischen, botanischen und sozialen Bedeutung, einschließlich ihrer gestalterischen und architek-
tonischen Elemente, von Interesse.

40. Die Teilnehmerstaaten werden um die Bewahrung und den Schutz der auf ihrem Staatsgebiet 
befindlichen archäologischen Stätten, einschließlich der unter Wasser befindlichen, bemüht sein. 
Sie werden diesen Aspekt bei Vorhaben der regionalen Entwicklung, welche möglicherweise eine 
Bedrohung für die bisher noch nicht durch wissenschaftliche Erhebungen erfaßten, ausgegrabe-
nen oder restaurierten Stätten darstellen, berücksichtigen.

41. Sie unterstreichen die Notwendigkeit, die Aktivitäten internationaler Organisationen und Ins-
titutionen, wie die des Europarats und der UNESCO, zu koordinieren, um zur vollen Entwick-
lung der kulturellen Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerstaaten beizutragen. Eingedenk der 
Notwendigkeit, unnötige Zweispurigkeit zu vermeiden, werden die Teilnehmerstaaten innerhalb 
der einschlägigen internationalen Organisationen, denen sie angehören, eng zusammenarbeiteng.

(…)
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Bericht des KSZE-Expertentreffens 
über nationale Minderheiten
Genf 1991

(…)

Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen der Charta von Paris erörterten die 
Vertreter der Teilnehmerstaaten eingehend die Fragen nationaler Minderheiten und der Rechte 
deren Angehöriger. Dabei wurde die Vielfalt der Gegebenheiten und der rechtlichen, historischen, 
politischen und wirtschaftlichen Hintergründe zum Ausdruck gebracht. Sie führten einen Mei-
nungsaustausch über praktische Erfahrungen mit nationalen Minderheiten insbesondere über 
innerstaatliche Rechtssetzung, demokratische Institutionen, internationale Übereinkommen und 
andere mögliche Formen der Zusammenarbeit. Die Vertreter der Teilnehmerstaaten äußerten ihre 
Ansichten über die Durchführung der einschlägigen KSZE-Verpflichtungen und zogen darüber 
hinaus Möglichkeiten zur Verbesserung der einschlägigen Normen in Erwägung. Sie zogen ferner 
neue Maßnahmen zur Verbesserung der Durchführung der genannten Verpflichtungen in Betracht.

Auf dem Treffen wurde eine Reihe von Vorschlägen zur Prüfung unterbreitet; die Teilnehmerstaa-
ten nahmen nach ihren Beratungen den vorliegenden Bericht an.

Der Text des Berichts des Genfer Expertentreffens über nationale Minderheiten wird in jedem 
Teilnehmerstaat veröffentlicht, und von ihm so umfassend wie möglich verbreitet und bekannt-
gemacht werden.

Die Vertreter der Teilnehmerstaaten nehmen zur Kenntnis, daß der Rat in Übereinstimmung 
mit der Charta von Paris für ein neues Europa die Zusammenfassung der Ergebnisse des Treffens 
berücksichtigen wird.

I.

In der Erkenntnis, daß die Einhaltung und volle Ausübung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten, einschließlich der von Angehörigen nationaler Minderheiten, die Grundlage des neuen 
Europas bilden,

in erneuter Bekräftigung ihrer tiefen Überzeugung, daß freundschaftliche Beziehungen zwischen 
ihren Völkern sowie Frieden, Gerechtigkeit, Stabilität und Demokratie den Schutz der ethnischen, 
kulturellen, sprachlichen und religiösen Identität nationaler Minderheiten und die Schaffung von 
Voraussetzungen zur Förderung dieser Identität erfordern,

in der Überzeugung, daß es die Demokratie in Staaten mit nationalen Minderheiten erfordert, daß 
die Ausübung von Rechten und Grundfreiheiten in voller und tatsächlicher Gleichheit allen Per-
sonen, einschließlich der Angehörigen nationaler Minderheiten, zugute kommen und daß sie in 
den Genuß von Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Institutionen gelangen,
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im Bewußtsein der Vielfalt der Situationen und der Verfassungsordnungen in ihren Ländern und 
daher in Anerkennung der Tatsache, daß verschiedene Methoden bei der Durchführung der KSZE-
Verpflichtungen bezüglich nationaler Minderheiten geeignet sind,

eingedenk der Wichtigkeit, Bemühungen zur Behandlung der Fragen nationaler Minderheiten 
insbesondere in Gebieten zu unternehmen, in denen sich demokratische Institutionen noch fes-
tigen werden und Fragen bezüglich nationaler Minderheiten ein besonderes Anliegen darstellen,

im Bewußtsein, daß nationale Minderheiten ein integraler Bestandteil der Gesellschaft der Staaten 
sind, in denen sie leben, und daß sie jeden Staat und dessen Gesellschaft bereichern,

in Bekräftigung der Notwendigkeit der Achtung und vollständigen sowie ausgewogenen Durch-
setzung ihrer Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte und Grundfreiheiten – wie in den 
internationalen Übereinkommen niedergelegt, durch die sie gegebenenfalls gebunden sind,

in erneuter Bekräftigung ihrer festen Entschlossenheit, alle ihre in der Schlußakte von Helsinki, im 
Abschließenden Dokument von Madrid und im Abschließenden Dokument von Wien, im Doku-
ment des Kopenhagener Treffens der Konferenz über die Menschliche Dimension der KSZE, im 
Dokument des Krakauer Symposiums über das kulturelle Erbe sowie in der Charta von Paris für 
ein neues Europa eingegangenen Verpflichtungen bezüglich nationaler Minderheiten und deren 
Angehörigen zu achten und in vollem Umfang anzuwenden, unterbreiten die Teilnehmerstaaten 
nachstehend die Zusammenfassung ihrer Schlußfolgerungen.

Die Vertreter der Teilnehmerstaaten nahmen als ihrer Arbeit zugrundeliegende Basis die von ihnen 
in bezug auf nationale Minderheiten eingegangenen Verpflichtungen, wie sie in den angenomme-
nen einschlägigen KSZE-Dokumenten enthalten sind, insbesondere jene der Charta von Paris für 
ein neues Europa und des Dokuments des Kopenhagener Treffens der Konferenz über die Mensch-
liche Dimension der KSZE, die sie voll wiederbestätigen.

II.

Die Teilnehmerstaaten betonen die fortdauernde Bedeutung einer eingehenden Überprüfung der 
Durchführung ihrer KSZE-Verpflichtungen bezüglich der Angehörigen nationaler Minderheiten.

Sie unterstreichen, daß die Menschenrechte und Grundfreiheiten die Grundlage für den Schutz und 
die Förderung der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten bilden. Sie anerkennen ferner, 
daß Fragen bezüglich nationaler Minderheiten nur in einem demokratischen politischen Rahmen, 
der auf Rechtsstaatlichkeit beruht, und bei einem funktionierenden unabhängigen Gerichtswe-
sen zufriedenstellend gelöst werden können. Dieser Rahmen gewährleistet die volle Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Gleichberechtigung und Gleichstellung aller Bürger, 
einschließlich der Angehörigen nationaler Minderheiten, den freien Ausdruck all ihrer legitimen 
Interessen und Bestrebungen, den politischen Pluralismus, soziale Toleranz und die Verwirklichung 
der gesetzlichen Regeln, die wirksame Mittel gegen den Mißbrauch der Regierungsgewalt bieten.

Fragen nationaler Minderheiten sowie die Erfüllung internationaler Verpflichtungen hinsichtlich 
der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten sind ein berechtigtes internationales Anlie-
gen und daher eine nicht ausschließlich innere Angelegenheit des jeweiligen Staates.

Sie nehmen zur Kenntnis, daß nicht alle ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder religiösen 
Unterschiede notwendigerweise zur Bildung nationaler Minderheiten führen.
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III.

In Achtung des Rechts von Angehörigen nationaler Minderheiten auf wirksame Beteiligung an 
öffentlichen Angelegenheiten werden die Teilnehmerstaaten in Erwägung ziehen, daß diese bei der 
Erörterung von Fragen bezüglich der Lage nationaler Minderheiten in ihren Ländern in Einklang 
mit den Verfahren zur Beschlußfassung jedes Staates eine wirksame Möglichkeit haben sollen, 
beteiligt zu werden. Sie sind ferner der Ansicht, daß eine angemessene demokratische Mitwirkung 
von Angehörigen nationaler Minderheiten oder ihrer Vertreter in Entscheidungs- oder Beratungs-
organen ein wichtiges Element der echten Mitwirkung an öffentlichen Angelegenheiten darstellt.

Sie sind der Auffassung, daß es besonderer Bemühungen bedarf, spezifische Probleme auf konst-
ruktive Weise und auf dem Wege des Dialogs durch Verhandlungen und Konsultationen mit dem 
Ziel zu lösen, die Lage von Angehörigen nationaler Minderheiten zu verbessern. Sie anerkennen, 
daß die Förderung des Dialogs zwischen Staaten sowie zwischen Staaten und Angehörigen natio-
naler Minderheiten am erfolgreichsten ist, wenn ein freier Informations- und Ideenfluß zwischen 
allen Beteiligten gegeben ist. Sie unterstützen einseitige, bi- und multilaterale Bemühungen der 
Regierungen, Wege zur Erhöhung der Wirksamkeit der Durchführung der KSZE-Verpflichtun-
gen bezüglich nationaler Minderheiten zu erkunden.

Ferner ziehen die Teilnehmerstaaten in Erwägung, daß die Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten in der gesamten Gesellschaft ohne jegliche Diskriminierung gewährt werden 
muß. In Gebieten, in denen vorwiegend Angehörige einer nationalen Minderheit leben, werden 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten von Angehörigen dieser Minderheit ebenso wie die von 
Angehörigen der Mehrheitsbevölkerung des jeweiligen Staates und von Angehörigen anderer in 
diesen Gebieten lebender nationaler Minderheiten gleichermaßen geschützt.

Sie bekräftigen erneut, daß Angehörige nationaler Minderheiten das Recht haben, ihre ethnische, 
kulturelle, sprachliche und religiöse Identität frei zum Ausdruck zu bringen, zu bewahren und 
weiterzuentwickeln, und ihre Kultur in all ihren Aspekten zu erhalten und weiterzuentwickeln, 
frei von jeglichen Versuchen, gegen ihren Willen assimiliert zu werden.

Sie werden den zuständigen Behörden erlauben, das Büro für freie Wahlen über alle geplanten staat-
lichen Wahlen auf ihrem Staatsgebiet, einschließlich der nicht-gesamtstaatlichen, zu informieren. 
Die Teilnehmerstaaten werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist, die Anwesenheit von Beobach-
tern bei nicht-gesamtstaatlichen Wahlen wohlwollend prüfen und sich bemühen, den Beobach-
tern den Zugang dazu zu erleichtern.

IV.

Die Teilnehmerstaaten werden für Angehörige nationaler Minderheiten Voraussetzungen zur 
Chancengleichheit schaffen für eine wirksame Beteiligung am öffentlichen Leben, an wirtschaft-
lichen Aktivitäten und am Aufbau ihrer Gesellschaft.

Im Einklang mit Punkt 31 des Kopenhagener Dokuments werden die Teilnehmerstaaten die not-
wendigen Maßnahmen ergreifen, um die Diskriminierung von Einzelpersonen – insbesondere 
hinsichtlich Beschäftigung, Wohnungswesen und Bildung – aufgrund deren Zugehörigkeit oder 
Nichtzugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit zu verhindern. In diesem Zusammenhang 
werden sie – falls dies noch nicht geschehen ist – dafür Sorge tragen, daß Einzelpersonen, die auf-
grund ihrer Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit diskriminiert 
wurden, wirksamen Zugang zu Rechtsmitteln haben, auch durch das Vorhandensein verschiedener 
Möglichkeiten administrativer und gerichtlicher Rechtsmittel für einzelne Diskriminierungsopfer.
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Die Teilnehmerstaaten sind überzeugt, daß die Bewahrung der Werte und des kulturellen Erbes 
nationaler Minderheiten die Beteiligung von Angehörigen solcher Minderheiten erfordert und 
daß Toleranz und Achtung unterschiedlicher Kulturen in dieser Hinsicht von außerordentlicher 
Bedeutung sind. Dementsprechend bekräftigen sie die Wichtigkeit, sich Behinderungen bei der 
Herstellung von Kulturgut über nationale Minderheiten, auch der Herstellung durch Angehörige 
nationaler Minderheiten, zu enthalten.

Die Teilnehmerstaaten bestätigen, daß Angehörige einer nationalen Minderheit dieselben Rechte 
und dieselben Pflichten haben, die sich aus der Staatsangehörigkeit ergeben, wie die anderen 
Staatsangehörigen.

Die Teilnehmerstaaten bekräftigen erneut die Wichtigkeit, besondere Maßnahmen zu ergreifen, wo 
dies erforderlich ist, um die volle Gleichheit von Angehörigen nationaler Minderheiten mit ande-
ren Bürgern bei der ungehinderten Ausübung der Menschenrechte zu sichern. Sie erinnern ferner 
an die Notwendigkeit, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die ethnische, kulturelle, 
sprachliche und religiöse Identität nationaler Minderheiten auf ihrem Staatsgebiet zu schützen und 
Voraussetzungen für die Förderung dieser Identität zu schaffen. Jede dieser Maßnahmen wird mit 
den Prinzipien der Gleichheit und Nichtdiskriminierung in bezug auf die anderen Staatsangehö-
rigen des betreffenden Teilnehmerstaates in Einklang stehen.

Sie anerkennen, daß solche Maßnahmen, die unter anderem historische und territoriale Umstände 
nationaler Minderheiten berücksichtigen, in solchen Gebieten von besonderer Bedeutung sind, in 
denen sich demokratische Institutionen noch festigen werden und Fragen nationaler Minderhei-
ten ein besonderes Anliegen darstellen.

Im Bewußtsein der Vielfalt und der sich ändernden Verfassungsordnungen, die eine allgemein-
gültige Methode nicht notwendigerweise anwendbar machen, nehmen die Teilnehmerstaaten mit 
Interesse zur Kenntnis, daß einige von ihnen auf entsprechend demokratischem Weg positive 
Ergebnisse erzielt haben, unter anderem durch:

• Beratungs- und Entscheidungsorgane, in den Minderheiten vertreten sind – insbesondere in 
den Bereichen Bildung, Kultur und Religion;

• gewählte Organe und Gremien für Angelegenheiten nationaler Minderheiten;

• Lokal- und autonome Verwaltung sowie Territorialautonomie einschließlich der Errichtung 
von beratenden, legislativen und exekutiven Organen, die aus freien und regelmäßigen Wah-
len hervorgegangen sind;

• Selbstverwaltung einer nationalen Minderheit in Angelegenheiten ihrer Identität, wo Territo-
rialautonomie nicht anwendbar ist;

• Arten dezentraler und lokaler Regierung und Verwaltung;

• bilaterale und multilaterale Abkommen sowie andere Regelungen bezüglich nationaler Min-
derheiten;

• angemessene Ausbildungsformen und -stufen für Angehörige nationaler Minderheiten in ihrer 
Muttersprache – unter gebührender Berücksichtigung der zahlenmäßigen Größe, geographi-
schen Siedlungslage und kulturellen Traditionen nationaler Minderheiten;

• Finanzierung des Unterrichts von Minderheitensprachen für die Allgemeinheit sowie Einbezie-
hung von Minderheitensprachen in die Lehrerausbildung – insbesondere in Gebieten, in denen 
Angehörige nationaler Minderheiten leben;

• Ergreifung der notwendigen Maßnahmen in denjenigen Fällen, in denen auf ihrem Staatsge-
biet der Unterricht in einem bestimmten Fachgebiet in der Minderheitensprache nicht auf allen 
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Ebenen gewährleistet ist – um Möglichkeiten für die Anerkennung von im Ausland erteilten 
Diplomen für ein in dieser Sprache abgeschlossenes Studium zu schaffen;

• Gründung von staatlichen Forschungseinrichtungen zur Überprüfung der Gesetzgebung und 
zur Verbreitung von Informationen über Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung;

• Bereitstellung finanzieller und technischer Hilfe für Angehörige nationaler Minderheiten, die 
dies wünschen, zur Ausübung ihres Rechts auf Gründung und Erhaltung ihrer eigenen Bildungs-, 
Kultur- und Religionseinrichtungen, -organisationen und vereinigungen;

• staatliche Unterstützung bei der Lösung örtlicher Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dis-
kriminierenden Praktiken (z.B. Bürgerdienste);

• Unterstützung der Bemühungen, Beziehungen zwischen Basisgemeinschaften herzustellen: 
zwischen Minderheitengemeinschaften untereinander, zwischen Mehrheiten- und Minder-
heitengemeinschaften bzw. zwischen Nachbargemeinschaften mit gemeinsamen Grenzen, zur 
Verhinderung der Entstehung lokaler Spannungen und zur friedlichen Behandlung solcher Kon-
flikte, falls sie entstanden sind; und

• Unterstützung zur Gründung ständiger gemischter Kommissionen auf zwischenstaatlicher 
oder regionaler Ebene zur Erleichterung des fortdauernden Dialogs zwischen den betreffen-
den Grenzregionen.

Die Teilnehmerstaaten sind der Ansicht, daß diese und andere Methoden – einzeln oder in Ver-
bindung mit anderen – zur Verbesserung der Lage nationaler Minderheiten auf ihren Staatsge-
bieten beitragen könnten.

V.

Die Teilnehmerstaaten achten das Recht von Angehörigen nationaler Minderheiten, ihre Rechte 
allein oder in Gemeinschaft mit anderen ungehindert auszuüben, Organisationen und Vereini-
gungen in ihrem Land zu gründen und zu unterhalten und in internationalen nichtstaatlichen 
Organisationen mitzuwirken.

Die Teilnehmerstaaten bekräftigen erneut das Recht von Angehörigen nationaler Minderheiten, 
ihre eigenen Bildungs-, Kultur- und Religionseinrichtungen, -organisationen und -vereinigungen 
zu gründen und zu unterhalten und werden die Ausübung dieses Rechts nicht behindern.

In diesem Zusammenhang anerkennen sie die überragende und entscheidende Rolle von Einzel-
personen, nichtstaatlichen Organisationen und religiösen sowie anderen Gruppen bei der Förde-
rung der kulturübergreifenden Verständigung und bei der Verbesserung der Beziehungen auf allen 
Ebenen der Gesellschaft sowie über die Staatsgrenzen hinweg.

Sie vertreten die Auffassung, daß Beobachtungen und Erfahrungen solcher Organisationen, Grup-
pen und Einzelpersonen aus erster Hand für die Förderung der Durchführung der KSZE-Ver-
pflichtungen bezüglich der Angehörigen nationaler Minderheiten von großem Wert sein können. 
Deshalb werden sie die Arbeit solcher Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen unterstützen 
und nicht behindern und deren Mitarbeit auf diesem Gebiet begrüßen.

VI.

Besorgt über die Zunahme von Handlungen, die von rassischem, ethnischem und religiösem 
Haß, Antisemitismus, Xenophobie und Diskriminierung gekennzeichnet sind, unterstreichen die 
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Teilnehmerstaaten ihre Entschlossenheit, solche Handlungen – gegen wen auch immer sie gerich-
tet sind – auch weiterhin zu verurteilen.

In diesem Zusammenhang bekräftigen sie erneut, daß sie die besonderen Probleme der Roma 
(Zigeuner) anerkennen. Sie sind bereit, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die volle Chan-
cengleichheit zwischen Angehörigen der Roma mit gewöhnlichem Aufenthalt in ihrem Staat und 
der übrigen dort ansässigen Bevölkerung herzustellen. Sie werden darüber hinaus Forschungsar-
beiten und Studien über die Roma und deren besondere Probleme unterstützen.

Sie werden wirksame Maßnahmen zur Förderung von Toleranz, Verständigung, Chancengleich-
heit und guten Beziehungen zwischen Einzelpersonen unterschiedlicher Herkunft in ihrem Land 
ergreifen.

Ferner werden die Teilnehmerstaaten wirksame Maßnahmen ergreifen einschließlich, falls dies 
noch nicht geschehen ist, der Verabschiedung von mit ihrer Verfassung und ihren internationalen 
Verpflichtungen im Einklang stehenden Gesetzen, zur Untersagung von Handlungen, welche auf 
der Grundlage nationaler, rassischer, ethnischer oder religiöser Diskriminierung zu Gewalt, zu 
Feindseligkeit oder Haß einschließlich Antisemitismus aufhetzen. Sie werden Schritte zur Durch-
setzung solcher Gesetze unternehmen.

Darüber hinaus werden sie Anstrengungen unternehmen zur Verstärkung des öffentlichen Bewußt-
seins gegenüber Vorurteilen und Haß, zur Verbesserung der Durchsetzung von Gesetzen gegen 
durch Haß ausgelöste Verbrechen sowie zur sonstigen Förderung der Bemühungen für ein Vor-
gehen gegen Haß und Vorurteile in der Gesellschaft. Dazu werden sie über die in ihrem Staatsge-
biet begangenen Verbrechen, die in rassischen, ethnischen oder religiösen Vorurteilen begründet 
sind, Daten sammeln, diese – einschließlich der bei ihrer Sammlung angewandten Richtlinien – 
regelmäßig veröffentlichen und der Allgemeinheit zugänglich machen. Diese Daten sollen keine 
personenbezogenen Informationen enthalten.

Sie werden einander konsultieren sowie auf internationaler Ebene, auch bei künftigen KSZE-Tref-
fen, einen Meinungs- und Informationsaustausch über solche Verbrechen führen, die Ausdruck 
von Vorurteilen und Haß sind.

VII.

In der Überzeugung, daß der Schutz der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten den 
freien Informationsfluß und Ideenaustausch voraussetzt, unterstreichen die Teilnehmerstaaten 
die Bedeutung der Kommunikation zwischen Angehörigen nationaler Minderheiten ohne Ein-
mischung staatlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Grenzen. Die Ausübung solcher Rechte 
darf nur solchen Beschränkungen unterliegen, die gesetzlich vorgesehen sind und mit internatio-
nalen Normen in Einklang stehen. Sie bekräftigen erneut, daß gegen keinen Angehörigen einer 
nationalen Minderheit, nur weil er einer solchen Minderheit angehört, straf- oder verwaltungs-
rechtliche Maßnahmen verhängt werden, wenn er innerhalb bzw. außerhalb seines Landes Kon-
takte unterhalten hat.

Sie werden beim Zugang zu den Medien niemanden aus ethnischen, kulturellen sprachlichen oder 
religiösen Gründen diskriminieren. Sie werden Informationen zur Verfügung stellen, die den elek-
tronischen Massenmedien dabei behilflich sind, in ihren Programmen die ethnische, kulturelle, 
sprachliche und religiöse Identität nationaler Minderheiten zu berücksichtigen.
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Sei bekräftigen erneut, daß die Herstellung und die Pflege von ungehinderten Kontakten zwi-
schen Angehörigen einer nationalen Minderheit sowie von Kontakten über die Grenzen hinweg 
zwischen Angehörigen einer nationalen Minderheit mit Personen, mit denen sie eine gemeinsame 
ethnische oder nationale Herkunft, ein gemeinsames kulturelles Erbe oder ein religiöses Bekennt-
nis teilen, zur gegenseitigen Verständigung beitragen und gutnachbarliche Beziehungen fördern.

Daher unterstützen sie Vereinbarungen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf gesamt-
staatlicher, regionaler und örtlicher Ebene, unter anderem über kleinen Grenzverkehr, Erhaltung 
und Besuche von kulturellen und historischen Denkmälern und Stätten, Tourismus, die Verbes-
serung des Verkehrswesens, die Wirtschaft, Jugendaustausch, den Umweltschutz und die Schaf-
fung regionaler Kommissionen.

Sie werden ferner, wo immer nationale Minderheiten leben, die Gründung informeller Arbeits-
kreise (z.B. Workshops, Komitees sowohl in als auch zwischen den Teilnehmerstaaten) unterstüt-
zen zur Erörterung von Fragen nationaler Minderheiten, zum Austausch von Erfahrungen und 
zur Unterbreitung von Vorschlägen.

Zur Verbesserung ihrer Informationen über die tatsächliche Situation nationaler Minderheiten 
werden die Teilnehmerstaaten auf freiwilliger Grundlage Informationen über die Lage nationaler 
Minderheiten in ihren jeweiligen Staatsgebieten verbreiten sowie Darstellungen ihrer diesbezüg-
lichen Politik durch das KSZE-Sekretariat an andere Teilnehmerstaaten verbreiten.

Die Teilnehmerstaaten werden im KSZE-Sekretariat Kopien der im Plenum des KSZE-Experten-
treffens über nationale Minderheiten geleisteten Beiträge hinterlegen, die sie der Öffentlichkeit 
zugänglich machen möchten.

VIII.

Die Teilnehmerstaaten begrüßen den positiven Beitrag der Vertreter der Vereinten Nationen und 
des Europarates zu den Beratungen des Genfer Expertentreffens über nationale Minderheiten. Sie 
nehmen zur Kenntnis, daß Arbeit und Wirken dieser Organisationen für die Erörterung von Ange-
legenheiten nationaler Minderheiten durch die KSZE von andauernder Bedeutung sein werden.

Die Teilnehmerstaaten nehmen zur Kenntnis, daß bei der Behandlung von Fragen bezüglich 
nationaler Minderheiten entsprechende KSZE-Mechanismen von Bedeutung sein können. Fer-
ner empfehlen sie, daß das 3. Treffen der Konferenz über die Menschliche Dimension der KSZE 
eine Ausweitung des Mechanismus der Menschlichen Dimension in Erwägung zieht. Sie werden 
die Beteiligung von Einzelpersonen am Schutz von deren Rechten, einschließlich der Rechte von 
Angehörigen nationaler Minderheiten, fordern.

Schließlich ersuchen die Vertreter der Teilnehmerstaaten den Exekutivsekretär des Treffens, diesen 
Bericht an das 3. Treffen der Konferenz über die Menschliche Dimension der KSZE weiterzuleiten.
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Dokument des Moskauer Treffens 
der Konferenz über die menschliche 
Dimension der KSZE
Moskau 1991

(…)

Die Teilnehmerstaaten verpflichten sich erneut zur uneingeschränkten Verwirklichung aller Prin-
zipien und Bestimmungen der Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa, der Charta von Paris für ein neues Europa und der anderen KSZE- Dokumente im Bereich 
der menschlichen Dimension, inbesondere auch des Dokuments des Kopenhagener Treffens der 
Konferenz über die Menschliche Dimension der KSZE. Sie sind entschlossen, bei der Verwirkli-
chung dieser Bestimmungen weitere Fortschritte zu erzielen, da die volle Achtung der Menschen-
recht und Grundfreiheiten sowie die Entwicklung ihrer Gesellschaftsordnung auf der Grundlage 
von pluralistischer Demokratie und Rechtsstaatlichkeit Vorbedingungen für eine dauerhafte Ord-
nung von Frieden, Sicherheit, Gerechtigkeit und Zusammenarbeit in Europa sind.

In diesem Zusammenhang hoben die Teilnehmerstaaten hervor, daß gemäß der Schlußakte der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und der Charta von Paris für ein neues 
Europa die Gleichberechtigung der Völker und deren Recht auf Selbstbestimmung entsprechend 
der Charta der Vereinten Nationen und den einschlägigen völkerrechtlichen Normen zu achten 
sind, einschließlich jener in bezug auf die territoriale Integrität der Staaten.

Auf dem Moskauer Treffen äußerten die Teilnehmerstaaten ihre Ansichten zur Durchführung 
ihrer Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension. Sie stellten fest, daß der Grad der 
Erfüllung der in den einschlägigen Bestimmungen der KSZE-Dokumente enthaltenen Verpflich-
tungen eine weitere wesentliche Verbesserung seit dem Kopenhagener Treffen aufweist. Sie stellten 
darüber hinaus fest, daß trotz der bedeutenden Fortschritte die Prinzipien und Bestimmungen der 
KSZE weiterhin ernsthaften Bedrohungen und Verstößen ausgesetzt sind, die eine ernüchternde 
Wirkung auf die Beurteilung der allgemeinen Lage in Europa haben. Insbesondere bedauerten sie 
diskriminierende Handlungen, Feindseligkeiten und Gewalt gegenüber Personen oder Gruppen 
aus Gründen ihrer staatlichen, ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit. Die Teilnehmerstaaten 
brachten daher ihre Ansicht zum Ausdruck, daß für die vollständige Verwirklichung ihrer Ver-
pflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension weitere Bemühungen erforderlich sind, 
denen die erfolgten tiefgreifenden politischen Veränderungen entscheidend zugute kommen sollten.

Die Teilnehmerstaaten betonen, daß Fragen der Menschenrechte, Grundfreiheiten, Demokra-
tie und Rechtsstaatlichkeit ein internationales Anliegen sind, da die Achtung dieser Rechte und 
Freiheiten eine der Grundlagen der internationalen Ordnung darstellt. Sie erklären mit großem 
Nachdruck und unwiderruflich, daß die im Bereich der menschlichen Dimension der KSZE ein-
gegangenen Verpflichtungen ein unmittelbares und berechtigtes Anliegen aller Teilnehmerstaaten 
und eine nicht ausschließlich innere Angelegenheit des betroffenen Staates darstellen. Sie bekun-
den ihre Entschlossenheit, alle ihre Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension zu 
erfüllen und alle damit zusammenhängenden Fragen einzeln und gemeinsam auf der Grundlage 
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gegenseitiger Achtung und Zusammenarbeit mit friedlichen Mitteln zu lösen. In diesem Zusam-
menhang anerkennen sie, daß die aktive Einbeziehung von Personen, Gruppen, Organisationen 
und Institutionen wesentlich ist, um weitere Fortschritte in dieser Richtung zu gewährleisten.

Die Teilnehmerstaaten drücken ihre gemeinsame Entschlossenheit aus, Menschenrechte und 
Grundfreiheiten weiterhin zu wahren und den Fortschritt der Demokratie auf ihrem Staatsgebiet 
zu festigen. Ferner anerkennen sie die unbedingte Notwendigkeit, der KSZE bei der Behandlung 
menschenrechtlicher Anliegen, die sich auf ihrem Staatsgebiet in dieser Zeit tiefgreifender Verän-
derungen in Europa ergeben, größere Wirksamkeit zu verleihen.

Um den im Abschnitt über die menschliche Dimension der KSZE im Abschließenden Dokument 
des Wiener Treffens beschriebenen Mechanismus der menschlichen Dimension zu festigen und zu 
erweitern und um auf den im Dokument des Kopenhagener Treffens enthaltenen Verpflichtungen 
aufzubauen und dieser zu vertiefen, nehmen die Teilnehmerstaaten folgendes an:

I

(1) Die Teilnehmerstaaten unterstreichen, daß der in den Punkten 1 bis 4 des Abschnittes über die 
menschliche Dimension der KSZE des Abschließenden Dokuments des Wiener Treffens beschrie-
bene Mechanismus der menschlichen Dimension eine wesentliche Errungenschaft des KSZE-Prozes-
ses darstellt, der sich als Mittel zur Förderung der Achtung von Menschenrechten, Grundfreiheiten, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit durch Dialog und Zusammenarbeit und zur Unterstützung 
der Lösung bestimmter einschlägiger Fragen bewährt hat. Um die Verwirklichung der KSZE-Ver-
pflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension weiter zu verbessern, beschließen sie, die 
Wirksamkeit dieses Mechanismus zu erhöhen und ihn – wie in den nachfolgenden Ziffern darge-
legt – zu stärken und zu erweitern.

(2) Die Teilnehmerstaaten ändern Ziffer 42.1 und 42.2 des Dokuments des Kopenhagener Tref-
fens dahingehend ab, daß sie auf Informationsersuchen und Vorstellungen, die von anderen Teil-
nehmerstaaten – wie unter Punkt 1 des Mechanismus der menschlichen Dimension festgelegt – in 
schriftlicher Form an sie herangegangen wurden, eine schriftliche Antwort in kürzestmöglicher 
Zeit, jedoch spätestens nach zehn Tagen, erteilen werden. Bilaterale Treffen – wie in Punkt 2 des 
Mechanismus der menschlichen Dimension festgelegt – werden so rasch wie möglich, üblicher-
weise aber innerhalb einer Woche nach dem Ersuchen abgehalten.

(3) Eine Liste, die pro Teilnehmerstaat bis zu drei von diesem ernannte Experten umfaßt, wird 
unverzüglich bei der KSZE-Institution* erstellt. Die Experten werden namhafte Persönlichkeiten, 
vorzugsweise mit einem hohen Maß an Erfahrung im Bereich der menschlichen Dimension sein, 
von denen eine unparteiische Wahrnehmung ihrer Aufgaben erwartet werden kann.

Die Experten werden nach freiem Ermessen des ernennenden Teilnehmerstaates für einen Zeit-
raum von drei bis sechs Jahren ernannt, wobei jedoch kein Experte diese Funktion länger als 
zwei aufeinanderfolgende Perioden ausüben darf. Innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe 
der Ernennung durch die KSZE-Institution kann jeder Teilnehmerstaat Vorbehalte gegen höchs-
tens zwei der von einem anderen Teilnehmerstaat ernannten Experten erheben. In einem solchen 
Fall kann der ernennende Staat innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe solcher Vorbe-
halte seine Entscheidung überprüfen und einen anderen bzw. andere Experten ernennen; falls 
er die ursprünglich beabsichtigte Ernennung bestätigt, darf der betreffende Experte an keinem 

* Die Entscheidung über die Institution obliegt dem Rat.
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Verfahren teilnehmen, das den Staat betrifft, der den Vorbehalt geäußert hat, es sei denn mit des-
sen ausdrücklicher Zustimmung.

Die Liste findet Anwendung, sobald 45 Experten ernannt sind.

(4) Jeder Teilnehmerstaat kann um den Beistand einer aus höchstens drei Experten bestehenden 
KSZE-Mission ersuchen, die sich mit Fragen der menschlichen Dimension der KSZE auf seinem 
Staatsgebiet befassen oder zu deren Lösung beitragen soll. In einem solchen Fall wird der Staat die 
betreffende Person oder die betreffenden Personen aus der Liste auswählen. Der Expertenmission 
darf keine Person angehören, die Staatsangehörige dieses Teilnehmerstaates ist oder in diesem ihren 
Wohnsitz hat, noch dürfen ihr jene Personen angehören, die dieser Staat für die Liste benannt hat; 
sie darf pro Staat nicht mehr als eine Person umfassen, die Staatsangehörige des jeweiligen Staates 
ist bzw. in diesem ihren Wohnsitz hat.

Der einladende Staat wird die KSZE-Institution unverzüglich von der Bildung einer Expertenkom-
mission benachrichtigen; die KSZE-Institution wird die daraufhin allen Teilnehmerstaaten noti-
fizieren. Falls erforderlich, werden auch die KSZE-Institutionen dieser Mission eine angemessene 
Unterstützung zuteil werden lassen.

(5) Zweck einer Expertenmission ist es, die Lösung einer bestimmten Fragen oder eines Problems 
der menschlichen Dimension der KSZE zu erleichtern. Eine solche Mission kann die für die Durch-
führung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen einholen und, wenn angebracht, ihre guten 
Dienste und Vermittlerdienste dazu nutzen, Dialog und Zusammenarbeit zwischen interessier-
ten Parteien zu fördern. Der betroffene Staat wird sich mit der Mission über deren genauen Auf-
gabenbereich einigen und kann somit der Expertenmission jegliche weitere Aufgabe übertragen, 
wie unter anderem Tatsachenfeststellung und Beratung, um Mittel und Wege für eine Verbesse-
rung der Einhaltung der KSZE-Verpflichtungen vorzuschlagen.

(6) Der einladende Staat wird mit der Expertenmission in vollem Umfang zusammenarbeiten und 
deren Arbeit erleichtern. Er wird der Mission für die unabhängige Durchführung ihrer Aufga-
ben alle erforderlichen Erleichterungen gewähren. Er wird der Mission zur Ausübung ihrer Tätig-
keit unter anderem gestatten, unverzüglich in sein Staatsgebiet einzureisen, Gespräche zu führen, 
sich frei zu bewegen und mit staatlichen Vertretern, nichtstaatlichen Organisationen und jegli-
cher Gruppe oder Einzelperson ungehindert zusammenzutreffen, von denen sie Informationen zu 
erhalten wünscht. Die Mission kann auch vertrauliche Informationen von jeglicher Gruppe, Per-
son oder Organisation zu der von ihr behandelten Frage einholen. Die Mitglieder solcher Missio-
nen werden den vertraulichen Charakter ihrer Arbeit wahren.

Die Teilnehmerstaaten werden sich jeglicher Handlung gegen Personen, Organisationen oder Ins-
titutionen enthalten, die mit der Expertenmission in Kontakt standen oder an diese irgendwelche 
öffentlich zugängliche Informationen weitergegeben haben. Der einladende Staat wird jedem Ersu-
chen einer Expertenmission um Begleitung durch staatliche Vertreter dieses Staates nachkommen, 
wenn die Mission dies zur Erleichterung ihrer Arbeit bzw. für ihre Sicherheit als notwendig erachtet.

(7) Die Expertenmission wird ihre Feststellungen dem einladenden Staat so rasch wie möglich vor-
legen, vorzugsweise innerhalb von drei Wochen nach Einberufung der Mission. Der einladende 
Staat wird spätestens drei Wochen nach Vorlage der Feststellungen der Mission diese zusammen 
mit einer Darstellung der von ihm daraufhin unternommenen bzw. beabsichtigten Handlungen 
durch die KSZE-Institution an die anderen Teilnehmerstaaten weiterleiten.
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Der Ausschuß Hoher Beamter kann über diese Feststellungen und mögliche Kommentare des ein-
ladenden Staates beraten und auch mögliche weitere Schritte in Betracht ziehen. Die Feststellun-
gen und Kommentare werden solange vertraulich behandelt, bis sie den Hohen Beamten vorgelegt 
werden. Solange die Feststellungen und jeglicher Kommentar nicht verteilt sind, darf keine andere 
Expertenmission zu derselben Frage ernannt werden.

(8) Ein Teilnehmerstaat oder mehrere, die die Punkte 1 oder 2 des Mechanismus der menschlichen 
Dimension zur Anwendung gebracht haben, können darüber hinaus ersuchen, daß die KSZE-Ins-
titution bei einem anderen Teilnehmerstaat anfragt, ob er mit der Einladung einer Expertenmis-
sion zur Behandlung einer spezifischen, klar umrissenen Frage der menschlichen Dimension der 
KSZE auf seinem Staatsgebiet einverstanden ist. Falls der andere Teilnehmerstaat einverstanden ist, 
eine Expertenmission zu dem genannten Zweck einzuladen, findet das in Ziffer 4 bis 7 beschrie-
bene Verfahren Anwendung.

(9) Falls ein Teilnehmerstaat a) gemäß Ziffer 8 eine Anfrage an einen anderen Teilnehmerstaat 
gerichtet und dieser Staat nicht innerhalb von zehn Tagen nach Eingang der Anfrage die Mission 
einberufen hat, oder b) befindet, daß die Expertenmission keine Lösung der betreffenden Frage 
erbracht hat, kann er – mit Unterstützung von mindestens fünf weiteren Teilnehmerstaaten – die 
Einberufung einer Mission von bis zu drei KSZE- Berichterstattern einleiten. Ein solcher Beschluß 
wird der KSZE-Institution mitgeteilt, die den betroffenen Staat sowie alle anderen Teilnehmer-
staaten unverzüglich davon in Kenntnis setzt.

(10) Der ersuchende Staat bzw. die ersuchenden Staaten können eine Person aus der Liste als KSZE-
Berichterstatter ernennen. Der ersuchte Staat kann nach eigenem Ermessen innerhalb von sechs 
Tagen nach Notifizierung der Ernennung des Berichterstatters durch die KSZE-Institution einen 
weiteren Berichterstatter aus der Liste ernennen. In einem solchen Fall werden die zwei ernannten 
Berichterstatter, die weder Staatsangehörige eines der betroffenen Staaten sein, noch ihren Wohn-
sitz in einem dieser Staaten haben und auch nicht von irgendeinem der betroffenen Staaten für 
die Liste ernannt worden sein dürfen, im gegenseitigen Einvernehmen und unverzüglich einen 
dritten Berichterstatter aus der Liste ernennen. Falls sie innerhalb von acht Tagen keine einigung 
erzielen, wird ein dritter Berichterstatter, der weder Staatsangehöriger eines der betroffenen Staa-
ten sein, noch seinen Wohnsitz in einem dieser Staaten haben und auch nicht von irgendeinem 
der betroffenen Staaten für die Liste ernannt worden sein darf, vom ranghöchsten Beamten des 
vom Rat bestimmten KSZE-Gremiums ernannt. Die Bestimmungen des zweiten Teils von Zif-
fer 4 sowie der gesamten Ziffer 6 finden auch für die Mission von Berichterstattern Anwendung.

(11) Der/Die KSZE-Berichterstatter wird/werden die Tatsachen feststellen und darüber berich-
ten und kann/können Empfehlungen für mögliche Lösungen der aufgeworfenen Frage abgeben. 
Der Bericht des Berichterstatters/der Berichterstatter, der die festgestellten Tatsachen, Vorschläge 
und Empfehlungen umfaßt, wird dem betroffenen Teilnehmerstaat bzw. den betroffenen Teilneh-
merstaaten und – wenn von den betroffenen Staaten nicht anders vereinbart – der KSZE-Institu-
tion spätestens drei Wochen nach Ernennung des letzten Berichterstatters vorgelegt. Der ersuchte 
Staat wird – falls von allen betroffenen Teilnehmerstaaten nicht anders vereinbart – spätestens drei 
Wochen nach Vorlage des Berichts der KSZE-Institution alle Bemerkungen zum Bericht zuleiten.

Die KSZE-Institution wird den Bericht sowie alle vom ersuchten Staat bzw. von irgendeinem ande-
ren Teilnehmerstaat gemachten Bemerkungen unverzüglich an alle Teilnehmerstaaten weiterleiten. 
Der Bericht kann auf die Tagesordnung des nächsten ordentlichen Treffens des Ausschusses Hoher 
Beamter gesetzt werden, der über mögliche weitere Schritte entscheiden kann. Der Bericht bleibt 
bis zum Abschluß dieses Treffens des Ausschusses vertraulich. Solange der Bericht nicht verteilt 
ist, kann kein anderer Berichterstatter zu derselben Frage ernannt werden.
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(12) Falls ein Teilnehmerstaat der Meinung ist, daß in einem anderen Teilnehmerstaat eine besonders 
schwerwiegende Gefahr für die Verwirklichung der Bestimmungen der menschlichen Dimension 
der KSZE aufgetreten ist, kann er – mit Unterstützung von mindestens neun weiteren Teilneh-
merstaaten – das in Ziffer 10 festgelegte Verfahren in Gang setzen. Es finden dann die in Ziffer 11 
genannten Bestimmungen Anwendung.

(13) Auf Ersuchen eines jeglichen Teilnehmerstaates kann der Ausschuß Hoher Beamter beschlie-
ßen, eine Mission von Experten bzw. KSZE-Berichterstattern einzusetzen. In einem solchen Fall 
wird der Ausschuß auch festlegen, ob die einschlägigen Bestimmungen der vorangegangenen Zif-
fern Anwendung finden.

(14) Der bzw. die Teilnehmerstaaten, die um die Einsetzung einer Mission von Experten bzw. 
Berichterstattern ersucht haben, tragen die Kosten für diese Mission. Im Falle der Ernennung von 
Experten bzw. Berichterstattern aufgrund eines Beschlusses des Ausschusses Hoher Beamter wer-
den die Kosten entsprechend dem üblichen Verteilerschlüssel der Kosten von den Teilnehmerstaa-
ten getragen. Diese Verfahren werden auf dem KSZE-Folgetreffen von Helsinki überprüft werden.

(15) Keine der vorstehenden Bestimmungen beeinträchtigt in irgendeiner Weise das Recht der 
Teilnehmerstaaten, im Rahmen des KSZE-Prozesses Fragen bezüglich der Verwirklichung irgend-
welcher KSZE-Verpflichtungen aufzuwerfen, einschließlich jeglicher Verpflichtung im Bereich der 
menschlichen Dimension der KSZE.

(16) Wenn die in Ziffer 9 und 10 bzw. 12 genannten Verfahren im Falle einer Einzelperson in Gang 
gesetzt werden sollen, sollten die Teilnehmerstaaten berücksichtigen, ob der Fall dieser Einzelper-
son nicht bereits in einem internationalen gerichtlichen Verfahren anhängig ist.

Jede Bezugnahme auf den Ausschuß Hoher Beamter im vorliegenden Dokument gilt vorbehalt-
lich der Entscheidung dieses Ausschusses und des Rates.

II

(17) Die Teilnehmerstaaten

(17.1) – verurteilen vorbehaltlos Kräfte, die bestrebt sind, gegen den in freien und fairen Wahlen 
zum Ausdruck gebrachten Willen des Volkes und im Widerspruch zur rechtmäßig geschaffenen 
Verfassungsordnung eine parlamentarische Regierung eines Teilnehmerstaates zu entmachten;

(17.(2) – werden – in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen – im Falle eines 
durch undemokratische Mittel herbeigeführten Sturzes oder des versuchten Sturzes einer recht-
mäßig gewählten Regierung eines Teilnehmerstaates die rechtmäßigen Organe dieses Staates, die 
für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehen, mit großem Nachdruck unter-
stützen, um ihrer gemeinsamen Verpflichtung nachzukommen, sich jeglichem auf eine Verletzung 
dieser Grundwerte abzielenden Versuch entgegenzustellen;

(17.3) – anerkennen die Notwendigkeit, im Rahmen von Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
einzeln und gemeinsam weitere Bemühungen im Bereich der Menschenrechte, der Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit zu unternehmen, um den demokratischen Fortschritt unumkehrbar zu 
machen und jedes Zurückbleiben hinter den Normen zu verhindern, die in den Prinzipien und 
Bestimmungen der Schlußakte, des Abschließenden Dokuments des Wiener Treffens, des Doku-
ments des Kopenhagener Treffens und der Charta von Paris für ein neues Europa sowie im vor-
liegenden Dokument enthalten sind.
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(18) Teilnehmerstaaten verweisen auf ihr im Dokument des Kopenhagener Treffens enthaltenes 
Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit und bekräftigen ihre umfassende Bereitschaft, die die Grund-
lage der Rechtsstaatlichkeit bildenden Prinzipien der Gerechtigkeit zu unterstützen und zu fördern. 
Insbesondere bekräftigen sie erneut, daß Demokratie ein der Rechtsstaatlichkeit innewohnendes 
Element darstellt und daß Pluralismus für politische Organisationen von Bedeutung ist.

(18.1) Gesetze werden in einem offenen Verfahren erarbeitet und angenommen, in dem der Wille 
der Menschen entweder auf direkte Weise oder durch deren gewählte Vertreter zum Ausdruck 
gebracht wird.

(18.2) Jedermann verfügt über ein wirksames Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Verwal-
tung, so daß die Achtung der Grundrechte sichergestellt und die Rechtssicherheit gewährleistet ist;

(18.3) Zu diesem Zweck werden gegen Verordnungen der Verwaltung wirksame Rechtsmittel für 
dadurch betroffene Einzelpersonen bestehen.

(18.4) Die Teilnehmerstaaten werden bestrebt sein, für eine gerichtliche Überprüfung solcher Ver-
ordnungen und Entscheidungen zu sorgen.

(19) Die Teilnehmerstaaten

(19.1) – werden die international anerkannten Normen beachten, die sich auf die Unabhängigkeit 
der Richter und der Anwaltschaft sowie auf das unparteiische Wirken der staatlichen Rechtsor-
gane beziehen, darunter die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und den Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte;

(19.2) – werden bei der Verwirklichung der einschlägigen Normen und Verpflichtungen gewähr-
leisten, daß die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit garantiert und in der Verfassung bzw. den 
Gesetzen des Landes verankert sowie in der Praxis angewandt wird – unter besonderer Berück-
sichtigung der ‚Grundprinzipien für die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit‘, die unter anderem 
Sorge tragen für:

 (i) das Verbot unstatthafter Beeinflussung von Richtern;

  (ii) die Verhinderung der Überprüfung richterlicher Entscheidungen durch Verwaltungsbehör-
den, ausgenommen durch die mit dem Gesetz in Einklang stehende Milderung oder Umwand-
lung von Gerichtsurteilen durch die zuständigen Behörden;

  (iii) den Schutz des Rechts der Richter auf freie Meinungsäußerung und Vereinigung, das nur 
funktionsbedingten Einschränkungen unterliegen darf;

  (iv) die Gewährleistung einer angemessenen Qualifikation, Ausbildung und Auswahl von Rich-
tern ohne jegliche Diskriminierung;

  (v) die Garantie der Amtsdauer und angemessener Arbeitsbedingungen, einschließlich – gege-
benenfalls – der Beförderung von Richtern;

 (vi) die Wahrung der Immunitätsbestimmungen;

  (vii) die Gewährleistung, daß Disziplinarmaßnahmen, Suspendierung und Amtsenthebung von 
Richtern durch gesetzliche Bestimmungen geregelt werden.

(20) Zur Förderung der Unabhängigkeit der Gerichte werden die Teilnehmerstaaten:

(20.1) – anerkennen, daß eine bedeutende Aufgabe nationaler und internationaler Richterund 
Anwaltsvereinigungen darin bestehen kann, der Unabhängigkeit ihrer Mitglieder größere Gel-
tung zu verschaffen und hinsichtlich der Rolle des Richterund Anwaltsberufs in der Gesellschaft 
aufklärend zu wirken;
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(20.2) – Dialog, Austausch und Zusammenarbeit zwischen nationalen Vereinigungen und ande-
ren Gruppen, die an der Wahrung der Unabhängigkeit der Gerichte und des Schutzes der Anwalt-
schaft interessiert sind, fördern und erleichtern;

(20.3) – unter anderem durch Dialog, Kontakte und Austausch zusammenarbeiten, um Problem-
bereiche hinsichtlich des Schutzes der Unabhängigkeit der Richter und der Anwaltschaft aufzuzei-
gen und um Mittel und Wege zur Behandlung und Lösung dieser Probleme zu finden;

(20.4) – kontinuierlich zusammenarbeiten, wie etwa im Bereich der Ausbildung und Schulung 
von Richtern und Anwälten sowie der Erarbeitung und Annahme von Gesetzen, die ihrer Unab-
hängigkeit und dem unparteiischen Wirken der staatlichen Rechtsorgane größere Geltung ver-
schaffen sollen.

(21) Die Teilnehmerstaaten werden

(21.1) – alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, daß die Vollzugsbeamten 
bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im öffentlichen Interesse und den Bedürf-
nissen der Lage entsprechend handeln, dabei ein legitimes Ziel verfolgen sowie den Umständen 
angemessene Mittel und Wege anwenden werden, die nicht über die Erfordernisse des Gesetzes-
vollzugs hinausgehen;

(21.2) – gewährleisten, daß der Gesetzesvollzug der gerichtlichen Kontrolle unterliegt, daß Voll-
zugsbeamte für solche Handlungen rechenschaftspflichtig sind und daß Opfer von Handlungen, 
die eine Verletzung der obenstehenden Verpflichtungen darstellen, eine angemessene Entschädi-
gung nach dem Gesetz des jeweiligen Staates verlangen können.

(22) Die Teilnehmerstaaten werden geeignete Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, daß 
die Vollzugsbeamten im Verlauf ihrer Ausbildung über die Unzulässigkeit übermäßiger Gewalt-
anwendung und über die einschlägigen internationalen und innerstaatlichen Verhaltensregeln 
aufgeklärt werden.

(23) Die Teilnehmerstaaten werden alle ihrer Freiheit beraubten Personen menschlich und unter 
Achtung der ihnen innewohnenden Menschenwürde sowie unter Einhaltung der international aner-
kannten Normen in bezug auf die Justizverwaltung und die Menschenrechte Inhaftierter behandeln.

(23.1) Die Teilnehmerstaaten werden gewährleisten, daß

  (i) ein Freiheitsentzug nur dann erfolgt, wenn die im Gesetz dafür vorgesehenen Gründe vor-
liegen und die gesetzlich festgelegten Verfahren eingehalten werden;

  (ii) jeder Festgenommene umgehend in einer ihm verständlichen Sprache über die Gründe sei-
ner Festnahme informiert und gegebenenfalls über die ihm zur Last gelegten Tatbestände auf-
geklärt wird;

  (iii) jede ihrer Freiheit beraubte Person umgehend über die ihr nach dem Recht des jeweiligen 
Staates zustehenden Rechte informiert wird;

  (iv) jede Person, die festgenommen oder in Haft gehalten wird, das Recht hat, unverzüglich 
einem Richter oder einem anderen gesetzlich befugten Beamten vorgeführt zu werden, damit 
über die Rechtmäßigkeit ihrer Festnahme oder Inhaftierung entschieden werden kann, und sie 
unverzüglich freigelassen wird, wenn sich die Festnahme oder Inhaftierung als ungerechtfer-
tigt erweist;

  (v) jeder, der unter Strafanklage steht, das Recht hat, sich persönlich oder durch einen Rechts-
beistand seiner Wahl zu verteidigen, bzw. Anspruch auf einen unentgeltlichen Rechtsbeistand 
hat, wenn er nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und dies im Interesse der Gerechtig-
keit liegt;
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  (vi) jeder Festgenommene oder Inhaftierte das Recht hat, geeignete Personen seiner Wahl von 
seiner Festnahme, Inhaftierung, Haft und von seinem Aufenthaltsort ohne ungebührliche Ver-
zögerung zu verständigen oder die zuständige Behörde zu ersuchen, eine solche Verständigung 
vorzunehmen; jegliche Beschränkung bei der Ausübung dieses Rechts ist durch das Gesetz und 
in Übereinstimmung mit internationalen Normen festzulegen;

  (vii) wirksame Maßnahmen ergriffen werden, sofern dies noch nicht geschehen ist, um zu ver-
hindern, daß Vollzugsorgane die Lage von Festgenommenen oder Inhaftierten zur Erzwingung 
von Geständnissen oder sonstigen Selbstbeschuldigungen oder von Aussagen gegen andere Per-
sonen ausnutzen;

  (viii) die Dauer jedes Verhörs und die dazwischenliegenden Zeitabstände entsprechend der jewei-
ligen innerstaatlichen Rechtsordnung in beglaubigter Form festgehalten werden;

  (ix) ein Festgenommener oder sein Rechtsbeistand das Recht haben, bei den für die Verwaltung 
des Aufenthaltsortes des Inhaftierten zuständigen Behörden und bei übergeordneten Behörden 
– erforderlichenfalls bei Beschwerde- und Rechtsmittelinstanzen – Ersuchen oder Beschwerden 
hinsichtlich seiner Behandlung vorzubringen, insbesondere im Falle von Folter oder anderer 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung;

  (x) ein solches Ersuchen oder eine solche Beschwerde rasch behandelt und ohne ungerechtfer-
tigte Verzögerung beantwortet wird. Wenn das Ersuchen oder die Beschwerde zurückgewiesen 
oder unbegründet verzögert wird, ist der Beschwerdeführer berechtigt, sein Anliegen bei einer 
gerichtlichen oder anderen Instanz vorzubringen; weder dem Festgenommenen oder Inhaftierten 
noch irgendeinem Beschwerdeführer dürfen aufgrund eines Ersuchens oder einer Beschwerde 
Nachteile erwachsen;

  (xi) jeder, der Opfer einer ungerechtfertigten Festnahme oder Inhaftierung wurde, einen recht-
lich durchsetzbaren Anspruch auf Entschädigung geltend machen kann.

(23.2) Die Teilnehmerstaaten werden

  (i) bestrebt sein, erforderlichenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um die Lage der Festgenomme-
nen und Inhaftierten zu verbessern;

 (ii) Alternativen zum Freiheitsentzug besondere Aufmerksamkeit schenken.

(24) Die Teilnehmerstaaten bekräftigen das Recht auf Schutz des Privat- und Familienlebens und 
des Wohnbereichs sowie auf Wahrung des Brief- und Fernmeldegeheimnisses. Zur Vermeidung 
jeder eine demokratische Gesellschaft verletzenden, ungerechtfertigten bzw. willkürlichen Einmi-
schung des Staates in den Privatbereich des einzelnen darf die Ausübung dieses Rechts nur solchen 
Einschränkungen unterliegen, die gesetzlich vorgeschrieben und mit den international anerkannten 
Menschenrechtsnormen vereinbar sind. Insbesondere werden die Teilnehmerstaaten gewährleis-
ten, daß Durchsuchung und Festnahme von Personen sowie Durchsuchung und Beschlagnahme 
von Privatbesitz und persönlichem Eigentum nur in Übereinstimmung mit gerichtlich durchsetz-
baren Regeln vorgenommen werden dürfen.

(25) Die Teilnehmerstaaten werden

(25.1) – gewährleisten, daß ihre Streitkräfte und paramilitärischen Einheiten, ihre Organe der inne-
ren Sicherheit und Geheimdienste sowie die Polizei der wirksamen Leitung und Kontrolle durch 
die zuständigen zivilen Behörden unterstellt sind;

(25.2) – die Kontrolle über den Einsatz von Streitkräften und paramilitärischen Einheiten sowie 
über die Aktivitäten der Organe der inneren Sicherheit, der Geheimdienste und der Polizei durch 
die Exekutive weiterhin ausüben und, wo notwendig, verstärken;
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(25.3) – geeignete Schritte unternehmen – wo immer dies noch nicht geschehen ist -, um wirk-
same Vorkehrungen für eine Aufsicht der gesetzgebenden Organe über alle diese Kräfte, Dienste 
und Aktivitäten zu schaffen und diese aufrechtzuerhalten.

(26) Teilnehmerstaaten bekräftigen das Recht auf freie Meinungsäußerung, einschließlich des 
Rechts auf Nachrichtenaustausch und des Rechts der Medien, Informationen, Nachrichten und 
Meinungen zu sammeln, zu berichten und zu verbreiten. Jegliche Beschränkung der Ausübung 
dieses Rechts wird durch das Gesetz und in Übereinstimmung mit internationalen Normen fest-
gelegt. Sie anerkennen ferner, daß unabhängige Medien wesentlich für eine freie und offene Gesell-
schaft und für rechenschaftspflichtige Regierungssysteme sind, und daß sie für die Wahrung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten von besonderer Bedeutung sind.

(26.1) Sie sind der Auffassung, daß Presse, Rundfunk und Fernsehen auf ihrem Staatsgebiet unge-
hinderten Zugang zu ausländischen Medien- und Informationsdiensten haben sollten. Auch die 
Öffentlichkeit wird über die gleiche Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten 
und Ideen, einschließlich ausländischer Veröffentlichungen und Sendungen, ohne Eingriff öffent-
licher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen, verfügen. Jedwede Beschränkung der 
Ausübung dieses Rechts muß den Gesetzen entsprechend und in Übereinstimmung mit interna-
tionalen Normen festgelegt werden.

(26.2) Die Teilnehmerstaaten werden unabhängige Medien hinsichtlich des Zugangs zu Informa-
tionen, Material und Einrichtungen nicht benachteiligen.

(27) Die Teilnehmerstaaten

(27.1) – bekunden ihre Absicht, im Bereich des Verfassungs-, Verwaltungs-, Handels-, Zivil- und 
Sozialrechts sowie in anderen einschlägigen Bereichen zusammenzuarbeiten, um auf der Wah-
rung der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie beruhende Rechtssysteme 
insbesondere in Staaten, so diese noch nicht bestehen, zu entwickeln;

(27.2) – beabsichtigen zu diesem Zweck die Fortsetzung und Verstärkung der bilateralen und 
multilateralen Rechts- und Verwaltungszusammenarbeit, unter anderem in folgenden Bereichen:

• Entwicklung eines wirksamen Verwaltungssystems;

• Hilfestellung bei der Ausarbeitung von Gesetzen und Verordnungen;

• Ausbildung von Personal im Verwaltungs- und Rechtsbereich;

• Austausch von juristischen Werken und Periodika.

(28) Die Teilnehmerstaaten erachten es für wichtig, die Menschenrechte und Grundfreiheiten wäh-
rend eines öffentlichen Notstands zu schützen, die einschlägigen Bestimmungen des Dokuments 
des Kopenhagener Treffens zu berücksichtigen und die internationalen Konventionen, denen sie 
beigetreten sind, einzuhalten.

(28.1) Die Teilnehmerstaaten bekräftigen, daß im Einklang mit den völkerrechtlichen Verpflich-
tungen des jeweiligen Staates und den KSZE-Verpflichtungen ein öffentlicher Notstand nur unter 
ganz außergewöhnlichen und schwerwiegenden Umständen gerechtfertigt ist. Ein öffentlicher 
Notstand darf weder der Untergrabung der demokratischen Verfassungsordnung dienen noch auf 
die Abschaffung international anerkannter Menschenrechte und Grundfreiheiten abzielen. Sollte 
Gewaltanwendung unvermeidlich sein, muß davon angemessen und in geringstmöglichem Aus-
maß Gebrauch gemacht werden.

(28.2) Ein öffentlicher Notstand darf nur von einem verfassungsmäßig dazu bevollmächtigten 
Organ verhängt werden. Wenn die Organe der Exekutive gesetzlich befugt sind, einen Beschluß 
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über die Verhängung des öffentlichen Notstands zu fassen, sollte das gesetz-gebende Organ ihm 
innerhalb kürzester Zeit zustimmen oder ihn überprüfen.

(28.(3) Der Beschluß über die Verhängung eines öffentlichen Notstands wird amtlich und öffentlich 
und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen bekanntgemacht. In einem solchen 
Beschluß wird, wenn möglich, der territoriale Geltungsbereich des öffentlichen Notstands festge-
legt. Der betroffene Staat wird seine Staatsangehörigen unverzüglich darüber informieren, welche 
Maßnahmen eingeleitet wurden. Der öffentliche Notstand wird sobald wie möglich aufgehoben und 
nicht länger in Kraft bleiben, als es unter den gegebenen Umständen unbedingt erforderlich ist.

(28.4) Eine mit gesetzlichen Bestimmungen nicht im Einklang stehende de-facto-Verhängung bzw. 
-Fortsetzung eines öffentlichen Notstands ist nicht zulässig.

(28.5) Die Teilnehmerstaaten werden bestrebt sein zu gewährleisten, daß die normalen Funktio-
nen der Gesetzgebungsorgane während eines öffentlichen Notstands in höchst-möglichem Maße 
garantiert werden.

(28.6) Die Teilnehmerstaaten bestätigen, daß jede Außerkraftsetzung von Verpflichtungen hinsicht-
lich der Menschenrechte und Grundfreiheiten während eines öffentlichen Not-stands nur unter 
strikter Einhaltung des Völkerrechts vorgenommen werden darf, insbe-sondere der einschlägigen 
internationalen Dokumente, an die sie gebunden sind, unter besonderer Beachtung jener Rechte, 
die nicht außer Kraft gesetzt werden dürfen.

(28.7) Die Teilnehmerstaaten werden bestrebt sein, auch jene Verpflichtungen nicht außer Kraft zu 
setzen, die gemäß internationalen Konventionen, denen sie beigetreten sind, im Falle eines öffent-
lichen Notstands außer Kraft gesetzt erden dürfen. Maßnahmen, die solche Verpflichtungen außer 
Kraft setzen, sind unter strikter Einhaltung der in diesen Dokumenten festgelegten Verfahrensre-
geln zu treffen. Solche Maßnahmen werden weder weiter gehen noch länger Gültigkeit haben, als 
es unter den gegebenen Umständen unbedingt erforderlich ist; es handelt sich ihrem Wesen nach 
um außergewöhnliche Maßnahmen, die nur einschränkend ausgelegt und angewandt werden soll-
ten. Solche Maßnahmen werden eine Diskriminierung allein aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, 
des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der sozialen Herkunft oder der Zugehörigkeit zu einer 
Minderheit ausschließen.

(28.8) Die Teilnehmerstaaten werden bestrebt sein zu gewährleisten, daß sie für die Aufrecht-erhal-
tung der Rechtsstaatlichkeit erforderlichen gesetzlichen Garantien auch während eines öffentlichen 
Notstand in Kraft bleiben. Sie werden bestrebt sein, in ihrer Rechtsordnung Kontrollmechanismen 
für die Notstandsverordnungen sowie deren Durchführung aufzunehmen.

(28.9) Die Teilnehmerstaaten werden bestrebt sein, die Meinungsäußerungs- und Informa-tions-
freiheit in Übereinstimmung mit ihren internationalen Verpflichtungen aufrecht-zuerhalten, damit 
eine öffentliche Diskussion über die Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie 
über die Aufhebung des öffentlichen Notstands möglich ist. Sie werden in Übereinstimmung mit 
den internationalen Normen im Bereich der Wahrung der Meinungsfreiheit keine Maßnahmen 
ergreifen, die darauf abzielen, Journalisten bei der rechtmäßigen Ausübung ihrer beruflichen Tätig-
keit zu behindern, ausgenommen jene Maßnahmen, die unter den gegebenen Umständen unbe-
dingt erforderlich sind.

(28.10) Wenn ein öffentlicher Notstand in einem Teilnehmerstaat verhängt bzw. aufgehoben wird, 
wird der betreffende Staat die KSZE-Institution* unverzüglich von dieserEntscheidung sowie von 
jeglicher Außerkraftsetzung von internationalen Menschenrechtsverpflichtungen dieses Staates 
in Kenntnis setzen. Die Institution wird den anderen Teilnehmerstaaten unverzüglich Mittei-
lung machen.

* Die Entscheidung über die Institution obliegt dem Rat.
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(29) Im Bewußtsein ihres gemeinsamen Interesses an der Förderung der Kontakte und des Infor-
mationsaustauschs zwischen Ombudsmännern und anderen Institutionen, die mit ähnlichen Funk-
tionen zur Prüfung von Beschwerden einzelner Bürger über öffentliche Behörden betraut sind, 
nehmen die Teilnehmerstaaten mit Genugtuung Kenntnis vom Angebot Spaniens, Gastland für 
ein Ombudsmann-Treffen zu sein.

(30) Die Teilnehmerstaaten regen an, daß die dazu berufenen KSZE-Gremien eine Erweiterung 
des Aufgabenbereichs des Büros für freie Wahlen in Erwägung ziehen, damit es bei der Festigung 
demokratischer Institutionen in den Teilnehmerstaaten Hilfestellung leisten kann.

(31) Die Teilnehmerstaaten anerkennen die reichen Erfahrungen und Sachkenntnisse des Europa-
rats im Bereich der Menschenrechte. Sie begrüßen dessen Beitrag zur Stärkung der Demokratie in 
Europa, einschließlich seiner Bereitschaft, seine Erfahrungen der KSZE zur Verfügung zu stellen.

III

(32) Die Teilnehmerstaaten bekräftigen ihre fortdauernde Verpflichtung gegenüber den Prinzi-
pien und Bestimmungen der Schlußakte, des Abschließenden Dokuments des Wiener Treffens 
und anderer einschlägiger KSZE-Dokumente, in denen sie sich unter anderem dazu verpflichtet 
haben, die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu achten und zu gewährleisten, daß diese für 
alle Menschen unterschiedslos garantiert werden.

(33) Die Teilnehmerstaaten werden für die eigenen Staatsangehörigen und für Ausländer alle 
gesetzlichen sowie anderen Reisebeschränkungen innerhalb ihres Staatsgebiets und für Perso-
nen mit Niederlassungsrecht die Niederlassungsbeschränkungen aufheben – mit Ausnahme jener 
Beschränkungen, die in Übereinstimmung mit ihren innerstaatlichen Gesetzen, welche mit den 
KSZE-Verpflichtungen und den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen in Einklang ste-
hen, aus militärischen, Sicherheits-, ökologischen oder anderen legitimen staatlichen Interessen 
erforderlich sein könnten und offiziell als solche bekanntgegeben werden. Die Teilnehmerstaaten 
verpflichten sich, solche Beschränkungen auf einem Mindestmaß zu halten.

(34) Die Teilnehmerstaaten werden, ob angebracht, alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz von 
Journalisten ergreifen, die sich auf gefährlichen Dienstreisen – insbesondere in Fällen bewaffneter 
Konflikte – befinden, und werden zu diesem Zweck zusammenarbeiten. Zu diesen Maßnahmen 
wird die Suche nach verschollenen Journalisten ebenso gehören wie das Bemühen, Gewißheit über 
ihr Schicksal zu erhalten, ihnen eine angemessene Hilfestellung zu leisten und ihnen die Rück-
kehr zu ihren Familien zu erleichtern.

(35) Die Teilnehmerstaaten bekräftigen, daß die Gewährleistung der Freiheit künstlerischen Schaf-
fens und die Bewahrung des kulturellen Erbes ein Teil der menschlichen Dimension der KSZE sind. 
Sie sind der Meinung, daß ein unabhängiges intellektuelles und kulturelles Leben für die Aufrecht-
erhaltung freier Gesellschaften und demokratischer Institutionen entscheidend ist. Sie werden ihre 
im Dokument des Symposiums über das kulturelle Erbe in Krakau eingegangenen Verpflichtungen 
im kulturellen Bereich durchführen und sind der Meinung, daß kulturelle Fragen, einschließlich 
kultureller Freiheit, Kreativität und Zusammenarbeit, in der KSZE weiter erwogen werden sollten.

(36) Die Teilnehmerstaaten erinnern an ihre im Abschließenden Dokument des Wiener Treffens 
eingegangene Verpflichtung, die Frage der Todesstrafe weiterzuverfolgen, und bekräftigen ihre 
im Dokument des Kopenhagener Treffens eingegangenen Verpflichtungen, Informationen über 
die Abschaffung der Todesstrafe auszutauschen und der Öffentlichkeit Informationen über die 
Anwendung der Todesstrafe zur Verfügung zu stellen.
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(36.1) Sie stellen fest

  (i) daß das Zweite Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte, das die Abschaffung der Todesstrafe zum Ziel hat, am 11. Juli 1991 in Kraft getreten ist;

  (ii) daß in letzter Zeit eine Reihe von Teilnehmerstaaten Schritte zur Abschaffung der Todes-
strafe unternommen haben;

  (iii) daß sich mehrere nichtstaatliche Organisationen aktiv mit der Frage der Todesstrafe aus-
einandersetzen.

(37) Die Teilnehmerstaaten bekräftigen die in allen KSZE-Dokumenten, insbesondere im Doku-
ment des Kopenhagener Treffens der Konferenz über die Menschliche Dimension der KSZE enthal-
tenen Bestimmungen und Verpflichtungen im Bereich der nationalen Minderheiten und der Rechte 
der Angehörigen nationaler Minderheiten sowie jene im Bericht des Genfer KSZE-Expertentref-
fens über nationale Minderheiten enthaltenen Bestimmungen und Verpflichtungen und fordern zu 
deren uneingeschränkten und baldigen Verwirklichung auf. Sie sind der Meinung, daß insbeson-
dere die Anwendung der neuen und erweiterten KSZE-Mechanismen und Verfahren zum besseren 
Schutz und zur Förderung der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten beitragen wird.

(38) Die Teilnehmerstaaten anerkennen die Notwendigkeit, die Rechte der sich rechtmäßig in den 
Teilnehmerstaaten aufhaltenden Wanderarbeiter und ihrer Familien zu achten, und unterstrei-
chen deren Recht, ihre ethnischen, kulturellen, religiösen und sprachlichen Besonderheiten frei 
zum Ausdruck bringen zu können. Sie Ausübung dieser Rechte darf Einschränkungen unterlie-
gen, soweit diese im Gesetz vorgesehen sind und mit internationalen Normen in Einklang stehen.

(38.1) Sie verurteilen alle Handlungen, die von Diskriminierung aus Gründen der Rasse, der Haut-
farbe und der ethnischen Herkunft, von Intoleranz und Fremdenhaß gegen die Wanderarbeiter 
gekennzeichnet sind. Sie werden im Einklang mit ihrer innerstaatlichen Rechtsordnung und mit 
ihren internationalen Verpflichtungen wirksame Maßnahmen zur Förderung von Toleranz, Ver-
ständigung, Chancengleichheit und Achtung der grundlegenden Menschenrechte der Wanderarbei-
ter ergreifen. Falls dies noch nicht geschehen ist, werden sie Maßnahmen treffen, die Handlungen 
verhindern sollen, die auf der Grundlage von Diskriminierung, Feindseligkeit oder Haß aus natio-
nalen, rassischen, ethnischen oder religiösen Gründen zu Gewalt aufhetzen.

(38.2) Sie werden geeignete Maßnahmen ergreifen, die den Wanderarbeitern die Teilnahme am 
öffentlichen Leben der Teilnehmerstaaten ermöglichen.

(38.3) Sie stellen fest, daß Fragen der menschlichen Dimension betreffend Wanderarbeiter, die auf 
ihrem Staatsgebiet leben, sowie jegliche andere Frage der menschlichen Dimension im Rahmen 
des Mechanismus der menschlichen Dimension aufgeworfen werden könnten.

(38.4) Sie empfehlen, daß die KSZE bei ihrer künftigen Arbeit im Bereich der menschlichen Dimen-
sion geeignete Maßnahmen in Betracht zieht, um alle Fragen betreffend Wanderarbeiter konzen-
triert zu diskutieren, unter anderem auch die, sich mit der Sprache und dem öffentlichen Leben 
des jeweiligen Staates vertraut zu machen.

(39) Die Teilnehmerstaaten werden

(39.1) – ihre Bereitschaft zur raschen und wirksamen Durchführung humanitärer Hilfsmaßnah-
men erhöhen und in dieser Hinsicht umfassend zusammenarbeiten;

(39.2) – alle erforderlichen Schritte unternehmen, um einen raschen und ungehinderten Zugang 
zu den betroffenen Gebieten für solche Hilfsmaßnahmen zu erleichtern;

(39.3) – die erforderlichen Vorkehrungen für die Durchführung solcher Hilfsmaßnahmen treffen.
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(40) Die Teilnehmerstaaten anerkennen, daß eine volle und echte Gleichstellung von Mann und 
Frau ein grundlegender Aspekt einer gerechten und demokratischen, auf Rechtsstaatlichkeit beru-
henden Gesellschaft ist. Sie anerkennen, daß die volle Entfaltung einer Gesellschaft und das Wohl-
ergehen aller ihrer Mitglieder Chancengleichheit im Hinblick auf eine volle Teilnahme von Mann 
und Frau erfordern. In diesem Zusammenhang werden sie

(40.1) – gewährleisten, daß alle KSZE-Verpflichtungen bezüglich des Schutzes und der Förderung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten in vollem Umfang und ohne Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts angewandt werden;

(40.2) – das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) 
in vollem Umfang einhalten, falls sie diesem bereits beigetreten sind, und, sofern dies noch nicht 
geschehen ist, die Ratifizierung bzw. den Beitritt zu diesem Übereinkommen in Erwägung zie-
hen; Staaten, die bei der Ratifizierung oder beim Beitritt zu diesem Übereinkommen Vorbehalte 
angebracht haben, werden deren Rücknahme in Erwägung ziehen;

(40.3) – die von ihnen in internationalen Dokumenten eingegangenen Verpflichtungen wirksam 
umsetzen und geeignete Maßnahmen zur Verwirklichung der von den Vereinten Nationen in Nai-
robi verabschiedeten Zukunftsstrategien für die Förderung der Frau (FLS) treffen;

(40.4) – an ihrem Ziel festhalten, die Chancengleichheit von Mann und Frau nicht nur de iure son-
dern auch de facto zu erzielen und diesbezügliche wirksame Maßnahmen zu fördern;

(40.5) – wenn angebracht, innerstaatliche Instrumente zur Förderung der Frauen schaffen bzw. 
stärken, um zu gewährleisten, daß Programme und politische Maßnahmen im Hinblick auf ihre 
Auswirkungen auf Frauen beurteilt werden;

(40.6) – zu Maßnahmen zur vollen wirtschaftlichen Gleichstellung der Frauen ermutigen, ein-
schließlich einer unterschiedslosen Beschäftigungspolitik und -praxis, gleichen Zugangs zu Erzie-
hung und Ausbildung, sowie zu Maß-nahmen, die weiblichen und männlichen Arbeitnehmern 
die Verbindung von Beruf und familiären Verpflichtungen erleichtern; sie werden bestrebt sein 
zu gewährleisten, daß sich alle auf einen Strukturwandel abzielenden politischen Konzepte oder 
Programme nicht zum Nachteil von Frauen auswirken;

(40.7) – bestrebt sein, alle Formen von Gewalt gegen Frauen sowie alle Formen von Frauenhan-
del und Ausbeutung weiblicher Prostitution zu unterbinden, einschließlich durch Gewährleistung 
angemessener gesetzlicher Verbote solcher Handlungen sowie anderer geeigneter Maßnahmen;

(40.8) – zu Chancengleichheit aufrufen und diese fördern, damit sich Frauen in vollem Umfang 
an allen Bereichen des politischen und öffentlichen Lebens sowie an Entscheidungsprozessen und 
der internationalen Zusammenarbeit im allgemeinen beteiligen können;

(40.9) – die bedeutsame Rolle von Frauen und Frauenorganisationen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene bei der Förderung und Verbesserung der Rechte der Frau anerkennen, indem sie 
unter anderem Frauen ihre Mithilfe und Unterstützung zusichern und zu einem sinnvollen Mit-
einander von Regierungen und diesen Organisationen ermutigen, um Fortschritte bei der Gleich-
stellung der Frauen zu erreichen;

(40.10) – den großen Beitrag von Frauen in allen Bereichen des politischen, kulturellen, sozialen 
und wirtschaftlichen Lebens anerkennen und ein breites Verständnis für diese Beiträge – ein-
schließlich derjenigen in informellen und unentlohnten Bereichen – fördern;

(40.11) – Maßnahmen treffen, um dazu zu ermutigen, daß Informationen über Frauen und über 
im Völkerrecht und in der innerstaatlichen Gesetzgebung verankerte Rechte der Frauen ohne wei-
teres zugänglich sind;

(40.12) – eine mit ihrem Verfassungssystem in Einklang stehende Bildungspolitik entwickeln, 
um die Beteiligung von Frauen in allen Bereichen der Ausbildung und Arbeit, einschließlich in 
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nichttraditionellen Bereichen, zu unterstützen und um zu einem größeren Verständnis für Fragen 
der Gleichberechtigung von Mann und Frau zu ermutigen und beizutragen;

(40.13) – für die Zusammenstellung und Auswertung von Daten sorgen, um die Lage der Frauen 
angemessen zu beurteilen, zu prüfen und zu verbessern; diese Daten sollten keine personenbezo-
genen Angaben enthalten.

(41) Die Teilnehmerstaaten beschließen

(41.1) – den Schutz der Menschenrechte für Behinderte zu gewährleisten;

(41.2) – Maßnahmen zu treffen, um die Chancengleichheit und die volle Teilnahme solcher Per-
sonen am öffentlichen Leben zu gewährleisten;

(41.3) – die angemessene Beteiligung solcher Personen an sie betreffenden Entscheidungen zu för-
dern;

(41.4) – zu Dienstleistungen und zur Ausbildung von Sozialarbeitern im Hinblick auf die berufli-
che und soziale Eingliederung von Behinderten zu ermutigen;

(41.5) – zu günstigen Zugangsmöglichkeiten für Behinderte zu öffentlichen Gebäuden und Ein-
richtungen, zu Wohnhäusern, Transportmitteln sowie kulturellen Veranstaltungen und Erho-
lungsmöglichkeiten zu ermutigen.

(42) Die Teilnehmerstaaten

(42.1) – bekräftigen, daß der Unterricht über Menschenrechte von grundlegender Bedeutung ist 
und daher die Notwendigkeit besteht, ihre Staatsangehörigen über Menschenrechte und Grund-
freiheiten ebenso zu unterrichten wie über die Verpflichtung, solche Rechte und Freiheiten in der 
nationalen Gesetzgebung und in internationalen Dokumenten zu achten, zu deren Vertragspar-
teien sie zählen;

(42.2) – anerkennen, daß ein wirksamer Unterricht über Menschenrechte einen Beitrag zur Bekämp-
fung von Intoleranz, von Vorurteilen und Haß aus religiösen, rassischen und ethnischen Gründen 
– auch gegen Roma -, von Xenophobie und Antisemitismus leistet;

(42.3) – werden ihre für Ausbildungsprogramme zuständigen Behörden dazu ermutigen, wirk-
same, die Menschenrechte einbeziehende Lehrpläne und Lehrgänge für Schüler und Studenten 
auf allen Ebenen auszuarbeiten, insbesondere für Studenten der Rechtswissenschaften, der Ver-
waltungs- und Gesellschaftswissenschaften sowie für jene, die eine Ausbildung beim Militär, bei 
der Polizei und in Schulen des öffentlichen Dienstes durchlaufen;

(42.4) – werden Lehrkräften Informationen über alle Bestimmungen der menschlichen Dimen-
sion der KSZE zur Verfügung stellen;

(42.5) – werden Organisationen und Bildungseinrichtungen dazu ermutigen, bei der Erarbeitung 
und beim Austausch von Menschenrechtsprogrammen sowohl auf nationaler als auch internatio-
naler Ebene zusammenzuarbeiten;

(42.6) – werden bestrebt sein zu gewährleisten, daß Aktivitäten, die auf eine Förderung des Unter-
richts über Menschenrechte in einem weiteren Sinne ausgerichtet sind, die Erfahrungen, Programme 
und Formen der Zusammenarbeit innerhalb bestehender internationaler staatlicher und nicht-
staatlicher Gremien, zum Beispiel der Vereinten Nationen und des Europarats, berücksichtigen.

(43) Teilnehmerstaaten werden entsprechend bestehenden innerstaatlichen Verfahren jene als 
nichtstaatliche Organisationen anerkennen, die sich als solche erklären, und werden die Fähigkei-
ten solcher Organisationen, auf ihrem Staatsgebiet ihre Aktivitäten frei durchzuführen, erleich-
tern; zu diesem Zweck werden sie
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(43.1) – darum bestrebt sein, Wege zu finden, um die Gegebenheiten für Kontakte und Gedan-
kenaustausch zwischen nichtstaatlichen Organisationen einerseits sowie zuständigen staatlichen 
Behörden und Institutionen andererseits weiter zu stärken;

(43.2) – darum bestrebt sein, Besuche ausländischer nichtstaatlicher Organisationen aus irgend-
einem anderen Teilnehmerstaat in ihren Ländern zu erleichtern, damit diese die Lage im Bereich 
der menschlichen Dimension beobachten können;

(43.3) – Aktivitäten nichtstaatlicher Organisationen begrüßen, wie unter anderem die Beobachtung 
der Einhaltung von KSZE-Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension;

(43.4) – nichtstaatlichen Organisationen im Hinblick auf deren wichtige Aufgabe im Bereich der 
menschlichen Dimension der KSZE erlauben, ihre Ansichten den eigenen Regierungen sowie den 
Regierungen aller anderen Teilnehmerstaaten im Verlauf der künftigen Arbeit der KSZE im Bereich 
der menschlichen Dimension mitzuteilen.

(43.5) Bei der künftigen Arbeit der KSZE im Bereich der menschlichen Dimension werden nicht-
staatliche Organisationen die Gelegenheit erhalten, schriftliche Beiträge zu spezifischen Fragen 
der menschlichen Dimension der KSZE an alle Delegationen zu verteilen.

(43.6) Das KSZE-Sekretariat wird im Rahmen seiner Möglichkeiten dem Ersuchen nichtstaatli-
cher Organisationen um frei zugängliche KSZE-Dokumente nachkommen.

(43.7) Richtlinien für die Beteiligung nichtstaatlicher Organisationen an der künftigen Arbeit 
der KSZE im Bereich der menschlichen Dimension könnten unter anderem folgendes umfassen:

  (i) nichtstaatlichen Organisationen sollten im Konferenzbereich oder in dessen unmittelbarer 
nähe gemeinschaftliche Räume zur Verfügung gestellt werden, und sie sollten auf eigene Kosten 
angemessenen Zugang zu technischen Einrichtungen wie Kopiergeräten, Telefonen und Faxge-
räten erhalten,

  (ii) nichtstaatliche Organisationen sollten über die Offenheit und die Zugangsverfahren recht-
zeitig informiert und entsprechend unterrichtet werden;

  (iii) Delegationen bei KSZE-Treffen sollten weiter dazu ermutigt werden, Vertreter nichtstaatli-
cher Organisationen einzubeziehen oder einzuladen.

Die Teilnehmerstaaten empfehlen, daß das Folgetreffen von Helsinki über die Erarbeitung sol-
cher Richtlinien berät.

(…)
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Entwicklung der KSZE-Institutionen 
und -Strukturen 
(Zweites Treffen des Rates)

Prag 1992

(…)

III

Menschliche Dimension

6. Die Minister kamen überein, daß die Überwachung und Förderung von Fortschritten im Bereich 
der Menschlichen Dimension eine Hauptaufgabe der KSZE bleibt.

7. Mit der Menschlichen Dimension verbundene Fragen werden daher vom Rat bzw. vom Aus-
schuß Hoher Beamter behandelt, wann immer notwendig.

8. Außerdem kann der Ausschuß Hoher Beamter auch kurze Treffen einberufen, um konkrete 
Fragen zu behandeln. Die Ergebnisse solcher Treffen werden dem Rat durch den Ausschuß Hoher 
Beamter je nach Erfordernis zur Erwägung oder zur Beschlußfassung vorgelegt.

9. Zur Erweiterung der praktischen Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerstaaten im Bereich 
der Menschlichen Dimension beschlossen die Minister, dem Büro für freie Wahlen, das künftig 
Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte genannt wird, zusätzliche Funktio-
nen zu übertragen.

10. Nach Maßgabe allgemeiner Leitlinien des AHB sollte das Büro unter anderem:

• am Sitz des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte ein kurzes KSZE-Treffen 
einberufen, um die Durchführung der Verpflichtungen im Bereich der Menschlichen Dimension 
der KSZE in jedem Jahr, in dem kein Folgetreffen stattfindet, zu behandeln. Das Folgetreffen von 
Helsinki wird die organisatorischen Modalitäten für solche Treffen ausarbeiten;

• als institutioneller Rahmen für den Austausch und die gemeinsame Nutzung von Informatio-
nen über verfügbare technische Unterstützung, Fachwissen und nationale sowie internationale 
Programme dienen, die darauf abzielen, die neuen Demokratien beim Aufbau ihrer Institutio-
nen zu unterstützen;

• Kontakte zwischen denjenigen, die solche Hilfsleistungen anbieten, und denjenigen, die sie nut-
zen möchten, erleichtern;

• die Zusammenarbeit mit dem Europarat entwickeln, um die in dessen Datenbank gespeicher-
ten Ressourcen und Dienstleistungen zu nutzen;
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• Kontakte zu den am Aufbau demokratischer Institutionen aktiv beteiligten nichtstaatlichen Orga-
nisationen herstellen, um den interessierten Teilnehmerstaaten zu ermöglichen, deren umfang-
reiche Ressourcen und Sachkenntnisse zu nutzen;

• die Zusammenarbeit bei der Aus- und Weiterbildung in den für demokratische Institutionen 
einschlägigen Fachbereichen erleichtern;

• Treffen und Seminare zwischen allen Teilnehmerstaaten über die mit dem Aufbau und der Wie-
derbelebung demokratischer Institutionen verbundenen Themen organisieren, wie beispielsweise 
ein Kurzseminar über freie Medien und – zu einem geeigneten Zeitpunkt – eines über Wan-
derbewegung. Diese Treffen und Seminare werden – falls nicht anders beschlossen – in War-
schau durchgeführt.

11. Um unnötige Zweispurigkeit der Arbeit, insbesondere in den oben angeführten Bereichen zu ver-
meiden, haben die Minister das Büro angewiesen, mit anderen auf dem Gebiet des Aufbaus demo-
kratischer Institutionen und der Menschenrechte aktiven Institutionen eng zusammenzuarbeiten, 
insbesondere mit dem Europarat und der Europäischen Kommission für Demokratie durch Recht.

12. Der AHB wird alljährlich die Notwendigkeit für Treffen und Seminare über die menschliche 
Dimension und demokratische Institutionen prüfen und ein Arbeitsprogramm erstellen.

13. Die Minister ersuchten das Folgetreffen von Helsinki, die Aufgaben des Warschauer Büros näher 
zu bestimmen und einen Beschluß darüber zu fassen, wie die Aktivitäten der KSZE im Bereich 
der menschlichen Dimension weiter entfaltet werden können.

14. Das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte ist als die KSZE- Institution 
benannt worden, die – gemäß dem Dokument des Moskauer Treffens der Konferenz über die 
Menschliche Dimension der KSZE – mit Aufgaben im Zusammenhang mit Experten- und Bericht-
erstattermissionen betraut wurde.

15. Das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte wird an das KSZE- Kommu-
nikationsnetz angeschlossen.

IV

Schutz von Menschenrechten, Demokratie und Rechtstaatlichkeit

16. Zur Weiterentwicklung der Fähigkeit der KSZE, Menschenrechte, Demokratie und Rechtstaat-
lichkeit mit friedlichen Mitteln zu schützen, beschloß der Rat, daß in Fällen von eindeutigen, groben 
und nicht behobenen Verletzungen einschlägiger KSZE-Verpflichtungen angemessene Maßnahmen 
durch den Rat bzw. den Ausschuß Hoher Beamter getroffen werden können, erforderlichenfalls 
auch ohne Zustimmung des betroffenen Staates. Solche Maßnahmen wären politische Erklärungen 
oder andere politische Schritte, die außerhalb des Territoriums des betroffenen Staates anwendbar 
sind. Dieser Beschluß gilt unbeschadet bestehender KSZE-Mechanismen.

17. Der Rat ersuchte das Folgetreffen von Helsinki, weitere Modalitäten bei der Anwendung die-
ses Beschlusses zu erwägen.



Prag 1992

110

VIII

Nichtstaatliche Organisationen

42. Der Rat ersucht das Folgetreffen von Helsinki, die Beziehungen zwischen der KSZE und nicht-
staatlichen Organisationen weiter auszubauen, um die Rolle nichtstaatlicher Organisationen bei 
der Verwirklichung der Ziele und Verpflichtungen der KSZE zu stärken. Insbesondere wird das 
Folgetreffen Möglichkeiten und Verfahren für eine sinnvolle Einbeziehung nichtstaatlicher Orga-
nisationen in die KSZE sowie Möglichkeiten der Kommunikation nichtstaatlicher Organisatio-
nen mit KSZE-Strukturen und -Institutionen erarbeiten, eingedenk unter anderem der von den 
Treffen von Sofia und Moskau und vom Seminar von Oslo vereinbarten Texte über nichtstaatli-
che Organisationen.

(…)
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Helsinki-Dokument: 
Herausforderung des Wandels 
(Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs)

Helsinki 1992

Gipfelerklärung von Helsinki

Verheißungen und Probleme des Wandels
(…)

6. Wir begrüßen es, daß sich alle Teilnehmerstaaten auf unsere gemeinsamen Werte verpflichtet 
haben. Unsere gemeinsamen Ziele sind die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, ein-
schließlich der Rechte der Angehörigen nationaler Minderheiten, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
wirtschaftliche Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Verantwortung gegenüber der Umwelt. Sie sind 
unumstößlich. Die Einhaltung unserer Verpflichtungen bildet die Basis für Mitwirkung und Zusam-
menarbeit in der KSZE und einen Eckpfeiler für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaften.

7. Wir bekräftigen erneut die Gültigkeit der Leitprinzipien und gemeinsamen Werte der Schluß-
akte von Helsinki und der Charta von Paris, welche die Verantwortung der Staaten untereinander 
sowie der Regierungen gegenüber ihren Völkern zum Ausdruck bringen. Sie sind das kollektive 
Gewissen unserer Gemeinschaft. Wir anerkennen unsere gegenseitige Verantwortung für ihre Ein-
haltung. Wir unterstreichen die demokratischen Rechte der Bürger, von ihren Regierungen die 
Achtung dieser Werte und Normen zu fordern.

8. Wir betonen, daß die im Bereich der menschlichen Dimension der KSZE eingegangenen Ver-
pflichtungen ein unmittelbares und berechtigtes Anliegen aller Teilnehmerstaaten und eine nicht 
ausschließlich innere Angelegenheit des betroffenen Staates darstellen. Der Schutz und die Förde-
rung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie die Stärkung demokratischer Institutionen 
sind weiterhin eine unerläßliche Grundlage für unsere umfassende Sicherheit.

(…)

12. Wir leben in einer vielversprechenden Zeit, aber auch in einer Zeit der Instabilität und Unsi-
cherheit. Wirtschaftlicher Niedergang, soziale Spannungen, aggressiver Nationalismus, Intoleranz, 
Fremdenhaß und ethnische Konflikte bedrohen die Stabilität im KSZE-Gebiet. Grobe Verletzungen 
der KSZE-Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich 
jener, die mit nationalen Minderheiten im Zusammenhang stehen, stellen eine besondere Bedro-
hung für die friedliche Entwicklung der Gesellschaft, insbesondere in neuen Demokratien, dar.

Es bleibt noch viel zu tun zum Aufbau demokratischer und pluralistischer Gesellschaften, in 
denen Vielfalt umfassend geschützt und in der Praxis geachtet wird. Folglich lehnen wir rassisti-
sche, ethnische und religiöse Diskriminierung jeder Art ab. Freiheit und Toleranz müssen gelehrt 
und praktiziert werden.
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(…)

14. Die Erfüllung grundlegender menschlicher Bedürfnisse ist in Konfliktzeiten am stärksten 
gefährdet. Wir werden jede Anstrengung unternehmen, um zu gewährleisten, daß sie befriedigt 
und humanitäre Verpflichtungen geachtet werden. Wir werden uns dafür einsetzen, Leid durch 
humanitäre Feuereinstellungen zu lindern und Hilfeleistungen unter internationaler Aufsicht zu 
erleichtern, einschließlich ihres sicheren Geleits. Wir anerkennen, daß wir bei den Flüchtlings-
problemen, die ihren Ursprung in diesen Konflikten haben, alle zusammenarbeiten müssen. Wir 
erklären unsere Unterstützung und Solidarität für diejenigen Länder, welche die Hauptlast dieser 
Flüchtlingsprobleme tragen, die ihren Ursprung in diesen Konflikten haben. In diesem Zusam-
menhang anerkennen wir die Notwendigkeit für Zusammenarbeit und gemeinsames Handeln.

(…)

Wir arbeiten an der weiteren Entwicklung unserer Möglichkeiten für die friedliche Beilegung 
von Streitfällen.

21. Unser Ansatz gründet sich auf unser umfassendes Sicherheitskonzept, das mit der Schluß-
akte eingeleitet wurde. Dieses Konzept verbindet die Erhaltung des Friedens mit der Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten. Es stellt den Zusammenhang her zwischen Solidarität und 
Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Umwelt und friedlichen zwischenstaatlichen 
Beziehungen. Dies gilt in gleicher Weise für die Gestaltung des Wandels wie für die Notwendig-
keit, Konfrontation abzubauen.

(…)

26. Wir erklären erneut unsere vorbehaltlose Verurteilung aller Handlungen, Methoden und Prakti-
ken des Terrorismus. Wir sind entschlossen, unsere Zusammenarbeit zur Beseitigung dieser Bedro-
hung von Sicherheit, Demokratie und Menschenrechten zu verstärken. Zu diesem Zweck werden 
wir Maßnahmen einleiten, um verbrecherische Handlungen auf unserem Territorium, durch die 
terroristische Handlungen in anderen Staaten unterstützt werden, zu verhindern. Wir werden den 
Informationsaustausch über terroristische Aktivitäten ermutigen. Je nach Bedarf werden wir wei-
tere wirksame Möglichkeiten der Zusammenarbeit anstreben. Auf einzelstaatlicher Ebene werden 
wir auch die erforderlichen Schritte einleiten, um unsere internationalen Verpflichtungen in die-
sem Bereich zu erfüllen.

27. Illegaler Drogenhandel stellt eine Gefahr für die Stabilität unserer Gesellschaften und demo-
kratischen Institutionen dar. Wir werden uns gemeinsam dafür einsetzen, alle Formen der bilate-
ralen und multilateralen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des illegalen Drogenhandels und 
anderer Formen des organisierten internationalen Verbrechens zu stärken.
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Beschlüsse von Helsinki

I. Stärkung der KSZE-Institutionen und -Strukturen
(…)

Unterstützung für den amtierenden Vorsitzenden
(…)

Persönliche Vertreter

(22) Wenn der amtierende Vorsitzende mit einer Krise oder einem Konflikt befaßt ist, kann er zur 
Unterstützung und auf seine Verantwortung einen persönlichen Vertreter mit einem klaren und 
präzisen Mandat bestimmen. Der amtierende Vorsitzende unterrichtet den AHB von der Absicht, 
einen persönlichen Vertreter zu ernennen, und von dessen Mandat. Die Berichte des amtieren-
den Vorsitzenden an den Rat/AHB enthalten Informationen über die Aktivitäten des persönlichen 
Vertreters sowie über alle seine Beobachtungen oder Ratschläge.

Hoher Kommissar für nationale Minderheiten

(23) Der Rat ernennt einen Hohen Kommissar für nationale Minderheiten. Der Hohe Kommissar 
sorgt zum frühestmöglichen Zeitpunkt für „Frühwarnung“ und gegebenenfalls für „Frühmaß-
nahmen“ hinsichtlich von Spannungen, die Bezug auf Angelegenheiten nationaler Minderheiten 
haben und das Potential in sich bergen, sich im KSZE-Gebiet zu einem den Frieden, die Stabili-
tät oder die Beziehungen zwischen Teilnehmerstaaten beeinträchtigenden Konflikt zu entwickeln. 
Der Hohe Kommissar stützt sich auf die Einrichtungen des Büros für Demokratische Institutio-
nen und Menschenrechte (BDIMR) in Warschau.

(…)

Durchführungsüberprüfungen

(26) Eine gründliche Überprüfung der Durchführung der KSZE-Verpflichtungen wird bei KSZE- 
Aktivitäten auch weiterhin eine herausragende Rolle spielen und damit die Zusammenarbeit zwi-
schen den Teilnehmerstaaten verstärken.

(27) Durchführungsüberprüfungen finden regelmäßig bei Überprüfungskonferenzen sowie bei 
den zu diesem Zweck vom BDIMR, dem KVZ und dem als Wirtschaftsforum einberufenen AHB 
– wie in den einschlägigen KSZE-Dokumenten festgelegt – veranstalteten speziellen Treffen statt.

(28) Diese Durchführungsüberprüfungen werden einen kooperativen Charakter und umfassen-
den Ansatz haben und sich zugleich mit spezifischen Angelegenheiten befassen.

(29) Die Teilnehmerstaaten werden eingeladen, Beiträge über ihre Erfahrungen bei der Durch-
führung zu leisten, unter besonderer Berücksichtigung der Schwierigkeiten, auf die sie gestoßen 
sind, und ihre Ansichten zur Durchführung im gesamten KSZE-Gebiet zu unterbreiten. Die Teil-
nehmerstaaten werden ermutigt, Beschreibungen ihrer Beiträge vor dem Treffen zu zirkulieren.

(30) Überprüfungen sollten die Möglichkeit bieten, erforderlichen Handlungsbedarf für das Heran-
gehen an Probleme zu identifizieren. Treffen, auf denen Durchführungsüberprüfungen stattfinden, 
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können den AHB auf jeden Vorschlag für Maßnahmen zur Verbesserung der Durchführung, die 
sie für ratsam halten, hinweisen.

(…)

II. Hoher Kommissar der KSZE für nationale Minderheiten

(1) Die Teilnehmerstaaten beschließen, einen Kommissar für nationale Minderheiten einzusetzen.

Mandat

(2) Der Hohe Kommissar arbeitet unter der Ägide des AHB und ist somit ein Instrument zur Kon-
fliktverhütung zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

(3) Der Hohe Kommissar sorgt zum frühestmöglichen Zeitpunkt für „Frühwarnung“ und gege-
benenfalls „Frühmaßnahmen“ im Hinblick auf Spannungen bezüglich Fragen nationaler Minder-
heiten, die sich noch nicht über ein Frühwarnstadium hinaus entwickelt haben, die jedoch nach 
Einschätzung des Hohen Kommissars das Potential in sich bergen, sich im KSZE-Gebiet zu einem 
den Frieden, die Stabilität und die Beziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten beeinträchti-
genden Konflikt zu entwickeln, der die Aufmerksamkeit oder das Eingreifen des Rates oder des 
AHB erfordert.

(4) Im Rahmen des Mandats, auf der Grundlage der KSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen, han-
delt der Hohe Kommissar vertraulich und unabhängig von allen direkt an den Spannungen betei-
ligten Parteien.

(5a) Der Hohe Kommissar beschäftigt sich nur dann mit Fragen nationaler Minderheiten in dem 
Staat, in dem er Staatsbürger ist oder seinen Wohnsitz hat, oder mit Fragen hinsichtlich einer natio-
nalen Minderheit, der der Hohe Kommissar angehört, wenn alle direkt beteiligten Parteien unter 
Einschluß des betroffenen Staates dem zustimmen.

(5b) Der Hohe Kommissar beschäftigt sich nicht mit Fragen nationaler Minderheiten in Situatio-
nen, in denen es um organisierte terroristische Handlungen geht.

(5c) Der Hohe Kommissar befaßt sich auch nicht mit Verletzungen von KSZE-Verpflichtungen 
bezüglich einer Einzelperson, die einer nationalen Minderheit angehört.

(6) Bei der Prüfung einer Situation hat der Hohe Kommissar die Verfügbarkeit demokratischer 
Mittel und von auf die Situation anwendbaren internationalen Instrumenten sowie deren Gebrauch 
durch die beteiligten Parteien voll zu berücksichtigen.

(7) Wenn eine konkrete Frage bezüglich einer nationalen Minderheit an den AHB herangetra-
gen wurde, bedarf ein Eingreifen des Hohen Kommissars eines Ersuchens und eines spezifischen 
Mandats des AHB.

Profil, Ernennung, Unterstützung

(8) Der Hohe Kommissar ist eine namhafte internationale Persönlichkeit mit langer einschlägiger 
Erfahrung, von dem eine unparteiische Wahrnehmung des Amtes erwartet werden kann.
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(9) Der Hohe Kommissar wird vom Rat durch Konsens auf Empfehlung des AHB für einen Zeit-
raum von drei Jahren ernannt, der lediglich um eine weitere Amtsperiode von drei Jahren ver-
längert werden kann.

(10) Der Hohe Kommissar stützt sich auf die Einrichtungen des BDIMR in Warschau, und insbe-
sondere auf die beim BDIMR vorliegenden Informationen, die für alle Aspekte der Fragen natio-
naler Minderheiten von Belang sind.

Frühwarnung

(11) Der Hohe Kommissar:

(11a) sammelt und nimmt allgemeine Informationen hinsichtlich Fragen nationaler Minderheiten 
entgegen, die aus nachfolgend beschriebenen Quellen stammen, (siehe Beilage Ziffern (23)-(25));

(11b) nimmt zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine Einschätzung der Rolle der direkt betroffenen 
Parteien, der Art der Spannungen und der damit verbundenen jüngsten Entwicklungen vor und – 
wo möglich – der eventuellen Folgen für Frieden und Stabilität im KSZE-Gebiet;

(11c) ist zu diesem Zweck in der Lage, gemäß Ziffer 17 und Beilage, Ziffern (27)-(30) jeden Teil-
nehmerstaat zu besuchen und vorbehaltlich der Bestimmungen in Ziffer 25 persönlich mit direkt 
betroffenen Parteien in Kontakt zu treten, um Informationen aus erster Hand über die Lage nati-
onaler Minderheiten zu erhalten.

(12) Der Hohe Kommissar kann während eines Besuchs in einem Teilnehmerstaat, in dessen Verlauf 
er Informationen aus erster Hand von allen direkt betroffenen Parteien erhält, die Fragen mit den 
Parteien erörtern und, gegebenenfalls, Dialog, Vertrauen und Zusammenarbeit unter ihnen fördern.

Frühwarnungs-Erklärung

(13) Wenn auf der Grundlage des Austauschs von Mitteilungen und Kontakten mit den jeweiligen 
Parteien der Hohe Kommissar zu der Schlußfolgerung gelangt, daß prima facie das Risiko eines 
möglichen Konflikts (wie in Ziffer (3) beschrieben) vorliegt, kann er eine „Frühwarnungs“- Erklä-
rung abgeben, die vom amtierenden Vorsitzenden unverzüglich an den AHB weitergeleitet wird.

(14) Der amtierende Vorsitzende setzt diese Frühwarnung auf die Tagesordnung des nächsten 
AHB-Treffens. Wenn ein Staat die Auffassung vertritt, daß eine solche Frühwarnung der soforti-
gen Konsultation bedarf, kann er das in Anhang 2 der Zusammenfassung der Schlußfolgerungen 
des Berliner Treffens des Rates („Mechanismus in dringlichen Situationen“) festgelegte Verfah-
ren in Gang setzen.

(15) Der Hohe Kommissar erklärt dem AHB die Gründe für das Auslösen des Frühwarnung.

Frühmaßnahmen

(16) Der Hohe Kommissar kann empfehlen, daß man ihn ermächtigt, weitere Kontakte und ein-
gehendere Konsultationen mit den betroffenen Parteien mit dem Ziel möglicher Lösungen gemäß 
einem vom AHB zu beschließenden Mandat aufzunehmen. Der AHB kann dementsprechend ent-
scheiden.
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Rechenschaftspflicht

(17) Der Hohe Kommissar konsultiert den amtierenden Vorsitzenden vor Abreise in einen Teilneh-
merstaat, um sich mit einer nationale Minderheiten betreffenden Spannungssituation zu beschäf-
tigen. Der amtierende Vorsitzende konsultiert vertraulich den betroffenen Teilnehmerstaat/die 
betroffenen Teilnehmerstaaten und kann auch darüber Konsultationen führen.

(18) Nach einem Besuch in einem Teilnehmerstaat übergibt der Hohe Kommissar dem amtieren-
den Vorsitzenden streng vertrauliche Berichte über die Ergebnisse und den Stand der Arbeit des 
Hohen Kommissars im Hinblick auf eine konkrete Frage.

(19) Nach Abschluß des Einsatzes des Hohen Kommissars in bezug auf eine konkrete Frage erstat-
tet der Hohe Kommissar dem amtierenden Vorsitzenden Bericht über die Beobachtungen, die 
Ergebnisse und die Schlußfolgerungen. Innerhalb eines Zeitraums von einem Monat konsultiert 
der amtierende Vorsitzende vertraulich den betroffenen Teilnehmerstaat/die betroffenen Teilneh-
merstaaten zu den Beobachtungen, Ergebnissen und Schlußfolgerungen und kann auch darüber 
hinaus Konsultationen führen. Danach wird der Bericht zusammen mit möglichen Stellungnah-
men an den AHB weitergeleitet.

(20) Sollte der Hohe Kommissar zu der Schlußfolgerung gelangen, daß sich die Lage zu einem 
Konflikt ausweitet, oder wenn der Hohe Kommissar die Auffassung vertritt, daß der Handlungs-
spielraum des Hohen Kommissars erschöpft ist, macht der Hohe Kommissar über den amtieren-
den Vorsitzenden dem AHB entsprechend Mitteilung.

(21) Sollte sich der AHB einer konkreten Frage annehmen, erteilt der Hohe Kommissar Informa-
tionen und – auf Ersuchen – Rat gegenüber dem AHB oder jeder anderen Institution oder Organi-
sation, die der AHB gemäß den Bestimmungen von Kapitel III dieses Dokuments einladen kann, 
um im Hinblick auf die Spannungen oder den Konflikt tätig zu werden.

(22) Der Hohe Kommissar informiert auf Ersuchen des AHB über seine Aktivitäten bei KSZE- 
Implementierungstreffen zu Fragen der menschlichen Dimension, unter gebührender Berücksich-
tigung der erforderlichen Vertraulichkeit seines Mandats.

Beilage

Informationsquellen für Fragen betreffend nationale Minderheiten

(23) Der Hohe Kommissar kann:

(23a) Informationen über die Lage der nationalen Minderheiten und die Rolle der daran beteilig-
ten Parteien aus jeglicher Quelle sammeln und entgegennehmen, einschließlich aus Medien und 
von nichtstaatlichen Organisationen mit der in Ziffer (25) dargelegten Ausnahme:

(23b) konkrete Berichte von direkt beteiligten Parteien hinsichtlich der Entwicklungen in bezug 
auf Fragen nationaler Minderheiten entgegennehmen. Diese können Berichte über Verletzungen 
von KSZE-Verpflichtungen in bezug auf nationale Minderheiten sowie andere Verletzungen im 
Zusammenhang mit Fragen nationaler Minderheiten umfassen.

(24) Solche konkreten Berichte an den Hohen Kommissar sollten folgenden Anforderungen genügen:

• sie sollten in schriftlicher Form an den Hohen Kommissar als solchen gerichtet und mit vollem 
Namen und voller Anschrift unterzeichnet werden;
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• sie sollten eine sachliche Darstellung der Entwicklungen, die für die Situation von Angehöri-
gen nationaler Minderheiten und die Rolle der daran beteiligten Parteien von Bedeutung sind 
und die kurze Zeit – im Prinzip höchstens zwölf Monate – zuvor stattgefunden haben, enthal-
ten. Die Berichte sollten Informationen beinhalten, die ausreichend dargelegt werden können.

(25) Der Hohe Kommissar tritt mit keiner Person oder Organisation, die Terrorismus oder Gewalt 
ausübt oder öffentlich billigt, in Verbindung und bestätigt nicht den Empfang ihrer Mitteilungen.

Direkt betroffene Parteien

(26) Von Spannungen direkt betroffene Parteien, die dem Hohen Kommissar konkrete Berichte 
übergeben können, und mit denen der Hohe Kommissar während eines Besuchs in einem Teil-
nehmerstaat sich bemühen wird, persönlich in Verbindung zu treten, sind folgende:

(26a) Regierungen der Teilnehmerstaaten, einschließlich gegebenenfalls regionale und kommu-
nale Behörden in Gebieten, in denen nationale Minderheiten leben;

(26b) Vertreter von Verbänden, nichtstaatlichen Organisationen, religiösen und anderen Gruppen 
direkt betroffener und im Spannungsgebiet lebender nationaler Minderheiten, die von den Ange-
hörigen dieser nationalen Minderheiten ermächtigt sind, sie zu vertreten. Bedingungen für Rei-
sen des Hohen Kommissars

(27) Vor einem beabsichtigten Besuch unterbreitet der Hohe Kommissar dem betroffenen Teil-
nehmerstaat/den betroffenen Teilnehmerstaaten konkrete Informationen über den beabsichtigten 
Zweck des Besuchs. Innerhalb von zwei Wochen setzt/setzen sich der betroffene Staat/die betroffe-
nen Staaten mit dem Hohen Kommissar hinsichtlich der Ziele des Besuchs in Verbindung, die die 
Förderung von Dialog, Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen den Parteien umfassen können. 
Nach der Einreise ermöglicht der betroffene Staat dem Hohen Kommissar freizügiges Reisen und 
freizügige Kommunikation, vorbehaltlich der Bestimmung gemäß obiger Ziffer (25).

(28) Falls der betroffene Staat dem Hohen Kommissar die Einreise in das Land sowie freizügiges 
Reisen und freizügige Kommunikation nicht gestattet, wird der Hohe Kommissar den AHB ent-
sprechend informieren.

(29) Im Verlauf eines solchen Besuchs kann der Hohe Kommissar – vorbehaltlich der Bestim-
mung gemäß Ziffer (25) – mit den betroffenen Parteien in Verbindung treten und Informationen 
von jeder direkt betroffenen Einzelperson, Gruppe oder Organisation zu Fragen vertraulich ent-
gegennehmen, mit denen sich der Hohe Kommissar beschäftigt. Der Hohe Kommissar wahrt den 
vertraulichen Charakter der Informationen.

(30) Die Teilnehmerstaaten enthalten sich jeglicher Handlung gegen Personen, Organisationen 
oder Institutionen wegen ihrer Kontakte mit dem Hohen Kommissar.

Hoher Kommissar und Hinzuziehung von Experten

(31) Der Hohe Kommissar kann beschließen, um Unterstützung von nicht mehr als drei Experten 
mit einschlägiger Sachkenntnis über konkrete Angelegenheiten nachzusuchen, die kurze, spezielle 
Untersuchung und Beratung erfordern.

(32) Wenn der Hohe Kommissar beschließt, Experten hinzuzuziehen, legt der Hohe Kommissar 
ein klar umrissenes Mandat und einen ebensolchen zeitlichen Rahmen für die Aktivitäten der 
Experten fest.
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(33) Die Experten besuchen einen Teilnehmerstaat nur zur gleichen Zeit wie der Hohe Kommis-
sar. Ihr Mandat ist integraler Bestandteil des Mandats des Hohen Kommissars, und für sie gelten 
die gleichen Reisebestimmungen.

(34) Die von den Experten erbetenen Ratschläge und Empfehlungen werden dem Hohen Kom-
missar vertraulich vorgelegt. Er ist für die Aktivitäten und für die Expertenberichte verantwort-
lich und entscheidet, ob und in welcher Form Ratschläge und Empfehlungen an die betroffenen 
Parteien weitergeleitet werden. Sie sind nicht bindend. Falls der Hohe Kommissar beschließt, Rat-
schläge und Empfehlungen zugänglich zu machen, wird dem betroffenen Staat/den betroffenen 
Staaten die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt.

(35) Die Experten werden vom Hohen Kommissar mit Unterstützung des BDIMR aus der beim 
BDIMR vorliegenden Liste, wie im Dokument des Moskauer Treffens festgelegt, ausgewählt.

(36) Unter den Experten werden weder Staatsangehörige oder Einwohner des betroffenen Teilneh-
merstaats oder irgendwelche Personen sein, die von dem betroffenen Staat benannt wurden, noch 
irgendein Experte, gegen den der Teilnehmerstaat zuvor Vorbehalte geäußert hat. Zu den Experten 
werden weder die eigenen Staatsangehörigen oder Einwohner des Teilnehmerstaats oder irgend-
eine der Personen gehören, die der Staat für die Liste benannt hat, noch mehr als ein Staatsange-
höriger oder Einwohner irgendeines bestimmten Teilnehmerstaats.

Haushalt

(37) Beim BDIMR wird ein getrennter Haushalt festgelegt, aus dem gegebenenfalls die logistische 
Unterstützung für die Reisetätigkeit und die Kommunikation abgedeckt wird. Der Haushalt setzt 
sich aus Beiträgen der Teilnehmerstaaten gemäß dem festgelegten KSZE-Verteilerschlüssel zusam-
men. Einzelheiten werden vom Finanzausschuß erarbeitet und vom AHB genehmigt.

IV. Beziehungen zu internationalen Organisationen, Beziehungen zu 
nichtteilnehmenden Staaten, Rolle nichtstaatlicher Organisationen

(1) Die neuen Aufgaben, denen die KSZE gegenübersteht, erfordern klarer umgrenzte Beziehungen 
und engere Kontakte mit internationalen Organisationen, insbesondere mit den Vereinten Natio-
nen und mit nichtteilnehmenden Staaten. Gleichzeitig bleibt die KSZE ein Prozeß, dessen Aktivi-
täten weit über formelle Beziehungen zwischen Regierungen hinausgehen, und der die Staatsbürger 
und Gesellschaften der Teilnehmerstaaten einbezieht. Erfolgreiche Bemühungen um den Aufbau 
einer dauerhaften, friedlichen und demokratischen Ordnung und die Gestaltung des Prozesses 
des Wandels erfordern stärker strukturierte und inhaltsreiche Beiträge von Gruppen, Einzelper-
sonen, Staaten und Organisationen außerhalb des KSZE-Prozesses.

Zu diesem Zweck haben die Teilnehmerstaaten folgendes beschlossen:

Beziehungen zu internationalen Organisationen

(2) Unter erneuter Bekräftigung der von ihnen gegenüber der Charta der Vereinten Nationen 
eingegangenen Verpflichtungen, erklären die Teilnehmerstaaten, daß sie sich einig sind, daß die 
KSZE eine regionale Abmachung im Sinne von Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen 
ist und als solche ein wichtiges Bindeglied zwischen europäischer und globaler Sicherheit dar-
stellt. Die Rechte und Verantwortlichkeiten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen bleiben in 
ihrer Gesamtheit unberührt.
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(3) Unter Bezugnahme auf die einschlägigen Beschlüsse des Prager Dokuments fördern die Teil-
nehmerstaaten Kontakte und praktische Zusammenarbeit mit geeigneten internationalen Orga-
nisationen.

(4) Sie können demgemäß vereinbaren, die im Prager Dokument erwähnten internationalen Orga-
nisationen und Institutionen und, falls angebracht, andere einzuladen, Beiträge zu leisten.

(5) Diese Organisationen, Institutionen und andere, über die Einvernehmen besteht, können ein-
geladen werden, KSZE-Treffen und Seminaren als Ehrengäste mit entsprechenden Namensschil-
dern beizuwohnen.

(6) Sie werden vom Informationsaustausch gemäß Ziffer 44 des Prager Dokuments voll Gebrauch 
machen.

Beziehungen zu nichtteilnehmenden Mittelmeerstaaten

(7) Unter Hinweis auf die Bestimmungen der Schlußakte und anderer KSZE-relevanter Doku-
mente und im Einklang mit der geübten Praxis werden die nichtteilnehmenden Mittelmeerstaa-
ten weiter eingeladen, zu KSZE-Aktivitäten beizutragen.

(8) Maßnahmen zur Ausweitung des Rahmens der Zusammenarbeit mit nichtteilnehmenden Mit-
telmeerstaaten sind in Kapitel X festgelegt.

Beziehungen zu nichtteilnehmenden Staaten

(9) In Übereinstimmung mit Ziffer 45 des Prager Dokuments beabsichtigen die Teilnehmerstaaten, 
ihre Zusammenarbeit zu vertiefen und gehaltvolle Beziehungen mit nichtteilnehmenden Staaten 
wie etwa Japan zu entwickeln, die sich für die KSZE interessieren, ihre Prinzipien und Zielset-
zungen teilen und sich in entsprechenden Organisationen aktiv an der europäischen Zusammen-
arbeit beteiligen.

(10) Zu diesem Zweck wird Japan eingeladen, KSZE-Treffen beizuwohnen, einschließlich der von 
Staats- und Regierungschefs, des KSZE-Rates, des Ausschusses Hoher Beamter und anderer geeigne-
ter Gremien, die spezifische Themen der erweiterten Konsultationen und Zusammenarbeit erörtern.

(11) Vertreter Japans können, ohne an der Vorbereitung und Annahme von Beschlüssen mitzu-
wirken, bei solchen Treffen Beiträge zu Themen leisten, an denen Japan direkt interessiert ist und/
oder zu denen es aktiv mit der KSZE zusammenzuarbeiten wünscht.

Größere Offenheit der KSZE-Aktivitäten, Förderung der Kenntnisse über die KSZE, 
Erweiterung der Rolle der nichtstaatlichen Organisationen

(12) Die Teilnehmerstaaten vergrößern die Offenheit der KSZE-Institutionen und -Strukturen und 
stellen die weite Verbreitung von Informationen über die KSZE sicher.

(13) Zu diesem Zweck

• führt der amtierende Vorsitzende mit Unterstützung des KSZE-Sekretariats Informationsver-
anstaltungen über den politischen Konsultationsprozeß durch;
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• stellen die KSZE-Institutionen der Öffentlichkeit, im Rahmen bestehender Haushalte, Infor-
mationen zur Verfügung und organisieren öffentliche Informationsveranstaltungen über ihre 
Aktivitäten;

• erleichtert das Sekretariat die Weitergabe von Informationen an die Medien und Kontakte mit 
ihnen, unter Berücksichtigung der Tatsache, daß für grundsatzpolitische Angelegenheiten der 
KSZE-Politik auch weiterhin die Teilnehmerstaaten verantwortlich sind.

(14) Die Teilnehmerstaaten schaffen Möglichkeiten für die verstärkte Einbeziehung nichtstaatli-
cher Organisationen in die Aktivitäten der KSZE.

(15) Sie werden demgemäß:

• auf alle KSZE-Treffen die Richtlinien anwenden, die zuvor für den Zugang nichtstaatlicher Orga-
nisationen zu bestimmten KSZE-Treffen vereinbart wurden;

• nichtstaatlichen Organisationen den Zugang zu allen Plenarsitzungen im Rahmen von Über-
prüfungskonferenzen, BDIMR-Seminaren, -Workshops und -Treffen, des AHB, wenn dieser als 
Wirtschaftsforum zusammentritt, von Implementierungstreffen über Menschenrechte und ande-
ren Expertentreffen freistellen. Darüber hinaus kann jedes Treffen beschließen, einige andere 
Sitzungen für die Teilnahme von nichtstaatlichen Organisationen freizugeben;

• die Direktoren von KSZE-Institutionen und die Exekutivsekretäre von KSZE-Treffen anwei-
sen, eine „Verbindungsperson für nichtstaatliche Organisationen“ aus ihrem Mitarbeiterstab 
zu benennen;

• gegebenenfalls ein Mitglied ihrer Außenministerien und ein Mitglied ihrer Delegationen bei 
KSZE-Treffen als verantwortliche Verbindungsperson für nichtstaatliche Organisationen benen-
nen;

• Kontakte und den Austausch von Meinungen zwischen nichtstaatlichen Organisationen und ein-
schlägigen nationalen Behörden und staatlichen Institutionen zwischen KSZE- Treffen fördern;

• während KSZE-Treffen inoffizielle Diskussionstreffen zwischen Vertretern von Teilnehmerstaa-
ten und nichtstaatlichen Organisationen erleichtern;

• schriftliche Darstellungen von nichtstaatlichen Organisationen an KSZE-Institutionen und 
-Treffen ermutigen, deren Titel aufbewahrt und den Teilnehmerstaaten auf Ersuchen überge-
ben werden können;

• nichtstaatliche Organisationen, die Seminare über Themen mit Bezug zur KSZE veranstalten, 
ermutigen;

• nichtstaatliche Organisationen durch KSZE-Institutionen über die Daten künftiger KSZE-Tref-
fen informieren, und gleichzeitig, wenn möglich, darauf hinweisen, welche Themen angespro-
chen werden sollen und, auf Ersuchen, welche KSZE-Mechanismen, die allen Teilnehmerstaaten 
bekanntgegeben worden sind, aktiviert werden.

(16) Die obigen Bestimmungen gelten nicht für Personen oder Organisationen, die zur Anwen-
dung von Gewalt greifen oder öffentlich den Terrorismus oder die Anwendung von Gewalt billigen.

(17) Die Teilnehmerstaaten nutzen alle geeigneten Mittel, um in ihren Gesellschaften Wissen über 
die KSZE, ihre Prinzipien, Verpflichtungen und Aktivitäten soweit wie möglich zu verbreiten.

(18) Das Thema eines KSZE-Preises wird erörtert.
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VI. Die menschliche Dimension

(1) Die Teilnehmerstaaten nahmen eine nützliche Überprüfung der Durchführung der KSZE- Ver-
pflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension vor. Ihre Diskussionen beruhten auf den von 
ihnen untereinander begründeten neuen gemeinsamen Werten, wie sie in der Charta von Paris für 
ein neues Europa festgelegt und durch die in den letzten Jahren innerhalb der KSZE geschaffenen 
neuen Normen entwickelt wurden. Sie stellten beträchtliche Fortschritte bei der Einhaltungder Ver-
pflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension fest, erkannten jedoch gleichzeitig Entwick-
lungen, die zu ernster Sorge Anlaß geben und folglich die Notwendigkeit weiterer Verbesserungen.

(2) Die Teilnehmerstaaten bringen ihre feste Entschlossenheit zum Ausdruck, die volle Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu gewährleisten, sich an den Grundsatz der Rechts-
staatlichkeit zu halten, die Prinzipien der Demokratie zu fördern und in dieser Hinsicht demo-
kratische Institutionen aufzubauen, zu stärken und zu schützen, und Toleranz in der gesamten 
Gesellschaft zu fördern. Zu diesem Zweck werden sie den Handlungsrahmen der KSZE erwei-
tern, unter anderem durch die weitere Stärkung des BDIMR, so daß Informationen, Gedanken 
und Anliegen konkreter und sinnvoller ausgetauscht werden können, auch im Sinne einer Früh-
warnung vor Spannungen und möglichen Konflikten. Dabei werden sie sich auf besonders bedeu-
tende Themen der menschlichen Dimension konzentrieren. Sie werden deshalb der Stärkung der 
menschlichen Dimension ständige Beachtung schenken, insbesondere in einer Zeit des Wandels.

(3) In dieser Hinsicht nehmen die Teilnehmerstaaten folgendes an:

Rahmen zur Überwachung der Einhaltung der KSZE-Verpflichtungen und zur 
Förderung der Zusammenarbeit im Bereich der menschlichen Dimension

(4) Um die Einhaltung der KSZE-Verpflichtungen zu verbessern und zu überwachen sowie Fort-
schritte im Bereich der menschlichen Dimension zu fördern, kommen die Teilnehmerstaaten 
überein, den Rahmen ihrer Zusammenarbeit zu erweitern, und zu diesem Zweck beschließen sie 
folgendes:

Stärkung der Rolle des BDIMR

(5) Nach Maßgabe allgemeiner Leitlinien des AHB und zusätzlich zu seinen in der Charta von 
Paris für ein Neues Europa und im Prager Dokument über die weitere Entwicklung der KSZE- 
Institutionen und Strukturen dargelegten derzeitigen Aufgaben wird das BDIMR als Hauptinsti-
tution der menschlichen Dimension:

(5a) zur Überwachung der Einhaltung der Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimen-
sion beitragen, indem es:

• als Veranstaltungsort für bilaterale Treffen gemäß Punkt 2 und als Informationskanal gemäß 
Punkt 3 des Mechanismus der menschlichen Dimension dient, wie im Wiener Schlußdoku-
ment dargelegt;

• jegliche Stellungnahme von Staaten entgegennimmt, die von KSZE-Missionen besucht wur-
den, die für die menschliche Dimension von Belang sind und nicht unter den Mechanismus der 
menschlichen Dimension fallen; es wird den Bericht solcher Missionen sowie mögliche Stellung-
nahmen an alle Teilnehmerstaaten weiterleiten, damit sie auf dem nächsten Implementierungs-
treffen oder der nächsten Überprüfungskonferenz erörtert werden können;

• an Missionen teilnimmt oder diese unternimmt, wenn vom Rat oder dem AHB damit beauf-
tragt; (5b) als Koordinierungsstelle dienen für Informationen über:
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• einen öffentlichen Notstand gemäß Punkt 28.10 des Dokuments des Moskauer Treffens der Kon-
ferenz über die Menschliche Dimension;

• die Listen benannter Experten und Unterstützung, zum Beispiel im Bereich von Volkszählun-
gen oder über Demokratie auf lokaler und regionaler Ebene sowie die Abhaltung nationaler 
Seminare zu solchen Themen;

(5c) andere Aktivitäten im Bereich der menschlichen Dimension, einschließlich des Aufbaus demo-
kratischer Institutionen, unterstützen, indem es:

• die im „Programm für die koordinierte Unterstützung kürzlich aufgenommener Teilnehmer-
staaten“ definierten Aufgaben erfüllt;

• „Seminare über den demokratischen Prozeß“ auf Ersuchen von Teilnehmerstaaten durchführt. 
Für diese Seminare gelten dieselben Verfahrensbestimmungen wie die im „Programm für die 
koordinierte Unterstützung kürzlich aufgenommener Teilnehmerstaaten“;

• zur Vorbereitung von Seminaren auf Ersuchen eines oder mehrerer Teilnehmerstaaten im Rah-
men seiner verfügbaren Mittel beiträgt;

• dem Hohen Kommissar für nationale Minderheiten Arbeitsmittel, soweit angemessen, zur Ver-
fügung stellt;

• soweit angemessen mit einschlägigen internationalen und nichtstaatlichen Organisationen Ver-
bindung hält;

• sich mit einschlägigen Gremien des Europarats und ihm assoziierten Gremien berät und mit 
ihnen zusammenarbeitet sowie überprüft, inwieweit diese gegebenenfalls zur Durchführung der 
Aktivitäten des BDIMR beitragen können. Auf Ersuchen von Teilnehmerstaaten stellt ihnen das 
BDIMR ebenfalls Informationen über den Inhalt der Programme im Rahmen des Europarats 
zur Verfügung, die allen Teilnehmerstaaten offenstehen.

(6) Die vom BDIMR unternommenen Aktivitäten zu Fragen der menschlichen Dimension können 
unter anderem zur Frühwarnung bei der Verhütung von Konflikten beitragen.

Mechanismus der menschlichen Dimension

(7) Um den Mechanismus der menschlichen Dimension an bestehende KSZE-Institutionen und 
– Strukturen anzupassen, beschließen die Teilnehmerstaaten folgendes:

Jeder Teilnehmerstaat, der dies als notwendig erachtet, kann den Teilnehmerstaaten durch das 
BDIMR – welches ebenfalls gemäß Punkt 2 als Veranstaltungsort für bilaterale Treffen dienen kann 
– oder auf diplomatischem Wege Informationen über Situationen und Fälle, die gemäß Punkt 1 
oder 2 des Kapitels über die „Menschliche Dimension der KSZE“ des Wiener Schlußdokuments 
Gegenstand von Ersuchen gewesen sind, oder über die Ergebnisse solcher Verfahren zuleiten. Sol-
che Informationen können bei Treffen des AHB, Implementierungstreffen über Fragen der mensch-
lichen Dimension und Überprüfungskonferenzen erörtert werden.

(8) Verfahren betreffend die Abdeckung der Kosten für die Experten- und Berichterstattermissio-
nen des Mechanismus der menschlichen Dimension können von der nächsten Überprüfungskon-
ferenz im Lichte gewonnener Erfahrungen geprüft werden.
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Implementierung

Implementierungstreffen über Fragen der menschlichen Dimension

(9) In jedem Jahr in dem keine Überprüfungskonferenz stattfindet, organisiert das BDIMR an sei-
nem Sitz ein dreiwöchiges Treffen aller Teilnehmerstaaten auf Expertenebene zur Überprüfung 
der Durchführung der Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension. Dieses Treffen 
nimmt folgende Aufgaben wahr:

(9a) einen vertieften Meinungsaustausch über die Durchführung der Verpflichtungen im Bereich 
der menschlichen Dimension, einschließlich der Erörterung der Informationen, die gemäß Punkt 4 
des Mechanismus der menschlichen Dimension bereitgestellt werden, und über die in den Berich-
ten von KSZE-Missionen behandelten Aspekte der menschlichen Dimension, sowie die Erwägung 
von Möglichkeiten zur Verbesserung der Implementierung;

(9b) Bewertung der Verfahren zur Überwachung bezüglich der Einhaltung von Verpflichtungen.

(10) Das Implementierungstreffen kann die Aufmerksamkeit des AHB auf Maßnahmen zur Ver-
besserung der Durchführung lenken, die es als notwendig erachtet.

(11) Das Implementierungstreffen erarbeitet kein verhandeltes Dokument.

(12) Schriftliche Beiträge und Informationsmaterial sind je nach Angabe des einreichenden Staats 
unbeschränkt oder beschränkt zugänglich.

(13) Implementierungstreffen werden in formellen und informellen Sitzungen veranstaltet. Alle 
formellen Sitzungen sind offen. Darüber hinaus können die Teilnehmerstaaten von Fall zu Fall 
informelle Sitzungen für die Öffentlichkeit zugänglich machen.

(14) Der Europarat und die Europäische Kommission für Demokratie durch Recht, die Europäi-
sche Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) sowie andere einschlägige internationale 
Organisationen und Institutionen, werden vom Implementierungstreffen ermutigt, beizuwohnen 
und Beiträge zu leisten.

(15) Nichtstaatliche Organisationen mit einschlägigen Erfahrungen im Bereich der menschlichen 
Dimension werden eingeladen, dem Implementierungstreffen schriftliche Darlegungen zu übermit-
teln, zum Beispiel durch das BDIMR, und können vom Implementierungstreffen auf der Grund-
lage ihrer schriftlichen Darlegungen, falls angebracht, jederzeit eingeladen werden, zu spezifischen 
Fragen mündlich Stellung zu nehmen.

(16) An zwei halben Tagen im Verlauf des Implementierungstreffens wird keine offizielle Sitzung 
angesetzt, um bessere Möglichkeiten für mögliche Kontakte mit nichtstaatlichen Organisationen 
zu schaffen. Zu diesem Zweck wird den nichtstaatlichen Organisationen am Tagungsort ein Saal 
zur Verfügung gestellt.

KSZE-Seminare zur menschlichen Dimension

(17) Nach Maßgabe allgemeiner Leitlinien des AHB wird das BDIMR KSZE-Seminare zur mensch-
lichen Dimension veranstalten, die sich mit spezifischen Fragen befassen, die von besonderer Rele-
vanz für die menschliche Dimension und von aktuellem politischen Interesse sind. Der AHB wird 
ein Jahresarbeitsprogramm festlegen, einschließlich der Titel und Termine für derartige Semi-
nare. Tagesordnung und Modalitäten jedes Seminars werden vom AHB spätestens ein Vierteljahr 
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vor dem Seminar gebilligt. Dabei wird der AHB vom BDIMR zum Ausdruck gebrachte Vorstel-
lungen berücksichtigen. Falls nicht anders entschieden wird, finden diese Seminare am Sitz des 
BDIMR statt und dauern höchstens eine Woche. Das Arbeitsprogramm wird die Arbeit einschlä-
giger internationaler Organisationen und Institutionen berücksichtigen.

(18) Diese Seminare werden offen und flexibel veranstaltet. Einschlägige internationale Organisa-
tionen und Institutionen können eingeladen werden, teilzunehmen und Beiträge zu leisten. Dies 
gilt ebenfalls für nichtstaatliche Organisationen mit einschlägigen Erfahrungen. Unabhängigen 
Experten, die dem Seminar als Mitglieder nationaler Delegationen beiwohnen, wird es freistehen, 
auch in persönlicher Eigenschaft zu sprechen.

(19) KSZE-Seminare werden in formellen und informellen Sitzungen veranstaltet. Alle formellen 
Sitzungen sind offen. Darüber hinaus können die Teilnehmerstaaten von Fall zu Fall entscheiden, 
informelle Sitzungen für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

(20) KSZE-Seminare erarbeiten weder ein verhandeltes Dokument noch Folgeprogramme.

(21) Beiträge unabhängiger Experten sind unbeschränkt zugänglich. (…)

Verstärkte Verpflichtungen und Zusammenarbeit im Bereich der menschlichen 
Dimension

Nationale Minderheiten

Die Teilnehmerstaaten

(23) bekräftigen mit größtem Nachdruck ihre Entschlossenheit, all ihren KSZE-Verpflichtungen 
unverzüglich und getreu nachzukommen, eingeschlossen die des Abschließenden Dokuments von 
Wien, des Kopenhagener Dokuments und des Genfer Berichts betreffend Fragen nationaler Min-
derheiten und die Rechte der diesen angehörigen Personen;

(24) werden in diesem Zusammenhang ihre Bemühungen verstärken, um sicherzustellen, daß 
Angehörige nationaler Minderheiten ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten einzeln oder in 
Gemeinschaft mit anderen frei ausüben können, einschließlich des Rechts auf umfassende Betei-
ligung am politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben ihrer Länder in 
Übereinstimmung mit den demokratischen Entscheidungsverfahren jedes Staats, einschließlich 
durch demokratische Teilnahme an der Entscheidungsfindung und an beratenden Gremien auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene, unter anderem durch politische Parteien und Verbände;

(25) werden auch weiterhin durch unilaterale, bilaterale und multilaterale Bemühungen nach weite-
ren Möglichkeiten für eine wirksamere Verwirklichung ihrer einschlägigen KSZE- Verpflichtungen 
suchen, darunter derjenigen betreffend den Schutz und die Schaffung von Bedingungen für die För-
derung der ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Identität nationaler Minderheiten;

(26) werden Fragen nationaler Minderheiten in konstruktiver Weise, mit friedlichen Mitteln und 
durch Dialog zwischen allen betroffenen Parteien auf der Grundlage der KSZE-Prinzipien und – 
Verpflichtungen behandeln;

(27) werden Abstand davon nehmen und alle Versuche verurteilen, durch die Androhung oder 
Anwendung von Gewalt Personen mit dem Ziel umzusiedeln, die ethnische Zusammensetzung 
von Gebieten innerhalb ihrer Territorien zu verändern;



Helsinki 1992

125

Urbevölkerungen

Die Teilnehmerstaaten

(29) stimmen unter Hinweis darauf, daß Angehörige von Urbevölkerungen besondere Probleme 
bei der Ausübung ihrer Rechte haben können, überein, daß ihre KSZE-Verpflichtungen betreffend 
Menschenrechte und Grundfreiheiten voll und ohne Diskriminierung für solche Personen gelten.

Toleranz und Nichtdiskriminierung

Die Teilnehmerstaaten

(30) bringen ihre Betroffenheit über jüngste eklatante Äußerungen von Intoleranz, Diskriminie-
rung, aggressivem Nationalismus, Fremdenhaß, Antisemitismus und Rassismus zum Ausdruck 
und unterstreichen die wichtige Rolle von Toleranz, Verständnis und Zusammenarbeit bei der 
Errichtung und Erhaltung stabiler demokratischer Gesellschaften;

(…)

(32) werden den Beitritt zur Internationalen Konvention über die Beseitigung jeder Form der ras-
sischen Diskriminierung in Erwägung ziehen, falls sie das noch nicht getan haben;

(33) werden die Durchführung geeigneter Maßnahmen in ihrem verfassungsrechtlichen Rahmen 
und in Übereinstimmung mit ihren internationalen Verpflichtungen erwägen, um den Schutz 
jedweder Person auf ihrem Territorium vor Diskriminierung aus rassischen, ethnischen und reli-
giösen Gründen sicherzustellen und um jedermann, einschließlich von Ausländern, vor Gewalt-
taten zu schützen, auch vor Gewalttaten aus einem dieser Gründe. Darüber hinaus werden sie 
ihre innerstaatlichen Rechtsverfahren, einschließlich der Durchsetzung diesbezüglich bestehen-
der Gesetze, voll zur Geltung bringen;

(34) werden die Ausarbeitung von Programmen erwägen, die die Bedingungen für die Förderung 
der Nichtdiskriminierung und der kulturübergreifenden Verständigung schaffen, deren Schwer-
punkt auf Menschenrechtserziehung, Maßnahmen an der Basis, kulturübergreifender Ausbildung 
und Forschung liegt;

(35) bekräftigen in diesem Zusammenhang erneut die Notwendigkeit, geeignete Programme zu 
entwickeln, die sich mit Problemen ihrer jeweiligen Staatsangehörigen beschäftigen, die den Roma 
und anderen traditionell als Zigeuner angesprochenen Gruppen angehören, und für diese Bedin-
gungen zu schaffen, unter denen sie die gleichen Chancen haben, sich voll am Leben der Gesell-
schaft zu beteiligen, und werden erwägen, wie sie zu diesem Zweck zusammenarbeiten können.

Wanderarbeiter

Die Teilnehmerstaaten

(36) bringen erneut zum Ausdruck, daß Menschenrechte und Grundfreiheiten allgemein gültig 
sind, daß Wanderarbeiter, wo immer sie auch leben, sie auch genießen, und bekräftigen die Bedeu-
tung der Durchführung aller KSZE-Verpflichtungen betreffend Wanderarbeiter und deren Fami-
lien, die sich rechtmäßig in den Teilnehmerstaaten aufhalten;
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(37) werden zur Schaffung von Bedingungen ermutigen, die geeignet sind, harmonischere Bezie-
hungen zwischen Wanderarbeitern und der übrigen Gesellschaft des Teilnehmerstaates, in dem 
sie sich regelmäßig aufhalten, entstehen zu lassen. Zu diesem Zweck werden sie sich unter ande-
rem bemühen, Möglichkeiten anzubieten, die es Wanderarbeitern und ihren Familien erleichtern, 
sich mit den Sprachen und dem gesellschaftlichen Leben des entsprechenden Teilnehmerstaates, 
in dem sie sich rechtmäßig aufhalten, vertraut zu machen, so daß sie in die Lage versetzt werden, 
am Leben der Gesellschaft im Gastland teilzunehmen;

(38) werden sich, soweit angemessen, in Übereinstimmung mit ihren innerstaatlichen politischen 
Konzepten, Gesetzen und internationalen Verpflichtungen bemühen, Bedingungen zu schaffen 
für die Förderung der Chancengleichheit betreffend Arbeitsbedingungen, Bildung, soziale Sicher-
heit, Gesundheitswesen, Wohnungswesen, Zugang zu Gewerkschaften sowie kulturelle Rechte für 
Wanderarbeiter, die sich im Land rechtmäßig aufhalten und dort arbeiten.

Flüchtlinge und vertriebene Personen

Die Teilnehmerstaaten

(39) bringen ihre Besorgnis über das Flüchtlings- und Vertriebenenproblem zum Ausdruck;

(40) unterstreichen die Wichtigkeit, Situationen zu verhindern, die Massenströme von Flüchtlin-
gen und Vertriebenen zur Folge haben können, und betonen die Notwendigkeit, die Wurzeln von 
Vertreibung und unfreiwilligen Wanderbewegungen zu ermitteln und anzusprechen;

(41) anerkennen die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit bei der Bewältigung von 
Massenströmen von Flüchtlingen und Vertriebenen;

(42) anerkennen, daß Vertreibung oft das Ergebnis von Verstößen gegen KSZE-Verpflichtungen 
ist, einschließlich jener im Bereich der menschlichen Dimension;

(43) bekräftigen erneut die Bedeutung bestehender internationaler Normen und Übereinkünfte 
über den Schutz und die Hilfe für Flüchtlinge und werden den Beitritt zur Konvention über den 
Status von Flüchtlingen und dem Protokoll erwägen, sofern sie dies noch nicht getan haben;

(44) anerkennen die Bedeutung des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlings-
fragen und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sowie der an der Nothilfe beteiligten 
nichtstaatlichen Organisationen im Hinblick auf Schutz und Hilfe für Flüchtlinge und Vertriebene;

(45) begrüßen und unterstützen unilaterale, bilaterale und multilaterale Bemühungen um die 
Gewährleistung von Schutz und Hilfe für Flüchtlinge und Vertriebene mit dem Ziel, dauerhafte 
Lösungen zu finden;

(…)

Humanitäres Völkerrecht

Die Teilnehmerstaaten

(47) erinnern daran, daß das humanitäre Völkerrecht auf der dem Menschen innewohnenden 
Würde beruht;
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(48) werden unter allen Umständen das humanitäre Völkerrecht achten und seine Achtung sichern, 
einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung;

(49) erinnern daran, daß diejenigen, die das humanitäre Völkerrecht verletzen, persönlich zur 
Rechenschaft gezogen werden;

(50) anerkennen die wesentliche Rolle des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz bei der För-
derung der Durchführung und Weiterentwicklung des humanitären Völkerechts, einschließlich 
der Genfer Konventionen und ihrer einschlägigen Protokolle;

(51) bekräftigen erneut ihre Verpflichtung, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz sowie 
den Gesellschaften des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds und den Organisationen der Ver-
einten Nationen insbesondere in Zeiten bewaffneter Konflikte volle Unterstützung zu gewähren, 
ihre Schutzembleme zu achten, den Mißbrauch dieser Embleme zu verhindern und gegebenen-
falls alle Bemühungen zu unternehmen, um Zugang zu den betroffenen Gebieten zu gewährleisten;

(52) werden ihrer Pflicht nachkommen, ihre Verpflichtungen im Rahmen des humanitären Völ-
kerrechts zu lehren und Informationen darüber zu verbreiten.

Demokratie auf lokaler und regionaler Ebene

Die Teilnehmerstaaten

(53) werden bestrebt sein, zur Stärkung der demokratischen Beteiligung und des Aufbaus demo-
kratischer Institutionen und bei der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit untereinander ihre 
jeweiligen Erfahrungen mit der Funktionsweise der Demokratie auf lokaler und regionaler Ebene 
untereinander auszutauschen und begrüßen vor diesem Hintergrund das diesbezügliche Infor-
mations- und Ausbildungsnetz des Europarats;

(54) werden Kontakte erleichtern und unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit zwischen 
Gremien auf lokaler und regionaler Ebene ermutigen.

Staatsbürgerschaft

Die Teilnehmerstaaten

(55) anerkennen, daß jeder das Recht auf eine Staatsangehörigkeit hat und daß niemandem will-
kürlich seine/ihre Staatsbürgerschaft entzogen werden soll;

(56) unterstreichen, daß alle Aspekte der Staatsbürgerschaft nach dem Gesichtspunkt der Rechts-
staatlichkeit zu behandeln sind. Sie werden, falls angebracht, Maßnahmen ergreifen, um im Ein-
klang mit ihrem verfassungsmäßigen Rahmen Staatenlosigkeit nicht zunehmen zu lassen;

(57) werden innerhalb der KSZE die Diskussion über diese Fragen fortsetzen.

Todesstrafe

Die Teilnehmerstaaten

(58) bekräftigen ihre im Kopenhagener und Moskauer Dokument zum Ausdruck gebrachten Ver-
pflichtungen in der Frage der Todesstrafe.
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Freie Medien

Die Teilnehmerstaaten

(59) weisen das BDIMR an, ein KSZE-Seminar im Rahmen der menschlichen Dimension zum 
Thema „Freie Medien“ zu veranstalten, das 1993 stattfinden soll. Ziel des Seminars wird sein, die 
Diskussion, Demonstration, die Herstellung von Kontakten sowie den Informationsaustausch zwi-
schen Vertretern der Regierungen und den in den Medien Tätigen zu ermutigen.

Bildungswesen

Die Teilnehmerstaaten

(60) würden begrüßen, wenn angesichts der Bedeutung des Bildungswesens in bezug auf die Ver-
breitung der Gedanken der Demokratie, der Menschenrechte und demokratischer Institutionen 
besonders in einer Zeit des Wandels der Europarat zu diesem Zweck ein für alle Teilnehmerstaa-
ten offenstehendes Seminar veranstaltete, mit dem Titel „Bildungswesen: Strukturen, Grundsätze 
und Strategien“.

Zusammenstellung von Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension

Die Teilnehmerstaaten

(61) begrüßen die Erarbeitung von Zusammenstellungen bestehender KSZE-Verpflichtungen im 
Bereich der menschlichen Dimension, um ein größeres Verständnis für die Implementierung die-
ser Verpflichtungen zu fördern.

Richtlinien für die innerstaatliche Implementierung

Die Teilnehmerstaaten

(62) werden, falls angebracht, die Erarbeitung von Richtlinien fördern, um zur wirksamen Imple-
mentierung innerstaatlicher Gesetze zu Menschenrechtsfragen mit Bezug auf KSZE- Verpflich-
tungen beizutragen.

(…)
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Dokument des dritten Treffens des Rates
Stockholm 1992

Zusammenfassung der Schlussfolgerungen des Stockholmer 
Ratstreffens

Die Gestaltung eines neuen Europa – die Rolle der KSZE
(…)

Die Minister brachten ihr anhaltendes Engagement zum Ausdruck, die KSZE zur Festigung von 
Menschenrechten, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftlicher Freiheit als Fundament 
für Frieden, Sicherheit und Stabilität zu nutzen, um Konflikte im KSZE-Gebiet zu verhindern, zu 
bewältigen und zu lösen.

Die Minister verurteilten die zunehmende Anwendung von Gewalt in Europa, die immer mehr 
Gewaltätigkeit und Haß erzeugt. Sie wiesen nachdrücklich die anhaltenden schwerwiegenden Ver-
letzungen der Menschenrechte zurück. Sie verpflichteten sich zum Handeln gegen zunehmende 
Manifestationen des Rassismus, des Antisemitismus und sämtlicher Formen der Intoleranz im 
KSZE-Gebiet.

(…)

Zu den wichtigen Aspekten der KSZE-Strategie gehören:

(…)

• die Betonung der Fähigkeit der KSZE zur Frühwarnung durch die Ernennung eines Hohen 
Kommissars für nationale Minderheiten, der die volle politische Unterstützung aller Teilneh-
merstaaten genießt;

• die aktive Heranziehung von Missionen und Vertretern als Teil der vorbeugenden Diplomatie 
zur Förderung von Dialog und Stabilität und zur Frühwarnung;

• die wirksame Heranziehung von Missionen und Vertretern in Krisengebieten als Teil einer Stra-
tegie von Konsultationen, Verhandlungen und abgestimmten Aktionen zur Begrenzung von 
Konflikten, ehe es zu Gewaltausbrüchen kommt;

• nach Bedarf, die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und mit einzelnen Teil-
nehmerstaaten, um zu gewährleisten, daß das breite Spektrum der KSZE-Mechanismen und 
-Verfahren, einschließlich Friedenserhaltung, angewandt werden kann;

• verstärkte Anstrengungen, an die Wurzeln von Konflikten heranzugehen durch Anwendung 
aller Aspekte der menschlichen Dimension der KSZE und durch direktere Einbeziehung nicht-
staatlicher Organisationen und einzelner Bürger in die Arbeit der KSZE;

• die Heranziehung aller Regierungen zu gegenseitiger Verantwortlichkeit für ihr Verhalten gegen-
über ihren Bürgern und gegenüber ihren Nachbarstaaten sowie die Heranziehung von Einzelper-
sonen zu persönlicher Rechenschaft für Kriegsverbrechen und Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts;
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(…)

Beschlüsse
(…)

2. Die KSZE als Wertegemeinschaft

Das umfassende Sicherheitskonzept der KSZE stellt Frieden, Sicherheit und Wohlstand in einen 
direkten Zusammenhang mit der Einhaltung der Menschenrechte und den demokratischen Frei-
heiten. Viele der gegenwärtigen Probleme sind damit verbunden, daß es nicht gelungen ist, die 
KSZE-Verpflichtungen und -Prinzipien einzuhalten.

Die Mechanismen der menschlichen Dimension der KSZE werden zunehmend als eine wesentli-
che Grundlage für die Bemühungen der KSZE um Frühwarnung und Konfliktverhütung angewen-
det. Ihre weitere Ausarbeitung und Anwendung wird die Fähigkeit der KSZE erheblich stärken, 
den Hauptursachen der Spannungen nachzugehen und ihre Mechanismen für die Frühwarnung 
bezüglich potentiell gefährlicher Situationen zu präzisieren.

Die Minister begrüßten die verstärkte Rolle des Büros für Demokratische Institutionen und Men-
schenrechte und die Ernennung des Hohen Kommissars für nationale Minderheiten als besonders 
nützliche Schritte zur umfassenderen Einbeziehung der menschlichen Dimension in die politi-
schen Konsultationen und gemeinsamen Aktionen der Teilnehmerstaaten (…)Sie gaben der Hoff-
nung Ausdruck, daß die neu aufgenommenen Teilnehmerstaaten die durch diese Institutionen 
geschaffenen Möglichkeiten besonders nutzen werden.

Die Einhaltung der KSZE-Verpflichtungen ist von grundlegender Bedeutung. Die Überwachung 
der Einhaltung gibt den Regierungen der Teilnehmerstaaten entscheidende Informationen an die 
Hand, auf deren Grundlage sie politische Maßnahmen festlegen können (…)

Die Minister brachten ihre tiefe Besorgnis über die jüngsten Manifestationen von aggressivem Natio-
nalismus, Xenophobie, Antisemitismus, Rassismus und anderen Verletzungen der Menschenrechte 
zum Ausdruck. Verletzungen des humanitären Völkerrechts und der KSZE-Prinzipien und -Ver-
pflichtungen, wie etwa „ethnische Säuberungen“ oder Massendeportationen gefährden die Erhal-
tung von Frieden, Sicherheit und Demokratie und werden nicht geduldet. Sie waren überzeugt, 
daß die KSZE, und insbesondere der Ausschuß Hoher Beamter und der Hohe Kommissar für natio-
nale Minderheiten diesen Gefahren für die Menschenrechte und Grundfreiheiten zunehmende 
Aufmerksamkeit widmen sollten. Der AHB wird dem Ministerrat auf seinem nächsten Treffen, 
wenn sich dieser mit den bisherigen Entwicklungen beschäftigt, über diese Frage Bericht erstatten.

Die Minister betonten weiterhin die bedeutende Rolle, die die menschliche Dimension der KSZE bei 
einer längerfristigen Konfliktverhütung spielen sollte. Sie unterstrichen die Notwendigkeit positiver, 
auf die Förderung von Verständigung und Toleranz sowie auf nationale und örtliche vorbeugende 
Maßnahmen ausgerichteter Schritte. Sie unterstrichen die Bedeutung direkter Kontakte zwischen 
staatlichen und nichtstaatlichen Experten durch eine Reihe von Seminaren über die menschliche 
Dimension, die mit dem KSZE-Seminar über Toleranz erfolgreich eingeleitet wurde (…)

Das wachsende Flüchtlings- und Vertriebenenproblem ist eine Frage von großer Besorgnis für alle 
Teilnehmerstaaten, insbesondere bei Konflikten, durch die die Erfüllung grundlegender mensch-
licher Bedürfnisse besonders gefährdet wird. Die Minister bedauerten das Leid der Zivilbevöl-
kerung, die durch solche Konflikte am stärksten in Mitleidenschaft gezogenen wird, und riefen 
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alle Teilnehmerstaaten auf, ihren Beitrag zu gemeinsamen Bemühungen zu leisten, um die Last 
gemeinsam zu tragen. Alle Regierungen sind sich gegenseitig für ihr Verhalten gegenüber ihren 
Bürgern und gegenüber ihren Nachbarn verpflichtet. Einzelpersonen werden für Kriegsverbre-
chen und Verletzungen des humanitären Völkerrechts persönlich zur Verantwortung gezogen.

(…)

3. Hoher Kommissar für nationale Minderheiten

Der Rat ernannte Herrn Max van der Stoel zum Hohen Kommissar für nationale Minderheiten der 
KSZE, um die Fähigkeit der KSZE zur Frühwarnung und zur vorbeugenden Diplomatie zu stärken. 
Der Hohe Kommissar wird im Rahmen des im Helsinki-Dokument festgelegten Mandats handeln. 
Die Minister brachten ihre Unterstützung für den Hohen Kommissar und ihre Bereitschaft zum 
Ausdruck, mit ihm bei der Ausübung seiner vielschichtigen und gleichzeitig entscheidenden Auf-
gabe zusammenzuarbeiten, die darin besteht, Spannungen in bezug auf Fragen nationaler Minder-
heiten, die das Potential zu einem Konflikt im KSZE-Gebiet in sich bergen, zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt zu erkennen und einzudämmen.

Die Minister ermutigten den Hohen Kommissar, potentielle Spannungsgebiete sorgfältig zu ana-
lysieren, jeglichen Teilnehmerstaat zu besuchen und auf allen Ebenen breitgefächerte Erörterun-
gen mit den am Problem direkt beteiligten Parteien zu führen. Hierbei kann der Hohe Kommissar 
die Fragen mit den Parteien diskutieren und gegebenenfalls Dialog, Vertrauen und Zusammenar-
beit zwischen ihnen auf allen Ebenen fördern, um politische Lösungen in Übereinstimmung mit 
den KSZE-Prinzipien und – Verpflichtungen zu fördern.

Die Minister verpflichteten sich, den Hohen Kommissar unter voller Wahrung seiner Unabhän-
gigkeit gemäß dem Mandat mit ihnen zur Verfügung stehenden einschlägigen Informationen zu 
Fragen nationaler Minderheiten zu versehen.

(…)
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Dokument des vierten Treffens des Rates
Rom 1993

Die KSZE und das neue Europa – unsere Sicherheit ist unteilbar
(…)

Die Minister brachten ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, daß die Bedrohungen für Frie-
den und Stabilität rasch zunehmen und daß Krisen, weitverbreitete Gewalt und offene Konfrontatio-
nen anhalten. Sie verurteilten nachdrücklich die zunehmenden Verletzungen der Menschenrechte 
und des humanitären Rechts sowie den Versuch von Ländern, Gebiete durch Gewaltanwendung 
zu erwerben. Die durch bewaffnete Konflikte verursachten wachsenden Flüchtlingsströme und das 
durch solche Konflikte hervorgerufene entsetzliche menschliche Leid müssen so rasch wie mög-
lich eingedämmt werden. Die Minister bekräftigten die persönliche Verantwortung derer, die Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit begehen.

Trotz dieser Ereignisse sind ermutigende Fortschritte im Bereich der Menschenrechte, der Demo-
kratie und der Rechtsstaatlichkeit in mehreren Teilen des KSZE-Raums festzustellen. Die Minister 
brachten ihre Genugtuung über die Verbreitung freier Wahlen und die Entwicklung von demo-
kratischen Institutionen in zahlreichen Teilnehmerstaaten zum Ausdruck. Die Minister äußerten 
ihre Absicht, zu gewährleisten, daß die KSZE für solche Bemühungen eine angemessene Unter-
stützung bereitstellt.

(…)

Die Minister unterstrichen die Notwendigkeit, die Fähigkeiten der KSZE im Bereich der Frühwar-
nung und der vorbeugenden Diplomatie umfassender zu nutzen und die menschliche Dimension 
in diese Bemühungen verstärkt zu integrieren. Sie würdigten den Beitrag des Hohen Kommissars 
für nationale Minderheiten zur Entwicklung dieser Fähigkeiten.

Sie begrüßten ferner die gewachsene Rolle des Büros für Demokratische Institutionen und Men-
schenrechte im Rahmen der menschlichen Dimension sowie die Beiträge der KSZE-Missionen 
auf dem Gebiet der Konfliktverhütung und der Krisenbewältigung. Das Ziel weiterer Bemühun-
gen sollte auf die Verbesserung der Fähigkeiten gerichtet sein, sich mit potentiellen Krisen früh-
zeitig auseinanderzusetzen.

(…)

Um ihren Verpflichtungen Nachdruck und Richtung zu verleihen, haben die Minister ein Aktions-
programm vereinbart, das durch die heute von ihnen angenommenen Beschlüsse umzusetzen ist.

Bei diesen Beschlüssen geht es unter anderem um folgende Fragen:

(…)

(c) Die Rolle des Hohen Kommissars für nationale Minderheiten wird verstärkt



Rom 1993

133

(d) Die menschliche Dimension wird in den politischen Konsultationsprozeß der KSZE weiter 
integriert; das BDIMR wird weiter gestärkt.

(…)

(j) Die Rolle der KSZE bei der Bekämpfung von aggressivem Nationalismus, Rassismus, Chauvi-
nismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus wird verstärkt.

Beschlüsse des Treffens des Rates in Rom
(…)

III. Hoher Kommissar für nationale Minderheiten

Unter Berücksichtigung der engen Wechselbeziehung zwischen Problemen der nationalen Min-
derheiten und der Konfliktverhütung ermutigten die Minister den Hohen Kommissar für natio-
nale Minderheiten, seine Tätigkeit gemäß dem Mandat fortzusetzen. Sie betrachteten den Hohen 
Kommissar für nationale Minderheiten als einen innovativen und effektiven Aktivposten bei 
der Frühwarnung und vorbeugenden Diplomatie. Die Minister unterstrichen die Bedeutung der 
umfassenden Zusammenarbeit der Teilnehmerstaaten mit dem Hohen Kommissar und der Unter-
stützung von Folgemaßnahmen und Verwirklichung seiner Empfehlungen. Sie begrüßten den 
Beschluß des AHB zur Aufstockung der dem Hohen Kommissar für nationale Minderheiten zur 
Verfügung stehenden Ressourcen.

IV. Die menschliche Dimension

1. Die Minister bekräftigten, daß die Fragen der menschlichen Dimension für das umfassende 
Sicherheitskonzept der KSZE von grundlegender Bedeutung sind. Sie stellten fest, daß die Einhal-
tung der Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension in großen Teilen des KSZE-
Gebiets weiter konsolidiert werden muß, und brachten ihre besondere Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, daß bei anhaltenden Konflikten im KSZE-Gebiet weiterhin Zivilisten Opfer von Grau-
samkeiten sind. Besorgt über die Grundursachen von Spannungen, die historischen Vorurteilen 
entstammen, riefen die Minister zu Bemühungen auf, um – unter anderem durch Bildungsarbeit – 
Toleranz und ein Bewußtsein der Zugehörigkeit zu einem System gemeinsamer Werte zu fördern. 
Die Minister betonten, daß die Durchführung der Verpflichtungen im Bereich der menschlichen 
Dimension bei den Bemühungen der KSZE um Konfliktverhütung im Brennpunkt der Aufmerk-
samkeit stehen muß.

2. Zu diesem Zweck beschlossen die Minister, das im Rahmen der menschlichen Dimension der 
KSZE zur Verfügung stehende Instrumentarium der Konfliktverhütung und Frühwarnung zu ver-
bessern. Sie betonten in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit verstärkter Zusammenarbeit 
und Koordinierung mit einschlägigen internationalen Organisationen wie dem Europarat sowie 
mit nichtstaatlichen Organisationen.

Folgende Beschlüsse wurden gefaßt:

3. Der politische Konsultationsprozeß und KSZE-Missionen

• Um politische Beratungen und Aktionen im Rahmen der menschlichen Dimension zu för-
dern, werden die beschlußfassenden Gremien der KSZE Fragen der menschlichen Dimension 
regelmäßig als festen Bestandteil der Beratungen über die europäische Sicherheit in Erwägung 
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ziehen. Dem BDIMR werden zur Unterstützung solcher Erwägungen Ressourcen und Informa-
tionen zur Verfügung gestellt.

• Den Fragen der menschlichen Dimension wird in den Mandaten der KSZE- Missionen sowie in 
den Folgemaßnahmen zu den Missionsberichten weitere Aufmerksamkeit geschenkt. Zu diesem 
Zweck wird das BDIMR bei der Vorbereitung von KSZE-Missionen eine größere Rolle erhalten, 
unter anderem bei der Bereitstellung von Informationen und der Beratung von Missionen ent-
sprechend seiner Sachkenntnis.

• Im Zusammenhang mit Konfliktverhütung und Krisenbewältigung wird vom AHB und vom 
Ständigen Ausschuß der KSZE gegebenenfalls auch – unter Berücksichtigung der Rolle ande-
rer einschlägiger internationaler Gremien – die Frage der Massenmigration, nämlich von Ver-
triebenen und Flüchtlingen, behandelt.

4. Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte

Die Minister beschlossen, die Aufgaben und Operationen des BDIMR zu stärken. Das BDIMR wird 
seine Tätigkeit entsprechend seinem Mandat unter anderem in folgenden Bereichen verstärken:

• Aufbau einer erweiterten Datenbank von Experten in den für die menschliche Dimension rele-
vanten Bereichen. Die Teilnehmerstaaten und nichtstaatlichen Organisationen werden ersucht, 
das BDIMR über Experten in Kenntnis zu setzen, die in den für die menschliche Dimension 
relevanten Bereichen zur Verfügung stehen;

• Verstärkung seiner Rolle bei der umfassenden Wahlüberwachung;

• verstärkte Zusammenarbeit mit einschlägigen internationalen Organisationen zur Koordinie-
rung der Tätigkeit und zur Feststellung möglicher Bereiche für gemeinsame Unternehmungen;

• Entgegennahme von Informationen, die von nichtstaatlichen Organisationen mit einschlägigen 
Erfahrungen im Bereich der menschlichen Dimension bereitgestellt werden;

• Funktion als Kontaktstelle für Informationen, die Teilnehmerstaaten entsprechend den KSZE-
Verpflichtungen bereitstellen;

• Verbreitung allgemeiner Informationen über die menschliche Dimension und das humanitäre 
Völkerrecht.

Die Minister bestimmten, daß dem BDIMR zur Erfüllung seiner neuen Aufgaben zusätzliche Res-
sourcen gewährt werden sollten. Sie ersuchten den AHB, die finanziellen und administrativen Aus-
wirkungen der oben dargelegten Verstärkung des BDIMR zu prüfen.

5. Straffung des Moskauer Mechanismus

In Anerkennung des Moskauer Mechanismus als eines wichtigen zwischenstaatlichen Instru-
ments für Folgemaßnahmen im Bereich der menschlichen Dimension kamen die Minister über-
ein, seine Wirksamkeit weiterzuentwickeln und seine Anwendung zu fördern, indem die gemäß 
diesem Mechanismus bestehende Liste erweitert wird und die Fristen verkürzt werden. Auch der 
Ständige Ausschuß der KSZE wird bevollmächtigt, den Mechanismus auszulösen sowie Folgemaß-
nahmen auf der Grundlage der Berichte des Berichterstatters einzuleiten. Zu diesem Zweck wurde 
beschlossen, den Mechanismus entsprechend Anhang A abzuändern.

6. Weiterführung der Tätigkeit des Implementierungstreffens zu Fragen der menschlichen Dimen-
sion und der Seminare über die menschliche Dimension

• Die Minister maßen dem Ergebnis des ersten Implementierungstreffens zu Fragen der mensch-
lichen Dimension sowie den über die menschliche Dimension durchgeführten Seminaren 
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Bedeutung bei. Die Ergebnisse des Implementierungstreffens zu Fragen der menschlichen Dimen-
sion wurden begrüßt, und der AHB sowie der Ständige Ausschuß der KSZE wurden beauftragt, 
relevante Folgemaßnahmen in Betracht zu ziehen.

• Verstärkte Folgemaßnahmen durch die politischen Gremien der KSZE auf der Grundlage von 
Zusammenfassungen von Treffen und Seminaren im Bereich der menschlichen Dimension wer-
den angestrebt. Das BDIMR wird in Absprache mit interessierten Teilnehmerstaaten eingela-
den, anläßlich bevorstehender AHB-Treffen oder Treffen des Ständigen Ausschusses weitere 
Vorschläge für geeignete Folgemaßnahmen vorzulegen, die sich aus den Seminaren über die 
menschliche Dimension ergeben.

• Die Minister würdigten die auf dem Seminar über freie Medien geleistete Arbeit zur Förde-
rung eines redaktionell unabhängigen Rundfunks und Fernsehens sowie einer freien Presse. 
Sie bekräftigten ihre Verpflichtung zur Gewährleistung der freien Meinungsäußerung, eines 
menschlichen Grundrechts, und unterstrichen die Notwendigkeit unabhängiger Medien für eine 
freie und offene Gesellschaft. Zu diesem Zweck beschlossen die Minister, daß die KSZE-Instru-
mente der menschlichen Dimension besser genutzt werden sollten, um offene Medien und eine 
breite Medienvielfalt zu fördern, einschließlich der Erkundung der Möglichkeit, KSZE-Missi-
onen einzusetzen.

(…)

VIII. Integration der kürzlich aufgenommenen Teilnehmerstaaten
(…)

2. Die Minister unterstrichen die Bedeutung der menschlichen Dimension bei der weiteren Inte-
gration der kürzlich aufgenommenen Teilnehmerstaaten. Obwohl sich zahlreiche dieser Staaten 
in einem schwierigen politischen und wirtschaftlichen Übergangsprozeß befinden, brachten die 
Minister ihre Erwartung zum Ausdruck, daß die kürzlich aufgenommenen Teilnehmerstaaten 
alles daransetzen, um die Durchführung aller KSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen in ihren 
Ländern auch in Krisenzeiten zu gewährleisten. Sie würdigten die Rolle des BDIMR bei der Hilfe 
für den Aufbau demokratischer Institutionen in den kürzlich aufgenommenen Teilnehmerstaaten. 
Sie ersuchten das BDIMR, seine Bemühungen zur Feststellung und Verwirklichung von Koopera-
tionsprojekten mit diesen Staaten im Rahmen des Programms der koordinierten Unterstützung 
zu verstärken. Sie nahmen ferner den wichtigen Beitrag zur Kenntnis, den die vom BDIMR veran-
stalteten Seminare über die menschliche Dimension für ein besseres Verständnis der sich aus dem 
Integrationsprozeß ergebenden Probleme geleistet haben. Sie waren sich darin einig, daß die volle 
Nutzung der auf diesen Seminaren gesammelten Erfahrungen von Bedeutung ist.

(…)

X. Erklärung über aggressiven Nationalismus, Rassismus, Chauvinismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus

1. Die Minister erinnerten an ihre auf der Stockholmer Tagung des Rates angenommenen Beschlüsse 
und nahmen mit großer Besorgnis die zunehmenden Erscheinungen von aggressivem Nationa-
lismus, wie territorialen Expansionismus, Rassismus, Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Antisemitismus zur Kenntnis. Diese sind den KSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen diametral 
entgegengesetzt.

2. Die Minister nahmen ferner zur Kenntnis, daß solche Phänomene zu Gewalt, Sezessionsbe-
strebungen durch Gewaltanwendung und ethnischer Zwietracht, sowie – in den schlimmsten 
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Fällen – zu den barbarischen Praktiken der Massendeportation, der ethnischen Säuberung und 
der Gewaltanwendung gegen unschuldige Zivilpersonen führen können.

3. Aggressiver Nationalismus, Rassismus, Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus 
führen zu ethnischen, politischen und sozialen Spannungen innerhalb von Staaten und zwischen 
diesen. Sie untergraben zugleich die internationale Stabilität und die weltweiten Anstrengungen 
zur festen Verankerung der allgemeinen Menschenrechte.

4. Die Minister richteten ihre Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit dringender Maßnahmen zur 
Durchsetzung der strikten Einhaltung der Normen des humanitären Völkerrechts, einschließlich 
Anklage und Bestrafung von Personen, die sich Kriegsverbrechen und anderer Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit schuldig gemacht haben.

5. Die Minister waren sich darin einig, daß die KSZE bei diesen Bemühungen eine wichtige Rolle 
spielen muß. Die in den KSZE-Verpflichtungen enthaltenen eindeutigen Verhaltensnormen schlie-
ßen die aktive Unterstützung gleicher Rechte für alle Menschen in Übereinstimmung mit dem 
Völkerrecht und des Schutzes nationaler Minderheiten ein.

6. Die Minister vereinbarten, dieser Frage auf der Tagesordnung der KSZE auch künftig hohe Pri-
orität beizumessen, und beschlossen daher:

• den Ständigen Ausschuß mit der Prüfung möglicher Folgemaßnahmen zu beauftragen;

• den Hohen Kommissar für nationale Minderheiten einzuladen, allen Aspekten des aggressiven 
Nationalismus, Rassismus, Chauvinismus, der Fremdenfeindlichkeit und des Antisemitismus 
im Zusammenhang mit seinem Mandat besondere Aufmerksamkeit zu schenken;

• das BDIMR zu ersuchen, diesen Phänomenen besondere Beachtung zu schenken und die zur 
Behandlung dieser Probleme notwendigen Ressourcen einzusetzen.

(…)

Anhang A

Die Verfahrensweise gemäß Ziffer 3, 7, 11, 13 und 14 des Dokuments des Moskauer Treffens der 
Konferenz über die Menschliche Dimension der KSZE aus dem Jahre 1991 wird wie folgt abgeän-
dert (alle Veränderungen sind unterstrichen):

(3) Eine Liste, die pro Teilnehmerstaat bis zu sechs von diesem ernannte Experten umfaßt, wird 
unverzüglich bei der KSZE-Institution erstellt. Die Experten werden namhafte Persönlichkeiten, 
einschließlich – wann immer möglich – Experten mit Erfahrung in Fragen mit Bezug auf natio-
nale Minderheiten, vorzugsweise mit einem hohen Maß an Erfahrung im Bereich der menschlichen 
Dimension sein, von denen eine unparteiische Wahrnehmung ihrer Aufgaben erwartet werden kann.

Die Experten werden nach freiem Ermessen des ernennenden Teilnehmerstaates für einen Zeit-
raum von drei bis sechs Jahren ernannt, wobei jedoch kein Experte diese Funktion länger als 
zwei aufeinanderfolgende Perioden ausüben darf. Innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe 
der Ernennung durch die KSZE-Institution kann jeder Teilnehmerstaat Vorbehalte gegen höchs-
tens zwei der von einem anderen Teilnehmerstaat ernannten Experten erheben. In einem solchen 
Fall kann der ernennende Staat innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe solcher Vorbe-
halte seine Entscheidung überprüfen und einen anderen bzw. andere Experten ernennen; falls 
er die ursprünglich beabsichtigte Ernennung bestätigt, darf der betreffende Experte an keinem 
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Verfahren teilnehmen, das den Staat betrifft, der den Vorbehalt geäußert hat, es sei denn mit des-
sen ausdrücklicher Zustimmung.

Die Liste findet Anwendung, sobald 45 Experten ernannt sind.

(7) Die Expertenmission wird ihre Feststellungen dem einladenden Staat so rasch wie möglich vor-
legen, vorzugsweise innerhalb von drei Wochen nach Einberufung der Mission. Der einladende 
Staat wird spätestens zwei Wochen nach Vorlage der Feststellungen der Mission diese zusammen 
mit einer Darstellung der von ihm daraufhin unternommenen bzw. beabsichtigten Handlungen 
durch die KSZE-Institution an die anderen Teilnehmerstaaten weiterleiten.

Der Ausschuß Hoher Beamter kann über diese Feststellungen und mögliche Kommentare des ein-
ladenden Staates beraten und auch mögliche weitere Schritte in Betracht ziehen. Die Feststellun-
gen und Kommentare werden solange vertraulich behandelt, bis sie den Hohen Beamten vorgelegt 
werden. Solange die Feststellungen und jeglicher Kommentar nicht verteilt sind, darf keine andere 
Expertenmission zu derselben Frage ernannt werden.

(11) Der/Die KZSE-Berichterstatter wird/werden die Tatsachen feststellen und darüber berichten 
und kann/können Empfehlungen für mögliche Lösungen der aufgeworfenen Frage abgeben. Der 
Bericht des Berichterstatters/der Berichterstatter, der die festgestellten Tatsachen, Vorschläge und 
Empfehlungen umfaßt, wird dem betroffenen Teilnehmerstaat bzw. den betroffenen Teilnehmer-
staaten und – wenn von den betroffenen Staaten nicht anders vereinbart – der KSZE-Institution 
spätestens zwei Wochen nach Ernennung des letzten Berichterstatters vorgelegt. Der ersuchte Staat 
wird – falls von allen betroffenen Teilnehmerstaaten nicht anders vereinbart – spätestens zwei 
Wochen nach Vorlage des Berichts der KSZE-Institution alle Bemerkungen zum Bericht zuleiten.

Die KSZE-Institution wird den Bericht sowie alle vom ersuchten Staat bzw. von irgendeinem ande-
ren Teilnehmerstaat gemachten Bemerkungen unverzüglich an alle Teilnehmerstaaten weiterleiten.

Der Bericht wird auf die Tagesordnung des nächsten ordentlichen Treffens des Ausschusses Hoher 
Beamter oder des Ständigen Ausschusses der KSZE gesetzt werden, die über mögliche weitere 
Schritte entscheiden können. Der Bericht bleibt bis zum Abschluß dieses Treffens des Ausschus-
ses vertraulich. Solange der Bericht nicht verteilt ist, kann kein anderer Berichterstatter zu der-
selben Frage ernannt werden.

(13) Auf Ersuchen eines jeglichen Teilnehmerstaates kann der Ausschuß Hoher Beamter oder der 
Ständige Ausschuß der KSZE beschließen, eine Mission von Experten bzw. KSZE-Berichterstat-
tern einzusetzen. In einem solchen Fall wird der Ausschuß auch festlegen, ob die einschlägigen 
Bestimmungen der vorangegangenen Ziffern Anwendung finden.

(14) Der bzw. die Teilnehmerstaaten, die um die Einsetzung einer Mission von Experten bzw. 
Berichterstattern ersucht haben, tragen die Kosten für diese Mission. Im Falle der Ernennung 
von Experten bzw. Berichterstattern aufgrund eines Beschlusses des Ausschusses Hoher Beamter 
oder des Ständigen Ausschusses der KSZE werden die Kosten entsprechend dem üblichen Ver-
teilerschlüssel der Kosten von den Teilnehmerstaaten getragen. Diese Verfahren werden auf dem 
KSZE-Folgetreffen von Helsinki überprüft werden.
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Gipfelerklärung von Budapest
(…)

7. (…) Die demokratischen Werte der KSZE sind von grundlegender Bedeutung für unser Ziel 
einer Staatengemeinschaft ohne alte oder neue Teilungen, in der die souveräne Gleichheit und die 
Unabhängigkeit aller Staaten in vollem Umfang geachtet werden, in der es keine Einflußsphären 
gibt und in der die Menschenrechte und die Grundfreiheiten aller, ungeachtet von Rasse, Haut-
farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, sozialer Herkunft oder der Zugehörigkeit zu einer Minder-
heit nachdrücklich geschützt werden.

(…)

14. Wir bekräftigen die Bedeutung der menschlichen Dimension für sämtliche Aktivitäten der KSZE. 
Die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
ist ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der KSZE-Region. Sie 
muß eines der vorrangigen Ziele der Tätigkeit der KSZE bleiben. Regelmäßige Überprüfungen der 
Durchführung unserer Verpflichtungen, die in der gesamten KSZE von grundlegender Bedeutung 
sind, sind im Bereich der menschlichen Dimension absolut erforderlich. Das Büro für demokra-
tische Institutionen und Menschenrechte wird auf der Grundlage seiner erweiterten Fähigkeiten 
die Teilnehmerstaaten auch weiterhin unterstützen, insbesondere diejenigen im Übergang. Wir 
unterstreichen die Bedeutung menschlicher Kontakte im Hinblick auf die Bewältigung des Erbes 
alter Teilungen.

(…)

Beschlüsse von Budapest

I. Stärkung der KSZE

1. Das neue Zeitalter der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat zu einem grundlegenden 
Wandel in der KSZE und zu einer dramatischen Stärkung ihrer Rolle im Hinblick auf die Gestal-
tung unseres gemeinsamen Sicherheitsgebiets geführt. Um dies zum Ausdruck zu bringen, wird 
die KSZE künftig unter dem Namen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) bekannt sein. Der Namenswechsel gilt ab dem 1. Januar 1995. Von diesem Zeitpunkt an 
werden alle Bezugnahmen auf die KSZE künftig als Bezugnahmen auf die OSZE betrachtet.
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(…)

3. Die Staats- und Regierungschefs haben verfügt, daß die KSZE künftig unter anderem folgende 
Rolle und folgende Aufgaben wahrnehmen wird:

(…)

5. – die umfassende Durchführung aller KSZE-Verpflichtungen gewährleisten; (…)

11. – die Arbeit der KSZE im Bereich der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie in anderen 
Bereichen der menschlichen Dimension weiter entwickeln;

(…)

14. Um diese Ziele zu erreichen, wird die KSZE ihre Aufgabe folgendermaßen wahrnehmen:

15. Das nächste Treffen der Staats- und Regierungschefs wird 1996 in Lissabon im Anschluß an 
ein Vorbereitungstreffen stattfinden. Das Gipfeltreffen wird über die Häufigkeit künftiger Gipfel-
treffen entscheiden.

16. Der Ministerrat (vormals der Rat der KSZE) wird als das zentrale beschlußfassende und len-
kende Gremium der KSZE in der Regel gegen Ende der Amtsperiode jedes Vorsitzenden auf Außen-
ministerebene zusammentreten.

17. Der Hohe Rat (anstelle des Ausschusses Hoher Beamter) wird mindestens zweimal jährlich in 
Prag zusammentreten. Ein zusätzliches Treffen wird vor dem Treffen des Ministerrats stattfinden. 
Der Hohe Rat wird grundsatzpolitische und allgemeine haushaltspolitische Richtlinien erörtern 
und vorgeben. Es wird angeregt, daß die Teilnehmerstaaten auf der Ebene der politischen Direk-
toren oder einer entsprechenden Ebene vertreten sind. Der Hohe Rat wird auch als Wirtschafts-
forum einberufen.

18. Der Ständige Rat (vormals der Ständige Ausschuß) wird das reguläre, für die politische Konsul-
tation und Entscheidungsfindung zuständige Gremium sein. Er kann auch aus Dringlichkeitsgrün-
den einberufen werden. Er wird in Wien zusammentreten und sich aus den ständigen Vertretern 
der Teilnehmerstaaten zusammensetzen.

19. Die übergreifende Verantwortung für exekutive Maßnahmen wird weiterhin der amtierende 
Vorsitzende tragen. Dieser wird sein Mandat auch weiterhin in vollem Umfang nutzen, unter 
anderem durch die Entsendung persönlicher Vertreter. Der amtierende Vorsitzende wird durch 
die Troika unterstützt. Die Amtszeit des Vorsitzenden beträgt normalerweise ein Kalenderjahr.

20. Der Generalsekretär wird sein Mandat auch weiterhin in vollem Umfang nutzen und zur Unter-
stützung des amtierenden Vorsitzenden aktiver in alle Aspekte der Verwaltung der KSZE einge-
bunden sein. Er nimmt an den Ministertreffen der Troika teil.

21. Der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten wird in der Weiterführung seiner Tätigkeit 
unterstützt und seine Ressourcen werden aufgestockt. Die Teilnehmerstaaten werden sich verstärkt 
darum bemühen, seine Empfehlungen umzusetzen.

22. Die KSZE-Missionen werden in ihrer Tätigkeit durch den Ständigen Rat politisch sowie im Hin-
blick auf die praktische Umsetzung unterstützt. Um die Erfüllung ihrer Aufgaben zu gewährleisten, 
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werden sich die Teilnehmerstaaten zur Bereitstellung der notwendigen menschlichen und finan-
ziellen Ressourcen verpflichten.

23. Das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte der KSZE wird im Hinblick 
auf seine bedeutende Rolle im Rahmen von KSZE-Aktivitäten gestärkt.

24. Der amtierende Vorsitzende wird auch weiterhin enge Kontakte und einen aktiven Dialog mit 
der Parlamentarischen Versammlung (PV) pflegen. Er wird die Empfehlungen der PV dem Stän-
digen Rat unterbreiten und die PV über die Aktivitäten der KSZE informieren.

25. Das gegenwärtige Verfahren der Überprüfung der Durchführung aller KSZE-Verpflichtun-
gen wird beibehalten. Das jedem Gipfeltreffen vorausgehende Überprüfungstreffen wird in Wien 
stattfinden.

(…)

IV. Verhaltenskodex zu politischen und militärischen Aspekten der Sicherheit

Präambel

Die Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE),

In der Erkenntnis, daß die Sicherheitskooperation unter anderem durch die weitere Förderung von 
Normen für ein verantwortungsvolles und auf Zusammenarbeit begründetes Verhalten im Sicher-
heitsbereich gestärkt werden muß,

In der Bestätigung, daß dieser Kodex die Gültigkeit und Anwendbarkeit der Ziele und Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen und anderer völkerrechtlicher Bestimmungen unberührt läßt,

In Bekräftigung der unverminderten Gültigkeit der Leitprinzipien und gemeinsamen Werte der 
Schlußakte von Helsinki, der Charta von Paris und des Helsinki-Dokuments 1992, welche die Ver-
antwortung der Staaten untereinander sowie der Regierungen gegenüber ihren Völkern zum Aus-
druck bringen, sowie der Gültigkeit anderer KSZE-Verpflichtungen,

Haben den folgenden Verhaltenskodex zu politischen und militärischen Aspekten der Sicherheit 
angenommen:

I

1. Die Teilnehmerstaaten betonen, daß die uneingeschränkte Achtung aller in der Schlußakte von 
Helsinki verankerten KSZE-Prinzipien und daß die Erfüllung aller im Rahmen der KSZE einge-
gangenen Verpflichtungen nach Treu und Glauben für die Stabilität und die Sicherheit von grund-
legender Bedeutung sind und folglich ein direktes und legitimes Anliegen für sie alle darstellen.

2. Die Teilnehmerstaaten bestätigen die fortdauernde Gültigkeit ihres umfassenden Sicherheitskon-
zepts, das mit der Schlußakte von Helsinki eingeleitet wurde und das die Erhaltung des Friedens 
mit der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten verbindet. Es stellt einen Zusammen-
hang zwischen der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Umwelt und friedlichen 
zwischenstaatlichen Beziehungen her.

(…)
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II

6. Die Teilnehmerstaaten werden terroristische Handlungen in keiner Weise unterstützen und 
geeignete Maßnahmen ergreifen, um den Terrorismus in all seinen Formen zu verhindern und 
zu bekämpfen. Sie werden bei der Bekämpfung der von terroristischen Aktivitäten ausgehenden 
Bedrohung in vollem Umfang zusammenarbeiten, indem sie internationale Instrumente und von 
ihnen in dieser Hinsicht vereinbarte Verpflichtungen anwenden. Sie werden insbesondere Schritte 
unternehmen, um den Anforderungen aus internationalen Übereinkommen gerecht zu werden, 
denen zufolge Terroristen von ihnen verfolgt oder ausgeliefert werden müssen.

(…)

VI.

17. Die Teilnehmerstaaten verpflichten sich zur Zusammenarbeit, um Spannungen, die in einen 
Konflikt münden können, unter anderem durch die Schaffung solider wirtschaftlicher und umwelt-
politischer Grundlagen entgegenzuwirken. Zu den Ursachen dieser Spannungen gehören Verletzun-
gen der Menschenrechte und Grundfreiheiten und anderer Verpflichtungen in der menschlichen 
Dimension; Äußerungen von aggressivem Nationalismus, Rassismus, Chauvinismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus gefährden ebenfalls den Frieden und die Sicherheit.

18. Die Teilnehmerstaaten betonen sowohl die Bedeutung eines frühzeitigen Erkennens potenti-
eller Konflikte als auch die Bedeutung ihrer gemeinsamen Bemühungen im Bereich der Konflikt-
verhütung, der Krisenbewältigung und der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten.

19. Im Falle eines bewaffneten Konflikts werden sie sich darum bemühen, die wirksame Einstel-
lung der Feindseligkeiten zu erleichtern und Bedingungen zu schaffen, die eine politische Lösung 
des Konflikts begünstigen. Sie werden humanitäre Hilfeleistungen im Geiste der Zusammenar-
beit unterstützen, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern, indem sie unter anderem für das 
an solchen Aktionen beteiligte Personal und für Hilfsgüter den freien Durchgang erleichtern.

VII

20. Die Teilnehmerstaaten betrachten die demokratische politische Kontrolle der militärischen 
und paramilitärischen Kräfte und der inneren Sicherheitskräfte sowie der Nachrichtendienste und 
der Polizei als unerläßlichen Bestandteil der Stabilität und der Sicherheit. Sie werden als wichtigen 
Ausdruck der Demokratie die Integration ihrer Streitkräfte in die bürgerliche Gesellschaft fördern.

21. Jeder Teilnehmerstaat wird stets dafür sorgen, daß seine militärischen und paramilitärischen 
Kräfte sowie seine Sicherheitskräfte der wirksamen Führung und Kontrolle durch die verfassungs-
mäßigen und demokratisch legitimierten Behörden unterliegen und daß diese Behörden ihre Kon-
trollfunktion ausüben. Jeder Teilnehmerstaat wird kontrollieren, ob gewährleistet ist, daß diese 
Behörden ihren verfassungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten nachkommen. Sie werden die Rolle 
und die Aufgaben dieser Kräfte und deren Verpflichtung, ausschließlich im Rahmen der Verfas-
sung zu handeln, eindeutig festlegen.

22. Jeder Teilnehmerstaat wird dafür sorgen, daß die Verteidigungsausgaben von seinem Gesetz-
gebungsorgan genehmigt werden. Jeder Teilnehmerstaat wird sich unter gebührender Beachtung 
der nationalen Sicherheitserfordernisse bei seinen Militärausgaben Zurückhaltung auferlegen und 
dafür sorgen, daß Transparenz herrscht und Informationen in bezug auf die Streitkräfte öffent-
lich zugänglich sind.
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23. Jeder Teilnehmerstaat wird dafür sorgen, daß jeder einzelne Angehörige der Streitkräfte seine 
bürgerlichen Rechte ausüben kann, und gleichzeitig gewährleisten, daß seine Streitkräfte selbst 
politisch neutral sind.

24. Jeder Teilnehmerstaat wird Maßnahmen zum Schutz vor einem versehentlichen oder nicht 
genehmigten Einsatz militärischer Mittel vorsehen und beibehalten.

25. Die Teilnehmerstaaten werden keine Kräfte dulden oder unterstützen, die ihren verfassungs-
mäßigen Behörden nicht rechenschaftspflichtig sind oder von diesen nicht kontrolliert werden. Ist 
ein Teilnehmerstaat nicht in der Lage, seine Amtsgewalt über solche Kräfte auszuüben, kann er 
um Konsultationen im Rahmen der KSZE ersuchen, um geeignete Schritte in Erwägung zu ziehen.

26. Jeder Teilnehmerstaat wird gewährleisten, daß sich seine paramilitärischen Kräfte im Einklang 
mit seinen internationalen Verpflichtungen des Erwerbs von Fähigkeiten für Kampfaufgaben über 
den Umfang hinaus enthalten, für den sie gebildet wurden.

27. Jeder Teilnehmerstaat wird gewährleisten, daß die Rekrutierung oder Einberufung von Personal 
zum Dienst in seinen militärischen und paramilitärischen Kräften sowie in seinen Sicherheitskräf-
ten mit seinen Verpflichtungen hinsichtlich der Menschenrechte und Grundfreiheiten vereinbar ist.

28. Die Teilnehmerstaaten werden in ihren Gesetzen oder anderen einschlägigen Dokumenten die 
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Streitkräfte festhalten. Sie werden die Einführung von 
Freistellungen vom Militärdienst oder Alternativen dazu in Erwägung ziehen.

29. Die Teilnehmerstaaten werden in ihren jeweiligen Ländern das humanitäre Kriegsvölkerrecht 
in breitem Umfang zugänglich machen. Ihre diesbezüglichen Verpflichtungen werden in ihren 
militärischen Schulungsprogrammen und Vorschriften der innerstaatlichen Praxis entsprechend 
Niederschlag finden.

30. Jeder Teilnehmerstaat wird die Angehörigen seiner Streitkräfte mit den für bewaffnete Kon-
flikte geltenden internationalen humanitären rechtlichen Vorschriften, Regeln, Übereinkommen 
und Verpflichtungen vertraut machen und wird gewährleisten, daß sich die Angehörigen der Streit-
kräfte der Tatsache bewußt sind, daß sie nach dem innerstaatlichen Recht und dem Völkerrecht 
für ihre Handlungen einzeln verantwortlich sind.

31. Die Teilnehmerstaaten werden gewährleisten, daß die mit Befehlsgewalt ausgestatteten Ange-
hörigen der Streitkräfte diese im Einklang mit dem einschlägigen innerstaatlichen Recht und dem 
Völkerrecht ausüben und daß ihnen bewußt gemacht wird, daß sie nach diesem Recht für die 
unrechtmäßige Ausübung ihrer Befehlsgewalt einzeln zur Verantwortung gezogen werden kön-
nen und daß Befehle, die gegen das innerstaatliche Recht und das Völkerrecht verstoßen, nicht 
erteilt werden dürfen. Die Verantwortlichkeit der Vorgesetzten entbindet die Untergebenen von 
keiner ihrer Verantwortlichkeiten.

32. Jeder Teilnehmerstaat wird gewährleisten, daß die Angehörigen der militärischen und para-
militärischen Kräfte sowie der Sicherheitskräfte in der Lage sind, im Einklang mit den einschlägi-
gen verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen und den dienstlichen Erfordernissen 
in den Genuß ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten zu kommen und diese auszuüben, wie 
sie in den KSZE-Dokumenten und im Völkerrecht zum Ausdruck kommen.

33. Jeder Teilnehmerstaat wird für angemessene rechtliche und administrative Verfahren Sorge 
tragen, um die Rechte aller Angehörigen seiner Streitkräfte zu schützen.



Budapest 1994

143

VIII

34. Jeder Teilnehmerstaat wird gewährleisten, daß seine Streitkräfte in Friedens- und Kriegszeiten 
so befehligt, personell besetzt, geschult und ausgerüstet werden, daß sie mit den Bestimmungen des 
Völkerrechts und dessen einschlägigen Verpflichtungen in bezug auf den Einsatz der Streitkräfte 
in bewaffneten Konflikten im Einklang stehen, einschließlich der Haager Konventionen von 1907 
und 1954, der Genfer Konventionen von 1949 und der diesbezüglichen Zusatzprotokolle von 1977 
beziehungsweise der Konvention von 1980 über den Einsatz bestimmter konventioneller Waffen.

35. Jeder Teilnehmerstaat wird gewährleisten, daß seine Verteidigungspolitik und seine Doktrin 
dem Völkerrecht, soweit es den Einsatz der Streitkräfte – auch in bewaffneten Konflikten – betrifft, 
sowie den einschlägigen Verpflichtungen aus diesem Kodex entsprechen.

36. Jeder Teilnehmerstaat wird gewährleisten, daß jeder Beschluß, seine Streitkräfte mit Aufga-
ben der inneren Sicherheit zu betrauen, im Einklang mit den verfassungsrechtlichen Verfahren 
gefaßt wird. In diesen Beschlüssen werden den Streitkräften ihre Aufgaben vorgeschrieben, wobei 
zu gewährleisten ist, daß diese unter der wirksamen Kontrolle durch verfassungsmäßige Behörden 
sowie unter Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit erfüllt werden. In Fällen, in denen zur Erfüllung 
von Aufgaben der inneren Sicherheit ein Rückgriff auf Gewalt nicht vermieden werden kann, wird 
jeder Teilnehmerstaat gewährleisten, daß der Einsatz von Gewalt den Erfordernissen der Durch-
setzung angemessen sein muß. Die Streitkräfte werden es sorgsam vermeiden, Zivilpersonen zu 
beeinträchtigen oder deren Hab und Gut zu beschädigen.

37. Die Teilnehmerstaaten werden Streitkräfte nicht dazu heranziehen, um Personen einzeln oder 
als Vertreter von Gruppen in der friedlichen und gesetzmäßigen Ausübung ihrer Menschen- und 
Bürgerrechte einzuschränken oder ihrer nationalen, religiösen, kulturellen, sprachlichen oder eth-
nischen Identität zu berauben.

IX

38. Jeder Teilnehmerstaat ist für die Einhaltung dieses Kodex verantwortlich. Auf Ersuchen wird 
ein Teilnehmerstaat Fragen in bezug auf die Einhaltung des Kodex in angemessener Weise klären. 
Um die Einhaltung dieses Kodex zu beurteilen, zu überprüfen und erforderlichenfalls zu verbes-
sern, sind die entsprechenden Gremien, Mechanismen und Verfahren der KSZE heranzuziehen.

X

39. Die in diesem Verhaltenskodex angenommenen Bestimmungen sind politisch bindend. Dem-
entsprechend kommt dieser Kodex für eine Registrierung nach Artikel 102 der Charta der Verein-
ten Nationen nicht in Betracht. Dieser Kodex tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.

40. Die in anderen KSZE-Dokumenten eingegangenen Verpflichtungen bleiben in ihrer Art und 
ihrem Inhalt von diesem Kodex unberührt.

41. Die Teilnehmerstaaten werden bestrebt sein, zu gewährleisten, daß die Verpflichtungen aus 
diesem Kodex in ihre einschlägigen innerstaatlichen Dokumente und Verfahren und gegebenen-
falls in ihre Rechtsdokumente Eingang finden.

42. Der Wortlaut des Kodex wird in jedem Teilnehmerstaat veröffentlicht und von diesem verbrei-
tet und in größtmöglichem Umfang bekanntgemacht.



Budapest 1994

144

VIII. Die menschliche Dimension

Einleitung

1. Bei ihrer Überprüfung der Durchführung der KSZE-Verpflichtungen im Bereich der menschli-
chen Dimension stützten sich die Teilnehmerstaaten in ihrer Diskussion auf die von ihnen gebil-
dete Wertegemeinschaft, die in den im Rahmen der KSZE geschaffenen hohen Normen ihren 
Niederschlag findet. Während der Diskussion wurde festgestellt, daß bei der Einhaltung der Ver-
pflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension beträchtliche Fortschritte erzielt wurden. 
Die Teilnehmerstaaten räumten jedoch ein, daß sich in einigen Gebieten eine ernste Verschlech-
terung ergeben habe, und daß es notwendig sei, Maßnahmen gegen die anhaltenden Menschen-
rechtsverletzungen und gegen Äußerungen von aggressivem Nationalismus, wie etwa territorialem 
Expansionismus, sowie von Rassismus, Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus 
zu ergreifen, die nach wie vor menschliches Leid verursachen.

2. Menschenrechte und Grundfreiheiten, Rechtsstaatlichkeit und demokratische Institutionen sind 
die Grundlagen für Frieden und Sicherheit und stellen einen entscheidenden Beitrag zur Konflikt-
verhütung im Rahmen eines umfassenden Sicherheitskonzepts dar. Der Schutz der Menschen-
rechte, einschließlich der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten, ist eine wesentliche 
Grundlage der demokratischen bürgerlichen Gesellschaft. Die Mißachtung dieser Rechte hat in 
schwerwiegenden Fällen zu Extremismus, regionaler Instabilität und zu Konflikten geführt. Die 
Teilnehmerstaaten bekräftigten, daß Fragen der Durchführung von KSZE- Verpflichtungen ein 
legitimes und gemeinsames Anliegen aller Teilnehmerstaaten seien, und daß es daher positiv zu 
bewerten sei, wenn diese Probleme im kooperativen und ergebnisorientierten Geiste der KSZE 
angesprochen werden. Sie verpflichteten sich, die Durchführung von KSZE- Verpflichtungen durch 
verstärkten Dialog, Durchführungsüberprüfungen und Mechanismen anzuregen. Sie werden den 
operativen Rahmen der KSZE verbreitern, insbesondere durch die Stärkung des Büros für demo-
kratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR), indem dessen Einbindung in die Arbeit 
des Ständigen Rates und die Tätigkeit der Missionen verstärkt wird, und durch die Förderung der 
Zusammenarbeit der mit im Bereich der menschlichen Dimension aktiven internationalen Orga-
nisationen und Institutionen.

3. Die Teilnahme nichtstaatlicher Organisationen war eine willkommene Bereicherung der Durch-
führungsüberprüfung. In ihren Erklärungen steuerten diese Organisationen Ideen bei und sprachen 
problematische Anliegen an, die die Teilnehmerstaaten in Erwägung ziehen sollten. Sie informier-
ten ferner die Teilnehmerstaaten über ihre Tätigkeit wie beispielsweise im Bereich der Konflikt-
verhütung und -beilegung. Die Erfahrungen der Budapester Überprüfungskonferenz regen neben 
dem zwischenstaatlichen Dialog zu weiteren Überlegungen hinsichtlich der Förderung des Dia-
logs zwischen Regierungen und nichtstaatlichen Organisationen der Teilnehmerstaaten im Rah-
men der KSZE an.

4. In Bekräftigung ihrer Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension halten es die 
Teilnehmerstaaten für wesentlich, ihre Bemühungen auf die Umsetzung bestehender KSZE- Ver-
pflichtungen zu konzentrieren, beschließen, den Rahmen ihrer Zusammenarbeit zu erweitern und 
nehmen zu diesem Zweck folgendes an:
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Verstärkung der Einhaltung von KSZE Verpflichtungen und Förderungen der 
Zusammenarbeit und des Dialogs im Bereich der menschlichen Dimension

Verstärkte Durchführung

5. Aufbauend auf die Strukturen der Durchführungsüberprüfung des Helsinki-Dokuments 1992 
und zur Verbesserung der Implementierung im Bereich der menschlichen Dimension werden die 
Teilnehmerstaaten den Ständigen Rat für einen verstärkten Dialog über die menschliche Dimen-
sion und für mögliche Maßnahmen bei versäumter Durchführung nutzen. Zu diesem Zweck 
beschließen die Teilnehmerstaaten, daß Fragen der menschlichen Dimension vom Ständigen Rat 
regelmäßig behandelt werden. Sie werden sich in noch stärkerem Maß auf die durch den Mos-
kauer Mechanismus gebotenen Möglichkeiten für eine Überprüfung oder Förderung der Lösung 
von Fragen im Zusammenhang mit der menschlichen Dimension auf ihrem Territorium stützen.

6. Sie ermutigen den amtierenden Vorsitzenden, den Ständigen Rat über schwerwiegende Fälle 
von mutmaßlichen Versäumnissen bei der Durchführung von Verpflichtungen im Bereich der 
menschlichen Dimension zu informieren, darunter auch auf der Grundlage von Informationen 
des BDIMR, von Berichten und Empfehlungen des Hohen Kommissars für nationale Minderhei-
ten (HKNM) oder von Berichten der Leiter von KSZE-Missionen sowie von Informationen aus 
dem betroffenen Staat.

7. Die Teilnehmerstaaten bestätigen erneut ihre hohe Wertschätzung für den HKNM, dem es in 
voller Übereinstimmung mit seinem Mandat gelungen ist, sich auf eine Reihe von Fragen nationaler 
Minderheiten zu konzentrieren und diese mit Erfolg zu regeln, unter Berücksichtigung der beson-
deren Situation der direkt betroffenen Teilnehmerstaaten und Parteien. Sie ermutigen den HKNM, 
seine derzeitigen Aufgaben fortzuführen, und unterstützen ihn bei der Übernahme neuer und wei-
terführender Aufgaben, einschließlich der mit seinen Empfehlungen im Zusammenhang stehen-
den Aufgaben. Sie werden ihre Bemühungen um Durchführung dieser Empfehlungen verstärken.

Rolle des BDIMR

8. Das BDIMR wird als wichtigste Institution im Bereich der menschlichen Dimension in Abspra-
che mit dem amtierenden Vorsitzenden in beratender Funktion an den Diskussionen des Hohen 
Rates und des Ständigen Rates teilnehmen, indem es in regelmäßigen Abständen über seine Tätig-
keit berichtet und Informationen über Durchführungsfragen bereitstellt. Es wird begleitendes 
Material für die jährliche Überprüfung der Durchführung zur Verfügung stellen und erforder-
lichenfalls die eingegangenen Informationen klarstellen oder ergänzen. In enger Absprache mit 
dem amtierenden Vorsitzenden kann der Direktor des BDIMR weitere Maßnahmen vorschlagen.

9. Die Teilnehmerstaaten sind sich der Notwendigkeit bewußt, über das BDIMR verstärkt mit 
anderen im Bereich der menschlichen Dimension aktiven internationalen Organisationen und 
Institutionen, unter anderem mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschen-
rechtsfragen zusammenzuarbeiten, um Informationen, einschließlich von Berichten, auszutauschen 
und die im vorliegenden Dokument dargelegten zukunftsorientierter Aktivitäten zu entfalten.

10. Die Teilnehmerstaaten beschließen,

• die Zusammenarbeit zwischen der KSZE und anderen internationalen Organisationen und Ins-
titutionen, insbesondere dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlingsfragen 
(UNHCR) und der Internationalen Organisation für Migration im Hinblick darauf zu verstär-
ken, einen Beitrag zu den Vorbereitungsarbeiten des UNHCR für eine Regionalkonferenz zu 
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leisten, die sich mit Problemen von Flüchtlingen, Vertriebenen, anderen Formen der Vertrei-
bung und von Rückkehrern in den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) 
und anderen interessierten Nachbarstaaten beschäftigt, indem nach Absprache im informellen 
Finanzausschuß eine zeitweilige durch freiwillige Beiträge finanzierte Stelle für einen Migra-
tionsexperten geschaffen wird;

• das BDIMR zu beauftragen, als Koordinierungsstelle für Informationsaustausch über Medien-
fragen in der Region zu fungieren, und Regierungen, Journalisten und nichtstaatliche Organi-
sationen anzuregen, dem BDIMR Informationen über die Lage der Medien zuzuleiten.

11. Mit dem BDIMR wird hinsichtlich des Mandats einer KSZE-Mission vor dessen Annahme 
Rücksprache genommen, und das BDIMR wird zu den auf der Grundlage der Missionsberichte zu 
ergreifenden Folgemaßnahmen, die vom Ständigen Rat zu beschließen sind, seinen Beitrag leis-
ten. Die dem BDIMR vorliegenden Informationen über Experten im Bereich der menschlichen 
Dimension sollten dazu benutzt werden, Personal für KSZE-Missionen zu finden. Diese Missio-
nen werden auch ein Mitglied der Mission benennen, das im Hinblick auf Fragen im Bereich der 
menschlichen Dimension in ständiger Verbindung mit dem BDIMR und mit nichtstaatlichen 
Organisationen steht.

12. Das BDIMR wird vor, während und nach Wahlen eine verstärkte Rolle bei der Wahlüberwa-
chung übernehmen. In diesem Zusammenhang sollte das BDIMR die Bedingungen für das freie 
und unabhängige Funktionieren der Medien beurteilen.

Die Teilnehmerstaaten ersuchen darum, die Koordinierung zwischen den verschiedenen die Wahl-
überwachung durchführenden Organisationen zu verbessern, und beauftragen das BDIMR, in 
Absprache mit allen einschlägigen Organisationen einen diesbezüglichen Koordinierungsrah-
men zu schaffen.

Um die Vorbereitungen und Verfahren der Wahlüberwachung zu verbessern, wird das BDIMR 
außerdem ein Handbuch für Wahlüberwacher und einen fortlaufenden Kalender für anstehende 
Wahlen erarbeiten.

13. Die im Kapitel über die menschliche Dimension des vorliegenden Dokuments genannten Bestim-
mungen stellen in keiner Weise eine Änderung der Mandate des BDIMR oder des HKNM dar.

BDIMR-Seminare

14. Die Anzahl der großen Seminare im Bereich der menschlichen Dimension wird in der Regel 
auf zwei pro Jahr reduziert. Sie werden sich auf Themen konzentrieren, die von ganz allgemeinem 
Interesse sind. Regionalen Seminaren wird erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet. Gegebenenfalls 
bilden sie einen Teil des „Programms zur koordinierten Unterstützung“. Diese Seminare sollten 
die vollzählige Teilnahme der Staaten in der Region anstreben, in der sie abgehalten werden. Das 
BDIMR wird ersucht, dem Ständigen Rat einen Bericht darüber vorzulegen, wie die Effizienz von 
Seminaren im Bereich der menschlichen Dimension verbessert werden kann. Obwohl diese Semi-
nare kein ausgehandeltes Dokument verabschieden, sollte der Verbesserung der Folgemaßnahmen 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

15. Eine Vielzahl möglicher Themen sowohl für große als auch regionale Seminare wurde während 
der Überprüfungskonferenz vorgeschlagen. Das Exekutivsekretariat stellte diese zusammen und 
wird sie an den Ständigen Rat weiterleiten. In Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestim-
mungen des Helsinki-Dokuments 1992 wird der Ständige Rat unter Beachtung der Hinweise des 
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BDIMR und des HKNM ein Jahresarbeitsprogramm erstellen, aus dem Titel, Datum und Ort die-
ser Seminare hervorgehen.

16. Die Teilnehmerstaaten begrüßten das Angebot Rumäniens, für ein internationales Seminar 
über Toleranz in Bukarest unter der Schirmherrschaft des BDIMR und des Europarats sowie in 
Zusammenarbeit mit der UNESCO im Rahmen des Internationalen Jahres der Toleranz – 1995 – 
als Gastgeber zu fungieren.

Die Rolle nichtstaatlicher Organisationen

17. Die Teilnehmerstaaten und die KSZE-Institutionen werden Möglichkeiten für eine verstärkte 
Einbindung nichtstaatlicher Organisationen in die in Kapitel IV des Helsinki Dokuments 1992 
vorgesehenen KSZE-Aktivitäten zur Verfügung halten. Sie werden nach Wegen suchen, wie die 
KSZE die Tätigkeit nichtstaatlicher Organisationen und die von ihnen bereitgestellten Informatio-
nen am besten nutzen kann. Der Generalsekretär wird ersucht, eine Studie darüber zu erstellen, 
wie die Mitwirkung nichtstaatlicher Organisationen weiter verstärkt werden kann.

Verpflichtungen und Zusammenarbeit

Rechtsstaatlichkeit

18. Die Teilnehmerstaaten heben hervor, daß alle Maßnahmen öffentlicher Behörden mit der Rechts-
staatlichkeit übereinstimmen müssen, um so die Rechtssicherheit des einzelnen zu garantieren.

Sie unterstreichen ebenso die Notwendigkeit des Schutzes von Menschenrechtsaktivisten und sehen 
der Fertigstellung und Annahme des Erklärungsentwurfs über das „Recht und die Verantwortung 
von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der Gesellschaft zur Förderung und zum Schutz der 
allgemein anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten“ im Rahmen der Vereinten Natio-
nen mit Erwartung entgegen.

Todesstrafe

19. Die Teilnehmerstaaten bekräftigen erneut ihre in den Dokumenten von Kopenhagen und Mos-
kau angenommenen Verpflichtungen hinsichtlich der Frage der Todesstrafe.

Verhinderung von Folter

20. Die Teilnehmerstaaten verurteilen aufs schärfste alle Formen der Folter als eine der eklatantes-
ten Verletzungen der Menschenrechte und der menschlichen Würde. Sie verpflichten sich, deren 
Abschaffung anzustreben. Sie erkennen die diesbezügliche Bedeutung internationaler Normen, wie 
in internationalen Verträgen über Menschenrechte festgelegt, an, insbesondere das Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Bestrafung und das Europäische Übereinkommen über die Verhinderung von 
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung. Sie erkennen ferner 
die Bedeutung der einzelstaatlichen auf die Ausmerzung der Folter gerichteten Gesetzgebung an. 
Sie verpflichten sich, auch alle mutmaßlichen Fälle von Folter zu untersuchen und die Schuldigen 
zu verfolgen. Sie verpflichten sich ferner, konkrete Bestimmungen im Hinblick auf die Ausmerzung 
der Folter in die Aus- und Weiterbildungsprogramme für Vollzugs- und Polizeikräfte aufzuneh-
men. Sie sind der Auffassung, daß ein Informationsaustausch über dieses Problem eine wesentliche 
Voraussetzung darstellt. Die Teilnehmerstaaten sollten die Möglichkeit haben, derartige Informa-
tionen zu erhalten. Die KSZE sollte in diesem Zusammenhang auch auf die Erfahrungen des von 



Budapest 1994

148

der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen berufenen Sonderberichterstatters über 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung 
zurückgreifen und die von nichtstaatlichen Organisationen bereitgestellten Informationen nutzen.

Nationale Minderheiten

21. Die Teilnehmerstaaten bestätigen ihre Entschlossenheit, die Durchführung der Bestimmun-
gen der Schlußakte und aller anderen KSZE-Dokumente betreffend den Schutz der Rechte von 
Angehörigen nationaler Minderheiten konsequent zu fördern. Sie heben die diesbezügliche Tätig-
keit des HKNM lobend hervor.

22. Die Teilnehmerstaaten begrüßen die internationalen Bemühungen um Verbesserung des Schut-
zes der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten. Sie nehmen die Annahme einer Rah-
menvereinbarung über den Schutz von nationalen Minderheiten im Rahmen des Europarats zur 
Kenntnis, die sich auf diesbezügliche KSZE-Normen gründet. Sie unterstrichen, daß die Verein-
barung – auf Einladung – auch solchen Staaten zur Unterzeichnung offensteht, die nicht Mitglied 
des Europarats sind, und sie könnten erwägen, die Möglichkeit zu prüfen, Vertragspartei dieser 
Vereinbarung zu werden.

Roma and Sinti

23. Die Teilnehmerstaaten beschließen, im Rahmen des BDIMR eine Kontaktstelle für Fragen der 
Roma und Sinti (Zigeuner) einzurichten. Das BDIMR wird beauftragt:

• als Koordinierungsstelle für Informationsaustausch über Fragen von Roma und Sinti (Zigeu-
ner) zu fungieren, einschließlich von Informationen über die Umsetzung von Verpflichtungen 
bezüglich der Roma und Sinti (Zigeuner);

• Kontakte zwischen Teilnehmerstaaten, internationalen Organisationen und Institutionen sowie 
nichtstaatlichen Organisationen betreffend Fragen der Roma und Sinti (Zigeuner) zu erleichtern;

• Kontakte zwischen den KSZE-Institutionen und anderen internationalen Organisationen und 
Institutionen bezüglich dieser Fragen aufrechtzuerhalten und auszubauen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben wird das BDIMR die vorhandenen Ressourcen in vollem Umfang 
nutzen. In diesem Zusammenhang begrüßen sie die Ankündigung einiger Roma- und Sinti- (Zigeu-
ner-) Organisationen, daß sie freiwillige Beiträge zu leisten beabsichtigen.

24. Die Teilnehmerstaaten begrüßen die in anderen internationalen Organisationen und Institu-
tionen in bezug auf Fragen der Roma und Sinti (Zigeuner) durchgeführten Aktivitäten, insbeson-
dere die des Europarats.

Toleranz und Nichtdiskriminierung

25. Die Teilnehmerstaaten verurteilen Äußerungen von Intoleranz, und insbesondere von aggres-
sivem Nationalismus, Rassismus, Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus und 
werden auf deren Ausmerzung abzielende wirksame Maßnahmen weiterhin fördern. Sie ersuchen 
das BDIMR, diesen Erscheinungen besondere Aufmerksamkeit zu schenken, indem es Informati-
onen über deren verschiedene Äußerungen in den Teilnehmerstaaten sammelt. Sie werden danach 
streben, angemessene diesbezügliche Gesetze zu stärken oder anzunehmen, und die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, daß die vorhandenen Gesetze so wirksam in die Tat 
umgesetzt werden, daß sie Äußerungen solcher Erscheinungen verhindern. Sie unterstreichen fer-
ner, daß Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Erscheinungen als Bestandteil der Integrationspolitik 
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und Erziehung angesehen werden sollten. Sie verurteilen alle Verbrechen, die im Zusammenhang 
mit der sogenannten „ethnischen Säuberung“ begangen werden, und werden weiterhin dem in Den 
Haag eingerichteten internationalen Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien ihre 
wirksame Unterstützung zuteil werden lassen.

26. Sie heben den Aktionsplan des Europarats über Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemi-
tismus und Intoleranz lobend hervor. Bei der Umsetzung der Erklärung des Rates in Rom werden 
die KSZE-Institutionen Möglichkeiten für eine gemeinsame Arbeit mit dem Europarat sowie mit 
den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen erkunden.

27. Unter Bekräftigung ihrer Verpflichtung, Gewissens- und Religionsfreiheit zu gewährleisten 
und eine Atmosphäre gegenseitiger Toleranz und Achtung zwischen Gläubigen unterschiedli-
cher Gemeinschaften sowie zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen zu fördern, brachten sie ihre 
Besorgnis über den Mißbrauch der Religion für aggressive nationalistische Ziele zum Ausdruck.

Wanderarbeiter

28. Die Teilnehmerstaaten bekräftigen erneut, daß die Menschenrechte allgemeingültig und unteil-
bar sind. Sie erkannten an, daß dem Schutz und der Förderung der Rechte von Wanderarbeitneh-
mern eine menschliche Dimension zukommt. Sie unterstreichen das Recht der Wanderarbeitnehmer, 
ihre ethnischen, kulturellen, religiösen und sprachlichen Besonderheiten frei zum Ausdruck zu 
bringen. Die Ausübung dieser Rechte kann Beschränkungen unterliegen, die gesetzlich vorge-
schrieben und mit internationalen Normen vereinbar sind.

29. Sie beschlossen, daß geeignete Maßnahmen ergriffen werden sollten, um rassistische Über-
griffe und sonstige Äußerungen gewaltsamer Intoleranz gegenüber Wanderarbeitnehmern und 
deren Familien besser zu verhindern.

30. Sie bestätigen erneut, daß sie alle auf Rasse, Hautfarbe und ethnischer Abkunft basierenden 
Akte von Diskriminierung, die Intoleranz und die Fremdenfeindlichkeit gegenüber Wanderar-
beitnehmern verurteilen. Sie werden in Übereinstimmung mit innerstaatlichen Gesetzen und 
internationalen Verpflichtungen auch weiterhin diesbezüglich wirksame Maßnahmen ergreifen.

31. Sie werden weiterhin die Integration der Wanderarbeitnehmer in die Gesellschaft fördern, in 
der sie ihren rechtmäßigen Wohnsitz haben. Sie vertreten die Auffassung, daß ein erfolgreicher 
Integrationsprozeß auch davon abhängt, wie die Wanderarbeitnehmer ihn selbst aktiv wahrneh-
men, und beschlossen daher, sie diesbezüglich zu ermutigen.

Migration

32. Die Teilnehmerstaaten bringen ihre Besorgnis über die massenweisen, vorwiegend durch Kriege, 
bewaffnete Konflikte, bürgerkriegsähnliche Unruhen und grobe Menschenrechtsverletzungen 
zustandegekommenen Wanderungsbewegungen in der KSZE-Region, die Millionen von Flücht-
lingen und Vertriebenen umfassen, zum Ausdruck. Unter Berücksichtigung der Beschlüsse des 
Rates in Rom 1993 beschließen sie, ihre Zusammenarbeit mit geeigneten diesbezüglichen inter-
nationalen Gremien auszudehnen.

Sie nehmen die vom UNHCR unternommenen Bemühungen zur Vorbereitung einer Regional-
konferenz zur Kenntnis, die sich mit Problemen von Flüchtlingen, Vertriebenen, anderen Formen 
der Vertreibung und von Rückkehrern in den Ländern der GUS und anderen interessierten Nach-
barstaaten befassen wird.
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Humanitäres Völkerrecht

33. Die Teilnehmerstaaten bedauern zutiefst die Serie eklatanter Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts, die in den letzten Jahren in der KSZE-Region festzustellen ist, und bekräftigen ihre 
Verpflichtung, die Achtung des allgemeinen humanitären Völkerrechts und insbesondere ihrer 
Verpflichtungen gemäß den einschlägigen internationalen Instrumenten zu wahren und sicher-
zustellen, einschließlich der Genfer Konventionen von 1949 und ihrer Zusatzprotokolle, denen 
sie beigetreten sind.

34. Sie unterstreichen die potentielle Bedeutung einer Erklärung über humanitäre Mindestnor-
men, die in allen Situationen anwendbar sind, und erklären ihre Bereitschaft, an deren Ausarbei-
tung im Rahmen der Vereinten Nationen aktiv teilzunehmen. Sie verpflichten sich, angemessene 
Informationen und Schulung im Rahmen ihres Militärdienstes hinsichtlich der Bestimmungen des 
humanitären Völkerrechts zu gewährleisten und in Erwägung zu ziehen, daß einschlägige Infor-
mationen zur Verfügung gestellt werden sollten.

35. Sie bringen ihre hohe Wertschätzung für die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen der 
KSZE und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), insbesondere im Falle von 
KSZE-Missionen zum Ausdruck, begrüßen die Bereitschaft des IKRK, diese Zusammenarbeit 
weiter auszubauen, und verpflichten sich, das IKRK weiter zu unterstützen, insbesondere durch 
die Stärkung von bereits zwischen den KSZE-Missionen und den Delegationen des IKRK vor Ort 
bestehenden Kontakten.

Freie Meinungsäußerung/freie Medien

36. Die Teilnehmerstaaten bekräftigen, daß die freie Meinungsäußerung ein grundlegendes Men-
schenrecht und ein grundlegender Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft ist. In dieser 
Hinsicht sind unabhängige und pluralistische Medien für eine freie und offene Gesellschaft und 
rechenschaftspflichtige Regierungssysteme wesentlich. Sie werden die Wahrung dieses Rechts zu 
einem Grundprinzip machen.

37. Sie verurteilen sämtliche Übergriffe auf Journalisten und Schikanen gegen sie und werden 
bemüht sein, diejenigen direkt zur Rechenschaft zu ziehen, die für solche Übergriffe und Schika-
nen verantwortlich sind.

38. Des weiteren weisen sie darauf hin, daß das Schüren von Haß und ethnischen Spannungen 
mit Hilfe der Medien, insbesondere durch Regierungen, als Frühwarnung vor einem Konflikt die-
nen kann.

Freizügigkeit/Menschliche Kontakte/Kulturelles Erbe

39. Die Teilnehmerstaaten werden die menschlichen Kontakte, den Kultur- und Bildungsaustausch 
sowie die Zusammenarbeit entsprechend den KSZE-Bestimmungen weiter fördern und erleichtern. 
Sie werden ihre Verpflichtungen im kulturellen Bereich weiter umsetzen, so wie im Dokument des 
Krakauer Symposiums über das kulturelle Erbe der KSZE-Teilnehmerstaaten und in anderen ein-
schlägigen KSZE-Dokumenten festgelegt. Sie werden staatliche und private Bemühungen um die 
Bewahrung des kulturellen Erbes in ihren Staaten fördern.

40. Sie werden die mit Bürgern anderer Staaten befaßten adminstrativen Behörden anregen, die das 
Reisen betreffenden KSZE-Verpflichtungen uneingeschränkt durchzuführen, und sich erniedri-
gender Behandlung und anderer Übergriffe gegen die persönliche Würde zu enthalten. Sie werden 
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auch die Notwendigkeit in Erwägung ziehen, ein Dokument mit einschlägigen KSZE- Bestim-
mungen zusammenzustellen.

41. Der Ständige Rat wird die Möglichkeit erkunden, informelle Treffen über die in den beiden 
vorangegangenen Absätzen erwähnten Frage abzuhalten.

Programm zur koordinieren Unterstützung

42. Unter Berücksichtigung der in den vergangenen zwei Jahren unter der koordinierenden Lei-
tung des BDIMR bei der Umsetzung des „Programms zur koordinierten Unterstützung“ erzielten 
Fortschritte haben die Teilnehmerstaaten beschlossen, dieses Programm fortzuführen. Das BDIMR 
und der Generalsekretär werden auch künftig Treffen und Seminare über KSZE-bezogene Angele-
genheiten vorbereiten, um interessierten Staaten die Möglichkeit zu geben, ihre KSZE- Verpflich-
tungen leichter umzusetzen. Die Teilnehmerstaaten werden auch künftig Vertreter dieser Staaten 
in die von Regierungen geförderten Praktika sowie Studien- und Ausbildungsprogramme auf-
nehmen, so daß das Niveau an Erfahrungen, Wissen und Sachkenntnis angehoben werden kann.

43. Sie kamen überein, daß die Fähigkeit des BDIMR zur Bereitstellung von gründlichem Sachwis-
sen über Fragen im Bereich der menschlichen Dimension gemäß dem Programm zur koordinier-
ten Unterstützung weiterentwickelt werden sollte. Um auf die alle Aspekte der Demokratisierung 
betreffenden Ersuchen der kürzlich unabhängig gewordenen Staaten um Beratung zu reagieren, 
beschlossen sie, daß der Einsatz von allgemeinen Experten im Rahmen des Programms zur koor-
dinierten Unterstützung eine nützliche Verstärkung der Rolle des BDIMR darstellen würde.
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Lissabonner Dokument 
(Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs)

Lissabon 1996

Gipfelerklärung von Lissabon
(…)

3. Wir bekräftigen die in der Schlußakte von Helsinki festgeschriebenen OSZE-Prinzipien und 
die anderen OSZE-Verpflichtungen. Wir sind der Ansicht, daß die Einhaltung all dieser Prinzi-
pien und die Durchführung aller Verpflichtungen verbessert und fortwährend überprüft werden 
muß. Wir sind uns der Tatsache bewußt, daß ernstzunehmende Risiken und Herausforderungen, 
wie etwa jene in bezug auf unsere Sicherheit und Souveränität, nach wie vor zu größter Besorgnis 
Anlaß geben. Wir sind entschlossen, uns ihnen zu stellen.

4. Die Achtung der Menschenrechte ist und bleibt ein Grundprinzip unseres Demokratieverständ-
nisses und des in der Charta von Paris verankerten Demokratisierungsprozesses. Wir sind ent-
schlossen, die seit 1989 durch den Wandel bedingte Ausbreitung der Demokratie abzusichern und 
deren Weiterentwicklung in der OSZE-Region auf friedliche Weise zu bewältigen. Wir werden uns 
gemeinsam um die Stärkung demokratischer Institutionen bemühen.

9. Der umfassende Sicherheitsansatz der OSZE erfordert eine bessere Durchführung aller Ver-
pflichtungen in der menschlichen Dimension, insbesondere hinsichtlich der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten. Dadurch werden die gemeinsamen Werte einer freien und demokratischen 
Gesellschaft in allen Teilnehmerstaaten fester verankert, was eine unentbehrliche Grundlage für 
unsere gemeinsame Sicherheit ist. Unter den akuten Problemen in der menschlichen Dimension 
gefährden fortwährende Verletzungen der Menschenrechte, wie etwa Vertreibung, und die man-
gelnde Demokratisierung, die Bedrohung der Unabhängigkeit der Medien, Wahlbetrug, Erschei-
nungsformen von aggressivem Nationalismus, Rassismus, Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Antisemitismus nach wie vor die Stabilität in der OSZE-Region. Wir sind entschlossen, uns 
diesen Problemen auch in Zukunft zu stellen.

10. Vor dem Hintergrund der jüngsten Flüchtlingstragödien in der OSZE-Region und in Anbe-
tracht der Frage der Zwangsmigration verurteilen wir erneut jegliche Politik der „ethnischen Säu-
berung“ oder Massenvertreibung und verpflichten uns feierlich, davon Abstand zu nehmen. Unsere 
Staaten werden Flüchtlingen und Binnenvertriebenen die Rückkehr in Sicherheit und Würde ent-
sprechend internationalen Standards ermöglichen. Ihre Wiedereingliederung in ihren Heimator-
ten muß ohne Diskriminierung betrieben werden. Wir sprechen dem Berater für Migrationsfragen 
des BDIMR unsere Anerkennung für seine Arbeit aus und sagen ihm für seine weitere Tätigkeit 
zum Aktionsprogramm, das auf der Regionalkonferenz zu Fragen von Flüchtlingen, Vertriebe-
nen, anderen Formen der Vertreibung und von Rückkehrern in den betreffenden Staaten im Mai 
1996 vereinbart wurde, unsere Unterstützung zu.

11. Die Presse- und Medienfreiheit gehört zu den Grundvoraussetzungen einer wirklich demokra-
tischen und bürgerrechtlich orientierten Gesellschaft. In der Schlußakte von Helsinki sind wir die 
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feierliche Verpflichtung eingegangen, dieses Prinzip zu achten. Es bedarf einer verstärkten Durch-
führung der OSZE-Verpflichtungen im Medienbereich, wobei gegebenenfalls die Arbeit anderer 
internationaler Organisationen zu berücksichtigen ist. Wir beauftragen daher den Ständigen Rat, 
Mittel und Wege zu prüfen, wie die Durchführung der OSZE-Verpflichtungen im Medienbereich 
stärker betont werden kann, und ein Mandat für die Ernennung eines OSZE-Beauftragten für 
Medienfreiheit auszuarbeiten, das spätestens auf dem Treffen des Ministerrats 1997 vorzulegen ist.

(…)

Erklärung von Lissabon über gemeinsames und umfassendes 
Sicherheitsmodell für Europa im einundzwanzigsten Jahrhundert

1. Wir, die in Lissabon versammelten Staats- und Regierungschefs der OSZE-Teilnehmerstaaten, 
sind der Überzeugung, daß uns die Geschichte eine noch nie dagewesene Chance bietet. Freiheit, 
Demokratie und Zusammenarbeit zwischen unseren Nationen und Völkern sind nun das Funda-
ment unserer gemeinsamen Sicherheit. Wir sind entschlossen, aus den Tragödien der Vergangen-
heit zu lernen und unsere Vision einer auf Zusammenarbeit gründenden Zukunft Wirklichkeit 
werden zu lassen, indem wir einen gemeinsamen Sicherheitsraum ohne Trennlinien schaffen, in 
dem alle Staaten gleichberechtigte Partner sind.

2. Wir sind vor ernstzunehmende Herausforderungen gestellt, doch wir stellen uns ihnen gemein-
sam. Sie betreffen die Sicherheit und Souveränität von Staaten und die Stabilität unserer Gesell-
schaften. Die Menschenrechte werden nicht in allen OSZE-Staaten in vollem Umfang geachtet.

Ethnische Spannungen, aggressiver Nationalismus, Verletzungen der Rechte von Angehörigen 
nationaler Minderheiten sowie erhebliche Schwierigkeiten im wirtschaftlichen Übergangspro-
zeß können die Stabilität bedrohen und auch auf andere Staaten übergreifen. Terrorismus, orga-
nisiertes Verbrechen, illegaler Drogen- und Waffenhandel, unkontrollierte Wanderungsströme 
und Umweltzerstörung geben der gesamten OSZE-Gemeinschaft zunehmend Anlaß zu Besorgnis.

3. Wir schöpfen Kraft aus unserer Vielfalt und werden uns diesen Herausforderungen gemeinsam 
stellen, durch die OSZE und in Partnerschaft mit anderen internationalen Organisationen. Unser 
Ansatz heißt kooperative Sicherheit und beruht auf Demokratie, der Achtung der Menschenrechte, 
der Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit, auf Marktwirtschaft und sozialer Gerechtigkeit. 
Er schließt Streben nach Vorherrschaft aus. Er bedeutet gegenseitiges Vertrauen und friedliche 
Beilegung von Streitigkeiten.

(…)

5. Wir bekennen uns dazu, daß innerhalb der OSZE die Staaten ihren Bürgern Rechenschaft schul-
den und einander verantwortlich für die Durchführung der OSZE-Verpflichtungen sind.

6. Gemeinsam verpflichten wir uns:

• solidarisch zur Förderung der vollen Umsetzung der OSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen 
vorzugehen, wie sie in der Schlußakte von Helsinki, der Charta von Paris und anderen KSZE/
OSZE-Dokumenten verankert sind;

(…)

10. (…) ist es nun unsere Aufgabe, unsere Zusammenarbeit für die Zukunft zu verstärken. Zu die-
sem Zweck:
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• ermutigen wir zu bilateralen oder regionalen Initiativen, die der Entwicklung gutnach-barlicher 
Beziehungen und der Zusammenarbeit dienen. In diesem Zusammenhang könnte die OSZE 
eine Auswahl vertrauens- und sicherheitsbildender Maßnahmen zur Unterstützung regiona-
ler Sicherheitsprozesse prüfen. Wir werden die Durchführung des Stabilitätspakts für Europa 
weiter verfolgen. Regionale Runde Tische können ein nützliches Instrument der vorbeugenden 
Diplomatie sein.

• bekräftigen wir – als wesentlichen Beitrag zur Sicherheit – unsere Entschlossenheit, alle unsere 
Verpflichtungen in bezug auf die Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten vollstän-
dig zu achten und durchzuführen. Wir bekräftigen unseren Willen, uneingeschränkt mit dem 
Hohen Kommissar für nationale Minderheiten zusammenzuarbeiten. Wir sind bereit, jedem 
Ersuchen eines Teilnehmerstaats nachzukommen, der eine Lösung für Minderheitenfragen auf 
seinem Territorium sucht.

(…)
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Dokument des sechsten Treffens 
des Ministerrats
Kopenhagen 1997

II. Beschlüsse des Kopenhagener Treffens des Ministerrats
(…)

Beschluss über die Bestellung des OSZE-Beauftragten für Medienfreiheit

gemäß dem Beschluß Nr. 193 des Ständigen Rates und unter Berücksichtigung der Empfehlung 
des Amtierenden Vorsitzenden,

– beschließt, Herrn Freimut Duve mit 1. Januar 1998 für den Zeitraum von drei Jahren zum OSZE-
Beauftragten für Medienfreiheit zu bestellen.

Anhang

Beschluss Nr. 193 des Ständigen Rates 5 November 1997

Mandat des OSZE-Beauftragten für Medienfreiheit

1. Die Teilnehmerstaaten bekräftigen die Prinzipien und Verpflichtungen, zu denen sie sich in Fra-
gen der Medienfreiheit bekannt haben. Insbesondere erinnern sie daran, daß die freie Meinungs-
äußerung ein grundlegendes und international anerkanntes Menschenrecht und ein elementarer 
Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft ist und daß Freiheit, Unabhängigkeit und Plura-
lismus der Medien für eine freie und offene Gesellschaft und ein rechenschaftspflichtiges Regie-
rungssystem wesentlich sind. Eingedenk der Prinzipien und Verpflichtungen, zu denen sie sich in 
der OSZE bekannt haben, und im uneingeschränkten Bekenntnis zur Umsetzung von Absatz 11 
der Gipfelerklärung von Lissabon, beschließen die Teilnehmerstaaten, einen OSZE-Beauftragten 
für Medienfreiheit unter der Ägide des Ständigen Rates einzusetzen. Dadurch soll die Umsetzung 
der einschlägigen OSZEPrinzipien und -Verpflichtungen gestärkt werden und das abgestimmte 
Vorgehen der Teilnehmerstaaten auf der Grundlage ihrer gemeinsamen Werte größere Wirksam-
keit erhalten. Die Teilnehmerstaaten erklären, daß sie mit dem OSZE-Beauftragten für Medien-
freiheit uneingeschränkt zusammenarbeiten werden. Dieser wird die Teilnehmerstaaten im Geiste 
der Zusammenarbeit in ihrem fortwährenden Einsatz für die Förderung von Freiheit, Unabhän-
gigkeit und Pluralismus der Medien unterstützen.

2. Auf der Grundlage der OSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen wird der OSZEBeauftragte für 
Medienfreiheit in allen Teilnehmerstaaten die maßgeblichen Entwicklungen im Medienbereich 
beobachten und ausgehend davon in enger Absprache mit dem Amtierenden Vorsitzenden für die 
vollständige Einhaltung der OSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen in bezug auf freie Meinungs-
äußerung und Medienfreiheit eintreten und diese fördern. In dieser Hinsicht wird ihm eine Früh-
warnfunktion zukommen. Er wird sich mit gravierenden Problemen befassen, deren Ursache unter 
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anderem die Behinderung der Medientätigkeit und ungünstige Arbeitsbedingungen für Journa-
listen sind. Er wird mit den Teilnehmerstaaten, dem Ständigen Rat, dem Büro für demokratische 
Institutionen und Menschenrechte (BDIMR), dem Hohen Kommissar für nationale Minderhei-
ten und gegebenenfalls anderen OSZE-Gremien sowie mit nationalen und internationalen Medi-
enverbänden eng zusammenarbeiten.

3. Schwerpunkt der Tätigkeit des OSZE-Beauftragten für Medienfreiheit wird es sein, bei schwe-
ren Verstößen von Teilnehmerstaaten gegen die OSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen in bezug 
auf freie Meinungsäußerung und Medienfreiheit auf die in diesem Absatz dargestellte Weise rasch 
zu reagieren. Besteht Verdacht auf einen schweren Verstoß gegen diese Prinzipien und Verpflich-
tungen, so wird sich der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit in geeigneter Weise um die Auf-
nahme direkter Kontakte mit dem Teilnehmerstaat und anderen betroffenen Parteien bemühen, 
den Sachverhalt beurteilen, dem Teilnehmerstaat Hilfestellung leisten und zur Lösung des Pro-
blems beitragen. Er wird den Amtierenden Vorsitzenden über seine Tätigkeit auf dem laufenden 
halten und dem Ständigen Rat über deren Ergebnisse sowie über seine Beobachtungen und Emp-
fehlungen Bericht erstatten.

4. Der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit erfüllt weder eine richterliche Funktion, noch präju-
diziert er durch sein Eingreifen in irgendeiner Weise ein nationales oder internationales Gerichts-
verfahren wegen Verletzung der Menschenrechte. Desgleichen wird ihn ein nationales oder 
internationales Gerichtsverfahren wegen Verletzung der Menschenrechte nicht von vornherein 
daran hindern, seine in diesem Mandat dargelegten Aufgaben wahrzunehmen.

5. Der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit kann Informationen über die Lage der Medien aus 
allen vertrauenswürdigen Quellen einholen und entgegennehmen. Insbesondere wird er sich auf 
Informationen und Beurteilungen des BDIMR stützen. Der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit 
wird das BDIMR bei der Beurteilung, ob vor, während und nach Wahlen Freiheit, Unabhängig-
keit und Pluralismus der Medien gegeben sind, unterstützen.

6. Der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit kann jederzeit von Teilnehmerstaaten und von anderer 
interessierter Seite (z.B. von Organisationen oder Institutionen, von Medien und deren Vertretern 
und von einschlägigen nichtstaatlichen Organisationen) Anfragen, Anregungen und Stellung-
nahmen zur Stärkung und Weiterentwicklung der Einhaltung einschlägiger OSZE-Prinzipien 
und -Verpflichtungen einholen und entgegennehmen; dies gilt auch im Falle des Verdachts, daß 
Teilnehmerstaaten grobe Intoleranz üben, sofern sie sich der Medien unter Verletzung der Prin-
zipien von Kapitel VIII Absatz 25 des Budapester Dokuments und von Kapitel X der Beschlüsse 
des Treffens des Rates in Rom bedienen. Er kann Anfragen, Anregungen und Stellungnahmen an 
den Ständigen Rat weiterleiten und dabei gegebenenfalls Empfehlungen über die weitere Vorge-
hensweise abgeben.

7. Der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit wird sich auch routinemäßig mit dem Amtierenden 
Vorsitzenden beraten und dem Ständigen Rat regelmäßig Bericht erstatten. Der Ständige Rat kann 
ihn einladen, im Rahmen seines Mandats über konkrete Angelegenheiten betreffend die freie Mei-
nungsäußerung und die Freiheit, die Unabhängigkeit und den Pluralismus der Medien Bericht zu 
erstatten. Er wird alljährlich dem Implementierungstreffen zu Fragen der menschlichen Dimen-
sion beziehungsweise dem OSZE-Überprüfungstreffen über den Stand der Umsetzung der OSZE-
Prinzipien und -Verpflichtungen in bezug auf freie Meinungsäußerung und Medienfreiheit in den 
OSZE-Teilnehmerstaaten berichten.
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8. Der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit tritt mit keiner Person oder Organisation, die Ter-
rorismus oder Gewalt ausübt oder öffentlich billigt, in Verbindung und bestätigt nicht den Emp-
fang ihrer Mitteilungen.

9. Der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit wird eine herausragende internationale Persönlich-
keit mit langjähriger einschlägiger Erfahrung sein, von der eine unparteiische Wahrnehmung des 
Amtes erwartet werden kann. Bei der Ausübung seines Amtes wird sich der OSZE-Beauftragte für 
Medienfreiheit von seiner unabhängigen und objektiven Beurteilung im Hinblick auf die einzel-
nen Absätze dieses Mandats leiten lassen.

10. Der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit wird sich nur dann mit gravierenden Fällen befassen, 
die unter sein Mandat fallen und jenen Teilnehmerstaat betreffen, dessen Staats-angehöriger er ist 
oder in dem er seinen Wohnsitz hat, wenn alle unmittelbar beteiligten Parteien, einschließlich des 
betroffenen Teilnehmerstaats, damit einverstanden sind. Andernfalls wird die Angelegenheit an den 
Amtierenden Vorsitzenden verwiesen, der für diesen Fall einen Sonderbeauftragten bestellen kann.

11. Der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit wird mit einschlägigen internationalen Organisatio-
nen, einschließlich der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen sowie des Europarats, 
auf der Grundlage regelmäßiger Kontakte zusammenarbeiten, mit dem Ziel der besseren Koordi-
nation und zur Vermeidung von Überschneidungen.

12. Im Einklang mit den OSZE-Verfahren wird der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit vom 
Ministerrat auf Empfehlung des Amtierenden Vorsitzenden nach Rücksprache mit den Teilneh-
merstaaten bestellt. Seine Amtszeit beträgt drei Jahre und kann nach demselben Verfahren um 
weitere drei Jahre verlängert werden.

13. Der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit wird in Übereinstimmung mit diesem Mandat und 
dem OSZE-Personalstatut eingesetzt und personell ausgestattet. Der OSZEBeauftragte für Medi-
enfreiheit und sein Büro werden von den Teilnehmerstaaten über den OSZE-Haushalt im Ein-
klang mit den Finanzvorschriften der OSZE finanziert. Einzelheiten dazu sind vom informellen 
Finanzausschuß auszuarbeiten und vom Ständigen Rat zu genehmigen.

14. Das Büro des OSZE-Beauftragten für Medienfreiheit wird seinen Sitz in Wien haben.
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Dokument des siebenten Treffens 
des Ministerrats
Oslo 1998

III. Beschlüsse des Treffens des Ministerrats in Oslo
(…)

Beschluss über die Verstärkung der Fähigkeiten der OSZE im Hinblick auf Fragen der Roma und 
Sinti Der Ministerrat

eingedenk der bestehenden OSZE-Verpflichtungen gegenüber den Roma und Sinti, und unter Hin-
weis auf den Beschluß des Budapester Gipfeltreffens, im BDIMR eine Kontaktstelle für Fragen der 
Roma und Sinti (Zigeuner) einzurichten,

1. beschließt, in dieser Hinsicht die Fähigkeit der OSZE durch Stärkung der bestehenden Kon-
taktstelle für Fragen der Roma und Sinti im BDIMR auszubauen. Diese wird unter anderem fol-
gende Prioritäten verfolgen:

• Verstärkung des Zusammenwirkens der OSZE mit den Regierungen der Teilnehmerstaaten, mit 
Vertretern der Volksgruppen der Roma und Sinti sowie mit internationalen Organisationen, 
Initiativen und für Fragen der Roma und Sinti bedeutsamen NGOs, und insbesondere Sicher-
stellung einer weiteren wechselseitigen Stärkung der Zusammenarbeit mit dem Koordinator für 
Roma im Europarat, um eine Doppelgleisigkeit der Bemühungen zu vermeiden, einschließlich 
der Einrichtung regelmäßiger Konsultationen mit diesen Organisationen, Initiativen und NGOs, 
um Synergien und gemeinsame Ansätze zu entwickeln, die es den Volksgruppen der Roma und 
Sinti erleichtern sollen, sich in die jeweilige Gesellschaft, in der sie leben, unter Erhaltung ihrer 
Identität vollständig zu integrieren;

• gegebenenfalls Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen OSZEInstitutionen und -Missionen/
Präsenzen vor Ort im Hinblick auf Roma und Sinti;

• Entwicklung eines Arbeitsprogramms – ausgehend von Beiträgen der Teilnehmerstaaten, der 
OSZE-Institutionen und insbesondere des HKNM, der Volksgruppen der Roma und Sinti, von 
NGOs und internationalen Organisationen und anderen Institutionen und Initiativen –, das 
unter anderem Seminare, Workshops und Clearingstellen beinhalten soll;

• Sammlung von Informationen aus den Teilnehmerstaaten über gesetzliche und andere Maß-
nahmen in bezug auf die Lage der Roma und Sinti, um diese der OSZE-Gemeinschaft sowie 
anderen interessierten internationalen Organisationen zugänglich zu machen und zusätzliche 
Berichte zur Lage der Roma und Sinti im OSZE-Gebiet auszuarbeiten.

2. beschließt ferner, daß sich die Kontaktstelle ausschließlich mit Angelegenheiten der Roma und 
Sinti befassen soll;

3. beauftragt den Ständigen Rat, geeignete Mittel und Wege ausfindig zu machen, um für die ent-
sprechenden Ressourcen zur Durchführung dieses Beschlusses zu sorgen.
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Dokument von Istanbul 
(Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs)

Istanbul 1999

Gipfelerklärung von Istanbul
(…)

2. (…) Vorbehaltlos bekräftigen wir unser Bekenntnis zur Achtung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten und zum Verzicht auf jegliche Form der Diskriminierung. Wir bekräftigen auch unsere 
Achtung des humanitären Völkerrechts. Wir verpflichten uns feierlich, unsere Bemühungen um 
die Verhütung von Konflikten im OSZE-Gebiet zu verstärken und auftretende Konflikte auf fried-
lichem Wege zu lösen. Auf der Grundlage der Plattform für kooperative Sicherheit, die wir als Teil 
unserer Charta angenommen haben, werden wir eng mit anderen internationalen Organisationen 
und Institutionen zusammenarbeiten.

(…)

6. (…) Wir betonen, wie wichtig die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und energische Bemühungen 
zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens und der Korruption sind, die eine große Bedrohung 
für die Wirtschaftsreform und den Wohlstand darstellen. Wir stehen zu unserem Eintreten für die 
Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, insbesondere zur Rückkehr der Minderheiten.

7. (…)Wir erwarten raschere Fortschritte bei der Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen und 
der Umsetzung einschlägiger internationaler Standards insbesondere in Bezug auf die Gleichbe-
handlung unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, auf die Medienfreiheit und freie und faire 
Wahlen. (…)

26. Es stehen uns Wahlen in großer Zahl bevor, und wir werden uns dafür einsetzen, dass sie frei 
und fair und im Einklang mit den OSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen ablaufen. Es ist dies 
der einzige Weg zu einer stabilen Grundlage für die demokratische Entwicklung. Wir würdigen 
die Rolle des BDIMR, das Ländern bei der Entwicklung von Wahlgesetzen hilft, die den OSZE-
Prinzipien und -Verpflichtungen entsprechen, und wir kommen überein, den Wahlbeurteilun-
gen und Empfehlungen des BDIMR umgehend Folge zu leisten. Wir wissen den Wert der Arbeit 
des BDIMR und der Parlamentarischen Versammlung der OSZE vor, während und nach Wahlen 
zu schätzen, die zum Demokratisierungsprozess weiter beiträgt. Wir sind entschlossen, das volle 
Wahlrecht von Angehörigen von Minderheiten sicherzustellen und das Recht von Flüchtlingen zu 
fördern, an Wahlen in ihrem Herkunftsland teilzunehmen. Wir verpflichten uns, für einen fairen 
Wettstreit zwischen Kandidaten und Parteien zu sorgen, der ihren Zugang zu den Medien und die 
Achtung des Rechts auf Versammlung einschließt.

27. Wir verpflichten uns, die Freiheit der Medien als eine Grundvoraussetzung für eine pluralisti-
sche und demokratische Gesellschaft zu garantieren. Wir sind tief besorgt über den Missbrauch der 
Medien in Konfliktgebieten, um Hass und ethnische Spannungen zu schüren, und über Schikanen 
und gesetzliche Einschränkungen, um den Bürgern freie Medien vorzu- enthalten. Wir betonen 
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die Notwendigkeit, das Recht auf freie Meinungsäußerung sicherzustellen, das in jeder Demokratie 
ein wesentliches Element für den politischen Diskurs darstellt. Wir unterstützen die Bemühungen 
des Büros des Beauftragten für Medienfreiheit zur Förderung freier und unabhängiger Medien.

28. Zum zehnten Jahrestag der Verabschiedung der Konvention über die Rechte des Kindes und in 
Erfüllung der OSZE-Verpflichtungen von Kopenhagen bekennen wir uns zur aktiven Förderung 
der Rechte und Interessen von Kindern, insbesondere in und nach Konflikten. Wir werden uns 
bei unserer Arbeit in der OSZE regelmäßig mit den Rechten der Kinder befassen (…). Wir werden 
dem körperlichen und seelischen Wohl von Kindern, die an bewaffneten Konflikten teilnehmen 
oder davon betroffen sind, besondere Beachtung schenken.

(…)

30. Wir bekräftigen unsere Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass die Rechte von Angehöri-
gen nationaler Minderheiten in Gesetz und Politik uneingeschränkt Achtung finden, insbeson-
dere was Fragen der kulturellen Identität betrifft. Insbesondere unterstreichen wir die Forderung, 
dass Gesetze und Politik zu Bildungs-, Sprachen- und Mitspracherechten von Angehörigen natio-
naler Minderheiten im Einklang mit anwendbaren internationalen Standards und Übereinkom-
men stehen müssen. Wir befürworten ferner die Verabschiedung und vollständige Umsetzung 
umfassender Antidiskriminierungsgesetze, um volle Chancengleichheit für alle zu fördern. Wir 
sprechen dem Hohen Kommissar für nationale Minderheiten unsere Anerkennung für seine wich-
tige Arbeit aus. Wir bekräftigen, dass wir uns verstärkt um die Umsetzung der Empfehlungen des 
Hohen Kommissars für nationale Minderheiten bemühen werden.

31. Wir sind bestürzt über die Gewalt und andere Erscheinungsformen des Rassismus und der 
Diskriminierung von Minderheiten, darunter der Roma und Sinti. Wir verpflichten uns, dafür zu 
sorgen, dass die Rechte der Roma und Sinti in Gesetz und Politik uneingeschränkt Achtung fin-
den, und zu diesem Zweck, wo dies nötig ist, Antidiskriminierungsgesetze zu fördern. Wir beto-
nen, dass es wichtig ist, sich gründlich mit den Problemen der gesellschaftlichen Ausgrenzung der 
Roma und Sinti zu befassen. Für diese Fragen sind in erster Linie die betreffenden Teilnehmerstaa-
ten verantwortlich. Wir betonen die wichtige Rolle, die die BDIMR-Kontaktstelle für Roma und 
Sinti mit ihrer Unterstützung in diesen Fragen spielen kann. Ein weiterer sinnvoller Schritt könnte 
die Ausarbeitung eines Aktionsplans zielgerichteter Aktivitäten durch die Kontaktstelle sein, der 
in Zusammenarbeit mit dem Hohen Kommissar für nationale Minderheiten und anderen in die-
sem Bereich tätigen Stellen, insbesondere dem Europarat, erarbeitet werden könnte.

32. Entsprechend unserer Verpflichtung, für die volle Gleichstellung von Mann und Frau zu sor-
gen, hoffen wir auf die baldige Annahme und Umsetzung eines OSZE-Aktionsplans zu Fragen der 
Gleichberechtigung von Mann und Frau.

(…)

37. In der Charta haben wir unser Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit bekräftigt und auf die Not-
wendigkeit verwiesen, die Korruption zu bekämpfen. Wir beauftragen den Ständigen Rat zu prü-
fen, wie die Bemühungen zur Bekämpfung der Korruption am besten unterstützt werden können, 
und dabei die Bemühungen anderer Organisationen wie etwa der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, des Europarats und der Vereinten Nationen zu berücksichti-
gen. Über die Ergebnisse dieser Arbeit wird auf dem Ministerratstreffen 2000 berichtet werden.

(…)
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Europäische Sicherheitscharta
(…)

I. Unsere gemeinsamen Herauforderungen

2. Im letzten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts wurde im OSZE-Gebiet Beachtliches erreicht; 
Zusammenarbeit trat an die Stelle von Konfrontation, doch ist die Gefahr von Konflikten zwi-
schen Staaten nicht gänzlich gebannt. Wir haben überwunden, was Europa einst trennte, doch 
kommen neue Risiken und Herausforderungen auf uns zu. Seit wir die Charta von Paris unter-
zeichnet haben, wird immer deutlicher, dass eine Bedrohung unserer Sicherheit sowohl von Kon-
flikten innerhalb von Staaten als auch von Konflikten zwischen Staaten ausgehen kann. Wir haben 
Konflikte erlebt, die in vielen Fällen auf eklatante Verletzungen der OSZE-Normen und Prinzi-
pien zurückgingen. Wir waren Zeugen von Gräueltaten, von denen wir dachten, dass sie längst 
der Vergangenheit angehörten. In diesem Jahrzehnt wurde deutlich, dass jeder derartige Konflikt 
die Sicherheit aller OSZE-Teilnehmerstaaten in Frage stellen kann.

3. Wir sind entschlossen, aus den Gefahren, die Konfrontation und Uneinigkeit zwischen den 
Staaten mit sich bringen, und aus den Tragödien des letzten Jahrzehnts zu lernen. Sicherheit und 
Frieden müssen durch einen Ansatz gefestigt werden, der zwei Grundelemente in sich vereint: Wir 
müssen Vertrauen zwischen den Menschen innerhalb der Staaten schaffen und die Zusammen-
arbeit zwischen den Staaten vertiefen. Deshalb werden wir die vorhandenen Instrumente stärken 
und zusätzliche entwickeln, um Hilfe und Rat anbieten zu können. Wir werden uns noch mehr als 
bisher bemühen, für die volle Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten einschließ-
lich der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten zu sorgen. Gleichzeitig werden wir ver-
stärkte Anstrengungen unternehmen, um mehr Vertrauen und Sicherheit zwischen den Staaten 
zu schaffen. Wir sind entschlossen, die uns zur Verfügung stehenden Mittel zur friedlichen Bei-
legung von Streitigkeiten zwischen ihnen weiterzuentwickeln.

4. Internationaler Terrorismus, gewalttätiger Extremismus, organisiertes Verbrechen und Dro-
genhandel stellen in steigendem Maße Sicherheitsrisiken dar. Terrorismus ist, was immer seine 
Beweggründe sein mögen, in all seinen Formen und Äußerungen unannehmbar. Wir werden 
uns verstärkt bemühen zu verhindern, dass in unseren Hoheitsgebieten terroristische Handlun-
gen vorbereitet und finanziert werden oder Terroristen Zuflucht gewährt wird. Die maßlose und 
destabilisierende Anhäufung und unkontrollierte Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waf-
fen stellt eine Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit dar. Wir sind entschlossen, unsere 
Schutzmaßnahmen gegen diese neuen Risiken und Herausforderungen zu verstärken; Grundlage 
dieses Schutzes sind starke demokratische Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit. Wir sind 
außerdem entschlossen, untereinander aktiver und enger zusammenzuarbeiten, um diesen Her-
ausforderungen zu begegnen.

5. Akute Wirtschaftsprobleme und die Schädigung der Umwelt können gravierende Folgen für 
unsere Sicherheit haben. Die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und 
Technik und Umwelt sind daher von größter Bedeutung. Wir werden energischer auf solche Bedro-
hungen reagieren, sowohl in Form fortgesetzter Reformen im Wirtschafts- und Umweltbereich 
und stabiler und transparenter Rahmenbedingungen für die Wirtschaft als auch durch die För-
derung der Marktwirtschaft unter gebührender Berücksichtigung wirtschaftlicher und sozialer 
Rechte. Wir registrieren mit großer Anerkennung den in der Geschichte einmaligen wirtschaftli-
chen Reformprozess, der in vielen Teilnehmerstaaten im Gange ist. Wir ermutigen sie zur Weiter-
führung dieser Reformen, die zu Sicherheit und Wohlstand im gesamten OSZE-Gebiet beitragen 
werden. Wir werden in allen Dimensionen der OSZE verstärkte Anstrengungen im Kampf gegen 
die Korruption und zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit unternehmen.
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6. Wir bestätigen, dass die Sicherheit in nahe gelegenen Gebieten, insbesondere im Mittelmeerraum 
sowie in Gebieten, die in direkter Nähe zu Teilnehmerstaaten wie jenen in Zentralasien liegen, 
für die OSZE von immer größerer Bedeutung ist. Wir erkennen an, dass sich aus einer Instabilität 
in diesen Gebieten Probleme ergeben, die unmittelbare Folgen für die Sicherheit und den Wohl-
stand der OSZE-Staaten haben.

II. Unser gemeinsames Fundament

7. Wir bekräftigen unser uneingeschränktes Bekenntnis zur Charta der Vereinten Nationen sowie 
zur Schlussakte von Helsinki, zur Charta von Paris und zu allen anderen OSZE-Dokumenten, 
denen wir zugestimmt haben. Diese Dokumente stellen unsere gemeinsamen Verpflichtungen dar 
und sind die Grundlage unserer Arbeit. Sie haben uns geholfen, der Konfrontation in Europa ein 
Ende zu setzen und im gesamten OSZE-Gebiet ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens 
und der Solidarität einzuläuten. Sie geben eindeutige Standards für den Umgang der Teilnehmer-
staaten miteinander und mit allen Menschen in ihrem Hoheitsgebiet vor. Alle OSZE-Verpflichtun-
gen gelten ausnahmslos und gleichermaßen für jeden Teilnehmerstaat. Ihre Umsetzung in gutem 
Glauben ist unerlässlich für die Beziehungen zwischen den Staaten, zwischen den Regierungen 
und ihren Völkern sowie zwischen den Organisationen, denen sie angehören. Die Teilnehmer-
staaten schulden ihren Bürgern Rechenschaft und sind einander verantwortlich für die Durch-
führung ihrer OSZE-Verpflichtungen.

Wir betrachten diese Verpflichtungen als unsere gemeinsame Errungenschaft und somit als Ange-
legenheiten, die für alle Teilnehmerstaaten unmittelbare und legitime Anliegen sind.

(…)

9. Wir werden unsere Beziehungen im Einklang mit dem Konzept der gemeinsamen und umfas-
senden Sicherheit gestalten, im Sinne von gleichberechtigter Partnerschaft, Solidarität und Trans-
parenz. Die Sicherheit jedes Teilnehmerstaats ist untrennbar mit der Sicherheit aller anderen 
verbunden. Wir werden uns mit der menschlichen, wirtschaftlichen, politischen und militärischen 
Dimension der Sicherheit als einem unteilbaren Ganzen befassen.

(…)

III. Unsere gemeinsame Reaktion
(…)

Solidarität und Partnershaft

14. Der beste Garant für Frieden und Sicherheit in unserer Region ist die Bereitschaft und die 
Fähigkeit jedes Teilnehmerstaats, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit zu wahren und die 
Menschenrechte zu achten. Wir bekräftigen jeder für sich unsere Bereitschaft, uns voll und ganz 
an unsere Verpflichtungen zu halten. Wir tragen aber auch gemeinsam die Verantwortung für 
die Einhaltung der OSZE-Prinzipien. Deshalb sind wir entschlossen, innerhalb der OSZE und 
mit ihren Institutionen und Vertretern zusammenzuarbeiten, und wir sind bereit, von den Inst-
rumenten und Mechanismen der OSZE Gebrauch zu machen. Wir werden im Geiste der Solida-
rität und der Partnerschaft gemeinsam für die laufende Überprüfung der Durchführung sorgen. 
Wir verpflichten uns heute zu gemeinsamen Maßnahmen auf der Grundlage der Zusammenar-
beit – sowohl innerhalb der OSZE als auch in den Organisationen, denen wir angehören –, um 
den Teilnehmerstaaten Hilfe zur Verbesserung ihrer Einhaltung der OSZE-Prinzipien und -Ver-
pflichtungen anzubieten. Wir werden vorhandene Instrumente der Zusammenarbeit stärken und 
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neue entwickeln, um wirksam auf Hilfsersuchen von Teilnehmerstaaten reagieren zu können. 
Wir werden nach Möglichkeiten suchen, die Effizienz der Organisation in Fällen eindeutiger, gro-
ber und nicht behobener Verletzungen dieser Prinzipien und Verpflichtungen weiter zu erhöhen.

(…)

Unsere Institutionen

17. Die Parlamentarische Versammlung hat sich zu einer der wichtigsten OSZEInstitutionen ent-
wickelt, die beständig neue Ideen und Vorschläge hervorbringt. Wir begrüßen diese zunehmende 
Rolle, insbesondere im Bereich der demokratischen Entwicklung und der Wahlüberwachung. Wir 
rufen die Parlamentarische Versammlung dazu auf, ihre Aktivitäten als wesentliches Element in 
unseren Bemühungen um die Förderung der Demokratie, des Wohlstands und des wachsenden 
Vertrauens innerhalb der Teilnehmerstaaten und zwischen ihnen weiter auszubauen.

18. Das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR), der Hohe Kommis-
sar für nationale Minderheiten (HKNM) und der Beauftragte für Medienfreiheit sind wesentli-
che Instrumente zur Gewährleistung der Achtung der Menschenrechte, der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit. Das OSZE-Sekretariat leistet dem Amtierenden Vorsitzenden und für die Akti-
vitäten unserer Organisation insbesondere vor Ort wertvolle Hilfe. Wir werden auch die opera-
tiven Fähigkeiten des OSZE-Sekretariats weiter verstärken, damit es mit der Ausweitung unserer 
Aktivitäten Schritt halten kann und um sicherzustellen, dass die Feldoperationen effizient und im 
Einklang mit ihren Mandaten und Vorgaben erfolgen.

(…)

Die menschliche Dimension

19. Wir bekräftigen, dass die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit der Grundpfeiler des umfassenden Sicherheitskonzepts der OSZE ist. Wir 
verpflichten uns, einer Bedrohung der Sicherheit etwa durch Verletzung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Überzeugungsfreiheit, 
und Äußerungen der Intoleranz, des aggressiven Nationalismus, des Rassismus, des Chauvinismus, 
der Fremdenfeindlichkeit und des Antisemitismus entschlossen entgegenzutreten.

Der Schutz und die Förderung der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten sind wesent-
liche Faktoren für Demokratie, Frieden, Gerechtigkeit und Stabilität innerhalb der Teilnehmer-
staaten und zwischen ihnen. Diesbezüglich bekräftigen wir unsere Verpflichtungen, insbesondere 
nach den einschlägigen Bestimmungen des Kopenhagener Dokuments 1990 zur menschlichen 
Dimension, und verweisen auf den Bericht des Genfer Expertentreffens über nationale Minder-
heiten 1991. Die uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von 
Angehörigen nationaler Minderheiten, ist nicht nur ein Ziel an sich; sie höhlt die territoriale Inte-
grität und die Souveränität keineswegs aus, sondern stärkt sie vielmehr.

Verschiedene Konzepte der Autonomie sowie andere in den oben genannten Dokumenten darge-
stellte Lösungsansätze im Einklang mit den OSZEPrinzipien bieten sich für die Bewahrung und 
Förderung der ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Identität nationaler Minder-
heiten innerhalb eines gegebenen Staates an. Wir verurteilen jede Gewalt gegen eine Minderheit. 
Wir versprechen, Maßnahmen zur Förderung der Toleranz und zur Errichtung pluralistischer 
Gesellschaften zu ergreifen, in denen alle Angehörigen nationaler Minderheiten ungeachtet ihrer 
ethnischen Herkunft volle Chancengleichheit genießen. Wir betonen, dass Fragen nationaler 
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Minderheiten nur in einem demokratischen politischen Rahmen auf der Grundlage der Rechts-
staatlichkeit zufriedenstellend gelöst werden können.

Wir bekräftigen, dass jedermann das Recht auf eine Staatsangehörigkeit hat und niemandem seine 
Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen werden sollte. Wir verpflichten uns, weiterhin danach 
zu trachten, dass jedermann dieses Recht ausüben kann. Wir verpflichten uns ferner, den völker-
rechtlichen Schutz Staatenloser zu fördern.

20. Wir sind uns der besonderen Schwierigkeiten der Roma und Sinti bewusst und erkennen die 
Notwendigkeit an, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um für Angehörige der Roma und Sinti 
im Einklang mit den OSZE-Verpflichtungen volle Chancengleichheit zu verwirklichen. Wir wer-
den verstärkte Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass Roma und Sinti an unserer 
Gesellschaft uneingeschränkt und gleichberechtigt teilnehmen können, und um ihre Diskrimi-
nierung ein für allemal zu beseitigen.

21. Wir haben den festen Willen, Folter und grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Bestrafung im gesamten OSZE-Gebiet auszumerzen. Zu diesem Zweck werden wir uns 
für Rechtsvorschriften einsetzen, die formelle und materielle Absicherungen und Handhaben zur 
Bekämpfung solcher Praktiken vorsehen. Wir werden den Opfern helfen und gegebenenfalls mit ein-
schlägigen internationalen Organisationen und nichtstaatlichen Organisationen zusammenarbeiten.

22. Wir lehnen jede Politik der ethnischen Säuberung oder der Massenvertreibung strikt ab. Wir 
bekräftigen unsere Verpflichtung, das Recht auf Asylsuche zu achten und den völkerrechtlichen 
Schutz von Flüchtlingen im Sinne der Konvention von 1951 über die Rechtsstellung der Flücht-
linge und ihres Protokolls von 1967 zu gewährleisten und die freiwillige Rückkehr von Flücht-
lingen und Binnenvertriebenen in Würde und Sicherheit zu erleichtern. Wir werden uns ohne 
Diskriminierung für die Wiedereingliederung der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen an ihren 
Herkunftsorten einsetzen.

Zur Verbesserung des Schutzes von Zivilpersonen in Konfliktzeiten werden wir nach Mitteln und 
Wegen suchen, um die Umsetzung des humanitären Völkerrechts zu verbessern.

23. Frauen müssen ihre Menschenrechte in vollem Umfang und gleichberechtigt ausüben kön-
nen, damit ein friedlicheres, wohlhabenderes und demokratischeres OSZE-Gebiet entsteht. Wir 
sind entschlossen, die Gleichstellung von Männern und Frauen zum Bestandteil unserer Politik 
zu machen, sowohl in unseren Staaten als auch innerhalb der Organisation.

24. Wir werden Maßnahmen ergreifen, um jede Form der Diskriminierung von Frauen zu besei-
tigen und der Gewalt gegen Frauen und Kinder, der sexuellen Ausbeutung und jeder Form des 
Menschenhandels ein Ende zu setzen. Um derartige Verbrechen zu verhüten, werden wir unter 
anderem für die Verabschiedung oder Verschärfung von Gesetzen eintreten, die die Täter zur Ver-
antwortung ziehen und den Opferschutz verbessern. Wir werden ferner Maßnahmen erarbeiten 
und umsetzen, um die Rechte und Interessen von Kindern in bewaffneten Konflikten und nach 
Konflikten, einschließlich von Kinderflüchtlingen und Kindervertriebenen, zu fördern. Wir wer-
den Möglichkeiten prüfen, wie die Zwangs- oder Pflichtrekrutierung von Jugendlichen unter 18 
Jahren zum Einsatz in bewaffneten Konflikten verhindert werden kann.

25. Wir bekräftigen unsere Verpflichtung, freie und faire Wahlen im Einklang mit den OSZE-
Verpflichtungen – insbesondere dem Kopenhagener Dokument 1990 – abzuhalten. Wir erken-
nen die Hilfe an, die das BDIMR den Teilnehmerstaaten bei der Ausarbeitung und Umsetzung 
von Wahlgesetzen anbieten kann. Im Sinne dieser Verpflichtungen werden wir Beobachter aus 
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anderen Teilnehmerstaaten, dem BDIMR, der Parlamentarischen Versammlung und geeigneten 
Institutionen und Organisationen einladen, die die Abhaltung von Wahlen in unseren Ländern 
beobachten wollen. Wir kommen überein, den Wahlbeurteilungen und Empfehlungen des BDIMR 
umgehend Folge zu leisten.

26. Wir bekräftigen die Bedeutung unabhängiger Medien und des freien Informationsflusses sowie 
des Zugangs der Öffentlichkeit zu Informationen. Wir verpflichten uns, alle notwendigen Schritte 
zu unternehmen, um die Grundvoraussetzungen für freie und unabhängige Medien sowie für 
den unbehinderten Informationsfluss über Landesgrenzen hinweg und innerhalb der Staaten zu 
schaffen, die wir als wesentliche Komponente einer demokratischen, freien und offenen Gesell-
schaft betrachten.

27. Nichtstaatliche Organisationen (NGOs) können bei der Förderung der Menschenrechte, der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit eine äußerst wichtige Rolle spielen. Sie sind fester Bestand-
teil einer starken Bürgergesellschaft. Wir versprechen, die Fähigkeit der NGOs so zu stärken, dass 
sie ihren vollen Beitrag zur weiteren Entwicklung der Bürgergesellschaft und der Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten leisten können.

(…)

Rechtsstaatlichkeit und der Kampf gegen die Korruption

33. Wir bekräftigen unser Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit. Wir sind uns der Tatsache bewusst, 
dass die Korruption eine große Bedrohung für die gemeinsamen Werte der OSZE darstellt. Sie 
schafft Instabilität und betrifft viele Aspekte der Sicherheitsdimension sowie der wirtschaftli-
chen und der menschlichen Dimension. Die Teilnehmerstaaten verpflichten sich, ihre Bemühun-
gen im Kampf gegen die Korruption und die Verhältnisse, die sie begünstigen, zu verstärken und 
sich für einen positiven Rahmen für verantwortungsvolle Staatsführung und Integrität im staat-
lichen Bereich einzusetzen. Sie werden von vorhandenen internationalen Rechtsdokumenten bes-
ser Gebrauch machen und einander in ihrem Kampf gegen die Korruption unterstützen. Als Teil 
ihrer Arbeit zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit wird die OSZE mit NGOs zusammenarbeiten, 
die einem von der Öffentlichkeit und der Wirtschaft getragenen Wunsch nach der Bekämpfung 
korrupter Praktiken verpflichtet sind.

IV. Unsere gemeinsame Instrumente

Stärkung unseres Dialogs
(…)

36. Im Geiste unserer Solidarität und Partnerschaft werden wir auch unseren politischen Dialog 
stärken, um Teilnehmerstaaten Hilfestellung anzubieten, wodurch die Einhaltung der OSZE-Ver-
pflichtungen sichergestellt werden soll. Um diesen Dialog zu fördern, haben wir beschlossen, im 
Einklang mit etablierten Regeln und Praktiken unter anderem von folgenden OSZE-Instrumen-
ten verstärkt Gebrauch zu machen:

(…)

• Veranstaltung von Schulungskursen zur Verbesserung der Standards und Verfahren, unter 
anderem im Bereich der Menschenrechte, der Demokratisierung und der Rechtsstaatlichkeit;

• Behandlung von Fragen der Einhaltung von OSZE-Verpflichtungen auf Überprüfungstreffen 
und -konferenzen der OSZE sowie im Wirtschaftsforum;
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(…)

Feldoperationen der OSZE
(…)

38. Die Entwicklung der Feldoperationen der OSZE stellt eine wesentliche Veränderung der Orga-
nisation dar, die es der OSZE ermöglicht, bei der Förderung des Friedens, der Sicherheit und der 
Einhaltung der OSZE-Verpflichtungen eine gewichtigere Rolle zu spielen. Auf der Grundlage 
unserer bisherigen Erfahrungen werden wir dieses Instrument weiter ausbauen und stärken, um 
im Einklang mit dem jeweiligen Mandat Aufgaben wahrzunehmen, die unter anderem Folgen-
des beinhalten werden:

(…)

• Beobachtung der Einhaltung von OSZE-Verpflichtungen und Beratung oder Empfehlungen im 
Hinblick auf eine bessere Umsetzung;

• Hilfestellung bei der Organisation und Überwachung von Wahlen;

• Unterstützung für die Vorherrschaft des Rechts und demokratische Institutionen sowie für die 
Wahrung und Wiederherstellung von Recht und Ordnung;

(…)

• Unterstützung bei der Wiederherstellung normaler Verhältnisse und beim Wiederaufbau ver-
schiedener Aspekte der Gesellschaft. (…)

Aktivitäten im polizeilichen Bereich

44. Wir werden daran arbeiten, die Rolle der OSZE im zivilpolizeilichen Bereich als Bestandteil 
der Bemühungen der Organisation um Konfliktverhütung, Krisenbewältigung und die Norma-
lisierung der Lage nach Konflikten zu stärken. Diese Aktivitäten können Folgendes beinhalten:

– Polizeiüberwachung, unter anderem auch um zu verhindern, dass die Polizei Handlungen 
setzt, die etwa eine Diskriminierung aus Gründen der religiösen oder ethnischen Zugehö-
rigkeit darstellen;

– Polizeischulung, die unter anderem folgende Aufgaben umfassen könnte:

– Verbesserung der einsatzbezogenen und taktischen Fähigkeiten örtlicher Polizeidienste und 
Umschulung paramilitärischer Kräfte;

– Vermittlung neuer, moderner Polizeimethoden, wie freiwillige Bürgerpolizei, Fähigkeiten zur 
Bekämpfung des Drogenhandels, der Korruption und des Terrorismus;

– Schaffung eines Polizeidienstes, der sich aus Mitgliedern verschiedener Volksgruppen bezie-
hungsweise unterschiedlicher religiöser Gemeinschaften zusammensetzt und das Vertrauen 
der gesamten Bevölkerung besitzt;

– generelle Förderung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. (…)

45. Wir werden ferner die Entwicklung unabhängiger Gerichtssysteme fördern, die als Rechtsmittel 
bei Menschenrechtsverletzungen von größter Bedeutung sind, und Reformen des Gefängniswesens 
mit Rat und Tat unterstützen. Die OSZE wird auch mit anderen internationalen Organisationen 
bei der Schaffung eines politischen und rechtlichen Rahmens zusammenarbeiten, in dem die Poli-
zei ihre Aufgaben im Einklang mit demokratischen Grundsätzen und dem Rechtsstaatlichkeits-
prinzip erfüllen kann.
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Friedenshaltung

46. Wir bekennen uns unverändert zur Verstärkung der Schlüsselrolle der OSZE in der Erhaltung 
von Frieden und Stabilität in unserem gesamten Gebiet. Die wirksamsten Beiträge zur regionalen 
Sicherheit leistete die OSZE bisher in Bereichen wie Feldoperationen, Normalisierung der Lage 
nach Konflikten, Demokratisierung, Überwachung der Menschenrechte und Wahlbeobachtung. 
Wir haben beschlossen, Möglichkeiten einer potenziell größeren und umfassenderen Rolle für die 
OSZE bei der Friedenserhaltung zu prüfen. Unter Bekräftigung unserer Rechte und Pflichten aus 
der Charta der Vereinten Nationen und auf der Grundlage unserer bereits gefassten Beschlüsse 
bestätigen wir, dass die OSZE, im Einzelfall und mit Konsens, beschließen kann, eine Rolle bei 
der Friedenserhaltung zu übernehmen, und zwar auch eine führende Rolle, wenn sie nach Ein-
schätzung der Teilnehmerstaaten die jeweils wirksamste und geeignetste Organisation ist. Dies-
bezüglich könnte sie auch beschließen, das Mandat für die Friedenserhaltung durch andere zur 
Verfügung zu stellen und die Unterstützung von Teilnehmerstaaten sowie anderer Organisatio-
nen in Form von Ressourcen und Expertenwissen anzustreben. Im Einklang mit der Plattform 
für kooperative Sicherheit könnte sie auch einen koordinierenden Rahmen für derartige Bemü-
hungen zur Verfügung stellen.

(…)

VI. Schlussfolgerung

51. Diese Charta wird durch die Festigung und Stärkung der OSZE an der Schwelle zum ein-
undzwanzigsten Jahrhundert der Sicherheit aller Teilnehmerstaaten zugute kommen. Wir haben 
heute beschlossen, ihre vorhandenen Instrumente weiterzuentwickeln und neue zu schaffen. Wir 
werden sie in vollem Umfang zur Förderung eines freien, demokratischen und sicheren OSZE-
Gebiets einsetzen (…)
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Dokument des achten Treffen 
des Ministerrats
Wien 2000

Beschlüsse des Wiener Ministerratstreffens

Beschluss über die Verstärkung der OSZE-Bemühungen im Kampf gegen den 
Menschenhandel

Der Ministerrat -

eingedenk der Europäischen Sicherheitscharta, die die Teilnehmerstaaten verpflichtet, „Maßnah-
men [zu] ergreifen, um jede Form der Diskriminierung von Frauen zu beseitigen und der Gewalt 
gegen Frauen und Kinder, der sexuellen Ausbeutung und jeder Form des Menschenhandels ein 
Ende zu setzen“, und „für die Verabschiedung oder Verschärfung von Gesetzen ein[zu]treten, die 
die Täter zur Verantwortung ziehen und den Opferschutz verbessern“,

unter Hinweis auf die im Moskauer Dokument von 1991 enthaltene OSZEVerpflichtung zur 
Bekämpfung des Menschenhandels,

in der Erkenntnis, dass der Menschenhandel zu einem immer größeren Problem wird, und über-
zeugt von der Notwendigkeit, dass die OSZE ihre Bemühungen im Kampf gegen den Menschen-
handel in der gesamten OSZE-Region – auch während eines Konflikts und danach – verstärkt und 
zum Schutz der Menschenrechte und zum Kampf gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität einen Beitrag zu nationalen, regionalen und internationalen Bemühungen gegen den 
Menschenhandel leistet,

1. bekräftigt, dass der Menschenhandel eine verabscheuenswürdige Menschenrechtsverletzung und 
ein schweres Verbrechen ist, das eine umfassendere und koordiniertere Reaktion der Teilnehmer-
staaten und der internationalen Gemeinschaft sowie eine bessere Abstimmung und Zusammen-
arbeit zwischen den Ländern – insbesondere den Herkunfts-, Transit- und Zielländern – verlangt;

2. begrüßt die Verabschiedung des Protokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des 
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, durch die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität sowie die darin enthaltene Definition des Men-
schenhandels und ruft alle Teilnehmerstaaten auf, das UN-Protokoll und das Fakultativprotokoll 
zur Konvention über die Rechte des Kindes über den Verkauf von Kindern, Kinderprostitution 
und Kinderpornografie zu unterzeichnen und zu ratifizieren;

3. ist sich dessen bewusst, dass die Hauptverantwortung für die Bekämpfung des Menschenhan-
dels in Form eines ganzheitlichen und koordinierten Lösungsansatzes, der die Verhütung des Men-
schenhandels, den Opferschutz und die Verfolgung der Händler und ihrer Komplizen einschließt, 
bei den Teilnehmerstaaten liegt;
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4. unterstreicht, dass es Aufgabe der nationalen Parlamente ist, unter anderem die für die Bekämp-
fung des Menschenhandels erforderlichen Gesetze zu verabschieden, und begrüßt die Absätze 106 
und 107 der Bukarester Erklärung der Parlamentarischen Versammlung über den Menschenhandel;

5. kommt überein, die Aktivitäten der OSZE im Kampf gegen den Menschenhandel zu verstär-
ken, und betont die Notwendigkeit einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
OSZE-Institutionen sowie zwischen der OSZE und anderen internationalen Organisationen wie 
den einschlägigen Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, der Internationalen Organisa-
tion für Migration, dem Europarat, der Europäischen Union und Interpol;

6. unterstützt die Tätigkeit der Arbeitsgruppe „Menschenhandel“ des Stabilitätspakts und appel-
liert insbesondere an die Regierungen der betroffenen Region, in der Arbeitsgruppe eine aktive 
Rolle zu spielen;

7. ruft die OSZE-Institutionen, insbesondere das BDIMR, und die Feldoperationen auf, Programme 
gegen den Menschenhandel auszuarbeiten und durchzuführen und sich in Zusammenarbeit mit 
nichtstaatlichen Organisationen sowie mit internationalen Organisationen und anderen einschlägi-
gen Institutionen für koordinierte Bemühungen um Prävention, Verfolgung und Schutz einzusetzen;

8. wird bestrebt sein, Aufklärung über alle Aspekte des Menschenhandels zu betreiben, auch mit 
Unterstützung des BDIMR, nichtstaatlicher Organisationen und anderer einschlägiger Institutio-
nen, erforderlichenfalls durch die Einrichtung von Schulungsprogrammen für Beamte, unter ande-
rem für Mitarbeiter der Vollzugs-, Justiz-, Konsular- und Einwanderungsbehörden;

9. sagt zu, notwendige Maßnahmen zu ergreifen, unter anderem durch die Verabschiedung und 
Durchsetzung von Rechtsvorschriften, um den Menschenhandel unter Strafe zu stellen, und ein 
angemessenes Strafausmaß vorzusehen, um eine wirksame Reaktion seitens des Gesetzesvollzugs 
und die Verfolgung zu gewährleisten. Diese Rechtsvorschriften sollten an das Problem des Men-
schenhandels unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten herangehen und Bestimmungen für 
den Schutz der Menschenrechte der Opfer einschließen, durch die sichergestellt wird, dass Perso-
nen, die Opfer von Menschenhandel wurden, nicht allein wegen dieser Tatsache verfolgt werden;

10. werden in Erwägung ziehen, gesetzliche oder andere geeignete Maßnahmen zu ergreifen, etwa 
die Einrichtung von Schutzunterkünften, die es den Opfern von Menschenhandel in entsprechenden 
Fällen ermöglichen, vorübergehend oder auf Dauer in ihren Hoheitsgebieten zu bleiben; geeignete 
Verfahren für die Repatriierung von Opfern von Menschenhandel unter gebührender Berücksich-
tigung ihrer Sicherheit einschließlich der Ausstellung von Dokumenten vorzusehen; und politi-
sche Konzepte für die Erbringung wirtschaftlicher und sozialer Leistungen an die Opfer und für 
deren Rehabilitation und Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu entwickeln;

11. ermutigt dazu, gegebenenfalls Regierungsvertreter für Fragen des Menschenhandels zu ernennen, 
um die nationalen Aktivitäten zu koordinieren und für regionale und internationale Zusammenar-
beit zu sorgen, und die betreffende Kontaktstelle den anderen Teilnehmerstaaten bekannt zu geben;

12. stellt fest, dass die OSZE-Feldoperationen im gesetzlichen Rahmen ihrer Gastländer eine wert-
volle Rolle im Kampf gegen den Menschenhandel spielen können, etwa durch regelmäßige Über-
wachung und Berichterstattung und indem sie einerseits staatlichen Behörden unter anderem 
durch die Förderung des Dialogs und die Wahrnehmung einer Vermittlerrolle zwischen Regie-
rungen und nichtstaatlichen Organisationen und andererseits Institutionen bei der Bereinigung 
einzelner Fälle von Menschenhandel helfen; und fordert die Feldoperationen auf, verstärkt unter-
einander zusammenzuarbeiten;
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13. fordert das OSZE-Sekretariat auf, in seinem Einführungsprogramm für OSZE-Mitarbeiter 
vor Ort das Kapitel Menschenhandel in Zusammenarbeit mit dem BDIMR auszubauen, um die 
Fähigkeit dieser Mitarbeiter zur Überwachung, Berichterstattung und Reaktion auf Probleme des 
Menschenhandels im Zuge der regulären OSZE-Aktivitäten zu erhöhen; und in den OSZE-Ins-
titutionen und bei den Mitarbeitern der OSZE das Bewusstsein für die Probleme des Menschen-
handels zu heben; diese Schulungsprogramme sollten auch den Teilnehmerstaaten und anderen 
internationalen Organisationen zur Verfügung stehen;

14. begrüßt die Weiterentwicklung des Verhaltenskodex des OSZE-Sekretariats für OSZE-Missi-
onsmitglieder, der nun auch Bestimmungen in Bezug auf den Menschenhandel und andere Men-
schenrechtsverletzungen enthält, erwartet dessen rasche Umsetzung durch alle OSZE-Strukturen 
und -Institutionen, ersucht die Leiter der OSZE-Feldoperationen, geeignete Maßnahmen zu tref-
fen, wenn Mitglieder ihres Personals Opfer von Menschenhandel ausnützen, und ermutigt alle 
anderen internationalen Gremien, sich gegebenenfalls vergleichbare Standards und Praktiken zu 
Eigen zu machen.
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Dokument des neunten Treffens 
des Ministerrats
Bukarest 2001

Erklärung des Ministerrats von Bukarest
(…)

2. Wir verurteilen auf das Entschiedenste alle terroristischen Handlungen. Terrorismus ist durch 
nichts zu rechtfertigen, gleichgültig, welches seine Motive oder Ursachen sind. Es gibt keine Recht-
fertigung dafür, dass unschuldige Menschen zur Zielscheibe von Angriffen werden. Im Kampf 
gegen den Terrorismus gibt es keine Neutralität.

3. Als Ausdruck der Solidarität der OSZE hat der Ministerrat heute einen Beschluss und einen 
Aktionsplan gegen den Terrorismus verabschiedet. Wir betonen erneut, dass der Kampf gegen den 
Terrorismus kein Krieg gegen Religionen oder Völker ist. Wir bekräftigen unsere Verpflichtung 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten.

4. Wir sind entschlossen, unter Wahrung von Rechtsstaatlichkeit, persönlicher Freiheit und Gleich-
heit vor dem Gesetz unsere Bürger vor neuen Bedrohungen ihrer Sicherheit zu schützen. Organi-
sierte Kriminalität, unerlaubter Drogen- und Waffenhandel und Menschenhandel beeinträchtigen 
die Sicherheit, die Wirtschaft und das Gesellschaftsgefüge aller Teilnehmerstaaten. Der Minister-
rat unterstützt verstärkte Bemühungen und vermehrte internationale Zusammenarbeit im Kampf 
gegen diese Bedrohungen und fordert die Teilnehmerstaaten nachdrücklich auf, dem Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und dessen 
Protokollen beizutreten, sofern sie dies noch nicht getan haben.

(…)

12. Wir erneuern ferner unser Bekenntnis zu den auf souveräner Gleichheit, gegenseitiger Ach-
tung, Zusammenarbeit und Unterstützung der Demokratie beruhenden Beziehungen. Wir sind 
entschlossen, unsere Beziehungen – geleitet von gleichberechtigter Partnerschaft, Solidarität und 
Transparenz – im Einklang mit dem Konzept der gemeinsamen und umfassenden Sicherheit zu 
gestalten. Wir bleiben einer ungeteilten, freien und in Frieden lebenden OSZE Gemeinschaft von 
Vancouver bis Wladiwostok verpflichtet, die durch konzertierte Bemühungen Bedrohungen des 
Friedens und der Stabilität begegnet.

II. Beschluss über die Bekämpfung des Terrorismus und Bukarester Aktionsplan zur 
Bekämpfung des Terrorismus

Die 55 Teilnehmerstaaten der OSZE vereinen sich im Kampf gegen den Terrorismus, eine Gei-
ßel unserer Zeit.

Die OSZE-Teilnehmerstaaten verurteilen auf das Entschiedenste die barbarischen Terroranschläge 
gegen die Vereinigten Staaten vom 11. September 2001. Sie waren ein Angriff auf die gesamte 
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internationale Gemeinschaft und gegen Menschen jedes Glaubens und jeder Kultur. Diese abscheu-
lichen Taten bedrohen ebenso wie alle anderen terroristischen Handlungen in all ihren Formen 
und Äußerungen, wann, wo und von wem immer sie verübt werden, den Frieden, die Sicherheit 
und die Stabilität auf internationaler und regionaler Ebene. Es darf keinen sicheren Zufluchtsort 
für die Täter noch für jene geben, die die Urheber dieser Straftaten finanzieren, beherbergen oder 
in anderer Weise unterstützen. Terrorismus ist durch nichts zu rechtfertigen, gleichgültig, welches 
seine Motive oder Ursachen sind.

Die OSZE-Teilnehmerstaaten werden terroristische Bedrohungen nicht hinnehmen sondern mit 
allen Mitteln nach Maßgabe ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen bekämpfen. Dazu wird es lan-
ger, unablässiger Bemühungen bedürfen, doch liegt ihre Stärke in ihrer breiten Koalition, die von 
Vancouver bis Wladiwostok reicht. Sie werden unter vollständiger Einhaltung des Völkerrechts 
und der Menschenrechte die Freiheit verteidigen und ihre Bürger vor terroristischen Handlungen 
schützen. Sie weisen entschieden die Gleichsetzung von Terrorismus mit irgendeiner Nation oder 
Religion zurück und bekräftigen die Normen, Prinzipien und Werte der OSZE.

Die OSZE-Teilnehmerstaaten verpflichten sich, die bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit 
innerhalb der OSZE, mit den Vereinten Nationen und anderen internationalen und regionalen 
Organisationen zu verstärken und auszubauen, um den Terrorismus in all seinen Formen und 
Äußerungen, wo und von wem immer er verübt wird, zu bekämpfen. Als regionale Abmachung 
im Sinne von Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen ist die OSZE entschlossen, zur Erfül-
lung der völkerrechtlichen Verpflichtungen beizutragen, wie sie unter anderem in der Resolution 
1373 (2001) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verankert sind, und wird im Einklang mit 
den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen handeln. Die OSZE-Teilnehmer-
staaten verpflichten sich, so rasch wie möglich allen zwölf den Terrorismus betreffenden Überein-
kommen und Protokollen der Vereinten Nationen beizutreten. Sie fordern den raschen Abschluss 
der Verhandlungen über ein Umfassendes Übereinkommen der Vereinten Nationen über den 
internationalen Terrorismus.

Die OSZE-Teilnehmerstaaten sind aus politischer Solidarität zusammengetreten, um gemeinsam 
zu handeln. Sie erwarten von der Internationalen Konferenz von Bischkek über die Festigung von 
Sicherheit und Stabilität in Zentralasien, die am 13. und 14. Dezember 2001 stattfindet, einen subs-
tanziellen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen im Kampf gegen den Terrorismus und werden 
die zentralasiatischen Partner auf deren Ersuchen auch durch technische Hilfe bei der Abwendung 
äußerer terroristischer Bedrohungen unterstützen.

Zu diesem Zweck verabschiedet der Ministerrat der OSZE den Bukarester Aktionsplan zur Bekämp-
fung des Terrorismus, der diesem Beschluss beigefügt ist.

Anhang

Bukarester Aktionsplan zur Bekämpfung des Terrorismus

I. Ziel des Aktionsplans

1. Der Terrorismus ist im OSZE-Gebiet wie auch andernorts eine Gefahr für den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit. Die OSZE ist bereit, in enger Zusammenarbeit mit anderen Organisa-
tionen und Foren ihren Beitrag zum Kampf gegen den Terrorismus zu leisten. Dieser Beitrag wird 
mit der Plattform für kooperative Sicherheit im Einklang stehen und aus dem Zusammenwirken 
weltweiter und regionaler Bemühungen zur Bekämpfung des Terrorismus unter der Schirmherr-
schaft der Vereinten Nationen Nutzen ziehen. Die OSZETeilnehmerstaaten werden den politischen 
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Willen, die Ressourcen und die praktischen Mittel aufbringen, um ihre Verpflichtungen im Rah-
men bestehender Übereinkommen gegen den internationalen Terrorismus zu erfüllen, und ver-
pflichten sich, die nationalen, bilateralen und multilateralen Bemühungen zur Bekämpfung des 
Terrorismus zu verstärken.

2. Als Beitrag zu den weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Terrorismus wird die OSZE 
bestrebt sein, auf der Grundlage der besonderen Merkmale, der Stärken und der vergleichsweisen 
Vorteile der Organisation – ihr umfassendes Sicherheitskonzept, das die politisch-militärische, 
die menschliche und die wirtschaftliche Dimension miteinander verbindet, ihr breiter Teilneh-
merkreis, ihre Erfahrungen in der Arbeit vor Ort, ihr Fachwissen in den Bereichen Frühwarnung, 
Konfliktverhütung, Krisenmanagement, Konfliktnachsorge und Aufbau demokratischer Institu-
tionen – einen Mehrwert zu erbringen. Darüber hinaus betreffen viele wirksame Maßnahmen 
gegen den Terrorismus Bereiche, in denen die OSZE bereits tätig ist und über Erfahrungen ver-
fügt, etwa die polizeiliche Ausbildung und Überwachung, die Rechts- und Justizreform und die 
Grenzüberwachung.

3. Ziel des Aktionsplans ist die Schaffung eines Rahmens für umfassende Maßnahmen der OSZE, 
die die Teilnehmerstaaten und die Organisation als Ganzes treffen müssen, um den Terrorismus 
unter vollständiger Einhaltung des Völkerrechts, einschließlich der völkerrechtlichen Bestimmun-
gen über die Menschenrechte und anderer einschlägiger völkerrechtlicher Normen, zu bekämpfen. 
Der Aktionsplan soll bewirken, dass bestehende Aktivitäten, die zur Bekämpfung des Terroris-
mus beitragen, ausgeweitet werden, das Zusammenwirken zwischen den Staaten erleichtert wird 
und gegebenenfalls neu einzusetzende Instrumente ausfindig gemacht werden. Im Aktionsplan, 
der davon ausgeht, dass der Kampf gegen den Terrorismus unablässige Bemühungen erfordert, 
werden Aktivitäten aufgezeigt, die unverzüglich beziehungsweise auf mittlere oder lange Sicht zu 
verwirklichen sind.

II. Völkerrechtliche und politische Verpflichtungen

4. Vereinten Nationen bilden den weltweiten rechtlichen Rahmen für den Kampf gegen den Ter-
rorismus. Die Sicherheitsratsresolutionen 1269 (1999), 1368, 1373 und 1377 (2001) bilden gemein-
sam mit den zwölf maßgeblichen Übereinkommen und Protokollen der Vereinten Nationen zu 
Fragen der Terrorismusbekämpfung die Grundlage für diesen Rahmen und beinhalten mehrere 
konkrete Elemente der Terrorismusbekämpfung. Darüber hinaus findet sich in einer Reihe von 
OSZE-Dokumenten, darunter die Gipfelerklärungen von Helsinki bis Istanbul, die Verpflichtung 
der OSZE zum Kampf gegen den Terrorismus im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen. 
Es muss angestrebt und gewährleistet werden, dass die Teilnehmerstaaten so breit und umfassend 
wie möglich an bestehenden Instrumenten und Verpflichtungen zur Bekämpfung des Terroris-
mus teilnehmen und diese umsetzen.

5. Die Teilnehmerstaaten: gehen die Verpflichtung ein, sich zu bemühen, wenn möglich bis 31. 
Dezember 2002 allen zwölf den Terrorismus betreffenden Übereinkommen und Protokollen der 
Vereinten Nationen beizutreten, im Bewusstsein der wichtigen Aufgabe, die Parlamentariern im 
Ratifizierungsverfahren und in anderen Rechtsetzungsverfahren zur Bekämpfung des Terrorismus 
zukommen kann. Den Staaten wird nahe gelegt, den Ständigen Rat über diesbezügliche Schritte 
zu informieren. Sie werden sich konstruktiv an den im Rahmen der Vereinten Nationen geführ-
ten Verhandlungen über ein Umfassendes Übereinkommen gegen den internationalen Terroris-
mus und ein Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung des Nuklearterrorismus beteiligen 
und deren baldigen und erfolgreichen Abschluss anstreben.
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6. Das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR): wird in enger Zusam-
menarbeit mit anderen Organisationen, einschließlich des Büros der Vereinten Nationen für Dro-
genkontrolle und Verbrechensverhütung (UNODCCP), auf formelles Ersuchen interessierter 
Teilnehmerstaaten und wo angebracht technische Hilfe/Beratung bei der Abfassung von Rechts-
vorschriften anbieten, die für die Ratifizierung völkerrechtlicher Verträge erforderlich sind.

7. Die Teilnehmerstaaten: werden prüfen, auf welche Weise sich die OSZE bewährte Praktiken und 
Erfahrungen anderer maßgeblicher Gruppen, Organisationen, Institutionen und Foren zunutze 
machen kann, etwa bei der Zusammenarbeit im Polizei- und Justizbereich, der Verhütung und 
Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus, der Verweigerung anderer Formen der Unterstüt-
zung, den Grenzkontrollen einschließlich der Visa- und Dokumentensicherheit und dem Zugang 
von Strafverfolgungsbehörden zu Informationen.

8. Die Teilnehmerstaaten werden ferner vom Forum für Sicherheitskooperation (FSK) Gebrauch 
machen, um ihre Bemühungen zur Bekämpfung des Terrorismus durch die vollständige und unver-
zügliche Umsetzung aller einschlägigen von der OSZE vereinbarten Maßnahmen zu verstärken. 
Zu diesem Zweck werden sie die Umsetzung bestehender politisch-militärischer Verpflichtungen 
und Vereinbarungen, insbesondere des Verhaltenskodex zu politisch-militärischen Aspekten der 
Sicherheit und des Dokuments über Kleinwaffen und leichte Waffen (SALW), nachhaltiger betreiben.

Das FSK wird prüfen, inwiefern seine anderen Dokumente für den Kampf gegen den Terrorismus 
von Bedeutung sind, und beurteilen, ob es erforderlich ist, zusätzliche Normen und Maßnahmen 
auszuarbeiten. Der Sicherheitsdialog kann als geeignete Grundlage für regelmäßige Konsultatio-
nen zu diesen Fragen innerhalb des FSK dienen.

Die Teilnehmerstaaten werden durch Beantwortung des Fragebogens zum Verhaltenskodex für 
noch mehr Transparenz in Bezug auf internationale, regionale und nationale Verpflichtungen 
zur Bekämpfung des Terrorismus sorgen, insbesondere hinsichtlich einschlägiger Übereinkom-
men und Resolutionen der Vereinten Nationen. Das FSK wird Mittel und Wege zur vollständigen 
Umsetzung des SALW-Dokuments prüfen, unter anderem im Hinblick auf Abschnitt V über Früh-
warnung, Konfliktverhütung, Krisenbewältigung und Konfliktnachsorge. Das FSK wird die Mög-
lichkeit erhöhter Transparenz in Bezug auf innerstaatliche Kennzeichnungssysteme, Ausfuhren 
und Einfuhren sowie innerstaatliche Lagerverwaltungs- und Sicherheitsverfahren prüfen, in erster 
Linie durch Überprüfung der dazu ausgetauschten Informationen und Ausarbeitung von Leitfä-
den für bewährte Praktiken. Die Folgekonferenz zum Verhaltenskodex und der SALW-Workshop, 
die beide 2002 stattfinden werden, könnten bewirken, dass diese Dokumente bei der Bekämpfung 
des Terrorismus noch stärkere Anwendung finden.

III. Vorbeugende Maßnahmen gegen Terrorismus im OSZE-Gebiet

9. Terroristische Handlungen sind unter keinen Umständen und durch keine Begründung zu recht-
fertigen. Gleichzeitig gibt es verschiedene soziale, wirtschaftliche, politische und andere Fakto-
ren, darunter gewalttätiger Separatismus und Extremismus, die Voraussetzungen schaffen, unter 
denen terroristische Organisationen in der Lage sind, um Unterstützung zu werben und diese zu 
finden. Der umfassende Sicherheitsansatz der OSZE ist bei der Bekämpfung des Terrorismus inso-
fern ein vergleichsweiser Vorteil, als diese Faktoren von allen einschlägigen OSZE-Instrumenten 
und -Strukturen aufgezeigt und angesprochen werden.

10. Aufbau von Institutionen, Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der staatlichen Behörden: 
Das BDIMR wird seine Bemühungen um Förderung und Unterstützung des Aufbaus demokrati-
scher Institutionen auf Ersuchen von Staaten fortsetzen und intensivieren, indem es unter anderem 



Bukarest 2001

175

bei der Stärkung der Verwaltungskapazitäten, der örtlichen Verwaltung, der Zentralregierung und 
der parlamentarischen Strukturen, der Justiz, der Volksanwaltschaften und der Zivilgesellschaft 
Hilfestellung leistet. Es wird in dieser Hinsicht die gegenseitige Information über bewährte Prak-
tiken und den Austausch von Erfahrungen zwischen den Teilnehmerstaaten erleichtern. Es wird 
weiterhin Projekte zur Festigung der demokratischen Institutionen, der Zivilgesellschaft und der 
verantwortungsvollen Staatsführung ausarbeiten.

11. Förderung der Menschenrechte, der Toleranz und der multikulturellen Gesellschaft: Die 
Teilnehmerstaaten/der Ständige Rat/das BDIMR/der Hohe Kommissar für nationale Minderhei-
ten (HKNM)/der Beauftragte für Medienfreiheit werden Toleranz, Koexistenz und harmonische 
Beziehungen zwischen ethnischen, religiösen, sprachlichen und anderen Gruppen sowie die dies-
bezügliche konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerstaaten fördern und verstär-
ken. Sie werden in Fällen, in denen diese Gruppen Opfer von Gewalt, Intoleranz, Extremismus 
und Diskriminierung werden, für Frühwarnung sorgen und in geeigneter Weise reagieren und 
gleichzeitig der Rechtsstaatlichkeit, den demokratischen Werten und der persönlichen Freiheit zu 
mehr Achtung verhelfen. Sie werden sich dafür einsetzen, dass Angehörige nationaler Minderhei-
ten das Recht haben, ihre ethnische, kulturelle, sprachliche oder religiöse Identität frei zum Aus-
druck zu bringen, zu bewahren und zu entwickeln.

12. Der Beauftragte für Medienfreiheit wird die Entwicklung von Projekten in Erwägung ziehen, 
die durch den Einsatz von Medien zu Toleranz gegenüber Andersdenkenden und Andersgläubi-
gen erziehen sollen. Er wird in den Medien Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von 
aggressivem Nationalismus, Rassismus, Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitis-
mus fördern. Er wird weiterhin dazu ermutigen, dass eine pluralistische Debatte geführt wird und 
die Medien der Toleranz gegenüber der ethnischen, religiösen, sprachlichen und kulturellen Viel-
falt mehr Aufmerksamkeit schenken; er wird in diesem Zusammenhang einen breiten Zugang der 
Öffentlichkeit zu den Medien fördern und Fällen von Verhetzung nachgehen.

13. Auseinandersetzung mit negativen sozio-ökonomischen Faktoren: Die Teilnehmerstaaten/
das Sekretariat: werden bestrebt sein, ökonomische und ökologische Probleme aufzuzeigen, die 
die Sicherheit bedrohen, etwa mangelhafte Staatsführung, Korruption, Schattenwirtschaft, hohe 
Arbeitslosigkeit, Massenarmut und große Ungleichheiten, demographische Faktoren und Aus-
beutung natürlicher Ressourcen; sie werden sich ferner darum bemühen, diesen Faktoren auf ihr 
Ersuchen hin mit Hilfe des Büros des Koordinators für ökonomische und ökologische Aktivitä-
ten der OSZE entgegenzuwirken, das unter anderem als Katalysator den Anstoß zu Aktionen und 
Kooperation gibt.

14. Verhütung gewaltsamer Konflikte und Förderung der friedlichen Beilegung von Streitigkei-
ten: Die OSZE wird sich unter Nutzung all ihrer Kapazitäten weiterhin und intensiver als bisher 
mit der Frühwarnung und einer angemessenen Reaktion, der Konfliktverhütung, dem Krisenma-
nagement und der Konfliktnachsorge befassen; sie wird ihre Fähigkeit zur Beilegung von Konflik-
ten stärken; sie wird sich im Fall ungelöster Konflikte im Wege verstärkter Zusammenarbeit mit 
den Vereinten Nationen, der Europäischen Union und anderen internationalen Organisationen 
auch durch Förderung der Rechtsstaatlichkeit und der Verbrechensverhütung in derartigen Kon-
fliktzonen verstärkt um dauerhafte Lösungen bemühen; sie wird eine raschere Einsatzfähigkeit in 
Krisensituationen (REACT) anstreben.

15. Auseinandersetzung mit der Frage der Langzeitvertriebenen: Die Teilnehmer- staaten/das 
BDIMR/der HKNM/der Beauftragte für Medienfreiheit werden ein verstärktes Potenzial der OSZE 
im Hinblick auf einen Beitrag zu dauerhaften Lösungen ausloten, indem sie andere einschlägige 
Organisationen, in erster Linie das Amt des Hochkommissärs der Vereinten Nationen für die 
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Flüchtlinge, unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten. Sie werden Fälle von Langzeitver-
treibung genau beobachten.

16. Verschärfung einzelstaatlicher Rechtsvorschriften gegen den Terrorismus: Die Teilnehmer-
staaten: verpflichten sich, alle Verpflichtungen zu erfüllen, die sie im Rahmen einschlägiger, den 
Terrorismus betreffender Übereinkommen und Protokolle und des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und seiner Zusatzpro-
tokolle eingegangen sind, diesbezüglich Informationen und Methoden auszutauschen und Mittel 
und Wege zur Zusammenarbeit bei der Durchführung auf bilateralen, OSZE-weiten und subre-
gionalen Treffen zu prüfen.

17. Die Parlamentarische Versammlung der OSZE wird sich im Hinblick auf die Verschärfung der 
für die Bekämpfung des Terrorismus wesentlichen Rechtsvorschriften weiterhin um die Förderung 
des Dialogs zwischen OSZE-Parlamentariern bemühen.

18. Das BDIMR wird nach Maßgabe der Beschlüsse des Ständigen Rates auf Ersuchen interessier-
ter Teilnehmerstaaten und wo angebracht technische Hilfe/Beratung in Bezug auf die Umsetzung 
internationaler Übereinkommen und Protokolle gegen den Terrorismus sowie im Hinblick auf 
die Übereinstimmung der betreffenden Rechtsvorschriften mit internationalen Normen anbie-
ten und zu diesem Zweck die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, insbesondere dem 
UNODCCP, anstreben. Es wird prüfen, inwiefern es möglich ist, Kontakte zwischen nationalen 
Experten zu erleichtern, um den Informationsaustausch und die gegenseitige Information über 
bewährte Praktiken in Bezug auf Rechtsvorschriften zur Bekämpfung des Terrorismus zu fördern.

19. Unterstützung der Strafverfolgung und Kampf gegen die organisierte Kriminalität: Die Teil-
nehmerstaaten: werden in Kenntnis des engen Zusammenhangs zwischen Terrorismus und grenz-
überschreitender organisierter Kriminalität, illegalem Drogenhandel, Geldwäsche und illegalem 
Waffenhandel die notwendigen Schritte setzen, um auf ihrem Hoheitsgebiet unerlaubte Aktivitä-
ten von Personen, Gruppen oder Organisationen zu verhindern, die zu terroristischen Handlun-
gen oder anderen unerlaubten Aktivitäten, die auf den gewaltsamen Sturz des politischen Regimes 
eines anderen Teilnehmerstaats abzielen, anstiften, diese finanzieren, organisieren oder erleichtern 
oder an diesen mitwirken. Sie werden einander nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts und 
ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen bei der Beschaffung von Informationen im Zusammen-
hang mit strafrechtlichen Untersuchungen oder strafrechtlichen Auslieferungsverfahren in Bezug 
auf terroristische Handlungen in größtmöglichem Ausmaß unterstützen.

20. Der Ständige Rat: wird die Möglichkeit der Abhaltung regelmäßiger Treffen von Beamten der 
Strafverfolgungsbehörden der Teilnehmerstaaten und gegebenenfalls von OSZE-Experten mit ein-
schlägigen Erfahrungen auf diesem Gebiet prüfen; diese Treffen sollen der gegenseitigen Infor-
mation über bewährte Praktiken und über Wege zu einer verbesserten Zusammenarbeit dienen.

21. Das Sekretariat: wird die Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen durch Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Menschenhandels, des Handels mit Drogen und mit Kleinwaffen und leichten Waffen 
nach Maßgabe einschlägiger Beschlüsse des Ständigen Rates unterstützen und wird sich bemü-
hen, gegebenenfalls bei der Ermöglichung einer verstärkten Grenzüberwachung Beistand zu leis-
ten. Es wird den Teilnehmerstaaten weiterhin auf deren Ersuchen und mit deren Zustimmung 
durch Beratung und Hilfestellung bei der Umstrukturierung beziehungsweise dem Wiederaufbau 
der Polizeidienste, bei der Überwachung und Ausbildung bestehender Polizeidienste einschließ-
lich der Unterweisung in Menschenrechten und beim Aufbau von Kapazitäten einschließlich der 
Unterstützung integrierter oder multiethnischer Polizeidienste helfen. Es wird zu diesem Zweck 
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seine derzeitigen polizeibezogenen Aktivitäten bei der Konfliktverhütung, dem Krisenmanage-
ment und der Konfliktnachsorge verstärken.

22. Das BDIMR wird die Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen weiterhin in Bezug auf die Stär-
kung innerstaatlicher rechtlicher Rahmenbedingungen und rechtsstaatlicher Institutionen bera-
ten, wie etwa Strafverfolgungsbehörden, Justiz und Staatsanwaltschaft, Anwaltsvereinigungen und 
Verteidiger. Es wird sich verstärkt darum bemühen, den Menschenhandel zu bekämpfen und seine 
Opfer zu unterstützen. Es wird gegebenenfalls die Reform des Strafvollzugs und Verbesserungen 
im Strafverfahren unterstützen.

23. Der Beauftragte für Medienfreiheit wird auf Ersuchen bei der Ausarbeitung von Gesetzen zur 
Verhinderung des Missbrauchs der Informationstechnologie für terroristische Zwecke mitarbeiten 
und dabei sicherstellen, dass diese Gesetze mit Verpflichtungen in Bezug auf die freie Meinungs-
äußerung und den freien Informationsfluss im Einklang stehen.

24. Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus: Die Teilnehmerstaaten: werden im Rahmen 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus 
und der Sicherheitsratsresolution 1373 (2001) Maßnahmen ergreifen, um die Finanzierung des Ter-
rorismus zu verhindern und zu bekämpfen, die vorsätzliche Bereitstellung oder Beschaffung von 
Geldern für terroristische Zwecke unter Strafe stellen und das Vermögen von Terroristen einfrieren, 
auch eingedenk der Sicherheitsratsresolution 1267 (1999). Sie werden Auskunftsersuchen anderer 
Teilnehmerstaaten oder einschlägiger internationaler Organisationen nach Maßgabe ihrer inner-
staatlichen Rechtsvorschriften und ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen rasch beantworten.

25. Die Teilnehmerstaaten/das Sekretariat: werden im Rahmen der für 2002 geplanten ökonomi-
schen und ökologischen Aktivitäten auch Möglichkeiten zur Bekämpfung der wirtschaftlichen 
Faktoren, die das Aufkeimen des Terrorismus begünstigen können, der wirtschaftlichen Folgen 
des Terrorismus und der finanziellen Unterstützung von Terroristen prüfen. Sie werden prüfen, 
auf welche Weise die OSZE im Rahmen ihrer Bemühungen um Transparenz und um Bekämpfung 
der Korruption zu den umfassenderen internationalen Bemühungen um Bekämpfung des Terro-
rismus beitragen kann. Sie werden prüfen, ob sie bei der Planung gezielter Schulungsprojekte für 
Mitarbeiter innerstaatlicher Finanzinstitutionen im Hinblick auf die Terrorismusbekämpfung, 
unter anderem in Bezug auf die Überwachung von Finanzströmen und die Verhinderung von 
Geldwäsche, als Katalysator fungieren können. Die Teilnehmerstaaten werden sich im Rahmen der 
Vereinten Nationen konstruktiv an den bevorstehenden Verhandlungen über ein globales Rechts-
dokument gegen Korruption beteiligen und deren raschen und erfolgreichen Abschluss anstreben.

26. Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Terroristen: Die Teilnehmerstaaten: werden die 
Bewegungsfreiheit einzelner Terroristen und terroristischer Gruppierungen durch wirksame Grenz-
kontrollen und die kontrollierte Ausstellung von Ausweisen und Reisedokumenten sowie durch 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Ausweisen und Reisedokumenten und zur 
Verhinderung ihrer Nachahmung, Fälschung und missbräuchlichen Verwendung einschränken. 
Sie werden diese Kontrollmaßnahmen unter vollständiger Einhaltung ihrer Verpflichtungen aus 
dem internationalen Flüchtlingsrecht und den völkerrechtlichen Bestimmungen über die Men-
schenrechte anwenden. Sie werden durch die ordnungsgemäße Anwendung der im Abkommen 
von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und in dessen Protokoll von 1967 enthaltenen 
Ausschlussklauseln gewährleisten, dass Personen, die sich an terroristischen Handlungen beteiligt 
haben, kein Asyl gewährt wird. Sie werden gemäß ihren Verpflichtungen aus dem Völkerrecht und 
dem innerstaatlichen Recht dafür sorgen, dass Personen, denen terroristische Handlungen zur Last 
gelegt werden, unverzüglich festgenommen und strafrechtlich verfolgt oder ausgeliefert werden.
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IV. Maßnahmen im Rahmen der Plattform für kooperative Sicherheit – Zusammenarbeit mit 
anderen Organisationen

27. Die Vereinten Nationen bilden den Rahmen für den weltweiten Kampf gegen den Terroris-
mus. Eine enge Zusammenarbeit und Koordination zwischen allen maßgeblichen Beteiligten muss 
gewährleistet sein. Die OSZE kann bei inter- und intraregionalen Initiativen die Funktion eines 
Koordinators übernehmen. Die OSZE erreicht über enge Kontakte nichtstaatliche Organisationen 
(NGOs), die Zivilgesellschaft und Parlamentarier und baut dadurch ein immer engmaschigeres 
Netz für die internationale Koalition gegen den Terrorismus auf.

28. Die Teilnehmerstaaten/das Sekretariat: werden die Zusammenarbeit und den Informationsaus-
tausch – in formeller wie auch in informeller Form – mit anderen einschlägigen Gruppen, Orga-
nisationen und Institutionen stärken, die sich an der Bekämpfung des Terrorismus beteiligen. Sie 
werden die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union bei der Analyse und Frühwarnung stär-
ken und in Bezug auf den Stabilitätspakt für Südosteuropa und die Zentraleuropäische Initiative 
in den für die Bekämpfung des Terrorismus relevanten Bereichen verstärkt Synergieeffekte nutzen. 
Sie werden innerhalb des OSZE-Gebiets den Dialog über Fragen im Zusammenhang mit neuen 
Bedrohungen und Herausforderungen fördern. Sie werden den Dialog mit Partnern außerhalb 
des OSZE-Gebiets, etwa den Kooperationspartnern im Mittelmeerraum und den Kooperations-
partnern in Asien, der Schanghai-Kooperationsorganisation, der Konferenz über Interaktion und 
vertrauensbildende Maßnahmen in Asien, der Organisation der Islamischen Konferenz, der Arabi-
schen Liga, der Afrikanischen Union und den an das OSZE-Gebiet angrenzenden Staaten, auf die 
Weitergabe von Informationen über bewährte Praktiken und Erfahrungen bei den Bemühungen 
um Bekämpfung des Terrorismus im Hinblick auf eine Anwendung im OSZE-Gebiet ausweiten.

V. Folgemaßnahmen

29. Die „Internationale Konferenz von Bischkek über die Festigung von Sicherheit und Stabilität 
in Zentralasien: Stärkung umfassender Bemühungen im Kampf gegen den Terrorismus“, die am 
13. und 14. Dezember 2001 in Bischkek stattfindet, wird erstmals Gelegenheit bieten:

• innerhalb eines breiten Teilnehmerkreises auf der Grundlage dieses Aktionsplans konkrete 
Erfahrungen und bewährte Praktiken in Bezug auf die Bekämpfung des internationalen Ter-
rorismus zu erörtern und

• in Anbetracht der spezifischen Sicherheitsbedrohungen, denen diese Region ausgesetzt ist, ein-
schlägige Bestimmungen dieses Aktionsplans im Hinblick auf die praktische Unterstützung der 
Teilnehmerstaaten in Zentralasien anzuwenden, einschließlich finanzieller und technischer Hilfe 
in ihren konkreten Interessensgebieten.

30. Der Generalsekretär wird bis 27. Dezember 2001 dem Ausschuss der Vereinten Nationen gegen 
den Terrorismus über die von der OSZE zur Bekämpfung des Terrorismus ergriffenen Maßnah-
men berichten und danach die Vereinten Nationen entsprechend informieren. Darüber hinaus 
wird er den Ständigen Rat regelmäßig über OSZE-Aktivitäten im Rahmen dieses Aktionsplans 
informieren. Er wird einen Bericht über Aktivitäten der OSZEGremien in Fragen der Terroris-
musbekämpfung zur Vorlage an das nächste Treffen des Ministerrats/Gipfeltreffen der OSZE und 
danach auf Ersuchen des Ständigen Rates ausarbeiten. 31. Jedes OSZE-Gremium, das aufgefordert 
wird, im Rahmen dieses Aktionsplans tätig zu werden, wird einen „Fahrplan“ für die Durchfüh-
rung dieser Aufgaben ausarbeiten und dem Ständigen Rat vorlegen, einschließlich eines Zeitplans, 
der Auswirkungen auf die Ressourcen und der Angabe von Aktivitäten, für die weitere Beschlüsse 
des Ständigen Rates erforderlich sind.
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Auf der Grundlage der von anderen OSZE-Gremien bereitgestellten Informationen wird das 
Sekretariat eine vorläufige Bewertung der administrativen und finanziellen Auswirkungen dieses 
Aktionsplans vornehmen, einschließlich der eventuell erforderlichen Einrichtung einer Antiterro-
rismus-Einheit oder -Ansprechstelle innerhalb des Sekretariats, und dem Ständigen Rat Empfeh-
lungen zu den im Haushaltsplan 2002 vorzusehenden Ressourcen zur Genehmigung vorlegen. Der 
Ständige Rat wird die Durchführung dieses Aktionsplans laufend kontrollieren und dabei unter 
anderem über den Amtierenden Vorsitzenden und mit Unterstützung des Sekretariats tätig wer-
den. Er wird ferner erkunden, welche Quellen zur Unterstützung der Umsetzung von Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Terrorismus herangezogen werden können, darunter Expertenteams, und mit 
welchen zusätzlichen Aufgaben der Ständige Rat OSZE-Feldpräsenzen in enger Zusammenarbeit 
und nach Absprache mit den Regierungen der Gastländer betrauen könnte.

(…)

V. Beschlüsse des Ministerratstreffens von Bukarest

Bechluss Nr. 5

Der Ministerrat,

nach wie vor besorgt über Äußerungen von aggressivem Nationalismus, Rassismus, Chauvinismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und gewalttätigem Extremismus, wo immer diese auftreten,

unter erneutem Hinweis auf seine Entschlossenheit, alle OSZE-Verpflichtungen zur Durchfüh-
rung diesbezüglicher Maßnahmen umzusetzen,

ruft die Teilnehmerstaaten dazu auf, Toleranz und Nichtdiskriminierung auch durch Informati-
onskampagnen und Erziehung zu fördern; ruft die OSZE-Institutionen, insbesondere das BDIMR, 
den Hohen Kommissar für nationale Minderheiten und den Beauftragten für Medienfreiheit, dazu 
auf, Äußerungen von aggressivem Nationalismus, Rassismus, Chauvinismus, Fremdenfeindlich-
keit, Antisemitismus und gewalttätigem Extremismus verstärkte Aufmerksamkeit zu schenken, 
Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der rassischen oder ethnischen Herkunft, der religiö-
sen, politischen oder sonstigen Überzeugung entgegenzuwirken und die Achtung der Rechtsstaat-
lichkeit, der demokratischen Werte, der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der 
Meinungs-, Gedanken-, Überzeugungs-, Religions- und Glaubensfreiheit, zu fördern;

beauftragt den Ständigen Rat, die Ausarbeitung weiterer diesbezüglicher Maßnahmen zu prüfen.

Beschluss Nr. 6

Der Ministerrat,

unter erneutem Hinweis auf seine Verpflichtung, den Menschenhandel, von dem alle Teilnehmer-
staaten betroffen sind, in all seinen Formen zu bekämpfen,

in Bestätigung seiner Verpflichtung, die Zusammenarbeit und das Zusammenwirken zwischen 
den Teilnehmerstaaten in Bezug auf Maßnahmen gegen den Menschenhandel und damit zusam-
menhängende Verbrechen auszubauen,

ruft die Teilnehmerstaaten dazu auf, das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität und dessen Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und 
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Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zu unterzeich-
nen und zu ratifizieren;

begrüßt den erfolgreichen Abschluss des OSZE-Verhaltenskodex und der OSZELeitlinien gegen 
den Menschenhandel und deren Verteilung an die Mitarbeiter der OSZE;

bekräftigt seine Unterstützung für die Arbeit des BDIMR, der Feldeinsätze und der Stabilitäts-
pakt-Task-Force zur Bekämpfung des Menschenhandels;

ermutigt zu einem Informationsaustausch im Hinblick auf verstärkte Untersuchungen, Strafver-
folgung und Verbrechensverhütung;

ruft die Teilnehmerstaaten dazu auf, rascher die notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung ihrer 
auf dem Ministerratstreffen von Wien eingegangenen Verpflichtungen zu ergreifen, die die Ver-
hütung des Menschenhandels, den Opferschutz und die Verfolgung der Händler und ihrer Kom-
plizen einschließen.

Beschluss Nr. 7

Kenntnis nehmend von den Schlussfolgerungen der Konferenz von Bukarest über Chancengleich-
heit für Roma und Sinti,

in Bekundung seiner Unterstützung für die Arbeit der Kontaktstelle für Fragen der Roma und 
Sinti und seiner Verpflichtung, die Kontaktstelle zu stärken,

beauftragt das BDIMR, als eine der Möglichkeiten zur Stärkung der Fähigkeit der Kontaktstelle, 
den Teilnehmerstaaten bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen zur Verbesserung der Lage der 
Roma und Sinti Hilfestellung zu leisten, entsprechend dem auf dem Gipfeltreffen von Istanbul 
erteilten Auftrag einen Aktionsplan für zielgerichtete Aktivitäten auszuarbeiten und dem Stän-
digen Rat vorzulegen;

ermutigt die Kontaktstelle für Fragen der Roma und Sinti, ihre Tätigkeit in enger Zusammenar-
beit mit den Teilnehmerstaaten, dem Europarat und anderen einschlägigen Organisationen fort-
zusetzen und den Ständigen Rat über diese Angelegenheiten zu informieren.

Beschluss Nr. 8

Der Ministerrat,

in Anerkennung der Tatsache, dass die Gleichberechtigung von Frau und Mann für die Bestand-
fähigkeit von Demokratie und Stabilität in der OSZE-Region wesentlich ist,

überzeugt vom Potenzial der Frauen, zur Konfliktverhütung, zur Aussöhnung und zum Prozess 
der Friedenskonsolidierung beizutragen,

in Bestätigung der Verpflichtung, die Rechte der Frauen zu schützen und zu fördern, und im 
Bewusstsein der Schutzbedürftigkeit von Frauen insbesondere in und nach einem Konflikt,

entschlossen, alle Formen von Gewalt gegen Frauen, einschließlich der Gewalt in der Familie, zu 
bekämpfen,
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im Bewusstsein der Tatsache, dass Bedarf an Rehabilitationszentren für weibliche Opfer von Gewalt 
besteht, erfreut über die Tatsache, dass die OSZE im Lauf dieses Jahres dem Problem der Gewalt 
gegen Frauen, das alle OSZE-Teilnehmerstaaten betrifft, mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat,

ruft zur Umsetzung des Aktionsplans zu Fragen der Gleichberechtigung von Frau und Mann auf;

beauftragt den Ständigen Rat, zu prüfen, wie die OSZE zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen 
beitragen kann.

Beschluss Nr. 9

Aktivitäten im polizeilichen Bereich

Der Ministerrat,

in Bekräftigung der auf dem Gipfeltreffen von Istanbul erkannten Tatsache, dass weltweit und 
im OSZE-Gebiet neue Sicherheitsrisiken und -herausforderungen auf uns zukommen und dass 
diese neuen Herausforderungen – internationaler Terrorismus, gewalttätiger Extremismus, orga-
nisierte Kriminalität und Drogenhandel sowie die maßlose und destabilisierende Anhäufung und 
unkontrollierte Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen – in steigendem Maße Sicher-
heitsrisiken darstellen,

in Bekräftigung der Verpflichtung von Istanbul, untereinander aktiver und enger zusammenzu-
arbeiten, um diesen Herausforderungen zu begegnen und den Schutz gegen diese neuen Risiken 
und Herausforderungen zu verstärken;

in Anbetracht der Verpflichtung von Istanbul, gemeinsamen Herausforderungen zu begegnen, und 
der Erkenntnis, dass starke demokratische Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit die Grund-
lage für den Schutz gegen diese neuen Risiken und Herausforderungen bilden,

mit der Feststellung, dass eine wirksame Polizeiarbeit für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit 
und die Verteidigung demokratischer Institutionen wesentlich ist,

ferner mit der Feststellung, dass eine stärkere Zusammenarbeit zwischen zwei und mehreren Teil-
nehmerstaaten in Bezug auf Aktivitäten im polizeilichen Bereich dazu beitragen kann, diesen neuen 
Risiken und Herausforderungen zu begegnen;

unter Hinweis auf die Absichtserklärung der OSZE-Teilnehmerstaaten auf dem Gipfeltreffen von 
Istanbul, die Fähigkeit zur Wahrnehmung von Aufgaben im polizeilichen Bereich zu verstärken, 
um die Vorherrschaft des Rechts wahren zu helfen,

ferner unter Hinweis auf die in den Absätzen 44 und 45 der Europäischen Sicherheitscharta von 
Istanbul enthaltenen Verpflichtungen, die Rolle der OSZE im zivilpolizeilichen Bereich als Bestand-
teil der Bemühungen der Organisation um Konfliktverhütung, Krisenbewältigung und Normali-
sierung der Lage nach Konflikten zu stärken;

mit dem weiteren Hinweis auf die Verpflichtung von Istanbul, die Entwicklung unabhängiger 
Rechtssysteme zu fördern, die als Rechtsmittel bei Menschenrechtsverletzungen von größter 
Bedeutung sind, Reformen des Gefängniswesens mit Rat und Tat zu unterstützen und mit ande-
ren internationalen Organisationen bei der Schaffung eines politischen und rechtlichen Rahmens 
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zusammenzuarbeiten, in dem die Polizei ihre Aufgaben im Einklang mit demokratischen Grund-
sätzen und dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip erfüllen kann,

gemäß dem Beschluss des Ministerrats vom 28. November 2000 über Aktivitäten im polizeilichen 
Bereich und in Kenntnisnahme der Erörterungen im Rahmen der Tagung von Polizeiexperten, die 
am 28. und 29. Juni 2001 in Wien stattfand;

in Anbetracht des Beschlusses des Ministerrats vom 4. Dezember 2001 über die Bekämpfung des 
Terrorismus und der darin enthaltenen Zusage aller OSZE-Teilnehmerstaaten, die bilaterale und 
multilaterale Zusammenarbeit innerhalb der OSZE, mit den Vereinten Nationen und anderen 
internationalen und regionalen Organisationen zu verstärken und auszubauen, um den Terroris-
mus in all seinen Formen und Äußerungen, wo und von wem immer er verübt wird, im Einklang 
mit ihren internationalen Verpflichtungen zu bekämpfen;

ferner in Anerkennung der Rolle der Strafverfolgung in Bezug auf die Förderung des Beschlusses 
des Ministerrats vom 28. November 2000 über die Verstärkung der OSZEBemühungen im Kampf 
gegen den Menschenhandel und für die Umsetzung des Beschlusses des Forums für Sicherheitsko-
operation vom 24. November 2000 über das OSZE-Dokument über Kleinwaffen und leichte Waffen;

in Anbetracht der vermehrten Ersuchen aus Teilnehmerstaaten an die OSZE um Hilfe bei poli-
zeibezogenen Aktivitäten und der jüngsten Ausdehnung der Bemühungen der Organisation in 
Krisensituationen oder nach einem Konflikt auf die Beobachtung von Polizeiaktivitäten und die 
Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten im polizeilichen Bereich, einschließlich eines Polizei-
dienstes, der sich aus Mitgliedern verschiedener Volksgruppen beziehungsweise unterschiedlichen 
religiösen Gemeinschaften zusammensetzt;

1. vereinbart, dass die OSZE bei der Ausarbeitung von Plänen für polizeibezogene OSZE-Aktivi-
täten zur Bewältigung neuer Sicherheitsherausforderungen und zur Stärkung der auf Konfliktver-
hütung, Krisenbewältigung und Konfliktnachsorge ausgerichteten Aktivitäten:

• danach trachten wird, beim Aufbau von Institutionen und der Übernahme von Funktionen im 
Rahmen internationaler Unterstützung und nach Abzug derselben für Kontinuität zu sorgen;

• die Rolle der Polizeiausbildung, insbesondere einer integrierten Polizeiausbildung, bei der Schaf-
fung eines Polizeidienstes, der das Vertrauen der gesamten Bevölkerung genießt, und als ver-
trauensbildende Maßnahme erkunden und darauf aufbauen wird,

• die Optionen und Voraussetzungen für eine Rolle der OSZE bei der Strafverfolgung prüfen wird.

2. beschließt, die bestehenden polizeibezogenen Aktivitäten der OSZE bei der Konfliktverhütung, 
der Krisenbewältigung und der Konfliktnachsorge auf Ersuchen von Teilnehmerstaaten und mit 
ihrer Zustimmung, auch durch Beratung und Hilfe bei der Umstrukturierung und/oder dem Wie-
deraufbau von Polizeidiensten, die Beobachtung und Ausbildung bestehender Polizeidienste ein-
schließlich der Ausbildung in Bezug auf Menschenrechte und Grundfreiheiten und gegebenenfalls 
den Aufbau von Kapazitäten einschließlich der Unterstützung für integrierte oder multiethnische 
Polizeidienste, zu verstärken.

3. beschließt, zur Bewältigung neuer Sicherheitsherausforderungen die Zusammenarbeit zwischen 
den Teilnehmerstaaten unter anderem durch folgende Maßnahmen zu verstärken und zu fördern:

• auf Ersuchen von Teilnehmerstaaten und mit ihrer Zustimmung und – wenn es aufgrund gelten-
der OSZE-Verfahren erforderlich ist – auf Beschluss des Ständigen Rates Schaffung und Koor-
dinierung von Ausbildungsmöglichkeiten im polizeilichen Bereich durch die OSZE, auch auf 
subregionaler Ebene, im Hinblick auf:
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– eine Verbesserung der Einsatzfähigkeit und der taktischen Fähigkeiten der Polizei;

– eine Stärkung der zentralen Polizeiqualifikationen, einschließlich der Achtung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, und gegebenenfalls den Umgang mit den strafrechtlichen 
Aspekten der illegalen Migration,

– eine Verstärkung der bürgernahen Polizeiarbeit, der Kapazitäten zur Bekämpfung des Dro-
genhandels, der Korruption und des Terrorismus,

• auf Ersuchen von Teilnehmerstaaten und mit ihrer Zustimmung:

– Beratung oder Vermittlung von Beratung durch Experten in Bezug auf die Erfordernisse einer 
wirksamen Polizeiarbeit (Bedarfsabschätzung) und auf ihre Erfüllung, auch durch Erleich-
terung oder Ermittlung der Finanzierung für die Durchführung derartiger Ratschläge sei-
tens der OSZE, durch außerbudgetäre Finanzierung von den Teilnehmerstaaten oder durch 
andere einschlägige internationale oder regionale Organisationen,

– gegebenenfalls Ermutigung zum Informationsaustausch zwischen zwei oder mehreren Teil-
nehmerstaaten in Bezug auf Erfahrungen und bewährte Polizeimethoden zur Bewältigung 
dieser neuen Sicherheitsherausforderungen.

4. Zur Unterstützung der angeführten Aktivitäten und Verpflichtungen wird die OSZE im Ein-
klang mit der Plattform für kooperative Sicherheit:

• wenn angebracht, vorzugsweise alljährlich, Treffen von Polizeiexperten aus OSZETeilnehmers-
taaten und Vertretern anderer einschlägiger internationaler und regionaler Fachorganisatio-
nen einberufen;

• sicherstellen, dass OSZE-Aktivitäten in polizeibezogenen Fragen in Absprache mit anderen 
maßgeblichen Beteiligten und Organisationen durchgeführt werden, einschließlich der Über-
prüfung und wenn möglich Verstärkung der Kompatibilität mit subregionalen, regionalen und 
internationalen Bemühungen, im Hinblick auf die Maximierung der Effizienz und des Nutzens 
für die Organisation und den gastgebenden Teilnehmerstaat und um Defizite, Doppelarbeit oder 
Kompetenzüberschneidungen zu vermeiden,

• die Fähigkeiten und Kapazitäten der Organisation bei der Planung, Durchführung und Leitung 
einer effizienten Ausbildung, Überwachung und dem Aufbau von Kapazitäten im polizeilichen 
Bereich durch die OSZE unter anderem durch Herstellung von Verbindungen zu anderen ein-
schlägigen Organisationen und nationalen Behörden sowie zu den wichtigsten humanitären 
Hilfsorganisationen fördern.

5. Im Einklang mit den angeführten Absichtserklärungen verpflichten sich die Teilnehmerstaaten:

• die Zusammenarbeit in polizeibezogenen Fragen zwischen zwei oder mehreren von ihnen zu 
verstärken, um neue Risiken und Herausforderungen für ihre Sicherheit sowohl bilateral als 
auch multilateral und gegebenenfalls durch verstärkte Kontakte zwischen einschlägigen Gre-
mien zu bewältigen,

• das Fachwissen und die Erfahrungen der OSZE in Bezug auf polizeibezogene Aktivitäten an 
andere einschlägige internationale Organisationen, denen sie angehören, im Hinblick auf wirk-
samere internationale Aktionen im Umgang mit diesen neuen Sicherheitsrisiken und -heraus-
forderungen weiterzugeben.

6. Der Ständige Rat wird auf der Grundlage eines jährlichen Berichts des Generalsekretärs über 
polizeibezogene Aktivitäten der OSZE die polizeibezogenen Aktivitäten der OSZE alljährlich 
überprüfen, um unter anderem abzuwägen, wie diese Aktivitäten am besten zur Bewältigung der 
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Sicherheitsherausforderungen und zum Beschluss geeigneter Folgemaßnahmen im Einklang mit 
OSZE-Verfahren beitragen können.



185

Dokument des zehnten Treffens 
des Ministerrats
Porto 2002

I. Erklärung des Ministerrats von Porto

Bewältigung des Wandels

1. Wir, die Minister für auswärtige Angelegenheiten der Teilnehmerstaaten der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, sind in Porto zusammengetreten und haben unsere Ent-
schlossenheit zur Zusammenarbeit bekräftigt, um unsere Völker vor bestehenden und neuen Sicher-
heitsbedrohungen zu bewahren. Aus dem Wandel des politischen, die Sicherheit und Wirtschaft 
betreffenden Umfeldes erwachsen der OSZE neue Herausforderungen. Mit dem fortschreitenden 
neuen Jahrhundert treten diese Herausforderungen deutlicher zutage, und der einzigartige Beitrag 
der OSZE zu einer internationalen Gemeinschaft, in der sich alle Nationen und Menschen sicher 
fühlen können, erhält immer größeres Gewicht. Uns bietet sich die historische Chance, in einem 
stetig zusammenwachsenden Europa Frieden, Wohlstand und Demokratie auf Dauer zu festigen.

2. Wir bekräftigen unser Bekenntnis zur Förderung von Sicherheit und Zusammenarbeit in einem 
OSZE-Gebiet ohne Trennlinien durch den Aufbau von gegenseitigem Vertrauen und durch Zusam-
menarbeit bei der Lösung von Sicherheitsfragen im Geiste von Transparenz und Partnerschaft. 
Unsere Bemühungen werden durch diejenigen anderer internationaler Organisationen und Ins-
titutionen ergänzt, mit denen wir auf der Grundlage der Plattform für kooperative Sicherheit eng 
zusammenarbeiten werden.

3. Gleichzeitig muss unsere Organisation neue Antworten auf neuartige Bedrohungen unserer 
Sicherheit entwickeln, die alle drei Dimensionen unseres ganzheitlichen Ansatzes erfassen und 
stärken. Unsere Bemühungen um die Förderung von Frieden und Stabilität müssen Hand in Hand 
gehen mit unserer Entschlossenheit, für die uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte, der 
Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit zu sorgen und die unverzichtbaren Voraussetzungen 
für eine bestandfähige Entwicklung in allen unseren Staaten abzusichern.

4. Die jüngsten Terroranschläge wie die Geiselnahme in Moskau haben gezeigt, dass der Terro-
rismus nach wie vor eine Bedrohung für die individuelle und die globale Sicherheit darstellt. In 
der Charta zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus, die wir heute verabschiedet haben, 
sind die Grundsätze für unser gemeinsames Vorgehen gegen den Terrorismus verankert. Letztes 
Jahr verabschiedeten wir in Bukarest unter dem Eindruck der Ereignisse vom 11. September einen 
Aktionsplan zur Bekämpfung des Terrorismus, und heute haben wir beschlossen, unsere Bemü-
hungen zu seiner Umsetzung zu intensivieren.

5. Um sicherzustellen, dass die OSZE gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen gewachsen 
ist, sind wir überein gekommen, dass sie 2003 die Entwicklung einer Strategie gegen Bedrohun-
gen von Sicherheit und Stabilität im einundzwanzigsten Jahrhundert fortsetzen soll. Die heute 
beschlossene Jährliche Sicherheitsüberprüfungskonferenz der OSZE wird einen Rahmen für einen 
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verstärkten Sicherheitsdialog und für die Überprüfung der Arbeit der OSZE und ihrer Teilneh-
merstaaten im Sicherheitsbereich bilden. Wir haben ferner beschlossen, die Rolle der OSZE bei 
Einsätzen zur Friedenssicherung zu überdenken, wobei die diesbezüglichen Fähigkeiten der OSZE 
bewertet und Optionen für ihr Engagement in diesem Bereich aufgezeigt werden sollen.

6. Gute Polizeiarbeit vermag einen wesentlichen Beitrag zu Sicherheit und Stabilität zu leisten. Wir 
bestätigen, dass die OSZE ihre Fähigkeit zur Hilfeleistung an Teilnehmerstaaten, die ihre Polizei-
kompetenz verbessern wollen, weiter ausbauen soll, und wir ermutigen die Teilnehmerstaaten, die 
dazu nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

(…)

8. Die menschliche Dimension ist und bleibt das Herzstück der Aktivitäten der Organisation. 
Die in diesem Jahr verabschiedeten neuen Modalitäten der OSZE-Implementierungstreffen zur 
menschlichen Dimension werden die Wirksamkeit der Arbeit der Organisation und ihrer Insti-
tutionen weiter erhöhen. Wir sind übereingekommen, den OSZE-Aktionsplan für Aktivitäten zur 
Bekämpfung des Menschenhandels zu überarbeiten und zu aktualisieren. Hohe Priorität erhält 
die Förderung von Toleranz und Nichtdiskriminierung, wozu wir einen eigenen Beschluss verab-
schiedet haben. Ferner haben wir einen Beschluss über Verpflichtungen betreffend Wahlen ange-
nommen, und werden dabei weiter zusammenarbeiten.

9. Wir würdigen den beachtlichen Beitrag, den unsere Institutionen und Feldeinsätze dank ihrer 
engagierten Mitarbeiter zur praktischen Umsetzung der Ziele und Grundsätze unserer Organisa-
tion in Zusammenarbeit mit den Gaststaaten leisten. Wir beauftragen den Ständigen Rat, gegebe-
nenfalls Mittel und Wege zu prüfen, wie die Funktionsweise und Wirksamkeit der Feldeinsätze 
weiter verbessert werden kann.

II. OSZE-Charta zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus

Die OSZE-Teilnehmerstaaten, fest entschlossen, sich dem Kampf gegen den Terrorismus anzu-
schließen,

1. verurteilen auf das Entschiedenste Terrorismus in jeder Form und Ausprägung, wann, wo und 
von wem auch immer er begangen wird, und wiederholen, dass kein Umstand und kein Beweg-
grund terroristische Handlungen oder die Unterstützung von Terrorismus rechtfertigen kann;

2. lehnen es nachdrücklich ab, Terrorismus mit irgendeiner Staatsangehörigkeit oder Religion 
gleichzusetzen, und bekräftigen, dass Maßnahmen gegen den Terrorismus gegen keine Religion, 
keine Nation und kein Volk gerichtet sind;

3. sind sich der Tatsache bewusst, dass dem Terrorismus eine koordinierte und umfassende Reak-
tion entgegengesetzt werden muss und dass Handlungen des internationalen Terrorismus, wie in 
Resolution 1373 (2001) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen festgestellt, eine Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellen;

4. erklären, dass terroristische Handlungen, Methoden und Praktiken sowie die bewusste Unter-
stützung, Duldung, Finanzierung und Planung solcher Handlungen sowie die Anstiftung dazu 
im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen und der OSZE stehen;

5. halten es für äußerst wichtig, die laufende Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen in Bezug auf 
Terrorismus durch die Bekräftigung der grundlegenden und ewig gültigen Prinzipien zu ergänzen, 
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auf denen die Tätigkeit der OSZE bisher beruhte und auch in Zukunft beruhen wird und zu denen 
sich die Teilnehmerstaaten uneingeschränkt bekennen;

6. bekräftigen ihre Verpflichtung, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten, insbesondere das Recht auf Leben, jedes Menschen innerhalb ihres 
Zuständigkeitsbereichs vor terroristischen Handlungen zu schützen;

7. verpflichten sich, wirksame und entschlossene Maßnahmen gegen den Terrorismus zu ergreifen 
und alle gegen den Terrorismus gerichteten Aktionen und ihre diesbezügliche Zusammenarbeit 
im Einklang mit der Rechtsstaatlichkeit, der Charta der Vereinten Nationen und den einschlägi-
gen Bestimmungen des Völkerrechts, den internationalen Menschenrechtsnormen und gegebe-
nenfalls dem humanitären Völkerrecht durchzuführen;

8. bekräftigen, dass jeder Staat verpflichtet ist, es zu unterlassen, Terroristen Unterschlupf zu gewäh-
ren, Terroranschläge in einem anderen Staat zu organisieren, zu solchen anzustiften, sie aktiv oder 
passiv zu unterstützen, ihnen Vorschub zu leisten oder auf andere Weise zu begünstigen oder in 
seinem eigenen Hoheitsgebiet organisierte Aktivitäten zu dulden, die auf die Begehung solcher 
Handlungen gerichtet sind;

9. werden auf dem Wege der Zusammenarbeit dafür Sorge tragen, dass jede Person, die vorsätzlich 
an der Finanzierung, Planung, Vorbereitung oder Begehung terroristischer Handlungen oder an 
deren Unterstützung mitwirkt, vor Gericht gestellt wird, und werden einander zu diesem Zweck 
jede nur denkbare Unterstützung bei der Weitergabe von Informationen im Zusammenhang mit 
strafrechtlichen Ermittlungen oder Auslieferungsverfahren im Zusammenhang mit terroristischen 
Handlungen in Übereinstimmung mit ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften und internatio-
nalen Verpflichtungen gewähren;

10. werden im Einklang mit einschlägigen Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts und des 
Völkerrechts sowie durch richtige Anwendung der Ausschlussklauseln des Abkommens von 1951 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und dessen Protokoll von 1967 geeignete Schritte unter-
nehmen, um sicherzustellen, dass keiner Person, die terroristische Handlungen geplant, erleich-
tert oder an solchen teilgenommen hat, Asyl gewährt wird;

11. erkennen an, dass die einschlägigen Übereinkommen und Protokolle der Vereinten Nationen 
und die Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, insbesondere die Resolution 1373 
(2001) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, den wichtigsten völkerrechtlichen Rahmen für 
den Kampf gegen den Terrorismus darstellen;

12. anerkennen die Bedeutung der vom Ausschuss für Terrorismusbekämpfung des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen geleisteten Arbeit und bekräftigen die Verpflichtung und die Bereitschaft 
der Teilnehmerstaaten und der OSZE, mit diesem Ausschuss zusammenzuarbeiten;

13. erinnern an die Rolle der OSZE als regionale Abmachung nach Kapitel VIII der Charta der 
Vereinten Nationen und an ihre daraus erwachsende Verpflichtung, zum weltweiten Kampf gegen 
den Terrorismus beizutragen;

14. verweisen auf ihren auf dem Neunten Treffen des OSZE-Ministerrats in Bukarest gefassten 
Beschluss über die Bekämpfung des Terrorismus und den in diesem enthaltenen Aktionsplan zur 
Bekämpfung des Terrorismus und bekräftigen die darin eingegangenen Verpflichtungen;
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15. nehmen mit Befriedigung Kenntnis von der Erklärung und dem Aktionsprogramm, die auf 
der am 13. und 14. Dezember 2001 abgehaltenen Internationalen Konferenz von Bischkek „Festi-
gung von Sicherheit und Stabilität in Zentralasien: Stärkung umfassender Bemühungen im Kampf 
gegen den Terrorismus“ verabschiedet wurden;

16. erneuern ihre Verpflichtung, aktiver und enger untereinander und mit anderen internatio-
nalen Organisationen zusammenzuarbeiten, um den Bedrohungen und Herausforderungen für 
die Sicherheit entgegenzutreten, die sie im Rahmen der auf dem Gipfeltreffen von Istanbul verab-
schiedeten Europäischen Sicherheitscharta, einschließlich der Plattform für kooperative Sicher-
heit, eingegangen sind;

17. unterstreichen, dass die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus auf einem Konzept der 
gemeinsamen und umfassenden Sicherheit und einem konsequenten Ansatz beruhen muss, und 
verpflichten sich, die drei Dimensionen und alle Gremien und Institutionen der OSZE einzuset-
zen, um den Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen bei der Verhütung und Bekämpfung des Ter-
rorismus in all seinen Formen behilflich zu sein;

18. sichern zu, dass sie ihre Verpflichtungen aus den Übereinkommen und Protokollen der Verein-
ten Nationen und den Resolutionen des Sicherheitsrats sowie andere völkerrechtliche Verpflich-
tungen erfüllen werden, denen zufolge sie zu gewährleisten haben, dass terroristische Handlungen 
sowie Aktivitäten, die diese unterstützen, einschließlich der Finanzierung des Terrorismus, nach 
innerstaatlichem Recht als schwere Straftaten gelten;

19. werden zusammenarbeiten, um terroristische Handlungen zu verhüten, zu bekämpfen, zu 
untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, etwa auch durch verstärkte Zusammenarbeit und 
vollständige Umsetzung der einschlägigen internationalen Übereinkommen und Protokolle betref-
fend den Terrorismus;

20. sind von der Notwendigkeit überzeugt, den Bedingungen entgegenzuwirken, die geeignet sind, 
den Terrorismus zu begünstigen und zu unterstützen, insbesondere indem Demokratie und Rechts-
staatlichkeit uneingeschränkt geachtet werden, allen Bürgern die volle Teilnahme am politischen 
Leben zugestanden wird, in ihrer Gesellschaft Diskriminierung verhindert und zum interkultu-
rellen und interreligiösen Dialog ermutigt wird, die Zivilgesellschaft in die Suche nach gemeinsa-
men politischen Lösungen von Konflikten eingebunden wird, die Menschenrechte und Toleranz 
gefördert werden und die Armut bekämpft wird;

21. würdigen die positive Rolle, die Medien bei der Förderung von Toleranz und gegenseitigem 
Verständnis zwischen Religionen, Weltanschauungen, Kulturen und Völkern sowie bei der Auf-
klärung über die Gefahr des Terrorismus spielen können;

22. verpflichten sich, Verhetzung zu bekämpfen und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um den Missbrauch der Medien und der Informationstechnologie für terroristische Zwecke zu 
verhindern, wobei zu gewährleisten ist, dass diese Maßnahmen im Einklang mit dem nationalen 
Recht, dem Völkerrecht und den OSZE-Verpflichtungen stehen;

23. werden die Bewegung von Terroristen oder terroristischen Gruppen verhindern, indem sie 
wirksame Grenzkontrollen durchführen und die Ausstellung von Identitätsdokumenten und Rei-
seausweisen kontrollieren;

24. anerkennen die Notwendigkeit, im Rahmen ihrer Verpflichtungen aus dem Internationalen 
Übereinkommen über die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus und aus den einschlägigen 
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Resolutionen des Sicherheitsrats die internationale Zusammenarbeit dahingehend zu ergänzen, 
dass sie alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um die Unterstützung, Finanzierung und 
Vorbereitung terroristischer Handlungen in ihren Hoheitsgebieten mit allen rechtlich zulässigen 
Mitteln zu verhüten und zu bekämpfen und die vorsätzliche Bereitstellung oder Sammlung von 
Geldern für terroristische Zwecke unter Strafe zu stellen;

25. bekräftigen ihr Bekenntnis zur Erfüllung ihrer internationalen Verpflichtungen aus den Reso-
lutionen 1373 (2001) und 1390 (2002) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und insbesondere 
die Vermögenswerte jener einzufrieren, die vom Ausschuss des Sicherheitsrats nach Resolution 
1267 (1999) namhaft gemacht werden;

26. nehmen mit Besorgnis Kenntnis von den Verbindungen zwischen dem Terrorismus und dem 
grenzüberschreitendem organisierten Verbrechen, der Geldwäsche, dem Menschenhandel und dem 
unerlaubten Drogen- und Waffenhandel und betonen in diesem Zusammenhang die Notwendig-
keit, die Koordination zu verstärken und kooperative Vorgehensweisen auf allen Ebenen zu ent-
wickeln, um ihre Reaktion auf diese ernst zu nehmende Bedrohung und Herausforderung für die 
Sicherheit und Stabilität zu verstärken;

27. erklären ihre Entschlossenheit, nach Treu und Glauben alle im Rahmen der politischmili-
tärischen Dimension der OSZE, die vom Forum für Sicherheitskooperation vertreten wird, zur 
Verfügung stehenden einschlägigen Instrumente einzusetzen und betonen die Wichtigkeit der 
umfassenden Umsetzung dieser Instrumente, insbesondere des Verhaltenskodex zu politisch-mili-
tärischen Aspekten der Sicherheit und des OSZE-Dokuments über Kleinwaffen und leichte Waffen;

28. bekräftigen, dass Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung nach wie vor unverzicht-
bare Elemente der kooperativen Sicherheit zwischen den Staaten sind, dass sie auch wesentlich zur 
Verringerung des Risikos beitragen können, dass sich Terroristen Zugang zu Massenvernichtungs-
waffen und -material und den für deren Einsatz erforderlichen Geräten verschaffen;

äußern ihre Entschlossenheit, gegen das Risiko der unerlaubten Verbreitung konventioneller Waf-
fen, einschließlich von Kleinwaffen und leichten Waffen, und des Zugangs zu diesen vorzugehen;

werden alles in ihren Kräften Stehende tun, um diese Gefahren mittels nationaler Anstrengun-
gen und durch Stärkung und Verschärfung bestehender multilateraler Vertragswerke im Bereich 
der Rüstungskontrolle, der Abrüstung und der Nichtverbreitung, einschließlich der OSZE-Prin-
zipien zur Regelung der Nichtverbreitung, auf ein Minimum zu reduzieren und für deren wirk-
same Umsetzung und gegebenenfalls weltweite Anwendbarkeit einzutreten.

III. Erklärung zum Menschenhandel

I.

Wir, die Mitglieder des OSZE-Ministerrats, erklären, dass der Menschenhandel eine gefährliche 
Bedrohung für die Sicherheit im OSZE-Gebiet und darüber hinaus darstellt.

Wir erklären, dass der Menschenhandel und andere moderne Formen der Sklaverei eine abscheu-
liche Verletzung der Würde und der Rechte von Menschen darstellen.

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass der Menschenhandel ein ernst zu nehmender und rasch 
expandierender Zweig des grenzüberschreitenden organisierten Verbrechens ist, der für kriminelle 
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Netzwerke, die auch mit Straftaten wie dem unerlaubten Waffen- und Drogenhandel und dem 
Schmuggel von Migranten in Verbindung zu bringen sind, riesige Gewinne abwirft.

Wir verweisen auf die Verpflichtung der OSZE, den Menschenhandel zu bekämpfen, wie sie im 
Moskauer Dokument 1991, in der in Istanbul 1999 verabschiedeten Europäischen Sicherheits-
charta, im Beschluss Nr. 1 des Ministerrats 2000 von Wien, im Beschluss Nr. 426 des Ständigen 
Rates und im Beschluss Nr. 6 des Ministerrats 2001 von Bukarest enthalten ist, und bekräftigen 
unser Bekenntnis zur vollen Einhaltung dieser Verpflichtung und erklären unsere Entschlossen-
heit, beim Vorgehen gegen den Menschenhandel in den Herkunfts-, Transit- und Zielländern ver-
stärkt zusammenzuarbeiten.

Wir bekräftigen unsere Entschlossenheit, alle Formen des Menschenhandels zu bekämpfen, und 
rufen jene Staaten, die dies noch nicht getan haben, dazu auf, die Ratifikation beziehungsweise 
den Beitritt zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende orga-
nisierte Kriminalität und zum ergänzenden Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestra-
fung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zu erwägen und die im 
besagten Protokoll enthaltene Definition des Menschenhandels zu beachten.

Wir erklären, dass die Ratifikation und vollständige Umsetzung dieser beiden Vertragswerke die 
internationalen und nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten der Straf-
verfolgungsbehörden zur Bekämpfung des Menschenhandels verstärken werden. Wir ermutigen 
die Staaten nachdrücklich, gleichzeitig auch die Ratifikation und vollständige Umsetzung des Pro-
tokolls gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg, ebenfalls in Ergän-
zung des genannten Übereinkommens, in Erwägung zu ziehen.

Wir bekräftigen unsere Unterstützung für die Arbeit der Gruppen Menschenhandel und Geschlechts-
spezifische Fragen des BDIMR und sprechen uns für eine verstärkte Einbindung der BDIMR-Kon-
taktstelle für Fragen der Roma und Sinti aus. Wir bekräftigen ferner unsere Unterstützung für 
die OSZE-Feldeinsätze und das OSZE-Sekretariat, insbesondere die Beraterin für Gleichbehand-
lungsfragen. Wir würdigen deren umfassenden Ansatz und ihre Arbeit zur Erleichterung natio-
naler Bemühungen um die Verhütung des Menschenhandels, die strafrechtliche Verfolgung der 
Täter und den Schutz und Beistand für die Opfer.

Wir unterstützen außerdem die Arbeit des Arbeitskreises Menschenhandel des Stabilitätspakts unter 
der Schirmherrschaft der OSZE. Wir zollen ihm Anerkennung für seine Rolle als treibende Kraft für 
die Förderung der regionalen Zusammenarbeit und für die Entwicklung einschlägiger Initiativen.

II.

Wir erkennen die Notwendigkeit an, auf die tieferen Ursachen des Menschenhandels einzuge-
hen und die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten und Benachteiligungen abzubauen, die 
ebenfalls illegale Migration bewirken und die organisierte kriminelle Netzwerke zu ihrem Vorteil 
nutzen können. Ferner erkennen wir die Notwendigkeit an, die Korruption zu bekämpfen, die das 
Funktionieren dieser Netzwerke erleichtert. Wir empfehlen, dass das Büro des Koordinators für 
ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE eine größere Rolle bei der Behandlung aller 
wirtschaftlichen Aspekte des Menschenhandels übernehmen möge.

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die Nachfrage in den Zielländern nach den Diensten von 
Personen, die Opfer des Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, der Zwangsar-
beit, der Sklaverei oder anderer sklavereiähnlicher Praktiken wurden, untrennbar mit dem Men-
schenhandel verbunden ist. Wir fordern die Zielländer nachdrücklich auf, wirksame Maßnahmen 
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gegen diese Nachfrage zu einem zentralen Element ihrer Strategie zur wirksamen Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhandels zu machen und gegenüber sexueller Ausbeutung, Sklaverei 
und allen Formen der Ausbeutung von Zwangsarbeit gleich welcher Art null Toleranz zu üben.

Wir sind tief besorgt über Berichte, denen zufolge einige Missionsmitglieder internationaler Orga-
nisationen vor allem in Ländern nach einem Konflikt an Aktivitäten im Zusammenhang mit Men-
schenhandel beteiligt sind. Wir verweisen erneut auf die Wichtigkeit des Beschlusses Nr. 426 des 
Ständigen Rates vom 12. Juli 2001 über den Menschenhandel und ermutigen zur Verabschiedung 
und Umsetzung einschlägiger Maßnahmen wie etwa des „OSZE-Verhaltenskodex für Missions-
mitglieder“. Wir werden es nicht dulden, dass internationale Bedienstete an illegalen Aktivitäten 
beteiligt sind, zu diesem verbrecherischen Handel anstiften oder gegen den erwähnten Verhaltens-
kodex verstoßen. Wir verpflichten uns, alle nur vertretbaren Maßnahmen zu ergreifen, um sicher-
zustellen, dass internationale Bedienstete von ihren jeweiligen nationalen – und gegebenenfalls 
örtlichen – Behörden für derartige Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden.

Wir äußern unsere Besorgnis über den zunehmenden Handel mit Minderjährigen und befür-
worten in Anerkennung der besonderen Bedürfnisse von Kindern weitere Studien und einen ver-
stärkten Informationsaustausch über den Kinderhandel; unter gebührender Bedachtnahme auf 
das Kindeswohl, das bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, vorrangig zu berücksichtigen 
ist, fordern wir die Ausarbeitung von eigenen Maßnahmen zum Schutz minderjähriger Opfer des 
Menschenhandels vor weiterer Ausbeutung unter Bedachtnahme auf ihr seelisches und körper-
liches Wohlergehen.

Wir werden danach trachten, geeignete Maßnahmen zur Verhütung des Menschenhandels in unse-
ren Ländern zu ergreifen, etwa in Form zielgerichteter Aufklärungskampagnen und Erziehung in 
den Herkunfts- und Transitländern, die sich insbesondere an die Jugend und andere gefährdete 
Gruppen richten, und werden bemüht sein, entsprechende Kampagnen in den Zielländern zu erar-
beiten, Schulungen für die zuständigen öffentlichen Bediensteten und Staatsbeamten in den Berei-
chen Strafverfolgung, Grenzkontrolle, Strafrechtspflege und soziale Dienste zu organisieren und 
volle Zusammenarbeit mit NGOs in diesem Bereich zu empfehlen.

Wir werden danach trachten, den Opfern von Menschenhandel, insbesondere Frauen und Kindern, 
Beistand und Schutz zu gewähren und zu diesem Zweck gegebenenfalls wirksame und umfassende 
nationale Überweisungsmechanismen einzurichten, die dafür sorgen, dass Opfer von Menschen-
handel nicht allein deshalb, weil sie Opfer von Menschenhandel waren, strafrechtlich verfolgt wer-
den. Die Würde und die Menschenrechte der Opfer müssen zu jeder Zeit gewahrt werden. Wir 
werden geeignete Maßnahmen wie geschützte Unterbringungseinrichtungen und die Einführung 
entsprechender Repatriierungsverfahren für die Opfer von Menschenhandel unter gebührender 
Berücksichtigung ihrer Sicherheit in Erwägung ziehen, einschließlich der Ausstellung von Aus-
weisen, sowie die Entwicklung von Grundsätzen betreffend die Gewährung von wirtschaftlichen 
und sozialen Leistungen für die Opfer sowie deren Rehabilitation und Wiedereingliederung in 
die Gesellschaft.

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den zustän-
digen Akteuren in den Herkunfts-, Transit- und Zielländern für die Rückkehrprogramme für 
die Opfer von Menschenhandel ausschlaggebend ist und deren Wiedereingliederung erleichtert. 
Deshalb ermutigen wir alle Opferhilfsorganisationen einschließlich der NGOs, ihre Zusammen-
arbeit auszubauen.
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Wir werden überlegen, gesetzliche oder andere Maßnahmen zu treffen, die es Opfern von Men-
schenhandel in geeigneten Fällen und unter Berücksichtigung humanitärer oder privater Umstände 
erlauben, vorübergehend oder auf Dauer in unserem Hoheitsgebiet zu bleiben.

Wir rufen die Teilnehmerstaaten auf, die internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung des 
organisierten Verbrechens, einschließlich Straftaten wie illegaler Drogen- und Waffenhandel und 
Schmuggel von Migranten, zu verstärken. In diese Zusammenarbeit sollten für die Zwecke der straf-
rechtlichen Ermittlung und Verfolgung der für Menschenhandel Verantwortlichen im Einklang mit 
innerstaatlichem Recht und gegebenenfalls internationalen Verpflichtungen auch internationale 
Strafverfolgungsbehörden wie Europol und Interpol sowie die Südosteuropäische Kooperations-
initiative (SECI) eingebunden werden. Diesbezüglich ersuchen wir, dass der Leitende Polizeibera-
ter dem Kampf gegen den Menschenhandel verstärkte Aufmerksamkeit widmet.

Wir betonen erneut die Notwendigkeit einzelstaatlicher Strategien, um die Kräfte im Kampf gegen 
den Menschenhandel zu vereinen und die Koordination zwischen nationalen, internationalen 
und regionalen Organisationen in diesem Bereich zu verbessern. Dieser Notwendigkeit könnte 
durch Maßnahmen wie die Einsetzung ressortübergreifender Gremien und nationaler Koordina-
toren oder gegebenenfalls anderer einschlägiger Gremien oder Mechanismen entsprochen werden.

III.

Wir kommen überein, die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen OSZE-Strukturen und 
-Institutionen sowie zwischen der OSZE und anderen einschlägigen internationalen Organisatio-
nen und Akteuren, einschließlich der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen, des 
Europarats, der Europäischen Union und der Internationalen Organisation für Migration, auf 
Grundlage eines mehrdimensionalen Ansatzes zu vertiefen, und beauftragen den Ständigen Rat 
zu prüfen, wie eine solche Zusammenarbeit im Hinblick auf die Bekämpfung des Menschenhan-
dels besser sichergestellt werden kann.

Wir beauftragen den Ständigen Rat, über die informelle Arbeitsgruppe Gleichbehandlungsfragen 
und Bekämpfung des Menschenhandels den vorgeschlagenen OSZE-Aktionsplan 2000 für Akti-
vitäten zur Bekämpfung des Menschenhandels zu überarbeiten und bis 25. Juli 2003 einen neuen 
Entwurf für weitere Aktivitäten zu erstellen.

Wir beauftragen den Amtierenden Vorsitz und den Ständigen Rat, für den Informationsaustausch, 
die Überprüfung von Verpflichtungen und die Verbreitung bewährter Methoden zur Bekämpfung 
des Menschenhandels von den bestehenden OSZE-Gremien und -Foren Gebrauch zu machen und 
sich dafür zu verwenden, dass Experten als Vertreter einschlägiger nationaler Institutionen und 
Gremien sowie Vertreter internationaler Partnerorganisationen und -NGOs regelmäßig beigezo-
gen werden.

(…)
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V. Beschlüsse des Ministerratstreffens von Porto

Beschluss Nr. 1

Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen und –Aktivitäten zur Bekämpfung des 
Terrorismus

Der Ministerrat,

nimmt Kenntnis vom umfassenden Bericht des Generalsekretärs über die Maßnahmen von OSZE-
Gremien und -Institutionen zur Bekämpfung des Terrorismus, einschließlich der Umsetzung 
des Bukarester Aktionsplans zur Bekämpfung des Terrorismus und des Aktionsprogramms von 
Bischkek;

beschließt, dass alle OSZE-Teilnehmerstaaten, -Gremien und -Institutionen dringend mit der 
Umsetzung ihrer in Bukarest eingegangenen Verpflichtungen fortfahren und deren Wirksam-
keit sicherstellen sollen;

bekräftigt die Verpflichtung aller Teilnehmerstaaten, so bald wie möglich allen 12 Übereinkom-
men und Protokollen der Vereinten Nationen betreffend den Terrorismus beizutreten, und begrüßt 
die von den Teilnehmerstaaten, die diese Verfahren bereits abgeschlossen haben, getroffenen Maß-
nahmen;

verpflichtet sich, den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über neue universelle Vertrags-
werke in diesem Bereich anzustreben, die derzeit in den Vereinten Nationen im Gange sind, und 
bekräftigt seine Bereitschaft, in Abstimmung mit dem Ausschuss für Terrorismusbekämpfung des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen Ersuchen um technische Hilfe und Kapazitätsaufbau im 
Interesse der Förderung der Ratifikation und Umsetzung der Vertragswerke der Vereinten Natio-
nen gegen den Terrorismus und anderer einschlägiger AntiterrorInstrumente zu prüfen;

fordert alle Staaten angesichts der Gefahr, die Massenvernichtungswaffen in den Händen von Ter-
roristen darstellen, eindringlich auf, an den in den Vereinten Nationen im Gange befindlichen 
Verhandlungen über ein internationales Übereinkommen zur Bekämpfung von Akten des Nuk-
learterrorismus sowie an den Verhandlungen in der Internationalen Atomenergie-Organisation 
über ein Protokoll zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über den physischen Schutz von 
Kernmaterial mitzuarbeiten;

begrüßt die vom Vorsitz des Forums für Sicherheitskooperation berichteten Aktivitäten des Forums 
im Einklang mit dessen Fahrplan und ersucht das Forum für Sicherheitskooperation nachdrück-
lich, im Rahmen seines Mandats und Zuständigkeitsbereichs weiter mit Angelegenheiten der Ter-
rorismusbekämpfung befasst zu bleiben;

ermutigt den Koordinator für ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE, weiter Pro-
gramme in Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- 
und Verbrechensbekämpfung durchzuführen und damit die Bemühungen der Teilnehmerstaaten 
um eine Stärkung ihrer Fähigkeiten zur Verhütung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzie-
rung zu unterstützen;

begrüßt den im Juli 2002 gefassten Beschluss (PC.DEC/487), dass alle OSZETeilnehmerstaaten 
den Fragebogen der Arbeitsgruppe für finanzielle Maßnahmen (Financial Action Task Force – 
FATF) zur Selbstbewertung hinsichtlich der Einhaltung der acht Sonderempfehlungen betreffend 
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die Terrorismusfinanzierung ausfüllen, und stellt anerkennend fest, dass die Rücklaufrate der 
OSZE bisher 88 Prozent beträgt; verpflichtet sich, Schritte zur raschen Umsetzung der acht Son-
derempfehlungen der Arbeitsgruppe für finanzielle Maßnahmen betreffend die Terrorismusfinan-
zierung zu unternehmen;

erinnert an die Empfehlung des Persönlichen Beauftragten des Amtierenden Vorsitzenden für 
die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus, dass die OSZE unter anderem Aktivitäten im 
Bereich der Polizeiarbeit, der Grenzsicherung, der Bekämpfung des Menschenhandels und der 
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung unternimmt; ersucht, dass interessierte Geber in Erwä-
gung ziehen, die notwendigen Ressourcen zur Durchführung von OSZE-Projekten zur Bekämp-
fung des Terrorismus bereitzustellen;

beschließt, dass die OSZE-Teilnehmerstaaten, -Gremien und -Institutionen ihre Bemühungen und 
ihre gemeinsame Verpflichtung zur Bekämpfung des Terrorismus und der ihn begünstigenden 
Bedingungen verstärken und dabei die Stärken und Vorteile, das umfassende Sicherheitskonzept, 
die Kompetenz in Frühwarnung, Konfliktverhütung, Krisenmanagement und Konfliktnachsorge, 
das umfassende Instrumentarium an bewährten vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnah-
men sowie das Expertenwissen der OSZE in Bezug auf Kapazitätsaufbau einsetzen werden.

Beschluss Nr. 2

Entwicklung einer OSZE-Strategie gegen Bedrohungen von Sicherheit und 
Stabilität im einundzwanzigsten Jahrhundert

Der Ministerrat,

geleitet durch die Erklärung des Ministerrats von Bukarest (2001) und insbesondere durch Absatz 
8 über die Entwicklung einer OSZE-Strategie gegen Bedrohungen von Sicherheit und Stabilität im 
einundzwanzigsten Jahrhundert,

unter Hinweis auf OSZE-Dokumente und -Beschlüsse, einschließlich der auf dem Gipfeltreffen 
von Istanbul verabschiedeten Europäischen Sicherheitscharta, in denen Risiken und Herausfor-
derungen im Sicherheitsbereich aufgezeigt werden, sowie in Bekräftigung der Verpflichtung der 
Teilnehmerstaaten zu solidarischer Zusammenarbeit, um diesen Risiken und Herausforderungen 
auf der Grundlage der Charta der Vereinten Nationen, der völkerrechtlichen Normen und Grund-
sätze sowie der in der OSZE eingegangenen Verpflichtungen zu begegnen,

eingedenk der Notwendigkeit, das Konzept der auf der souveränen Gleichheit und der Solidarität 
der Staaten gründenden gemeinsamen, umfassenden und unteilbaren Sicherheit weiterzuentwickeln,

erneut auf die wichtige Rolle verweisend, die der OSZE beim Aufbau wirksamer kooperativer 
Mechanismen gegen Bedrohungen der Sicherheit und Stabilität im euroatlantischen Raum sowie, 
zu diesem Zweck, bei der Vertiefung des Dialogs innerhalb der OSZE und ihrer Zusammenarbeit 
und Partnerschaft mit anderen internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen und 
Institutionen auf der Grundlage der Plattform für kooperative Sicherheit zukommt,

entschlossen, die Wirksamkeit sicherheitsrelevanter Aktivitäten in allen drei Dimensionen der 
OSZE entsprechend den sich entwickelnden europäischen und globalen Prozessen zu verstärken,

unter Berücksichtigung der vom portugiesischen Vorsitz eingeleiteten Erörterungen über die Ent-
wicklung einer künftigen OSZE-Strategie sowie der Beiträge der Teilnehmerstaaten,
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hat beschlossen:

• den Ständigen Rat zu beauftragen, 2003 seine Arbeit an einer umfassenden OSZEStrategie gegen 
Bedrohungen von Sicherheit und Stabilität im einundzwanzigsten Jahrhundert fortzusetzen und 
das Forum für Sicherheitskooperation um einen eigenen, seinem Zuständigkeitsbereich und 
Mandat entsprechenden Beitrag zu dieser Arbeit zu ersuchen.

Diese Strategie wird unter anderem:

• Bedrohungen für unsere gemeinsame Sicherheit und Stabilität aufzeigen und ihre Neuartigkeit 
sowie ihre Hauptursachen analysieren,

• auf die Rolle der OSZE-Gremien, -Institutionen und -Feldeinsätze und deren koordinierten 
Ansatz im Umgang mit Bedrohungen von Sicherheit und Stabilität eingehen;

• darlegen, wie die OSZE Bedrohungen von Sicherheit und Stabilität abwenden oder diesen ent-
gegentreten kann und welchen Beitrag sie zu den diesbezüglichen internationalen Bemühungen 
leisten kann. Sie sollte insbesondere:

• die bestehenden Kooperationsinstrumente und -mechanismen der OSZE anpassen oder nöti-
genfalls ergänzen;

• verstärkte Formen der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Institutionen in die-
sem Bereich festlegen;

• die Reaktion der OSZE auf den Bedarf von Teilnehmerstaaten an Kapazitätsaufbau zur Bewäl-
tigung von Bedrohungen von Sicherheit und Stabilität verbessern und dabei die Interessen aller 
Teilnehmerstaaten berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang werden die Teilnehmerstaaten zur Überprüfung der Umsetzung die-
ser Strategie unter anderem von der jährlichen Sicherheitsüberprüfungskonferenz der OSZE 
Gebrauch machen.

Der Ministerrat beschließt ferner:

• dass die Arbeit an der Strategie in einer eigenen Arbeitsgruppe des Ständigen Rates in enger 
Zusammenarbeit mit dem Forum für Sicherheitskooperation und gemäß Beschluss Nr. 3 des 
Ministerrats von Bukarest über die Stärkung der Rolle der OSZE als politisches Dialogforum 
durchgeführt wird. Die Arbeitsfortschritte werden bei Bedarf bei den Sondertagungen des Stän-
digen Rates und des Forums für Sicherheitskooperation, einschließlich ihrer gemeinsamen Sit-
zungen, geprüft.

Beschluss Nr. 3

Jährliche Sicherheitsüberprüfungskonferenz

Der Ministerrat,

in Bekräftigung des OSZE-Konzepts der gemeinsamen, umfassenden und unteilbaren Sicherheit, 
in dem Bewusstsein, dass die Wirksamkeit der Sicherheitsaktivitäten in allen drei Dimensionen 
der OSZE erhöht werden muss,

unter erneutem Hinweis auf die Rolle der OSZE als eine der wichtigsten Organisationen für die 
friedliche Beilegung von Streitigkeiten innerhalb ihrer Region und als ein Hauptinstrument für 
Frühwarnung, Konfliktverhütung, Krisenbewältigung und die Normalisierung der Lage nach 
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Konflikten, sowie auf ihr Wesen als umfassende Organisation für Konsultation, Beschlussfassung 
und Zusammenarbeit in ihrer Region,

unter Berücksichtigung des Bukarester Aktionsplans zur Bekämpfung des Terrorismus und des 
Aktionsprogramms von Bischkek, der OSZE-Charta zur Verhütung und Bekämpfung des Terro-
rismus sowie der auf dem Gipfeltreffen von Istanbul verabschiedeten Europäischen Sicherheits-
charta und der laufenden Arbeiten an einer OSZE-Strategie gegen Bedrohungen von Sicherheit 
und Stabilität im einundzwanzigsten Jahrhundert,

unter Betonung der gestiegenen Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und des politi-
schen Dialogs zwischen den Teilnehmerstaaten und mit anderen internationalen, regionalen und 
subregionalen Organisationen als Reaktion auf Bedrohungen für unsere gemeinsame Sicherheit,

in Anbetracht der Gefahr, die Konflikte in verschiedenen Regionen des OSZE-Gebiets für alle 
Teilnehmerstaaten bedeuten,

unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 3 des Ministerrats von Bukarest über die Förderung der Rolle 
der OSZE als politisches Dialogforum,

in Anerkennung der Rolle des Forums für Sicherheitskooperation als das unter anderem für Ver-
handlungen über Rüstungskontrolle, Abrüstung und Vertrauens- und Sicherheitsbildung sowie für 
die Beurteilung der Umsetzung vereinbarter Maßnahmen zuständige OSZE Gremium,

angesichts der Rolle des jährlichen Wirtschaftsforums und seiner Vorbereitungs- und Folgesemi-
nare für die Überprüfung der OSZE-Aktivitäten in der ökonomischen und ökologischen Dimen-
sion der Sicherheit,

unter Berücksichtigung der Rolle der Implementierungstreffen zur menschlichen Dimension, der 
Überprüfungskonferenzen, der zusätzlichen Treffen zur menschlichen Dimension und des jährli-
chen Seminars zur menschlichen Dimension für die Überprüfung der Umsetzung der Verpflich-
tungen in der menschlichen Dimension der Sicherheit,

unter Betonung der Notwendigkeit, das richtige Gleichgewicht zwischen den drei Dimensionen 
der OSZE herzustellen,

entschlossen, die Tätigkeit anderer OSZE-Gremien und -Institutionen, einschließlich des Jährli-
chen Treffens zur Beurteilung der Durchführung, nicht zu duplizieren oder zu ersetzen, sondern 
sie zu ergänzen, beschließt, eine Jährliche Sicherheitsüberprüfungskonferenz einzurichten, deren 
Zweck und Modalitäten folgende sind:

I. Zweck

Die Konferenz soll einen Rahmen für die Intensivierung des Sicherheitsdialogs und für die Über-
prüfung der Arbeit der OSZE und ihrer Teilnehmerstaaten im Sicherheitsbereich bieten, darunter:

• Umsetzung einer OSZE-Strategie gegen Bedrohungen von Sicherheit und Stabilität im einund-
zwanzigsten Jahrhundert;

• Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen im Rahmen der Terrorbekämpfung;

• politisch-militärische Aspekte der Sicherheit;

• Umsetzung der OSZE-Beschlüsse und -Aktivitäten im Bereich der Frühwarnung, der Konflikt-
verhütung, des Krisenmanagements und der Konfliktnachsorge;
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• sicherheitsrelevante Aktivitäten in OSZE-Institutionen und -Feldeinsätzen;

• polizeibezogene Aktivitäten der OSZE;

• andere sicherheitsrelevante Fragen, einschließlich regionaler Fragen, mit denen sich die OSZE 
befasst.

Die Konferenz kann auch Gelegenheit zum Meinungsaustausch über Fragen betreffend Rüstungs-
kontrolle und vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, einschließlich des KSE-Vertrags 
und des Vertrags über den offenen Himmel, geben.

Ferner sollte die Konferenz auch den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit mit ein-
schlägigen internationalen und regionalen Organisationen und Institutionen fördern.

II. Modalitäten

Die Sicherheitsüberprüfungskonferenz tagt einmal jährlich in Wien, sofern nichts anderes beschlos-
sen wird. Sie dauert 2 bis 3 Tage und findet jeweils vor der Sommerpause statt. Die Teilnehmer-
staaten werden ermutigt, ihre Delegationen durch hochrangige Vertreter aus den Hauptstädten 
zu verstärken.

Den Vorsitz in der Konferenz führt ein Vertreter des Amtierenden Vorsitzes, gegebenenfalls unter 
Mitwirkung des Forums für Sicherheitskooperation.

Das Datum, die Tagesordnung und die Modalitäten der jeweiligen Konferenz werden alljährlich 
vom Ständigen Rat unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Forums für Sicherheitskoope-
ration beschlossen.

Die Konferenz kann Empfehlungen ausarbeiten, die dem Ständigen Rat und gegebenen-falls dem 
Forum für Sicherheitskooperation zur weiteren Prüfung vorgelegt werden.

Der Beitrag des Forums für Sicherheitskooperation zu dieser Konferenz wird sich nach dessen Ver-
fahren, Mandat und Zuständigkeitsbereich richten.

Der Ständige Rat wird die jeweils zuständigen Beamten der OSZE-Gremien und -Institutionen 
einladen, der Konferenz über ihre die Sicherheit betreffenden Aktivitäten und über Bereiche, in 
denen weiterer Handlungsbedarf besteht, Bericht zu erstatten. Der Ständige Rat legt fest, welche 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen und Institutionen zur Teilnahme 
eingeladen werden.

Für die Jährliche Sicherheitsüberprüfungskonferenz gelten die etablierten OSZE-Verfahrensregeln.

Beschluss Nr. 6

Toleranz und Nichtdiskriminierung

Der Ministerrat,

unter Hinweis auf die Grundsätze der Menschenrechte und die dem Menschen innewohnende 
Würde, Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit, die den allgemeinen Bestim-
mungen der Verpflichtungen in der menschlichen Dimension der OSZE zugrunde liegen,
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unter Hinweis auf die Europäische Sicherheitscharta des Gipfeltreffens von Istanbul 1999, in der 
das uneingeschränkte Bekenntnis zur Charta der Vereinten Nationen sowie zur Schlussakte von 
Helsinki, zur Charta von Paris und zu allen anderen OSZE-Dokumenten bekräftigt wird,

unter Hinweis auf den vom Ministerrat bei seinem Neunten Treffen in Bukarest verabschiedeten 
Beschluss Nr. 5, in dem die nach wie vor bestehende Besorgnis über Äußerungen von aggressivem 
Nationalismus, Rassismus, Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und gewalttäti-
gem Extremismus, wo immer diese auftreten, zum Ausdruck gebracht wurde,

erneut darauf hinweisend, dass die Demokratie und der Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten wesentliche Garanten für Toleranz und Nichtdiskriminierung sind und wichtige Fak-
toren für die Stabilität, Sicherheit, Zusammenarbeit und friedliche Entwicklung in der gesamten 
OSZE-Region darstellen und dass Toleranz und Nichtdiskriminierung daher wichtige Elemente 
in der Förderung der Menschenrechte sind,

in Bekräftigung des international anerkannten Verbots der Diskriminierung, ohne irgendeine 
nachteilige Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion oder 
Überzeugung, politischer und sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach 
Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen,

unter Hinweis auf die fortlaufende Arbeit der OSZE-Strukturen und -Institutionen im Bereich der 
Förderung der Menschenrechte, der Toleranz, der Nichtdiskriminierung und der multikulturellen 
Gesellschaft, insbesondere durch die Treffen, Aktivitäten, Projekte und Programme im Rahmen 
der menschlichen Dimension, einschließlich jener der Teilnehmerstaaten,

unter Betonung der positiven Rolle des multikulturellen und interreligiösen Dialogs bei der Her-
beiführung eines besseren Verständnisses zwischen Nationen und Völkern,

in der Erkenntnis, dass die Förderung von Toleranz und Nichtdiskriminierung auch dazu beitra-
gen kann, Verhetzung und aggressivem Nationalismus, Rassismus, Chauvinismus, Fremdenfeind-
lichkeit, Antisemitismus und gewalttätigem Extremismus den Boden zu entziehen,

in Anerkennung der Verantwortung der Teilnehmerstaaten für die Förderung von Toleranz und 
Nichtdiskriminierung,

1.(a) verurteilt aufs Schärfste alle Äußerungen von aggressivem Nationalismus, Rassismus, Chau-
vinismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und gewalttätigem Extremismus sowie Verhet-
zung und Fälle von Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Überzeugung;

(b) verpflichtet sich, den multikulturellen, interethnischen und interreligiösen Dialog weiter zu 
fördern, wobei die Regierungen und die Zivilgesellschaft ermutigt werden, sich an diesem Dia-
log aktiv zu beteiligen;

(c) verpflichtet sich ferner, die Rechte der Angehörigen nationaler Minderheiten weiter zu fördern;

2. beschließt, mit Hilfe der OSZE-Institutionen und in Zusammenarbeit mit einschlägigen inter-
nationalen Organisationen und der Zivilgesellschaft die Bemühungen um Aufrechterhaltung und 
Stärkung von Toleranz und Nichtdiskriminierung etwa durch Austausch von Informationen und 
bewährten Praktiken zu intensivieren;

3. ruft die Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, dazu auf, die Ratifikation der inter-
nationalen Vertragswerke, die sich mit dem Problem der Diskriminierung befassen, in Erwägung 
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zu ziehen, und ruft dazu auf, den darin eingegangenen Verpflichtungen in vollem Umfang nach-
zukommen;

4. verpflichtet sich, auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene geeignete Maßnahmen im Ein-
klang mit der jeweiligen Verfassungsordnung zu ergreifen, um Toleranz und Nichtdiskriminierung 
zu fördern sowie Vorurteilen und irrigen Vorstellungen insbesondere in der Bildung, der Kultur 
und dem Informationswesen entgegenzutreten;

5. verurteilt insbesondere Diskriminierung aus religiösen Gründen und verpflichtet sich, sich 
dafür einzusetzen, dass Angriffe auf jegliche religiöse Gruppe, sei es auf Personen, Andachtsorte 
oder religiöse Objekte, verhindert werden und dass Schutz vor solchen Angriffen geboten wird;

6. verurteilt insbesondere die in letzter Zeit zu beobachtende Zunahme antisemitischer Zwischen-
fälle im OSZE-Gebiet, verbunden mit der Feststellung, dass das Vorhandensein von Antisemitis-
mus in der Geschichte immer wieder eine große Gefahr für die Freiheit dargestellt hat;

7. verurteilt ferner die in letzter Zeit zu beobachtende Zunahme von Diskriminierung und Gewalt-
taten gegen Muslime im OSZE-Gebiet und lehnt die Gleichsetzung von Terrorismus und Extre-
mismus mit einer bestimmten Religion oder Kultur schärfstens ab;

8. beschließt, in der Öffentlichkeit entschieden gegen Verhetzung und andere Äußerungen von 
aggressivem Nationalismus, Rassismus, Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus 
und gewalttätigem Extremismus sowie gegen Fälle von Diskriminierung aufgrund der Religion 
oder der Überzeugung aufzutreten;

9. ruft die maßgeblichen Stellen der Teilnehmerstaaten dazu auf, Gewalttaten – insbesondere wenn 
der begründete Verdacht besteht, dass sie durch aggressiven Nationalismus, Rassismus, Chauvi-
nismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und gewalttätigen Extremismus motiviert waren, 
– sowie Übergriffe, die aus Hass gegen eine bestimmte Religion oder Überzeugung begangen 
wurden, rasch und unvoreingenommen zu untersuchen und die Verantwortlichen entsprechend 
dem innerstaatlichen Recht und im Einklang mit den einschlägigen Menschenrechtsnormen vor 
Gericht zu stellen;

10. beauftragt den Ständigen Rat, die weitere Stärkung der Kontaktstelle für Fragen der Roma 
und Sinti im Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) in Erwägung 
zu ziehen;

11. fordert die Abhaltung eigener Veranstaltungen im Rahmen der menschlichen Dimension zu 
den in diesem Beschluss angesprochenen Fragen, einschließlich der Themen Antisemitismus, Dis-
kriminierung, Rassismus, und Fremdenfeindlichkeit;

12. beauftragt den Amtierenden Vorsitzenden und den Ständigen Rat, in enger Zusammenarbeit 
mit dem BDIMR, dem Hohen Kommissar für nationale Minderheiten und dem Beauftragten für 
Medienfreiheit für effiziente Maßnahmen im Anschluss an diesen Beschluss zu sorgen, und zwar 
durch verstärkte Inanspruchnahme des bereits vorhandenen Instrumentariums der OSZE, ein-
schließlich der jährlichen Treffen und Seminare zur menschlichen Dimension.
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Beschluss Nr. 7

Verpflichtungen betreffend Wahlen

Der Ministerrat,

unter Hinweis auf die Bestimmungen des Dokuments 1990 des Kopenhagener Treffens der Kon-
ferenz über die menschliche Dimension der OSZE,

feststellend, dass die in der Gipfelerklärung von Lissabon 1996, in der Gipfelerklärung von Istan-
bul 1999 und in der Erklärung des Ministerrats von Bukarest 2001 enthaltenen zusätzlichen Ver-
pflichtungen diese Bestimmungen ergänzen,

in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, diese Verpflichtungen umzusetzen,

in der Erkenntnis, dass demokratische Wahlen nach den verschiedensten Wahlsystemen durch-
geführt werden können,

in Anerkennung der Kompetenz des BDIMR im Zusammenhang mit der Unterstützung von Teil-
nehmerstaaten bei der Umsetzung von Verpflichtungen in Bezug auf Wahlen,

unter Berücksichtigung des PC-Beschlusses Nr. 509 über „Internationale Standards und Verpflich-
tungen: Ein praktischer Leitfaden zu bewährten Praktiken bei demokratischen Wahlen“,

fordert die Teilnehmerstaaten auf, verstärkt auf die vom BDIMR nach Wahlbeobachtungen abge-
gebenen Empfehlungen zu reagieren,

beauftragt den Ständigen Rat, Überlegungen darüber anzustellen, ob es notwendig ist, zusätzli-
che Verpflichtungen in Bezug auf Wahlen im Geiste der verstärkten Zusammenarbeit mit anderen 
internationalen Organisationen sowie zwischen den Teilnehmerstaaten auszuarbeiten, und dem 
nächsten Treffen des Ministerrats Bericht zu erstatten.
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Dokument des elften Treffens 
des Ministerrats
Maastricht 2003

I. OSZE-Strategie gegen Bedrohungen der Sicherheit und Stabilität im 
einundzwanzigsten Jahrhundert

1. Das sich wandelnde Sicherheitsumfeld im beginnenden einundzwanzigsten Jahrhundert schafft 
neue Herausforderungen für alle, auch für die OSZE. Die OSZE wird sich diesen Herausforderun-
gen stellen, gestützt auf ihre besonderen Stärken – ihren breiten Mitgliederkreis von Nordamerika 
über Europa bis zu Teilen Asiens und ihr mehrdimensionales Konzept der gemeinsamen, umfas-
senden, kooperativen und unteilbaren Sicherheit. Die Organisation steht unverändert zu einem 
freien, demokratischen und zusammenwachsenden OSZE-Gebiet ohne Trennlinien.

2. Die Achtung und Einhaltung des Völkerrechts und der Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen stehen weiterhin im Mittelpunkt der Bemühungen um die Verhütung und Bekämpfung 
von Bedrohungen der Sicherheit und Stabilität. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen trägt die 
Hauptverantwortung für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit und spielt durch seine Beiträge zur Sicherheit und Stabilität in der OSZE-Region nach wie 
vor eine entscheidende Rolle. Die Einhaltung der OSZE-Normen, -Prinzipien und -Verpflichtun-
gen, beginnend mit der Schlussakte von Helsinki, fügt sich als untrennbarer Bestandteil in die-
sen Rahmen. Diese Strategie verfolgt das Ziel, zu einem in sich geschlosseneren und wirksameren 
internationalen System beizutragen, mit dessen Hilfe auf globale Bedrohungen und Herausforde-
rungen reagiert werden kann.

Bedrohungen der Sicherheit und Stabilität im einundzwanzigsten Jahrhundert

3. Die OSZE trug entscheidend dazu bei, dass gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts in der 
gesamten OSZE-Region der Weg zu Sicherheit und Stabilität geebnet wurde, und sie leistete einen 
Beitrag zu den wichtigen demokratischen Transformationsprozessen im OSZE-Gebiet. Zusammen-
arbeit ist an die Stelle der einstigen Konfrontation getreten. Eine Gefährdung der Sicherheit und 
Stabilität in der OSZE-Region geht heute eher von den negativen und destabilisierenden Folgen von 
Entwicklungen aus, die quer über die politisch-militärische, die ökonomische und ökologische und 
die menschliche Dimension verlaufen, als von schweren bewaffneten Konflikten. Gleichzeitig dau-
ern im OSZE-Gebiet ungelöste Konflikte an, die schon seit längerem Anlass zu großer Besorgnis 
geben. Es ist nach wie vor dringend geboten, diese Konflikte auf dem Verhandlungsweg zu lösen.

4. Die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
ist der Grundpfeiler des umfassenden Sicherheitskonzepts der OSZE. Starke demokratische Institu-
tionen und Rechtsstaatlichkeit tragen wesentlich dazu bei, dass Bedrohungen erst gar nicht entste-
hen. Mängel in der Regierungsführung und Versäumnisse der Staaten in Bezug auf die Schaffung 
geeigneter und funktionierender demokratischer Institutionen, die für Stabilität sorgen, können an 
sich schon den Nährboden für eine Vielzahl von Bedrohungen bilden. Ebenso können systematische 
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Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Rechte von Angehöri-
gen nationaler Minderheiten, eine ganze Reihe potenzieller Bedrohungen entstehen lassen.

5. Auch sozioökonomische und ökologische Faktoren können sich nachteilig auf die Sicherheit und 
Stabilität auswirken. Globalisierung, Liberalisierung und technische Neuerungen bieten neue Chan-
cen für den Handel, das Wachstum und die Entwicklung, doch kommen sie nicht allen Teilneh-
merstaaten gleichermaßen zugute, was in manchen Fällen dazu führte, dass das Wirtschaftsgefälle 
zwischen unseren Ländern und auch innerhalb der Länder größer wurde. Wohin die Globalisierung 
letztendlich führt, hängt davon ab, welchen politischen Weg unsere Regierungen und internatio-
nalen Institutionen einschlagen und welche Antworten die Privatwirtschaft und die Zivilgesell-
schaft finden. Auch Umweltschäden geben zunehmend Anlass zu Besorgnis. Weitere potenzielle 
Sicherheitsgefahren sind in demografischen Faktoren und in der weit verbreiteten Verschlechte-
rung des Gesundheitszustands der Bevölkerung zu sehen.

6. Das Fehlen von Offenheit und Transparenz in politisch-militärischen Angelegenheiten kann 
schwerwiegende negative Konsequenzen haben. Wenn bestehende Vereinbarungen und Instrumente 
betreffend Rüstungskontrolle, Abrüstung, Nichtverbreitung sowie vertrauens- und sicherheits-
bildende Maßnahmen nicht vollständig und rechtzeitig befolgt werden, kann dies die allgemeine 
Sicherheitslage erheblich beeinträchtigen.

7. Bedrohungen können auch aus Handlungen von Terroristen und anderen kriminellen Grup-
pen entstehen. Die Terroranschläge der letzten Jahre haben die wachsende Gefahr, die von sol-
chen Bedrohungen ausgeht, deutlich vor Augen geführt und gezeigt, dass der Verhütung und 
Bekämpfung dieser Erscheinungen Priorität einzuräumen ist. Außerdem haben Bedrohungen 
ihren Ursprung oft nicht in einem einzigen, sondern in mehreren Staaten. Sie wirken sich auf die 
Sicherheit aller Staaten im OSZE-Gebiet und auf die Stabilität unserer Gesellschaften aus. Gleich-
zeitig ist die OSZE-Region in zunehmendem Maße Bedrohungen von außen ausgesetzt, ebenso 
wie sich Entwicklungen in unserer eigenen Region auf benachbarte Gebiete auswirken können.

8. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass das umfassende Sicherheitskonzept der OSZE, 
dass die politisch-militärische, die ökonomische und ökologische und die menschliche Dimension 
umfasst, nach wie vor volle Gültigkeit besitzt und beibehalten sowie weiter verstärkt werden sollte. 
Unsere Analyse des Bedrohungsszenarios ließ eine Reihe diesbezüglicher Fragen erkennen, denen 
wir auf der Suche nach einer deutlicheren Antwort besondere Aufmerksamkeit schenken müssen.

9. Bedrohungen, die von zwischenstaatlichen und innerstaatlichen Konfliktenausgehen, sind nach 
wie vor die Hauptkategorie von Bedrohungen, denen die Teilnehmerstaaten und deren Bürger aus-
gesetzt sind. Solche Konflikte können unabhängig davon, wo sie ausbrechen, auch benachbarte 
Gebiete erfassen und Instabilität und andere Arten von Bedrohungen entstehen lassen, etwa Ter-
rorismus, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, die übermäßige und destabilisierende 
Anhäufung und unkontrollierte Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen (SALW), Men-
schenrechtsverletzungen, Massenvertreibungen, die Verschlechterung der sozioökonomischen 
Lage und illegale Migration. Verstöße gegen das Völkerrecht und gegen OSZE-Normen und -Prin-
zipien stehen neben einer Reihe von Faktoren in der politisch-militärischen, der ökonomischen 
und ökologischen und der menschlichen Dimension hinter den unmittelbaren Ursachen gewalt-
tätiger Konflikte.

10. Terrorismusist eine der Hauptursachen von Instabilität im derzeitigen Sicherheitsumfeld. Er 
zielt auf die Aushöhlung der Werte, die die Teilnehmerstaaten im OSZE-Gebiet verbinden. Der 
Terrorismus ist und bleibt eine der größten Herausforderungen für Frieden und Stabilität und die 
Staatsmacht, insbesondere deshalb, weil er in der Lage ist, asymmetrische Methoden zur Umgehung 
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traditioneller Sicherheits- und Verteidigungssysteme anzuwenden. Für Terrorismus gibt es keine 
wie auch immer geartete Rechtfertigung. Gleichzeitig erfordert der Terrorismus ein weltweites 
Vorgehen, wobei sowohl auf seine Manifestationen als auch auf das soziale, wirtschaftliche und 
politische Umfeld, in dem er entsteht, einzugehen ist.

11. Globalisierung und technischer Fortschritt haben den Umfang und das Ausmaß der Bedro-
hungen, die von der organisierten Kriminalität ausgehen, erhöht. Man kann sogar sagen, dass die 
organisierte Kriminalität sowohl hinsichtlich der Täter als auch der Methoden vielfach parallel 
zum Terrorismus auftritt. Das Schlepperunwesen und der Menschenhandel, der illegale Handel mit 
Suchtstoffen, Kleinwaffen und leichten Waffen sowie mit sensiblen Stoffen und Technologien sind 
weitere kriminelle Betätigungsfelder, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des OSZE-Gebiets 
zu einer Gefahr für Stabilität und Sicherheit werden können. Offene Grenzen und der freie Perso-
nen- und Güterverkehr fördern die internationale Zusammenarbeit, haben aber zunehmend auch 
ihre Schattenseiten, unter anderem in Form der illegalen Migration.

12. Durch Diskriminierung und Intoleranz motivierte Handlungen gefährden die Sicherheit des 
Einzelnen und können Konflikte und Gewalt in größerem Maßstab auslösen. Sie können ihre 
Ursache in ethnischen und religiösen Spannungen, aggressivem Nationalismus, Chauvinismus 
und Fremdenfeindlichkeit haben, aber auch in Rassismus, Antisemitismus und gewalttätigem 
Extremismus sowie in der Missachtung der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten.

13. Die Mobilität von Migrantengruppen und das Entstehen von Gesellschaften, in denen viele 
Kulturen nebeneinander bestehen, in allen Teilen der OSZE-Region stellen wachsende Chancen 
wie auch Herausforderungen dar. Die Stabilität kann auch gefährdet sein, wenn die gesellschaftli-
che Integration versäumt wird und wenn nicht jedes einzelne Mitglied der Gesellschaft die Rechte 
aller achtet.

14. Die Vertiefung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kluft, das Fehlen von Rechtsstaatlich-
keit, unzulängliche Regierungs- und Unternehmensführung, Korruption, weit verbreitete Armut 
und hohe Arbeitslosigkeit zählen zu den wirtschaftlichenFaktoren, die die Stabilität und Sicherheit 
bedrohen. Auf diesem Nährboden können andere Bedrohungen gedeihen. Umweltschäden, Raub-
bau an natürlichen Ressourcen, Misswirtschaft in der Abfallbeseitigung sowie Umweltverschmut-
zung schädigen Ökosysteme und beeinträchtigen nachhaltig die Gesundheit, das Wohlergehen, 
die Stabilität und die Sicherheit von Staaten. Auch Umweltkatastrophen können derartige Folgen 
haben. Probleme in der staatlichen Verwaltung im Zusammenhang mit diesen Faktoren haben 
unmittelbare negative Auswirkungen und verringern gleichzeitig die Fähigkeit, eine nachhaltige 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu gewährleisten und sich ökonomischen und ökologi-
schen Herausforderungen und Bedrohungen für die Sicherheit und Stabilität erfolgreich zu stellen.

15. Viele Bedrohungen politisch-militärischer Art, einschließlich jener, die in bestehenden OSZE-
Dokumenten angesprochen werden, etwa die destabilisierende Anhäufung konventioneller Waffen, 
illegaler Waffentransfer und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, geben den OSZE-
Teilnehmerstaaten nach wie vor Anlass zu großer Besorgnis. Unter den Bedrohungen, die sich ent-
weder in ihrem Wesen bzw. ihren Auswirkungen geändert haben oder überhaupt neu entstanden 
sind, erfordert die Androhung von Waffengewalt durch Terroristen und andere kriminelle Grup-
pen besondere Aufmerksamkeit. Gleichermaßen ist auf Gefahren zu achten, die sich aus bewaff-
neten Konflikten neuer Art ergeben können.

16. In einem im Wandel befindlichen Sicherheitsumfeld treten immer wieder neue Bedrohungen 
auf, von denen nicht alle vorhersehbar sind. Der von der OSZE gebotene Rahmen für einen unun-
terbrochenen politischen Dialog, insbesondere die Jährliche Sicherheitsüberprüfungskonferenz, 
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wird dazu beitragen, neu entstehende Bedrohungen zu erkennen und zu analysieren und auf sie 
zu reagieren.

Die Reaktion der OSZE

17. Die Reaktion der OSZE wird mehrdimensional sein und nicht im luftleeren Raum stattfinden. 
Die Organisation wird auf ihre einzigartigen Stärken, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten bauen und 
einen wirksamen Rahmen für die Zusammenarbeit mit anderen internationalen Akteuren bie-
ten, um auf Bedrohungen in einer koordinierten und komplementären Weise einzugehen, bei der 
Arbeitsüberschneidungen vermieden werden und zielgerichtet vorgegangen wird. Die Europäische 
Sicherheitscharta samt der darin enthaltenen Plattform für kooperative Sicherheit wurde 1999 in 
Istanbul verabschiedet, um die Sicherheit und Stabilität in der Region zu stärken und die operati-
ven Fähigkeiten in einer umgestalteten OSZE, die beispiellosen Herausforderungen gerecht wird, 
zu verbessern. Sie hat nach wie vor volle Gültigkeit.

18. Für die Sicherheit der Bürger sind in erster Linie die einzelnen Teilnehmerstaaten verantwort-
lich. Sie schulden ihren Bürgern Rechenschaft und haben gegenüber den anderen Teilnehmerstaa-
ten für die Umsetzung ihrer OSZE-Verpflichtungen einzustehen. Die OSZE ist bereit, Hilfe und 
Beratung anzubieten und die diesbezügliche Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerstaaten 
zu fördern. Die Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerstaaten im Geiste der Solidarität, der 
Partnerschaft und der Transparenz ist eine grundlegende Voraussetzung für die Sicherheit im 
OSZE-Gebiet, sollte im Interesse aller stehen und von gegenseitiger Achtung getragen sein. Jeder 
Teilnehmerstaat hat gleichermaßen das Recht auf Sicherheit.

19. Die OSZE ist ein Forum für den politischen Dialog und den Sicherheitsdialog, für die Festle-
gung einvernehmlich beschlossener und politisch bindender Normen und Prinzipien und für die 
Förderung ihrer Umsetzung. Der Ständige Rat und das Forum für Sicherheitskooperation (FSK) 
spielen dabei im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und ihres Mandats eine zentrale Rolle. Diese wird 
weiter gestärkt werden, und der Prozess der politischen Konsultation und der Transparenz in der 
Organisation wird verbessert werden. Durch den Dialog und die ihm zugrunde liegenden Normen 
und Standards soll bewirkt werden, dass Bedrohungen erst gar nicht entstehen. Dadurch soll auch 
auf die Entwicklung demokratischer Institutionen und offener Gesellschaften hingewirkt werden, 
die in der Lage sind, effizienter und kooperativer auf sich abzeichnende Bedrohungen einzugehen.

20. Die OSZE wird in ihrer gesamten Region wie bisher eine aktive Kraft sein und sich dabei voll 
und ganz auf ihre Institutionen – das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte 
(BDIMR), den Hohen Kommissar für nationale Minderheiten (HKNM) und den Beauftragten für 
Medienfreiheit -, ihre Feldeinsätze und ihr Sekretariat stützen. Diese sind wichtig für die Unterstüt-
zung aller Teilnehmerstaaten bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen, einschließlich der Achtung 
der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. In allen einschlägigen Aktivi-
täten wird aktiv nach Möglichkeiten gesucht werden, die Zusammenarbeit mit der Parlamentari-
schen Versammlung und über sie mit den nationalen Parlamenten zu stärken.

21. In Anerkennung der bedeutenden Beiträge der Institutionen und Feldeinsätze zur Verwirkli-
chung der Ziele und Prinzipien der Organisation erwägt die OSZE Mittel und Wege zur weiteren 
Verbesserung der Funktionsweise und Wirksamkeit der Feldeinsätze und bei Bedarf zur Entwick-
lung neuer Instrumente.

22. Die Fähigkeit der OSZE, Bedrohungen zu erkennen, zu analysieren und abgestimmt gegen sie 
vorzugehen, muss weiter konsolidiert werden. Größerer Aufmerksamkeit bedarf die Frühwarn-
funktion des Sekretariats, der Institutionen und der Feldeinsätze, und im Anschluss an eine erfolgte 
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Frühwarnung sollte es zu entschlosseneren Maßnahmen kommen. Spezielle Mechanismen für die 
Frühwarnung und die friedliche Beilegung von Konflikten sowie das Instrument der „Schnellen 
Einsatzgruppen für Expertenhilfe und Kooperation“ (REACT) stehen der OSZE nach wie vor zur 
Verfügung. Die Tätigkeit der Parlamentarischen Versammlung der OSZE in Sachen Frühwarnung 
und Konfliktverhütung ist ein wertvoller Beitrag zu diesen Bemühungen.

23. Da Bedrohungen, die von benachbarten Regionen ausgehen oder dort ein größeres Ausmaß 
annehmen, von zunehmender Bedeutung sind, wird die OSZE ihre Zusammenarbeit mit ihren 
Kooperationspartnern im Mittelmeerraum und in Asien intensivieren, indem sie beizeiten Berei-
che gemeinsamer Interessen und Anliegen und Möglichkeiten für ein weiteres abgestimmtes Vor-
gehen aufzeigt. Wir werden sie ermutigen, freiwillig die Prinzipien und Verpflichtungen der OSZE 
umzusetzen, und werden mit ihnen dabei nach Bedarf zusammenarbeiten. Als ersten Schritt in 
Richtung eines verstärkten Dialogs werden wir alle unsere Kooperationspartner einladen, öfter 
als bisher als Beobachter an Sitzungen des Ständigen Rates und des FSK teilzunehmen. Die OSZE 
wird ferner prüfen, auf welche Weise die OSZE-Normen, -Prinzipien, -Verpflichtungen und -Werte 
anderen Regionen, insbesondere benachbarten Gebieten, vermittelt werden können. Die Kontakte 
zu Organisationen in diesen Gebieten sollen weiter ausgebaut werden.

(…)

27. Konfliktverhütung und Konfliktnachsorge verlangen von der Organisation, in enger Zusam-
menarbeit mit den Teilnehmerstaaten, große Anstrengungen im Hinblick auf die Förderung 
und Unterstützung des Aufbaus demokratischer Institutionen und der Rechtsstaatlichkeit, unter 
anderem durch Hilfe beim Aufbau von Kapazitäten und bei der Stärkung der Behörden auf allen 
Ebenen und von parlamentarischen Strukturen, einer unabhängigen Justiz sowie freier Zivilge-
sellschaften und der Medien.

Auseinandersetzung mit Terrorismus und Bedrohungen durch andere kriminelle 
Aktivitäten

Terrorismus

28. Die UN-Konventionen und -Protokolle und die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats bilden den 
weltweit gültigen rechtlichen Rahmen für die Bekämpfung des Terrorismus. Zu deren Unterstüt-
zung hat die OSZE in den Jahren 2001 und 2002 im Wege von Beschlüssen eine Struktur geschaf-
fen, die es den Teilnehmerstaaten und der Organisation ermöglicht, mit hoher Priorität umfassende 
Maßnahmen zu ergreifen, um gegen die vom Terrorismus aus-gehenden Gefahren, seine Erschei-
nungsformen und die Bedingungen, die ihn begünstigen und am Leben erhalten, vorzugehen. 
Ein operativer Teil dieses Rahmens ist die Gruppe Terrorismusbekämpfung im OSZE-Sekretariat.

29. Die OSZE-Aktivitäten zur Bekämpfung des Terrorismus beziehen sich unter anderem auf die 
Sicherung und den Schutz der Grenzen, die Polizeiarbeit, die Bekämpfung des Menschenhandels 
und die Unterbindung der Finanzierung des Terrorismus. Besondere Aufmerksamkeit wird dem 
Aufbau von Kapazitäten und anderen Hilfestellungen im Bereich der Terrorismusbekämpfung gel-
ten. Die Umsetzung wirksamer Maßnahmen gegen den Terrorismus in vollem Einklang mit der 
Rechtsstaatlichkeit und dem Völkerrecht, einschließlich menschenrechtlicher Bestimmungen, ist 
eine große Herausforderung, auf die ebenfalls einzugehen ist. Dazu gehört, dass Terroristen keine 
Zuflucht geboten wird und dass Bedingungen entgegengewirkt wird, unter denen es Terroristen 
gelingt, um Unterstützung zu werben und diese zu erhalten. Diese Maßnahmen zielen auch darauf 
ab, Terroristen am Aufbau ihrer Kapazitäten zu hindern, indem unter anderem verhindert wird, 
dass sie Zugang zu SALW und anderen konventionellen Waffen sowie zu Massenvernichtungswaffen 
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und den dazugehörigen Technologien erhalten. Im Wege von gemeinsamen Tagungen, Kontakten 
auf allen Ebenen und speziellen Programmen und Projekten soll es zu einem engen Zusammen-
wirken mit anderen einschlägigen internationalen Organisationen und Organen kommen, insbe-
sondere mit dem Ausschuss des UN-Sicherheitsrats zur Bekämpfung des Terrorismus (UNCTC) 
und dem UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC).

30. Die OSZE hat ferner beschlossen, ein Antiterrornetzwerk einzurichten, um die Koordination 
der Antiterrormaßnahmen zu stärken, den Informationsaustausch zwischen OSZETeilnehmers-
taaten zu fördern und die Arbeit des UNCTC an der Umsetzung der Sicherheitsratsresolution 1373 
zu unterstützen und zu ergänzen.

Bedrohungen durch andere kriminelle Aktivitäten

31. Die OSZE wird verstärkt gegen die organisierte Kriminalität vorgehen. Regelmäßige Treffen 
von Polizeiexperten aus OSZE-Teilnehmerstaaten und Vertretern anderer einschlägiger interna-
tionaler Fachorganisationen und regionaler Organisationen würden dazu einen wichtigen Beitrag 
leisten. Insbesondere wird sich die OSZE verstärkt der wachsenden Gefahr des Menschenhandels 
widmen. Ein Aktionsplan der OSZE zur Bekämpfung des Menschenhandels wurde verabschie-
det. Das SALW-Dokument der OSZE ist und bleibt ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung des 
illegalen Handels mit SALW und ihrer Verbreitung in allen Aspekten. Seine Umsetzung soll vor-
angetrieben werden. Die OSZE wird sich im Verein mit dem UNODC weiterhin mit der Frage des 
illegalen Suchtstoffverkehrs auseinander setzen. In Bezug auf diese Frage muss ein wirksamer und 
umfassender internationaler Ansatz gefunden werden.

32. Die Gruppe Strategische Polizeiangelegenheiten wurde eingerichtet, um die Teilnehmerstaa-
ten besser in die Lage zu versetzen, auf Bedrohungen durch kriminelle Aktivitäten einzugehen, 
und sie bei der Befolgung rechtsstaatlicher Grundsätze zu unterstützen. Wesentliche Bestandteile 
der Polizeiarbeit, unter anderem die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, sollen 
dadurch stärker verankert werden. Die OSZE wird auf Ersuchen von Teilnehmerstaaten Behörden, 
auch jene auf lokaler Ebene, bei der Bekämpfung der Kriminalität und krimineller Netzwerke ver-
stärkt unterstützen und Kernkompetenzen der polizeilichen Tätigkeit wie Schulungsmaßnahmen 
und Kapazitätenaufbau definieren und entwickeln.

33. Die OSZE wird sich intensiver mit der Frage des Schlepperunwesens und der illegalen Migra-
tion auseinander setzen.

34. Um Korruption in all ihren Formen zu verhindern und zu bekämpfen, ist ein umfassender 
und mehrdimensionaler Ansatz erforderlich. Die OSZE wird in enger Zusammenarbeit mit dem 
UNODC und anderen einschlägigen internationalen Organisationen und Finanzinstitutionen zur 
Verringerung der Korruption in der gesamten OSZE-Region beitragen.

35. Bedrohungen Terrorismus und organisierte Kriminalität sind oft miteinander verflochten, wes-
halb weiter nach Synergieeffekten bei ihrer Bekämpfung gesucht wird. Die Bewegung von Personen, 
Ressourcen und Waffen über Grenzen hinweg und Schmuggel zum Zweck der Finanzierung und 
logistischen Unterstützung spielen in den terroristischen Aktivitäten eine immer größere Rolle. 
Die OSZE ist entschlossen, diese Probleme anzugehen und ihre Fähigkeiten zur Förderung offe-
ner und sicherer Grenzen unter anderem durch Ausarbeitung eines OSZE-Konzepts für Grenz-
sicherung und Grenzschutz zu stärken, um den Aufbau von Kapazitäten und eine für alle Seiten 
vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu ermöglichen.
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Auseinandersetzung mit Bedrohungen durch Diskriminierung und Intoleranz

36. Diskriminierung und Intoleranz zählen zu den Faktoren, die sicherheits- und stabilitätsge-
fährdende Konflikte auslösen können. Ausgehend von ihren Verpflichtungen in der menschli-
chen Dimension ist die OSZE bemüht, in ihrer gesamten Region die Schaffung von Bedingungen 
zu fördern, unter denen alle unter dem Schutz wirksamer demokratischer Institutionen, ordentli-
cher Gerichte und rechtsstaatlicher Grundsätze ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten unein-
geschränkt in Anspruch nehmen können. Dazu gehören ein sicheres Umfeld und Institutionen, in 
deren Rahmen sich ein friedlicher Diskurs entwickeln und jedes Mitglied der Gesellschaft ebenso 
wie jede Gruppe seine/ihre Interessen vertreten kann. Die Zivilgesellschaft spielt dabei eine wich-
tige Rolle, und die OSZE wird weiterhin Organisationen der Zivilgesellschaft unterstützen und 
zu deren Stärkung beitragen.

37. Die Teilnehmerstaaten, die OSZE-Organe und -Institutionen, das Sekretariat und viele OSZE-
Feldeinsätze engagieren sich gegen Bedrohungen durch Diskriminierung und Intoleranz, ein-
schließlich jener, die aus religiösen und ethnischen Spannungen im Verein mit gewalttätigem 
Extremismus entstehen. Ihnen kommt auch eine wichtige Frühwarnfunktion zu. Das jährliche 
Implementierungstreffen zu Fragen der menschlichen Dimension und andere Veranstaltungen 
in der menschlichen Dimension bieten Gelegenheit, Bedrohungen durch Diskriminierung und 
Intoleranz zu erörtern und mögliche Maßnahmen gegen diese Bedrohungen zu empfehlen. Unter 
uneingeschränkter Achtung des Rechts auf freie Meinungsäußerung wird die OSZE danach stre-
ben, Hassdelikte, die durch rassistische, fremdenfeindliche und antisemitische Propaganda im 
Internet ausgelöst werden können, zu bekämpfen.

38. Die Teilnehmerstaaten und die OSZE-Organe und -Institutionen sehen es als ihre Pflicht an, 
verstärkt gegen Bedrohungen vorzugehen, die mit Diskriminierung und Intoleranz im Zusam-
menhang stehen. Harmonische Beziehungen zwischen ethnischen, religiösen, sprachlichen und 
anderen Gruppen und die Rechte der Angehörigen nationaler Minderheiten sollen ebenso aktiv 
gefördert werden wie die Schaffung von Chancengleichheit für Frauen und Männer. Der Gewalt, 
der Intoleranz, dem Extremismus und der Diskriminierung dieser Gruppen, einschließlich Wan-
derarbeitnehmern, Asylsuchenden und anderen Immigranten, muss entgegengetreten werden, und 
die dafür Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Gleichzeitig muss sicher-
gestellt sein, dass die Angehörigen dieser Gruppen die Rechtsstaatlichkeit, die demokratischen 
Werte und die Freiheiten des Einzelnen achten.

39. In diesem Zusammenhang ist sich die OSZE der besonders schwierigen Lage der Roma und 
Sinti sowie der Notwendigkeit bewusst, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um deren Diskrimi-
nierung ein Ende zu bereiten und für eine mit den OSZE-Verpflichtungen im Einklang stehende 
Chancengleichheit zu sorgen. Zu diesem Zweck hat die OSZE einen Aktionsplan zur Verbesse-
rung der Lage der Roma und Sinti im OSZE-Gebiet verabschiedet.

40. Eine besondere Zielgruppe der OSZE wird die jüngere Generation sein, deren Verständnis für 
die nötige Toleranz und die Bedeutung der Aussöhnung und der friedlichen Koexistenz geweckt 
werden soll. Ihre Zukunftsaussichten sind ein maßgeblicher Faktor. Die OSZE wird daher gege-
benenfalls eine stärkere Rolle im Bildungsbereich spielen. Dabei würde etwa die Menschenrechts-
erziehung besondere Aufmerksamkeit verdienen.

41. Von der Überwachungskapazität des BDIMR wird voller Gebrauch gemacht werden, und die 
praktische Zusammenarbeit mit anderen Überwachungsorganen etwa im Bereich der Datenbe-
schaffung, der Weitergabe von Informationen und der Durchführung gemeinsamer Analysen 
wird gefördert werden, damit ein möglichst vollständiges Bild von den Entwicklungen entsteht. 
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Dadurch soll die OSZE in die Lage versetzt werden, ihre Arbeit zielgerichtet auf Fragen höchster 
Priorität zu richten.

(…)

Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen und Institutionen

52. Kein Staat und keine Organisation kann auf sich allein gestellt die Herausforderungen bewäl-
tigen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Es ist daher sehr wichtig, die Bemühungen aller ein-
schlägigen Organisationen zu koordinieren. Die Grundlage für das Zusammenwirken der OSZE 
mit anderen Organisationen und Institutionen ist die Plattform für kooperative Sicherheit. Darin 
haben sich die Teilnehmerstaaten verpflichtet, für politische und operative Kohärenz zwischen den 
vielen verschiedenen Gremien zu sorgen, die sich mit Sicherheit beschäftigen, sowohl im Umgang 
mit konkreten Bedrohungen als auch bei der Festlegung, wie auf neue Bedrohungen und Heraus-
forderungen reagiert werden soll. In einem im Wandel begriffenen Sicherheitsumfeld muss – unter 
Nutzung der Stärken und Vorzüge jeder einzelnen Organisation – noch mehr getan werden, um 
dieses wichtige Ziel zu erreichen.

53. Unsere Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Institutionen erstreckt sich derzeit 
auf den politischen Dialog, die Koordination und die strukturierte Kooperation in sachbezoge-
nen oder regionalen Fragen, die die gesamte OSZE-Region betreffen, ausgehend von gemeinsa-
men Werten und Zielsetzungen. Es ist wichtig, die Interaktion sowohl auf politischer als auch auf 
Arbeitsebene zu intensivieren. Die Zusammenarbeit und Koordination in Bezug auf praktische 
Angelegenheiten und Projekte sollte sowohl auf Amtssitzebene als auch vor Ort gestärkt werden. Es 
sollte zu Kontakten zwischen Gesandten und Sonderbeauftragten sowie zur Entwicklung gemein-
samer Strategien und zu gemeinsamen Erkundungsmissionen ermutigt werden.

54. Die OSZE ist bestrebt, ihre Beziehungen zu allen Organisationen und Institutionen zu vertie-
fen, denen die Förderung umfassender Sicherheit im OSZE-Gebiet ein Anliegen ist; mit einigen 
von ihnen, unter anderem den Vereinten Nationen, der EU, der NATO und dem Europarat, hat 
sie ein System regelmäßiger Konsultationen auf technischer wie auch auf politischer Ebene einge-
richtet. Die OSZE muss flexibel bleiben, damit sie in der Lage ist, mit verschiedenen Organisatio-
nen zusammenzuarbeiten, deren Fähigkeiten und Schwerpunkte sich im Laufe der Zeit angesichts 
von Entwicklungen in der Wahrnehmung von Bedrohungen und in den organisatorischen Kapa-
zitäten ändern können.

55. Als regionale Abmachung im Sinne von Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen ist 
die OSZE ein Forum für die Zusammenarbeit mit subregionalen Organisationen in ihrem Gebiet. 
Sie wird gemeinsam mit diesen Organisationen und Institutionen weiterhin Treffen organisieren, 
die dem Informationsaustausch und der Koordination in Bezug auf bestimmte Themen dienen. 
Praktische Maßnahmen, die darauf abzielen, einschlägige Erfahrungen der OSZE an andere regi-
onale Organisationen weiterzugeben, sollten ebenfalls fortgesetzt werden. Die OSZE wird bereit 
sein, unterstützende Initiativen und Pläne zu prüfen, die in anderen Foren zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit im Kampf gegen Bedrohungen ausgearbeitet wurden, so wie sie es bereits im 
Hinblick auf unterstützende Maßnahmen bei der Umsetzung der Antiterrorkonventionen der 
Vereinten Nationen getan hat.

56. Die OSZE hat eine starke themenbezogene Interaktion mit nichtstaatlichen Organisationen 
entwickelt, die laufend bedeutende Beiträge zu den umfassenden Bemühungen der Organisation 
leisten. Diese Interaktion sollte weiter verstärkt werden.
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57. Die Zusammenarbeit in Fragen, die sich über das gesamte Spektrum der von der Strategie erfass-
ten Bedrohungen erstrecken, sollte verstärkt werden. Von der Plattform für kooperative Sicherheit 
sollte besser Gebrauch gemacht werden, damit gemeinsame Bedrohungen wirksamer und effizi-
enter bewältigt werden können. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen werden, im Einvernehmen 
mit anderen internationalen Organisationen und Institutionen, als Teil der umfassenden Bemü-
hungen um gemeinsame Analyse und Bewältigung von Bedrohungen, einen neuen Ad-hoc-Bera-
tungsmechanismus einzurichten. Die OSZE bietet dieses Instrument als flexiblen Rahmen für 
Konsultationen durch Herstellung von Kontakten zu einschlägigen Organisationen und Institu-
tionen an, wenn eine bestimmte Bedrohung sichtbar wird oder ein größeres Ausmaß annimmt. 
Ein regelmäßigerer Informationsaustausch mit interessierten Organisationen und Institutionen 
und die Einrichtung von Kontaktstellen wären zusätzliche Möglichkeiten, um die Zusammenar-
beit weiter zu intensivieren.

Schlussfolgerung

58. In dieser Strategie haben wir eine Reihe von Bedrohungen aufgezeigt, die unser aller Sicherheit 
und Stabilität betreffen. Wir haben unseren Aktivitäten eine strategische Ausrichtung gegeben, die 
darauf abzielt, diese Bedrohungen nicht entstehen zu lassen bzw. zu eliminieren. Der Ständige Rat 
und das FSK werden gemeinsam mit den Institutionen, den Feldeinsätzen und dem Sekretariat 
beauftragt, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Mandate dazu beizutragen, dass diese Strate-
gie umgesetzt wird und Folgemaßnahmen nach sich zieht. Eine wirksame und effiziente Reaktion 
wird ein geschlossenes und koordiniertes Vorgehen aller OSZE-Organe und -Institutionen erfor-
dern. Der Amtierende Vorsitz wird im Namen des Ministerrats und des Ständigen Rates bei der 
Umsetzung der Strategie für die Koordination und für Konsultationen zuständig sein. Die Jähr-
liche Sicherheitsüberprüfungskonferenz wird regelmäßig Gelegenheit zu einer Überprüfung der 
Strategie und ihrer Umsetzung und zur Identifizierung und Analyse von Bedrohungen und Her-
ausforderungen bieten, sobald sich diese abzeichnen. Außerdem wird bei dieser Konferenz die Mög-
lichkeit bestehen, bei Bedarf die Ausarbeitung zusätzlicher Gegenmaßnahmen durch die OSZE 
und die Weiterentwicklung der Strategie selbst einzuleiten. Ferner ist es erforderlich, unsere Reak-
tion an jene der anderen Organisationen und Institutionen anzupassen. Wir werden uns auf Berei-
che und Fragen konzentrieren, in denen die OSZE tatsächlich etwas bewirken kann. Es ist unser 
Wunsch, dass eine gestärkte OSZE dazu beiträgt, die Bedrohungen und Herausforderungen, mit 
denen das gesamte OSZE-Gebiet konfrontiert ist, zu bewältigen und die Sicherheit des Einzelnen 
zu erhöhen, um dadurch dem Ziel aller unserer Bemühungen – im Leben jedes Einzelnen Verbes-
serungen zu bewirken – näher zu kommen.

II. OSZE-Strategiedokument für die Wirtschafts- und Umweltdimension
(…)

1.6 Die Vertiefung der wirtschaftlichen und sozialen Kluft, das Fehlen von Rechtsstaatlichkeit, 
schwache Regierungsführung, Korruption, weit verbreitete Armut und hohe Arbeitslosigkeit zählen 
zu jenen Faktoren, die globale Bedrohungen wie Terrorismus, gewalttätigen Extremismus, grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität sowie Schattenwirtschaft, einschließlich Geldwäsche, 
unerlaubten Handel jeder Art und illegale Migration begünstigen. Zwischen- und innerstaatliche 
Konflikte behindern ihrerseits die regionale wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
und gefährden die Sicherheit unter anderem von Kommunikationseinrichtungen und Energie-
Transportwegen.

(…)
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2. Unsere Antwort (…)

2.1 Gute Regierungsführung stärken

2.1.1 Verantwortungsvolle Führung im öffentlichen und unternehmerischen Bereich und starke 
Institutionen sind wesentliche Grundlagen für eine gesunde Wirtschaft, die Investitionen anzie-
hen kann und dadurch die Staaten in die Lage versetzt, Armut und Ungleichheit zu reduzieren, 
die gesellschaftliche Integration zu verstärken, Chancengleichheit für alle zu verwirklichen und 
die Umwelt zu schützen. Eine gute Regierungsführung auf allen Ebenen trägt zu Wohlstand, Sta-
bilität und Sicherheit bei. Frieden, gute internationale Beziehungen, die Sicherheit und Stabilität 
des Staates und die Sicherheit des Einzelnen innerhalb des Staates auf der Grundlage der Rechts-
staatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte sind eine entscheidende Voraussetzung für die 
Schaffung einer Atmosphäre des Vertrauens, die für eine positive wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung unverzichtbar ist.

2.1.2 Eine gute Regierungsführung ist für alle Teilnehmerstaaten von größter Bedeutung, und wir 
sind uns darin einig, dass wir auf einzelstaatlicher Ebene mit Unterstützung der einschlägigen 
internationalen Organisationen an der Stärkung der guten Regierungsführung in all ihren Aspek-
ten arbeiten und Kooperationsmethoden entwickeln werden, die es uns ermöglichen, einander auf 
dem Weg zu diesem Ziel beizustehen.

2.1.3 Die Verwirklichung einer guten Regierungsführung erfordert einen umfassenden und lang-
fristigen strategischen Ansatz, damit Erfolge in einem Bereich nicht durch Schwächen in anderen 
Bereichen gefährdet werden. Wir werden bei der Entwicklung unserer Strategien für gute Regie-
rungsführung zusammenarbeiten und Erfahrungen hinsichtlich bewährter Praktiken austauschen.

Transparenz fördern und Korruption bekämpfen

2.1.4 Transparenz in öffentlichen Angelegenheiten ist eine wesentliche Voraussetzung für die 
Rechenschaftspflicht der Staaten und für die aktive Teilnahme der Zivilgesellschaft am Wirt-
schaftsgeschehen. Transparenz erhöht die Berechenbarkeit und das Vertrauen in eine Wirtschaft, 
die auf der Grundlage entsprechender Gesetze und unter vorbehaltloser Achtung der Rechtsstaat-
lichkeit funktioniert. Einer freien und pluralistischen Medienlandschaft, in der ein Höchstmaß 
an redaktioneller Unabhängigkeit von politischem und finanziellem Druck herrscht, kommt bei 
der Sicherung dieser Transparenz eine wichtige Rolle zu.

2.1.5 Wir werden unsere Regierungsarbeit transparenter gestalten, indem wir Prozesse und Ins-
titutionen zur raschen Weitergabe von Informationen, einschließlich verlässlicher Statistiken, 
über Fragen von öffentlichem Interesse im Wirtschafts- und Umweltbereich an die Medien, die 
Geschäftswelt, die Zivilgesellschaft und die Bürger weiter ausbauen, um einen fundierten und leb-
haften Dialog zu ermöglichen. Dies ist wichtig für eine Entscheidungsfindung, die auf geänderte 
Bedingungen reagiert und auf die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung eingeht.

2.2.6. Transparenz ist auch wichtig für die Aufdeckung und strafrechtliche Verfolgung aller Formen 
von Korruption, die unsere Volkswirtschaften und Gesellschaften untergräbt. Neben Transparenz 
erfordert der Kampf gegen Korruption eine umfassende und langfristige Antikorruptionsstrate-
gie von Seiten der Teilnehmerstaaten.

1.1.7 Wir sind uns darin einig, dass die Beseitigung aller Formen von Korruption eine unserer 
Hauptaufgaben sein muss. Wir werden den Beitritt zu internationalen Übereinkommen und ande-
ren Rechtsdokumenten im Bereich der Korruptionsbekämpfung in Erwägung ziehen, insbesondere 
jenen, die vom Europarat und von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) ausgearbeitet wurden, zu ihrer Ratifizierung ermutigen und ihre vollständige 
Umsetzung befürworten. Wir begrüßen die Verabschiedung des VN-Übereinkommens gegen Kor-
ruption und erwarten, dass dieses rasch unterzeichnet und ratifiziert wird und bald in Kraft tritt.
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Die Verwaltung öffentlicher Ressourcen verbessern

1.1.8 Eine weitere Komponente der guten Regierungsführung ist die effiziente Verwaltung öffent-
licher Ressourcen durch starke und gut funktionierende Institutionen, einen professionellen und 
effizienten öffentlichen Dienst und ein solides Haushaltsgebaren. Die ordnungsgemäße Verwal-
tung öffentlicher Ressourcen, einschließlich der Einhebung der Einnahmen, der Aufstellung und 
Umsetzung des Haushaltsplans und des öffentlichen Beschaffungswesens, ist von besonderer 
Bedeutung für die Bereitstellung bestmöglicher öffentlicher und sozialer Dienstleistungen. Wir 
werden bestrebt sein, unsere öffentlichen Verwaltungssysteme auf eine solide finanzielle Grund-
lage zu stellen und deren Effizienz und rationelle Nutzung auf allen Ebenen weiter voranzutreiben.

(…)

Die sozialen Voraussetzungen schaffen

1.1.13 Gute Regierungsführung und nachhaltige Entwicklung erfordern politische Strategien und 
Systeme, die die Sozialpartnerschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Wir wer-
den uns für die Verbesserung des Zugangs aller Bürger zu grundlegenden Sozialleistungen, etwa 
kostengünstigen Gesundheitsdiensten, Pensionen und Bildungseinrichtungen, für einen angemes-
senen Schutz sozialer Randgruppen und für die Verhinderung sozialer Ausgrenzung einsetzen.

1.1.14 Wir sind entschlossen, die sozialen Bedingungen zu verbessern, unter anderem durch ziel-
gerichtete Maßnahmen zugunsten schutzbedürftiger Gruppen der Gesellschaft, die Schaffung 
geeigneter und wirksamer Sicherheitsnetze, den Ausbau der Gesundheitsdienste, die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und die Durchführung von Wiedereingliederungsprogrammen.

(…)

2.2 Nachhaltige Entwicklung sichern

2.3.3 Wir unterstützen die Bemühungen der Teilnehmerstaaten um Umsetzung ihrer politischen 
Maßnahmen zur Verminderung der Armut und zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung, 
einschließlich der nationalen Programme zur Verminderung der Armut in den Reformländern. 
Wir sprechen uns dafür aus, dass internationale Organisationen und Institutionen, die über ein-
schlägiges Fachwissen und über entsprechende Ressourcen verfügen, beratend und unterstützend 
tätig werden.

IV. Beschlüsse des Ministerrats

Beschluss Nr. 2/03

Bekämpfung des Menschenhandels

Der Ministerrat,

in Bekräftigung der Verpflichtungen, an die sich die Teilnehmerstaaten zur Bekämpfung des Men-
schenhandels gebunden fühlen, insbesondere Beschluss Nr. 1 des Ministerrats von Wien 2000, 
Beschluss Nr. 6 des Ministerrats von Bukarest 2001 und die Erklärung des Ministerrats von Porto 
2002,

ferner unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 557 des Ständigen Rates vom 24. Juli 2003 betreffend 
die Verabschiedung des Aktionsplans der OSZE zur Bekämpfung des Menschenhandels, der den 
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Teilnehmerstaaten ein umfangreiches Instrumentarium zur Bekämpfung des Menschenhandels 
mittels eines mehrdimensionalen Ansatzes an die Hand gibt und sich mit Opferschutz, der Ver-
hütung des Menschenhandels und der strafrechtlichen Verfolgung der Täter oder jener, die Bei-
hilfe zu diesem Verbrechen leisten, auseinander setzt,

in dem Bestreben, die gegen den Menschenhandel gerichteten Bemühungen der OSZE zu verstärken,

1. beschließt, den als Anhang zu diesem Beschluss beigefügten Aktionsplan der OSZE zur Bekämp-
fung des Menschenhandels zu billigen, und

2. richtet unter der Führung des Ständigen Rates einen OSZE-Mechanismus ein, der die Teilneh-
merstaaten im Kampf gegen den Menschenhandel unterstützt. Der Mechanismus wird aus zwei 
einander ergänzenden Teilen bestehen: einem/einer vom Amtierenden Vorsitz ernannten Sonder-
beauftragten und einer Sondergruppe im Sekretariat,

Aufgabe des Mechanismus wird es sein:

(a) die OSZE-Teilnehmerstaaten bei der Umsetzung von Verpflichtungen und der vollen Nutzung 
der im Aktionsplan der OSZE zur Bekämpfung des Menschenhandels enthaltenen Empfehlun-
gen zu unterstützen;

(b) die OSZE-Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels in allen drei Dimensionen der 
OSZE zu koordinieren;

(c) die Koordination zwischen den zuständigen Behörden der Teilnehmerstaaten sowie zwischen 
der OSZE und anderen einschlägig tätigen Organisationen zu verstärken;

(d) dem Kampf gegen den Menschenhandel ein deutlicheres öffentliches und politisches Profil 
zu verleihen;

(e) im gesamten OSZE-Gebiet tätig zu werden und, wo angezeigt, den Teilnehmerstaaten im Geiste 
der Zusammenarbeit und im Einvernehmen mit den jeweiligen Behörden der betreffenden Teilneh-
merstaaten Hilfestellung in ihren Bemühungen zur Umsetzung ihrer Verpflichtungen im Kampf 
gegen den Menschenhandel zu leisten;

(f) gegebenenfalls gemeinsam mit anderen in diesem Bereich tätigen OSZE-Strukturen Beratung 
und technische Hilfe bei der Gesetzgebung und der Entwicklung politischer Richtlinien anzubie-
ten und zu vermitteln;

(g) bereit zu sein, hochrangige Behörden der Legislative, Exekutive und Judikative in Teilnehmer-
staaten zu beraten und mit ihnen die Umsetzung des Aktionsplans der OSZE zur Bekämpfung 
des Menschenhandels sowie der Verpflichtungen in Bezug auf die Bekämpfung des Menschen-
handels zu erörtern; in speziellen Fällen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, in geeigneter 
Weise den direkten Kontakt mit den betreffenden Teilnehmerstaaten zu suchen und bei Bedarf 
die Bereitstellung von Beratung und konkreter Hilfe zu erörtern;

(h) mit den Nationalen Berichterstattern oder anderen von den Teilnehmerstaaten zur Koordi-
nierung und Überwachung der gegen den Menschenhandel gerichteten Aktivitäten staatlicher 
Einrichtungen geschaffenen Mechanismen zusammenzuarbeiten; Die Struktur wird auch mit ein-
schlägigen nichtstaatlichen Organisationen in den Teilnehmerstaaten zusammenarbeiten. Dar-
über hinaus wird sie innerhalb der OSZE die Rolle eines Gastgebers bzw. Förderers von Treffen 
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zum Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den nationalen Koordinatoren, von den 
Teilnehmerstaaten benannten Vertretern oder Experten in Sachen Menschenhandel übernehmen;

(i) eng mit dem Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) und anderen 
OSZE-Institutionen, dem Generalsekretär, einschlägigen Strukturen des Sekretariats einschließlich 
des Büros des Koordinators für ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE, der Gruppe 
Strategische Polizeiangelegenheiten, der Leitenden Beraterin für Gleichbehandlungsfragen sowie 
gegebenenfalls mit den OSZE-Feldeinsätzen zusammenzuarbeiten; sich auf das in diesen OSZE-
Strukturen vorhandene Fachwissen zu stützen und darauf zu achten, dass Arbeitsüberschneidun-
gen vermieden werden; gegebenenfalls in der informellen Arbeitsgruppe Gleichbehandlungsfragen 
und Bekämpfung des Menschenhandels mitzuarbeiten;

(j) mit einschlägigen internationalen Akteuren zusammenzuarbeiten, etwa dem Büro der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, dem Hohen Flüchtlingskommissar 
der Vereinten Nationen, dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, 
dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, der Internationalen Arbeitsorganisation sowie der 
Internationalen Organisation für Migration, dem Internationalen Zentrum für Migrationspoli-
tikentwicklung, der Europäischen Union, dem Europarat, dem Arbeitskreis Menschenhandel des 
Stabilitätspakts, dem Rat der Ostsee-Anrainerstaaten, der Südosteuropäischen Kooperationsini-
tiative, Interpol und Europol;

3. erklärt, dass der/die Sonderbeauftragte gegenüber dem Ständigen Rat politisch verantwortlich 
ist und diesem regelmäßig bzw. wenn angebracht Bericht erstatten wird. Er/Sie wird sein/ihr Amt 
gemäß Beschluss Nr. 8 des Zehnten Treffens des Ministerrats von Porto ausüben;

4. fordert den Amtierenden Vorsitz auf, eine bedeutende Persönlichkeit mit einschlägiger Erfah-
rung entsprechend den OSZE-Verfahren zum/zur Sonderbeauftragten zu bestellen, nachdem er 
zuvor auf dem Wege des Vorbereitungsausschusses mit den Teilnehmerstaaten Konsultationen 
über sein/ihr Mandat geführt hat; um für Kontinuität in der Arbeit des/der Sonderbeauftragten, 
vorerst zumindest während zwei aufeinander folgenden Vorsitzperioden, zu sorgen, wird sich der 
Amtierende Vorsitz gemäß Beschluss Nr. 8 des Zehnten Treffens des Ministerrats von Porto mit 
dem nächsten designierten Vorsitz über diese Bestellung ins Einvernehmen setzen und der nächste 
designierte Vorsitz wird sich – innerhalb seiner Vorrechte – verpflichten, die Amtszeit des/der Son-
derbeauftragten für die Dauer dieses Amtierenden Vorsitzes zu verlängern;

5. beauftragt den Ständigen Rat, die oben genannte Sondergruppe als Teil des OSZESekretariats 
einzurichten und mit Vertragsbediensteten oder von Teilnehmerstaaten entsandten Mitarbeitern 
zu besetzen. Der/Die Sonderbeauftragte kann über die gesamte Kapazität der Sondergruppe frei 
verfügen, um den oben genannten Aufgaben wirksam nachkommen zu können,

6. stimmt zu, dass beide Bestandteile des Mechanismus von den Teilnehmerstaaten über den 
Gesamthaushaltsplan der OSZE gemäß etablierten Verfahren finanziert werden. Der Beratende 
Ausschuss für Verwaltung und Finanzen (BMF) wird in Rücksprache mit dem Amtierenden Vorsitz 
und dem Generalsekretär die administrativen und finanziellen Modalitäten für den Mechanismus 
ausarbeiten und dem Ständigen Rat seine Empfehlungen so rechtzeitig zur Genehmigung zuleiten, 
dass sie in den Gesamthaushaltsplan der OSZE für das Jahr 2004 aufgenommen werden können.
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Anhang zu Beschluss Nr. 2/03

Aktionsplan der OSZE zur Bekämpfung des Menschenhandels

I. Ziele und Zwecke des Aktionsplans

1. Mit dem Aktionsplan soll den Teilnehmerstaaten ein umfangreiches Instrumentarium zur Ver-
fügung gestellt werden, das ihnen bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen zur Bekämpfung des 
Menschenhandels hilft. Er soll den Teilnehmerstaaten einen weiterführenden Mechanismus bie-
ten, der auch die Koordination zwischen den einzelnen Teilnehmerstaaten sowohl innerhalb der 
OSZE-Strukturen als auch mit anderen internationalen Organisationen fördert. Der Aktions-
plan geht von einem mehrdimensionalen Ansatz zur Bekämpfung des Menschenhandels aus. Er 
behandelt das Problem umfassend, vom Opferschutz über die Verhütung des Menschenhandels 
bis zur strafrechtlichen Verfolgung der Täter oder jener, die Beihilfe zu diesem Verbrechen leis-
ten. Er enthält Empfehlungen im Hinblick darauf, wie die Teilnehmerstaaten und die einschlä-
gigen Institutionen, Organe und Feldeinsätze der OSZE sich bestmöglich mit den politischen, 
wirtschaftlichen, rechtlichen, polizeilichen, erzieherischen und anderen Aspekten des Problems 
auseinander setzen können.

2. Der Aktionsplan soll ferner den Teilnehmerstaaten dabei helfen, diese Instrumente einzusetzen 
und dabei auf bestehenden regionalen Erfahrungen aufzubauen, die bei der Umsetzung konkreter 
Initiativen und Maßnahmen gemacht wurden, wie etwa jener der Arbeitsgruppe des Stabilitäts-
pakts zu Fragen des Menschenhandels in Südosteuropa.

3. Eine umfassende Sichtweise des Menschenhandels muss den Schwerpunkt auf die strafrechtliche 
Verfolgung der Täter und die Durchführung wirksamer Gegenmaßnahmen legen, wobei gleich-
zeitig bei der Hilfeleistung für die Betroffenen human und einfühlsam vorzugehen ist.

II. Definition des Begriffs Menschenhandel

Der Aktionsplan beruht auf der folgenden Definition in Artikel 3 des Protokolls der Vereinten 
Nationen zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des 
Frauen- und Kinderhandels, in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen 
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität:

„der Ausdruck ,Menschenhandel‘ [bezeichnet] die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beher-
bergung oder den Empfang von Personen durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt 
oder anderen Formen der Nötigung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von 
Macht oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit oder durch Gewährung oder Entgegennahme 
von Zahlungen oder Vorteilen zur Erlangung des Einverständnisses einer Person, die Gewalt über 
eine andere Person hat, zum Zweck der Ausbeutung. Ausbeutung umfasst mindestens die Aus-
nutzung der Prostitution anderer oder andere Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder 
Zwangsdienstbarkeit, Sklaverei oder sklavereiähnliche Praktiken, Leibeigenschaft oder die Ent-
nahme von Körperorganen“.

Der Ministerrat der OSZE rief in seinem Beschluss Nr. 6 (2001) die Teilnehmerstaaten dazu auf, 
das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimi-
nalität und dessen Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, 
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zu unterzeichnen und zu ratifizieren.
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III. Untersuchung, Rechtsdurchsetzung und Strafverfolgung

Die Verpflichtungen der Teilnehmerstaaten in Bezug auf die Untersuchung, Rechtsdurchsetzung 
und Strafverfolgung gehen auf folgende Dokumente zurück: die 2002 in Porto verabschiedete 
Ministerratserklärung zum Menschenhandel, den Bukarester Aktionsplan zur Bekämpfung des 
Terrorismus aus dem Jahr 2001, den 2001 in Bukarest verabschiedeten Ministerratsbeschluss Nr. 
6 und den 2000 in Wien verabschiedeten Ministerratsbeschluss über die Verstärkung der OSZE-
Bemühungen im Kampf gegen den Menschenhandel. In diesen Dokumenten vereinbarten die Teil-
nehmerstaaten auch, welche Rolle die OSZE in diesem Bereich übernehmen soll.

Empfohlene Maßnahmen auf nationaler Ebene

1. Kriminalisierung

1.1 Ergreifen der notwendigen gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen, um die in Artikel 3 
des Protokolls der Vereinten Nationen zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschen-
handels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, in Ergänzung des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität genannten Hand-
lungen als Straftaten zu umschreiben.

1.2 Ergreifen der notwendigen gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen, um folgende Hand-
lungen als Straftaten zu umschreiben:

• den Versuch, diese Straftat zu begehen;

• die Beteiligung an dieser Straftat als Mittäter oder Gehilfe;

• die Organisation der Begehung dieser Straftat oder die Anleitung anderer zu ihrer Begehung.

1.3 Ergreifen der notwendigen Maßnahmen, um zusätzlich zur Verantwortlichkeit natürlicher 
Personen auch die Verantwortlichkeit juristischer Personen für Straftaten im Zusammenhang 
mit dem Menschenhandel festzulegen. Vorbehaltlich der Rechtsgrundsätze des Teilnehmerstaats 
kann die Verantwortlichkeit juristischer Personen strafrechtlicher, zivilrechtlicher und/oder ver-
waltungsrechtlicher Art sein.

1.4 Ausarbeitung von Gesetzesbestimmungen für wirksame und angemessene strafrechtliche 
Sanktionen, einschließlich Haftstrafen, die der Schwere dieses Verbrechens gerecht werden. Gege-
benenfalls sollten die Rechtsvorschriften zusätzliche Sanktionen für Personen vorsehen, die des 
Menschenhandels unter erschwerenden Umständen schuldig befunden wurden, etwa im Falle von 
Straftaten im Zusammenhang mit Kinderhandel oder von Straftaten, die von Amtsträgern oder 
mit deren Beihilfe begangen wurden.

1.5 Erwägung gesetzlicher Bestimmungen zur Einziehung der für den Menschenhandel und damit 
zusammenhängende Straftaten verwendeten Tatwerkzeuge und der daraus stammenden Erträge; 
sofern dies nicht der innerstaatlichen Gesetzgebung widerspricht, sollte dabei auch festgelegt wer-
den, dass die eingezogenen Erträge aus dem Menschenhandel den vom Menschenhandel Betrof-
fenen zugute kommen. Die Einrichtung eines Entschädigungsfonds für die vom Menschenhandel 
Betroffenen und die Verwendung der eingezogenen Vermögenswerte zur Mitfinanzierung dieses 
Fonds sollte in Erwägung gezogen werden.

1.6 Gewährleistung, dass der Menschenhandel, die damit verbundenen Handlungen und die ein-
schlägigen Straftaten nach innerstaatlichem Recht und nach Auslieferungsverträgen als Strafta-
ten gelten, die der Auslieferung unterliegen.

1.7 Ergreifen gesetzgeberischer und sonstiger Maßnahmen, um die aktive oder passive Bestechung 
von Amtsträgern im Sinne der Artikel 8 und 9 des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen 
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität als Straftaten zu umschreiben.
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1.8 Gewährleistung, dass die vom Menschenhandel Betroffenen nicht ausschließlich als unmittel-
bare Folge der Tatsache, dass sie Opfer des Menschenhandels wurden, strafrechtlich verfolgt werden.

2. Reaktionen im Bereich der Strafverfolgung

2.1 Vollständige Umsetzung der gesetzlichen Maßnahmen gegen den Menschenhandel und der 
damit zusammenhängenden Maßnahmen.

2.2 Einrichtung eigener Dienststellen zur Bekämpfung des Menschenhandels – bestehend aus 
weiblichen und männlichen Bediensteten -, begleitet von Maß-nahmen zur weiterführenden Aus-
bildung für die Ermittlung im Falle von Straftaten, bei denen es um sexuelle Gewalt oder Kinder 
geht, um für mehr Kompetenz, Professionalität und Integrität zu sorgen.

2.3 Aufbau von Kapazitäten im Bereich der Korruptionsbekämpfung.

2.4 Entwicklung von Programmen für bürgernahe Polizeiarbeit: Stärkung des Vertrauens zwi-
schen Polizei und Öffentlichkeit, wodurch unter anderem die Beschaffung von Informationen 
über Fälle von Menschenhandel erleichtert und die Bereitschaft der Betroffenen zur Anzeige von 
Straftaten erhöht werden soll.

2.5 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen polizeilichen Ermittlungsorganen, um die Her-
kunft verdächtiger Vermögenswerte aus möglicherweise krimi¬nellen, mit Menschenhandel im 
Zusammenhang stehenden Aktivitäten festzustellen.

2.6 Bereitstellung nicht nur der Ressourcen und Ausbildungsmöglichkeiten für den Aufbau einer 
kriminalpolizeilich ausgerichteten Ermittlungsarbeit für den Umgang mit Verbrechen und die Ana-
lyse kriminalpolizeilicher Informationen, sondern auch Bereitstellung aller anderen fortschritt-
lichen Kenntnisse, Fertig-keiten und Ausrüstungen, die Beamte mit Polizeibefugnissen bei der 
Wahr-nehmung ihrer Aufgaben zur Bekämpfung des Menschenhandels benötigen.

2.7 Einwirken auf Untersuchungsbehörden und Staatsanwälte, damit diese sich bei der Unter-
suchung und der Strafverfolgung nicht ausschließlich auf Zeugenaus-sagen verlassen. Es sollte 
nach alternativen Untersuchungsstrategien gesucht werden, damit die Betroffenen nicht mehr vor 
Gericht aussagen müssen.

2.8 Suche nach gangbaren Wegen, um zu gewährleisten, dass Mitarbeiter von OSZE-Missionen, 
die gegen den OSZE-Verhaltenskodex für Missionsmitarbeiter und andere Vorschriften versto-
ßen, auf jeden Fall mit Sanktionen zu rechnen haben, wozu gegebenenfalls auch Disziplinar- und 
Strafverfahren zählen können.

2.9 Vorrangige Befassung mit der Korruption in örtlichen Strafverfolgungsbehörden und Gewähr-
leistung, dass gegen Strafverfolgungsbehörden, die in korrupte Praktiken im Zusammenhang mit 
Menschenhandel verwickelt sind, entsprechende Disziplinar- und Strafverfahren eingeleitet werden.

3. Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung und Informationsaustausch zwischen den 
Teilnehmerstaaten

3.1 Enge Zusammenarbeit untereinander und im Einklang mit der jeweiligen innerstaatlichen 
Rechts- und Verwaltungsordnung, um die Wirksamkeit der Maßnahmen der Strafverfolgungs-
behörden zur Bekämpfung der Straftaten, die Gegenstand dieses Aktionsplans sind, zu verstär-
ken. Förderung ähnlicher Kooperation und Koordination zwischen Polizeidienststellen innerhalb 
eines Staates.

3.2 Insbesondere Ergreifen wirksamer Maßnahmen

• um Nachrichtenverbindungen zwischen den Teilnehmerstaaten zu verbessern und erforderli-
chenfalls einzurichten;
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• um bei Ermittlungen in Bezug auf Straftaten, die Gegenstand dieses Aktionsplans sind, zusam-
menzuarbeiten;

• um gegebenenfalls die erforderlichen Gegenstände oder Beweise zu Analyse- oder Ermittlungs-
zwecken zur Verfügung zu stellen;

• um die wirksame Koordination zwischen ihren zuständigen Behörden, Stellen und Ämtern zu 
erleichtern und den Austausch von Personal und anderen Sachverständigen, einschließlich des 
Einsatzes von Verbindungsbeamten, vorbehaltlich bilateraler Abkommen oder sonstiger Ver-
einbarungen zwischen den betreffenden Teilnehmerstaaten, zu fördern;

• um Informationen über die von organisierten kriminellen Gruppen eingesetzten konkreten Mittel 
und Methoden auszutauschen, einschließlich gegebenenfalls der benutzten Wege und Beförde-
rungsmittel und der Verwendung falscher Identitäten, veränderter oder gefälschter Dokumente 
oder sonstiger Mittel zur Verschleierung ihrer Tätigkeit;

• um die Verwaltungs- und anderen Maßnahmen zu koordinieren, die geeignet erscheinen, um 
die Straftaten, die Gegenstand dieses Aktionsplans sind, frühzeitig aufzudecken.

3.3 Abschluss von Übereinkünften über bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung zur Erleichterung des Informationsaustauschs.

3.4 Bemühungen zur Entwicklung gemeinsamer Standards für die Sammlung statistischer Daten.

4. Hilfe und Schutz für Zeugen und Betroffene im Strafverfahren

4.1 Ergreifen geeigneter Maßnahmen im Rahmen der den Teilnehmerstaaten zu Gebote stehen-
den Mittel, einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen, um Zeugen in Strafverfahren, die über 
Straftaten, die Gegenstand dieses Aktionsplans sind, aussagen, sowie gegebenenfalls ihren Ver-
wandten und anderen ihnen nahe stehenden Personen wirksamen Schutz vor möglicher Vergel-
tung oder Einschüchterung zu gewähren.

4.2 Sensibilisierung der Strafverfolgungsbehörden und -beamten im Hinblick auf ihre Verantwor-
tung für die Gewährleistung des Schutzes und des unmittelbaren Wohles der vom Menschenhan-
del Betroffenen.

4.3 Gewährleistung des Datenschutzes und des Rechtes der Betroffenen auf Schutz der Privat-
sphäre, auch im Verlauf der Sammlung und Analyse von Daten.

4.4 Erleichterung der Teilnahme der Betroffenen als Zeugen an der Untersuchung, der Gerichts-
verhandlung oder anderen strafrechtlichen Verfahren, indem ihnen im Zuge des Zeugenschutzes 
die Möglichkeit zur Umsiedlung eingeräumt wird.

4.5 Bereitstellung von Rechtsberatung für die Betroffenen bei der Entscheidung, ob sie als Zeugen 
aussagen werden oder nicht.

4.6 Zulassung des Beistands von NROs für die Betroffenen bei der Einvernahme vor Gericht, sofern 
dies nicht innerstaatlichen Rechtsvorschriften widerspricht.

5. Aus- und Fortbildung

5.1 Bereitstellung oder Verbesserung von Ausbildungsmöglichkeiten für Grenzwachebeamte, Poli-
zeibeamte, Richter, Staatsanwälte, Mitarbeiter der Einwanderungsbehörden und andere einschlä-
gige Bedienstete in Bezug auf alle Aspekte des Menschenhandels.

5.2 Berücksichtigung von Menschenrechtsfragen sowie von kinder- und geschlechtsspezifischen Fra-
gen in diesen Ausbildungsprogrammen und Ermutigung zur Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen 
Organisationen, anderen einschlägigen Organisationen und anderen Teilen der Zivilgesellschaft.
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6. Maßnahmen an den Grenzen

6.1 Erwägung von Maßnahmen, die es in Übereinstimmung mit dem innerstaatlichen Recht gestat-
ten, Personen, die an der Begehung von im geltenden Recht definierten Straftaten beteiligt sind, 
die Einreise zu verweigern, ihre Sichtvermerke für ungültig zu erklären oder sie eventuell vorü-
bergehend festzunehmen.

6.2 Erwägung einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Grenzkontrollbehörden, unter 
anderem durch Einrichtung und Aufrechterhaltung direkter Nachrichtenverbindungen.

7. Sicherheit und Kontrolle von Dokumenten

7.1 Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen im Rahmen der verfügbaren Mittel, um sicherzu-
stellen, dass die Qualität der von oder im Namen von Teilnehmerstaaten ausgestellten Reise- oder 
Identitätsdokumente so beschaffen ist, dass sie nicht leicht missbraucht und nicht ohne weiteres 
gefälscht oder auf rechtswidrige Weise verändert, vervielfältigt oder ausgestellt werden können.

8. Rechtmäßigkeit und Gültigkeit von Dokumenten

8.1 Auf Ersuchen eines anderen Teilnehmerstaats und in Übereinstimmung mit dem innerstaatli-
chen Recht Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Gültigkeit von Reise- oder Identitätsdokumenten, 
die tatsächlich oder angeblich in seinem Namen ausgestellt wurden, innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums, wenn Grund zur Annahme besteht, dass sie für den Menschenhandel benutzt werden 
Maßnahmen von OSZE-Institutionen und -Gremien

9. Gesetzesüberprüfung und -reform

9.1 Das BDIMR und gegebenenfalls die Feldeinsätze werden die Bemühungen um Überprüfung 
und Reform der Gesetze im Hinblick auf die Einhaltung internationaler Standards weiterhin för-
dern und unterstützen.

9.2 Die OSZE wird die Zusammenarbeit mit anderen einschlägigen Partnern und Organisatio-
nen weiterentwickeln.

10. Reaktionen im Bereich der Strafverfolgung

10.1 Die OSZE-Gruppe für strategische Polizeiangelegenheiten wird das Konzept der bürgerna-
hen Polizeiarbeit weiter fördern.

10.2 Die Gruppe für strategische Polizeiangelegenheiten und das Büro des Koordinators für öko-
nomische und ökologische Aktivitäten der OSZE werden den Informationsaustausch zwischen 
den Teilnehmerstaaten über bewährte Praktiken erleichtern, die von den einschlägigen Ermitt-
lungsbehörden anzuwenden sind, um die Herkunft verdächtiger Vermögenswerte aus möglicher-
weise kriminellen, mit Menschenhandel im Zusammenhang stehenden Aktivitäten festzustellen.

10.3 Das Büro des Koordinators für ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE wird 
weiterhin mit dem Globalen Programm gegen Geldwäsche des Büros der Vereinten Nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung zusammenarbeiten und dessen gute Dienste nutzen, um 
die Veranstaltung von Workshops zu Fragen der Geldwäsche in interessierten Teilnehmerstaa-
ten zu fördern.

10.4 Im Rahmen seiner Hilfestellung bei der Entwicklung Nationaler Leitsysteme wird das BDIMR 
die Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und der Zivilgesellschaft weiterhin för-
dern und zu einer solchen Zusammenarbeit ermutigen.



Maastricht 2003

219

11. Disziplinarmaßnahmen

11.1 Das Büro für interne Aufsicht wird ersucht, über Ermittlungen im Falle von Straftaten im 
Zusammenhang mit Menschenhandel durch Missionsmitarbeiter und über alle daraufhin ergrif-
fenen einschlägigen Maßnahmen Aufzeichnungen zu führen. Der Generalsekretär wird ersucht, 
dem Ständigen Rat regelmäßig über Maßnahmen zur Umsetzung der Vorschriften bei Verstößen 
gegen den Verhaltenskodex zu berichten, wobei die Privatsphäre der Tatverdächtigen zu schützen ist.

12. Aus- und Fortbildung

12.1 Das BDIMR und die OSZE-Gruppe für strategische Polizeiangelegenheiten werden für Straf-
verfolgungsbehörden weiterhin Ausbildungsmaterial über die Ermittlung bei Menschenhandel und 
Sexualstraftaten erstellen, sich mit der Internationalen Polizeiakademie (ILEA) in Budapest über 
Möglichkeiten zur Aufnahme dieser Ausbildungsmaßnahmen in ILEA-Programme beraten, Poli-
zeiausbilder für die Abhaltung von Schulungsveranstaltungen auswählen und die Finanzierung 
von Ausbildungskursen für Strafverfolgungsbehörden in OSZE-Teilnehmerstaaten erleichtern.

12.2 Während internationale Partner wie das Internationale Zentrum für Migrationspolitikent-
wicklung und die Internationale Organisation für Migration für die polizeiliche Grundausbildung 
im Umgang mit mutmaßlichen Menschenhandelsfällen sorgen und andere, wie etwa das Ent-
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen, Fortgeschrittenenkurse anbieten, besteht Bedarf an 
zusätzlichen Ausbildungsmaßnahmen für die Behandlung bestimmter Aspekte von Sexualstrafta-
ten wie sexueller Missbrauch von Kindern. Die OSZEGruppe für strategische Polizeiangelegenhei-
ten wird diese Ausbildung in Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
und anderen einschlägigen Organisationen zur Verfügung stellen.

13. Sicherheit und Kontrolle von Dokumenten

13.1 Die einschlägigen OSZE-Organe, insbesondere die Gruppe Terrorismusbekämpfung, werden 
weiterhin Workshops ermöglichen, die sich schwerpunktmäßig mit der Erkennung von Doku-
menten, die für illegale Zwecke im Zusammenhang mit dem Menschenhandel verwendet werden, 
mit der Erkennung von gefälschten Reisedokumenten für die Einreise der vom Menschenhandel 
Betroffenen und mit der Verbesserung nichttechnischer Erkennungsmethoden, etwa Befragungs-
techniken, befassen. Darüber hinaus werden Workshops sich mit der Frage auseinander setzen, 
wie der freie Personenverkehr im Rahmen der Einschränkungen geschützt werden kann, die mit 
den einschlägigen OSZE-Verpflichtungen im Einklang stehen.Verhütung des Menschenhandels

IV. Die Verpflichtungen der Teilnehmerstaaten in Bezug auf die Verhütung des Menschenhandels 
gehen auf folgende Dokumente zurück: die Ministerratserklärung zum Menschenhandel von Porto 
2002, den Beschluss des Ständigen Rates der OSZE Nr. 426 aus dem Jahr 2001, den Ministerratsbe-
schluss über die Verstärkung der OSZE-Bemühungen im Kampf gegen den Menschenhandel von 
Wien 2000, den vom Ständigen Rat im Jahr 2000 beschlossenen OSZE-Aktionsplan für Gender-
fragen die Europäische Sicherheitscharta von Istanbul 1999, das in Moskau 1991 verabschiedete 
Dokument des Moskauer Treffens der Konferenz über die menschliche Dimension der KSZE und 
die in Helsinki 1975 verabschiedete Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa. In diesen Dokumenten vereinbarten die Teilnehmerstaaten auch, welche Rolle 
die OSZE in diesem Bereich übernehmen soll.

Empfohlene Maßnahmen auf nationaler Ebene

1. Datensammlung und Forschung

1.1 Sammlung gesonderter Daten über Frauen, Männer und Kinder, die vom Menschenhandel 
betroffen sind, und Verbesserung der Forschung und Daten-analyse bezüglich Themen wie Art und 
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Ausmaß des Menschenhandels und die Methoden, die organisierte kriminelle Gruppen für den 
Menschenhandel und die Ausbeutung entwickelt haben, im Hinblick auf die Entwicklung wirk-
samer und zielgerichteter Maßnahmen zur Verhütung des Menschenhandels. Förderung weiterer 
Forschung und von verstärktem Informationsaustausch über Kinderhandel.

1.2 Ermittlung der schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen und Entwicklung eigener auf sie 
ausgerichteter Aufklärungskampagnen.

1.3 Weiter gehende Analyse der tieferen Ursachen des Menschenhandels, seiner Nachfrage- und 
Angebotsfaktoren, seiner Netzwerke und wirtschaftlichen Auswirkungen sowie seines Zusam-
menhangs mit illegaler Migration.

2. Maßnahmen an den Grenzen

2.1 Unbeschadet der internationalen Verpflichtungen betreffend den freien Personenverkehr, soweit 
wie möglich Verstärkung der Grenzkontrollen, die erforderlich sind, um den Menschenhandel ver-
hüten und aufdecken zu können.

2.2 Ergreifen gesetzgeberischer oder anderer geeigneter Maßnahmen, um soweit wie möglich zu 
verhindern, dass die von gewerblichen Beförderungsunternehmern betriebenen Transportmit-
tel zur Begehung der in den Bestimmungen gegen Menschenhandel umschriebenen Straftaten 
benutzt werden.

2.3 Gegebenenfalls und unbeschadet der anwendbaren internationalen Überein-kommen Verpflich-
tung gewerblicher Beförderungsunternehmen, einschließlich Transportunternehmer, Besitzer oder 
Betreiber aller Arten von Transportmitteln, sich dessen zu vergewissern, dass alle Passagiere im 
Besitz gültiger Reisedokumente sind. In Übereinstimmung mit innerstaatlichem Recht Ergreifen 
der notwendigen Maßnahmen, um im Falle eines Verstoßes Sanktionen vorzusehen.

3. Wirtschaftliche und soziale Strategien zur Beseitigung der eigentlichen Ursachen des Men-
schenhandels

3.1 In den Herkunftsländern:

• Erwägung folgender Zielsetzungen als vorrangig: die Förderung von sozialer, wirtschaftlicher und 
politischer Stabilität und die Verringerung sowohl der durch größte Armut bedingten Migration 
als auch der den Menschenhandel begünstigenden Faktoren. Jede Politik, die sich diesen Zielen 
verschreibt, sollte sowohl die Wirtschaftsentwicklung als auch die soziale Integration fördern;

• Verbesserung des Zugangs von Kindern zu Schul- und Berufsaus-bildungsmöglichkeiten und 
Förderung der Teilnahme am Unterricht, insbesondere für Mädchen und Minderheitengruppen;

• Verbesserung von Arbeitsmöglichkeiten für Frauen durch Erleichterung der wirtschaftlichen 
Tätigkeit für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Veranstaltung von Schulungskursen für 
KMU und gezielte Ausrichtung speziell auf stark gefährdete Gruppen.

3.2 In den Zielländern:

• Umsetzung von Maßnahmen zur Verringerung der „unsichtbaren Ausbeutung“. Ein von meh-
reren Organisationen getragenes Programm bestehend aus Überwachung, administrativen 
Kontrollen und kriminalpolizeilicher Informationsbeschaffung auf den Arbeitsmärkten und 
gegebenenfalls im Sexgewerbe wird zur Verwirklichung dieser Zielsetzung viel beitragen;

• Erwägung der Liberalisierung der Arbeitsmärkte durch die Regierungen im Hinblick auf die 
Schaffung von Arbeitsplätzen für Arbeitnehmer, die über ein breites Spektrum an Kenntnissen 
und Fertigkeiten ganz unterschiedlichen Niveaus verfügen;
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• Befassung mit dem Problem der ungeschützten, informellen und häufig illegalen Arbeitsplätze, 
um einen Ausgleich zwischen der Nachfrage nach Billigarbeitsplätzen und den Möglichkeiten 
einer geregelten Zuwanderung zu schaffen;

• Auseinandersetzung mit der Schattenwirtschaft, die die Volkswirtschaft unterwandert und den 
Menschenhandel fördert.

3.3 In den Herkunftsländern und den Zielländern gleichermaßen:

• Ergreifen von Maßnahmen zur Verstärkung des sozialen Schutzes und zur Schaffung von Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für alle;

• Verabschiedung geeigneter Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung von Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt, um auf Grundlage der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern 
das Recht auf gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit und das Recht auf gleichen Zugang zum 
Arbeitsmarkt sicherzustellen;

• Befassung mit allen Formen der Diskriminierung von Minderheiten;

• Entwicklung von Programmen, die Möglichkeiten für den Lebensunterhalt anbieten und grund-
legende Bildung, Alphabetisierung, Kommunikations- und sonstige Fertigkeiten und Kenntnisse 
beinhalten und Hindernisse für die Unternehmensgründung abbauen;

• Befürwortung der Sensibilisierung für Genderfragen und Gender-erziehung auf der Grundlage 
gleichberechtigter und respektvoller Beziehungen zwischen den Geschlechtern, um dadurch 
Gewalt gegen Frauen zu verhindern;

• Sicherstellung einer Politik, die Frauen gleichen Zugang zu und gleichen Zugriff auf wirtschaft-
liche und finanzielle Ressourcen ermöglicht;

• Förderung flexibler Finanzierungsmöglichkeiten und flexibler Zugangsmöglichkeiten zu Kre-
diten, einschließlich niedrig verzinster Kleinkredite;

• Förderung von Good Governance und Transparenz in der Wirtschaft;

• Verabschiedung oder Verstärkung gesetzgeberischer, erzieherischer, sozialer, kultureller oder 
sonstiger Maßnahmen und gegebenenfalls strafrechtlicher Bestimmungen auch durch bilate-
rale und multilaterale Zusammenarbeit, als Abschreckung gegen die Nachfrage, die alle For-
men der Ausbeutung von Menschen, namentlich von Frauen und Kindern, begünstigt und dem 
Menschenhandel entgegenkommt.

4. Aufklärung

4.1 Organisation von Informationskampagnen in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und 
NROs, um die Öffentlichkeit über die verschiedenen Formen des Menschenhandels aufzuklären, 
einschließlich der von den Tätern angewendeten Methoden und der Risiken für die Betroffenen.

4.2 Verstärkte Sensibilisierung von Einwanderungsbehörden und konsularischem sowie diploma-
tischem Personal für den Menschenhandel, damit sie bei ihren täglichen Kontakten mit potenzi-
ellen Betroffenen auf dieses Wissen zurück-greifen können.

4.3 Einwirken auf nationale Botschaften, damit diese – auch über NROs – Informationen über ein-
schlägige innerstaatliche Rechtsvorschriften wie Familienrecht, Arbeitsrecht und Einwanderungs-
gesetze verbreiten, soweit sie für potenzielle Zuwanderer von Interesse sind.

4.4 Verstärkte Aufklärung über Menschenhandel für andere maßgebliche Zielgruppen einschließlich 
politischer Entscheidungsträger, Beamter der Strafver-folgungsbehörden und Angehöriger anderer 
einschlägiger Berufe wie Amtsärzte, Mitarbeiter von Sozialdiensten und Arbeitsvermittlungsstel-
len, sowie in der Privatwirtschaft, um deren Bereitschaft, sich entsprechend damit zu befassen, zu 
verstärken und ihnen in ihrer Institution die Bekämpfung des Menschenhandels zu erleichtern.
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4.5 Ermutigung der Konsular- und Visaabteilungen in diplomatischen Missionen, im Amtsverkehr 
mit gefährdeten Personen schriftliches und sonstiges Material zu verwenden.

4.6 Verstärkte Sensibilisierung der Medien. Die von den Medien vermittelte Sicht der Menschen-
handelsproblematik sollte gleichzeitig das Phänomen unzweideutig darstellen und die Lage der 
Betroffenen realistisch schildern. Um die Öffentlichkeit so gut wie möglich über das Problem auf-
zuklären und sie dafür zu sensibilisieren, sollten gemeinsam mit Medienschaffenden Informati-
onskampagnen gegen den Menschenhandel durchgeführt werden.

4.7 Ausrichtung von Aufklärungskampagnen auch auf die Zielgruppe der am meisten gefährde-
ten Personen, einschließlich Angehöriger nationaler Minderheiten, Kinder, Migranten und Bin-
nenvertriebener.

4.8 Ausweitung von Aufklärungskampagnen auf Kleinstädte und Dörfer, deren Bevölkerung poten-
ziell eine besondere Risikogruppe darstellt.

4.9 Tätigwerden an Schulen und Universitäten sowie direkt im Familienbereich, um Jugendliche 
zu erreichen und sie verstärkt über Menschenhandel aufzuklären.

4.10 Eingehen auf die Notwendigkeit – auch über die Medien -, die Nachfrage nach den Diensten 
von Personen zu verringern, die zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, der Zwangsarbeit, der 
Sklaverei oder anderer sklavereiähnlicher Praktiken Opfer des Menschenhandels wurden, und im 
Zusammenhang damit Ächtung jeglicher Toleranz gegenüber allen Formen des Menschenhandels.

4.11 Einrichtung öffentlich bekannt zu machender Telefon-Hotlines in den Herkunfts-, Transit- und 
Zielländern, die dreierlei Zwecken dienen sollen: als unabhängige Informations- und Beratungs-
stelle für potenzielle Betroffene, die vielleicht Beschäftigungsmöglichkeiten oder andere Angebote, 
ins Ausland zu gehen, erwägen; als erste Anlaufstelle für den Zugang zu Nationalen Leitsystemen 
für die Betreuung von Betroffenen und schließlich als Anlaufstelle für anonyme Berichte über Fälle 
oder vermutete Fälle von Menschenhandel.

5. Gesetzgeberische Maßnahmen

5.1 Verabschiedung oder Überprüfung von Rechtsvorschriften, verwaltungsrechtlichen Regelungen 
und Verfahren in Bezug auf die Erteilung von Bewilligungen und die Arbeitsweise von Wirtschafts-
sektoren, die – laut kriminalpolizeilichen Ermittlungen – möglicherweise mit Menschenhandel zu 
tun haben, wie Arbeitsvermittlung, Tourismus, Au-Pair-Vermittlung, Adoptionsvermittlung oder 
Heiratsvermittlung per Katalog sowie Hotels und Begleitdienste.

5.2 Sicherstellung, dass die zum Zwecke der Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels 
getroffenen Maßnahmen sich nicht nachteilig auf die Rechte und die Würde von Menschen ein-
schließlich des freien Personenverkehrs auswirken.

Maßnahmen von OSZE-Institutionen und -Gremien

6. Datensammlung und Forschung

6.1 Intensivierung der Sammlung von Daten und der Forschung über den Menschenhandel, insbe-
sondere über Kinderhandel, durch Bezugnahme auf frühere Forschungsarbeiten und Informations-
austausch mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Akteuren.

6.2 Beauftragung der BDIMR-Kontaktstelle für Fragen der Roma und Sinti, die Sammlung von 
Daten zum Menschenhandel, insbesondere über Kinderhandel, und dessen Auswirkungen auf die 
Gemeinschaft der Roma und Sinti fortzusetzen.
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7. Eingehen auf die tieferen Ursachen des Menschenhandels

7.1 Das Büro des Koordinators für ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE wird die 
Förderung und die Entwicklung nationaler Ressourcenzentren zur Information der Öffentlich-
keit unterstützen, mit deren Hilfe Einzelpersonen die Legalität von Unternehmen überprüfen 
können, insbesondere von Unternehmen, die für eine Beschäftigung im Ausland werben, wobei 
jedoch Überschneidungen mit bestehenden Einrichtungen in Wirtschaftskammern und anderen 
Ämtern für die Eintragung ins Handelsregister vermieden werden sollen. Das Büro des Koordina-
tors für ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE kann als Vermittler fungieren, Bei-
spiele bewährter Praktiken für leicht zugängliche Verfahren zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
sammeln und sie den interessierten Teilnehmerstaaten bzw. OSZE-Feldeinsätzen übermitteln.

7.2 Das Büro des Koordinators für ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE wird die 
Förderung von Ausbildung für KMU und ihre Ausrichtung insbesondere auf Gruppen mit hohem 
Risiko fortsetzen, einschließlich seiner Hilfestellung für die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften 
zum Abbau der Hindernisse für die Gründung von KMU.

7.3 Das Büro des Koordinators für ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE sollte Pro-
gramme zur Erfassung der wirtschaftlichen Faktoren ausarbeiten, die dafür verantwortlich sind, 
dass Frauen und Minderheiten besonders leicht Opfer von Menschenhandel werden, einschließ-
lich der Diskriminierung am Arbeitsplatz und des fehlenden Zugangs zu Krediten.

8. Aufklärung

8.1 Das BDIMR und gegebenenfalls die Feldeinsätze werden, in Zusammenarbeit mit einschlä-
gigen Partnern in der OSZE-Region, weiterhin zu Forschungsbemühungen sowie zur Förderung 
und Durchführung von Aufklärungsinitiativen beitragen.

8.2 Die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird dabei behilflich sein, die Medien ver-
stärkt über OSZE-Aktivitäten gegen den Menschenhandel zu informieren. Das BDIMR wird seine 
Ausbildungsaktivitäten intensivieren, damit die Medien mit dem Thema Menschenhandel ver-
antwortungsbewusst umgehen und nicht negative Stereotypen verstärken. Die Ausbildung wird 
besonders die Komplexität des Phänomens Menschenhandel und die Notwendigkeit einer umfas-
senden Reaktion darauf in den Vordergrund stellen.

8.3 Um sicherzustellen, dass Mitarbeiter von OSZE-Feldeinsätzen sich nicht am Menschenhan-
del beteiligen oder diesen auf irgendeine Art und Weise bewusst begünstigen, und um den in 
Abschnitt 4 des OSZE-Verhaltenskodex, der fester Bestandteil des Personalstatuts ist, enthaltenen 
Normen Genüge zu tun, wird der Generalsekretär umfassende Dienstanweisungen verfassen, die 
vom Ständigen Rat bis spätestens 15. November 2003 zu prüfen sind.

8.4 Der Ausbildungskoordinator der OSZE, die Leitende Beraterin für Gleichbehandlungsfragen 
und der Leitende Sicherheitskoordinator werden in Zusammenarbeit mit dem BDIMR die Ein-
führungskurse auch weiterhin für die Entwicklung und Durchführung von Schulungskursen für 
die Mitarbeiter in Genderfragen, Menschenhandelsfragen und einschlägigen Vorschriften und 
Richtlinien verwenden und eigene Workshops für diesen Bereich abhalten. Die Leiter von Feld-
einsätzen werden dafür sorgen, dass die Teilnahme an diesen Ausbildungskursen für alle Mitar-
beiter verpflichtend ist.

8.5 Das Büro des Koordinators für ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE wird behilf-
lich sein, die Privatwirtschaft durch Aufklärung und die Ermittlung und Verbreitung bewähr-
ter Praktiken wie Selbstkontrolle, politische Leitlinien und Verhaltenskodizes zu Bemühungen 
zur Bekämpfung des Menschenhandels und zur Verstärkung dieser Bemühungen zu veranlassen.
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V. Schutz und Hilfe

Die OSZE-Verpflichtungen in Bezug auf Schutz und Hilfe für die vom Menschenhandel Betroffe-
nen gehen auf die Erklärung zum Menschenhandel des Ministerrats von Porto 2002, den Beschluss 
Nr. 6 des Ministerrats von Bukarest 2001, den Beschluss Nr. 1 des Ministerrats von Wien 2000 
und auf die 1999 in Istanbul verabschiedete Europäische Sicherheitscharta zurück. Empfohlene 
Maßnahmen auf nationaler Ebene

1. Datensammlung und Forschung

1.1 Sammlung von Daten durch den Austausch und die Analyse bewährter Praktiken und sonsti-
ger Informationen über den wirksamen Schutz und die Hilfe für die vom Menschenhandel Betrof-
fenen in den OSZE-Teilnehmerstaaten.

2. Gesetzgeberische Maßnahmen

2.1 Prüfung der Notwendigkeit, Gesetze zu erlassen, die die Rechtsgrundlage für die Hilfe und den 
Schutz für die vom Menschenhandel Betroffenen schaffen, insbesondere während der Ermittlun-
gen im Rahmen des Untersuchungsverfahrens und im Gerichtsverfahren.

2.2 Beitritt zum oder Ratifikation und vollständige Umsetzung des Protokolls der Vereinten 
Nationen zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des 
Frauen- und Kinderhandels, in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität.

3. Nationale Leitsysteme für die Betreuung der vom Menschenhandel Betroffene.*

3.1 Schaffung Nationaler Leitsysteme als Rahmen für die Zusammenarbeit, in dem die Teilneh-
merstaaten ihren Verpflichtungen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte der vom 
Menschenhandel Betroffenen in Koordination und strategischer Partnerschaft mit der Zivilgesell-
schaft und anderen in diesem Bereich tätigen Akteuren nachkommen.

3.2 Bereitstellung von Beratung zur Erleichterung der korrekten Feststellung der Identität und des 
richtigen Umgangs mit den Betroffenen auf eine Art und Weise, die die Einstellung und Würde 
der betreffenden Personen achtet.

3.3 Gemeinsame Bemühungen der Strafverfolgungsstellen einschließlich eigens eingerichteter 
Dienststellen für Menschenhandel und der örtlichen Polizei, der Migrations- und Grenzschutz-
beamten, sozialer und medizinischer Einrichtungen sowie von NROs und anderen Institutionen 
der Zivilgesellschaft als den wichtigsten in die Arbeit der Nationalen Leitsysteme einzubinden-
den Akteuren.

3.4 Einrichtung geeigneter Mechanismen zur Abstimmung der Hilfe für die Betroffenen auf die 
Bemühungen der Untersuchungs- und Strafverfolgungsstellen.

3.5 Besondere Betonung der Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen der Poli-
zei und NROs bei der Identitätsfeststellung, der Information und dem Schutz der vom Menschen-
handel Betroffenen.

3.6 Verknüpfung der Tätigkeit der Nationalen Leitsysteme mit der Arbeit ministe-rienübergrei-
fender Gremien, nationaler Koordinatoren, NROs und anderer einschlägiger nationaler Institutio-
nen zu einem sektorenübergreifenden und multidisziplinären Team, das in der Lage ist, Konzepte 
gegen den Menschenhandel auszuarbeiten und deren Umsetzung zu überwachen.

* Das Handbook on Guidelines and Principles to Design and Implement National Referral Mechanisms des BDIMR 
kann als nützlicher Ratgeber und Informationsquelle bezüglich der Rolle Nationaler Leitsysteme für die Ertei-
lung von Hilfe und Schutz für die vom Menschenhandel Betroffenen dienen).
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4. Geschützte Unterkünfte

4.1 Einrichtung von durch staatliche Stellen, NROs oder andere zivilgesellschaftliche Institutionen 
geführten geschützten Unterkünften, die den Bedürfnissen der vom Menschenhandel Betroffenen 
entgegenkommen; diese geschützten Unterkünfte sollen Sicherheit, Zugang zu unabhängiger Bera-
tung in einer für die Betroffenen verständlichen Sprache, direkte medizinische Hilfeleistung und 
die Möglichkeit einer Überlegungsfrist nach der traumatischen Erfahrung bieten. Die geschütz-
ten Unterkünfte können in bereits bestehenden Einrichtungen wie etwa Krisenzentren für Frauen 
untergebracht werden.

4.2 Ermöglichung des Zugangs zu geschützten Unterkünften für alle vom Menschenhandel Betrof-
fenen unabhängig davon, ob sie bereit sind, bei den Ermittlungen mit den Behörden zusammen-
zuarbeiten.

4.3 Besondere Aufmerksamkeit ist darauf zu richten, dass die Sicherheit des Personals in diesen 
geschützten Unterkünften, die Geheimhaltung der erhaltenen Informationen und der Schutz und 
die Privatsphäre der Betroffenen gewährleistet sind.

4.4 Die Nutzung von geschützten Unterkünften zur Bereitstellung von solchen Ausbildungsmög-
lichkeiten für die Betroffenen, die ihnen eine spätere Wiedereingliederung, Beschäftigung und 
Unabhängigkeit sowie eine Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit nach der traumatischen 
Erfahrung erleichtern.

5. Aushändigung von Dokumenten

5.1 Gewährleistung der Aushändigung von Dokumenten, falls erforderlich, als erster Schritt zur 
Klärung der Identität und der Rechtsstellung der Betroffenen in den Zielländern, durch die sich 
weitere Möglichkeiten für Hilfe in geeigneten Fällen ergeben, wie etwa die vorzugsweise freiwil-
lige Rückführung, die Ausstellung einer befristeten oder unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung 
bzw. die Legalisierung eines Arbeitsverhältnisses.

5.2 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den Strafvollzugsstellen in den Herkunfts-, Tran-
sit- und Zielländern und den zuständigen Beamten aller Institutionen, die an der Wiederherstel-
lung der Rechte der Betroffenen beteiligt sind, einschließlich des Personals von Botschaften und 
Konsulaten der Teilnehmerstaaten, um die rasche Überprüfung der Personendaten und die Ver-
meidung einer ungebührlichen oder unangemessenen Verzögerung zu erleichtern.

5.3 Unterrichtung der vom Menschenhandel Betroffenen, deren Identität festgestellt wurde, über 
ihr Recht auf Zugang zu diplomatischen und konsularischen Vertretern des Landes, dessen Staats-
angehörigkeit sie besitzen.

6. Leistung sozialen Beistands

6.1 Entwicklung von Programmen für soziale Unterstützung und Integration einschließlich Rechts-
beratung in einer für die Betroffenen verständlichen Sprache, medizinische und psychologische 
Hilfe und Zugang zum Gesundheitswesen, die entweder in den geschützten Unterkünften oder in 
anderen einschlägigen Institutionen zur Verfügung gestellt werden.

6.2 Prüfung rechtlicher Maßnahmen – sofern dies nicht innerstaatlichen Rechtsvorschriften zuwi-
derläuft -, damit eingezogene Vermögenswerte als Zuschuss zur staatlichen Finanzierung von 
Programmen für die Bedürfnisse der vom Menschenhandel Betroffenen und zur Entschädigung 
der Betroffenen je nach Schwere des an ihnen verübten Verbrechens verwendet werden können.
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7. Rückführung, Rehabilitation und Wiedereingliederung

7.1 Hilfe für die vom Menschenhandel Betroffenen bei der – vorzugsweise – freiwilligen Rückfüh-
rung in ihr Herkunftsland, unter gebührender Berücksichtigung der Sicherheit ihrer Person und 
ihrer Familie und ohne ungebührliche oder unangemessene Verzögerung.

7.2 Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verfahrens in allen Rückkehr- und Rückführungs-
angelegenheiten unter Beachtung humanitärer Gesichtspunkte und eines einfühlsamen Vorgehen.

7.3 Erwägung, zur Rehabilitation und Wiedereingliederung der Betroffenen in die Gesellschaft 
durch die Gewährung sozialer und wirtschaftlicher Leistungen beizutragen.

7.4 Verstärkte Sensibilisierung der Medien für die Notwendigkeit des Schutzes der Privatsphäre, 
indem sie auf die öffentliche Preisgabe der Identität der vom Menschenhandel Betroffenen oder 
die Veröffentlichung vertraulicher Informationen verzichten, durch die die Sicherheit der Betrof-
fenen oder der Gang der Justiz im Strafprozess gefährdet wird.

8. Gewährung einer Überlegungsfrist und befristeter oder unbefristeter Aufenthaltsbewilligungen

8.1 Erwägung der Einführung einer Überlegungsfrist, um den Betroffenen aus-reichend Zeit für 
die Entscheidung zu geben, ob sie als Zeugen aussagen wollen oder nicht.

8.2 Erwägung von Fall zu Fall, gegebenenfalls befristete oder unbefristete Aufenthaltsbewilligun-
gen auszustellen, wobei Faktoren wie die potenzielle Gefährdung der Sicherheit der Betroffenen 
zu berücksichtigen sind.

8.3 Gegebenenfalls Erwägung, den Betroffenen Arbeitsbewilligungen für die Dauer ihres Aufent-
halts im Aufnahmeland zu erteilen.

9. Gewährleistung des Rechts, einen Asylantrag zu stellen

9.1 Gewährleistung, dass Gesetze, Politiken, Programme und Interventionen nicht das Recht aller 
einschließlich der vom Menschenhandel Betroffenen einschränken, Asyl vor Verfolgung im Ein-
klang mit dem internationalen Flüchtlingsrecht, insbesondere durch die wirksame Anwendung 
des Prinzips des non-refoulement, zu beantragen und zu erhalten.

10. Schutz von Kindern

10.1 Gewährleistung, dass die besonderen Bedürfnisse von Kindern und das Kindeswohl bei der 
Entscheidung über die angemessene Unterkunft, Bildung und Betreuung vollständig berücksich-
tigt werden. In geeigneten Fällen, wenn die Sicherheit des Kindes nicht direkt bedroht ist, Ermög-
lichung des Zugangs der Kinder zum staatlichen Bildungswesen.

10.2 Entscheidung über die Rückführung eines Kindes, das Opfer des Menschenhandels wurde, 
erst nach Berücksichtigung aller Umstände des konkreten Falles und falls es im Herkunftsland 
eine Familie oder Sondereinrichtung gibt, um die Sicherheit, den Schutz, die Rehabilitation und 
die Wiedereingliederung des Kindes zu gewährleisten.

10.3 Berücksichtigung der in den Richtlinien des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen für den Schutz unbegleiteter Minderjähriger angeführten Bestimmungen bei der Aus-
arbeitung von Politiken für diese Risikogruppe und insbesondere für jene, die keine Identitäts-
ausweise besitzen.

10.4 Anwendung bilateraler bzw. regionaler Vereinbarungen über die Grundprinzipien der guten 
Aufnahme unbegleiteter Kinder, um die auf den Schutz der Kinder ausgerichteten Bemühungen 
zu vereinen.
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10.5 Ratifikation oder Beitritt zum Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie 
und dessen vollständige Umsetzung.

Maßnahmen von OSZE-Institutionen und -Gremien

11. Nationale Leitsysteme für die Betreuung der vom Menschenhandel Betroffenen

11.1 Intensivierung der Aktivitäten der OSZE, insbesondere des BDIMR, um die Teilnehmerstaa-
ten auf deren Ersuchen bei der Einrichtung Nationaler Leitsysteme zu unterstütze.

11.2 Beauftragung der OSZE-Gruppe für strategische Polizeiangelegenheiten, gemeinsam mit dem 
BDIMR Richtlinien oder ein Handbuch für die Feststellung der Identität vermutlicher Betroffe-
ner und der Beweise von Menschenhandel weiter zu entwickeln, um den Teilnehmerstaaten bei 
Bedarf Hilfestellung zu leisten.

12. Wiedereingliederung

12.1 Das Büro des Koordinators für ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE wird die 
Aufnahme von Kontakten zwischen öffentlichen und privaten Akteuren erleichtern, um die Wirt-
schaft dazu zu ermutigen, den vom Menschenhandel Betroffenen Arbeitsmöglichkeiten anzubieten.

13. Schutz von Kindern

13.1 Die OSZE insgesamt wird der Frage des Kinderhandels und der Anerkennung der Schutz-
würdigkeit unbegleiteter Kinder besondere Aufmerksamkeit widmen. Es sollten Bemühungen 
unternommen werden, um die Zusammenarbeit mit internationalen Fachorganisationen, insbe-
sondere dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und einschlägigen internationalen NROs, 
bezüglich Expertentreffen, Forschung und der Entwicklung von Leitlinien zur Förderung des Kin-
deswohls auszubauen.

14. Aus- und Fortbildung

14.1 Beauftragung des Ausbildungskoordinators, der Leitenden Beraterin für Gleichbehandlungs-
fragen und des Leitenden Sicherheitskoordinators der OSZE, in Zusammenarbeit mit dem BDIMR 
in Beantwortung von Ersuchen entweder durch Einzelpersonen oder durch staatliche und nicht-
staatliche Gremien Informationsmaterial zu erstellen, wie den vom Menschenhandel Betroffenen, 
insbesondere Kindern, geholfen werden kann, und Mitarbeitern von OSZE-Missionen eine ein-
schlägige Ausbildung anzubieten. Das Material könnte auch an Militärangehörige, Friedenstrup-
pen und andere vor Ort tätige internationale Mitarbeiter weitergegeben werden.

14.2 Beauftragung des BDIMR mit der Sammlung und Verbreitung von Informationen über die in 
OSZE-Teilnehmerstaaten bereits vorhandenen Ausbildungsprogramme und -unterlagen.

15. Gesetzgeberische Maßnahmen

15.1 Das BDIMR wird in Koordination mit dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung, dem Europarat und anderen einschlägigen Akteuren den Teilnehmer-
staaten auf deren Ersuchen weiterhin dabei behilflich sein, ihre innerstaatliche Gesetzgebung mit 
internationalen Normen und Standards in Einklang zu bringen, insbesondere durch die Förde-
rung humanitärer Gesichtspunkte und einer einfühlsamen Vorgehensweise im Umgang mit den 
vom Menschenhandel Betroffenen.



Maastricht 2003

228

VI. Mechanismen für Folgemaßnahmen und Koordination

Neben der Überwachung der Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen durch die Teilnehmerstaaten 
mittels bestehender OSZE-Mechanismen einschließlich des Jährlichen Implementierungstreffens zur 
menschlichen Dimension, der Überprüfungskonferenzen und einschlägiger Veranstaltungen zur 
menschlichen Dimension empfiehlt der Ständige Rat folgende Maßnahmen auf nationaler Ebene:

1. die Bestellung nationaler Berichterstatter oder die Einrichtung anderer Mechanismen zur Über-
wachung der Aktivitäten zur Bekämpfung des Menschenhandels durch staatliche Institutionen 
sowie der Umsetzung der Auflagen innerstaatlicher Rechtsvorschriften zu erwägen;

2. die Einrichtung von Kommissionen zur Bekämpfung des Menschenhandels (Task Forces) oder 
ähnlicher Gremien zu erwägen, die für die Koordinierung der Aktivitäten staatlicher Stellen und 
von NROs in einem Land sowie für die Ausarbeitung von Maßnahmen zur Verhütung des Men-
schenhandels, zur Bestrafung der Täter und zum Schutz der Betroffenen zuständig sind;

3. die Zusammenarbeit zwischen staatlichen Institutionen und nationalen NROs zu verbessern, 
die im Bereich des Schutzes und der Hilfe für die vom Menschenhandel Betroffenen, der Bekämp-
fung der Gewalt gegen Frauen und Kinder, der Förderung von Gleichberechtigung zwischen den 
Geschlechtern und der Aufklärung in Menschenrechtsfragen aktiv sind;

Der Ständige Rat beschließt darüber hinaus:

4. den Vorsitz zu beauftragen, Erörterungen über Folgemaßnahmen zu diesem Aktionsplan abzu-
halten, einschließlich der Verstärkung bestehender Strukturen, und die Notwendigkeit eines neuen 
Mechanismus zur Intensivierung der Bemühungen der OSZE im Kampf gegen den Menschenhan-
del zu prüfen, indem ihr in dieser Frage stärkeres politisches Profil und eine führende Rolle zuge-
wiesen werden, sowie die Arbeit zwischen den drei Dimensionen der OSZE besser zu koordinieren;

5. die einschlägigen OSZE-Einrichtungen damit zu beauftragen, zur Überwachung des Umset-
zungsverfahrens für den OSZE-Aktionsplan in Wien jährliche Treffen der nationalen Koordina-
toren, Beauftragten bzw. Experten für den Menschenhandel auszurichten und zu erleichtern. Dies 
wird ihnen Gelegenheit zum Aufbau von Netzwerken, zum Informationsaustausch und zur Fest-
legung der Prioritäten für die Zusammenarbeit geben;

6. mit Nachdruck die Fortführung der engen Zusammenarbeit zwischen dem Sekretariat, den Ins-
titutionen und Feldeinsätzen der OSZE zu fordern, um die Teilnehmerstaaten bei der Umsetzung 
des aktuellen Aktionsplans gegebenenfalls zu unterstützen;

7. das BDIMR zu beauftragen, den Teilnehmerstaaten die für die Entwicklung innerstaatlicher Akti-
onspläne zur Bekämpfung des Menschenhandels notwendige technische Hilfestellung zu erteilen, 
darunter auch gesetzgeberische und sonstige unterstützende Maßnahmen zur wirksamen Verhü-
tung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz der Betroffenen;

8. die OSZE-Institutionen und -Gremien zu beauftragen, mit den einschlägigen internationalen 
Organisationen in größerem Umfang regelmäßig Informationen auszutauschen, Daten zu sam-
meln und Forschung zu betreiben;

9. das BDIMR zu beauftragen, seine Funktion als Clearingstelle für den Austausch von Informa-
tionen, Kontakten, Material und bewährten Praktiken auszubauen und seine Projektaktivitäten 
zu verstärken.
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Beschluss Nr. 3/03

Aktionsplan zur Verbesserung der Lage der Roma und Sinti in OSZE-Gebiet

Der Ministerrat,

im Bekenntnis zur Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle, ohne irgendeine 
nachteilige Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion oder 
Überzeugung, politischer und sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach 
Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen,

in Befürwortung der Verabschiedung und Umsetzung umfassender Antidiskriminierungsgesetze 
zur Förderung der vollen Chancengleichheit für alle,

in Anerkennung der besonderen Schwierigkeiten, mit denen Roma und Sinti konfrontiert sind, 
sowie der Notwendigkeit, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um ihrer Diskriminierung ein für 
alle Mal ein Ende zu bereiten und Chancengleichheit in Übereinstimmung mit den OSZE-Ver-
pflichtungen zu verwirklichen,

in Anerkennung der Tatsache, dass in den nationalen Rechtsvorschriften und in Aktionsprogram-
men Fortschritte erzielt wurden und dass die Teilnehmerstaaten in dieser Hinsicht beträchtliche 
Anstrengungen unternommen haben,

jedoch auch in dem Bewusstsein, dass weitere entschlossene Maßnahmen notwendig sind, um die 
Lage der Roma und Sinti in der gesamten OSZE-Region zu verbessern,

in Kenntnis der großen kulturellen, sprachlichen und historischen Vielfalt unter den Roma und 
Sinti im OSZE-Gebiet sowie der Vielfalt nationaler Strukturen und Traditionen im OSZE-Gebiet,

in Kenntnis der Ergebnisse der wichtigen staatlichen und nichtstaatlichen Konferenzen und Ini-
tiativen der jüngsten Zeit zu Fragen der Roma und Sinti in Europa, darunter die Ausrufung einer 
Dekade der Roma-Mitsprache und die mögliche Schaffung eines Europäischen Forums für Roma 
und Traveller,

in der Überzeugung, dass Roma und Sinti immer mehr Eigenverantwortung für die sie betreffen-
den politischen Strategien übernehmen sollten,

beschließt, den vom Ständigen Rat mit Beschluss Nr. 566 vom 27. November 2003 verabschiede-
ten und diesem Beschluss beigefügten Aktionsplan zur Verbesserung der Lage der Roma und Sinti 
im OSZE-Gebiet zu billigen.

Anhang zu Beschluss Nr. 3/03

Aktionsplan zur Verbesserung der Lage der Roma und Sinti in OSZE-Gebiet

I. Umfang und Ziele

1. Der Aktionsplan dient dem Zweck, die Teilnehmerstaaten sowie die einschlägigen OSZE-Ins-
titutionen und -Strukturen zu veranlassen, durch verstärkte Anstrengungen sicherzustellen, dass 
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Roma und Sinti an unserer Gesellschaft uneingeschränkt und gleichberechtigt teilnehmen kön-
nen und dass ihre Diskriminierung ein für alle Mal beseitigt wird.

2. Der Aktionsplan basiert auf dem rechtlichen Rahmen internationaler und regionaler menschen-
rechtlicher Regelungen, bestehenden OSZE-Verpflichtungen und nachahmenswerten Beispielen 
aus Ländern in ganz Europa, die solche bewährten Praktiken eingeführt haben, und soll mithel-
fen, solche Praktiken auch in anderen Ländern einzuführen. Die im Aktionsplan vorgesehenen 
Sondermaßnahmen zur Verbesserung der Lage der Roma und Sinti beruhen auf dem Internatio-
nalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung.*

3. Sowohl die Teilnehmerstaaten als auch die OSZE-Institutionen sind aufgerufen, den Aktions-
plan umzusetzen. Die Roma- und Sinti-Gemeinschaften in den Teilnehmerstaaten werden einge-
laden, die Bestimmungen des Aktionsplans zu nutzen und aktiv zu ihrer Umsetzung beizutragen.

II. Allgemeiner Kontext: für Roma, mit Roma

4. Die Politik oder Umsetzungsstrategie jedes einzelnen Staates sollte: (1) auf die echten Probleme, 
Bedürfnisse und Prioritäten der Roma- und Sinti-Gemeinschaften eingehen, (2) umfassend sein, (3) 
ausgewogen und nachhaltig auf die Verbindung der menschenrechtlichen Ziele mit der Sozialpo-
litik achten und (4) die Roma so weitgehend wie möglich in die Politik, die sie betrifft, einbinden. 
Gleichzeitig sollte die nationale Politik oder Umsetzungsstrategie auf die speziellen Bedürfnisse 
der Roma- und Sinti-Bevölkerung in besonderen Situationen in den Teilnehmerstaaten abgestellt 
und auch in diesem Sinn umgesetzt werden. Die Umsetzungsstrategien sollten auch Mechanis-
men beinhalten, die gewährleisten, dass die nationale Politik auf lokaler Ebene umgesetzt wird.

5. Die Teilnehmerstaaten und einschlägigen OSZE-Institutionen sollten sich in ihren Bemühun-
gen vom Grundsatz leiten lassen, dass jede Politik und Umsetzungsstrategie unter aktiver Mit-
wirkung der Roma- und Sinti-Gemeinschaften ausgearbeitet und umgesetzt werden sollte. Es ist 
von größter Bedeutung, dass Roma und Sinti an allen Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, 
maßgeblich mitwirken. Roma und Sinti sollten Hand in Hand mit lokalen, nationalen und inter-
nationalen Behörden an der Entwicklung dieser Strategien arbeiten. Roma-Gemeinschaften soll-
ten außerdem gleichberechtigte Partner sein und die Verantwortung für die Verbesserung ihrer 
Lebensumstände mittragen.

6. Bei der Gestaltung und Umsetzung aller politischen Maßnahmen und Programme sollte auf die 
besondere Lage der Roma- und Sinti-Frauen Rücksicht genommen werden. Wo es beratende und 
andere Mechanismen gibt, die die Mitwirkung der Roma und Sinti an solchen politischen Ent-
scheidungsprozessen erleichtern, sollten Frauen gleichberechtigt mit Männern mitarbeiten können. 
Roma-Frauen betreffende Fragen sollten systematisch in allen einschlägigen politischen Konzep-
ten, die für die gesamte Bevölkerung bestimmt sind, berücksichtigt werden.

* Artikel I Absatz 4 lautet: „Sondermaßnahmen, die einzig zu dem Zweck getroffen werden, eine angemessene 
Entwicklung bestimmter Rassengruppen, Volksgruppen oder Personen zu gewährleisten, die Schutz benötigen, 
soweit ein solcher erforderlich ist, damit sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten gleichberechtigt genie-
ßen und ausüben können, gelten nicht als Rassendiskriminierung, sofern diese Maßnahmen nicht die Beibe-
haltung getrennter Rechte für verschiedene Rassengruppen zur Folge haben und sofern sie nicht fortgeführt 
werden, nachdem die Ziele, um derentwillen sie getroffen wurden, erreicht sind.”
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III. Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung

Um Vorurteilen gegenüber Roma und Sinti entgegenzuwirken und wirksame grundsatzpolitische 
Konzepte zur Bekämpfung von Diskriminierung und rassischer Gewalt auszuarbeiten und umzu-
setzen, werden folgende Maßnahmen empfohlen:

Gesetzgebung und Rechtsdurchsetzung

Den Teilnehmerstaaten wird empfohlen:

7. zu erwägen, die einschlägigen internationalen Verträge, unter anderem das Internationale Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, ehestmöglich zu ratifizieren, 
sofern dies noch nicht geschehen ist.

8. wirksame Antidiskriminierungsgesetze zur Bekämpfung von rassisch und ethnisch motivier-
ter Diskriminierung in allen Bereichen zu verabschieden und umzusetzen, etwa unter anderem 
in Bezug auf Zugang zu Wohnraum, Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsrecht, Bildung, Arbeits-
markt, Gesundheitswesen und soziale Dienste; Roma- und Sinti-Vertreter in die Gestaltungs-, 
Implementierungs- und Evaluierungsprozesse einzubeziehen.

9. darauf zu achten, dass die Antidiskriminierungsgesetze Folgendes enthalten:

• das Verbot sowohl der direkten als auch der indirekten Rassendiskriminierung

• die Verhängung wirksamer, angemessener und abschreckender Sanktionen für diskriminie-
rende Handlungen und Praktiken

• die Verhängung härterer Strafen für rassisch motivierte Straftaten sowohl von Privat-personen 
als auch von Angehörigen des öffentlichen Dienstes

• gleichberechtigten Zugang zu wirksamen Rechtsbehelfen (Gerichts-, Verwaltungs-, Schlich-
tungs- oder Vermittlungsverfahren).

10. dafür zu sorgen, dass die nationalen Rechtsvorschriften jede Art von diskriminierender Hand-
lung untersagen und dass alle Verdachtsfälle von Diskriminierung eingehend und objektiv unter-
sucht werden.

11. gegebenenfalls Sondereinrichtungen zur Durchsetzung solcher Gesetze zu schaffen und inner-
staatliche Mechanismen zur Überwachung und regelmäßigen Berichterstattung einzuführen, die 
Einblick in die Fortschritte bei der Umsetzung der Rechtsvorschriften geben; Roma- und Sinti-Ver-
treter zur Teilnahme in solchen Gremien aufzurufen, deren Arbeit öffentlich zugänglich sein sollte.

12. wo nötig, umfassende nationale Strategien oder Aktionspläne zur Verbesserung der Lage der 
Roma und Sinti zu entwickeln, die auch spezielle Maßnahmen zum Vorgehen gegen Diskriminie-
rung in allen Lebensbereichen vorsehen.

13. die Ergebnisse dieser Strategien, insbesondere auf lokaler Ebene, regelmäßig zu bewerten und 
die Roma- und Sinti-Gemeinden in den Evaluierungsprozess einzubeziehen.

14. danach zu trachten, die Beziehungen zwischen den Roma und Sinti und allen anderen Bürgern 
durch die Förderung eines echten Dialogs oder von Konsultationen oder durch andere geeignete 
Mittel zu verbessern, um Toleranz zu fördern und Vorurteile und negative Rollenbilder auf bei-
den Seiten zu überwinden.
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15. alle Arten und maßgeblichen Fälle von Diskriminierung unter Beachtung der nationalen und 
internationalen Datenschutzstandards zu dokumentieren, um die Lage der Roma und Sinti bes-
ser beurteilen und ihren Bedürfnissen entsprechen zu können,

16. dafür zu sorgen, dass Gewalthandlungen gegen Roma und Sinti entschlossen und wirksam 
untersucht werden, vor allem wenn Verdachtsgründe vorliegen, dass die Taten rassisch motiviert 
waren, und die Täter gemäß dem innerstaatlichen Recht und den einschlägigen Menschenrechts-
standards strafrechtlich zu verfolgen,

17. zu gewährleisten, dass die Urheber diskriminierender oder gewalttätiger Handlungen nicht 
ungestraft bleiben, unter anderem durch rasche und wirksame Ermittlung und Bestrafung durch 
die Polizei,

18. den Zugang der Roma und Sinti zu den Gerichten durch Maßnahmen wie Rechtshilfe und 
Bereitstellung von Informationen in Romani zu erleichtern,

19. in allen Maßnahmen und Programmen auf die Lage der Roma- und Sinti-Frauen Bedacht zu 
nehmen, die oft sowohl aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit als auch ihres Geschlechts Opfer 
von Diskriminierung werden. Den OSZE-Institutionen und -Strukturen werden folgende Maß-
nahmen empfohlen:

20. Das BDIMR und gegebenenfalls andere OSZE-Institutionen und -Strukturen, einschließlich 
der OSZE-Feldeinsätze, werden den Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen bei der Ausarbeitung 
von Antidiskriminierungsgesetzen sowie bei der Einrichtung von Antidiskriminierungsstellen 
behilflich sein.

21. Der HKNM wird im Rahmen seines Mandats die Entwicklung der Antidiskriminierungsgesetze 
beobachten und die Teilnehmerstaaten gegebenenfalls diesbezüglich beraten und unterstützen.

22. Das BDIMR wird die Teilnehmerstaaten auf Ersuchen dabei beraten, wie ihre bestehenden Ein-
richtungen wie Volksanwaltschaften, Kommissionen zur Bekämpfung von Diskriminierung, Dis-
ziplinarkommissionen der Polizei und andere einschlägige Gremien zum Abbau der Spannungen 
zwischen den Roma und Sinti und Nicht-Roma-Gemeinden beitragen können.

23. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti wird sich für eine Verbesserung 
der Beziehungen zwischen nichtstaatlichen Organisationen der Roma und Sinti und den Teilneh-
merstaaten einsetzen.

24. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti wird als Clearing-Stelle für Ini-
tiativen der Teilnehmerstaaten agieren und den Informationsaustausch über bewährte Praktiken 
erleichtern.

25. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti wird in enger Zusammenarbeit 
mit den Teilnehmerstaaten, Roma- und Sinti-Gemeinden und nach Möglichkeit auch mit ande-
ren internationalen Organisationen sowie unter voller Achtung der Datenschutzgesetze Doku-
mentationsmaterial sammeln, das die Entwicklung gezielterer politischer Maßnahmen ermöglicht.
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Polizei

Den Teilnehmerstaaten wird empfohlen:

26. politische Konzepte zu entwickeln, die den Strafverfolgungsinstitutionen die Lage der Roma 
und Sinti verstärkt zu Bewusstsein bringen und die Vorurteilen und negativen Rollenbildern ent-
gegenwirken,

27. Ausbildungsprogramme zu entwickeln, um unangemessene Gewaltanwendung zu verhindern, 
das Bewusstsein für die Menschenrechte zu heben und deren Achtung zu fördern.

28. politische Konzepte zu entwickeln, die darauf abzielen: (1) die Beziehungen zwischen den Roma- 
und Sinti-Gemeinden und der Polizei zu verbessern, um Übergriffe und Gewalt gegen Roma und 
Sinti zu verhindern, und (2) das Vertrauen der Roma und Sinti in die Polizei zu stärken,

29. politische Konzepte sowie Verfahren zu entwickeln, um ein wirksames Vorgehen der Polizei 
im Fall rassisch motivierter Gewalt gegen Roma und Sinti zu gewährleisten.

30. im Einvernehmen mit den nationalen Polizeikräften, NROs und Vertretern der Roma- und 
Sinti-Gemeinden zu prüfen, inwieweit die derzeit geübte nationale Praxis von den internationa-
len Polizeistandards abweicht,

31. in enger Partnerschaft mit internationalen Organisationen und Roma-NROs gegebenenfalls poli-
tische Erklärungen, Verhaltenskodizes, Praxisratgeber und Schulungsprogramme auszuarbeiten,

32. Roma und Sinti zu ermutigen, als nachhaltige Methode zur Förderung von Toleranz und Viel-
falt in Strafverfolgungseinrichtungen mitzuarbeiten.

Den OSZE-Institutionen und -Strukturen werden folgende Maßnahmen empfohlen:

33. Die Gruppe für strategische Polizeiangelegenheiten und das BDIMR werden den Teilnehmer-
staaten bei der Erarbeitung von Programmen und vertrauensbildenden Maßnahmen – wie bür-
gernahe Polizeiarbeit – behilflich sein, die die Beziehungen zwischen den Roma und Sinti und

der Polizei insbesondere auf lokaler Ebene verbessern. 34. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fra-
gen der Roma und Sinti und die Gruppe für strategische Polizeiangelegenheiten werden im Rah-
men ihrer jeweiligen Mandate eine Sammlung „bewährter Polizeipraktiken“ in der OSZE-Region 
zum Thema Polizeiarbeit und Roma- und Sinti-Gemeinden zusammenstellen.

35. Der HKNM, die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti und die Gruppe für 
strategische Polizeiangelegenheiten werden den Teilnehmerstaaten dabei behilflich sein, Verhal-
tenskodizes zur Verhütung rassebezogener Klischees und zur Verbesserung interethnischer Bezie-
hungen auszuarbeiten.

Massenmedien

Den Teilnehmerstaaten wird empfohlen:

36. Informations- und Aufklärungsfeldzüge durchzuführen, um Vorurteile gegen Roma und Sinti 
und negative stereotype Vorstellungen von ihnen zu bekämpfen,
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37. im Interesse der freien Meinungsäußerung zur Ausbildung von Roma- und SintiJournalisten 
und zu ihrer Beschäftigung in Medienunternehmen anzuregen, um einen breiteren Zugang der 
Roma und Sinti zu den Medien zu ermöglichen.

38. die Medien zu ermutigen, positive Aspekte des Roma-Lebens aufzuzeigen und ein ausgewoge-
nes Bild davon zu zeichnen, auf eine klischeehafte Darstellung der Roma und Sinti zu verzichten 
und es zu unterlassen, Spannungen zwischen verschiedenen Volksgruppen zu schüren; zur Förde-
rung dieses Ziels Runde Tische zwischen Medienvertretern und Vertretern der Roma und Sinti zu 
veranstalten. Den OSZE-Institutionen und -Strukturen werden folgende Maßnahmen empfohlen:

39. Der Beauftragte für Medienfreiheit sollte in Zusammenarbeit mit dem BDIMR und einschlä-
gigen internationalen Organisationen überlegen, auf welche Weise die OSZE zur Schaffung einer 
europäischen Roma-Rundfunkstation beitragen könnte, die in ganz Europa Sendungen ausstrahlt. 
Das BDIMR und der Medienbeauftragte sollten öffentliche Debatten, Antidiskriminierungskam-
pagnen und gemeinsame Schulungsprogramme mit den Medien und für die Medien organisieren.

40. Der Medienbeauftragte sollte gegebenenfalls Schulungsseminare für RomaJournalisten erleich-
tern.

41. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti und der Medienbeauftragte wer-
den mit Journalisten Runde Tische über das Bild der Roma- und Sinti-Gemeinschaften in der 
Gesellschaft veranstalten.

42. Der HKNM wird auch weiterhin Richtlinien für Entscheidungsträger betreffend die Nutzung 
der staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten in multikulturellen Gemeinschaften ausarbeiten 
und verbreiten, damit unter anderem Minderheitensender, etwa auch der Roma und Sinti, unter-
stützt werden und ihr Zugang zu den Medien verbessert wird.

IV. Behandlung sozioökonomischer Fragen

Es müssen Maßnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass Roma und Sinti dieselben sozi-
alen und wirtschaftlichen Rechte genießen wie andere. Vor allem Maßnahmen, die an der Basis 
ansetzen, insbesondere solche, die von Roma-Gruppen selbst ausgehen, sind nötig, um die Roma 
und Sinti in das soziale und wirtschaftliche Leben zu integrieren und ihre Isolierung und Armut 
zu bekämpfen. Die OSZE und ihre Teilnehmerstaaten sollten weiterhin diese Integration fördern.

Wohnungswesen und Lebensbedingungen

Den Teilnehmerstaaten wird empfohlen:

43. Mechanismen und institutionelle Verfahren einzuführen, um Rechte an Grund und Boden 
und sonstige Eigentumsrechte zu klären und die rechtliche Stellung von Roma und Sinti, die unter 
ungeklärten rechtlichen Verhältnissen leben, zu bereinigen (z. B. RomaGemeinden ohne Land-
rechte oder deren Wohnviertel nicht in der Raumordnung der Hauptgemeinde verzeichnet sind; 
Familien und Häuser ohne rechtsgültigen Nutzungsbescheid in Siedlungen, in denen die Men-
schen de facto seit Jahrzehnten leben).

44. Roma und Sinti in die Gestaltung der Wohnraumpolitik sowie in die Errichtung, Sanierung bzw. 
Erhaltung der für sie bestimmten öffentlichen Wohnungsbauprojekte einzubeziehen; sicherzustellen, 
dass Wohnungsbauprojekte nicht die Abschottung zwischen Volksgruppen bzw. Rassen fördern,
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45. zu überlegen, die Bürgschaft für Darlehen an Teilnehmerstaaten zu übernehmen, die internatio-
nale Organisationen und Finanzinstitutionen gegebenenfalls für Wohnungsbauprojekte zuguns-
ten einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen bereitstellen,

46. die Möglichkeit genossenschaftlicher Wohnungsbaupläne für Roma-Gemeinschaften zu för-
dern und für die zur Erhaltung solcher Einrichtungen nötige Ausbildung zu sorgen. Den OSZE-
Institutionen und -Strukturen werden folgende Maßnahmen empfohlen:

47. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti und das Büro des Koordinators 
für ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE werden ermutigt, sich intensiver dafür 
einzusetzen, dass Informationen über Ressourcen verfügbar gemacht werden, die ausländische 
Geber für konkrete – insbesondere von Roma- und Sinti-Gruppen entwickelte – Projekte zur 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung von Roma- und Sinti-Gemeinschaften bereitstellen, 
und dass diese Ressourcen leichter zugänglich sind. Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Probleme

Den Teilnehmerstaaten wird empfohlen:

48. eine stärkere Vertretung qualifizierter Roma und Sinti im öffentlichen Dienst anzustreben.

49. Ausbildungsprogramme auszuarbeiten, die unterrepräsentierte Gruppen wie die Roma und 
Sinti auf eine Beschäftigung in der kommunalen Verwaltung und in anderen Bereichen vorberei-
ten, und politische Konzepte zu entwickeln, die die Beschäftigung der Absolventen dieser Pro-
gramme als Beamte des öffentlichen Dienstes fördern,

50. die Auswirkungen subventionierter Beschäftigungsprogramme neu zu bewerten und dabei spe-
ziell auf deren Bildungskomponenten zu achten, damit diese die Wettbewerbsfähigkeit der Roma 
und Sinti auf dem Arbeitsmarkt erhöhen,

51. politische Konzepte sowie Programme, auch für Berufsbildung, zu entwickeln, um die verwert-
baren Kenntnisse und die Beschäftigungschancen von Roma und Sinti, insbesondere von jungen 
Leuten und Frauen, zu verbessern,

52. sozialpolitische Maßnahmen zu treffen, die die Suche nach einer Beschäftigung attraktiver 
machen, um die Abhängigkeit von Sozialleistungen auf Dauer zu verhindern.

Den OSZE-Institutionen und -Strukturen werden folgende Maßnahmen empfohlen:

53. Der Koordinator für ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE wird auf Ersuchen 
der Teilnehmerstaaten gemeinsam mit einschlägigen internationalen Organisationen zur Entwick-
lung von Konzepten zur Überwindung der Schwierigkeiten und der Diskriminierung beitragen, 
die Roma und Sinti daran hindern, ihr Potenzial im wirtschaftlichen Bereich voll auszuschöpfen.

54. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti und der Koordinator für ökono-
mische und ökologische Aktivitäten der OSZE werden die Entwicklung der Beschäftigungschancen 
und unternehmerischen Fähigkeiten der Roma und Sinti unterstützen, indem sie in den Teilneh-
merstaaten Ausbildungs- und Umschulungsprogramme einrichten. Erfolgreiche Praktiken, ins-
besondere hinsichtlich der Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten und kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) (z. B. das Seminarprogramm für Jungunternehmer) könnten an die Bedürf-
nisse der Roma und Sinti angepasst werden. Der Koordinator für ökonomische und ökologische 
Aktivitäten der OSZE könnte auch mithelfen, dass sich Roma und Sinti verstärkt im wirtschaftli-
chen und sozialen Bereich einbringen, indem er bei Partnerorganisationen und Finanzinstitutionen 
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um Unterstützung für Mikrokreditprogramme in Form kleiner Darlehen für die Gründung klei-
ner Unternehmen wirbt.

55. Der Koordinator für ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE kann – in engem 
Kontakt und in Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen, um Arbeitsüber-
schneidungen mit diesen zu vermeiden, – die Regierungen bei der Beurteilung der Auswirkungen 
wirtschaftspolitischer Maßnahmen und Prozesse auf Roma- und SintiGemeinden unterstützen 
(durch die Ausarbeitung von Indikatoren für die Wirksamkeit/ Beurteilung politischer Strategien).

56. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti und der Koordinator für öko-
nomische und ökologische Aktivitäten der OSZE werden anhand von Forschungsergebnissen des 
UNDP und anderer Organisationen die Bedürfnisse der Roma und Sinti ermitteln, um politische 
Strategien fördern zu können, die Art und Umfang ihrer speziellen Bedürfnisse in jedem Teilneh-
merstaat berücksichtigen.

57. In Abstimmung mit einschlägigen internationalen Organisationen (insbesondere UNDP und 
Weltbank) werden die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti und der Koordi-
nator für ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE prüfen, wie ein besserer Zugang der 
Roma und Sinti zu regulären Ausbildungsprogrammen erreicht werden kann. Es können auf die 
Bedürfnisse der Roma und Sinti zugeschnittene Workshops oder Diskussionen am Runden Tisch 
organisiert werden, in denen die Mitglieder der Gemeinschaft über die wirtschaftlichen und sozi-
alen Rechte des Einzelnen und von Unternehmen informiert und unterrichtet werden.

Gesundheitswesen

Den Teilnehmerstaaten wird empfohlen:

58. sicherzustellen, dass Roma und Sinti ohne jede Diskriminierung Zugang zu Gesundheits-
diensten haben,

59. das Bewusstsein des Personals der Gesundheitsdienste für die speziellen Bedürfnisse der Roma- 
und Sinti-Bevölkerung zu heben.

60. sich mit dem verstärkten Auftreten von Krankheit und Mangelernährung in RomaGemein-
schaften zu befassen,

61. den frühzeitigen Zugang der Roma- und Sinti-Bevölkerung zu den allgemeinen Gesundheits-
diensten zu fördern, indem sie:

(a) die Roma und Sinti über die Verfügbarkeit solcher Dienste informieren und ihnen sagen, wie 
sie sie nützen können;

(b) das Vertrauen der Roma und Sinti in die Einrichtungen des Gesundheitswesens stärken, unter 
anderem durch: Sanktionen in Fällen direkter oder indirekter Diskriminierung von Roma und 
Sinti, Schulung des Personals der Gesundheitsdienste im Verständnis für maßgebliche Aspekte der 
Roma-Kultur und Unterstützung von Mediatoren, die eine wichtige Rolle zur Überwindung der 
Kluft zwischen RomaGemeinschaften und Einrichtungen des Gesundheitswesens spielen können.

62. der Gesundheit von Frauen und Mädchen besondere Aufmerksamkeit zu schenken, unter 
anderem durch:

(a) die Förderung bzw. Entwicklung von Informationsprogrammen zum Thema Gesundheit (ein-
schließlich Ernährung, Säuglingspflege und Gewalt in der Familie usw.) und;
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(b) verbesserten Zugang zu gynäkologischer Betreuung, einschließlich Schwangerenberatung, 
Geburtshilfe und Betreuung nach der Geburt, unter anderem durch Information und Schulung.

63. speziell auf die Gesundheit von Roma- und Sinti-Kindern zu achten und zu diesem Zweck für 
geeignete pädiatrische Betreuung zu sorgen, einschließlich präventivmedizinischer Maßnahmen 
wie Impfaktionen in Roma-Siedlungen.

Den OSZE-Institutionen und -Strukturen werden folgende Maßnahmen empfohlen:

64. Das BDIMR wird gemeinsam mit anderen internationalen Organisationen und NROs anhand 
vorhandener Forschungsdaten die sozioökonomischen, politischen und kulturellen Faktoren ermit-
teln die den Gesundheitszustand bestimmter Roma- und Sinti-Bevölkerungen beeinflussen, und 
die Teilnehmerstaaten in Bezug auf öffentliche Gesundheitsprogramme beraten, die auf den ermit-
telten Bedarf abgestimmt sind.

65. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti und gegebenenfalls andere OSZE-
Institutionen und -Strukturen, einschließlich der OSZE-Feldeinsätze, werden die Teilnehmerstaa-
ten bei der Einführung von Bildungsinitiativen unterstützen, die mithelfen sollen, dass die Roma 
und Sinti die regulären Gesundheitsdienste voll in Anspruch nehmen. Sie werden unter anderem 
einschlägige Informationen über bewährte Praktiken sammeln, zusammenstellen und verbreiten.

66. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti wird insbesondere gewährleis-
ten, dass Roma und Sinti Zugang zu Programmen zur Verhinderung bzw. Behandlung von Dro-
genmissbrauch und -abhängigkeit sowie von Aids und damit verbundenen Erkrankungen haben.

V. Verbesserung des Zugangs zu Bildung

Bildung ist eine Grundvoraussetzung für die gleichberechtigte Mitwirkung der Roma und Sinti 
am politischen, sozialen und wirtschaftlichen Leben ihres Landes. Wirksamen Sofortmaßnahmen 
in diesem Bereich, insbesondere Maßnahmen zur Förderung des Schulbesuchs und zur Bekämp-
fung des Analphabetentums, sollte sowohl von Seiten der Entscheidungsträger als auch der Roma- 
und Sinti-Gemeinschaften höchste Priorität eingeräumt werden. Die Bildungspolitik sollte darauf 
abzielen, Roma und Sinti in das Regelschulwesen zu integrieren, indem ihnen auf allen Ebenen 
voller und gleichberechtigter Zugang gewährt wird, wobei im Hinblick auf kulturelle Unterschiede 
einfühlsam vorzugehen ist.

Den Teilnehmerstaaten wird empfohlen:

67. zu gewährleisten, dass das innerstaatliche Recht entsprechende Bestimmungen enthält, die Ras-
sentrennung und Diskriminierung im Bildungswesen verbieten, und im Fall von Verstößen gegen 
diese Gesetze wirksame Abhilfe vorsieht,

68. Vertreter der Roma und Sinti bei der Gestaltung der sie betreffenden Bildungspolitik zu kon-
sultieren.

69. im Bildungswesen die Chancengleichheit für Roma- und Sinti-Kinder aktiv zu fördern, insbe-
sondere durch Bereitstellung sprachbezogener und sonstiger Hilfe,

70. konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität und Effizienz der Ausbildung von Roma- 
und Sinti-Kindern zu ergreifen und zu einer verstärkten Vertretung von Roma und Sinti unter der 
Lehrerschaft zu ermutigen.
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71. die Geschichte und Kultur der Roma in Lehrbücher aufzunehmen, unter besonderer Berück-
sichtigung des Leids der Roma und Sinti während des Holocaust,

72. Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, um die Achtung, den Schutz und die Förderung des 
Romani und seiner Lehre sowie der Roma-Kultur als Bestandteil des kulturellen Erbes der Roma 
und Sinti zu gewährleisten.

73. umfassende Programme zur Aufhebung der Trennung nach ethnischen Kriterien im Schulwe-
sen zu entwickeln und umzusetzen, mit dem Ziel: (1) die Praxis der systematischen Überstellung 
von Roma-Kindern in Sonderschulen oder Sonderklassen (z. B. Schulen für geistig Behinderte, 
eigene Schulen und Klassen für Roma- und Sinti-Kinder) abzustellen und (2) Roma-Kinder aus 
Sonderschulen in Regelschulen zu übernehmen,

74. finanzielle Mittel für die Überstellung der Roma-Kinder in das Regelschulwesen und für die 
Entwicklung schulischer Unterstützungsprogramme zur Erleichterung des Umstiegs in das Regel-
schulwesen bereitzustellen.

75. den Zugang von Roma-Kindern zum Regelschulwesen durch folgende Maßnahmen zu erleich-
tern:

(a) entschiedenes Vorgehen gegen Manifestationen von Vorurteilen gegenüber Roma und Sinti 
in Schulen;

(b) Schulung des Lehrpersonals in multikultureller Erziehung und in Möglichkeiten des Umgangs 
mit ethnisch gemischten Klassen;

(c) Entwicklung von Strategien zur Mobilisierung der Öffentlichkeit gegen Trennung nach ethni-
schen Kriterien in Schulen;

(d) Unterstützung bei der Überwindung der Kluft zwischen Roma- und Sinti-Kindern und ande-
ren Schülern, unter anderem durch Vorschulprogramme zur Vorbereitung der Roma- und Sinti-
Kinder auf die Grundschule;

(e) unterstützende Maßnahmen, um die Zahl der Mediatoren/Ausbilder und Lehrer, die Roma-
Gemeinschaften entstammen, zu erhöhen.

76. antirassistische Lehrpläne für die Schulen und Antirassismus-Kampagnen für die Medien zu 
entwickeln und umzusetzen.

77. Strategien zu entwickeln, die die gesamte Bandbreite der Faktoren ansprechen, durch die Roma- 
und Sinti-Kinder vom Schulbesuch abgehalten werden, wobei unter anderem auch zu gewährleisten 
ist, dass Roma- und Sinti-Familien wie alle anderen Einwohner im Besitz der für die Anmeldung 
notwendigen Dokumente sind,

78. die Ausarbeitung sozialer Unterstützungsprogramme für einkommensschwache Roma-Fami-
lien mit Kindern im schulpflichtigen Alter in Erwägung zu ziehen.

79. den regelmäßigen Schulbesuch der Roma- und Sinti-Kinder zu fördern, unter anderem durch 
die Einbindung von Familien- und Sozialmediatoren, Aufklärung der Eltern und der Gemeinde-
ältesten unter den Roma und Sinti über ihre Pflicht, ihren Kindern den Schulbesuch zu ermög-
lichen, und insbesondere durch gleichberechtigten Zugang zum Bildungswesen für Mädchen,
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80. besonders darauf zu achten, dass Roma- und Sinti-Mädchen im Hinblick auf ihre schulische 
und soziale Integration Chancengleichheit genießen, und Programme auszuarbeiten, um deren 
besonders hoher Schulabbruchsrate entgegenzuwirken.

81. die Entwicklung geeigneter Programme für Personen ohne Grundschulabschluss und Anal-
phabeten in Erwägung zu ziehen,

82. bei Bedarf Stipendienprogramme für Roma-Studenten auszuarbeiten und diese zu einer ver-
stärkten Teilnahme an bestehenden Stipendienprogrammen zu ermutigen.

83. die Vertrautheit von Roma und Sinti im Umgang mit dem Computer durch Einrichtung infor-
mativer Internetseiten zu fördern.

84. die Bildungspolitik regelmäßig auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Den OSZE-Institutionen 
und -Strukturen werden folgende Maßnahmen empfohlen:

85. er HKNM wird den Teilnehmerstaaten nahe legen, ihrer Verpflichtung, allen Mitgliedern 
der Gesellschaft freien und gleichberechtigten Zugang zum öffentlichen Bildungswesen zu bie-
ten, nachzukommen und Maßnahmen zur Verbesserung der diesbezüglichen Lage der Roma und 
Sinti zu ergreifen.

86. Der HKNM wird weiterhin Anleitungen in Bezug auf Bildungsmodelle, Lehrplaninhalte sowie 
die Vermittlung von Kenntnissen der Muttersprache und den Unterricht in der Muttersprache, 
einschließlich des Romani, geben.

VI. Verstärkung der Teilnahme am öffentlichen und politischen Leben

Roma und Sinti stoßen in ihren Bemühungen um Teilnahme am öffentlichen – und insbesondere 
am politischen – Leben ihres Landes auf spezifische Schwierigkeiten. Ein niedriges Bildungsniveau 
und eine manchmal diskriminierende Haltung ihnen gegenüber tragen erheblich dazu bei, dass 
Roma und Sinti auf allen Verwaltungsebenen unterrepräsentiert sind. Roma und Sinti haben ein 
gleiches Recht auf Mitwirkung am öffentlichen Leben. Dazu zählt das aktive und passive Wahl-
recht, die Mitsprache in öffentlichen Angelegenheiten und die Gründung politischer Parteien 
ohne Diskriminierung. Die in den letzten Jahren unternommenen Bemühungen um Förderung 
der politischen Mitsprache der Roma sollten Unterstützung finden, insbesondere jene, die aus den 
Roma-Gruppen selbst kommen.

Den Teilnehmerstaaten wird empfohlen:

87. sich aktiv darum zu bemühen, dass Roma und Sinti so wie alle anderen Einwohner im Besitz 
aller notwendigen Dokumente sind, insbesondere von Geburtsurkunden, Personalausweisen und 
Krankenversicherungsnachweisen, und bei der Lösung von Problemen im Zusammenhang mit 
dem Fehlen wichtiger Dokumente unbedingt mit Bürgerorganisationen der Roma und Sinti part-
nerschaftlich zusammenzuarbeiten. 88. auf die folgenden Grundbedingungen für die Gewähr-
leistung einer wirksamen Teilnahme der Roma und Sinti am öffentlichen und politischen Leben 
Bedacht zu nehmen:

• Frühzeitige Einbindung: bei jeder Initiative in Bezug auf Roma und Sinti sollten diese in der Ent-
wicklungs-, Implementierungs- und Evaluierungsphase so früh wie möglich eingebunden werden;

• Mitsprache: Roma und Sinti sollten in formelle Konsultationsprozesse einbezogen werden, und 
die Wirksamkeit der Mechanismen, durch die ihnen die Mitgestaltung bei wichtigen politischen 
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Initiativen ermöglicht wird, sollte durch ihre Mitsprache in einem breit angelegten repräsenta-
tiven Prozess gewährleistet werden;

• Transparenz: Programme und Vorschläge sollten rechtzeitig vor Ablauf von Entscheidungsfris-
ten in Umlauf gebracht werden, um sinnvolle Analysen und Beiträge von Vertretern der Roma- 
und Sinti-Gemeinschaften zu ermöglichen;

• Sinnvolle Beteiligung von Roma und Sinti auf allen Verwaltungsebenen: die Mitarbeit von Roma 
und Sinti in der lokalen Verwaltung ist eine wesentliche Voraussetzung für die wirksame Umset-
zung der sie betreffenden politischen Strategien;

• Eigenverantwortung: Roma und Sinti spielen eine wesentliche, ja unersetzliche Rolle, wenn 
gewährleistet werden soll, dass das Recht auf Teilnahme am politischen Geschehen auch in der 
Praxis wahrgenommen wird.

89. dafür zu sorgen, dass gewählte Amtsträger enge Arbeitsbeziehungen zu Roma- und Sinti-
Gemeinschaften herstellen,

90. Mechanismen zu schaffen, die eine gleichberechtigte, direkte und offene Kommunikation zwi-
schen Vertretern der Roma und Sinti und staatlichen Stellen gewährleisten, wozu auch Beiräte und 
Konsultativorgane gehören.

91. die Interaktion zwischen politischen Führern auf lokaler und nationaler Ebene und einzelnen 
Roma-Gruppen zu erleichtern,

92. Wahlaufklärung zu betreiben, um Roma zu einer verstärkten Teilnahme an Wahlen zu moti-
vieren.

93. zu gewährleisten, dass Roma bei der Stimmabgabe frei entscheiden können und über den dafür 
nötigen Wissensstand verfügen,

94. Maßnahmen zu ergreifen, um die gleichberechtigte Ausübung des Wahlrechts durch Frauen 
zu garantieren, einschließlich der Durchsetzung des Verbots der Abgabe so genannter „Familien-
stimmen“.

95. Roma und Sinti zu einem verstärkten Engagement in der öffentlichen Verwaltung zu ermutigen, 
bei Bedarf auch durch spezielle Maßnahmen zur Förderung ihrer Teilnahme am öffentlichen Dienst.

96. Roma und Sinti zu ermutigen, auf allen Verwaltungsebenen Ämter anzunehmen, die durch 
Wahlen oder Ernennung besetzt werden,

97. Roma und Sinti in die Lage zu versetzen, dass sie auf staatlicher und lokaler Ebene als gewählte 
Vertreter ihrer Gemeinschaft und als Bürger ihres Landes an Entscheidungsprozessen teilneh-
men können.

98. die Teilnahme von Roma-Frauen am öffentlichen und politischen Leben zu fördern und Roma-
Frauen in die Lage zu versetzen, gleichberechtigt mit Männern in konsultativen und anderen 
Mechanismen mitzuwirken, durch die ein breiterer Zugang zu allen Bereichen des öffentlichen 
und politischen Lebens ermöglicht werden soll. Den OSZE-Institutionen und -Strukturen wer-
den folgende Maßnahmen empfohlen:
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99. Das BDIMR und gegebenenfalls andere OSZE-Institutionen und -Strukturen, einschließlich 
der OSZE-Feldeinsätze, werden Programme ausarbeiten, deren Ziel es ist, die für eine umfassende 
politische Mitsprache erforderliche Registrierung zu ermöglichen.

100. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti sollte an der Organisation von 
Schulungen für und durch Roma-NROs, einschließlich Medienorganisationen, mitwirken, durch 
die einer breiteren Roma-Öffentlichkeit demokratische Abläufe und Fragen der demokratischen 
Mitsprache näher gebracht werden sollen.

101. Das BDIMR und gegebenenfalls andere OSZE-Organisationen und -Strukturen, einschließ-
lich der OSZE-Feldeinsätze, werden Programme zur Wählerschulung und Wählereintragung ent-
wickeln und umsetzen.

102. Das BDIMR wird als Vermittler für die Weitergabe von Informationen und bewährten Prak-
tiken unter den Teilnehmerstaaten und anderen internationalen Organisationen fungieren.

103. Das BDIMR wird seine bisherige Gepflogenheit, die Teilnahme von Roma an Ab- stimmungs- 
und Wahlprozessen zu untersuchen, verstärkt fortsetzen und so wie bisher Roma- und Sinti-Exper-
ten in seine Wahlbeobachtungsmissionen im OSZE-Gebiet aufnehmen.

104. Der HKNM wird im Rahmen seines Mandats die Staaten weiterhin in Bezug auf geeignete 
Mittel und Wege zur Erleichterung der Teilnahme von Roma und Sinti an allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens beraten.

105. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti und gegebenenfalls andere 
OSZE-Institutionen und -Strukturen, einschließlich der OSZE-Feldeinsätze, werden Programme 
erstellen, durch die Vertreter der Roma und Sinti motiviert werden, für gewählte Organe zu kan-
didieren, oder nach kreativen Lösungen suchen, die die Mitwirkung von Vertretern der Roma und 
Sinti an nationalen und lokalen Entscheidungsprozessen gewährleisten.

106. Das BDIMR wird sein besonderes Augenmerk auf Aktivitäten richten, durch die Roma-
Frauen ein besserer Zugang zu allen Bereichen des öffentlichen und politischen Lebens ermög-
licht werden soll.

VII. Roma und Sinti in und nach Krisensituationen

Die Teilnehmerstaaten sind verpflichtet zu gewährleisten, dass auch in und nach Krisensituationen 
alle Grundrechte, einschließlich der in den einschlägigen internationalen Rechtsakten, insbeson-
dere dem Abkommen von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und seinem Protokoll von 
1967, verankerten Rechte der Flüchtlinge, unterschiedslos sichergestellt sind. Sie werden die Leit-
sätze der Vereinten Nationen zur Binnenvertreibung als nützlichen Rahmen für die Arbeit der OSZE 
und für ihre Initiativen zur Bewältigung des Problems der Binnenvertreibung berücksichtigen.

Den Teilnehmerstaaten wird empfohlen:

107. sich beim Erkennen von Krisensituationen mit Vertretern der Roma und Sinti zu beraten, um 
eine entsprechende Vorgehensweise zu ermöglichen und bestimmte geografische Gebiete zu loka-
lisieren, die Ausgangspunkt von Flüchtlingsbewegungen und Binnenvertreibungen sind, und um 
zu gewährleisten, dass auf die spezifische Lage der Roma und Sinti eingegangen wird.
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108. zu gewährleisten, dass Roma und Sinti, die zum Verlassen ihres Wohnorts gezwungen wer-
den (Flüchtlinge und Binnenvertriebene), ordnungsgemäß registriert werden und die entsprechen-
den Dokumente erhalten. 109. zu gewährleisten, dass Programme existieren, die es Flüchtlingen 
und Binnenver- triebenen unter den Roma und Sinti ermöglichen, eine fundierte Entscheidung 
bezüglich einer dauerhaften Lösung für ihre Situation zu treffen, einschließlich der Ausübung ihres 
Rechts auf eine endgültige Rückkehr in Sicherheit und Würde. Diese Programme sollten konkrete 
Antworten auf alle Fragen der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen geben und in den jeweiligen 
Sprachen zur Verfügung stehen.

110. zu gewährleisten, dass Roma- und Sinti-Flüchtlinge entsprechend den einschlägigen internatio-
nalen Schutznormen und -standards und in einer nicht diskriminierenden Weise behandelt werden.

111. von der Rolle des BDIMR bei der Konfliktverhütung und der Feststellung von Gebieten, in 
denen ein rasches Einschreiten erforderlich ist, Gebrauch zu machen und sich das diesbezügliche 
Fachwissen des HKNM der OSZE zunutze zu machen,

112. sich in und nach Krisensituationen besonders der Bedürfnisse der Roma- und SintiFrauen 
und -Kinder anzunehmen, insbesondere durch Gewährleistung ihres Zugangs zu medizinischer 
Versorgung, Wohnraum und zum Schulbesuch.

Den OSZE-Institutionen und -Strukturen werden folgende Maßnahmen empfohlen:

113. Das BDIMR wird seine spezifische Rolle in Bezug auf die Konfliktverhütung und das Erken-
nen potenzieller Krisengebiete, die ein rasches Einschreiten erfordern, wahrnehmen.

114. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti ist entsprechend ihrem Mandat 
aufgerufen, in Krisensituationen wirksam zu reagieren, indem es unter anderem mit den betreffen-
den Regierungen, zwischenstaatlichen Gremien und internationalen Organisationen, insbesondere 
UNHCR, zusammenarbeitet, um den Schutz gefährdeter RomaGemeinschaften zu gewährleisten.

115. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti wird unter öffentlichen Bediens-
teten, Journalisten und anderen Personengruppen Aufklärungsarbeit im Hinblick auf die Lage 
der Roma und Sinti in Krisen- oder Konfliktgebieten leisten. 116. Das BDIMR wird sich aktiv 
darum bemühen, die von den Teilnehmerstaaten in Bezug auf Roma und Sinti getroffenen Maß-
nahmen zu analysieren, und Beratung anbieten, damit in bestimmten lokalen Zusammenhängen 
jene Spannungselemente besser bewältigt werden, die in offene Konflikte ausarten können, wenn 
dies nicht verhindert wird.

117. Der HKNM wird wie bisher seinem Auftrag, im frühestmöglichen Stadium Konfliktverhü-
tung zu betreiben, nachkommen.

VIII. Verstärkung der Zusammenarbeit und Koordination mit anderen internationalen 
Organisationen und NROs

Angesichts der verstärkten Aufmerksamkeit, die verschiedene internationale Organisationen Fra-
gen der Roma und Sinti widmen, bedarf es zur Vermeidung von Doppelgleisig- keiten der Koordi-
nation und Zusammenarbeit. Um eine wirksame Umsetzung des Aktionsplans zu gewährleisten, 
wird die OSZE, insbesondere das BDIMR, mit internationalen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen eng zusammenarbeiten.
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118. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti wird sich weiterhin aktiv an der 
Informellen Kontaktgruppe der zwischenstaatlichen Organisationen für Roma- Fragen beteiligen.*

119. Die Stärkung und Aufwertung dieses informellen Gremiums wird in Zusammenarbeit mit 
allen in Betracht kommenden Partnern vereinbart und durchgeführt werden, insbesondere durch 
Gewährleistung der Mitwirkung von Vertretern aus OSZE-Teilnehmerstaaten. Regelmäßige Tref-
fen der Informellen Kontaktgruppe auf Expertenebene oder einer höheren Ebene, wenn dies für 
notwendig erachtet wird, sind im Hinblick auf die Erreichung dieses Ziels in Erwägung zu ziehen.

120. Die Informelle Kontaktgruppe sollte gemeinsame Orientierungspunkte und Prioritäten fest-
legen und zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten für eine bessere Koordination und Zusam-
menarbeit sorgen.

121. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti wird sich darum bemühen, die 
„Internationale Roma-Kontaktgruppe“ zu konsolidieren, und wird weitere Beiträge zur Initiative 
des Europarats hinsichtlich eines möglichen Europäischen Forums für Roma und Traveller leisten.

122. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti wird den betreffenden natio-
nalen und internationalen Institutionen Informations- und Koordinationsdienste bieten und den 
Dialog zwischen ihnen und Roma-NROs erleichtern.

123. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti wird sich darum bemühen, 
Beziehungen zu Organisationen der Roma und Sinti herzustellen, und ihnen dabei helfen, ihre 
Bemühungen und Ressourcen, sowohl innerhalb einzelner Staaten als auch über Grenzen hin-
weg, zu koordinieren und in vollem Umfang von den Möglichkeiten Gebrauch zu machen, die 
durch bestehende nationale und internationale, Roma und Sinti betreffende politische Strategien 
geboten werden.

124. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti wird sich die Erfahrungen und 
Beiträge bestehender Monitoring-Projekte, die von anderen internationalen Organisationen ent-
wickelt wurden, zunutze machen.

IX. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti

125. Bei Bedarf wird die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti die Weitergabe 
von Informationen zwischen OSZE-Teilnehmerstaaten erleichtern, die nationale politische Stra-
tegien für Roma und Sinti entwickelt haben oder diese verbessern möchten.

126. Auf Ersuchen wird die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti Teilnehmer-
staaten in Bezug auf zukünftige politische Strategien betreffend Roma und Sinti beraten und zu 
einem Diskurs zwischen Regierungen und Roma-NROs anregen.

127. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti wird den Aufbau von Kapazi-
täten in Roma- und Sinti-NROs unterstützen.

* Der Informellen Kontaktgruppe der zwischenstaatlichen Organisationen für Roma-Fragen gehören Vertreter der 
OSZE/BDIMR, des Europarats, der Europäischen Kommission und der Europäischen Union an. Die Internati-
onale Roma-Kontaktgruppe wurde im Oktober 2000 auf Initiative der Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der 
Roma und Sinti eingerichtet. Der Kontaktgruppe gehören Vertreter der International Romani Union, des Roma 
National Congress, gewählte Roma-Vertreter, Roma-Experten und Vertreter der Kontaktstelle des BDIMR für 
Fragen der Roma und Sinti an.
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128. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti wird eine Datenbank bewähr-
ter Praktiken der OSZE-Teilnehmerstaaten einrichten.

129. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti sollte bei der Analyse der von 
Teilnehmerstaaten getroffenen Maßnahmen sowie in bestimmten Situationen und bei Zwischen-
fällen betreffend Roma und Sinti eine konstruktive Rolle spielen. Zu diesem Zweck wird die Kon-
taktstelle direkte Kontakte zu Teilnehmerstaaten herstellen und pflegen und diesen als Berater 
und Gutachter zur Verfügung stehen.

130. Die betreffenden Regierungen werden bei der Suche nach effizienten Lösungen für Krisen-
situationen mit der Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti zusammenrbeiten.

131. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti wird Roma- und SintiGemein-
schaften besser über die Ressourcen und Aktivitäten der OSZE informieren.

132. In Zusammenarbeit mit einschlägigen OSZE-Institutionen und -Strukturen wird das BDIMR 
geeignete Maßnahmen ausarbeiten, deren Ziel es ist, den Menschenhandel, insbesondere den Kin-
derhandel, an seinen Wurzeln zu bekämpfen und den Roma- und SintiGemeinschaften dessen 
Folgen bewusst zu machen.

X. Umsetzung: Überprüfung und Beurteilung

133. Die Umsetzung des Aktionsplans wird auf den Implementierungstreffen zur menschlichen 
Dimension, Überprüfungskonferenzen und anderen einschlägigen Veranstaltungen zur mensch-
lichen Dimension überprüft werden.

134. Ausgehend von den Ergebnissen der oben erwähnten Treffen und den Beiträgen der konso-
lidierten Informellen Kontaktgruppe der zwischenstaatlichen Organisationen zu RomaFragen 
und der Internationalen Roma-Kontaktgruppe wird der Direktor des BDIMR dem Ständigen Rat 
Bericht erstatten; dieser kann den Teilnehmerstaaten und den OSZE-Institutionen Prioritäten für 
die Zusammenarbeit und Koordination empfehlen.

135. Der Ständige Rat wird regelmäßig informelle Informationsveranstaltungen der Kontaktstelle 
für Fragen der Roma und Sinti zu den von diesem Aktionsplan erfassten Bereichen organisieren, 
um zu beurteilen, welche Auswirkungen die darin vorgesehenen Maßnahmen auf nationaler und 
lokaler Ebene haben.

136. Um die Durchführung des Überprüfungsprozesses zu erleichtern, wird den OSZETeilneh-
merstaaten nahe gelegt, je nach Fall auf den Implementierungstreffen zur menschlichen Dimen-
sion, vor Überprüfungskonferenzen und im Ständigen Rat über aktuelle Entwicklungen betreffend 
die Lage der Roma und Sinti bzw. über Maßnahmen, die sich aus diesem Aktionsplan ableiten, 
zu informieren.

137. Alle einschlägigen OSZE-Institutionen und -Strukturen, einschließlich der OSZEFeldeinsätze, 
werden mit den Teilnehmerstaaten weiterhin engen Kontakt halten, um diesen bei der Umsetzung 
des Aktionsplans behilflich zu sein.

138. Die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti wird Gemeinschaften und Orga-
nisationen der Roma und Sinti und andere internationale Organisationen über diesen Aktions-
plan informieren.
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139. Damit die Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und Sinti die Aufgaben, mit denen 
sie in diesem Aktionsplan betraut wird, ausführen kann, wird sich der Ständige Rat der OSZE mit 
der Frage der Bereitstellung angemessener personeller und finanzieller Ressourcen befassen. Die 
Einzelheiten dazu werden vom Beratungsausschuss für Management und Finanzen ausgearbeitet 
und dem Ständigen Rat vorgelegt werden.

Beschluss Nr. 4/03

Toleranz und Nichtdiskriminierung

Der Ministerrat,

in der Erkenntnis, dass die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Demokra-
tie und Rechtsstaatlichkeit der Grundpfeiler des umfassenden Sicherheitskonzepts der OSZE ist,

unter Hinweis auf seine Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension, wie sie in der 
Schlussakte von Helsinki, der Charta von Paris für ein Neues Europa, der Europäischen Sicher-
heitscharta (Gipfeltreffen von Istanbul 1999) und allen anderen einschlägigen OSZE-Dokumen-
ten und -Beschlüssen verankert sind,

unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 6 über Toleranz und Nichtdiskriminierung, der auf dem Zehn-
ten Treffen des Ministerrats am 7. Dezember 2002 in Porto verabschiedet wurde,

unter Bekräftigung seiner Verpflichtung, Toleranz zu fördern und Diskriminierung zu bekämpfen, 
sowie seiner Besorgnis über alle Äußerungen von aggressivem Nationalismus, Rassismus, Chauvi-
nismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und gewalttätigem Extremismus in allen Teilneh-
merstaaten sowie über Diskriminierung, unter anderem aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des 
Geschlechts, der Sprache, der Religion oder Überzeugung, der politischen oder sonstigen Gesinnung, 
der nationalen oder sozialen Herkunft, des Besitzstandes, der Geburt oder sonstiger Umstände,

mit der eindringlichen Aufforderung an die zuständigen Behörden in allen Teilnehmerstaaten, 
auch weiterhin durch Diskriminierung und Intoleranz motivierte Gewalttaten auf der geeigneten 
Ebene und in angemessener Weise öffentlich zu verurteilen,

mit dem Ausdruck der Entschlossenheit, seine Bemühungen um die Förderung von Toleranz und 
Nichtdiskriminierung in allen Bereichen zu verstärken,

mit dem Ausdruck der Befriedigung über die von der OSZE 2003 geleistete Arbeit,

1. verpflichtet sich, die Umsetzung des Aktionsplans zur Verbesserung der Lage der Roma und 
Sinti im OSZE-Gebiet zu fördern;

2. beschließt, die laufenden Bemühungen um verstärkte Mitsprache der Frauen und eine wichtigere 
Rolle der Frauen bei der Förderung der Demokratisierung und wirtschaftlichen Entwicklung zu 
intensivieren und gegebenenfalls die Übernahme der Bestimmungen des OSZE-Aktionsplans zu 
Fragen der Gleichberechtigung von Mann und Frau in die nationale Politik in Erwägung zu zie-
hen; beschließt ferner, seine Bemühungen um die Verwirklichung einer ausgewogenen Vertretung 
der Geschlechter auf allen Ebenen der OSZE zu verstärken und diesbezüglich auch den Grund-
satz voll zu berücksichtigen, dass Bedienstete nach dem Gesichtspunkt der Fairness aus allen Teil-
nehmerstaaten einzustellen sind; wiederholt, dass die OSZE weibliche Kandidaten dazu ermutigt, 
sich um OSZE-Stellen zu bewerben;
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3. beschließt, die auf der OSZE-Antisemitismuskonferenz am 19. und 20. Juni 2003 in Wien begon-
nene Arbeit fortzuführen, und begrüßt das Angebot Deutschlands, am 28. und 29. April 2004 in 
Berlin eine zweite OSZE-Konferenz zu diesem Thema abzuhalten;

4. beschließt, die auf der OSZE-Konferenz über Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminie-
rung am 4. und 5. September 2003 in Wien begonnene Arbeit fortzuführen, und begrüßt das Ange-
bot Belgiens, im Herbst 2004 in Brüssel eine zweite OSZE-Konferenz zu diesem Thema abzuhalten;

5. beauftragt den Ständigen Rat, ebenso wie die beiden genannten Konferenzen weiter Mittel und 
Wege zu erörtern, wie die OSZE und die Teilnehmerstaaten Toleranz und Nichtdiskriminierung 
in allen Bereichen noch nachhaltiger fördern können;

6. ermutigt alle Teilnehmerstaaten, im Sinne der Erörterungen und Empfehlungen der oben genann-
ten Konferenzen verlässliche Informationen und Statistiken über Hassdelikte, einchließlich aller 
gewalttätigen Äußerungen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Antise-
mitismus, zu sammeln und Aufzeichnungen darüber zu führen; angesichts der Wichtigkeit von 
Gesetzen zur Bekämpfung von Hassdelikten werden die Teilnehmerstaaten dem BDIMR beste-
hende Rechtsvorschriften bekannt geben, die durch Intoleranz und Diskriminierung motivierte 
Handlungen unter Strafe stellen, und das BDIMR gegebenenfalls um Unterstützung bei der Aus-
arbeitung und Überarbeitung solcher Gesetze ersuchen;

7. beauftragt das BDIMR, in vorbehaltloser Zusammenarbeit mit dem Ausschuss der Vereinten 
Nationen für die Beseitigung der Rassendiskriminierung (UNCERD), der Europäischen Kom-
mission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) und der Europäischen Stelle zur Beobachtung 
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (EUMC) sowie mit einschlägigen NROs als Sammel-
stelle für die von den Teilnehmerstaaten zusammengetragenen Informationen und Statistiken zu 
fungieren und über diese Fragen regelmäßig Bericht zu erstatten, unter anderem im Rahmen des 
Implementierungstreffens zu Fragen der menschlichen Dimension, und damit die Grundlage für 
die Festlegung zukünftiger Arbeitsschwerpunkte zu schaffen; das BDIMR wird unter anderem für 
bewährte Praktiken eintreten und für die Verbreitung von Erfahrungen sorgen, die im Zuge der 
Bekämpfung von Intoleranz und Diskriminierung gewonnen wurden;

8. erkennt die Notwendigkeit an, gegen Hassdelikte vorzugehen, die durch rassistische, fremden-
feindliche und antisemitische Propaganda im Internet ausgelöst werden können; wir begrüßen 
das Angebot Frankreichs, 2004 in Paris eine zukunftsweisende Veranstaltung über die Zusam-
menhänge zwischen Internet-Propaganda und Hassdelikten unter voller Achtung des Rechts auf 
Information und der freien Meinungsäußerung auszurichten;

9. bekräftigt die Bedeutung der Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Überzeugungsfreiheit 
und verurteilt jede Diskriminierung und Gewalt, auch gegen jegliche religiöse Gruppe oder ein-
zelne Gläubige; verpflichtet sich, die Freiheit des Individuums, sich allein oder in Gemeinschaft 
mit anderen zu einer Religion oder einer Überzeugung zu bekennen und sie auszuüben, zu ach-
ten und zu erleichtern, bei Bedarf durch transparente und nichtdiskriminierende Gesetze, Ver-
ordnungen, Praktiken und politische Richtlinien; ermutigt die Teilnehmerstaaten, die Hilfe des 
BDIMR und seines Expertenbeirats für Religions- und Glaubensfreiheit in Anspruch zu nehmen; 
verweist nachdrücklich darauf, dass zur Förderung von mehr Toleranz, gegenseitiger Achtung und 
des Verständnisses füreinander ein ständiger und verstärkter Dialog zwischen den Religionen und 
Kulturen von großer Bedeutung ist;

10. wird für Fortschritte bei der Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen betreffend nationale Min-
derheiten sorgen und anerkennt die Wichtigkeit der Empfehlungen des Hohen Kommissars für 
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nationale Minderheiten zu Fragen der Bildung, der Mitsprache der Öffentlichkeit und der Spra-
che, etwa auch deren Gebrauch in den Sendemedien, sowie der einschlägigen Empfehlungen des 
Beauftragten für Medienfreiheit in dieser Frage;

11. verpflichtet sich, die Diskriminierung von Wanderarbeitnehmern zu bekämpfen; verpflichtet 
sich ferner, die Integration von Wanderarbeitnehmern in die Gesellschaft, in der sie sich rechtmäßig 
aufhalten, zu erleichtern; fordert das BDIMR auf, seine diesbezüglichen Aktivitäten auszuweiten;

12. verpflichtet sich in diesem Zusammenhang, vorbehaltlich innerstaatlicher Rechtsvorschriften 
und internationaler Verpflichtungen gegen eine gegebenenfalls stattfindende Diskriminierung 
von Asylsuchenden und Flüchtlingen vorzugehen, und fordert das BDIMR auf, seine diesbezüg-
lichen Aktivitäten zu verstärken;

13. berücksichtigt die VN-Leitsätze zur Binnenvertreibung als ein nützlicher Rahmen für die 
Arbeit der OSZE und die Maßnahmen der Teilnehmerstaaten in Bezug auf Binnenvertreibung;

14. beschließt, dass die OSZE bei der Behandlung der im vorliegenden Dokument enthaltenen Fra-
gen verstärkt die jüngere Generation ansprechen wird, um deren Verständnis für die Notwendigkeit 
von Toleranz zu wecken; besondere Aufmerksamkeit sollte der Menschenrechtserziehung gelten;

15. beschließt, dass die OSZE zur Förderung von Toleranz und Nichtdiskriminierung verstärkt mit 
einschlägigen internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, dem Europarat und 
der Europäischen Union sowie mit der Zivilgesellschaft und einschlägigen nichtstaatlichen Orga-
nisationen zusammenarbeiten wird;

16. beauftragt den Ständigen Rat, das BDIMR, den HKNM und den Beauftragten für Medienfrei-
heit, in enger Zusammenarbeit mit dem Amtierenden Vorsitz für eine wirksame Nachbereitung der 
maßgeblichen Bestimmungen dieses Beschlusses zu sorgen, und ersucht den Ständigen Rat, sich 
mit den operativen und finanziellen Modalitäten der Umsetzung dieses Beschlusses zu befassen.

Beschluss Nr. 5/03

Wahlen

in Bekräftigung der Bestimmungen des Dokuments des Kopenhagener Treffens der Konferenz 
über die menschliche Dimension der KSZE (1990),

in Kenntnis der Tatsache, dass diese Verpflichtungen durch einschlägige Bestimmungen der Gip-
felerklärung von Lissabon (1996) und der Gipfelerklärung von Istanbul (1999) ergänzt wurden,

in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, diese Verpflichtungen umzusetzen,

unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 7 des Zehnten Treffens des Ministerrats der OSZE in Porto 2002,

in der Erkenntnis, dass demokratische Wahlen nach den verschiedensten Wahlsystemen und Wahl-
ordnungen abgehalten werden können,

in Anerkennung der fachlichen Voraussetzungen, über die das BDIMR verfügt, um Teilnehmer-
staaten bei der Umsetzung von Verpflichtungen und Standards im Zusammenhang mit Wahlen 
zu unterstützen,
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erfreut über die weiter bestehende wirksame Zusammenarbeit zwischen dem BDIMR und der Par-
lamentarischen Versammlung der OSZE bei der Wahlbeobachtung,

mit Genugtuung das Dokument „Existing Commitments for Democratic Elections in OSCE Par-
ticipating States: A Progress Report“ (ODIHR.GAL/39/03) begrüßend, das vom BDIMR ausgear-
beitet und den Teilnehmerstaaten im Juni dieses Jahres zugeleitet wurde,

insbesondere in Anerkennung der Notwendigkeit, unter den Wählern Vertrauen in den gesamten 
Prozess zu wecken, die Wahlverfahren transparent zu machen und die für die Abhaltung der Wah-
len verantwortlichen staatlichen Stellen der Rechenschaftspflicht zu unterwerfen, ruft die Teilneh-
merstaaten dazu auf, in diesem Bereich ihre Zusammenarbeit mit dem BDIMR weiter zu verstärken,

beauftragt das BDIMR, nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Effizienz seiner Hilfestellung für 
Teilnehmerstaaten im Gefolge der in Wahlbeobachtungsberichten des BDIMR abgegeben Emp-
fehlungen zu suchen und den Ständigen Rat über die bei der Durchführung dieser Aufgabe erziel-
ten Fortschritte zu informieren;

beauftragt den Ständigen Rat, mit fachlicher Unterstützung von Seiten des BDIMR Überlegungen 
darüber anzustellen, ob als Ergänzung zu bestehenden Verpflichtungen Bedarf an zusätzlichen 
Verpflichtungen in Bezug auf Wahlen besteht, und dem nächsten Ministerrat Bericht zu erstatten.

Beschluss Nr. 6/03

Mandat des OSZE-Antiterrornetzwerks

Der Ministerrat,

in Anerkennung der Notwendigkeit, die Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus und den 
diesbezüglichen Informationsaustausch zwischen den OSZE-Teilnehmerstaaten und innerhalb 
ihrer Hauptstädte verstärkt zu koordinieren,

unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1 (MC(10).DEC/1 vom 7. Dezember 2002) des Zehnten Treffens 
des Ministerrats über die Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen und -Aktivitäten zur Bekämp-
fung des Terrorismus

beschließt, das OSZE-Antiterrornetzwerk (CTN) gemäß dem im Anhang zu diesem Beschluss 
enthaltenen Mandat einzurichten.

Anhang zu Beschluss Nr. 6/03

OSZE-Antiterrornetzwerk Mandat

Hauptzweck des OSZE-Antiterrornetzwerks (CTN) ist eine verbesserte Koordination der Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Terrorismus und des diesbezüglichen Informationsaustauschs zwi-
schen den OSZE-Teilnehmerstaaten. Es soll insbesondere für eine engere Verbindung zwischen 
den Delegationen der Teilnehmerstaaten, den Beauftragten für Terrorismusbekämpfung in den 
Hauptstädten und der OSZE-Gruppe „Terrorismusbekämpfung“ (ATU)* sorgen. Das Netzwerk 

* Der Ausschuss der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus (CTC) hat sich für die Schaffung sol-
cher regionalen Netzwerke als Mittel zur Stärkung der Zusammenarbeit und Koordination ausgesprochen. Das 
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erleichtert den raschen Austausch von Informationen über Programme, Schulungsveranstaltun-
gen und rechtliche Entwicklungen zum Thema Terrorismusbekämpfung, die von der OSZE und 
den Teilnehmerstaaten initiiert werden, sowie über Trendanalysen aus offener Quelle zum Phäno-
men Terrorismus. Eine der Hauptaufgaben besteht in der Unterstützung und Ergänzung der Arbeit 
des Ausschusses des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus im 
Hinblick auf die Umsetzung der Sicherheitsratsresolution 1373. Das CTN ist nicht als Kommu-
nikationsweg für nachrichtendienstliche oder sonstige sensible Informationen gedacht und will 
auch nicht die bereits von anderen, der Strafverfolgung dienenden internationalen und regiona-
len Netzen wahrgenommenen Aufgaben duplizieren.

Aufgaben der ATU

1. unterrichtet die Teilnehmerstaaten über bilaterale und multilaterale Schulungsangebote zu Fra-
gen der Terrorismusbekämpfung und arbeitet mit den Hauptansprechpartnern zusammen, damit 
von solchen Programmen optimal Gebrauch gemacht wird,

2. koordiniert und erleichtert OSZE-Aktivitäten zur Bekämpfung des Terrorismus, unter ande-
rem Programme zur Unterstützung von Kapazitätsaufbau, Aus- und Fortbildungsseminare und 
Kurse über Notfallvorsorge, damit die Ressourcen bestmöglich genutzt und Arbeitsüberschnei-
dungen vermieden werden.

3. reagiert rasch auf Informationen und Ersuchen um Maßnahmen seitens eines Hauptansprech-
partners.

4. sorgt dafür, dass die Hauptansprechpartner über die Delegationen stets umfassend über alle die 
OSZE-Region betreffenden Entwicklungen in wesentlichen Fragen der Terrorismusbekämpfung 
informiert sind; sie versendet zu diesem Zweck regelmäßig per E-Mail einen ATU-Newsletter und 
regelmäßige Updates der OSZE/ATU-Homepage,

5. koordiniert mit den Hauptansprechpartnern über die betreffende Delegation Dienstreisen offi-
zieller OSZE/ATU-Vertreter in einen Teilnehmerstaat im Zusammenhang mit Angelegenheiten 
der Terrorismusbekämpfung.

Aufgaben der Hauptansprechpartner

1. sorgen dafür, dass Mitteilungen der ATU die zuständigen staatlichen Stellen erreichen und dass 
deren Antworten zügig an die ATU übermittelt werden,

2. informieren die ATU über bedeutende innerstaatliche Entwicklungen im Kampf gegen den Ter-
rorismus, unter anderem über neue Rechtsvorschriften gegen den Terrorismus , Trainings- oder 
Unterstützungsprogramme zum Thema Terrorismusbekämpfung und Beispiele bewährter natio-
naler Praktiken.

3. informieren über Seminare, Workshops und Konferenzen zum Thema Terrorismusbekämp-
fung, die Teilnehmerstaaten gegebenenfalls abhalten und an denen auch externe Interessenten 
teilnehmen können.

im Rahmen der Organisation der Amerikanischen Staaten eingerichtete Sekretariat des Interamerikanischen 
Komitees zur Bekämpfung des Terrorismus (CICTE) hat bereits ein regionales, die Hemisphäre umspannen-
des Netz nationaler Kontaktstellen eingerichtet. Die Gruppe „Terrorismusbekämpfung“ dankt dem CICTE für 
seine Beratung und Unterstützung bei der Schaffung des Antiterrornetzwerks der OSZE.
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4. fungieren als wichtigste Koordinatoren von Antiterrorismus-Seminaren, -Workshops und -Kon-
ferenzen der OSZE, an denen der Teilnehmerstaat des Hauptansprechpartners beteiligt ist,

5. koordinieren, setzen Schwerpunkte und informieren im Namen ihres Teilnehmerstaats in Bezug 
auf Ausbildungs- und Unterstützungsbedarf und -ersuchen in Fragen der Terrorismusbekämp-
fung, die von der OSZE gegebenenfalls unterstützt oder erleichtert werden können.

Als verlässlichste Informationsquelle über Ratifikationen stützt sich die OSZE/ATU auf die amt-
lichen Mitteilungen über erfolgte Ratifikationen auf den Websites der jeweiligen Verwahrer der 
Rechtsakte über Terrorismusbekämpfung.

Kommunikationsmittel und Unterstützung

Die ATU wird, wo möglich und angebracht, zur Kommunikation mit den Hauptansprechpart-
nern und anderen Teilnehmern am CTN internetgestützte Technologien verwenden, wobei haupt-
sächlich E-Mail zum Einsatz kommen wird. Den Hauptansprechpartnern wird jedoch nahe gelegt, 
regelmäßig die Websites der OSZE und des CTC zu konsultieren. Vorbehaltlich der Zustimmung 
durch den Ständigen Rat und der verfügbaren Mittel wird die ATU den Teilnehmerstaaten nach 
Bedarf Sitzungen der Hauptansprechpartner empfehlen, die entweder am Rande anderer jähr-
lich stattfindender OSZE-Treffen wie der Jährlichen Sicherheitsüberprüfungskonferenz oder als 
gesonderte Veranstaltung stattfinden könnten. 2004 wird der Postenplan der ATU zur Unterstüt-
zung der Weiterentwicklung und des Betriebs des CTN um einen Vertragsbediensteten der Besol-
dungsgruppe P-1 ergänzt.
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Dokument des zwölften Treffens 
des Ministerrats
Sofia 2004

I. Erklärung des Ministerrats von Sofia zur Verhütung und Bekämpfung 
des Terrorismus

1. Wir, die Mitglieder des Ministerrats der OSZE, sind in Sofia zusammengetreten und erklä-
ren unsere entschiedene und vorbehaltlose Verurteilung von Akten des Terrorismus, insbeson-
dere derjenigen, die 2004 in Spanien, Usbekistan, der Türkei und Russland verübt wurden, wo in 
der Stadt Beslan unschuldige und wehrlose Kinder von Terroristen brutal und kaltblütig ermor-
det wurden. Wir trauern um die Hunderten Toten und erklären unsere tief empfundene Solida-
rität mit den Opfern der Akte des Terrorismus und deren Familien. Diese Anschläge haben den 
Terrorismus in seiner ganzen Unmenschlichkeit gezeigt. Wir erklären uns mit den Staaten soli-
darisch, die nicht Teilnehmerstaaten unserer Organisation sind und ebenfalls Zielscheibe terro-
ristischer Anschläge wurden.

Mit dem erneuten Hinweis, dass der Terrorismus eine der schwersten Bedrohungen des Friedens 
und der Sicherheit darstellt, und in der Erwägung, dass Akte des Terrorismus die Wahrnehmung 
der Menschenrechte ernsthaft behindern, erneuern wir unsere Verpflichtung, die Wahrnehmung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, insbesondere des Rechts auf Leben, eines jeden Men-
schen innerhalb unseres Hoheitsbereichs gegen Akte des Terrorismus zu schützen. Wir betonen 
erneut unsere Entschlossenheit, den Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen 
als Verbrechen zu bekämpfen, für das es, was auch immer seine Motivation oder Ursache sein 
mag, keine Rechtfertigung gibt, und diesen Kampf unter Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und 
im Einklang mit unseren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere den internationa-
len Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsrecht und dem humanitären Völkerrecht, zu führen.

2. Wir unterstreichen die führende Rolle der Vereinten Nationen im umfassenden Kampf gegen 
den Terrorismus. Wir bekräftigen die von unseren Staaten im Bereich der Terrorismusbekämpfung 
im Rahmen der Vereinten Nationen verabschiedeten Verpflichtungen, einschließlich der Resolu-
tionen 1267 (1999), 1373 (2001), 1456 (2003),

1535 (2004), 1540 (2004) und 1566 (2004) des VN-Sicherheitsrats sowie der Resolution 58/187 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen, und wir unterstützen die Resolution 2004/87 
der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen. Wir bekräftigen ferner die im Rahmen 
anderer internationaler Organisationen, denen wir angehören, verabschiedeten Verpflichtungen.

Wir begrüßen die wichtige Rolle, die die Resolution 1566 (2004) des VN-Sicherheitsrats den ein-
schlägigen internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen bei der Stärkung der 
internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus zuweist, und den Aufruf zu 
einem verstärkten Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen.
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Wir unterstreichen unsere Entschlossenheit, die wichtigen Bemühungen des Ausschusses des VN-
Sicherheitsrats zur Bekämpfung des Terrorismus und seines Exekutivdirektoriums zu unterstützen. 
Wir verpflichten uns, bei der Durchführung der 12 Übereinkommen und Protokolle der Verein-
ten Nationen zum Thema Terrorismus die höchstmöglichen Standards einzuhalten. Wir erneuern 
ferner unseren Aufruf zu rascher Zusammenarbeit an der Lösung aller offenen Fragen mit dem 
Ziel, auf dem Konsensweg den Entwurf für ein umfassendes Übereinkommen zum internationa-
len Terrorismus und den Entwurf für ein Übereinkommen zur Unterbindung von Akten des Nuk-
learterrorismus zu verabschieden.

Wir bekennen uns nach wie vor zu den OSZE-Beschlüssen gegen Terrorismus, insbesondere zu 
den Verpflichtungen im Bukarester Aktionsplan zur Bekämpfung des Terrorismus, in der OSZE-
Charta zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus und der OSZE-Strategie gegen Bedro-
hungen der Sicherheit und Stabilität im einundzwanzigsten Jahrhundert.

Unsere Länder bekräftigen ihre Verpflichtung zur raschen und vollinhaltlichen Umsetzung die-
ser Beschlüsse und Vereinbarungen im gesamten OSZE-Gebiet.

3. Wir begrüßen die Bemühungen der OSZE im Bereich der Terrorismusbekämpfung einschließ-
lich der 2004 verabschiedeten Beschlüsse und unterstützen die Arbeit der Gruppe Terrorismus-
bekämpfung im OSZE-Sekretariat.

Wir sind der Überzeugung, dass das Paket praktischer Beschlüsse, das wir heute verabschieden und 
begrüßen*, und deren weitere Durchführung das Niveau von Sicherheit und Stabilität im OSZE-
Gebiet heben werden. Diese Beschlüsse werden die Umsetzung unserer Verpflichtungen nach dem 
Völkerrecht zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus sicherstellen helfen.

4. Wir beabsichtigen, die OSZE-Aktivitäten und -Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung 
des Terrorismus zu verstärken und uns mit allen Faktoren auseinanderzusetzen, die Verhältnisse 
entstehen lassen, unter denen terroristische Organisationen Anhänger anwerben und Unterstüt-
zung gewinnen können.

Wir bekräftigen, dass die OSZE-Bemühungen zur Bekämpfung terroristischer Bedrohungen alle 
OSZE-Dimensionen erfassen sollten, die Sicherheitsdimension unter Einschluss des politisch-mili-
tärischen Bereichs, die Wirtschafts- und Umweltdimension sowie die menschliche Dimension. Auf 
Grundlage des gemeinsamen, umfassenden und unteilbaren Sicherheitskonzepts könnte unsere 
Organisation weitere wesentliche Beiträge zu den weltweiten Bemühungen im Kampf gegen den 
Terrorismus leisten.

Wir sind davon überzeugt, dass die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ein wich-
tiges Element der Sicherung von Frieden und Stabilität und der Verhütung von Terrorismus ist. 
Wir sind uns dessen bewusst, dass für die wirksame Verhütung und Bekämpfung des Terroris-
mus die Zivilgesellschaft in unseren Ländern eingebunden werden muss.

Wir sind entschlossen, unser Zusammenwirken sowohl auf bilateraler als auch auf multilatera-
ler Ebene in verschiedenen Formaten zu verstärken, um der Bedrohung durch den Terrorismus 
im OSZE-Gebiet und weltweit zu begegnen. Wir werden aktiv zusammenarbeiten, um die Täter, 

* Beschluss Nr. 617 des Ständigen Rates „Weitere Maßnahmen zur Unterbindung der Finanzierung des Terroris-
mus“ (1. Juli 2004), Beschluss Nr. 618 des Ständigen Rates „Solidarität mit den Opfern des Terrorismus“ (1. Juli 
2004). Bekämpfung der Nutzung des Internets zu Terroristischen Zwecken Beschluss des Ministerrats „Erhö-
hung der Containersicherheit“. Beschluss des Ministerrats „Meldung verlorener/gestohlener Reisepässe an das 
automatisierte Fahndungssystem/die Datenbank für gestohlene Reisedokumente (ASF-STD) von Interpol“.
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Organisatoren, Unterstützer und Förderer von Akten des Terrorismus zu finden und vor Gericht 
zu bringen.

Wir werden das Zusammenwirken und den Dialog zu Fragen der Terrorismusverhütung und 
-bekämpfung mit den Kooperationspartnern im Mittelmeerraum und in Asien ebenfalls weiter-
entwickeln.

II. Erklärung des Ministerrats zum sechzigsten Jahrestag des Endes des 
zweiten Weltkriegs

Im Jahr 2005 begehen wir den sechzigsten Jahrestag der Beendigung der Kämpfe des Zweiten 
Weltkriegs. Wir trauern um die Abermillionen Opfer, die infolge des Krieges, des Holocausts, 
von Besatzung und Unterdrückung ums Leben kamen. Wir ehren all jene, die für den Sieg der 
Menschlichkeit über Diktatur, Unterdrückung und Aggression kämpften. Die Bedeutung ihres 
Opfers hält der Zeit stand.

Wir begrüßen die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen anlässlich des 
Gedenkens an den sechzigsten Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs.

Als Ausdruck unseres Wunsches, die Wiederholung einer derartigen europäischen und weltwei-
ten Katastrophe zu verhindern, begrüßen wir erfreut die Fortschritte der letzten sechzig Jahre 
im Hinblick auf die Bewältigung des tragischen Vermächtnisses des Zweiten Weltkriegs auf dem 
Weg zu weltweitem Frieden und internationaler Sicherheit, zu Versöhnung, internationaler und 
regionaler Zusammenarbeit und zur Förderung demokratischer Werte, der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, insbesondere durch die Vereinten Nationen und die Schaffung regionaler Orga-
nisationen. Wir unterstreichen die wichtige Rolle, die KSZE und OSZE diesbezüglich in den letz-
ten dreißig Jahren gespielt haben.

In Erinnerung an die Schlussakte von Helsinki, die Charta von Paris für ein neues Europa, die Euro-
päische Sicherheitscharta und andere vereinbarte OSZE-Dokumente werden wir keine Anstren-
gung scheuen, um die Entstehung neuer Trennlinien im OSZE-Gebiet zu verhindern und Ursachen 
für Feindseligkeit, Spannungen und Konfrontation zu beseitigen. Wir sind entschlossen, unsere 
gemeinsamen Bemühungen zur Schaffung eines gemeinsamen und unteilbaren Sicherheitsraums 
im OSZE-Gebiet fortzusetzen, gegründet auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, wirtschaftlichem 
Wohlstand, sozialer Gerechtigkeit und der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ein-
schließlich der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten.

Aus der Geschichte wissen wir um die Gefahren von Intoleranz, Diskriminierung, Extremismus 
und Hass aus ethnischen, rassischen und religiösen Motiven. Wir sind entschlossen, diese Bedro-
hungen zu bekämpfen, auch durch die OSZE, und weisen alle Versuche, sie zu rechtfertigen, mit 
Nachdruck zurück.

Wir verurteilen aufs schärfste jegliche Leugnung des Holocausts. Wir verurteilen alle Formen der 
ethnischen Säuberung. Wir bekräftigen unser Bekenntnis zur Konvention der Vereinten Natio-
nen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords vom 9. Dezember 1948. Wir appellieren 
an die Teilnehmerstaaten, alles nur Mögliche zu tun, um dafür zu sorgen, dass heute und in aller 
Zukunft jeder Versuch eines Völkermords verhindert wird. Wer sich solcher Verbrechen schuldig 
macht, sollte vor Gericht gestellt werden.
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Die neuen Zeiten brachten neue Bedrohungen und Herausforderungen mit sich, unter denen der 
Terrorismus eine der gefährlichsten ist. Gemeinsam werden wir den Kampf gegen diese Bedrohung 
aufnehmen, mit vereinten Kräften und gemeinsamen Mitteln und in Verteidigung gemeinsamer 
Grundsätze. Wir werden unter anderem durch die OSZE darauf hinarbeiten, den Terrorismus und 
andere Bedrohungen und Herausforderungen für die Sicherheit zu bekämpfen.

Wir sind der Überzeugung, dass die friedliche Lösung aller bestehenden Konflikte, die Einhal-
tung der Völkerrechtsnormen, die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, die 
Erfüllung der in der Schlussakte von Helsinki und den anderen vereinbarten OSZE-Dokumenten 
enthaltenen Verpflichtungen der beste Weg ist, um jenen die Ehre zu erweisen, die für Frieden, 
Freiheit, Demokratie und Menschenwürde gekämpft haben, um aller Opfer des Zweiten Weltkriegs 
zu gedenken, die Vergangenheit zu bewältigen und die heutige Generation und die kommenden 
Generationen vor der Geißel des Krieges und der Gewalt zu bewahren.

IV. Beschlüsse des Ministerrats

Beschluss Nr. 3/04

Bekämpfung der Nutzung des Internets zu Terroristischen Zwecken

Der Ministerrat,

in Anerkennung der Resolutionen 1373 (2001) und 1566 (2004) des VN-Sicherheitsrats als Mei-
lensteine eines internationalen Rechtsrahmens für den Kampf gegen den Terrorismus, entschlos-
sen, die Bemühungen zur Umsetzung bestehender OSZE-Verpflichtungen zur Bekämpfung des 
Terrorismus, die in der OSZE-Charta zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus, dem 
Beschluss Nr. 1 des Ministerratstreffens von Porto über die Umsetzung der OSZE-Verpflichtun-
gen und -Aktivitäten zur Bekämpfung des Terrorismus, dem Bukarester Aktionsplan zur Bekämp-
fung des Terrorismus und der OSZE-Strategie gegen Bedrohungen der Sicherheit und Stabilität im 
einundzwanzigsten Jahrhundert enthalten sind, weiter zu intensivieren,

unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats über Datennetzkriminalität (November 
2001) und andere einschlägige Arbeiten in diesem Forum sowie auf die Ergebnisse der Konferenz 
des Europarats über die Herausforderung der Datennetzkriminalität,

unter Hinweis auf die OSZE-Tagung über die Zusammenhänge zwischen rassistischer, fremden-
feindlicher und antisemitischer Propaganda im Internet und Hassdelikten (Paris, 15. und 16. Juni 
2004), besorgt über das Ausmaß, in dem das Internet von terroristischen Organisationen genutzt 
wird, um:

• potenzielle Mitglieder ausfindig zu machen und anzuwerben,

• Geldmittel zu sammeln und zu überweisen,

• terroristische Anschläge zu organisieren und

• insbesondere durch den Einsatz von Propaganda zu Akten des Terrorismus aufzurufen,

beschließt, dass die Teilnehmerstaaten Informationen über die Nutzung des Internets zu terroris-
tischen Zwecken austauschen und mögliche Strategien zur Bekämpfung dieser Bedrohung identi-
fizieren werden, wobei gleichzeitig die Einhaltung internationaler Menschenrechtsverpflichtungen 
und -normen, auch in Bezug auf das Recht auf Privatsphäre sowie auf Meinungsfreiheit und freie 
Meinungsäußerung, zu gewährleisten ist;
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beauftragt den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit Interpol und anderen interessierten inter-
nationalen Organisationen 2005 eine Fachtagung zu veranstalten, auf der Informationen über das 
Ausmaß dieser Bedrohung sowie über den vorhandenen Rechtsrahmen und das vorhandene ins-
titutionelle Instrumentarium ausgetauscht und konkrete Maßnahmen zur Verstärkung der inter-
nationalen Zusammenarbeit in dieser Frage geprüft werden sollen.

Beschluss Nr. 11/04

Bekämpfung der Korruption

Der Ministerrat,

erneut feststellend, dass die Korruption eines der Haupthindernisse für den Wohlstand und die 
nachhaltige Entwicklung in den Teilnehmerstaaten ist, das deren Stabilität und Sicherheit unter-
gräbt und die gemeinsamen Werte der OSZE bedroht,

entschlossen, die Bemühungen zur Umsetzung der bestehenden OSZE-Verpflichtungen zur Bekämp-
fung der Korruption, wie sie in der auf dem OSZE-Gipfeltreffen von Istanbul 1999 verabschiedeten 
Europäischen Sicherheitscharta und dem in Maastricht 2003 verabschiedeten OSZE-Strategiedo-
kument für die Wirtschafts- und Umweltdimension enthalten sind, weiter zu verstärken,

in Bekräftigung seiner Verpflichtung, die Beseitigung aller Formen von Korruption zu einer vor-
rangigen Angelegenheit zu machen sowie wirksame und entschlossene Maßnahmen gegen die 
Korruption zu ergreifen, unter anderem durch die Umsetzung einschlägiger innerstaatlicher 
Rechtsvorschriften und Programme,

unter Hinweis darauf, dass der Kampf gegen die Korruption es erfordert, dass die Teilnehmerstaa-
ten eine umfassende und langfristige Antikorruptionsstrategie beschließen,

in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die andere internationale Organisationen diesbezüglich 
leisten, insbesondere das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung 
(UNODC), der Europarat und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD),

in Anerkennung der Tatsache, dass das von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 
31. Oktober 2003 in New York verabschiedete Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Kor-
ruption ein wichtiger Schritt in der internationalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Kor-
ruption ist und die Möglichkeit bietet, weltweit gegen dieses Problem vorzugehen,

legt den OSZE-Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, nahe, das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen Korruption so rasch wie möglich zu unterzeichnen und zu ratifizieren, 
um dessen baldiges Inkrafttreten und vollständige Umsetzung zu gewährleisten.

beauftragt das OSZE-Sekretariat, insbesondere das Büro des Koordinators für ökonomische und 
ökologische Aktivitäten der OSZE (OCEEA), auf Ersuchen der OSZE-Teilnehmerstaaten Unter-
stützung bei der Mobilisierung technischer Hilfe, einschließlich des notwendigen Fachwissens 
und der erforderlichen Ressourcen, für die Ratifikation bzw. Umsetzung des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen gegen Korruption durch die jeweils zuständigen internationalen Organi-
sationen – unter gebührender Beachtung ihres jeweiligen Mandats – zu leisten.
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Beschluss Nr. 12/04

Toleranz und Nichtdiskriminierung

Der Ministerrat,

in der Erkenntnis, dass die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit zum Kernbereich des umfassenden Sicherheitskonzepts der OSZE gehören,

unter Hinweis auf ihre in der Schlussakte von Helsinki, der Charta von Paris für ein neues Europa, 
der Europäischen Sicherheitscharta (Gipfeltreffen von Istanbul 1999) und allen anderen einschlä-
gigen OSZE-Dokumenten und -Beschlüssen enthaltenen Verpflichtungen auf dem Gebiet der 
menschlichen Dimension,

unter Hinweis auf den vom Elften Treffen des Ministerrats in Maastricht am 2. Dezember 2003 
verabschiedeten Beschluss Nr. 4/03 über Toleranz und Nichtdiskriminierung, die von der OSZE 
2004 zur Förderung von Toleranz und Nichtdiskriminierung geleistete Arbeit begrüßend,

1. würdigt die vom Amtierenden Vorsitzenden der OSZE auf der OSZE-Konferenz über Antisemi-
tismus in Berlin vom 28. und 29. April 2004 abgegebene Erklärung – „Berliner Erklärung“ – und 
die vom Amtierenden Vorsitzenden der OSZE auf der OSZE-Konferenz über Toleranz und den 
Kampf gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung vom 13. und 14. September 
2004 in Brüssel abgegebene Erklärung – „Brüsseler Erklärung“;

2. billigt die Beschlüsse des Ständigen Rates über die Bekämpfung des Antisemitismus (PC.
DEC/607), über Toleranz und den Kampf gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskrimi-
nierung (PC.DEC/621) und über die Förderung von Toleranz und Medienfreiheit im Internet (PC.
DEC/633), die diesem Beschluss beigefügt sind;

3. beschließt ferner, die Bemühungen zur Umsetzung dieser drei Beschlüsse, die Verpflichtungen 
unter anderem in den Bereichen Bildung, Medien, Gesetzgebung, Rechtsdurchsetzung, Migration 
und Religionsfreiheit enthalten, zu verstärken;

4. beschließt, die Arbeit, die 2003 begonnen und mit der OSZE-Konferenz über Antisemitismus 
(Berlin, 28. und 29. April 2004), mit der am 16. und 17. Juni 2004 in Paris abgehaltenen OSZE-
Tagung über die Zusammenhänge zwischen rassistischer, fremdenfeindlicher und antisemitischer 
Propaganda im Internet und Hassdelikten und mit der OSZEKonferenz über Toleranz und den 
Kampf gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung (Brüssel, 13. und 14. Sep-
tember 2004) fortgesetzt wurde, weiter zu verfolgen; begrüßt ferner das Angebot Spaniens, die 
OSZE-Konferenz über Antisemitismus und andere Formen der Intoleranz im Juni 2005 in Cor-
doba abzuhalten;

5. begrüßt die Absicht des Amtierenden Vorsitzenden, im Einklang mit Beschluss Nr. 8 des Minis-
terratstreffens von Porto als Teil des allumfassenden Kampfes der OSZE gegen Diskriminierung 
und für mehr Toleranz drei persönliche Beauftragte zu bestellen. Die Kosten der persönlichen 
Beauftragten werden aus außerbudgetären Beiträgen bestritten.
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Anhang zu Beschluss Nr. 12/04 
Beschluss Nr. 607 des Ständigen Rates

Bekämpfung des Antisemitismus

(PC.DEC/607 of 22 April 2004)

Der Ständige Rat

in Anbetracht der bevorstehenden OSZE-Konferenz über Antisemitismus in Berlin am 28. und 
29. April 2004,

in Bekräftigung der bestehenden Verpflichtungen der Teilnehmerstaaten betreffend die Bekämp-
fung des Antisemitismus und

zur Verstärkung unserer gemeinsamen Bemühungen um Bekämpfung des Antisemitismus in der 
gesamten OSZE-Region, beschließt Folgendes,

1. Die Teilnehmerstaaten verpflichten sich:

• danach zu trachten, dass ihre Rechtsordnung für ein sicheres Umfeld sorgt, in dem alle Lebens-
bereiche frei von antisemitischen Übergriffen und frei von antisemitischer Gewalt und Diskri-
minierung sind;

• gegebenenfalls Bildungsprogramme zur Bekämpfung des Antisemitismus zu fördern;

• die Erinnerung an die Tragödie des Holocausts wach zu halten, deren Vermittlung im Unter-
richt gegebenenfalls zu fördern und sich für die Achtung aller ethnischen und religiösen Grup-
pen einzusetzen;

• gegen Hassdelikte vorzugehen, zu denen durch rassistische, fremdenfeindliche und antisemiti-
sche Propaganda in den Medien und im Internet angestiftet werden kann;

• zu diesbezüglichen Bemühungen internationaler Organisationen und NROs zu ermutigen und 
diese zu unterstützen;

• verlässliche Informationen und Statistiken über antisemitisch motivierte Straftaten und andere 
Hassdelikte, die in ihrem Hoheitsgebiet begangen werden, zusammenzutragen und auf dem neu-
esten Stand zu halten, diese Informationen regelmäßig an das OSZEBüro für demokratische Ins-
titutionen und Menschenrechte (BDIMR) weiterzuleiten und öffentlich zugänglich zu machen;

• sich zu bemühen, das BDIMR mit den entsprechenden Mitteln auszustatten, damit es die Auf-
gaben aus dem Maastrichter Ministerratsbeschluss über Toleranz und Nichtdiskriminierung 
erfüllen kann;

• mit der Parlamentarischen Versammlung der OSZE zusammenzuarbeiten, um Verfahren zur 
regelmäßigen Prüfung des Problems Antisemitismus zu ermitteln;

• zur Entwicklung eines Austauschs zwischen Experten auf informeller Ebene über bewährte 
Praktiken und Erfahrungen bei der Strafverfolgung und bei erzieherischen Maßnahmen in 
geeigneten Foren zu ermutigen;

2. Das BDIMR wird beauftragt:

• in uneingeschränkter Zusammenarbeit mit anderen OSZE-Institutionen sowie mit dem Aus-
schuss der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Rassendiskriminierung (UNCERD), der 
Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI), der Europäischen Stelle 
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zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (EUMC) und anderen einschlägigen 
internationalen Institutionen und NROs antisemitische Vorkommnisse im OSZE-Raum genau 
zu verfolgen und dafür alle verfügbaren verlässlichen Informationen heranzuziehen;

• dem Ständigen Rat und dem Implementierungstreffen zur menschlichen Dimension über seine 
Erkenntnisse zu berichten und diese Erkenntnisse zu veröffentlichen; diese Berichte sollten 
auch bei der Festlegung der Arbeitsschwerpunkte der OSZE zum Thema Intoleranz Berück-
sichtigung finden;

• im gesamten OSZE-Raum Informationen über bewährte Praktiken, die eingesetzt werden, um 
Antisemitismus zu verhindern und auf ihn zu reagieren, systematisch zu sammeln und zu ver-
breiten und die Teilnehmerstaaten auf Ersuchen bei ihren Bemühungen im Kampf gegen den 
Antisemitismus zu beraten;

3. Der Amtierende Vorsitzende wird ersucht, diesen Beschluss den Teilnehmern der bevorste-
henden Konferenz in Berlin zur Kenntnis zu bringen und ihn in seine Erklärung am Schluss der 
Konferenz aufzunehmen.

4. Dieser Beschluss ist dem Ministerrat zur Billigung auf seinem Zwölften Treffen zuzuleiten.

Anhang zu Beschluss Nr. 12/04 
Beschluss Nr. 621 des Ständigen Rates

Toleranz und der Kampf gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Diskriminierung

(PC.DEC/621 vom 29 Juli 2004)

Der Ständige Rat

im Hinblick auf die bevorstehende OSZE-Konferenz „Toleranz und der Kampf gegen Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung“ am 13. und 14. September 2004 in Brüssel, unter Hin-
weis auf den Beschluss des Maastrichter Ministerrats über Toleranz und Nichtdiskriminierung 
(MC.DEC/4/03), auf die Antisemitismuskonferenz der OSZE am 28. und 29. April 2004 in Berlin 
und auf die OSZE-Tagung über die Zusammenhänge zwischen rassistischer, fremdenfeindlicher 
und antisemitischer Propaganda im Internet und Hassdelikten am 16. und 17. Juni 2004 in Paris 
sowie auf die Ergebnisse dieser Veranstaltungen,

in Bekräftigung der bestehenden Verpflichtungen der Teilnehmerstaaten betreffend die Förderung 
von Toleranz und Nichtdiskriminierung, und

zur Verstärkung unserer gemeinsamen Bemühungen im Kampf gegen Erscheinungsformen der 
Intoleranz in der gesamten OSZE-Region,

beschließt,

1. Die Teilnehmerstaaten verpflichten sich:

• zu erwägen, Gesetze zu erlassen oder gegebenenfalls zu verschärfen, die Diskriminierung nach 
Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Gesinnung, natio-
naler oder sozialer Herkunft, Vermögensverhältnissen, Geburt oder sonstigen Umständen bzw. 
die Anstiftung zu derart motivierten Hassdelikten verbieten;



Sofia 2004

259

• Bildungsprogramme für mehr Toleranz und gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Dis-
kriminierung zu fördern und gegebenenfalls zu verstärken;einen offenen und transparenten 
Dialog sowie Partnerschaften zwischen den Glaubensbekenntnissen und Kulturen zur Stär-
kung von Toleranz, Achtung und gegenseitigem Verständnis zu fördern und zu erleichtern und 
die Freiheit des Individuums, sich allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu einer Religion 
oder einer Überzeugung zu bekennen und sie auszuüben, zu gewährleisten und zu erleichtern, 
unter anderem durch transparente und nichtdiskriminierende Gesetze, Verordnungen, Prak-
tiken und politische Richtlinien;

• Maßnahmen zur Bekämpfung diskriminierender Handlungen und von Gewalttaten gegen Mus-
lime im OSZE-Raum zu ergreifen;

• im Einklang mit ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften und internationalen Verpflichtungen 
Maßnahmen gegen Diskriminierung, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit gegenüber Migran-
ten und Wanderarbeitnehmern zu ergreifen;

• zu erwägen, die Öffentlichkeit durch entsprechende Aktivitäten auf die Bereicherung aufmerk-
sam zu machen, die Migranten und Wanderarbeitnehmern für die Gesellschaft darstellen;

• Hassdelikte zu bekämpfen, die durch rassistische, fremdenfeindliche und antisemitische Propa-
ganda in den Medien und im Internet ausgelöst werden können, und derartige Straftaten öffent-
lich zu verurteilen, wenn sie vorkommen;

• zu erwägen, Schulungsprogramme für Strafverfolgungs- und Justizbeamte über die Gesetzeslage 
und die Durchsetzung der Rechtsvorschriften in Bezug auf Hassdelikte einzuführen;

• zur Förderung von Toleranz, Dialog, Achtung und gegenseitigem Verständnis über die Medien, 
auch über das Internet, zu ermutigen;

• zu diesbezüglichen Bemühungen internationaler Organisationen und NROs zu ermutigen und 
diese zu unterstützen;

• verlässliche Informationen und Statistiken über durch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
damit verbundene Diskriminierung und Intoleranz motivierte Hassdelikte in ihrem Hoheits-
gebiet zu sammeln und zu führen und diese Informationen regelmäßig dem OSZE-Büro für 
demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) zuzuleiten und der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen;

• die Möglichkeit zu prüfen, innerhalb der Länder geeignete Stellen zur Förderung von Toleranz 
und zur Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung oder damit ver-
bundener Intoleranz, einschließlich gegen Muslime, und von Antisemitismus einzurichten;

• sich zu bemühen, das BDIMR mit den entsprechenden Mitteln auszustatten, damit es die Auf-
gaben aus dem Maastrichter Ministerratsbeschluss über Toleranz und Nichtdiskriminierung 
erfüllen kann;

• mit der Parlamentarischen Versammlung der OSZE geeignete Vorgehensweisen im Hinblick 
auf eine periodische Überprüfung des Problemkreises Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Diskriminierung zu erarbeiten;

• zur Entwicklung eines Austauschs zwischen Experten auf informeller Ebene über bewährte 
Praktiken und Erfahrungen bei der Strafverfolgung und bei erzieherischen Maßnahmen in 
geeigneten Foren zu ermutigen;

2. Das BDIMR wird beauftragt:

• in enger Zusammenarbeit mit anderen OSZE-Institutionen sowie mit dem Ausschuss der Ver-
einten Nationen für die Beseitigung der Rassendiskriminierung (UNCERD), dem Büro des 
Hohen Kommissars Vereinten Nationen für Menschenrechte (UNHCHR), der Europäischen 
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Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI), der Europäischen Stelle zur Beobach-
tung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (EUMC) und anderen einschlägigen internatio-
nalen Institutionen und NROs durch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder damit verbundene 
Intoleranz, einschließlich gegen Muslime, und durch Antisemitismus motivierte Ausschrei-
tungen im OSZE-Raum unter Verwendung aller verfügbaren verlässlichen Informationen auf-
merksam zu verfolgen;

• dem Ständigen Rat und dem Implementierungstreffen zur menschlichen Dimension über seine 
Erkenntnisse zu berichten und diese Erkenntnisse zu veröffentlichen; diese Berichte sollten 
auch bei der Festlegung der Arbeitsschwerpunkte der OSZE zum Thema Intoleranz Berück-
sichtigung finden;

• im gesamten OSZE-Raum systematisch Informationen über bewährte Praktiken zur Verhütung 
und Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung zu sammeln und 
zu verbreiten und den Teilnehmerstaaten auf Ersuchen Beratung bei ihren Bemühungen im 
Kampf gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung anzubieten;

• die Zivilgesellschaft in ihrer Fähigkeit zu unterstützen, sich mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Diskriminierung oder damit verbundener Intoleranz, einschließlich gegen Muslime, und mit 
Antisemitismus auseinanderzusetzen, und sich für die Bildung von Partnerschaften einzusetzen;

3. den Amtierenden Vorsitzenden zu ersuchen, diesen Beschluss den Teilnehmern der bevorste-
henden Konferenz in Brüssel zur Kenntnis zu bringen und in seine Erklärung zum Abschluss der 
Konferenz aufzunehmen;

4. Dieser Beschluss ist dem Ministerrat zur Billigung auf seinem Zwölften Treffen zuzuleiten.

Anhang zu Beschluss Nr. 12/04 
Beschluss Nr. 633 des Ständigen Rates

Förderung von Toleranz und Medienfreiheit im Internet

(PC.DEC/633 vom 11 November 2004) Der Ständige Rat

in Bekräftigung der auf dem Ministerratstreffen von Maastricht eingegangenen Verpflichtung, 
Hassdelikte, die durch rassistische, fremdenfeindliche und antisemitische Propaganda im Inter-
net ausgelöst werden können, zu bekämpfen,

in Bekräftigung der Bedeutung der vollen Achtung des für die Demokratie unerlässlichen und 
durch das Internet sogar gestärkten Rechts auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, 
das auch die Freiheit umfasst, Informationen zu suchen, zu erhalten und weiterzugeben,

eingedenk der Verpflichtung, verlässliche Informationen und Statistiken über rassistisch, fremden-
feindlich, antisemitisch und durch damit zusammenhängende Diskriminierung und Intoleranz 
motivierte Hassdelikte zu sammeln und zu führen, diese Informationen dem Büro für demokra-
tische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) regelmäßig zu melden und der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen, wie dies in den Beschlüssen des Ständigen Rates über die Bekämpfung des 
Antisemitismus (PC.DEC/607) und über Toleranz und den Kampf gegen Rassismus, Fremden-
feindlichkeit und Diskriminierung (PC.DEC/621) enthalten ist,
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unter Betonung der Bedeutung der Förderung von Toleranz, gegenseitiger Achtung, Dialog und 
Verständigung auch über die Medien und das Internet im Rahmen von Strategien, die auf vielfäl-
tigen Maßnahmen beruhen,

beschließt, dass:

1. die Teilnehmerstaaten Maßnahmen treffen sollen, die sicherstellen, dass das Internet ein offe-
nes und öffentliches Forum für Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung bleibt, wie dies in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert ist, und die den Zugang zum Internet 
sowohl für Privathaushalte als auch Schulen begünstigen;

2. die Teilnehmerstaaten gegen rassistisch, fremdenfeindlich, antisemitisch oder durch andere damit 
zusammenhängende Vorurteile motivierte Gewalt und strafbare Gewaltandrohungen im Internet 
ermitteln und diese gegebenenfalls uneingeschränkt gerichtlich verfolgen sollen;

3. die Teilnehmerstaaten Strafverfolgungsbeamte und Staatsanwälte für den Umgang mit rassis-
tisch, fremdenfeindlich, antisemitisch oder durch andere damit zusammenhängende Vorurteile 
motivierten Verbrechen im Internet aus- und fortbilden und Informationen über erfolgreiche Aus- 
und Fortbildungsprogramme als Teil des Austauschs bewährter Praktiken weitergeben sollen;

4. der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit sich weiterhin aktiv für die Förderung sowohl der 
freien Meinungsäußerung als auch des Zugangs zum Internet einsetzen und auch in Zukunft die 
einschlägigen Entwicklungen in allen Teilnehmerstaaten beobachten wird. Der Beauftragte wird 
für OSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen eintreten und diese fördern. Dazu zählt auch die Früh-
warnung, sobald Rechtsvorschriften oder andere Maßnahmen zum Verbot von rassistisch, frem-
denfeindlich, antisemitisch oder durch andere damit zusammenhängende Vorurteile motivierten 
Äußerungen zu politischen Zwecken diskriminierend oder selektiv umgesetzt werden, was eine 
Behinderung der Äußerung anderer Standpunkte und Meinungen bewirken kann;

5. die Teilnehmerstaaten die Wirksamkeit von Rechtsvorschriften und anderen Maßnahmen zur 
Regelung der über Internet verbreiteten Inhalte untersuchen sollen, insbesondere im Hinblick auf 
ihre Auswirkung auf die Häufigkeit rassistischer, fremdenfeindlicher und antisemitischer Ver-
brechen;

6. die Teilnehmerstaaten genaue analytische Untersuchungen des möglichen Zusammenhangs zwi-
schen rassistischen, fremdenfeindlichen und antisemitischen Äußerungen über Internet und der 
Verübung von rassistisch, fremdenfeindlich, antisemitisch oder durch andere damit zusammen-
hängende Vorurteile motivierten Verbrechen fördern und unterstützen sollen;

7. die OSZE einen Austausch zur Feststellung wirksamer Ansätze im Umgang mit der Frage ras-
sistischer, fremdenfeindlicher und antisemitischer Propaganda im Internet fördern wird, die die 
Informations- und Meinungsfreiheit nicht gefährden. Die OSZE wird Möglichkeiten für die För-
derung des Austauschs bewährter Praktiken schaffen, unter anderem auf dem jährlichen Imple-
mentierungstreffen zur menschlichen Dimension;

8. die Teilnehmerstaaten die Einrichtung von Programmen zur Erziehung von Kindern und Jugend-
lichen im Hinblick auf rassistisch, fremdenfeindlich, antisemitisch oder durch andere damit zusam-
menhängende Vorurteile motivierte Aussagen fördern sollen, denen diese im Internet begegnen 
können. Auch sollen die Teilnehmerstaaten und Anbieter von Internetdiensten gegebenenfalls 
Maßnahmen treffen, um die Eltern verstärkt auf weitgehend verfügbare Filtersoftware aufmerk-
sam zu machen, die den Eltern mehr Aufsicht und Kontrolle darüber ermöglicht, wie ihre Kinder 
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das Internet nützen. Unterlagen über erfolgreiche Unterrichtsprogramme und Filtersoftware soll-
ten als Teil des Austauschs bewährter Praktiken weit verbreitet werden;

9. die Teilnehmerstaaten die anhaltenden und verstärkten Bemühungen von NROs begrüßen sol-
len, das Internet im Hinblick auf rassistische, fremdenfeindliche und antisemitische Inhalte lau-
fend zu kontrollieren, ebenso wie die Bemühungen von NROs, ihre Erkenntnisse weiterzugeben 
und öffentlich zugänglich zu machen.

Beschluss Nr. 13/04

Die besondere Schutz- und Hilfsbedürftigkeit von Kindern als Opfer von 
Menschenhandel

Der Ministerrat,

in Bekräftigung der festen Verpflichtungen der Teilnehmerstaaten im Bereich der Bekämpfung des 
Menschenhandels, insbesondere des Beschlusses Nr. 1 des Ministerratstreffens von Wien 2000, der 
Erklärung des Ministerrats von Porto 2002 über den Menschenhandel und des Beschlusses Nr. 
2/03 des Ministerrats von Maastricht 2003, mit dem der Aktionsplan der OSZE zur Bekämpfung 
des Menschenhandels gebilligt und unter der Führung des Ständigen Rates ein OSZE-Mechanis-
mus eingerichtet wird, der die Teilnehmerstaaten im Kampf gegen den Menschenhandel unter-
stützt und aus einem vom Amtierenden Vorsitzenden ernannten Sonderbeauftragten und einer 
Sondergruppe im Sekretariat besteht,

unter Hinweis auf die Konferenz über die Menschliche Dimension der OSZE in Kopenhagen 1990, 
auf der unter anderem erklärt wurde: „Die Teilnehmerstaaten beschließen, der Anerkennung der 
Rechte des Kindes, seiner bürgerlichen Rechte und seiner individuellen Freiheiten, seiner wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte und seines Rechts auf besonderen Schutz gegen jede 
Form von Gewalt und Ausbeutung besondere Aufmerksamkeit zu schenken“,

unter Hinweis auf die Grundsätze des Schutzes und der Achtung der Menschenrechte im Über-
einkommen der Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte des Kindes und in dessen Fakul-
tativprotokoll von 2000 betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die 
Kinderpornografie, im Protokoll der Vereinten Nationen von 2000 zur Verhütung, Bekämpfung 
und Bestrafung des Menschenhandels,

insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen 
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, sowie im Haager Übereinkommen von 
1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationa-
len Adoption,

eingedenk der Tatsache, dass die Hauptverantwortung für die Bekämpfung des Menschenhandels 
bei den Teilnehmerstaaten liegt, gestützt auf einen ganzheitlichen und koordinierten Lösungsan-
satz, der die Verhütung des Menschenhandels, den Schutz der Opfer und die Verfolgung der Täter 
und ihrer Komplizen einschließt,

in Bekräftigung der Tatsache, dass die allgemeinen Grundsätze, unter anderem das Kindeswohl, 
das Diskriminierungsverbot, die Mitsprache sowie das Überleben und die Entwicklung, den Rah-
men für alle Maßnahmen, die Kinder betreffen, bilden,
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in dem Wunsch, die Bemühungen der OSZE zur Bekämpfung des Menschenhandels weiter zu 
verstärken, die aktive Umsetzung des Aktionsplans zur Bekämpfung des Menschenhandels fort-
zusetzen und die Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen bei der Durchführung ihrer jeweiligen 
nationalen Aktivitäten in diesem Bereich durch die Organisation zu unterstützen,

unter Berücksichtigung insbesondere der im Aktionsplan der OSZE zur Bekämpfung des Men-
schenhandels enthaltenen Empfehlung, die OSZE möge der Frage des Kinderhandels besondere 
Aufmerksamkeit widmen, und ferner in Anerkennung der Schutzwürdigkeit unbegleiteter und 
von ihren Eltern getrennter Kinder,

eingedenk der Tatsache, dass die Teilnehmerstaaten verpflichtet sind, Kinder vor allen Formen der 
Gewalt, einschließlich der sexuellen Ausbeutung von Kindern, zu schützen, sowie unter Betonung 
der Tatsache, dass es wichtig ist, deren besondere Schutz- und Hilfsbedürftigkeit zu beachten und 
dem Kind Gelegenheit zu geben, gehört zu werden,

unter Betonung der Tatsache, dass Maßnahmen zur Bekämpfung des Kinderhandels eine Gleich-
behandlungsperspektive enthalten und nicht diskriminierend sein sollten,

die Tatsache unterstreichend, dass in Entscheidungen betreffend Kinder, die Opfer von Menschen-
handel wurden, das Kindeswohl vorrangig zu berücksichtigen ist, unter anderem durch Bereitstel-
lung einer entsprechenden Vertretung für die minderjährigen Opfer,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, ein wirksames Hilfs- und Schutzsystem für Kinder zu schaf-
fen und Bewusstseinsbildung zu betreiben, um der Nachfrage entgegenzuwirken, die alle Formen 
der Ausbeutung von Menschen, insbesondere von Frauen und Kindern, begünstigt und Kinder 
besonders leicht zu Opfern von Menschenhandel werden lässt,

1. beschließt, die Bemühungen der OSZE um Verhütung des Kinderhandels, um Schutz und Hilfe 
für Kinder, die Opfer von Menschenhandel wurden, und um Verfolgung der Täter unter Beach-
tung des Aktionsplans der OSZE zur Bekämpfung des Menschenhandels zu verstärken;

2. legt den Teilnehmerstaaten nahe, die einschlägigen staatlichen Strukturen für Kinder zu stärken; 
legt den Teilnehmerstaaten ferner nahe, im Einklang mit den einschlägigen Empfehlungen an die 
Teilnehmerstaaten im Aktionsplan der OSZE zur Bekämpfung des Menschenhandels gegebenen-
falls verstärkt Maßnahmen zu ergreifen, um Faktoren entgegenzuwirken, die Kinder besonders 
leicht zu Opfern von Menschenhandel werden lassen, darunter: Diskriminierung unter anderem 
aufgrund der Rasse, des Geschlechts, der Religion oder Überzeugung, der nationalen oder sozialen 
Herkunft, der Geburt oder sonstiger Umstände; Ausbeutung laut Definition im Aktionsplan der 
OSZE zur Bekämpfung des Menschenhandels; Armut; mangelnde Schulbildung und Vertreibung;

3. kommt überein, der Nachfrage verstärkt entgegenzuwirken, unter anderem durch Bekämpfung 
des Kindersextourismus; lädt in diesem Zusammenhang die Teilnehmerstaaten auch ein, unter 
anderem die Ausarbeitung gesetzlicher Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, um Bürger, die Kin-
der sexuell ausbeuten, strafrechtlich verfolgen zu können, auch wenn diese Ausbeutung in einem 
anderen Land erfolgt ist;

4. beauftragt den Ständigen Rat, durch die informelle Arbeitsgruppe „Gleichstellungsfragen und 
Bekämpfung des Menschenhandels“ mit Unterstützung unter anderem durch den Sonderbeauftrag-
ten für die Bekämpfung des Menschenhandels und andere einschlägige OSZEStrukturen als Beitrag 
zur Umsetzung des Aktionsplans der OSZE zur Bekämpfung des Menschenhandels im Hinblick 
auf weitere geeignete Maßnahmen bis 31. Juli einen Zusatz zu diesem Aktionsplan auszuarbeiten, 
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der auf die besondere Schutz- und Hilfsbedürftigkeit von Kindern eingeht, die Opfer von Men-
schenhandel wurden, unter anderem in Form einer Zusammenstellung bewährter Methoden;

5. lädt die informelle Arbeitsgruppe ein, diese Arbeit aufzunehmen, gestützt auf die Verpflich-
tungen, die die Teilnehmerstaaten im Rahmen bestehender internationaler Übereinkünfte, deren 
Vertragspartei sie sind, übernommen haben, um der Notwendigkeit besonderer Schutzmaßnah-
men für Kinder unter Berücksichtigung der Interessen und des Wohles des Kindes entsprechend 
gerecht zu werden.

Beschluss Nr. 14/04

OSZE-Aktionsplan 2004 zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Der Ministerrat,

unter Hinweis darauf, dass die Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfeltreffen der OSZE 1999 
in Istanbul erklärt haben: „Frauen müssen ihre Menschenrechte in vollem Umfang und gleichbe-
rechtigt ausüben können, damit ein friedlicheres, wohlhabenderes und demokratischeres OSZE-
Gebiet entsteht. Wir sind entschlossen, die Gleichstellung von Männern und Frauen zum Bestandteil 
unserer Politik zu machen, sowohl in unseren Staaten als auch innerhalb der Organisation.“*

unter Hinweis auf den OSZE-Aktionsplan zu Fragen der Gleichberechtigung von Mann und Frau†, 
der erstellt wurde, „um dafür zu sorgen, dass die OSZE-Verpflichtungen in Bezug auf gleiche Rechte 
und gleiche Chancen für Frauen und Männer von den Teilnehmerstaaten in der praktischen Arbeit 
der OSZE-Institutionen und -Feldmissionen berücksichtigt werden“,

in Anerkennung der Tatsache, dass gleiche Rechte für Frauen und Männer und der Schutz ihrer 
Menschenrechte für Frieden, dauerhafte Demokratie, wirtschaftliche Entwicklung und damit für 
Sicherheit und Stabilität in der OSZE-Region unabdingbar sind,

unter Hinweis auf die von der Vierten Weltfrauenkonferenz verabschiedete Aktionsplattform von 
Beijing und die Ergebnisse der 23. Sondertagung der Generalversammlung im Jahr 2000 „Frauen 
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert“,

unter Hinweis auf Resolution 1325 (2000) des VN-Sicherheitsrats‡, die fordert, dass Frauen in vol-
lem Umfang und gleichberechtigt an den Entscheidungen im Hinblick auf die Verhütung und Bei-
legung von Konflikten mitwirken, und betonend, wie wichtig es ist, dass sie gleichberechtigt und 
in vollem Umfang an allen Anstrengungen zur Wahrung und Förderung von Frieden und Sicher-
heit teilhaben und mitwirken,

eingedenk der Notwendigkeit, dass in den unter der Schirmherrschaft der OSZE durchgeführ-
ten Aktivitäten eine Geschlechterperspektive angemessen berücksichtigt wird und die Teilneh-
merstaaten alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um die verstärkte Sensibilisierung für die 
Geschlechterproblematik zu unterstützen und gleiche Rechte und die vollständige und gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in der Gesellschaft zu fördern, mit dem Ziel, die prak-
tische Anwendung der Gleichstellung der Geschlechter und der durchgängigen Berücksichtigung 

* Europäische Sicherheitscharta, Absatz 23.
† PC.DEC/353 vom 1. Juni 2000.
‡ Vom Sicherheitsrat auf seiner 4213. Sitzung am 31. Oktober 2000 verabschiedet.
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des Gleichstellungsaspekts* im OSZE-Gebiet zu fördern, was wesentlich für die umfassende 
Sicherheit ist,

unter Betonung der Notwendigkeit, dass die OSZE einen fortlaufenden und dauerhaften Prozess 
der durchgängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts weiter entwickelt und verstärkt, 
um ein geschlechterbewusstes und professionelles Arbeitsumfeld und eine entsprechende Füh-
rungskultur zu fördern, und von Bemühungen um ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis bei 
der Einstellung von Personal insbesondere auf Ebene des höheren Dienstes im Einklang mit dem 
Personalstatut der OSZE,

beschließt, den Aktionsplan 2004 zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, der 
vom Ständigen Rat mit seinem Beschluss Nr. 638 vom 2. Dezember 2004 angenommen wurde und 
diesem Beschluss beigefügt ist, zu billigen.

Anhang zu Beschluss Nr. 14/04

OSZE-Aktionsplan 2004 zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern

“Die größtmögliche und gleichberechtigte Mitwirkung der Frau in allen Bereichen ist Vorausset-
zung für den Frieden und das Wohlergehen der Welt.”†

1. Die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
ist der Grundpfeiler des umfassenden Sicherheitskonzepts der OSZE. In der Europäischen Sicher-
heitscharta, die auf dem Gipfeltreffen von Istanbul verabschiedet wurde, heißt es: „Frauen müssen 
ihre Menschenrechte in vollem Umfang und gleichberechtigt ausüben können, damit ein friedli-
cheres, wohlhabenderes und demokratischeres OSZE-Gebiet entsteht. Wir sind entschlossen, die 
Gleichstellung von Männern und Frauen zum Bestandteil unserer Politik zu machen, sowohl in 
unseren Staaten als auch innerhalb der Organisation.“

2. Als regionale Abmachung im Sinne von Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen ist die 
OSZE innerhalb ihrer Region eines der wichtigsten Instrumente für Frühwarnung, Konfliktver-
hütung, Krisenmanagement und Konfliktnachsorge. Im OSZE-Gebiet zeigt sich immer deutlicher, 
dass Sicherheit, Demokratie und Wohlstand eng miteinander zusammenhängen. Wirtschaftli-
che Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Verantwortung für die Umwelt sind unerläßliche Voraus-
setzungen des Wohlstands. Will die Organisation ihre Aufgaben verwirklichen und ihre Ziele 
erreichen, ist es ausschlaggebend, das sie in Zusammenarbeit mit den Teilnehmerstaaten in ihr 
Humankapital investiert.

3. Eine wirksame durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts2 mit dem Ziel der 
Gleichstellung von Frauen und Männern ist wichtig, wenn das Humankapital im OSZE-Raum 

* „Die durchgängige Integration einer Gleichstellungsperspektive ist der Prozess der Beurteilung aller geplanten 
Maßnahmen, einschließlich solcher rechtlicher Natur, Politiken und Programme in allen Bereichen und auf allen 
Ebenen im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Frauen und Männer. Sie ist eine Strategie, um die Anliegen und 
Erfahrungen von Frauen und Männern zu einem festen Bestandteil der Ausarbeitung, Umsetzung, Begleitung 
und Bewertung von Politiken und Programmen in allen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen 
zu machen, damit Frauen und Männer daraus gleichermaßen Nutzen ziehen und Ungleichheiten nicht fort-
geschrieben werden. Letztes Ziel ist die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern.“ Siehe 
Offizielles Protokoll der Generalversammlung Zweiundfünfzigste Tagung, Beilage 3 (A/52/3/Rev.1), Kapitel IV 
Ziffer 4.

† Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen 34/180 vom 18. Dezember 1979, Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW).
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ausgeschöpft werden soll. Die Gleichstellung von Frauen und Männern trägt zur umfassenden 
Sicherheit bei, die ein Ziel der OSZE-Aktivitäten in allen drei Dimensionen ist. Die durchgängige 
Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts ist ein Weg, um zur Verwirklichung dieses Ziels bei-
zutragen. Die Geschlechterperspektive sollte daher in den Aktivitäten, Vorhaben und Program-
men der Organisation berücksichtigt werden, damit die Organisation sowohl bei ihren eigenen 
Einsätzen als auch in den Teilnehmerstaaten die Gleichstellung der Geschlechter erreicht. Die 
Teilnehmerstaaten, der Amtierende Vorsitzende, der Generalsekretär und die Leitungen der Ins-
titutionen und Missionen sind gemeinsam für die Förderung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern als fester Bestandteil der OSZE-Politik und -Praxis verantwortlich. Bei diesem Bemü-
hen ist zu bedenken, dass – wenn die Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen und auf 
allen Ebenen der Gesellschaft Wirklichkeit wird – sowohl Frauen als auch Männer Nutznießer 
dieser Veränderung sein werden.

I. Allgemeiner Zusammenhang

Stand der Umsetzung des Aktionsplans 2000

4. Der OSZE-Aktionsplan 2000 zu Fragen der Gleichberechtigung von Mann und Frau* forderte 
verstärkte Bemühungen zur Verwirklichung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern 
innerhalb der Organisation in allen Bereichen, einschließlich der Einstellung von Personal, und 
die Einbeziehung einer geschlechtsbezogenen Perspektive in die Aktivitäten der Organisation. Er 
bewirkte eine Hebung des Bewusstseins für die notwendige Förderung der Gleichberechtigung der 
Geschlechter innerhalb der OSZE durch die Aktivitäten des Sekretariats, der Institutionen und 
Feldeinsätze und der Teilnehmerstaaten. Dennoch wies die Umsetzung des Aktionsplans 2000 
Schwächen auf, insbesondere in den Bereichen Schulung, Führung und Personaleinstellung, und 
ganz allgemein bei der durchgängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts in der gesam-
ten OSZE wie auch in den Teilnehmerstaaten

5. Laut Aktionsplan 2000 sollten Frauen in der OSZE bessere Chancen erhalten, und ein professio-
nelles Arbeitsumfeld sollte gefördert werden. Der Amtierende Vorsitzende, die Teilnehmerstaaten 
und das Sekretariat wurden aufgefordert, positive Maßnahmen zur Förderung und Einstellung 
weiblicher Bewerber für OSZE-Institutionen und auch für Feldaktivitäten zu setzen, und es wurde 
an alle Teilnehmerstaaten appelliert, sich intensiv für die Nominierung von Frauen, insbesondere 
für leitende Funktionen, einzusetzen.

Nach wie vor sind jedoch Frauen in der OSZE, insbesondere auf der Führungs- und Entscheidungs-
ebene, unterrepräsentiert, ja der Frauenanteil ging in den letzten Jahren sogar zurück. Nach wie 
vor sind Frauen aus bestimmten Ländern, insbesondere aus Teilnehmerstaaten,

die sich in einem Reformprozess befinden, nicht oder nur in geringem Ausmaß vertreten. Die Sta-
tistiken lassen vermuten, dass weibliche Bewerber im Vergleich zu Männern geringere Chancen 
auf eine Anstellung bei der Organisation haben.†

* Beschluss Nr. 353 des Ständigen Rates vom 1. Juni 2000 (PC.DEC/353).
† Nach Geschlecht aufgeschlüsselte Statistiken des Sekretariats, der Institutionen und Missionen der OSZE, SEC.

GAL/208/03 vom 21. November 2003. Bei den Planposten beträgt der Anteil der Frauen im Inneren Dienst 44 Pro-
zent und im Höheren Dienst insgesamt 25 Prozent; er war in den letzten Jahren sogar rückläufig. Von allen 
Bewerbungen für befristete Dienstposten im Zeitraum Januar 2003 bis September 2003 (9566) waren 69 Prozent 
Männer und 31 Prozent Frauen; im selben Zeitraum waren von allen ausgewählten Bewerbungen (50) 72 Pro-
zent Männer und nur 28 Prozent Frauen. Bei den 34 ausgeschriebenen Posten der Laufbahngruppe Höherer 
Dienst betrug der Anteil der Frauen 33 Prozent der Bewerbungen, 23 Prozent der zu einem Einstellungsgespräch 
eingeladenen und 12 Prozent der ausgewählten Bewerberbungen. Von allen für eine Entsendung nominierten 



Sofia 2004

267

Die Zweijahresstatistiken und Jahresberichte des Generalsekretärs über die Umsetzung des Akti-
onsplans 2000 zu Fragen der Gleichberechtigung von Mann und Frau wurden vom Ständigen Rat 
nicht behandelt und die Umsetzung des Aktionsplans 2000 wurde nicht entsprechend begleitet

6. Eine weitere Priorität im Aktionsplan 2000 lautete, dass alle neuen Missionsmitarbeiter und 
-mitarbeiterinnen eine Ausbildung zur Geschlechterproblematik erhalten und die OSZEInstitu-
tionen die Geschlechterperspektive in ihre Personalschulung einbeziehen sollten. Eine allgemeine 
Schulung zur Hebung des Bewusstseins für die Geschlechterproblematik wurde eingeführt und 
es gab auch Bemühungen, ein professionelles Arbeitsumfeld zu schaffen. Seit 2000 ernennt jede 
Mission eine Mediatorin oder einen Mediator und das Sekretariat veranstaltet für diese Personen 
jährliche Schulungen. Die Schulung und Sensibilisierung von Führungskräften für geschlechtsbe-
zogene Fragen und für die diesbezügliche Verantwortung des ganzen Personals im Rahmen seiner 
Aufgaben und Themenbereiche erbrachte aber nicht die erhofften Ergebnisse und auch das ange-
strebte professionelle Umfeld wurde nicht verwirklicht.

7. Darüber hinaus forderte der Aktionsplan 2000 die Einrichtung eines umfassenden Rahmens für 
Projekte zur durchgängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts sowie die Analyse von 
Daten und Forschungsergebnissen zu geschlechtsbezogenen Fragen und deren Berücksichtigung 
bei der Planung neuer Programme. Dieser Prozess wurde nicht konsequent genug weiterentwickelt. 
Überdies wurden die Beraterinnen und Kontaktpersonen für Gleichbehandlungsfragen nicht aus-
reichend in die Entwicklung neuer Politiken und Programme einbezogen.

8. Die durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts erfordert eine konsequente und 
systematische Einbeziehung der Geschlechterperspektive in die Tätigkeit der Organisation auf der 
Grundlage eines dimensionenübergreifenden Ansatzes und auch geeignete Begleit- und Überprü-
fungsmechanismen. Es bedarf eines neuen, verbesserten Aktionsplans, der Ziele und eindeutig 
zugeordnete Verantwortlichkeiten der Entscheidungsträger festlegt, um den entsprechenden Bemü-
hungen der Teilnehmerstaaten zur Umsetzung ihrer Verpflichtungen Nachhaltigkeit zu verleihen.

II. Ziele

9. Mit dem Aktionsplan 2004 zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern will sich 
die OSZE Prioritäten für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter – in der Organisation 
und in allen Teilnehmerstaaten – setzen und für die begleitende Kontrolle ihrer Verwirklichung 
sorgen. Zur Verwirklichung dieser Ziele wird sich der Plan mit den Aktivitäten, politischen Kon-
zepten, Vorhaben und Programmen der Organisation im Hinblick auf eine durchgängige Berück-
sichtigung des Gleichstellungsaspekts und mit der Hilfestellung der OSZE für die Teilnehmerstaaten 
bei der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter befassen. Diese Hilfestellung könnte sich 
auf die Umsetzung internationaler Verpflichtungen in Bezug auf Gleichstellungsfragen und auf 
die Entwicklung nationaler Programme und Politiken beziehen.

10. Folgende Zielsetzungen haben Vorrang:

(a) In der OSZE:

• Angebot von speziellen Schulungsprogrammen für OSZE-Personal zum Thema Bewusst-
seinsbildung und Sensibilisierung für die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz, 
von Programmen zur Stärkung der Bemühungen um eine konsequente Berücksichtigung des 

Bewerbungen im ersten Halbjahr 2003 (2135) waren 30 Prozent (641) Frauen und 70 Prozent (1494) Männer. 
Aber nur 10 Prozent (62) dieser Frauen wurden zu Missionen entsandt, während 18 Prozent (272) der nomi-
nierten Männer aufgenommen und entsandt wurden.
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Gleichstellungsaspekts in der Politik und den Programmen und von Überprüfungs- und Eva-
luierungsmechanismen;

• Förderung einer professionellen und für Gleichstellungsfragen sensiblen Führungskultur und 
eines solchen Arbeitsumfelds;

• Anwendung einer verbesserten und neuen Einstellungspolitik in der OSZE, um Chancengleich-
heit für alle zu fördern und dafür zu sorgen, dass hoch qualifizierte Frauen im Einklang mit dem 
Personalstatut (vgl. PC.DEC/550 vom 27. Juni 2003) ausfindig gemacht und gewonnen werden 
können, mit dem Ziel, in der OSZE den Anteil der Frauen in leitenden Positionen zu erhöhen;

• Ermutigung der Teilnehmerstaaten, mehr Bewerberinnen für Posten in der OSZE, insbesondere 
auf der Führungs- und Entscheidungsebene , zu nominieren, mit dem Ziel, auf allen Ebenen 
eine laufende Verbesserung des zahlenmäßigen Verhältnisses zwischen Frauen und Männern 
zu bewirken;

• durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts in den Aktivitäten und politischen 
Konzepten der OSZE und ebenso in den Aktivitäten und politischen Konzepten der Teilneh-
merstaaten.

(b) Hilfestellung für die Teilnehmerstaaten in folgender Form:

• Festlegung vorrangiger Bereiche, in denen OSZE-Strukturen den OSZEStaaten bei der Erfül-
lung ihrer jeweiligen Verpflichtungen helfen;

• Überblick über einige bewährte Methoden zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern in den Teilnehmerstaaten;

• Betonung und Förderung der Rolle von Frauen bei der Konfliktverhütung und bei Prozessen 
zur Wiederherstellung des Friedens;

• Bereitstellung eines Rahmenwerks, das sicherstellt, dass geschlechtsbezogene Fragen einschließ-
lich der Umsetzung dieses Aktionsplans regelmäßig erörtert und geprüft werden.

III. Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der OSZE

(A) Durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts in den Strukturen 
und am Arbeitsplatz und bei der Personaleinstellung

Aus- und Fortbildung

11. Zur Verwirklichung der in diesem Aktionsplan dargestellten Zielsetzungen erweitert die 
OSZE das bestehende Schulungsangebot und richtet neue Schulungsprogramme im Einklang mit 
der OSZE-Schulungsstrategie für 2005 bis 2007* und dem OSZE-Aktionsplan zur Bekämpfung 
des Menschenhandels† ein. Im Hinblick darauf werden das General Orientation Programme im 
Sekretariat, der Human Dimension Induction Course im BDIMR und zusätzliche Einführungs-
kurse oder Einführungsworkshops vor Ort zwei dem jeweiligen Bedarf angepasste Schulungs-
bausteine enthalten:

* SEC.GAL/118/04/Rev.5 vom 27. Juli 2004.
† MC.DEC/2/03 Anhang, Aufklärung, Punkt 8.4: 8.4.: „Der Ausbildungskoordinator der OSZE, die leitende Bera-

terin für Gleichbehandlungsfragen und der leitende Sicherheitskoordinator werden in Zusammenarbeit mit dem 
BDIMR die Einführungskurse auch weiterhin für die Entwicklung und Durchführung von Schulungskursen 
für die Mitarbeiter in Genderfragen, Menschenhandelsfragen und einschlägigen Vorschriften und Richtlinien 
verwenden und eigene Workshops für diesen Bereich abhalten. Die Leiter von Feldeinsätzen werden dafür sor-
gen, dass die Teilnahme an diesen Ausbildungskursen für alle Mitarbeiter verbindlich ist.“
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• Der erste Baustein betrifft die Schulung aller OSZE-Bediensteten im Hinblick auf die Schärfung 
des Bewusstseins für die Geschlechterproblematik und die Berücksichtigung einer Geschlechter-
perspektive im täglichen Arbeitsleben. Dieser Baustein, der für jede Bedienstetenkategorie an ihre 
konkreten Bedürfnisse anzupassen ist, erklärt den Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und 
Männern, das zur Verwirklichung dieses Ziels vorhandene Instrumentarium und die Gründe,

weshalb die Organisation die durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei ihren 
Aktivitäten für wichtig hält. Der Baustein soll handlungsorientiert und interaktiv sein und über 
die in diesem Aktionsplan und in einschlägigen Bestimmungen – insbesondere zur Rechenschafts-
pflicht des gesamten Personals – beschriebenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten informieren. 
Diese Schulung ist für alle Personalkategorien vorzusehen. Die Schulung kann, wenn nötig, auch 
vor Ort angeboten werden, um sicherzustellen, dass auch Ortskräfte daran teilnehmen können.

(a) In die Ausbildungsprogramme, insbesondere für Polizei- und Grenzbeobachtungseinsätze, 
werden spezielle Bausteine zur Bekämpfung der Gewalt in der Familie und des Menschenhan-
dels eingefügt.

(b) Die Leitungen von Institutionen und Missionen sowie die Direktoren und Direktorinnen 
werden die Personalschulung von der leitenden Ebene aus ermöglichen, um sicherzustellen, dass 
Frauen wie Männer gleichermaßen teilnehmen können. Sie werden auch Informationen über die 
OSZE-Politik in Gleichstellungsfragen, insbesondere in Bezug auf Beschwerdeverfahren, erhalten.

• Der zweite Baustein befasst sich mit der durchgängigen Berücksichtigung des Gleichstellungs-
aspekts in Programmen, Vorhaben und Aktivitäten betreffend die technische Kooperation der 
OSZE, um die konsequente Integration einer Geschlechterperspektive zu gewährleisten. Das 
bedeutet die Überprüfung und Umsetzung von Grundsätzen und Maßnahmen, die ausschließlich 
den Zweck verfolgen, Gleichstellung durch die aktive Berücksichtigung der Geschlechter- pers-
pektive in der Planungs-, Berichterstattungs-, Umsetzungs- und Evaluierungsphase herzustellen.

12. In alle Schulungsprogramme sind zur regelmäßigen Beurteilung ihrer Wirksamkeit Überprü-
fungs- und Evaluierungsbestimmungen aufzunehmen.

13. Der OSZE-Ausbildungskoordinator wird mit der Planung und Durchführung aller Aspekte 
dieses Aktionsplans, die die Personalschulung betreffen, in enger Zusammenarbeit mit den für 
Gleichbehandlungsfragen zuständigen Dienst- und Kontaktstellen in der Organisation und mit 
Unterstützung durch das für die Schulung zuständige Kontaktstellennetz beauftragt.

Führungsebene

14. Der Generalsekretär und die Leitungen von Institutionen und Missionen werden von ihrer 
Führungsposition nachdrücklich und aktiv Gebrauch machen, um innerhalb der Organisation 
ein nachhaltiges Bewusstsein für Gleichstellungsfragen zu schaffen, und sie werden ihre Bemü-
hungen zur Herstellung eines für Gleichstellungsfragen sensiblen und professionellen Arbeitsum-
felds und einer entsprechenden Führungskultur verstärken. Ein derartiges Arbeitsumfeld ist auch 
durch alle OSZE-Bediensteten, insbesondere Personal in Aufsichtsfunktionen, zu fördern. Bei der 
Besetzung von Führungspositionen sollte besonders darauf geachtet werden, dass Personen aus-
gewählt werden, die für die Gleichstellungsproblematik sensibel sind und um die Bedeutung einer 
integrativen Organisationskultur wissen. Die Direktorin der Hauptabteilung Personalressourcen 
ist für die Überprüfung und gegebenenfalls Intensivierung der OSZE-Strategie gegen Belästi-
gung am Arbeitsplatz einschließlich sexueller Belästigung verantwortlich. Sie wird Informatio-
nen verbreiten, die das Personal für das Problem der Belästigung am Arbeitsplatz und die zu ihrer 
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Bekämpfung und Verhütung verfügbaren Maßnahmen sensibilisieren und Opfer dazu ermutigen, 
ihre Beschwerden vorzubringen.

15. Zur Leistungsbeurteilung von Führungskräften wird auch eine Beurteilung ihrer Sensibilität 
für Gleichstellungsfragen gehören. Dazu entwickelt die Hauptabteilung Personalressourcen ein 
Scoreboard für Gleichstellungsfragen, an Hand dessen die Maßnahmen im Einzelnen zwischen 
allen Dienststellen verglichen werden können.

16. Die organisatorischen Vorschriften, Regeln, Richtlinien und Anweisungen der OSZE werden, 
wenn gewünscht, von den Teilnehmerstaaten bzw. dem Sekretariat im Hinblick auf die durchgän-
gige Berücksichtigung von Gleichstellungsaspekten überprüft.

17. Die Leitungen der Institutionen und Missionen und die Direktoren und Direktorinnen im 
Sekretariat werden regelmäßige Mitarbeitertreffen leiten, um zu prüfen, ob und inwieweit Gleich-
stellungsaspekte in die Arbeit in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich Eingang gefunden haben 
und um dem gesamten Personal nahe zu legen, den Gleichstellungsaspekt in seiner Arbeit durch-
gängig zu berücksichtigen.

18. Das Sekretariat und das BDIMR werden den aktiven Informationsaustausch über geschlech-
tersensible Führungskonzepte mit einschlägigen internationalen, zwischenstaatlichen und regio-
nalen Organisationen fortführen. Insbesondere das Sekretariat wird die Zusammenarbeit mit der 
Parlamentarischen Versammlung der OSZE in Gleichstellungsfragen verstärken. Das Sekretariat, 
die Institutionen und Missionen werden für Sichtbarkeit des Aktionsplans sorgen.

Personaleinstellung

19. Die Einstellung von Personal in der OSZE beruht auf einem transparenten Prozess und erfolgt 
nach einem allgemeinen Auswahlverfahren unter Staatsangehörigen der Teilnehmerstaaten, wobei 
ein Höchstmaß an Effizienz, Kompetenz und Integrität zu gewährleisten ist.

20. Bei der Einstellung ist Bestimmung 3.01 des OSZE-Personalstatuts ohne Einschränkung zu 
befolgen, einschließlich des Grundsatzes einer gerechten geographischen Verteilung des einge-
stellten Personals auf alle OSZE-Teilnehmerstaaten.

21. Die Teilnehmerstaaten werden dazu ermutigt, vermehrt Bewerberinnen für Positionen in der 
OSZE zu nominieren, insbesondere auf höherer Ebene, wo Frauen unterrepräsentiert sind; diesbe-
zügliche Maßnahmen umfassen auch die Erschließung zusätzlicher nationaler Personalressourcen 
und die Vernetzung mit Berufsorganisationen, die bei der Suche nach geeigneten Kandidatinnen 
behilflich sein werden. Eine größere Zahl von Bürgern aus Teilnehmerstaaten, insbesondere Frauen 
aus Teilnehmerstaaten, die sich in einem Reformprozess befinden, sollten auf freie Stellen in der 
OSZE aufmerksam gemacht und zur Bewerbung ermutigt werden.

22. Den Teilnehmerstaaten wird nahe gelegt, eine Liste in Frage kommender Kandidatinnen mit 
besonderer Berücksichtigung der Fachgebiete anzulegen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind.

23. Der Amtierende Vorsitzende und das Sekretariat werden sich unter Berücksichtigung des 
OSZE-Personalstatuts bei der Förderung der Nominierung von Kandidatinnen insbesondere für 
höhere Positionen proaktiv verhalten.

24. Das Sekretariat wird bei der Formulierung seiner Stellenausschreibungen verstärkt Frauen zur 
Bewerbung einladen.



Sofia 2004

271

25. Das Sekretariat wird darüber hinaus seine Personalplanung dahingehend verbessern, dass die 
Teilnehmerstaaten möglichst frühzeitig über frei werdende Posten informiert werden, damit sie aus-
reichend Zeit für die Suche nach qualifizierten Kandidatinnen und für deren Nominierung haben.

26. Der Amtierende Vorsitzende, der Generalsekretär, die Leitungen der Institutionen und Missi-
onen trachten danach, das Zahlenverhältnis zwischen Frauen und Männern auf allen Ebenen lau-
fend zu verbessern. Dies wird – einschließlich der Statistik über die ausgewählten Bewerberinnen 
– im jährlichen Evaluierungsbericht zu Gleichstellungsfragen in der OSZE nachgeprüft, der vom 
Generalsekretär gemäß Absatz 47 vorzulegen ist.

27. Die Hauptabteilung Personalressourcen überprüft die Einstellungsverfahren und Postenbe-
schreibungen regelmäßig im Hinblick auf die durchgängige Berücksichtigung des Gleichstel-
lungsaspekts, um mögliche Voreingenommenheiten und Hindernisse gegenüber Bewerberinnen 
zu erkennen und nötigenfalls die Verfahren entsprechend zu überarbeiten.

28. Die Hauptabteilung Personalressourcen wird sich bemühen, dafür zu sorgen, dass bei der Ein-
stellung von Führungskräften, wenn möglich, sowohl weibliche als auch männliche Bewerber zu 
einem Einstellungsgespräch eingeladen werden und dass gegebenenfalls auf ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis geachtet wird, wenn unter den Bewerbungen eine engere Auswahl getrof-
fen wird. Aus der Liste der Bewerbungen, die in die engere Auswahl kommen und zu einem Ein-
stellungsgespräch eingeladen werden, sollte auch hervorgehen, wie viele Frauen bzw. Männer sich 
tatsächlich um den Posten beworben haben.

29. In den Auswahlausschüssen für Einstellungsgespräche sollten, wenn möglich, Frauen und Män-
ner in einem ausgewogenen Verhältnis vertreten sein.

30. Die Hauptabteilung Personalressourcen im Sekretariat wird ein jährliches Koordinierungs-
treffen mit Delegationen und Schulungs-/Einstellungsexpertinnen aus den Hauptstädten abhalten, 
zum Zweck eines Informationsaustauschs über die gesuchten Anforderungsprofile und Kompe-
tenzen und über bewährte Praktiken für die Einschulung zur Vorbereitung auf eine Mission. Bei 
diesen Treffen werden auch Bemühungen zur Schaffung eines ausgewogenen Zahlenverhältnisses 
zwischen Frauen und Männern bei der Personaleinstellung erörtert werden.

31. Das Sekretariat wird auch in Zukunft eine Jahresstatistik erstellen, aus der die aktuelle Ver-
teilung von Frauen und Männern aufgeschlüsselt nach Postenkategorie für alle Ebenen hervor-
geht. Diese Statistik wird sowohl Institutionen und Missionen als auch alle Hauptabteilungen und 
Dienststellen im Sekretariat umfassen und dem in Absatz 47 erwähnten jährlichen Evaluierungs-
bericht des Generalsekretärs zu Gleichstellungsfragen als Anhang beigefügt werden.

(B) Durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und Männern in 
Aktivitäten, Politik, Programmen und Vorhaben der OSZE.

32. Die Teilnehmerstaaten, das Sekretariat, die Institutionen und Missionen sorgen dafür, dass alle 
Aktivitäten, Programme und Vorhaben der OSZE eine Geschlechterperspektive beinhalten. Das 
Ziel ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Praxis im OSZE-Gebiet, 
was für die umfassende Sicherheit wesentlich ist; sie konzentrieren sich insbesondere auf die Befä-
higung von Frauen zu eigenverantwortlichem Handeln und die Beteiligung von Frauen wie Män-
nern am öffentlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben im Rahmen demokratischer und 
wirtschaftlicher Prozesse in den Teilnehmerstaaten. Der Prozess der durchgängigen Berücksich-
tigung des Gleichstellungsaspekts zielt sowohl darauf ab, negative Rollenklischees zu überwinden 
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und Einstellungen zu ändern, als auch Verhaltensweisen zu entwickeln, die den Boden für eine 
Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Teilnehmerstaaten bereiten.

33. Die Beraterinnen für Gleichbehandlungsfragen im Sekretariat, in den Institutionen und Feld-
einsätzen werden bei der Ausarbeitung neuer Richtlinien, Regeln und Vorschriften frühzeitig 
eingebunden. In ihren regelmäßigen Berichten an den Ständigen Rat unterrichten die Missionen 
und Institutionen den Rat gegebenenfalls über Fortschritte in ihren Bemühungen und auch über 
etwaige Probleme.

34. Das Konfliktverhütungszentrum (KVZ) und insbesondere die Projektkoordinationseinheit 
(PCC) werden dabei behilflich sein, sicherzustellen, dass die Gleichstellungsverträglichkeit von 
neuen Vorhaben, die in Missionen, Institutionen und Dienststellen im Sekretariat ausgearbeitet 
werden, sowie von bestehenden Vorhaben im Zuge ihrer Evaluierung geprüft wird.

35. Das Sekretariat und die Institutionen berücksichtigen die Geschlechterperspektive bei der 
Entwicklung von Vorhaben und Programmen für Teilnehmerstaaten, in denen keine OSZE-Mis-
sion tätig ist.

36. Die durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Aktivitä-
ten, Politik, Vorhaben und Programmen der OSZE in der politisch-militärischen Dimension trägt 
auch den Verpflichtungen aus Resolution 1325 des Sicherheitsrats Rechnung, in der eine verstärkte 
Einbindung von Frauen unter anderem in Konflikt- verhütungs- und Wiederaufbauprozesse nach 
Konflikten gefordert wird.

37. Unterstützt vom Vorsitz, vom Generalsekretär und von den Leitungen der Institutionen sor-
gen die Teilnehmerstaaten dafür, dass bei der Planung von OSZEKonferenzen und -Seminaren in 
allen drei Dimensionen die Geschlechterperspektive einfließt und dass gegebenenfalls auch damit 
zusammenhängende Themen einbezogen werden.

38. Um spürbare Fortschritte bei der durchgängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts 
in Aktivitäten, Vorhaben und Programmen der OSZE herbeizuführen, sollten mit geschlechtsbe-
zogenen Fragen befasste Institutionen und Missionen in Zusammenarbeit mit den Teilnehmer-
staaten konkrete Folgemechanismen entwickeln.

39. Wo angebracht, werden die Missionen interne Arbeitsgruppen für Gleichstellungsfragen unter 
der Leitung der Kontaktstelle für Gleichbehandlungsfragen einrichten, die Strategien zur durch-
gängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts planen, deren Umsetzung begleitend kon-
trollieren und die Sichtbarkeit ihrer gleichstellungsrelevanten Aktivitäten erhöhen. Es obliegt 
den Missionsleitungen, die Kontaktstellen für Gleichbehandlungsfragen auf entsprechend hoher 
Ebene einzurichten und dafür zu sorgen, dass sie uneingeschränkten Zugang zur leitenden Füh-
rungsebene haben.

40. Die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Sekretariats, die Institutionen und Missi-
onen werden eine ausgewogene Berichterstattung in Bezug auf die Gleichstellung von Frauen und 
Männern unterstützen und gegebenenfalls Tagungen, Seminare, Sonderveranstaltungen, Berichte, 
Fallbeispiele und Entwicklungen hervorheben, die mit der Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen 
zur Gleichstellung der Geschlechter zu tun haben.
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IV. Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in den 
Teilnehmerstaaten

41. Die Teilnehmerstaaten tragen einzeln und gemeinsam die Hauptverantwortung für die Umset-
zung ihrer Verpflichtungen in Bezug auf gleiche Rechte und gleiche Chancen für Frauen und Män-
ner und sind ihren Bürgerinnen gegenüber diesbezüglich rechenschaftspflichtig. Sie haben sich 
dazu verpflichtet, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu einem festen Bestandteil ihrer 
Politik sowohl auf einzelstaatlicher als auch auf Organisationsebene zu machen. Sie werden dafür 
sorgen, dass die entsprechenden OSZE-Gremien genützt werden, um die Umsetzung von OSZE-
Verpflichtungen betreffend die Gleichstellung von Frauen und Männern zu überprüfen.

42. Daher wird den Teilnehmerstaaten empfohlen:

• dafür Sorge zu tragen, dass die Organisation eine Politik entwickelt, die die Gleichstellung von 
Frauen und Männern wirksam fördert, und dass bei neuen Vorschlägen und Initiativen die 
Geschlechterperspektive berücksichtigt wird;

• Mechanismen zur Gewährleistung der Gleichstellung von Frauen und Männern zu schaffen 
bzw. bestehende Mechanismen zu stärken, unter anderem durch Bereitstellung der Dienste 
einer unparteiischen und unabhängigen Person oder Einrichtung, wie Volksanwaltschaft/Men-
schenrechtsbeauftragte(r), die sich mit der geschlechtsspezifischen Diskriminierung einzelner 
Bürgerinnen befasst;

• die internationalen Normen und Verpflichtungen in Bezug auf die Gleichstellung und Nicht-
diskriminierung von Frauen und die Rechte von Frauen und Mädchen, die sie übernommen 
haben, einzuhalten und vollständig umzusetzen;

• das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) ein-
zuhalten, sofern sie Vertragsparteien sind, oder andernfalls die Ratifikation bzw. den Beitritt zu 
diesem Übereinkommen zu erwägen. Staaten, die das Übereinkommen mit Vorbehalten rati-
fiziert haben oder ihm mit Vorbehalten beigetreten sind, werden die Rücknahme dieser Vor-
behalte erwägen. Die CEDAW- Vertragsstaaten werden auch aufgefordert, die Ratifikation des 
Fakultativprotokolls zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau zu erwägen;

• regelmäßig und zeitgerecht den jeweiligen Gremien Bericht zu erstatten, sofern sie Vertragspar-
teien des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW), 
des Internationalen Paktes über zivile und politische Rechte (ICCPR) und/oder des Internatio-
nalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR) sind, und Frauenor-
ganisationen in die Erstellung ihrer Berichte einzubinden;

• wenn notwendig, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um ein sicheres Umfeld für ihre Bürgerin-
nen und das Recht auf gleichen rechtlichen Schutz zu gewährleisten, ins-besondere durch die 
Verstärkung von Aktivitäten zur Beseitigung jeder Form von Gewalt gegen Frauen, einschließ-
lich Menschenhandel*, und denjenigen, die das noch nicht getan haben, die Ratifikation und 
Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende orga-
nisierte Kriminalität und seines Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung 
des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, nahe zu legen;

• nationale und internationale Bemühungen zu unterstützen, um Täter, die Verbrechen gegen 
Frauen begangen haben, die nach dem geltenden Völkerrecht als Kriegsverbrechen bzw. Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit anerkannt sind, vor Gericht zu bringen, und sicherzustellen, 

* Siehe Beschluss des Ständigen Rates Nr. 557 vom 24. Juli 2003 betreffend die Verabschiedung des Aktionsplans 
der OSZE zur Bekämpfung des Menschenhandels.
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dass vorhandene innerstaatliche Rechtsvorschriften in Bezug auf Gewalt gegen Frauen durch-
gesetzt und nötigenfalls neue Rechtsvorschriften erlassen werden;

• falls sie dies noch nicht getan haben, in Befolgung der Empfehlungen in den Leitlinien über 
den internationalen Schutz vor Verfolgung wegen des Geschlechts im Rahmen von Artikel 1A 
Ziffer 2 des Abkommens von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge bzw. seines Proto-
kolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge eine Verfahrenspraxis einzuführen, die 
sicherstellt, dass Frauen, die Flüchtlingsstatus beantragen, bei den Verfahren zur Feststellung 
desselben gebührend berücksichtigt werden, und dass Anträge infolge Verfolgung wegen des 
Geschlechts in ihrer ganzen Bandbreite gebührend anerkannt werden;

• die Erfahrung der OSZE bei der Entwicklung dimensionenübergreifender politischer Konzepte 
und Strategien zur Gleichstellung von Frau und Mann zu nützen und im Anschluss an diese 
Politik unter anderem geschlechtsbezogene Analyse- und Begleitmechanismen zur Beurteilung 
der Auswirkung gleichstellungsbezogener Konzepte und Strategien anzuwenden, damit Hemm-
nisse für die vollständige Umsetzung festgestellt und abgebaut werden können.

V. Unterstützung der OSZE-Teilnehmerstaaten bei der Umsetzung einschlägiger 
Verpflichtungen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Bereiche von besonderem Interesse für alle OSZE-Teilnehmerstaaten

43. Die folgenden vorrangigen Bereiche werden als Grundlage für das Sekretariat, die Institutionen 
und Missionen der OSZE festgelegt, und sollen bei der Ausarbeitung von Plänen und Program-
men Anwendung finden, die den Teilnehmerstaaten auf ihr Ersuchen bei der Umsetzung der ein-
schlägigen Verpflichtungen helfen sollen. Alle OSZE-Strukturen sollten sich um Einhaltung dieser 
Prioritäten nach Maßgabe ihres jeweiligen Mandats bemühen. Auch Ländern, in die keine Mission 
entsandt wurde, wird dringend nahe gelegt, sich die fachliche Kompetenz der OSZE-Strukturen in 
vollem Umfang zu Nutze zu machen, um sich bei der Förderung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern helfen zu lassen, da bisher noch in keinem Land völlige Gleichstellung verwirklicht ist.

44. Prioritäten

(a) Entwicklung von Projekten in OSZE-Staaten ohne Mission

• In Ländern ohne Mission wird das BDIMR Vorhaben identifizieren, die zur Unterstützung von 
Maßnahmen in den Bereichen Verhütung von Gewalt gegen Frauen, Förderung von Frauen in 
Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft und Hilfestellung bei der durchgängigen Berücksichti-
gung des Gleichstellungsaspekts auf nationaler Ebene gedacht sind.

(b) Sicherstellung eines diskriminierungsfreien rechtlichen und politischen Rahmens

• In Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen und maß geblichen nationa-
len Gremien und Institutionen wird das BDIMR den OSZETeilnehmerstaaten bei der Einhal-
tung internationaler Übereinkünfte zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern 
und der Frauenrechte und bei der Überprüfung ihrer Rechtsvorschriften helfen, um für ent-
sprechende gesetzliche Sicherstellungen für die Förderung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern im Einklang mit OSZE- und anderen Verpflichtungen zu sorgen;

• das BDIMR wird bei der Entwicklung und Umsetzung konkreter Programme und Aktivitäten zur 
Förderung der Rechte von Frauen, zur Stärkung der Rolle der Frau auf allen Entscheidungsebe-
nen und zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im gesamten OSZE-Gebiet 
behilflich sein, insbesondere durch Bewusstseinsbildung in Bezug auf Gleichstellungsfragen;
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• das BDIMR wird bei der Umsetzung und Evaluierung nationaler Strategien und Aktionspläne 
betreffend Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung und zur durchgängigen Berücksich-
tigung des Gleichstellungsaspekts behilflich sein;

• auch das Sekretariat, die Institutionen und die Feldeinsätze der OSZE werden den Teilnehmer-
staaten bei der Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen und Empfehlungen im OSZE-Akti-
onsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels und im OSZE-Aktionsplan zur Verbesserung 
der Lage der Roma und Sinti im OSZE-Gebiet helfen.

(c) Verhütung von Gewalt gegen Frauen*

• Die OSZE-Strukturen werden den Teilnehmerstaaten bei der Entwicklung von Programmen 
und Aktivitäten zur Verhütung jeder Form von geschlechts¬bezogener Gewalt weiterhin behilf-
lich sein†;

• die OSZE-Strukturen werden den Teilnehmerstaaten bei Gesetzesinitiativen zur Verhinderung 
von Gewalt gegen Frauen behilflich sein und den Aufbau von Institutionen fördern, die die Koor-
dinierung zwischen Regierungsinstitutionen und der Zivilgesellschaft verstärken und ganz all-
gemein das Problembewusstsein heben;

• die OSZE-Strukturen werden sich in Zusammenarbeit mit den Teilnehmerstaaten mit der 
geschlechtsbezogenen Dimension der Proliferation von Kleinwaffen und leichten Waffen (SALW) 
auseinander setzen. Die Proliferation von SALW wirkt sich auf die Gewalt gegen Frauen erschwe-
rend aus und daher sollte bei einschlägigen Bemühungen die Gleichstellungsperspektive berück-
sichtigt werden;

• die Gruppe Strategische Polizeiangelegenheiten (SPMU) wird verstärkt Projekte entwickeln, um 
die Teilnehmerstaaten im Umgang mit Straftaten im Zusammenhang mit sexueller Gewalt und 
bei der Aufnahme bestimmter Elemente – wie etwa eigene Ermittlungstechniken und Befra-
gungsmethoden für den Umgang mit Opfern sexueller Gewalt einschließlich Kindern sowie 
Informationen über Leitsysteme für Opferhilfe – in die Lehrpläne für die Polizeiaus- und -fort-
bildung zu unterstützen;

• das Büro des Koordinators für ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE (OCEEA) 
und die Unterstützungsgruppe Bekämpfung des Menschenhandels (ATAU) helfen in Koordina-
tion mit einschlägigen OSZE-Institutionen und -Strukturen den Teilnehmerstaaten dabei, sich 
mit der fehlenden Chancengleichheit für Frauen, der Arbeitslosigkeit von Frauen und anderen 
geschlechtsbezogenen Aspekten des Menschenhandels einschließlich der Nachfrage nach sexuel-
ler und anderen Formen der Ausbeutung auseinander zu setzen, wobei sie auf die tieferen Ursa-
chen des Menschenhandels eingehen;

• die Gruppe Terrorismusbekämpfung (ATU) wird sich auf Ersuchen der Frage der Ausbeutung 
von Frauen durch Terroristen für deren Zwecke und zur Propagierung extremistischer Ideolo-
gien aktiv annehmen;

* Artikel 2 (b) der Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen lautet: „Unter 
Gewalt gegen Frauen sind, ohne darauf beschränkt zu sein, die folgenden Handlungen zu verstehen: [...] körper-
liche, sexuelle und psychologische Gewalt im Umfeld der Gemeinschaft, einschließlich Vergewaltigung, sexu-
eller Missbrauch, sexuelle Belästigung und Einschüchterung am Arbeitsplatz, in Bildungseinrichtungen und 
andernorts, Frauenhandel und Zwangsprostitution.“

† Die Resolution der Vereinten Nationen „Weitere Maßnahmen und Initiativen zur Umsetzung der Erklärung 
und Aktionsplattform von Beijing“ (A/RES/S-23/3) vom 16. November 2000 hält fest (Absatz 59): “Geschlechts-
bezogene Gewalt [...], wie etwa Misshandlungen oder andere Formen der häuslichen Gewalt, sexueller Miss-
brauch, sexuelle Versklavung und Ausbeutung, internationaler Frauen- und Kinderhandel, Zwangsprostitution 
und sexuelle Belästigung [...] sind mit der Würde und dem Wert der menschlichen Person unvereinbar [...].“
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• da negative Geschlechterklischees zum Fortbestand der Gewalttätigkeit gegen Frauen beitragen, 
sollten die Programme, Vorhaben und Aktivitäten der OSZE darauf abzielen, Frauen zu eigen-
verantwortlichem Handeln zu befähigen.

(d) Sicherstellung von Chancengleichheit für die Beteiligung von Frauen am politischen und 
öffentlichen Leben

• Das BDIMR wird den Teilnehmerstaaten bei der Entwicklung wirksamer Maßnahmen zur Ver-
wirklichung der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen an demokratischen Prozessen hel-
fen und wird bei der Entwicklung bewährter Methoden für deren Umsetzung behilflich sein;

• das BDIMR und gegebenenfalls OSZE-Feldeinsätze werden beim Aufbau örtlicher Kompetenz 
und Sachkenntnis in Gleichstellungsfragen und bei der Vernetzung führender Vertreter von 
Gemeinschaften und Politikern Hilfestellung leisten;

• das BDIMR wird den Teilnehmerstaaten weiterhin bei der Förderung der politischen Mitsprache 
von Frauen helfen. Im Rahmen seiner Wahlbeobachtungsmissionen wird es auch in Zukunft die 
Teilnahme von Frauen an Wahlprozessen beobachten und darüber Bericht erstatten. Zusätzlich 
wird das BDIMR, wenn möglich, Berichte in Auftrag geben und veröffentlichen, in denen ins-
besondere die Situation von Frauen bei Wahlprozessen analysiert wird;

• der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten (HKNM) wird sich mit konkreten Fragen im 
Zusammenhang mit der Teilnahme von Frauen, die nationalen Minderheiten angehören, am 
öffentlichen und privaten Leben befassen und im Rahmen der von seinem Büro entwickelten 
Konzepte und Projekte die zur Bekämpfung der doppelten Diskriminierung dieser Frauen not-
wendigen Schritte ergreifen, wenn angebracht im Rahmen seines Konfliktverhütungsmandats;

• der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit (RFOM) wird im Einklang mit Kapitel 6 seines Mandats 
auf Anzeichen für ernst zu nehmende Intoleranz gegenüber Frauen und Aufrufe zu geschlechts-
bedingter Diskriminierung in den Medien oder durch die Medien in den Teilnehmerstaaten 
achten. Der Beauftragte wird die Teilnehmerstaaten in seinen regelmäßigen Berichten auf diese 
Fälle aufmerksam machen.

(e) Ermutigung von Frauen zur Teilnahme an Konfliktverhütung und Krisenmanagement und am 
Wiederaufbau nach Konfliktende

• Die OSZE-Strukturen werden, wenn angebracht, im Rahmen ihres Mandats die Umsetzung von 
Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrats betreffend die Rolle von Frauen unter anderem bei 
der Konfliktverhütung und dem Wiederaufbau nach Konfliktende fördern;

• die OSZE-Strukturen werden, wenn angebracht, den Teilnehmerstaaten bei der Entwicklung 
von Programmen und Vorhaben helfen, deren Ziel es ist, Frauen gleiche Chancen bei der Teil-
nahme an Bemühungen zur Förderung von Frieden und Sicherheit einzuräumen, einschließlich 
jener an der Basis und auf regionaler Ebene. Die Befähigung von Frauen zu eigenverantwort-
licher Teilnahme an der politisch-militärischen Dimension ist auch wesentlich für die umfas-
sende Sicherheit.

(f) Förderung gleicher Chancen für Frauen in der Wirtschaft

• Das OCEEA wird Initiativen ergreifen, um das Bewusstsein für Frauenrechte in der Wirtschaft 
im Sinne von Absatz 40.6 des Moskauer Dokuments zu stärken und gegebenenfalls Projekte zu 
seiner Umsetzung entwickeln;

• das OCEEA sollte bei der Umsetzung seiner Aufgaben laut dem vom Ministerrat in Maastricht 
2003 verabschiedeten OSZE-Strategiedokument für die Wirtschafts- und Umweltdimension 
und dem Dokument der Bonner Konferenz über wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa 
die Gleichstellungsperspektive berücksichtigen;
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• das OCEEA wird auf Ersuchen den Teilnehmerstaaten bei der Gestaltung ihrer Wirtschaftspo-
litik auf Grundlage der im Bonner Dokument und im OSZEStrategiedokument für die Wirt-
schafts- und Umweltdimension festgelegten Prinzipien behilflich sein. Im Hinblick darauf sollte 
die OSZE ihre Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für 
Europa und anderen Organisationen fortsetzen und verstärken;

• das OCEEA wird gemeinsam mit den Teilnehmerstaaten und Missionen die Hindernisse unter-
suchen, die Frauen davon abhalten, in der Wirtschaft ihr Potenzial auszuschöpfen, und Pro-
jekte entwickeln, die die Rolle von Frauen in der Wirtschaft stärken und sicherstellen, dass sie 
in diesem Bereich keiner Diskriminierung ausgesetzt sind, insbesondere was den Zugang zu 
wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen wie Kredite, Eigentums- und Erbrechte betrifft;

• das OCEEA und gegebenenfalls die Missionen sollten die Entwicklung unternehmerischer und 
anderer berufsbezogener Fähigkeiten von Frauen fördern, durch die Unterstützung von Ausbil-
dungs-, Fortbildungs-, Umschulungs- und Fachausbildungseinrichtungen und die Förderung 
der Schulbildung und Ausbildung von Frauen und Männern in anderen als den herkömmli-
chen Fachgebieten und Berufen;

• das OCEEA wird internationale Geberorganisationen und Finanzierungseinrichtungen zur 
Unterstützung von Projekten ermutigen, die die Rolle von Frauen in der Wirtschaft stärken oder 
gleichberechtigten Zugangzum Arbeitsmarkt sicherstellen sollen. Projekte zu Beschäftigungs-
fragen sollten besonders den Grundsatz unterstreichen, dass Vereinbarungen betreffend Mut-
terschutz und Vaterschutz ein Schlüsselelement für die Förderung der Chancengleichheit und 
der Aufgabenteilung von Frauen und Männern sind;

• die OSZE-Strukturen werden den Teilnehmerstaaten dabei helfen, dafür zu sorgen, dass Mäd-
chen und Knaben ebenso wie Frauen und Männer gleiche Chancen im Hinblick auf Schulbil-
dung und Ausbildung haben.

(g) Aufbau nationaler Mechanismen für die Frauenförderung

• Das BDIMR wird auch in Zukunft technisches Fachwissen und Unterstützung für den Auf-
bau demokratischer Institutionen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, 
wie Volksanwaltschaften auf lokaler und gegebenenfalls Landesebene, zur Verfügung stellen;

• das BDIMR wird den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen der Zivilgesellschaft, den 
Medien und der Regierung im Hinblick auf die Förderung der durchgängigen Berücksichtigung 
der Gleichstellung von Frauen und Männern erleichtern.

(h) Der Parlamentarischen Versammlung wird nahe gelegt:

• die Frage der Chancengleichheit von Frauen und Männern in nationalen Parlamenten sowie in 
der OSZE und in der Parlamentarischen

Versammlung der OSZE auch in Zukunft auf ihr Programm zu setzen, nachdem sie die Gleich-
stellung von Frauen und Männern in der Tagesordnung für die Plenarsitzungen der Versamm-
lung durchgängig zum Thema gemacht hat;

• die bestehende Vernetzung zwischen Parlamentarierinnen durch die Arbeit der Sonderbeauf-
tragten der Parlamentarischen Versammlung der OSZE für Gleichstellungsfragen weiter zu ent-
wickeln, um die Beteiligung von Frauen am politischen und öffentlichen Leben auf nationaler 
und internationaler Ebene zu fördern;

• mit Hilfe der Sonderbeauftragten dafür zu sorgen, dass sie in ihren jährlichen Erklärungen wei-
terhin Empfehlungen zur Gleichstellung der Geschlechter abgibt;
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• weiterhin über die Dienststelle für Gleichstellungsfragen im Sekretariat der Parlamentarischen 
Versammlung der OSZE Berichte über die Stellung der Frau im OSZE-Gebiet vorzulegen und 
sich durch Übermittlung dieser Unterlagen an alle teilnehmenden Parlamente um eine ver-
stärkte Sensibilisierung für das Thema zu bemühen.

VI. Allgemeine Folgemassnahmen

45. Der Generalsekretär und die Leitungen der Missionen und Institutionen sind gegenüber dem 
Ständigen Rat für die Umsetzung der entsprechenden Teile dieses Aktionsplans im Einklang mit 
ihren jeweiligen Aufgabenbereichen verantwortlich.

46. Der Generalsekretär erstellt bis 1. Oktober 2005 einen Plan für die Durchführung von Maß-
nahmen zur Verwirklichung der Gesamtziele dieses Aktionsplans. Auch die Leitungen der Ins-
titutionen erstellen bis dahin ihre eigenen Durchführungspläne. Diese Pläne enthalten konkrete 
Maßnahmen für die Verwirklichung des Aktionsplans 2004 zur Förderung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern, Maßnahmen für Schulungsprogramme im Hinblick auf die durchgängige 
Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts in der Arbeit von OSZEBediensteten, Maßnahmen 
zur dimensionenübergreifenden durchgängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts in 
Politik, Vorhaben und Programmen der OSZE und schließlich Führungs- und Einstellungsstra-
tegien zur Herstellung eines ausgewogenen Zahlenverhältnisses zwischen Frauen und Männern 
auf allen Ebenen.

47. Der Generalsekretär berichtet im Jahresbericht 2004 über den Stand der Arbeit an Gleichstel-
lungsfragen. Danach legt der Generalsekretär einen jährlichen Evaluierungsbericht zu Gleichstel-
lungsfragen in der OSZE vor. Dieser Bericht wird dem Ständigen Rat ab 2006 im Juni jedes Jahres 
unterbreitet. Der Evaluierungsbericht wird Beiträge der Hauptabteilungen sowie der Institutionen 
und Missionen über Entwicklungen in Bezug auf die Gleichstellung von Frauen und Männern und 
die durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts in den OSZE-Strukturen enthal-
ten, darunter Informationen über die in Absatz 46 angeführten Pläne. Er wird auch eine Analyse 
des Erreichten im Lichte der Anforderungen dieses Aktionsplans enthalten.

48. Ab Juni 2006 wird der Ständige Rat auf Grundlage des jährlichen Evaluierungsberichts des 
Generalsekretärs zu Gleichstellungsfragen eine jährliche Aussprache abhalten, die ausschließlich 
Gleichstellungsfragen gewidmet ist und die Überprüfung und nötigenfalls Aktualisierung der 
Konzepte und Strategien zur durchgängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts und 
zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern umfasst. Bei dieser Aussprache sollte 
auch die Umsetzung dieses Aktionsplans kontrolliert werden.

49. Zu gegebener Zeit und wenn angebracht kann die Notwendigkeit erwogen werden, in das 
Mandat der jeweiligen Mission in Zusammenarbeit mit dem Gastland eine Gleichstellungspers-
pektive einzufügen.

50. Den Zeitpunkt für die nächste Überprüfung des Aktionsplans 2004 zur Förderung der Gleich-
stellung von Frauen und Männern beschließt der Ständige Rat.

51. Für die Umsetzung dieses Aktionsplans ist die Bereitstellung entsprechender Ressourcen erfor-
derlich.
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Dokument des dreizehnten Treffens 
des Ministerrats
Laibach 2005

I. Erklärungen des Ministerrats

Ministererklärung zum internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung 
Nuklearterroristischer Handlungen

1. Wir, die Minister für auswärtige Angelegenheiten der OSZE-Teilnehmerstaaten, begrüßen die 
Verabschiedung des Internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung nuklearterroristischer 
Handlungen durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen.

2. Wir sagen zu, alles in unseren Kräften Stehende zu tun, um dieses internationale Übereinkom-
men am 14. September 2005, dem Tag, an dem es am Amtssitz der Vereinten Nationen in New 
York zur Unterzeichnung aufgelegt wird, zu unterzeichnen.

3. Wir ermutigen dazu, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um dieses internationale 
Übereinkommen ehestmöglich zu ratifizieren, anzunehmen, zu genehmigen oder auf andere Weise 
Vertragspartei dieser Übereinkunft zu werden.

4. Wir fordern den OSZE-Generalsekretär und das Büro für demokratische Institutionen und Men-
schenrechte eindringlich auf, ersuchenden Teilnehmerstaaten auf offizielle Anfrage gegebenenfalls 
technische Hilfe/Beratung im Hinblick auf die zügige Ratifikation, Annahme oder Genehmigung 
dieses internationalen Übereinkommens in enger Zusammenarbeit mit dem Büro der Vereinten 
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung anzubieten.

5. Wir laden die OSZE-Kooperationspartner und die Kooperationspartner im Mittelmeerraum 
ein, sich unserer Initiative anzuschließen.

Erklärung des OSZE-Ministerrats zum 20. Jahrestag der Katastrophe im 
Kernkraftwerk Tschernobyl

Am 26. April 2006 wird sich zum 20. Mal die Katastrophe im Kernreaktor von Tschernobyl jähren.

In Erinnerung an diesen tragischen Tag gedenken wir erneut aller Opfer, auch aller Arbeiter der 
Rettungs- und Bergungseinsätze dieser in Umfang und Folgen größten technischen Katastrophe 
des zwanzigsten Jahrhunderts.

Bei diesem Unglück wurden große Gebiete Europas massiv radioaktiv verseucht, wobei die Hoheits-
gebiete von Belarus, der Russischen Föderation und der Ukraine am schwersten betroffen waren. 
Der Unfall hatte gravierende Auswirkungen auf das Leben und die Gesundheit von Millionen 
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Menschen, insbesondere von Kindern, und bedeutete eine schwere Belastung für Wirtschaft und 
Umwelt in den meisten betroffenen Staaten.

Wir würdigen die enormen Anstrengungen, die die Regierungen der betroffenen Staaten zur 
Bewältigung der Auswirkungen des Reaktorunglücks von Tschernobyl unternommen haben. 
Diese Bemühungen konnten sich in einem großem Maße auf das Engagement der internationa-
len Gemeinschaft stützen, etwa auch das der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
der Weltbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWD), dessen 
Ziel es war, die Auswirkungen der TschernobylKatastrophe verringern zu helfen. Wir würdigen 
ferner den Beitrag nichtstaatlicher Organisationen, privater Initiativen und von Privatpersonen.

Dennoch sind auch heute noch die Langzeitfolgen der Katastrophe, einschließlich humanitärer, öko-
logischer, sozialer, wirtschaftlicher und gesundheitlicher Probleme, weiterhin vorhanden. Es müssen 
daher weitere Anstrengungen zur Abschwächung dieser Folgen unternommen werden, die sich in 
erster Linie auf so lebenswichtige Fragen wie den wirtschaftlichen Wiederaufbau und die Umwelt-
sanierung sowie auf die nachhaltige Entwicklung der betroffenen Gebiete konzentrieren sollten.

Wir sind uns überdies der Tatsache bewusst, dass das Kernkraftwerk von Tschernobyl auch weiter-
hin eine potenzielle Bedrohung in Mitteleuropa darstellt. In dieser Hinsicht sollte der Fertigstel-
lung der Ummantelung des Reaktorblocks IV des Tschernobyl-Reaktors besondere Aufmerksamkeit 
zukommen und der wichtigste noch verbleibende Projektabschnitt, der New Safe Confinement 
Arch, errichtet werden. Wir anerkennen die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur 
Aufstockung ihrer Finanzzusagen für den Fonds der EBWD für die Ummantelung des Tscherno-
byl-Reaktors (Sarkophag-Fonds) auf über 1 Milliarde US-Dollar dieses Jahr.

Umweltfragen gehörten stets zum Mandat der OSZE als Teil des umfassenden Ansatzes der Orga-
nisation in Fragen der Sicherheit und Zusammenarbeit. In der Schlussakte von Helsinki kamen 
wir überein, jene Umweltprobleme, die ihrem Wesen nach eine multilaterale, bilaterale, regionale 
oder subregionale Dimension aufweisen, im Hinblick auf ihre Lösung zu untersuchen und zur Ent-
wicklung eines interdisziplinären Lösungsansatzes für Umweltprobleme zu ermutigen.

In diesem Zusammenhang wird die OSZE auch weiterhin zu den internationalen Kooperationsbe-
mühungen zur Abschwächung der Folgen des Tschernobyl-Unfalls beitragen, unter anderem auch 
durch die Mitwirkung an einschlägigen Projekten und deren Unterstützung, und in Absprache mit 
den betroffenen Staaten entsprechende Hilfe leisten und Fachkenntnisse zur Verfügung stellen.

Eingedenk dieses tragischen Ereignisses glauben wir, dass die Katastrophe von Tschernobyl gezeigt 
hat, wie wichtig es ist, dass die internationale Gemeinschaft einvernehmlich vereinbarte politi-
sche Grundkonzepte und Strategien entwickelt und anwendet, um sicherzustellen, dass geeignete 
Vorkehrungen für die Verhütung bzw. die Reaktion auf technische Unfälle und ihre Folgen für 
den Menschen und die Umwelt vorhanden sind. Wir meinen ferner, dass zur erfolgreichen Bewäl-
tigung dieser Herausforderungen abgestimmte Bemühungen zwischen den betroffenen Staaten, 
den einschlägigen internationalen Organisationen, den Finanzinstitutionen und anderen interes-
sierten Gebern notwendig sind.
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II. Konzept für Grenzsicherung und –Management

Kooperationsrahmen für die OSZE-Teilnehmerstaaten

Kapitel I: Die Verpflichtungen der OSZE-Teilnehmerstaaten

1. Angesichts der Tatsache, dass Grenzsicherung und -management eine Angelegenheit der natio-
nalen Souveränität und Zuständigkeit der Staaten ist, bekräftigen die OSZETeilnehmerstaaten ihre 
Verpflichtung zur Förderung offener und sicherer Grenzen in einem freien, demokratischen und 
integrierteren OSZE-Gebiet ohne Trennlinien. Dabei verpflichten sie sich außerdem, im Sinne der 
Grundsätze des Völkerrechts, des gegenseitigen Vertrauens, der gleichberechtigten Partnerschaft, 
der Transparenz und der Vorhersehbarkeit zusammenzuarbeiten und einen umfassenden Ansatz zu 
verfolgen, in einem Geist, der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten förderlich ist.

2. Die OSZE-Teilnehmerstaaten bekräftigen die von ihnen auf allen Ebenen eingegangenen Ver-
pflichtungen in grenzbezogenen Fragen:

2.1 Auf globaler Ebene: In Fragen der Grenzsicherung und des Grenzmanagements bekräftigen die 
Teilnehmerstaaten ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere gemäß den internationa-
len Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsrecht und dem humanitären Völkerrecht; sie können 
überdies Standards und Empfehlungen der Weltzollorganisation, der Internationalen Organisa-
tion für Migration, der Internationalen Arbeitsorganisation, des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen und anderer einschlägiger internationaler Organisationen in Betracht ziehen.

2.2 Auf OSZE-Ebene: Die Teilnehmerstaaten bekräftigen die in der Schlussakte von Helsinki nie-
dergelegten Normen, Prinzipien, Verpflichtungen und Werte, die alle gleichermaßen und ohne 
Vorbehalt gelten und jeweils unter Berücksichtigung aller anderen auszulegen sind. Sie bekräfti-
gen die Prinzipien und Verpflichtungen aus dem Kopenhagener Dokument 1990, dem Helsinki-
Dokument 1992 und der Europäischen Sicherheitscharta 1999. Sie verweisen auf die Aktionspläne, 
Beschlüsse und sonstigen maßgeblichen vereinbarten OSZE-Dokumente, die grenzbezogene Fra-
gen zum Gegenstand haben. So sind insbesondere die Stärkung der OSZE-Fähigkeiten zur För-
derung offener und sicherer Grenzen sowie die Verstärkung der für alle Seiten nutzbringenden 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten eine Handhabe gegen Bedrohungen durch Terrorismus, 
organisierte Kriminalität, illegale Migration und den illegalen Waffen-, Drogen- und Menschen-
handel, wie es in Absatz 35 der OSZE-Strategie gegen Bedrohungen der Sicherheit und Stabilität 
im einundzwanzigsten Jahrhundert heißt;

2.3 Auf regionaler und subregionaler Ebene: In demselben Geist bekräftigen die Teilnehmerstaa-
ten ihre Verpflichtungen in allen regionalen und subregionalen Zusammenschlüssen, in denen sie 
Mitglied sind, und sie verpflichten sich, ihre Zusammenarbeit in allen einschlägigen Organisatio-
nen und Gremien zu fördern, um Übereinstimmung zwischen Politik und Standards zu gewähr-
leisten und Doppelgleisigkeit zu vermeiden.

2.4 Bilateral: Im Sinne der Solidarität und des Strebens nach gutnachbarlichen Beziehungen wer-
den die Teilnehmerstaaten ihre bilateralen Abkommen zu Grenzfragen einhalten und bemüht sein, 
die Weitergabe von Erfahrungen und bewährten Praktiken zu fördern.

Kapitel II: Die wichtigsten Ziele der Zusammenarbeit

3. Ziel der Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerstaaten ist die Förderung der Umsetzung 
der Verpflichtungen in Bezug auf Grenzfragen. Sie sollte die Einhaltung der von den Teilnehmer-
staaten anerkannten Standards für Grenzsicherheit und Grenzmanagement fördern und sie unter 
anderem durch die Weitergabe von bewährten Praktiken verbessern.



Laibach 2005

282

4. Die Teilnehmerstaaten werden die Zusammenarbeit zwischen ihren Grenzschutz diensten, Zoll-
behörden, Dienststellen für die Ausstellung von Reisedokumenten und Sichtvermerken, für Straf-
verfolgung und Migration sowie zwischen anderen zuständigen nationalen Einrichtungen fördern 
und damit folgende Ziele anstreben:

4.1 Förderung des freien und sicheren Verkehrs von Personen, Waren, Dienstleistungen und Inves-
titionen über Grenzen hinweg im Einklang mit dem jeweiligen rechtlichen Rahmen, dem Völ-
kerrecht und den OSZE-Verpflichtungen, indem sie im Sinne der Verpflichtungen aus den oben 
genannten Dokumenten unter anderem die Sicherheit von Reisedokumenten verbessern und gege-
benenfalls Bedingungen fördern, die eine Liberalisierung der Visabestimmungen erlauben könnten;

4.2 Verringerung der terroristischen Bedrohung, auch durch die Verhinderung grenzüberschrei-
tender Personen-, Waffen- und Kapitalbewegungen, die mit terroristischen und sonstigen krimi-
nellen Aktivitäten in Zusammenhang stehen;

4.3 Verhütung und Unterbindung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, der ille-
galen Migration, der Korruption sowie des Schmuggels und illegalen Handels mit Waffen, Dro-
gen und Menschen;

4.4 Förderung hoher Standards im Grenzschutzdienst und in den zuständigen nationalen Dienst-
stellen;

4.5 Förderung einer respektvollen Behandlung aller Personen, die eine Grenze überschreiten möch-
ten, im Einklang mit dem jeweiligen nationalen Rechtsrahmen, dem Völkerrecht, insbesondere 
den Menschenrechten, dem Flüchtlingsrecht und dem humanitären Recht sowie mit den einschlä-
gigen OSZE-Verpflichtungen;

4.6 Schaffung günstiger Bedingungen für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in Grenz-
gebieten sowie für den Wohlstand und die kulturelle Entwicklung aller in Grenzgebieten leben-
den Gruppen, und Zugang zu allen Möglichkeiten;

4.7 Verbesserung der Aussichten auf eine gemeinsame wirtschaftliche Entwicklung und Hilfe bei 
der Schaffung gemeinsamer Freiheits-, Sicherheits- und Rechtsräume im OSZE-Gebiet;

4.8 Gewährleistung der Sicherheit der internationalen Verkehrswege für die Versorgung mit Waren.

Kapitel III: Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen den OSZE-Teilnehmerstaaten 
in Grenzfragen

Geleitet vom kooperativen Ansatz der OSZE,

5. sind sich die Teilnehmerstaaten darin einig, dass ihr gemeinsamer Wohlstand und ihre gemein-
same Sicherheit durch die Ausweitung des nützlichen grenzüberschreitenden Verkehrs von Perso-
nen, Waren, Dienstleistungen und Investitionen erhöht werden können.

6. Fragen im Zusammenhang mit der Regelung des grenzüberschreitende Verkehrs lassen sich am 
besten durch direkte Zusammenarbeit zwischen den Grenzschutzdiensten und den zuständigen 
nationalen Dienststellen der Teilnehmerstaaten auf der Grundlage einschlägiger Abkommen behan-
deln. Diese Zusammenarbeit sollte auf bilateraler, regionaler und multilateraler Ebene erfolgen.

7. Souveräne nationale Behörden, und insbesondere die beiderseits der Grenze zuständigen Grenz-
schutzdienste, sind mit diesen Fragen am besten vertraut. Dialog, Transparenz und Vertrauensbil-
dung über die Grenzen hinweg sind erste logische Schritte auf der Suche nach Lösungen, die eine 
Verbesserung zum Nutzen aller darstellen.
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8. Die Grenzen in der OSZE sind nicht einheitlich. Jede Grenze hat ihre Besonderheit und kann 
spezielle politische Entscheidungen erforderlich machen. Jeder Teilnehmerstaat hat das souveräne 
Recht, selbst über seine Grenzsicherung und sein Grenzmanagement unter Berücksichtigung ein-
schlägiger politischer, militärischer, wirtschaftlicher und sozialer Überlegungen zu entscheiden.

Kapitel IV: Der Beitrag der OSZE

9. Die OSZE stellt im Einklang mit ihrem Konzept der gemeinsamen, umfassenden, kooperativen 
und unteilbaren Sicherheit einen geeigneten politischen Rahmen dar und bietet die Dienste ihrer 
Einrichtungen und Institutionen für Beiträge an. Sie wird auf Ersuchen von Teilnehmerstaaten 
und im Geiste der Solidarität und Partnerschaft auf der Grundlage des gemeinsamen Interesses 
und der gegenseitigen Achtung tätig. Wenn die OSZE einen Beitrag in Grenzgebieten zwischen 
Teilnehmerstaaten anbietet, wird sie nach ausführlichen Konsultationen mit diesen Teilnehmer-
staaten und unter Berücksichtigung der von diesen geäußerten Ansichten handeln.

10. Grundlage der Arbeit der OSZE zur Unterstützung der Grenzsicherheit und des Grenzma-
nagements werden Realismus und Pragmatismus sein. Sie wird bestmöglichen Gebrauch von den 
OSZE-Einrichtungen und -Institutionen machen, deren Stärkung in Betracht gezogen werden sollte. 
Grenzbezogene Aktivitäten der OSZE unterliegen einer ständigen regelmäßigen Überprüfung und 
begleitenden Kontrolle durch die Beschlussfassungsgremien der OSZE und den Haushaltsprozess.

11. Die OSZE wird durch Erörterungen in einer entsprechenden Beratungsgruppe, die sich mit 
der Umsetzung der Verpflichtungenund der zukünftigen Entwicklung der Zusammenarbeit zwi-
schen den Teilnehmerstaaten in diesem Bereich befassen wird, für einen kontinuierlichen politi-
schen Dialog zu Grenzfragen sorgen und die OSZE-Einrichtungen und -Institutionen bei deren 
Grenzaktivitäten anleiten.

12. Die OSZE ist und bleibt ein Forum für Dialog und Konfliktlösung durch friedlichen Dialog. 
Der OSZE-Vergleichs- und Schiedsgerichtshof ist diesbezüglich ein Instrument, das den Staa-
ten, die seine Gerichtsbarkeit anerkennen, für Konsultationen und auf Ersuchen für vertrauliche 
Rechtsgutachten zur Verfügung steht.

13. Der mögliche Beitrag der OSZE kann unter anderem durch folgende Methoden in die Praxis 
umgesetzt werden:

• Austausch von Informationen, Erfahrungen und bewährten Praktiken

• Einrichtung von „Kontaktstellen“ und nationalen Anlaufstellen;

• Abhaltung von Workshops und Konferenzen, unter anderem mit Expertenbeteiligung

• Pflege von Kontakten und gemeinsames Vorgehen mit den zuständigen internationalen und 
regionalen Organisationen.

Eine detailliertere Liste möglicher OSZE-Beiträge ist im Anhang enthalten.

Kapitel V: Externe Zusammenarbeit der OSZE mit internationalen Organisationen 
und Partnern

14. Die OSZE kann im Sinne der Plattform für kooperative Sicherheit ihren organisatorischen Rah-
men für ein gemeinsames Vorgehen in Grenzangelegenheiten mit internationalen, regionalen und 
subregionalen Organisationen anbieten.
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15. Die internationale Zusammenarbeit und Hilfeleistung könnte durch einen ziel- orientierte-
ren und koordinierteren Ansatz verbessert werden. Die OSZE sollte ihre politische und operative 
Koordination mit anderen internationalen Organisationen und Institutionen zur Förderung offener 
und sicherer Grenzen fortsetzen. Komplementarität, komparativer Vorteil und Mehrwert sollten 
den koordinierten Ansatz leiten, unter anderem durch konzertiertes Handeln und den gemeinsa-
men Einsatz internationaler Ressourcen.

16. Als regionale Abmachung im Sinne von Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen ist 
die OSZE auch ein Forum für die Zusammenarbeit mit subregionalen Organisationen in ihrem 
Raum. Eine verstärkte Koordination im Bereich Grenzsicherung und -management auf subregi-
onaler Ebene kann den Weg zu offenen und sicheren Grenzen im gesamten OSZE-Raum ebnen.

17. Die Kooperationspartner werden sich den Bestimmungen dieses Konzepts auf freiwilliger 
Basis anschließen.

Anhang zu MC.DOC/2/05/Corr.1 Mögliche OSZE-Beitrage

Die Beiträge der OSZE auf der Grundlage der Erfahrungen mit grenzbezogenen Programmen 
könnten auf Ersuchen interessierter Teilnehmerstaaten und überall dort, wo sie einen kompa-
rativen Vorteil aufweisen und wertsteigernd wirken, unter anderem in folgender Form erfolgen:

A. Förderung:

1. des politischen Dialogs zwischen den Teilnehmerstaaten zu Grenzfragen, einschließlich guter 
Dienste der OSZE;

2. von vertrauensbildenden Maßnahmen in Grenzgebieten im Sinne der einschlägigen OSZE-
Dokumente, sowie durch Beschlüsse des Forums für Sicherheitskooperation;

3. des technischen Dialogs zwischen nationalen Grenzschutzdiensten und zuständigen nationalen 
Dienststellen durch Informationsaustausch auf allen Ebenen;

4. mögliche Mobilisierung und Koordination von Unterstützung.

B. Beiträge allgemeiner Art:

1. Technische Hilfe bei der Entwicklung und Umsetzung nationaler Strategien und Aktionspläne 
nach den Vorstellungen nationaler Behörden und auf Grundlage ihrer bestehenden Verpflichtun-
gen, wenn ein Staat darum ersucht

2. Technische Hilfe bei der Entwicklung, Anpassung und Vereinheitlichung einschlägiger Rechts-
vorschriften;

3. Technische Hilfe bei der Erhöhung der Wirksamkeit von Grenzschutzdiensten durch die Wei-
tergabe bewährter Praktiken;

4. Technische Hilfe bei der Entwicklung und Umsetzung von Ausbildungsplänen und -program-
men durch die Weitergabe bewährter Praktiken und internationalen Austausch;

5. Umfassender Informationsaustausch, unter anderem durch die Schaffung von Bewusstsein 
für Ressourcen, zu denen alle verfügbaren internationalen Erfahrungen, einschließlich neuer 
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Technologien und Know-how, gehören, etwa über zügige jedoch wirksame Grenzkontrollen, die 
Errichtung von Grenzübertrittstellen usw.;

6. Ermittlung von Bezugsquellen für Ausrüstung und Material, die für Grenzschutzdienste geeig-
net sind, mit dem Ziel ihrer möglichen Mobilisierung.

C. Mögliche fachspezifische Hilfe in folgenden Bereichen:

1. Bekämpfung des Terrorismus, des grenzüberschreitenden organisierten Verbrechens, der illega-
len Migration und des illegalen Handels mit nuklearen, biologischen, chemischen und konventio-
nellen Waffen, ihren Trägersystemen und verwandtem Material sowie mit gefährlichen Abfällen, 
Drogen und Menschen:

  (i) Stärkung der internationalen Netze für den Austausch und die Weitergabe von Informatio-
nen über die oben genannten Bedrohungen und Herausforderungen für die Sicherheit;

  (ii) Verbrechensspezifische Ausbildung für Grenzschutzdienste und zuständige nationale Dienst-
stellen;

  (ii) Ermittlung von Quellen für verbrechensspezifische Ausrüstung und entsprechendes Mate-
rial und, wenn möglich, Mobilisierung verfügbarer Ressourcen;

  (iii) Technische und nichttechnische Mittel zur Erkennung illegaler oder falscher Dokumente 
im Interesse der Verbesserung der Sicherheit von Reisedokumenten und Sichtvermerken;

  (iv) Ermutigung zum Abschluss und zur Umsetzung von Vereinbarungen über grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit;

  (v) Förderung der Umsetzung und Weiterentwicklung multilateraler internationaler Normen 
und Verfahren für die Auslieferung und andere Formen der rechtlichen Zusammenarbeit in 
Strafsachen in Verbindung mit Terrorismus und anderen schweren Verbrechen, über Aspekte 
der Grenzsicherung und des Grenzmanagements, im Einklang mit dem völkerrechtlichen Rah-
men;

  (vi) Verstärkung der Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung der vom illegalen Dro-
genhandel ausgehenden Bedrohung.

2. Freier und sicherer Personenverkehr:

  (i) Technische Hilfe und Beratung durch Experten über Einreise- und Ausreiseverfahren, gege-
benenfalls einschließlich einer Vereinfachung der Visabestimmungen;

  (ii) Beratung durch Experten über die Verbesserung der Sicherheit von Reisedokumenten;

  (iii) Erleichterung des freien und sicheren Personenverkehrs über Grenzen hinweg;

  (iv) Förderung und fachliche Beratung durch die OSZE-Einrichtungen und -Institutionen über 
die Rechte und Entwicklungsinteressen der Angehörigen aller Gemeinschaften in Grenzgebie-
ten ohne Benachteiligung von Angehörigen nationaler Minderheiten;

  (v) Sensibilisierung für die Rechte von Migranten und Asylsuchenden.

3. Wirtschaft und Umwelt:

  (i) Weitergabe von bewährten Praktiken bei Grenzübertritts- und Zollverfahren für Einfuhren, 
Ausfuhren und Durchfuhren, insbesondere zur Gewährleistung der Sicherheit der internatio-
nalen Verkehrswege;
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  (ii) Förderung der wirtschaftlichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Erleichterung 
des kleinen Grenzverkehrs;

  (iii) Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Umweltfragen, die sich auf die 
Entwicklung örtlicher Gemeinschaften auswirken;

  (iv) Erleichterung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Fall von Naturkatastrophen 
oder schweren Unfällen in Grenzgebieten;

  (v) Gewährleistung der Sicherheit der internationalen Verkehrswege für die Versorgung mit 
Waren, unter anderem durch die Schaffung eines Systems, das eine Vorausinformation über 
Güter und Fahrzeuge, die über Grenzen hinweg verbracht werden, vorsieht.

III. Beschlüsse des Ministerrats

Beschluss Nr. 2/05

Migration 

Der Ministerrat,

in Bekräftigung der Verpflichtungen in Bezug auf Migration, insbesondere betreffend die Wan-
derarbeitnehmer, sowie anderer einschlägiger Verpflichtungen, insbesondere jener, die in der 
Schlussakte von Helsinki (1975), dem Madrider Dokument (1983), dem Abschließenden Doku-
ment von Wien (1989), dem Kopenhagener Dokument (1990), der Charta von Paris für ein Neues 
Europa (1990), dem Moskauer Dokument (1991), dem Helsinki-Dokument (1992), dem Budapes-
ter Dokument (1994) und den Dokumenten, die vom Ministerrat in Maastricht (2003) und Sofia 
(2004) verabschiedet wurden,

in Anerkennung der zunehmenden Bedeutung der Migration sowie der Herausforderungen und 
Chancen, die sie für die Teilnehmerstaaten darstellt,

ferner in Anerkennung der Tatsache, dass Migration ein zunehmend vielfältiges und komplexes 
Phänomen ist, mit dem man sich in umfassender Weise auseinandersetzen muss und das daher eines 
dimensionsübergreifenden Ansatzes auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene bedarf,

in der Erkenntnis, dass alle Staaten einen wirksamen nationalen Rahmen zur Steuerung der Mig-
ration schaffen sollten, betonend, dass Migration ihrem Wesen nach eine transnationale Frage ist, 
die Zusammenarbeit zwischen Staaten verlangt,

in der Erkenntnis, dass Migration einen wichtigen wirtschaftlichen, sozialen und menschlichen 
Faktor sowohl für die Aufnahmeländer als auch für die Herkunftsländer darstellt,

ferner in der Erkenntnis, dass eine erfolgreiche Integrationspolitik, die die Achtung der kulturel-
len und religiösen Vielfalt sowie die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten einschließt, ein Faktor zur Förderung der Stabilität und des Zusammenhalts unserer 
Gesellschaften ist,

entschlossen, illegale Migration zu bekämpfen und sich mit ihren tieferen Ursachen zu befassen,

eingedenk der verschiedenen Ansätze, die die OSZE-Teilnehmerstaaten im Umgang mit Migrations-
fragen verfolgen, und in der Absicht, ihre Erfahrungen und bewährten Vorgehensweisen zu nützen,
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unter Berücksichtigung der Initiativen und der Arbeit der OSZE 2005 in Fragen der Migration und 
Integration, insbesondere im Rahmen des Seminars zur menschlichen Dimension über Migration 
und Integration, des Dreizehnten OSZE-Wirtschaftsforums und des Mittelmeerseminars 2005,

in Begrüßung der bestehenden Zusammenarbeit zwischen der OSZE, insbesondere dem Büro für 
demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) und dem Büro des Koordinators für 
ökonomische und ökologische Aktivitäten der OSZE (OCEEA), und einschlägigen internationa-
len Organisationen und Institutionen,

in der Erwägung, dass die OSZE im Rahmen ihres umfassenden Sicherheitsansatzes unter ande-
rem folgende Beiträge leisten könnte diese Strategie wird unter anderem:

• Schaffung von Synergien und Entwicklung einer stärkeren Partnerschaft mit internationalen 
Gremien, die sich speziell mit Migration befassen,

• Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerstaaten, einschließ-
lich der Herkunfts-, Transit- und Zielländer im OSZE-Raum sowie der OSZE-Kooperations-
partner und -Kooperationspartner im Mittelmeerraum,

• Unterstützung der Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen bei der Entwicklung einer wirksamen 
Migrationspolitik und bei der Umsetzung ihrer einschlägigen OSZE-Verpflichtungen,

• Einladung an die Teilnehmerstaaten, den Beitritt zu einschlägigen internationalen Überein-
kommen zu erwägen,

beauftragt den Ständigen Rat, die 2005 begonnene Arbeit weiterzuführen und dem Vierzehnten 
Treffen des Ministerrats zu berichten;

beauftragt den Generalsekretär sowie die einschlägigen OSZE-Institutionen und -Strukturen, ihre 
Arbeit zu Migrationsfragen in allen drei Dimension fortzusetzen.

Beschluss Nr. 3/05

Bekämpfung der grenzüberschreitenden Organisierten Kriminalität

Der Ministerrat,

1. in Bekräftigung der Verpflichtung der Teilnehmerstaaten zur Verhütung und Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität, wie sie insbesondere in der Europäischen Sicherheitscharta (1999), 
dem Bukarester Aktionsplan zur Bekämpfung des Terrorismus (2001), der OSZE-Strategie gegen 
Bedrohungen der Sicherheit und Stabilität im einundzwanzigsten Jahrhundert (2003) und dem 
OSZE-Strategiedokument für die Wirtschafts- und Umweltdimension (2003) anerkannt wurde,

2. ebenso tiefe Besorgnis über die negativen Auswirkungen der organisierten Kriminalität auf 
Frieden, Sicherheit und Stabilität bekundend, wie sie in der Weiterverfolgung der Ergebnisse des 
Milleniumsgipfels 2005 (Ergebnis des Weltgipfels 2005) zum Ausdruck kam, durch die Wohl-
stand und eine bestandfähige Entwicklung in den Teilnehmerstaaten nachhaltig behindert werden,

3. unter Hervorhebung des Zusammenhangs zwischen grenzüberschreitender organisierter Krimi-
nalität und anderen Bedrohungen wie illegale Drogen, Terrorismus, illegaler Handel mit Kleinwaffen 
und leichten Waffen sowie mit sensiblem Material und sensiblen Technologien, Menschenhandel, 
Schleusung von Migranten, Internetkriminalität, Korruption und illegale Migration im Zusam-
menhang mit organisierter Kriminalität und Geldwäsche,
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4. mit der Feststellung, dass das am 15. November 2000 in New York von der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen verabschiedete Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und die dazugehörigen Protokolle einen wichtiger 
Schritt vorwärts in der internationalen Zusammenarbeit gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität darstellen und die Möglichkeit zu einer weltweiten Reaktion geben,

5. in Anerkennung der kontinuierlichen Arbeit der OSZE in den mit der Bekämpfung der organi-
sierten Kriminalität zusammenhängenden Bereichen,

6. in der Überzeugung, dass sich das umfassende Sicherheitskonzept der OSZE gut dafür eignet, 
alle Teilnehmerstaaten besser für den Umgang mit der Bedrohung durch die organisierte Krimi-
nalität zu rüsten, und dass die OSZE einen passenden Rahmen zur Unterstützung des Kampfes 
gegen die organisierte Kriminalität bieten kann, sowie in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die 
die einschlägigen internationalen Organisationen und Institutionen, insbesondere das Büro der 
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) leisten,

• fordert die Teilnehmerstaaten eindringlich auf, die Zusammenarbeit untereinander und mit 
dem UNODC, dem Europarat und anderen einschlägigen internationalen Organisationen zu 
verstärken;

• lädt die OSZE-Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, ein, den Beitritt zu dem am 
15. November 2000 in New York von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verab-
schiedeten Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität und den dazugehörigen Protokollen zu erwägen und in der Folge ihren Verpflich-
tungen aus diesen Instrumenten uneingeschränkt nachzukommen;

• beauftragt den Generalsekretär, den Teilnehmerstaaten auf Ersuchen Unterstützung durch die 
Mobilisierung technischer Hilfe einschließlich des notwendigen Fachwissens und der notwen-
digen Ressourcen von einschlägigen internationalen Organisationen, die für die Umsetzung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimi-
nalität und der dazugehörigen Protokolle zuständig sind, zuteil werden zu lassen, in Unterstüt-
zung der Konferenz der Vertragsstaaten und des UNODC und in enger Abstimmung mit diesen;

• erinnert daran, dass die Verhütung und Bekämpfung der organisierten Kriminalität ein ein-
heitliches Vorgehen der Teilnehmerstaaten bei der Förderung der Umsetzung ihrer eigenen 
einschlägigen innerstaatlichen Gesetze und Programme, insbesondere auf dem Gebiet der Straf-
rechtspflege, im Einklang mit der Rechtsstaatlichkeit und den Verpflichtungen der OSZE-Teil-
nehmerstaaten, erfordert;

• beauftragt den Ständigen Rat, die Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerstaaten voranzu-
treiben und sich mit Unterstützung durch den Generalsekretär und die zuständigen OSZE-Ins-
titutionen mit der Entwicklung möglicher Hilfsmaßnahmen und -formen zu befassen, die für 
Teilnehmerstaaten auf Ersuchen abrufbar sein könnten, um die Funktionsweise ihrer Strafge-
richtsbarkeit, unter anderem Gesetzgebung, Rechtsdurchsetzung, Strafverfolgung, Justizverwal-
tung, Zusammenarbeit der Justizbehörden einschließlich Auslieferung, sowie Strafvollzug, in 
Abstimmung mit UNODC, dem Europarat und anderen einschlägigen internationalen Orga-
nisationen zu verbessern und zu fördern;

• lädt die OSZE-Kooperationspartner und Kooperationspartner im Mittelmeerraum ein, die ein-
schlägigen Bestimmungen dieses Beschlusses auf freiwilliger Basis umzusetzen.
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Beschluss Nr. 4/05

Verstärkung der rechtlichen Zusammenarbeit in Strafsachen 
zur Terrorismusbekämpfung

Der Ministerrat,

entschlossen, die Aktivitäten der OSZE zur Terrorismusbekämpfung im Einklang mit dem Völ-
kerrecht und den bestehenden OSZE-Verpflichtungen zu verstärken,

unter Hinweis auf die Resolutionen 1373 (2001), 1566 (2004) und 1624 (2005) des Sicherheitsrats 
des Vereinten Nationen, in denen alle Staaten aufgefordert werden, so bald wie möglich Vertrags-
partei der einschlägigen internationalen Übereinkommen und Protokolle betreffend den Terro-
rismus zu werden und im Kampf gegen den Terrorismus uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, 
sowie auf die einschlägigen OSZE-Verpflichtungen zur Terrorismusbekämpfung,

ferner unter Hinweis auf Resolution 1631 (2005) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, insbe-
sondere auf die darin enthaltene nachdrückliche Aufforderung an alle „regionalen und subregio-
nalen Organisationen, die Wirksamkeit ihrer Anstrengungen zur Bekämpfung des Terrorismus 
im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate zu erhöhen, namentlich im Hinblick auf den Ausbau ihrer 
Fähigkeiten zur Unterstützung der Mitgliedsstaaten bei deren Anstrengungen, gegen die von ter-
roristischen Handlungen ausgehenden Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit vorzugehen“,

die in den Vereinten Nationen laufenden Bemühungen um die zügige Fertigstellung des Entwurfs 
für ein umfassendes Übereinkommen gegen Terrorismus begrüßend,

in der Erkenntnis, dass die oben genannten Übereinkommen und Protokolle universelle Rechts-
regeln gegen den Terrorismus darstellen und, mangels bilateraler Verträge über Rechtshilfe und 
Auslieferung, gemeinsam mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität (Übereinkommen von Palermo) die Grundlage für eine recht-
liche Zusammenarbeit bilden könnten,

in Anbetracht der Verbindungen zwischen Terrorismus und grenzüberschreitender organisier-
ter Kriminalität,

angesichts der Wichtigkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der auf Ersuchen des Exekutivdirektoriums des Aus-
schusses der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus ergriffenen Initiative des OSZE-
Sekretariats, ein Programm zur Verstärkung der rechtlichen Zusammenarbeit in Strafsachen im 
Zusammenhang mit Terrorismus im OSZE-Gebiet auszuarbeiten und als ersten Schritt am 15. 
April 2004 in Wien einen Experten-Arbeitskreis zu diesem Thema abzuhalten,

ferner Kenntnis nehmend von der guten Arbeitsbeziehung zwischen der OSZE und dem Büro der 
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) sowie von dem wertvollen 
Instrumentarium für technische Hilfe, das von UNODC zur Umsetzung der universellen Überein-
kommen und Protokolle zur Terrorismusbekämpfung und zur Förderung der rechtlichen Zusam-
menarbeit in Strafsachen, insbesondere in Zusammenhang mit Terrorismus, entwickelt wurde,
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unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Teilnehmer an der Jährlichen Sicherheitsüberprü-
fungskonferenz 2005 im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit UNODC, 
die Unterstützung seiner Bemühungen zur Stärkung der rechtlichen Bestimmungen gegen den 
Terrorismus sowie die Förderung seines Instrumentariums für technische Hilfe, insbesondere der 
Software für die Erstellung von Rechtshilfeersuchen, auch durch die Erleichterung der Aus- und 
Fortbildung und Verbreitung von bewährten Praktiken für Caseworkers,

beschließt, dass die Teilnehmerstaaten aktiv und uneingeschränkt und im Einklang mit den gel-
tenden innerstaatlichen und völkerrechtlichen Bestimmungen sich gemeinsam darum bemühen 
sollten, die Täter, Organisatoren, Unterstützer und Sponsoren terroristischer Handlungen entspre-
chend dem Grundsatz „entweder ausliefern oder strafrechtlich verfolgen“, vor Gericht zu bringen;

lädt die Teilnehmerstaaten ein, die Anregungen im Bericht der OSZE-Expertenfachtagung über 
die Verstärkung der rechtlichen Zusammenarbeit in Strafsachen in Zusammenhang mit Terro-
rismus (SEC. GAL/111/05 vom 18. Mai 2005) als Katalog von Möglichkeiten für die Verbesserung 
der internationalen rechtlichen Zusammenarbeit zu erwägen;

beauftragt den Generalsekretär und die einschlägigen Institutionen, den Teilnehmerstaaten auf 
Ersuchen Hilfestellung bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Ter-
rorismusbekämpfung zu leisten. Die OSZE wird weiterhin mit UNODC bei der Verstärkung der 
rechtlichen Bestimmungen gegen den Terrorismus zusammenarbeiten, indem sie die Umsetzung 
der universellen Instrumente gegen den Terrorismus fördert und die internationale rechtliche 
Zusammenarbeit in Strafsachen erleichtert;

beauftragt den Generalsekretär, in Koordination mit dem Amtierenden Vorsitz und in Zusam-
menarbeit mit UNODC 2006 eine OSZE-Expertenfachtagung in Wien abzuhalten, um das 
UNODC-Instrumentarium für technische Hilfe zur Unterstützung der internationalen rechtli-
chen Zusammenarbeit in Strafsachen zu fördern, insbesondere die Software für die Erstellung 
von Rechtshilfeersuchen, auch durch die Erleichterung der Aus- und Fortbildung und Verbrei-
tung bewährter Praktiken für Caseworkers;

beauftragt den Generalsekretär, für Teilnehmerstaaten auf Ersuchen in enger Zusammenarbeit 
mit UNODC nationale Ausbildungsseminare für Staatsanwälte und Beamte der Rechtsprechung 
zu Fragen der Auslieferung und der Rechtshilfe in Strafsachen, insbesondere im Zusammenhang 
mit Terrorismus, zu organisieren.

Beschluss Nr. 10/05

Toleranz und Nichtdiskriminierung Förderung der gegenseitiger Achtung und des 
Verständnisses füreinander

Der Ministerrat,

in der Erkenntnis, dass die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit zum Kernbereich des umfassenden Sicherheitskonzepts der OSZE gehören,

unter Hinweis auf seine Verpflichtungen auf dem Gebiet der Toleranz und Nichtdiskriminierung 
aus der Schlussakte von Helsinki 1975, der Charta von Paris für ein Neues Europa 1990, der Euro-
päischen Sicherheitscharta 1999, dem Beschluss Nr. 4/03 des 11. Ministerratstreffens (Maastricht 
2003) über Toleranz und Nichtdiskriminierung und dem Beschluss Nr. 12/04 des 12. Minister-
ratstreffens (Sofia 2004) über Toleranz und Nichtdiskriminierung,
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unter Hinweis auf den besonderen Stellenwert der Förderung von Toleranz und Nichtdiskrimi-
nierung in der OSZE, wie folgende Veranstaltungen zeigen: die Wiener Konferenzen 2003 über 
Antisemitismus bzw. über Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung die Berliner 
Antisemitismuskonferenz vom April 2004, das Pariser Treffen vom Juni 2004 über die Zusam-
menhänge zwischen rassistischer, fremdenfeindlicher und antisemitischer Propaganda im Inter-
net und Hassdelikten, die Brüsseler Konferenz vom September 2004 über Toleranz und den Kampf 
gegen den Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung sowie die Konferenz von Cor-
doba vom Juni 2005 über Antisemitismus und andere Formen der Intoleranz, sowie unter Hin-
weis auf die Ergebnisse dieser Konferenzen,

in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die bestehenden OSZE-Verpflichtungen in den Bereichen 
Toleranz und Nichtdiskriminierung sowie Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Überzeugungs-
freiheit umzusetzen, und unter Hinweis auf andere einschlägige internationale Verpflichtungen,

die Notwendigkeit betonend, sich konsequent und unzweideutig gegen durch Hass motivierte 
Handlungen und Äußerungen von Hass, insbesondere im politischen Diskurs, auszusprechen und 
sich für Toleranz, gegenseitige Achtung und Verständnis füreinander einzusetzen,

unter Hinweis darauf, dass die Förderung und Erleichterung des interkulturellen und interkon-
fessionellen Dialogs und der Partnerschaft zwischen den Kulturen und Konfessionen auf sowohl 
nationaler als auch internationaler Ebene von größter Bedeutung ist, um Toleranz, gegenseitige 
Achtung und Verständnis füreinander zu fördern,

mit Befriedung Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Natio-
nen betreffend die Gründung der „Allianz der Zivilisationen“, sowie von der Schaffung des Wei-
senrats der Allianz der Zivilisationen, und sein Interesse am Ergebnis dieser Initiative bekundend,

unter Hinweis auf die Beschlüsse Nr. 607, 621 und 633 des Ständigen Rates sowie auf die Erklä-
rungen des Amtierenden Vorsitzenden der OSZE 2004 – die „Berliner Erklärung“, die „Brüsseler 
Erklärung“ und die „Schlussfolgerungen von Paris“,,

in Würdigung der Arbeit der drei Persönlichen Beauftragten des Amtierenden Vorsitzenden, die 
Teil der Gesamtbemühungen der OSZE zur Bekämpfung von Diskriminierung und zur Förderung 
von Toleranz, gegenseitiger Achtung und Verständnis füreinander und Bewusstseinsbildung sind,

1. spricht dem Amtierenden Vorsitzenden der OSZE seine Anerkennung für dessen Erklärung auf 
der OSZE-Konferenz über Antisemitismus und andere Formen der Intoleranz („Erklärung von 
Cordoba“) aus, die am 8. und 9. Juni 2005 in Cordoba abgehalten wurde;

2. begrüßt die Einrichtung des BDIMR-Programms für Toleranz und Nichtdiskriminierung;

3. lehnt die Gleichsetzung von Terrorismus und gewalttätigem Extremismus mit irgendeiner Reli-
gion oder Überzeugung, Kultur, ethnischen Gruppe, Nationalität oder Rasse ab;

4. beschließt, dass die OSZE weiterhin bewusstseinsbildend tätig sein und Maßnahmen gegen 
Vorurteil, Intoleranz und Diskriminierung entwickeln soll und dabei die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten zu beachten hat, einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Über-
zeugungsfreiheit, für alle ohne Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, 
Religion oder Überzeugung, politischer oder sonstigen Anschauung, nationaler oder sozialer Her-
kunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand;
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5. beschließt, dass die Teilnehmerstaaten bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen zur Förde-
rung von Toleranz und Nichtdiskriminierung ihre Tätigkeit unter anderem auf folgende Bereiche 
konzentrieren werden: Gesetzgebung, Rechtsdurchsetzung, Erziehung, Medien, Datensammlung, 
Migration und Integration, Religionsfreiheit, interkulturellen und interkonfessionellen Dialog, 
und sich zu Folgendem verpflichten:

5.1 Sie werden danach trachten, ihre Bemühungen dahingehend zu verstärken, dass die innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften, politischen Grundsätze ebenso wie die Praxis im Einklang mit den ein-
schlägigen OSZE-Verpflichtungen sowie mit ihren einschlägigen internationalen Verpflichtungen 
allen Personen gleichen und wirksamen Schutz durch das Gesetz bieten und Handlungen der Into-
leranz und der Diskriminierung untersagen;

5.2 Sie werden ihre Bemühungen dahingehend verstärken, dass Staatsbedienstete und insbeson-
dere Strafverfolgungsbeamte im Umgang mit und in der Verhütung von Hassdelikten entsprechend 
geschult werden, und in diesem Zusammenhang die Einrichtung von Programmen erwägen, die 
eine solche Schulung vermitteln; sie werden dabei erwägen, das im BDIMR vorhandene einschlä-
gige Know-how in Anspruch zu nehmen, und bewährte Praktiken weitergeben;

5.3 Sie werden zu öffentlichen und privaten Bildungsprogrammen ermutigen, die zu Toleranz und 
Nichtdiskriminierung anhalten, und das öffentliche Bewusstsein dafür heben, dass Intoleranz und 
Diskriminierung existieren und unannehmbar sind, und in diesem Zusammenhang gegebenen-
falls vom Fachwissen und der Hilfe des BDIMR Gebrauch machen, um Methoden und Lehrpläne 
für die Erziehung zu Toleranz zu entwickeln, die unter anderem Folgendes zum Gegenstand haben:

• Bekämpfung von Rassenvorurteilen und Rassenhass, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung

• Aufklärung über und Erinnerung an den Holocaust sowie andere Fälle von Völkermord, die 
gemäß dem Übereinkommen von 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords 
als solche anerkannt sind, und an Verbrechen gegen die Menschlichkeit;

• Aufklärung über Antisemitismus, um sicherzustellen, dass diese Aufklärung, einschließlich 
Lehrplänen über moderne Ausprägungen des Antisemitismus in den Teilnehmerstaaten, sys-
tematisch erfolgt;

• Bekämpfung von Vorurteilen, Intoleranz und Diskriminierung gegenüber Christen, Muslimen 
und Angehörigen anderer Religionen;

5.4 Sie werden überlegen, in enger Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft konkrete Maßnah-
men, die die Informationsfreiheit und freie Meinungsäußerung nicht gefährden, zu entwickeln, 
mit dem Ziel, fremdenfeindliche Klischees, Intoleranz und Diskriminierung in den Medien zu 
bekämpfen, und Programme zu fördern, in denen Kinder und Jugendliche auf Vorurteile oder 
Voreingenommenheit aufmerksam gemacht werden, mit denen diese vielleicht in den Medien 
oder im Internet konfrontiert werden;

5.5 Sie werden ihre Bemühungen um Erhebung und Führung verlässlicher Informationen und Sta-
tistiken über Hassdelikte und Rechtsvorschriften in ihren Hoheitsgebieten verstärken, dem BDIMR 
regelmäßig darüber berichten und diese Informationen öffentlich zugänglich machen und erwä-
gen, die Hilfe des BDIMR in diesem Bereich in Anspruch zu nehmen und ihm gegebenenfalls nati-
onale Kontaktstellen für die Beobachtung von Hassdelikten nennen.

5.6 Sie werden sich mit Unterstützung der einschlägigen Einrichtungen, Institutionen und Feld-
einsätze der OSZE nötigenfalls weiter mit der Frage Migration und Integration unter Berücksich-
tigung der kulturellen und religiösen Vielfalt als Teil der Gesamtbemühungen der OSZE um die 
Förderung von Toleranz, gegenseitiger Achtung und Verständnis füreinander und um die Bekämp-
fung von Diskriminierung auseinandersetzen und die Achtung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten fördern;



Laibach 2005

293

5.7 Sie werden die bisher geleistete Arbeit der OSZE zur Förderung von Toleranz und Nichtdis-
kriminierung weiterführen, etwa auch in Form von Expertenfachtagungen im Jahr 2006 über die 
Umsetzung, und die Möglichkeit einer OSZEKonferenz 2007 in Erwägung ziehen;

6. Beauftragt das BDIMR:

6.1 den Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen bei der Entwicklung geeigneter Methoden und Kapa-
zitäten für die Erhebung und Führung verlässlicher Informationen und Statistiken über Hassde-
likte und gewalttätige Äußerungen von Intoleranz und Diskriminierung behilflich zu sein, um sie 
in die Lage zu versetzen, vergleichbare Daten und Statistiken zu erstellen;

6.2 seine Zusammenarbeit mit anderen OSZE-Einrichtungen und -Institutionen sowie mit dem 
Ausschuss der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Rassendiskriminierung (UNCERD), 
dem Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (UNHCHR), der 
Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI), der Europäischen Stelle zur 
Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (EUMC), der Task Force for International 
Co-operation on Holocaust-Education, Remembrance and Research und mit anderen einschlägigen 
Institutionen und der Zivilgesellschaft, einschließlich Nichtregierungsorganisationen, fortzusetzen;

6.3 die Teilnehmerstaaten über seinen Expertenbeirat für Religions- und Überzeugungsfreiheit auf 
Ersuchen auch weiterhin in ihren Bemühungen um Förderung der Religions- und Überzeugungs-
freiheit zu unterstützen und den OSZE-Teilnehmerstaaten die Schlussfolgerungen und Gutachten 
des Beirats sowohl bilateral als auch auf entsprechenden OSZE-Konferenzen und -Veranstaltun-
gen zur Kenntnis zu bringen;

7. Beschließt, durch Förderung des interkulturellen und interkonfessionellen Dialogs und die 
Unterstützung für gegenseitiges Verständnis, gegenseitige Achtung und die Menschenrechte im 
gesamten OSZE-Raum einen entsprechenden Beitrag zur Initiative „Allianz der Zivilisationen“ 
zu leisten und beauftragt in diesem Zusammenhang:

7.1 den Amtierenden Vorsitzenden der OSZE, den Generalsekretär der Vereinten Nationen von die-
sem Beschluss in Kenntnis zu setzen und ihn zu informieren, dass die OSZE die Initiative „Alli-
anz der Zivilisationen“ unterstützen möchte, und

7.2 den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit den Teilnehmerstaaten einen OSZE-Beitrag zur 
Initiative „Allianz der Zivilisationen“ zu leisten, dabei das Fachwissen der OSZE-Einrichtungen 
und -Institutionen, insbesondere des BDIMR, zu nutzen und die Hochrangige Gruppe der Alli-
anz der Zivilisationen bis Ende Juni 2006 über diesen Beitrag zu informieren.

Beschluss Nr. 11/05

Förderung der Menschenrechtserziehung und -Ausbildung im OSZE-Raum

Der Ministerrat,

in Bekräftigung der Verpflichtungen der Teilnehmerstaaten im Bereich der Menschenrechtserzie-
hung und -ausbildung, insbesondere jener aus der Schlussakte von Helsinki 1975, dem Kopenha-
gener Dokument 1990, dem Moskauer Dokument 1991, der Europäischen Sicherheitscharta 1999, 
der OSZE-Strategie 2003 gegen Bedrohungen der Sicherheit und Stabilität im einundzwanzigs-
ten Jahrhundert sowie aus allen anderen einschlägigen von der OSZE vereinbarten Dokumenten 
und Beschlüssen,

in der Erkenntnis, dass die Förderung der Menschenrechte durch Erziehung und Ausbildung im 
gesamten OSZE-Raum im Zusammenhang mit dem umfassenden Sicherheitskonzept der OSZE 
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gesehen werden kann und für die Stärkung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten ganz wesentlich ist, ebenso wie für die Förderung von Toleranz und Nichtdiskriminierung,

angesichts des zusätzlichen Wertes einer breit gefächerten Zusammenarbeit einschließlich Kon-
sultation, Kooperation und Koordination mit einschlägigen internationalen und regionalen Orga-
nisationen, sowie des Nutzens, den die Länder aus den Erfahrungen und Fähigkeiten der anderen 
auf dem Gebiet der Menschenrechtserziehung und -ausbildung ziehen können,

unter Berücksichtigung der Bemühungen anderer internationaler Organisationen einschließlich 
des VN-Weltprogramms für Menschenrechtsbildung, des Programms des Europarats für Erzie-
hung zu demokratischer Bürgerschaft sowie seines Jugendprogramms All Different, All Equal und 
der Europäischen Initiative der EU für Demokratie und Menschenrechte sowie der auf einzelstaat-
licher Ebene durchgeführten Programme,

in Anerkennung des Beitrags des BDIMR und anderer OSZE-Strukturen, -Institutionen und -Feld-
einsätze zur Förderung der Menschenrechtserziehung und -ausbildung in Zusammenarbeit mit 
den Teilnehmerstaaten

entschlossen, die Bemühungen der OSZE zur Förderung von Programmen für Menschenrechts-
erziehung und -ausbildung im OSZE-Raum weiter zu verstärken und die Unterstützung der Orga-
nisation für die Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen bei der Durchführung ihrer nationalen 
Programme auf dem Gebiet der Menschenrechtserziehung auszudehnen,

lädt die Teilnehmerstaaten dazu ein, unter Einbindung der Zivilgesellschaft Programme für sys-
tematische Menschenrechtserziehung und -ausbildung, die die Achtung der allen Menschen inne-
wohnenden Würde fördern sollen, weiter auszubauen und die Menschenrechte für jeden Einzelnen 
in jeder Gemeinschaft und in der Gesellschaft insgesamt zu einer erfahrbaren Realität zu machen;

beschließt, die Bemühungen der OSZE zur Zusammenarbeit mit anderen internationalen Orga-
nisationen und Nichtregierungsorganisationen zu verstärken und zu diesem Zweck die notwendi-
gen Maßnahmen zur Förderung der Menschenrechtserziehung und -ausbildung zu treffen, wobei 
die Jugend im OSZE-Raum einen besonderen Schwerpunkt bilden sollte;

beauftragt das BDIMR, unter Nutzung der einschlägigen Kenntnisse und Erfahrungen, die in 
den OSZE-Strukturen, -Institutionen und -Feldeinsätze sowie in den OSZE-Teilnehmerstaaten 
vorhanden sind:

• eine Sammlung bewährter Methoden zusammenzustellen, wie die Teilnehmerstaaten die För-
derung der Menschenrechtserziehung und -ausbildung einschließlich der Förderung der Tole-
ranz, der gegenseitigen Achtung, des Verständnisses füreinander und der Nichtdiskriminierung 
im OSZE-Raum verbessern können.

Beschluss Nr. 12/05

Einhaltung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit in Systemen der 
Strafrechtspflege

Der Ministerrat,

in der Erkenntnis, dass die volle Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie die 
Entwicklung von Gesellschaftssystemen auf der Grundlage von pluralistischer Demokratie und 
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Rechtsstaatlichkeit Vorbedingung für dauerhaften Frieden, Sicherheit, Gerechtigkeit und Stabi-
lität sind,

in Bekräftigung der Verpflichtungen betreffend die Rechtsstaatlichkeit aus der Schlussakte von Hel-
sinki 1975, dem Abschließenden Dokument von Wien 1989, dem Kopenhagener Dokument 1990 
und dem Moskauer Dokument 1991 sowie jener rechtsstaatlichen Verpflichtungen, die auf dem 
OSZE-Gipfeltreffen von Budapest 1994 eingegangen wurden, sowie anderer einschlägiger OSZE-
Verpflichtungen und unter Hinweis auf einschlägige internationale Verpflichtungen, einschließ-
lich des internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte und des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe,

erneut feststellend, dass sich Regierung und Verwaltung sowie die Gerichte in ihren Handlungen an 
die Rechtsordnung und an die einschlägigen OSZE- und internationalen Verpflichtungen der Teil-
nehmerstaaten zu halten haben und dass die Achtung dieser Rechtsordnung zu gewährleisten ist,

in der Erwägung, dass Rechtsstaatlichkeit nicht nur formale Rechtmäßigkeit bedeutet, die Regel-
mäßigkeit und Schlüssigkeit bei der Errichtung und Durchsetzung der demokratischen Ordnung 
gewährleistet, sondern auch Gerechtigkeit, die auf der Anerkennung und vollen Achtung der Per-
sönlichkeit des Menschen als dem höchsten Gut beruht und durch Institutionen gesichert ist, die 
einen Rahmen für seine umfassende Selbstverwirklichung bieten,

in der Erkenntnis, dass Rechtsstaatlichkeit auf der Achtung international anerkannter Menschen-
rechte beruhen muss, einschließlich des Rechts auf ein faires Gerichtsverfahren, des Rechts auf 
ein wirksames Rechtsmittel und des Rechts, nicht willkürlich festgenommen oder in Haft gehal-
ten zu werden,

in der Erkenntnis, dass eine unparteiische und unabhängige Richterschaft für die Gewährleis-
tung eines ordentlichen Verfahrens und den Schutz der Menschenrechte vor, während und nach 
Gerichtsverfahren eine wesentliche Rolle spielt,

in der Erkenntnis, dass Verteidigern für die Gewährleistung des Rechts auf ein faires Gerichtsver-
fahren und für die Förderung und den Schutz anderer Menschenrechte in der Strafrechtspflege 
eine außerordentlich wichtige Rolle zukommt,

die Notwendigkeit unterstreichend, öffentlich gegen Folter aufzutreten, und daran erinnernd, dass 
alle Formen von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe an gleich welchem Ort und zu gleich welcher Zeit verboten sind und verboten bleiben 
werden und somit niemals gerechtfertigt werden können, und die Notwendigkeit betonend, Ver-
fahrensgarantien zur Verhütung von Folter zu verstärken und die Täter strafrechtlich zu verfolgen, 
um zu verhindern, dass Folter ungeahndet bleibt, und mit der an die Teilnehmerstaaten gerichte-
ten Aufforderung, die Unterzeichnung und Ratifikation des Fakultativprotokolls zum Überein-
kommen gegen Folter ehestmöglich zu überlegen,

beschließt:

• Fragen der Rechtsstaatlichkeit und des ordentlichen Verfahrens in der Strafrechtspflege 2006 
erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken und weiter zu verfolgen, indem er die Teilnehmerstaaten 
unter anderem dazu anhält, bestehende Verpflichtungen besser umzusetzen und sich dabei auf 
das Fachwissen des BDIMR zu stützen und in enger Zusammenarbeit mit anderen einschlägigen 
internationalen Organisationen vorzugehen, um unnötige Doppelgleisigkeiten zu vermeiden;
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beauftragt das BDIMR und andere in Frage kommende OSZE-Strukturen:

• die Teilnehmerstaaten dabei zu unterstützen, erfolgreiche Beispiele, Fachwissen und bewährte 
Praktiken zur Verbesserung der Strafrechtspflege weiterzugeben;

• die Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen bei der Stärkung der institutionellen Funktion von 
Verteidigern zum Schutz und zur Verteidigung der Rechte ihrer Mandanten zu unterstützen.

Beschluss Nr. 13/05

Bekämpfung des Menschenhandels

Der Ministerrat,

in Bekräftigung der Ministerratsbeschlüsse Nr. 2/03 und 13/04 sowie anderer OSZEVerpflichtun-
gen zur Bekämpfung des Menschenhandels in all seinen Formen und für gleich welche Zwecke, 
mit deren Einhaltung die Teilnehmerstaaten deutlich den politischen Willen gezeigt haben, diese 
moderne Form der Versklavung, die die menschliche Würde verletzt und die Ausübung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten aushöhlt, zu beseitigen,

unter Hinweis auf die internationalen Verpflichtungen jener OSZE-Teilnehmerstaaten, die das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 
und dessen Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, 
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, sowie das Fakultativprotokoll zum Übereinkom-
men über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und 
die Kinderpornographie unterzeichnet und ratifiziert haben, sowie andere einschlägige interna-
tionale Verträge, denen sie beigetreten sind,

mit der Feststellung, dass das Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschen-
handels das erste regionale Übereinkommen in diesem Bereich ist, das sich hauptsächlich mit dem 
Schutz der Opfer von Menschenhandel sowie mit der Verhütung dieses abscheulichen Verbrechens 
und der strafrechtlichen Verfolgung seiner Urheber befasst,

erfreut über die Fortschritte, die von den Teilnehmerstaaten bei der Umsetzung des OSZE-Akti-
onsplans zur Bekämpfung des Menschenhandels als einem umfassenden Instrumentarium, mit 
dem sowohl den Behörden als auch der Zivilgesellschaft geholfen wird, diesen illegalen Handel 
zu verhindern, die Täter strafrechtlich zu verfolgen und die Opfer zu schützen, erzielt wurden,

unter Hinweis auf die Notwendigkeit, die oben genannten Maßnahmen zu verstärken, starke Netz-
werke gegen den Menschenhandel zu entwickeln, die multilateral, regional und bilateral funktio-
nieren, und die von den Teilnehmerstaaten eingegangenen Verpflichtungen auf deren Ersuchen 
mit voller Unterstützung und Hilfe der OSZE-Strukturen, -Institutionen und -Feldeinsätze wirk-
sam umzusetzen,

erneut die einzigartige Rolle der OSZE als Katalysator in den gemeinsamen Bemühungen inter-
nationaler Organisationen im Kampf gegen den Menschenhandel in all seinen Formen betonend, 
und in Würdigung der Initiativen der OSZE-Sonderbeauftragten für die Bekämpfung des Men-
schenhandels im Rahmen der „Allianz gegen den Menschenhandel“,
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Beschließt,

1. den Zusatz zum OSZE-Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels: Berücksichtigung 
der besonderen Schutz- und Hilfsbedürftigkeit der Opfer von Kinderhandel, der vom Ständigen Rat 
mit Beschluss Nr. 685 vom 7. Juli 2005 verabschiedet wurde, zu unterstützen und damit wirksam 
auf die Bedürfnisse der verletzlichsten und schutzlosesten Opfer des Menschenhandels einzugehen,

2. sich auch weiterhin mit der zunehmenden Bedrohung Menschenhandel näher auseinander zu 
setzen und im Rahmen des OSZE-Konzepts der umfassenden Sicherheit einen multidimensio-
nalen, auf das Opfer konzentrierten Ansatz in Fragen der Bekämpfung des Menschenhandels als 
einem Aspekt des organisierten Verbrechens, der Kriminalität und der Korruption zu verfolgen;

3. den OSZE-Mechanismus gegen den Menschenhandel zu beauftragen, dem Ständigen Rat im Juni 
jedes Jahres, beginnend mit Juni 2006, über die Fortschritte in der Arbeit zur Menschenhandels-
thematik in der OSZE zu berichten. Diese Berichte werden auch Beiträge anderer OSZE-Struktu-
ren, -Institutionen und -Feldeinsätze über Entwicklungen im Zusammenhang mit Menschenhandel 
in der gesamten OSZE-Region enthalten und das Erreichte in Beziehung zu den im OSZE-Akti-
onsplan 2003 zur Bekämpfung des Menschenhandels festgelegten Ziele setzen und analysieren.

Beschluss Nr. 14/05

Frauen in der Konfliktverhütung, der Krisenbewältigung und der Konfliktnachsorge

Der Ministerrat,

unter Hinweis auf das umfassende Sicherheitskonzept der OSZE im Umgang mit neuen Bedro-
hungen und Herausforderungen und auf ihre Verpflichtung, im Einklang mit dem OSZE-Aktions-
plan 2004 zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern den Gleichstellungsaspekt 
durchgängig zu berücksichtigen,

unter Hinweis darauf, dass die OSZE als regionale Abmachung im Sinne von Kapitel VIII der Charta 
der Vereinten Nationen innerhalb ihrer Region eines der wichtigsten Instrumente für Frühwar-
nung, Konfliktverhütung, Krisenmanagement und die Konfliktnachsorge darstellt,

in der Erkenntnis, dass das Wissen, die Fähigkeiten und die Erfahrungen von Frauen wie Män-
nern unverzichtbar für den Frieden, eine bestandfähige Demokratie, die wirtschaftliche Entwick-
lung und damit für Sicherheit und Stabilität in der OSZE-Region sind,

ferner in Anerkennung der Tatsache, dass die Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrats der Ver-
einten Nationen über Frauen, Frieden und Sicherheit die Gleichstellung von Frauen und Männern 
mit der Sicherheit verknüpft und die Rolle der Frau in Fragen des Friedens und der Sicherheit auf 
allen Ebenen in den Mittelpunkt stellt,

in Bekräftigung der von der Vierten Weltfrauenkonferenz verabschiedeten Erklärung und Akti-
onsplattform von Beijing und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Gene-
ralversammlung,

betonend, wie wichtig es ist, dass Frauen gleichberechtigt und in vollem Umfang an allen Phasen 
der Verhütung und Beilegung von Konflikten und bei der Friedenskonsolidierung teilnehmen,



Laibach 2005

298

im Bewusstsein der Notwendigkeit konkreter Maßnahmen seitens der OSZE, damit Frauen in die 
Konfliktverhütung, die Krisenbewältigung und die Konfliktnachsorge in allen ihren Aktivitäten 
unter anderem durch folgende Maßnahmen eingebunden werden:

1. Sicherstellung einer proaktiven Umsetzung des durch Beschluss Nr. 638 des Ständigen Rates 
vom 2. Dezember 2004 verabschiedeten OSZE-Aktionsplans 2004 zur Förderung der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern in der gesamten Organisation

2. gegebenenfalls Übernahme der maßgeblichen Abschnitte von Resolution 1325 (2000) des VN-
Sicherheitsrats über die Rolle der Frau auf allen Ebenen der Konfliktverhütung, Krisenbewältigung 
und -beilegung sowie der Konfliktnachsorge in die Aktivitäten der OSZE,

3. Ermutigung der Teilnehmerstaaten, einzelstaatliche Listen in Frage kommender Kandidatinnen 
(wie dies im OSZE-Aktionsplan 2004 zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern 
in Absatz 22 gefordert wird) anzulegen und aktive Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, 
dass Frauen über Stellen im Bereich von Konfliktverhütungs- und Konfliktnachsorgeprozessen 
umfassend informiert und zu einer Bewerbung um diese Stellen ermutigt werden, insbesondere 
für die leitende Führungsebene,

4. Aufforderung an die Teilnehmerstaaten, mehr Frauen als Leiterinnen für Institutionen und Mis-
sionen und für andere leitende Positionen in der OSZE zu nominieren,

5. aktive Förderung der Einstellung von Frauen in OSZE-Feldpräsenzen, insbesondere für Füh-
rungspositionen, mit dem Ziel, mehr Feldpräsenzen mit Frauen als Leiterinnen zu besetzen,

6. Aufforderung an die Teilnehmerstaaten und OSZE-Strukturen, gegebenenfalls Aus- und Fort-
bildungsprogramme speziell für Frauen und Mädchen zu unterstützen und zu fördern, ebenso wie 
Projekte, die Frauen in den Aufbau eines dauerhaften Friedens einbinden; Frauenorganisationen 
zu stärken; Friedensinitiativen von Frauen über die Medien und mittels Seminaren für Menschen-
rechte und Gleichstellung der Geschlechter zu unterstützen und Frauen dafür zu sensibilisieren, 
wie wichtig ihr Engagement in politischen Prozessen ist,

7. Aufforderung an die Teilnehmerstaaten und OSZE-Strukturen, gegebenenfalls eine eigene Poli-
tik zu entwickeln, die Frauen und Frauenorganisationen dazu ermutigen soll, in vollem Umfang 
und gleichberechtigt an der Verhütung, Beilegung und Nachsorge von Konflikten mitzuwirken, 
zum Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken zu ermutigen und diesen zu unter-
stützen und sich auch für Friedensinitiativen von Frauen einzusetzen,

8. Aufforderung an die Teilnehmerstaaten, bei der Umsetzung der staatlichen Flüchtlingsschutz-
politik und dauerhafter Lösungen, darunter freiwillige Rückkehr, Neuansiedlung, Wiedereinglie-
derung, (Re)integration oder Rückführung von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen in Sicherheit 
und Würde,

9. Empfehlung an die Teilnehmerstaaten, ihre Bemühungen zur durchgängigen Berücksichtigung 
des Gleichstellungsaspekts bei Prozessen der Konfliktverhütung, -bewältigung und -nachsorge 
regelmäßig zu evaluieren und diese Evaluierungen zu veröffentlichen, um sie für gleichstellungs-
orientierte Ausbildungszwecke und bei der Umsetzung der einschlägigen Verpflichtungen sowie 
zur verstärkten Sensibilisierung für deren Bedeutung heranzuziehen,
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beschließt:

• den Generalsekretär zu beauftragen, in seinem jährlichen Fortschrittsbericht über die Umset-
zung von Beschluss Nr. 638 des Ständigen Rates betreffend den OSZEAktionsplan 2004 zur 
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern konkret auf die Umsetzung der für die 
OSZE-relevanten Abschnitte der Resolution 1325 (2000) des VN-Sicherheitsrats in der Orga-
nisation einzugehen;

• das Sekretariat zu beauftragen, im Zusammenhang mit den Zielsetzungen des OSZEAktions-
plans 2004 zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Zusammenarbeit mit 
den Teilnehmerstaaten weitere Maßnahmen auszuarbeiten, um die Zahl der Frauen im OSZE-
Sekretariat, den OSZE-Institutionen und -Feldeinsätzen, insbesondere auf der Führungsebene 
und in Entscheidungsfunktionen deutlich zu erhöhen;

• die OSZE-Strukturen und -Institutionen zu beauftragen, einschlägige Projekte, Strategien und 
Initiativen auszuarbeiten bzw. anzupassen und weitere Aktivitäten durchzuführen, einschließ-
lich eines Informationsaustauschs mit den Vereinten Nationen, um den in diesem Beschluss 
enthaltenen Verpflichtungen nachzukommen;

• die Teilnehmerstaaten und Institutionen der OSZE aufzufordern, der Jährlichen Sicherheits-
überprüfungskonferenz auch über die Fortschritte bei der Umsetzung der in diesem Beschluss 
enthaltenen Verpflichtungen zu berichten.

Beschluss Nr. 15/05

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen

Der Ministerrat,

in der Erkenntnis, dass die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, von Demokra-
tie und Rechtsstaatlichkeit im Zentrum des umfassenden Sicherheitskonzepts der OSZE steht,

in Bekräftigung der Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung der Gewalt gegen 
Frauen, der auf der Vierten Weltfrauenkonferenz verabschiedeten Erklärung und Aktionsplattform 
von Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung,

erneut feststellend, dass die Staaten die Pflicht haben, mit gebührender Sorgfalt Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen zu verhüten und zu untersuchen, die Täter zu bestrafen und den Opfern Schutz zu 
bieten, und dass, wenn sie dies nicht tun, die Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
der Frauen und Mädchen behindert, beeinträchtigt oder zunichte gemacht wird,

unter Hinweis auf die Resolution 1325 (2000) des VN-Sicherheitsrats über Frauen, Frieden und 
Sicherheit, in der unter anderem die volle Achtung und der Schutz der Rechte von Frauen und 
Mädchen während und nach bewaffneten Konflikten verlangt und dazu aufgefordert wird, die 
Straffreiheit der Urheber von geschlechtsspezifischer Gewalt zu beenden,

in Bekräftigung der zwingenden Verpflichtungen der OSZE-Teilnehmerstaaten im Bereich der 
Menschenrechte, der Gleichstellung der Geschlechter, der Toleranz und der Nichtdiskriminie-
rung, der Bekämpfung des Menschenhandels und der Verbesserung der Lage der Roma und Sinti,

zutiefst darüber besorgt, dass Mädchen und einige Gruppen von Frauen, etwa Frauen, die natio-
nalen Minderheiten angehören, indigene Frauen, Flüchtlingsfrauen und weibliche Binnenvertrie-
bene, Migrantenfrauen, Frauen in ländlichen oder entlegenen Gemeinschaften, mittellose Frauen, 
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Frauen in Institutionen oder in Haft, Frauen mit Behinderungen, ältere Frauen, Witwen, Frauen in 
Situationen von bewaffneten Konflikten und Frauen, die in anderer Weise diskriminiert werden, 
etwa auch aufgrund einer HIV-Infektion, bevorzugte Opfer von Gewalt bzw. besonders gewaltge-
fährdet sind und daher geschützt werden müssen,

unter besonderer Betonung des Bekenntnisses zur durchgängigen Berücksichtigung des Gleich-
stellungsaspekts im OSZE-Aktionsplan 2004 zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern sowie der speziellen Bestimmungen über die Verhütung und Beseitigung von Gewalt 
gegen Frauen in den Teilnehmerstaaten,

mit dem Ausdruck der tiefen Besorgnis angesichts des unverminderten Ausmaßes von Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen in der OSZE-Region sowie angesichts der menschlichen und politi-
schen Kosten dieses Phänomens und mit der Feststellung, dass Gewalt gegen Frauen eine Bedro-
hung der Sicherheit des Menschen darstellt,

1. fordert die Teilnehmerstaaten eindringlich auf, mit Unterstützung und Hilfe der OSZE alle erfor-
derlichen gesetzgeberischen, politischen und programmatischen Kontroll- und Evaluierungsmaß-
nahmen zu ergreifen, um die uneingeschränkte Ausübung der Menschenrechte von Frauen zu 
fördern und zu schützen und alle Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen zu verhüten und zu bekämpfen;

2. fordert die Teilnehmerstaaten auf, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Dis-
kriminierung der Frau und das Übereinkommen über die Rechte des Kindes einzuhalten, sofern 
sie Vertragsparteien sind, oder andernfalls die Ratifikation bzw. den Beitritt zu diesen Überein-
kommen zu erwägen; und fordert jene Staaten, die diesen Übereinkommen beigetreten sind oder 
sie ratifiziert haben, auf, Vorbehalte, die dem Ziel und dem Zweck der Übereinkommen zuwider-
laufen, zurückzunehmen;

3. fordert die Teilnehmerstaaten auf, die Unterzeichnung und Ratifikation bzw. den Beitritt zum 
Protokoll der Vereinten Nationen zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhan-
dels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen 
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, zum Fakultativprotokoll zum Über-
einkommen über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitu-
tion und die Kinderpornographie und gegebenenfalls zum Übereinkommen des Europarats zur 
Bekämpfung des Menschenhandels zu erwägen;

4. stellt mit Bedauern fest, dass weibliche Opfer von Gewalt oft weder Schutz noch Hilfe erhalten 
und ersucht die Teilnehmerstaaten nachdrücklich:

  (i) sicherzustellen, dass alle weiblichen Opfer von Gewalt vollen, gleichberechtigten und raschen 
Zugang zur Justiz und zu wirksamen Rechtsmitteln, zu medizinischer und Sozialhilfe einschließ-
lich Nothilfe, zu vertraulicher psychologischer Beratung sowie einen Zufluchtsort erhalten,

  (ii) Rechtsvorschriften zu verabschieden und anzuwenden, die geschlechtsspezifische Gewalt 
unter Strafe stellen und für angemessenen Rechtsschutz sorgen;

  (iii) umgehend physischen und psychischen Schutz für die Opfer, einschließlich geeigneter Zeu-
genschutzmaßnahmen, bereitzustellen;

  (iv) Ermittlungen anzustellen und die Täter strafrechtlich zu verfolgen, wobei deren Bedarf an 
einer entsprechenden Behandlung zu berücksichtigen ist;

  (v) die volle Einbeziehung von Frauen in die Institutionen der Richterschaft, der Staatsan-
waltschaft und der Polizei zu fördern und sicherzustellen, dass alle in diesem Bereich tätigen 
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Staatsbediensteten voll ausgebildet und in der Lage sind, Fälle von Gewalt gegen Frauen und 
Kinder zu erkennen, zu dokumentieren und zu bearbeiten

  (vi) auf die besondere Schutz- und Hilfsbedürftigkeit von Mädchen, die Opfer von Gewalt wur-
den, einzugehen

5. stellt fest, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen oft nicht gemeldet und aufgenommen wird 
und deshalb nicht in angemessener Weise in den Statistiken erfasst wird, und ermutigt die Teil-
nehmerstaaten, Bemühungen die der Sensibilisierung dienen, zu unterstützen; erhebliche zusätz-
liche Anstrengungen zu unternehmen, um vergleichbare Daten zu erheben, zu analysieren und 
bekannt zu machen; und fachspezifische NROs ebenso wie Forschungsarbeiten zu dieser Thema-
tik zu unterstützen;

6. fordert die Teilnehmerstaaten auf, Maßnahmen zur Stärkung der wirtschaftlichen Unabhän-
gigkeit von Frauen zu ergreifen, indem sie unter anderem für nichtdiskriminierende Beschäfti-
gungspolitiken und -praktiken, gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Ausbildung, gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit, verbesserte Beschäftigungs- und Bildungschancen sowie für gleichbe-
rechtigten Zugang zu und gleichberechtigte Kontrolle über wirtschaftliche Ressourcen sorgen, 
um die Gefährdung von Frauen durch alle Formen von Gewalt, einschließlich häuslicher Gewalt 
und Menschenhandels, zu verringern;

7. fordert die Teilnehmerstaaten eindringlich auf, alle notwendigen Maßnahmen zur Verhütung 
von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen während und nach bewaffneten 
Konflikten und Krisen zu ergreifen, indem sie unter anderem die Straftäter vor Gericht stellen, 
und spezielle Maßnahmen zu ergreifen, durch die den Bedürfnissen von Frauen und Mädchen in 
Situationen nach Konflikten Rechnung getragen wird;

8. stellt fest, dass geschlechtsspezifische Straftaten in das Römische Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs und in die von der Versammlung der Vertragsstaaten des Römischen Statuts 
im September 2002 angenommenen Straftatbestände (Elements of Crimes) aufgenommen und die 
Umstände festgestellt wurden, unter denen solche Straftaten ein Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit bzw. ein Kriegsverbrechen darstellen können;

9. ermutigt zur Verbreitung des einschlägigen Fallrechts der bestehenden Internationalen Ad-hoc-
Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien bzw. für Ruanda sowie zur vollen Zusammenar-
beit mit diesen Gerichten;

10. beschließt, die Zusammenarbeit der OSZE mit den einschlägigen Strukturen der Vereinten 
Nationen, des Europarats, der Europäischen Union und anderen internationalen Organisationen 
sowie mit der Zivilgesellschaft und einschlägigen Nichtregierungsorganisationen zu vertiefen, um 
die Verhütung und Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu fördern;

11. beauftragt den Ständigen Rat, die entsprechenden OSZE-Institutionen und -Strukturen anzu-
halten, Programme, Projekte und politische Grundsätze auszuarbeiten, die die Teilnehmerstaaten 
auf deren Ersuchen im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen und bei der Bereitstel-
lung von Opferhilfe unterstützen;

12. ersucht den Generalsekretär, der Berichterstattung über die Umsetzung dieses Beschlusses im 
Jahresbericht an den Ständigen Rat über den Aktionsplan 2004 zur Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
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Beschluss Nr. 16/05

Gewährleistung höhster Masstäbe in Bezug auf Verhalten und Verantwortung von 
Personen, die bei internationalen Truppen und Missionen Dienen

Der Ministerrat,

in Bekräftigung der OSZE-Verpflichtungen zur Bekämpfung des Menschenhandels, insbesondere 
in Beschluss Nr. 1 des Wiener Ministerratstreffens, der Erklärung des Ministerrats von Porto 2002 
und Beschluss Nr. 2/03 des Ministerrats von Maastricht sowie im OSZEAktionsplan zur Bekämp-
fung des Menschenhandels und dessen Zusatz „Berücksichtigung der besonderen Schutz- und 
Hilfsbedürftigkeit von Kindern als Opfer von Menschenhandel“,

eingedenk des Protokolls der Vereinten Nationen zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung 
des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und seiner umfas-
senden Definition des Menschenhandels,

mit der erneuten Feststellung, dass Menschenhandel eine moderne Form der Sklaverei darstellt, 
die die Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten massiv beeinträchtigt,

in der Sorge, dass militärische und zivile Mitarbeiter, die in internationalen Friedenstruppen oder 
anderen internationalen Missionen, einschließlich Vertragspartnern, dienen, sowie Feldpräsenzen 
internationaler Organisationen einschließlich der OSZE, mit ein Faktor des Menschenhandels-
kreislaufs auf der Nachfrageseite sein könnten,

erfreut über die Bemühungen der Vereinten Nationen sowie anderer internationaler Organisa-
tionen, eine Null-Toleranz-Politik zu entwickeln und durchzusetzen, um den Menschenhandel 
sowohl durch Truppen als auch durch andere Mitarbeiter zu verhindern, was ebenso notwendig 
ist wie entsprechende Aufklärung und Ausbildung,

unter Hinweis auf die laufenden Aktivitäten in allen einschlägigen internationalen Organisatio  
nen zur Entwicklung gemeinsamer Normen und bewährter Praktiken für die Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhandels,

besorgt über Berichte über Verfehlungen militärischer und ziviler Mitarbeiter, die in internationa-
len Friedenstruppen oder anderen internationalen Missionen dienen, einschließlich von Berichten 
über die Verwicklung in Menschenhandel im Sinne der Definition des Protokolls der Vereinten 
Nationen zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des 
Frauen- und Kinderhandels, derartige Handlungen aufs schärfste verurteilend und feststellend, 
dass diese der Erfüllung von Missionsmandaten schaden,

ferner besorgt über Berichte über Verfehlungen militärischer und ziviler Mitarbeiter, die bei inter-
nationalen Friedenstruppen oder anderen internationalen Missionen dienen, einschließlich von 
Berichten über sexuelle Ausbeutung und Missbrauch der örtlichen Bevölkerung oder von Flücht-
lingen, sowie über Berichte über Vorkommnisse von Zwangsarbeit, derartige Handlungen aufs 
schärfste verurteilend und feststellend, dass diese der Erfüllung von Missionsmandaten schaden,

die Notwendigkeit für mehr Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter internationaler Mis-
sionen über diese Fragen unterstreichend,
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in Kenntnis der Bemühungen der Vereinten Nationen, durch die sichergestellt werden soll, dass 
Mitarbeiter von Friedenstruppen oder anderen internationalen Missionen den höchsten Maßstä-
ben in Bezug auf Verhalten und Verantwortung gerecht werden,

1. fordert die Teilnehmerstaaten auf, wo notwendig Maßnahmen zu verbessern, die verhindern 
sollen, dass militärische und zivile Mitarbeiter, die im Ausland bei Friedenstruppen oder anderen 
internationalen Missionen im Einsatz sind, sowie OSZE-Bedienstete sich an Menschenhandel betei-
ligen oder Opfer von Menschenhandel ausbeuten. Zu diesem Zweck werden die Teilnehmerstaa-
ten danach trachten, dass ihre innerstaatlichen Gesetze, Vorschriften und anderen einschlägigen 
Dokumente auch gegenüber ihren Staatsangehörigen vollstreckt werden können, die in Friedens-
truppen oder anderen internationalen Missionen dienen, um die höchsten Maßstäbe in Bezug auf 
Verhalten und Verantwortung sicherzustellen;

2. fordert die Teilnehmerstaaten mit entsandtem militärischen und zivilen Personal auf, im Rah-
men ihrer Zuständigkeit und ihres jeweiligen Mandats den zuständigen Behörden im Gastland 
bei deren Bemühungen im Kampf gegen den Menschenhandel Hilfestellung zu leisten. Jeder Teil-
nehmerstaat wird seine militärischen und zivilen Mitarbeiter bei der Unterweisung vor deren Aus-
landseinsatz über die Politik in Bezug auf Menschenhandel und die Folgen unterrichten;

3. fordert die Teilnehmerstaaten auf, durch geeignete Maßnahmen zu verhindern, dass es durch die 
von ihnen entsandten militärischen und zivilen Mitarbeiter, die in Friedenstruppen oder anderen 
internationalen Missionen im Einsatz sind, zu sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch 
oder zu Fällen von Zwangsarbeit kommt, die einschlägigen darauf bezogenen Verhaltensnormen 
durchzusetzen und sicherzustellen, dass diese Vorfälle ordnungsgemäß untersucht und angemes-
sen bestraft werden;

4. bekräftigt die Wichtigkeit der Umsetzung des Verhaltenskodex für OSZE-Bedienstete und der 
auf Menschenhandel Bezug nehmenden Dienstanweisung Nr. 11 und weist den Generalsekretär 
an, unter Zuhilfenahme des Sachwissens der Sonderbeauftragten der OSZE für die Bekämpfung 
des Menschenhandels sowie der Unterstützungsgruppe Bekämpfung des Menschenhandels diese 
Dokumente entsprechend diesem Beschluss zu aktualisieren und sie vor ihrer Herausgabe den 
Teilnehmerstaaten zur Stellungnahme und Erörterung zuzuleiten;

5. lädt die Regierungen der OSZE-Kooperationspartner ein, sich ebenfalls zu Grundsätzen, die 
den in diesem Beschluss festgelegten entsprechen, zu bekennen, und beauftragt zu diesem Zweck 
die Sonderbeauftragte der OSZE für die Bekämpfung des Menschenhandels und den Generalse-
kretär der OSZE, maßgebliche Informationen und Unterlagen an die OSZE-Kooperationspart-
ner weiterzuleiten;

6. beauftragt die Sonderbeauftragte der OSZE für die Bekämpfung des Menschenhandels, Aus-
bildungsmaterial der OSZE und sonstige Informationen, die bei der Bekämpfung des Menschen-
handels hilfreich sein könnten, an einschlägige internationale Organisationen weiterzugeben;

7. beauftragt den Generalsekretär, dem Ständigen Rat alljährlich über die Umsetzung dieses 
Beschlusses in Bezug auf den Verhaltenskodex für OSZE-Bedienstete sowie auf die Dienstanwei-
sung Nr. 11 im Einklang mit Absatz III 11.1 des OSZE-Aktionsplans zur Bekämpfung des Men-
schenhandels Bericht zu erstatten.
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Beschluss Nr. 17/05

Stärkung der Wirksamkeit der OSZE

Der Ministerrat,

in Bekräftigung seines uneingeschränkten Bekenntnisses zur Einhaltung der Normen, Grund-
sätze und Verpflichtungen in allen drei Dimensionen des umfassenden Sicherheitskonzepts der 
OSZE, das seit der Schlussakte von Helsinki 1975 und der Charta von Paris für ein Neues Europa 
1990 vereinbart ist,

in Anerkennung der Rolle der Organisation als regionale Abmachung im Sinne von Kapitel VIII 
der Charta der Vereinten Nationen,

daran erinnernd, dass alle OSZE-Verpflichtungen in gleicher Weise für alle Teilnehmerstaaten 
gelten,

unter Betonung der Rolle der Organisation als Forum für den politischen Dialog, als Schlüsselins-
trument für Frühwarnung, Konfliktverhütung, Krisenbewältigung und Konfliktnachsorge sowie 
als normsetzendes Gremium mit ihren Institutionen und Feldeinsätzen und mit ihren Instrumen-
ten und Mechanismen,

in Bekräftigung der Wichtigkeit aller drei Dimensionen des OSZE-Sicherheitsansatzes und seines 
dimensionsübergreifenden Charakters,

entschlossen, das Vertrauen zwischen den Teilnehmerstaaten und das Bewusstsein für das gemein-
same Ziel zu stärken und zu diesem Zweck einen niemanden ausschließenden politischen Dialog 
auf der Basis der Gleichberechtigung zu führen und kooperativ Hilfestellung zu leisten,

in der Erkenntnis, dass die Arbeit der Organisation in den Bereichen, in denen sie über kompara-
tive Vorteile verfügt und zusätzlichen Wert einbringen kann, unter Beibehaltung ihres umfassen-
den Sicherheitsansatzes stärker an Schwerpunkten ausgerichtet werden muss,

angesichts der Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass grundlegende Prioritäten und Aktionspläne 
eine Perspektive auf lange Sicht bieten und auf die jeweiligen Gegebenheiten des Sicherheitsum-
felds abgestimmt sind,

entschlossen, die Wirksamkeit der Organisation auf der Grundlage der souveränen Gleichheit der 
Staaten und des Konsensprinzips in der Beschlussfassung zu stärken, um die Transparenz zu erhö-
hen und das Verantwortungsgefühl aller Teilnehmerstaaten zu festigen,

entschlossen, die durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts zum festen Bestandteil 
aller politischen Entscheidungen sowie aller Aktivitäten und Programme in der OSZE zu machen,

unter Hinweis auf den Ministerratsbeschluss Nr. 16/04 über die Schaffung eines Weisenrats zur 
Stärkung der Wirksamkeit der OSZE,

mit dem Ausdruck der Anerkennung an den Rat für seine Entschlossenheit und seine Bemü-
hungen, deren Ergebnis der Bericht mit dem Titel „Common Purpose, Towards a More Effective 
OSCE“ (CIO.GAL/100/05 vom 27. Juni 2005) ist, und unter Berücksichtigung der darin enthalte-
nen Empfehlungen,
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ferner unter Berücksichtigung anderer Beiträge, darunter jene der Parlamentarischen Versamm-
lung, sowie der im Dokument mit den Vorstellungen des Vorsitzes (CIO.GAL/132/05 vom 16. Sep-
tember 2005) dargelegten Ergebnisse der am 12. und 13. September 2005 in Wien abgehaltenen 
Konsultationen auf hoher Ebene,

in der Erwägung, dass weitere Anstrengungen erforderlich sind, um den Empfehlungen des Wei-
senrats entsprechende Taten folgen zu lassen,

1. beauftragt den Ständigen Rat, seine Arbeit auf der Grundlage des Berichts des Weisenrats und 
der Ergebnisse der Konsultationen auf hoher Ebene fortzusetzen und dem Ministerrat 2006 über 
folgende Themen zu berichten:

• Verfahrensregeln;

• Verbesserung des Konsultationsprozesses, einschließlich Überlegungen betreffend einer Aus-
schuss-Struktur;

• Prüfung von Möglichkeiten zur Verbesserung der Planung und Effizienz von OSZE-Konferenzen;

• Stärkung der Effizienz, Effektivität und Transparenz der Aktivitäten der Organisation, einschließ-
lich ihrer budgetären und außerbudgetären Finanzierung, und ihrer Evaluierung und Beurteilung;

• Prüfung von Möglichkeiten zur weiteren Stärkung der Rolle des Generalsekretärs, wobei er bei 
der vollen Ausschöpfung seines Mandats zu unterstützen ist, unter anderem durch die weitere 
Verstärkung der Zusammenarbeit mit den Leitern der Institutionen und Feldeinsätze;

• Modernisierung des Sekretariats, auch unter Berücksichtigung von Vorschlägen des General-
sekretärs und der Teilnehmerstaaten, um es besser in die Lage zu versetzen, den Amtierenden 
Vorsitz und die Teilnehmerstaaten zu unterstützen und die Tätigkeit der OSZE zu koordinieren;

• Stärkung der Wirksamkeit der OSZE-Institutionen und -Feldeinsätze;

• Prüfung der Möglichkeit, die OSZE mit einem Rechtsstatus auszustatten und ihr Vorrechte 
und Immunitäten zu verleihen, wobei Ratschläge von Rechtsexperten zu berücksichtigen sind;

• weitere Verbesserung der Programmplanung, damit diese den Prioritäten der Organisation bes-
ser gerecht wird;

• Prüfung von Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Professionalität des OSZE-Personals 
und der Verwaltung ihrer Humanressourcen unter gebührender Berücksichtigung einer ausge-
wogenen Geschlechtervertretung und geographischen Verteilung;

• Prüfung der Möglichkeit themenspezifischer Missionen in einem OSZE-weiten oder subregio-
nalen Kontext;

2. beauftragt das BDIMR, dem nächsten Ministerrat einen Bericht über:

• die Umsetzung bestehender Verpflichtungen

• mögliche zusätzliche Verpflichtungen,

• Möglichkeiten zur Stärkung und Förderung seiner wahlbezogenen Aktivitäten

• die Verbesserung der Wirksamkeit seiner Unterstützung für die Teilnehmerstaaten,

zur Erörterung vorzulegen, unter Berücksichtigung und in Beantwortung von Fragen, die Teil-
nehmerstaaten an das Büro richten, und in enger Abstimmung mit ihnen.
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Dokument des vierzehnten Treffens 
des Ministerrats
Brüssel 2006

I. Erklärungen des Ministerrats

Erklärung von Brüssel zu Systemen der Strafrechtspflege

Wir, die Mitglieder des Ministerrats, bekräftigen unsere Verpflichtungen im Zusammenhang mit 
der Strafrechtspflege, insbesondere die in der Schlussakte von Helsinki (1975), im Abschließen-
den Dokument von Wien (1989), im Kopenhagener Dokument (1990), in der Charta von Paris für 
ein neues Europa (1990), im Moskauer Dokument (1991), im Budapester Dokument (1994) und in 
der Europäischen Sicherheitscharta (1999) enthaltenen Verpflichtungen.

Wir erinnern an die Beschlüsse des Ministerrats Nr. 3/05 über die Bekämpfung der grenzüber-
schreitenden organisierten Kriminalität sowie Nr. 12/05 über die Einhaltung der Menschenrechte 
und der Rechtsstaatlichkeit in Systemen der Strafrechtspflege (Laibach 2005).

Wir verweisen ferner auf das Protokoll des Seminars zur menschlichen Dimension über die Ein-
haltung des Rechtsstaatsprinzips und des fairen Verfahrens in der Strafrechtspflege (Warschau, 
Mai 2006).

Wir erinnern ferner an die einschlägigen VN-Übereinkünfte, einschließlich der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte, des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte und 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe.

Wir erinnern an die Verpflichtung der Teilnehmerstaaten, für die Unabhängigkeit der Rechtspre-
chung Sorge zu tragen.

Wir anerkennen, dass keine Bestimmung dieses Dokuments eine Beeinträchtigung oder Abwei-
chung von bestehenden völkerrechtlichen oder anderen Verpflichtungen der Teilnehmerstaaten 
darstellt, nehmen jedoch auch zur Kenntnis, dass jeder Teilnehmerstaat in Übereinstimmung mit 
seiner Rechtstradition selbst die zur Umsetzung in seine nationalen Rechtsvorschriften geeigne-
ten Methoden bestimmt.

Wir sind der Auffassung, dass:

• die richterliche Unabhängigkeit eine Voraussetzung für die Rechtsstaatlichkeit darstellt und als 
grundlegende Garantie für ein faires Verfahren fungiert;

• Unparteilichkeit unerlässlich ist für die ordnungsgemäße Wahrnehmung des Richteramtes;

• Integrität unerlässlich ist für die ordnungsgemäße Wahrnehmung des Richteramtes;
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• Anstand und ein von Anstand geprägtes Erscheinungsbild unerlässlich sind für die Erfüllung 
aller Aufgaben eines Richters;

• eine Garantie für die gleiche Behandlung aller vor dem Gericht unerlässlich ist für die ordnungs-
gemäße Wahrnehmung des Richteramtes;

• Sachkenntnis und Sorgfalt Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Wahrnehmung des Rich-
teramtes sind.

• Wir sind der Auffassung, dass:

• Vertreter der Anklagebehörde integre und dazu befähigte Personen mit entsprechender Ausbil-
dung und Qualifikation sein sollten;

• Vertreter der Anklagebehörde jederzeit die Ehre und Würde ihres Berufsstandes wahren und 
der Rechtsstaatlichkeit genügen sollten;

• das Amt des Anklägers streng von richterlichen Aufgaben getrennt sein sollte und Vertreter der 
Anklagebehörde die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Richter achten sollten;

• Vertreter der Anklagebehörde ihr Amt nach dem geltenden Recht unparteiisch, konsequent 
und schnell ausüben, die Würde des Menschen achten und schützen und die Menschenrechte 
wahren sollten, um auf diese Weise zur Sicherstellung der Rechte der Verteidigung und des rei-
bungslosen Funktionierens der Strafrechtspflege beizutragen.

Wir sind der Auffassung, dass:

• Vollzugsbeamte jederzeit das ihnen von Rechts wegen zugewiesene Amt erfüllen sollten, indem 
sie im Dienste der Öffentlichkeit alle Menschen gegen rechtswidrige Handlungen schützen, wie 
es der hohen Verantwortung entspricht, die ihr Beruf verlangt;

• Vollzugsbeamte in Ausübung ihres Amtes die Würde des Menschen achten und schützen und 
die Menschenrechte aller wahren und hochhalten sollten;

• Vollzugsbeamte Gewalt nur im Rahmen des Notwendigen und Angemessenen zur Erfüllung 
ihrer Aufgabe und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit einsetzen sollten;

• Vollzugsbeamte als Angehörige der größeren Gruppe der Träger eines öffentlichen Amtes bzw. 
anderer in amtlicher Funktion Tätiger keine Folterung oder eine andere grausame, unmensch-
liche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe zufügen, dazu anstiften oder ermutigen oder 
diese tolerieren sollten;

• kein Vollzugsbeamter dafür bestraft werden sollte, wenn er sich dem Befehl widersetzt, Handlun-
gen zu begehen oder zu verheimlichen, die mit Folter oder einer anderen grausamen, unmensch-
lichen oder erniedrigende Behandlung oder Strafe gleichzusetzen sind;

• Vollzugsbeamte sich für die Gesundheit der in ihrem Gewahrsam befindlichen Personen verant-
wortlich fühlen und auf sie achten und insbesondere sofort tätig werden sollten, um eine ärzt-
liche Betreuung sicherzustellen, wann immer diese erforderlich ist.

Wir sind der Auffassung, dass:

• alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden sollten, um die freie Berufsausübung von Anwäl-
ten ohne Diskriminierung und ohne ungebührliche Einmischung seitens der Behörden oder der 
Öffentlichkeit zu achten, zu schützen und zu fördern;

• Entscheidungen über die Berufsausübung oder -zulassung von Rechtsanwälten von einem unab-
hängigen Gremium getroffen werden sollten. Unabhängig davon, ob diese Entscheidungen von 
einem unabhängigen Gremium getroffen werden oder nicht, sollten sie der Überprüfung durch 
eine unabhängige und unparteiische Justizbehörde unterliegen;
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• Rechtsanwälte keinerlei Sanktionen oder Druck ausgesetzt oder davon bedroht sein sollten, 
wenn sie gemäß ihren Standesregeln handeln;

• Rechtsanwälte Zugang zu ihren Klienten haben sollten, insbesondere auch zu Personen, denen 
ihre Freiheit entzogen wurde, um ihre Klienten ungestört beraten und im Einklang mit festste-
henden Standesregeln vertreten zu können;

• alle sinnvollen und notwendigen Maßnahmen getroffen werden sollten, um die Vertraulichkeit 
der Beziehungen zwischen Rechtsanwalt und Klient sicherzustellen. Ausnahmen von diesem 
Grundsatz sollten nur genehmigt werden, wenn sie im Einklang mit der Rechtsstaatlichkeit stehen;

• Rechtsanwälten der Zugang zu einem Gericht, vor dem aufzutreten sie qualifiziert sind, nicht 
verwehrt werden sollte und sie in Verteidigung der Rechte und Interessen ihrer Klienten im 
Einklang mit ihren Standesregeln Zugang zu allen maßgeblichen Beweismitteln und Unterla-
gen haben sollten.

Wir sind der Auffassung, dass die Vollstreckung von Freiheitsstrafen und die Behandlung von 
Häftlingen den Erfordernissen der inneren und äußeren Sicherheit und der Bestrafung Genüge 
tun, aber auch Haftbedingungen sicherstellen muss, die nicht die Menschenwürde verletzen und 
den Häftlingen Möglichkeiten zu einer sinnvollen Betätigung und geeignete Behandlungspro-
gramme bieten muss, um sie so auf ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorzubereiten.

Wir rufen alle Teilnehmerstaaten dazu auf, ihre völkerrechtlichen und sonstigen Verpflichtun-
gen vollständig umzusetzen, um für einen unparteiischen und wirksamen Gang der Strafrechts-
pflege zu sorgen.

Ministererklärung von Brüssel über die Unterstützung und Förderung des 
völkerrechtlichen Rahmens für die Bekämpfung des Terrorismus

Wir, die Mitglieder des Ministerrats der OSZE, bekräftigen unsere feste Entschlossenheit, alle 
Arten und Erscheinungsformen des Terrorismus als ein Verbrechen zu bekämpfen, das keinerlei 
Rechtfertigung hat, ungeachtet seiner Beweggründe oder Ursachen, und die Aktivitäten der OSZE 
zur Bekämpfung des Terrorismus im Einklang mit bestehenden OSZEVerpflichtungen fortzuset-
zen und zu verstärken.

Wir betonen, dass die Maßnahmen zur Führung dieses Kampfes unter voller Achtung der Rechts-
staatlichkeit und im Einklang mit unseren völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere den 
internationalen Menschenrechtsnormen, dem internationalen Flüchtlingsrecht und dem huma-
nitären Völkerrecht, unternommen werden müssen.

Wir sind davon überzeugt, dass der völkerrechtliche Rahmen für die Bekämpfung des Terrorismus, 
bestehend aus den weltweit gültigen Übereinkommen und Protokollen zur Verhütung und Beseiti-
gung des Terrorismus, den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, 
der jüngst verabschiedeten Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen gegen den Terrorismus 
sowie aus regionalen und bilateralen Rechtsakten gegen den Terrorismus, verstärkt werden muss.

Wir fordern die OSZE-Teilnehmerstaaten auf, die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus umzusetzen.

Wir begrüßen die beachtlichen Fortschritte der Teilnehmerstaaten hinsichtlich der Erfüllung der 
vom Ministerrat in Bukarest beschlossenen Verpflichtung zum Beitritt zu den 12 Übereinkom-
men und Protokollen gegen den Terrorismus, wobei nunmehr 46 Teilnehmerstaaten allen 12 der-
zeit in Kraft befindlichen Rechtsakten beigetreten sind.
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Wir fordern diejenigen OSZE-Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, jede Anstren-
gung zu unternehmen, um den derzeit geltenden weltweit gültigen Übereinkommen und Proto-
kollen gegen den Terrorismus unverzüglich beizutreten und sie umzusetzen, insbesondere durch 
Kriminalisierung der diesbezüglichen Straftaten in ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften.

Wir wiederholen unseren Appell an die OSZE-Teilnehmerstaaten, den Beitritt zum Internationa-
len Übereinkommen zur Bekämpfung nuklearterroristischer Handlungen und zum Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität sowie zum 
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption in Erwägung zu ziehen, und unterstüt-
zen die laufenden Bemühungen um Verabschiedung eines umfassenden Übereinkommens über 
den internationalen Terrorismus dahingehend, dass die Ziele der internationalen Gemeinschaft 
im Kampf gegen den Terrorismus gefördert werden.

Wir fordern die Teilnehmerstaaten auf, den Beitritt zu regionalen und subregionalen Rechtsakten 
gegen den Terrorismus oder über die rechtliche Zusammenarbeit in Strafsachen, die von Organi-
sationen verabschiedet wurden, denen wir angehören, in Erwägung zu ziehen und – wann immer 
Lücken in bestehenden Rechtsakten zu schließen sind bilaterale Abkommen über gegenseitige 
Rechtshilfe und Auslieferung zu schließen, um in Übereinstimmung mit den nach innerstaatlichem 
und internationalem Recht anwendbaren Regeln uneingeschränkt zusammenarbeiten zu können, 
damit Täter, Organisatoren, Unterstützer und Sponsoren terroristischer Handlungen auf der Grund-
lage des Prinzips „ausliefern oder verfolgen“ ausgeforscht und vor Gericht gestellt werden können.

Wir werden den Informationsaustausch, unter anderem über den Ständigen Rat und das Forum 
für Sicherheitskooperation, über die Fortschritte beim Beitritt zu internationalen, regionalen und 
bilateralen Rechtsakten gegen den Terrorismus und über die rechtliche Zusammenarbeit in Straf-
sachen sowie über Entwicklungen in den innerstaatlichen Rechtsvorschriften in Bezug auf den 
Terrorismus fortsetzen.

Wir begrüßen die bisher geleistete Arbeit der Strukturen, Institutionen und Feldpräsenzen der OSZE 
in Zusammenarbeit mit dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung, dem Europarat und anderen einschlägig tätigen Regionalorganisationen im Hinblick auf die 
Verstärkung der Rechtsordnungen gegen den Terrorismus durch die Förderung der Umsetzung der 
Verpflichtungen der Teilnehmerstaaten gemäß den weltweit gültigen und den regionalen Überein-
künften gegen den Terrorismus, denen sie beigetreten sind, und durch die Erleichterung der inter-
nationalen rechtlichen Zusammenarbeit in Strafsachen und ermutigen sie, dies weiterhin zu tun.

Wir werden ferner das Zusammenwirken und den Dialog in Fragen der Unterstützung und För-
derung des völkerrechtlichen Rahmens für die Bekämpfung des Terrorismus mit den Kooperati-
onspartnern im Mittelmeerraum und in Asien weiterentwickeln.

Ministererklärung zur Migration

1. Wir, die Minister für auswärtige Angelegenheiten der OSZE-Teilnehmerstaaten, begrüßen den 
Bericht über die Arbeit der OSZE auf dem Gebiet der Migration seit 2005 und bringen unseren 
Dank und unsere anhaltende Unterstützung für die zu Migrations- und Integrationsfragen in allen 
drei Dimensionen der OSZE geleistete, alle Länder einschließlich der Herkunfts-, Ziel- und Tran-
sitländer betreffende Arbeit zum Ausdruck.

2. Im Bewusstsein der Bedeutung, die der Migration in internationalen und nationalen Angele-
genheiten zugewachsen ist, bekräftigen wir den Beschluss Nr. 2/05 des Ministerrats über Migra-
tion und ersuchen den Ständigen Rat und die einschlägigen OSZE-Strukturen, sich im Rahmen 
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ihres jeweiligen Mandats weiterhin mit einschlägigen Migrations- und Integrationsfragen als Teil 
ihres umfassenden Sicherheitsansatzes auseinanderzusetzen.

3. Der Dialog auf hoher Ebene der Vereinten Nationen über internationale Migration und Ent-
wicklung lotete unter anderem die Beziehung zwischen diesen beiden komplexen Phänomenen aus, 
unterstrich, dass die Migration in allen Ländern einen positiven Entwicklungsimpuls darstellen 
kann, und bestätigte, wie wichtig es ist, für eine Koordinierung zwischen den in diesen Bereichen 
tätigen einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen zu sorgen.

4. Als Folge der Globalisierung und zunehmenden Mobilität kommt dem Dialog und der Zusam-
menarbeit zwischen den Regierungen auf bilateraler, regionaler und internationaler Ebene im 
Hinblick auf die wirksame Auseinandersetzung mit den Chancen und Herausforderungen der 
internationalen Migration in und zwischen allen Ländern, einschließlich der Herkunfts-, Tran-
sit- und Zielländer, zunehmende Bedeutung zu.

5. Da das Phänomen Migration sowohl an Tragweite als auch an Komplexität zunimmt, ermutigen 
wir alle einschlägigen OSZE-Institutionen und -Strukturen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats 
ihre Arbeit in Bezug auf Migrations- und Integrationsfragen in allen drei Dimensionen fortzuset-
zen, insbesondere im Hinblick auf den möglichen Beitrag der Migration zu nachhaltiger und part-
nerschaftlicher Entwicklung, die Förderung der Integration unter Achtung der kulturellen und 
religiösen Vielfalt, die Auseinandersetzung mit Zwangsmigration unter gleichzeitiger Einhaltung 
der einschlägigen völkerrechtlichen Verpflichtungen und die Bekämpfung der illegalen Migration 
sowie des Menschenhandels und der Ausbeutung, der Diskriminierung, des Missbrauchs und des 
gegen Migranten gerichteten Rassismus unter besonderer Berücksichtigung von Frauen und Kin-
dern, sowie die Förderung des Dialogs, der Partnerschaft und der Zusammenarbeit zwischen den 
OSZE Teilnehmerstaaten und den Kooperationspartnern in Migrationsfragen.

6. Wir nehmen Kenntnis von der guten Zusammenarbeit zwischen den Organisationen bei der 
Produktion des OSCE/IOM/ILO Handbook on Establishing Effective Labour Migration Policies in 
Countries of Origin and Destination (Handbuch für die Ausarbeitung einer wirksamen Arbeits-
migrationspolitik in den Herkunfts- und Zielländern) sowie bei der Förderung einer verbesserten 
Migrationssteuerung durch eine Reihe von Aktivitäten. Das Handbuch ist ein wirksames Inst-
rument für den Aufbau von Kapazitäten, der ein ausschlaggebendes Element zur Vorbereitung 
staatlicher Institutionen auf die Schaffung eines Migrationssteuerungssystems zur Kontrolle der 
Migrationsströme darstellt.

II. Beschlüsse des Ministerrats

Beschluss Nr. 3/06

Bekämpfung des Menschenhandels

Der Ministerrat,

in Bekräftigung der Verpflichtungen, die die Teilnehmerstaaten im Bereich der Bekämpfung des 
Menschenhandels eingegangen sind,

in Bekräftigung des OSZE-Aktionsplans zur Bekämpfung des Menschenhandels, einschließlich 
seines Zusatzes „Berücksichtigung der besonderen Schutz- und Hilfsbedürftigkeit von Kindern 
als Opfer von Menschenhandel“ (PC.DEC/557/Rev.1 vom 7. Juli 2005),
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unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 2/03 des Elften Treffens des Ministerrats in Maastricht über 
die Bekämpfung des Menschenhandels, mit dem ein OSZE-Mechanismus unter der Führung des 
Ständigen Rates eingerichtet wurde, der die Teilnehmerstaaten im Kampf gegen den Menschen-
handel unterstützen soll,

in Bekräftigung der Wichtigkeit, über eine mit angemessenen administrativen und finanziellen 
Mitteln ausgestattete geeignete Struktur zu verfügen, die auf politischer Ebene tätig werden kann,

1. beschließt, den OSZE-Mechanismus zur Unterstützung der Teilnehmerstaaten im Kampf gegen 
den Menschenhandel, der unter der Führung des Ständigen Rates eingerichtet wurde, zu einem fes-
ten Bestandteil des Sekretariats zu machen. Die Struktur wird unter der Leitung einer prominenten 
Persönlichkeit stehen, die die Funktion eines Sonderbeauftragten übernehmen und die OSZE auf 
politischer Ebene vertreten wird; sie wird aus entsprechend dem Personalstatut und den Dienstvor-
schriften der OSZE bestellten bzw. dienstzugeteilten Vertrags- und dienstzugeteilten Bediensteten 
bestehen und die derzeitigen Mitarbeiter der Gruppe Bekämpfung des Menschenhandels umfassen;

Aufgabe der Struktur wird es sein:

(a) die OSZE-Teilnehmerstaaten bei der Umsetzung der Verpflichtungen und vollen Berücksich-
tigung der im OSZE-Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels, einschließlich seines 
Zusatzes „Berücksichtigung der besonderen Schutz- und Hilfsbedürftigkeit von Kindern als Opfer 
von Menschenhandel“, enthaltenen Empfehlungen zu unterstützen;

(b) für die Koordination der OSZE-Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels quer 
durch alle drei Dimensionen der OSZE zu sorgen und als zentrale Anlaufstelle für die Arbeit der 
OSZE in diesem Bereich zu fungieren;

(c) die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Teilnehmerstaaten sowie zwi-
schen der OSZE und anderen einschlägigen Organisationen zu stärken;

(d) die Bekämpfung des Menschenhandels in der Öffentlichkeit und politisch stärker zu profilieren;

(e) im gesamten OSZE-Raum tätig zu sein und gegebenenfalls den Teilnehmerstaaten im Geiste 
der Zusammenarbeit und nach Konsultationen mit den zuständigen Behörden der betreffenden 
Teilnehmerstaaten bei deren Bemühungen um Umsetzung ihrer Verpflichtungen im Kampf gegen 
den Menschenhandel Hilfestellung zu leisten;

(f) gegebenenfalls gemeinsam mit anderen in diesem Bereich tätigen OSZE-Strukturen Beratung 
und technische Hilfe bei der Gesetzgebung und der Entwicklung politischer Richtlinien anzubie-
ten und zu vermitteln;

(g) bereit zu sein, hochrangige Behörden der Legislative, Exekutive und Judikative in Teilnehmer-
staaten zu beraten und mit ihnen die Umsetzung des Aktionsplans der OSZE zur Bekämpfung 
des Menschenhandels sowie der Verpflichtungen in Bezug auf die Bekämpfung des Menschen-
handels zu erörtern; In speziellen Fällen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, in geeigneter 
Weise den direkten Kontakt mit den betreffenden Teilnehmerstaaten zu suchen und bei Bedarf 
die Bereitstellung von Beratung und konkreter Hilfe zu erörtern;

(h) mit den in den Teilnehmerstaaten zur Koordination und Überwachung der Aktivitäten der 
staatlichen Einrichtungen im Kampf gegen den Menschenhandel bestellten nationalen Koordina-
toren, nationalen Berichterstattern oder anderen nationalen Mechanismen zusammenzuarbeiten. 



Brüssel 2006

312

Die Struktur wird auch mit einschlägigen nichtstaatlichen Organisationen in den Teilnehmerstaa-
ten zusammenarbeiten. Darüber hinaus wird sie innerhalb der OSZE die Rolle eines Gastgebers 
bzw. Förderers von Treffen zum Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den nationa-
len Koordinatoren, von den Teilnehmerstaaten benannten Vertretern oder Experten in Sachen 
Menschenhandel übernehmen;

(i) in koordinierender Funktion und unter voller Achtung des jeweiligen Mandats eng mit dem Büro 
für demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) und anderen OSZE-Institutionen 
zusammenzuarbeiten, ebenso wie mit einschlägigen Strukturen des Sekretariats einschließlich des 
Büros des Koordinators für Wirtschafts- und Umweltaktivitäten der OSZE (OCEEA), der Gruppe 
Strategische Polizeiangelegenheiten (SPMU) und dem Leitenden Genderberater, sowie gegebenen-
falls mit den OSZE-Feldoperationen. Unter Nutzung der in der OSZE vorhandenen Erfahrungen 
werden die OSZE-Strukturen, die in diesem Bereich tätig sind, enges Einvernehmen untereinan-
der und mit dem Sonderbeauftragten herstellen, um Doppel- gleisigkeiten zu vermeiden, Kom-
plementarität und Kohärenz sicherstellen und gegebenenfalls ein Gesamtkonzept entwickeln;

(j) mit einschlägigen internationalen Akteuren, darunter regionale, zwischenstaatliche und nicht-
staatliche Organisationen, zusammenzuarbeiten und Synergien zu entwickeln; auch weiterhin 
gemeinsame Initiativen der Allianz gegen den Menschenhandel einzuberufen, den Vorsitz zu füh-
ren und zu organisieren;

2. fordert den Generalsekretär und den Amtierenden Vorsitz auf, einander bei der Bestellung einer 
prominenten Persönlichkeit mit einschlägiger beruflicher und politischer Erfahrung zu konsultieren:

• Der Generalsekretär wird die Persönlichkeit mit Zustimmung des Vorsitzes im Einklang mit 
Beschluss Nr. 15/04 des Zwölften Ministerratstreffens in Sofia zum Koordinator in der Besol-
dungsgruppe D2 bestellen;

• der Amtierende Vorsitz wird dem Koordinator Funktion und Titel eines Sonderbeauftragten für 
die Bekämpfung des Menschenhandels übertragen, um den Amtsinhaber dazu zu befähigen, 
die OSZE auf politischer Ebene angemessen zu vertreten. Die Teilnehmerstaaten werden laut 
Beschluss Nr. 8 des Zehnten Ministerratstreffens in Porto konsultiert werden;

3. stellt fest, dass der Sonderbeauftragte dem Ständigen Rat nach Rücksprache mit dem Amtieren-
den Vorsitz und dem Generalsekretär sowie gemäß Beschluss Nr. 13/05 des Dreizehnten Minister-
ratstreffens in Laibach politisch unterstehen und diesem regelmäßig und wenn angezeigt Bericht 
erstatten wird;

4. stimmt zu, die Finanzierungsmodalitäten ab 2007 dahingehend abzuändern, dass das derzeitige 
Programm im Gesamthaushaltsplan mit der Bezeichnung „Sonderbeauftragter für die Bekämp-
fung die Menschenhandels“ Teil des Hauptprogramms mit der derzeitigen Bezeichnung „Gruppe 
Bekämpfung des Menschenhandels“ wird;

5. beschließt, dass dieser Beschluss den Beschluss Nr. 2/03 des Elften Ministerratstreffens in Maas-
tricht abändert und nötigenfalls vom Ständigen Rat abgeändert werden kann.
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Beschluss Nr. 5/06

Organisierte Kriminalität

Der Ministerrat,

mit der erneuten Feststellung seiner großen Besorgnis über die negativen Auswirkungen der orga-
nisierten Kriminalität auf Frieden, Stabilität und Sicherheit,

besorgt darüber, dass die organisierte Kriminalität mit zunehmender Effizienz unsere globalisierte 
Wirtschaft und offene Gesellschaft ausbeutet und im gesamten OSZE-Gebiet eine wachsende mehr-
dimensionale Herausforderung für alle Teilnehmerstaaten darstellt,

besorgt darüber, dass die organisierte Kriminalität über ein riesiges Vermögen verfügt und unge-
heure Macht ausüben kann und damit das Potenzial besitzt, die demokratischen Werte unserer 
Gesellschaft auszuhöhlen und die Sicherheit der einfachen Bürger direkt und indirekt zu bedrohen,

ferner besorgt über die Herausforderungen und Bedrohungen, die aus der Verbindung zwischen 
organisierter Kriminalität, Menschenhandel, illegalem Waffen- und Drogenhandel, Korruption 
und Terrorismus sowie anderen Formen grenzüberschreitender und inländischer krimineller 
Aktivität resultieren,

überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit der organisierten Kriminalität ein zentrales Element 
unserer Politik bleiben muss, damit für die Sicherheit unserer Bürger sowohl im Inland als auch 
durch internationale Zusammenarbeit gesorgt wird,

unterstreichend, dass die organisierte Kriminalität am besten durch demokratische Institutionen 
bekämpft werden kann, die Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit achten und den Bürgern und 
der Zivilgesellschaft gegenüber rechenschaftspflichtig sind,

nachdrücklich auf die Schlüsselrolle hinweisend, die eine effiziente und effektive Strafrechtspflege 
für die Wahrung der öffentlichen Sicherheit spielt,

in Anerkennung der Tatsache, dass die Strafrechtspflege betreffende Politiken und Aktivitäten 
unter anderem Verbrechensverhütung, Strafverfolgung, Polizei, das Justizsystem, die öffentliche 
Anklagebehörde, Verteidiger und Strafvollzug beinhalten und einbeziehen sollten,

in dem Bewusstsein, dass eine effiziente und effektive Strafrechtspflege nur auf Grundlage der 
Rechtsstaatlichkeit und des Schutzes der Menschenrechte entwickelt werden kann und dass die 
Rechtsstaatlichkeit selbst des Schutzes durch diese Strafrechtspflege bedarf,

in dem Bewusstsein, dass eine effiziente und effektive Strafrechtspflege auf Grundlage der Rechts-
staatlichkeit die Voraussetzung für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, des Men-
schenhandels, des illegalen Drogen- und Waffenhandels, des Terrorismus, der Korruption und 
anderer Formen grenzüberschreitender und inländischer krimineller Aktivität darstellt und dass 
diesen Sicherheitsherausforderungen im Rahmen der gesamten Strafrechtspflege durch Fachleute 
begegnet werden muss,

im Bewusstsein der ungebrochenen Gültigkeit der Regeln und Normen der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege sowie der unterstützenden Rolle des 
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) im Hinblick 
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auf ihren Einsatz und ihre Anwendung und erfreut über die verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
dem OSZE-Sekretariat, UNODC und der Kommission der Vereinten Nationen für Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege,

in Anerkennung der Aktivitäten anderer Organe der Vereinten Nationen und anderer internatio-
naler Gremien im Bereich der Rechtsstaatlichkeit,

in Anerkennung der Wichtigkeit der Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen 
der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (Übereinkom-
men von Palermo) und gegebenenfalls seinen ergänzenden Protokollen sowie aus dem Überein-
kommen der Vereinten Nationen gegen Korruption als ein Mittel, mit dessen Hilfe die organisierte 
Kriminalität und die Korruption bekämpft und die internationale Zusammenarbeit in Strafsachen 
gefördert werden kann,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Übereinkommen samt ihren Protokollen, die im Rah-
men des Europarats ausgearbeitet wurden,

Kenntnis nehmend von den Ergebnissen der 2005 und 2006 abgehaltenen OSZESeminare und 
-Arbeitstagungen zur internationalen Zusammenarbeit der Justizbehörden in Strafsachen, zur Ter-
rorismusverhütung, zum illegalen Drogenhandel und zu anderen Formen des illegalen Handels,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, dass die OSZE in Koordination mit den Vereinten Nationen 
und anderen multilateralen Foren die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit der Justiz-
behörden und die Verbesserung der Strafrechtspflege als Teil ihrer gesamten Sicherheitsagenda 
zu einem Schwerpunkt macht,

1. fordert die Teilnehmerstaaten nachdrücklich auf, die organisierte Kriminalität weiterhin als 
eine schwerwiegende Bedrohung zu behandeln und, wo möglich, die Umsetzung ihrer jeweiligen 
internationalen Verpflichtungen und OSZE-Verpflichtungen in allen Bereichen ihrer Strafrechts-
pflege zu verstärken;

2. empfiehlt, gegebenenfalls die Verabschiedung nationaler Pläne zur Auseinandersetzung mit 
sicherheitsbezogenen Fragen in Betracht zu ziehen und einen integrierten Ansatz zu verfolgen, 
in dem Bewusstsein, dass jedes Element der Strafrechtspflege Auswirkungen auf die anderen Ele-
mente hat;

3. lädt die Teilnehmerstaaten dazu ein, zu überlegen, selbst eine Evaluierung ihrer eigenen Straf-
rechtspflege vorzunehmen, und sich dabei gegebenenfalls der von internationalen Organisationen 
angebotenen Instrumente wie des UNODC/OSZE- Beurteilungsinstrumentariums zu bedienen 
und, wenn notwendig, von anderen verfügbaren Instrumenten, einschließlich der vom Europarat 
(CEPEJ – Europarats-Kommission für die Wirksamkeit der Justiz) und von anderen Organisatio-
nen, von der Wissenschaft oder von Anwaltsvereinigungen zur Verfügung gestellten Instrumente, 
bestmöglichen Gebrauch zu machen;

4. fordert die Teilnehmerstaaten nachdrücklich dazu auf, der Integrität und dem Professionalis-
mus von Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwaltschaften, der effizienten Rechtspflege und 
vorschriftsmäßigen Verwaltung des Gerichtswesens, der Unabhängigkeit der Justiz und dem vor-
schriftsmäßigen Funktionieren des Strafvollzugs gebührende Aufmerksamkeit zu schenken und 
Möglichkeiten eines alternativen Strafvollzugs zu erkunden;
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5. empfiehlt, als Teil der politischen Planung im Bereich der Verhütung und Bekämpfung der orga-
nisierten Kriminalität die Datensammlung und -analyse zu verbessern, Risiko- und Gefahren-
bewertungen in den einzelnen Ländern zu entwickeln und einzusetzen und den Austausch von 
Informationen und bewährten Verfahren, soweit dies nicht ohnehin schon geschieht, zu fördern;

6. empfiehlt, die nationalen Bemühungen um internationale Zusammenarbeit, Koordinierung und 
einen internationalen Informationsaustausch als wichtigen Schritt zur Bekämpfung der grenzüber-
schreitenden organisierten Kriminalität zu verstärken;

7. legt den Teilnehmerstaaten nachdrücklich nahe, die internationale Zusammenarbeit der Justiz-
behörden in Strafsachen zu verstärken, unter anderem durch Erwägung eines Beitritts zum Über-
einkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 
(Übereinkommen von Palermo) sowie gegebenenfalls seinen ergänzenden Protokollen und zum 
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption sowie durch Umsetzung ihrer Verpflich-
tungen aus diesen und anderen multilateralen und bilateralen Übereinkünften über Zusammenar-
beit der Justizbehörden, denen sie als Vertragsstaat angehören, einschließlich der entsprechenden 
Anwendung der maßgeblichen Artikel über gegenseitige Rechtshilfe und Auslieferung;

8. legt den Teilnehmerstaaten nachdrücklich nahe, einen Beitritt zum Übereinkommen über die 
Überstellung verurteilter Personen (Straßburg, 21. November 1983) und gegebenenfalls zu seinem 
Zusatzprotokoll von 1997 und den Abschluss bilateraler Abkommen zur Ergänzung dieses Über-
einkommens, die die Überstellung verurteilter Personen erleichtern, zu erwägen;

9. unterstützt die internationale polizeiliche Zusammenarbeit und nimmt Kenntnis vom Ergeb-
nis des Treffens der Polizeichefs der OSZE am 24. November 2006 in Brüssel, einschließlich der 
Anregung zu regelmäßigen Treffen, wenn diese Treffen mit anderen Treffen von Polizeichefs koor-
diniert werden und diese berücksichtigen;

10. empfiehlt, Bemühungen zur Aufnahme des Kontakts zur Öffentlichkeit zu unternehmen, ein-
schließlich der Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, damit die Bürger bessere Kenntnis von ihren Bürgerrechten erhalten, größeres 
Vertrauen in die Strafrechtspflege als Garant für diese Rechte entwickeln und sich nicht scheuen, 
sich an die zuständigen Behörden zu wenden;

11.(a) beauftragt den Generalsekretär und die einschlägigen Durchführungsorgane der OSZE, sich 
im Rahmen ihres jeweiligen Mandats in ihren Politiken und Aktivitäten verstärkt der Schlüsselrolle 
der Strafrechtspflege beim Aufbau von Institutionen und bei der Förderung der Rechtsstaatlich-
keit zu widmen und auch enger zusammenzuarbeiten und sich abzusprechen, um der Wechsel-
wirkung zwischen den einzelnen Komponenten der Strafrechtspflege besser Rechnung zu tragen;

(b) beauftragt den Generalsekretär und die einschlägigen Durchführungsorgane der OSZE, im Rah-
men ihres jeweiligen Mandats ihr vorhandenes Wissen und ihre Erfahrung im Bereich der Straf-
rechtspflege und der organisierten Kriminalität als Grundlage heranzuziehen und diese zu festigen;

(c) beauftragt den Generalsekretär, die internationale Zusammenarbeit der Justizbehörden zwischen 
den Teilnehmerstaaten in Strafsachen zu unterstützen und zu fördern und dabei auch den Rah-
men heranzuziehen, den das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschrei-
tende organisierte Kriminalität bietet, die Konferenz der Vertragsstaaten dieses Übereinkommens 
zu unterstützen und die Zusammenarbeit mit UNODC unter anderem in Fragen der Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität und des illegalen Drogenhandels fortzusetzen;
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(d) beauftragt den Generalsekretär und das BDIMR, die Teilnehmerstaaten regelmäßig auf dem 
Laufenden zu halten und den Teilnehmerstaaten vor der Sommerpause 2007 einen gemeinsamen 
schriftlichen Bericht über die Umsetzung dieser Aufgaben vorzulegen;

(e) beauftragt den Ständigen Rat, diesen Bericht zur Kenntnis zu nehmen und gegebenenfalls eine 
mögliche Nachbereitung zu erwägen;

(f) beauftragt den Generalsekretär und die einschlägigen Durchführungsorgane der OSZE ein-
schließlich des BDIMR, sich – gegebenenfalls in Koordination und Kooperation mit anderen 
internationalen Organisationen und Institutionen – bereit zu erklären, von den Teilnehmerstaa-
ten vorgebrachte Vorschläge für Projekte und Ersuchen um Zusammenarbeit aufzugreifen und 
die Unterstützung von Ausbildungsprogrammen zu erwägen, all dies im Rahmen ihres jeweiligen 
Mandats und soweit Beiträge zu diesem Zweck zur Verfügung stehen;

(g) unterstreicht die Bedeutung verstärkter Kohärenz und Kontinuität in den Bemühungen aller 
betroffenen OSZE-Gremien sowie einer verstärkten Zusammenarbeit mit Fachorganisationen; 
beauftragt diesbezüglich den Generalsekretär, im Rahmen der verfügbaren Ressourcen und Man-
date die Koordinierung dieser Aktivitäten zu verstärken; lädt die Teilnehmerstaaten ein, diesen 
Aktivitäten Unterstützung zu gewähren.

Beschluss Nr. 7/06

Bekämpfung der Nutzung des Internets zu terroristischen Zwecken

Der Ministerrat,

unter Hinweis auf seinen früheren Beschluss zu dieser Frage (MC.DEC/3/04),

weiterhin zutiefst besorgt über das zunehmende Ausmaß, in dem das Internet, wie im erwähnten 
Beschluss und in der Folge festgestellt, zu terroristischen Zwecken genutzt wird,

in diesem Zusammenhang die Bedeutung der vollen Achtung des für die Demokratie unerlässli-
chen und durch das Internet sogar gestärkten Rechts auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäu-
ßerung, das auch die Freiheit umfasst, Informationen zu suchen, zu erhalten und weiterzugeben 
(PC.DEC/633 vom 11. November 2004), sowie der Rechtsstaatlichkeit bekräftigend,

in der Erkenntnis, dass die Staaten in Resolution 1624 (2005) des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen aufgefordert werden, die notwendigen und geeigneten Maßnahmen im Einklang mit 
ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht zu ergreifen und die Anstiftung zur Begehung einer 
terroristischen Handlung oder terroristischer Handlungen gesetzlich zu verbieten und ein solches 
Verhalten zu verhindern,

in Bekräftigung unserer Verpflichtungen gemäß der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen 
zur Bekämpfung des Terrorismus, insbesondere „die Bemühungen zur Bekämpfung aller Arten 
und Erscheinungsformen des Terrorismus im Internet auf internationaler und regionaler Ebene zu 
koordinieren“ und „das Internet als ein Werkzeug zur Bekämpfung der Verbreitung von Terrorismus 
zu nutzen, wobei anerkannt wird, dass Staaten in dieser Hinsicht gegebenenfalls Hilfe benötigen“,

Kenntnis nehmend von der im Bericht des Ausschusses der Vereinten Nationen zur Bekämpfung 
des Terrorismus (S/2006/737 vom 15. September 2006) enthaltenen Feststellung, dass mehrere Staa-
ten derzeit die Anwendung des in ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen Verbots 
der Anstiftung auf das Internet prüfen,
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Kenntnis nehmend von den jüngsten Entwicklungen, insbesondere dem Übereinkommen des Euro-
parats zur Verhütung des Terrorismus, betreffend die Verpflichtungen der Vertragsstaaten dieses 
Übereinkommens, die öffentliche Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat sowie 
die Anwerbung und Ausbildung für terroristische Zwecke unter Strafe zu stellen,

unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats über Computerkriminalität (2001), die 
einzige rechtsverbindliche multilaterale Übereinkunft, die sich konkret mit Computerkriminalität 
befasst und unter anderem einen gemeinsamen rechtlichen Rahmen für die internationale Zusam-
menarbeit zwischen den Vertragsstaaten dieses Übereinkommens im Kampf gegen die Compu-
terkriminalität schafft, sowie auf dessen Zusatzprotokoll betreffend die Kriminalisierung mittels 
Computersystemen begangener Handlungen rassistischer und fremdenfeindlicher Art,

in Anerkennung der vom G-8-Gipfel (St. Petersburg, Russische Föderation, 16. Juli 2006) eingegan-
genen Verpflichtung, Versuche des Missbrauchs des virtuellen Raums für terroristische Zwecke, 
einschließlich der Anstiftung zur Begehung terroristischer Handlungen, zur Planung terroristi-
scher Handlungen und Weitergabe einschlägiger Informationen, sowie die Anwerbung und Aus-
bildung von Terroristen wirksam zu bekämpfen, und insbesondere Kenntnis nehmend von der 
Rolle der G-8 in Bezug auf das 24/7-Netzwerk gegen Computerkriminalität zur Bekämpfung von 
kriminellen Handlungen im virtuellen Raum,

unter Hinweis auf die Ergebnisse der OSZE-Sondertagung über die Beziehung zwischen rassisti-
scher, fremdenfeindlicher und antisemitistischer Propaganda im Internet und Hassdelikten (15. und 
16. Juni 2004 in Paris) sowie auf die Ergebnisse des OSZE-Expertenworkshops über die Bekämp-
fung der Nutzung des Internets für terroristische Zwecke (13. und 14. Oktober 2005 in Wien), auf 
den OSZE/Europarat-Expertenworkshop „Verhütung des Terrorismus – der Kampf gegen Anstif-
tung und damit verbundene terroristische Aktivitäten“ (19. und 20. Oktober 2006 in Wien) und 
auf die einschlägige Tätigkeit des Sekretariats und der Institutionen der OSZE, insbesondere des 
Beauftragten für Medienfreiheit und des BDIMR,

unter Berücksichtigung der unterschiedlichen nationalen Ansätze bei der Definition von „illega-
lem“ und „anstößigem“ Inhalt sowie der unterschiedlichen Methoden im Umgang mit illegalem 
und anstößigem Inhalt im virtuellen Raum, wie etwa der möglichen Nutzung von Informationen 
aus dem Internetverkehr und -inhalt zur Schließung der Websites terroristischer Organisationen 
und ihrer Unterstützer,

in Sorge angesichts fortgesetzter Hacker-Angriffe, die zwar nicht terrorismusbezogen sind, jedoch 
vorhandenes Fachwissen in dem Bereich zeigen, das virtuelle terroristische Angriffe gegen Compu-
tersysteme möglich erscheinen lässt, durch die die Arbeit lebenswichtiger Infrastrukturen, finan-
zieller Institutionen oder anderer wichtiger Netzwerke beeinträchtigt werden kann,

1. beschließt, die Tätigkeit der OSZE und ihrer Teilnehmerstaaten zu verstärken, insbesondere 
durch die Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen die Nutzung des 
Internets für terroristische Zwecke;

2. fordert die Teilnehmerstaaten auf, alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz besonders wichti-
ger Informationsinfrastrukturen und -netzwerke vor der Bedrohung durch Angriffe aus dem vir-
tuellen Raum zu ergreifen;

3. fordert die Teilnehmerstaaten auf, den Beitritt zu bestehenden internationalen und regiona-
len Rechtsakten, einschließlich der Übereinkommen des Europarats über Computerkriminalität 
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(2001) bzw. über die Verhütung des Terrorismus (2005), zu erwägen und ihre Verpflichtungen aus 
diesen Dokumenten umzusetzen;

4. ermutigt die Teilnehmerstaaten, sich dem 24/7-Netzwerk gegen Computerkriminalität der G-8 
anzuschließen und geeignete Kontaktstellen/Kontaktpersonen für dieses Netzwerk zu benennen, 
um die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung im Kampf gegen den ver-
brecherischen Missbrauch des virtuellen Raums und bei Straftaten, für die elektronische Beweis-
mittel vorliegen, gegebenenfalls zu straffen;

5. fordert die Teilnehmerstaaten auf, wenn sie ersucht werden, sich mit Inhalten auseinanderzuset-
zen, die nach ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften unrechtmäßig sind und ihrer Gerichtsbar-
keit unterstehen, alle geeigneten Maßnahmen gegen solche Inhalte zu ergreifen und mit anderen 
interessierten Staaten im Einklang mit ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften und der Rechts-
staatlichkeit sowie im Sinne ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen, einschließlich internationa-
ler Menschenrechtsnormen, zusammenzuarbeiten;

6. ersucht die Teilnehmerstaaten, ihre Überwachung von Websites terroristischer bzw. gewalt-
tätiger extremistischer Organisationen und von deren Unterstützern zu verstärken und ihren 
Informationsaustausch in der OSZE und in anderen einschlägigen Foren über die Nutzung des 
Internets für terroristische Zwecke und über Maßnahmen zu deren Bekämpfung im Einklang mit 
ihren jeweiligen innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu verstärken und gleichzeitig dafür zu sor-
gen, dass internationale menschenrechtliche Verpflichtungen und Standards, einschließlich jener 
in Bezug auf das Recht auf Privatsphäre, Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, sowie 
die Rechtsstaatlichkeit geachtet werden. Doppelgleisig- keiten mit laufenden Aktivitäten in ande-
ren internationalen Foren sollten vermieden werden;

7. empfiehlt den Teilnehmerstaaten, die Möglichkeit einer aktiveren Einbeziehung zivilgesellschaft-
licher Einrichtungen und des Privatsektors in die Verhütung und Bekämpfung der Nutzung des 
Internets für terroristische Zwecke zu prüfen;

8. ermutigt die Teilnehmerstaaten, an der im Mai 2007 in Wien stattfindenden „Politischen Konfe-
renz der OSZE über Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor im Kampf 
gegen den Terrorismus“ teilzunehmen, die sich mit der wichtigen Rolle des privaten Sektors, ein-
schließlich Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Medien, bei der Zusammenarbeit mit der Regierung 
zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus auseinandersetzen wird;

9. beauftragt den Generalsekretär, den Informationsaustausch über die Bedrohung durch die 
Nutzung des Internets für terroristische Zwecke, einschließlich der Anstiftung, Anwerbung, Mit-
telbeschaffung, Ausbildung, Ausrichtung und Planung terroristischer Handlungen, sowie über 
gesetzgeberische und andere Maßnahmen zur Abwendung dieser Bedrohung insbesondere über 
das OSZE-Antiterrornetzwerk zu fördern.

Beschluss Nr. 13/06

Bekämpfung von Intoleranz und Diskriminierung und Förderung der gegenseitigen 
Achtung und des Verständnisses füreinander

Der Ministerrat,

daran erinnernd, dass die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit zum Kernbereich des umfassenden Sicherheitskonzepts der OSZE gehört,
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in Anbetracht der Tatsache, dass Äußerungen von Diskriminierung und Intoleranz die Sicherheit 
der Menschen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden und Konflikt und Gewalt in 
größerem Umfang auslösen können,

in der Erkenntnis, dass die Förderung einer Kultur der gegenseitigen Achtung, des Verständnisses 
füreinander und der Gleichberechtigung sowie das Streben nach gleichen Chancen im Hinblick 
auf eine wirksame Mitbestimmung in einer demokratischen Gesellschaft einen systematischen, 
umfassenden und langfristigen Ansatz erfordert,

in großer Sorge über den rassistischen, fremdenfeindlichen und diskriminierenden öffentlichen 
Diskurs,

in Bekräftigung der Notwendigkeit, dass die Teilnehmerstaaten mit Entschlossenheit gegen alle 
Handlungen und Äußerungen des Hasses einschließlich Hassdelikten vorgehen müssen, in der 
Erkenntnis, dass die zu deren Bewältigung erforderlichen Bemühungen häufig einen gemeinsa-
men Ansatz erfordern, zugleich aber auch in Anerkennung der Eigenständigkeit dieser Äußerun-
gen und des historischen Hintergrunds aller ihrer Ausdrucksformen,

unter Hinweis auf seine Verpflichtungen auf dem Gebiet der Toleranz und Nichtdiskriminie-
rung aus der Schlussakte von Helsinki 1975, der Charta von Paris für ein neues Europa 1990, 
dem Dokument des Krakauer Symposiums über das kulturelle Erbe der KSZE-Teilnehmerstaa-
ten 1991, der Europäischen Sicherheitscharta 1999 sowie den Beschlüssen des OSZE-Ministerrats 
von Porto (MC(10). DEC/6), von Maastricht (MC.DEC/4/03), von Sofia (MC.DEC/12/04) und von 
Laibach (MC.DEC/10/05),

unter Hinweis auf den zunehmenden Stellenwert, den die OSZE der Bekämpfung von Intoleranz 
und Diskriminierung und der Förderung der gegenseitigen Achtung und des Verständnisses fürei-
nander beimisst, was in den folgenden Veranstaltungen zum Ausdruck kam: den Wiener Konferen-
zen 2003 über Antisemitismus bzw. über Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung, 
der Berliner Antisemitismus-Konferenz vom April 2004, dem Pariser Treffen vom Juni 2004 über 
die Zusammenhänge zwischen rassistischer, fremdenfeindlicher und antisemitischer Propaganda 
im Internet und Hassdelikten, der Brüsseler Konferenz vom September 2004 über Toleranz und 
den Kampf gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung sowie der Konferenz 
von Cordoba vom Juni 2005 über Antisemitismus und andere Formen der Intoleranz, sowie unter 
Hinweis auf die Ergebnisse dieser Konferenzen,

in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die bestehenden OSZE-Verpflichtungen in den Bereichen 
Toleranz und Nichtdiskriminierung umzusetzen und in Anbetracht des Beitrags der toleranzbe-
zogenen, umsetzungsorientierten Fachtreffen des Jahres 2006 zur Verständigung zwischen ver-
schiedenen Kulturen, Konfessionen und Ethnien (Almaty), zur Bildung, deren Ziel die Förderung 
der gegenseitigen Achtung und des Verständnisses füreinander und die Belehrung über den Holo-
caust ist (Dubrovnik), und zur Datensammlung über Hassdelikte (Wien),

in Anerkennung der Arbeit der drei Persönlichen Beauftragten des Amtierenden Vorsitzenden 
zur Unterstützung der Gesamtbemühungen der OSZE zur Bekämpfung von Intoleranz und Dis-
kriminierung und mit dem Wunsch nach einer Überprüfung ihres Beitrags zu den Gesamtbe-
mühungen im Laufe des Jahres 2007 durch den Amtierenden Vorsitzenden in Absprache mit den 
Teilnehmerstaaten,
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in Kenntnis der wesentlichen Rolle, die der Zivilgesellschaft bei der Bekämpfung von Intoleranz 
und Diskriminierung und der Förderung der gegenseitigen Achtung und des Verständnisses für-
einander zukommen kann,

bestürzt über den Zulauf, den gewaltbereite politische Parteien, Bewegungen und Gruppen erhalten,

in diesem Zusammenhang auch besorgt über die gewalttätigen Äußerungen von Extremismus in 
Verbindung mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, aggressivem Nationalismus 
und Neonazismus,

unter Hinweis auf den Beitrag der OSZE zur Initiative der Vereinten Nationen „Allianz der Zivi-
lisationen“ mit dem Ziel, zur Förderung der gegenseitigen Achtung und des Verständnisses fürei-
nander den kollektiven politischen Willen zu schmieden und den Anstoß zu einvernehmlichem 
Handeln auf Ebene der Institutionen und der Zivilgesellschaft zu geben, sowie in Kenntnis des vom 
Generalsekretär der Vereinten Nationen am 13. November 2006 in Istanbul vorgelegten Berichts 
der hochrangigen Gruppe, dessen Ziel die Einrichtung von Partnerschaften zwischen internatio-
nalen Organisationen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ist, die sich gemeinsam 
den Zielen der „Allianz der Zivilisationen“ verschreiben,

1. beschließt, im Laufe des ersten Halbjahrs 2007 als Folgeveranstaltung zur Konferenz von Cor-
doba 2005 über Antisemitismus und andere Formen der Intoleranz eine hochrangige Konferenz 
gegen Diskriminierung und für gegenseitige Achtung und Verständigung einzuberufen, und 
begrüßt das Angebot Rumäniens, diese Konferenz als Gastgeber auszurichten;

2. beauftragt den Ständigen Rat, zu überlegen, auf welche Weise die Wirksamkeit, Konsequenz 
und Kontinuität im Einsatz der OSZE gegen Intoleranz und Diskriminierung und für gegensei-
tige Achtung und das Verständnis füreinander ab 2007 im Hinblick auf eine wirksamere Umset-
zung der Verpflichtungen verstärkt werden können;

3. ermutigt die Teilnehmerstaaten dazu, den positiven Beitrag anzuerkennen, den alle Menschen 
zu einer harmonischen pluralistischen Gesellschaft leisten können, indem sie Politiken fördern, in 
deren Mittelpunkt Chancengleichheit, Rechte, der Zugang zur Justiz und zu öffentlichen Dienst-
leistungen sowie die Begünstigung des Dialogs und einer wirksamen Mitbestimmung stehen;

4. verpflichtet sich dazu, das Bewusstsein für den Wert kultureller und religiöser Vielfalt als Quelle 
der gegenseitigen Bereicherung von Gesellschaften zu schärfen und die Bedeutung der Integra-
tion in Bezug auf kulturelle und religiöse Vielfalt als Schlüsselelement zur Förderung gegenseiti-
ger Achtung und des Verständnisses füreinander anzuerkennen;

5. ruft die Teilnehmerstaaten dazu auf, auf die eigentlichen Ursachen von Intoleranz und Diskri-
minierung einzugehen, indem sie zur Entwicklung einer umfassenden innerstaatlichen Bildungs-
politik und -strategie ermutigen und verstärkte bewusstseinsbildende Maßnahmen setzen, die:

• besseres Verständnis und Achtung für unterschiedliche Kulturen, Volkszugehörigkeiten, Reli-
gionen bzw. Überzeugungen fördern;

• auf die Verhütung von Intoleranz und Diskriminierung, einschließlich gegen Christen, Juden, 
Muslime und Angehörige anderer Religionen, abzielen;

• die Erinnerung an die Tragödie des Holocaust sowie an andere Fälle von Völkermord, die gemäß 
dem Übereinkommen von 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords als sol-
che anerkannt sind, und an Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie die Aufklärung darü-
ber fördern;
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6. anerkennt den wichtigen Beitrag, den die Jugend bei der Bekämpfung von Intoleranz und Dis-
kriminierung einbringen kann, und ermutigt zur Fortsetzung und Weiterentwicklung von nach-
ahmenswerten Aktivitäten wie einer in jungen Jahren ansetzenden Menschenrechtserziehung in 
der gesamten OSZE-Region und der Organisation einer OSZE-Jugendveranstaltung im Jahr 2007, 
die – zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten – auf der Erfahrung und Expertise anderer ein-
schlägiger internationaler und regionaler Organisationen in diesem Bereich aufbaut;

7. beschließt, den Aufbau von Kapazitäten von Strafverfolgungsbehörden durch Ausbildung und 
die Ausarbeitung von Leitlinien in Bezug auf die wirksamsten und bewährtesten Methoden gegen 
von Vorurteilen ausgelöste Straftaten zu fördern, ein positives Zusammenwirken zwischen Polizei 
und Opfern zu intensivieren und Opfer dazu zu ermutigen, Hassdelikte anzuzeigen, zum Beispiel 
durch die Ausbildung von Beamten, die an vorderster Front tätig sind, durch die Verwirklichung 
von öffentlichkeitswirksamen Programmen zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Polizei 
und Öffentlichkeit und durch eine Schulung für die Weiterleitung der Opfer an Hilfs- und Schutz-
einrichtungen;

8. beklagt den rassistischen, fremdenfeindlichen und diskriminierenden öffentlichen Diskurs und 
betont, dass politische Vertreter bei der Förderung der gegenseitigen Achtung und des Verständnis 
füreinander ganz generell eine positive Rolle spielen und wesentlich auf den Abbau von Spannun-
gen in der Gesellschaft Einfluss nehmen können, indem sie gegen durch Hass motivierte Hand-
lungen und Vorfälle Stellung nehmen und die positiven Beiträge würdigen, die alle Menschen zu 
einer harmonischen pluralistischen Gesellschaft leisten können;

9. anerkennt die wesentliche Rolle, die freie und unabhängige Medien in demokratischen Gesell-
schaften spielen können, und den großen Einfluss, den sie durch die Bekämpfung oder die Verstär-
kung von verzerrten Wahrnehmungen und Vorurteilen ausüben können, und ermutigt in diesem 
Sinne zur Annahme freiwilliger professioneller Standards durch Journalisten, zur Medienselbst-
kontrolle und zu anderen geeigneten Mechanismen, die für mehr Professionalität, größere Genau-
igkeit und verbesserte Einhaltung ethischer Standards durch Journalisten sorgen sollen;

10. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass Staaten einen verlässlichen rechtlichen Rahmen in Kraft 
setzen, der für Gleichheit vor dem Gesetz und angemessenen Schutz durch die Gerichte sorgt, 
und strategische Politiken und Pläne verfolgen, die Nichtdiskriminierung und Chancengleich-
heit erleichtern;

11. ermutigt die Teilnehmerstaaten dazu, ihre Bemühungen zur Umsetzung ihrer Verpflichtungen 
in Bezug auf die Erhebung und Führung verlässlicher Informationen und Statistiken über Hass-
delikte, die für eine wirksame Politik und entsprechende Ressourcenzuteilung zur Bekämpfung 
von durch Hass motivierten Vorfällen wesentlich sind, zu verstärken, und lädt die Teilnehmer-
staaten in diesem Zusammenhang auch ein, die Entwicklung von Kapazitäten der Zivilgesellschaft 
zu erleichtern, damit diese zur Überwachung und Berichterstattung über durch Hass motivierte 
Vorfälle beitragen und Opfern von Hassdelikten Hilfestellung leisten kann;

12. beschließt, dass sich die Teilnehmerstaaten aktiver für die Ermutigung zu zivilgesellschaft-
lichen Aktivitäten in Form von wirksamen Partnerschaften und durch einen verstärkten Dialog 
und stärkere Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und staatlichen Behörden im Bereich der 
Förderung der gegenseitigen Achtung und des Verständnisses füreinander, der Chancengleichheit 
und der Integration aller in eine Gesellschaft sowie der Bekämpfung von Intoleranz einschließ-
lich durch, wo angebracht, die Schaffung lokaler, regionaler oder nationaler Konsultationsmecha-
nismen, einsetzen sollten;
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13. ermutigt die Durchführungsorgane der OSZE im Rahmen ihres jeweiligen Mandats dazu, Ele-
mente der Bekämpfung von Intoleranz und Diskriminierung und der Förderung der gegenseiti-
gen Achtung und des Verständnisses füreinander in ihre laufenden und künftigen Aktivitäten in 
der gesamten OSZE-Region einzubauen;

14. ermutigt das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR), auf Grund-
lage bestehender Verpflichtungen und unter anderem durch Zusammenarbeit mit einschlägigen 
Durchführungsorganen der OSZE:

(a) die Arbeit ihres Programms für Toleranz und Nichtdiskriminierung, insbesondere dessen 
Hilfsprogramme, weiter zu verstärken, um die Teilnehmerstaaten auf Ersuchen bei der Umset-
zung ihrer Verpflichtungen zu unterstützen;

(b) die Arbeit des Expertenbeirats des BDIMR für Religions- und Überzeugungsfreiheit durch die 
Bereitstellung von Unterstützung und Expertenhilfe für die Teilnehmerstaaten weiter zu stärken;

(c) seine enge Zusammenarbeit mit anderen einschlägigen zwischenstaatlichen Behörden und der 
Zivilgesellschaft im Bereich der Förderung der gegenseitigen Achtung und des gegenseitigen Ver-
ständnisses fortzusetzen und Intoleranz und Diskriminierung unter anderem durch die Erhebung 
von Informationen über Hassdelikte zu bekämpfen;

(d) weiterhin als Sammelstelle für von den Teilnehmerstaaten übermittelte Informationen und Sta-
tistiken über Hassdelikte und einschlägige Rechtsvorschriften zu fungieren, und diese Informatio-
nen durch sein Informationssystem für Toleranz und Nichtdiskriminierung sowie durch seinen 
Bericht über Herausforderungen und Reaktionen auf durch Hass motivierte Vorfälle in der OSZE-
Region öffentlich zugänglich zu machen;

(e) im Rahmen vorhandener Ressourcen seine Frühwarnfunktion zu verstärken, um durch Hass 
motivierte Vorfälle und Entwicklungen zu erheben, darüber zu berichten, das Bewusstsein dafür 
zu schärfen und den Teilnehmerstaaten in den Bereichen, in denen angemessenere Reaktionen 
notwendig sind, auf Ersuchen Empfehlungen zu erteilen und Hilfestellung zu leisten;

15. ermutigt den Beauftragten für Medienfreiheit, im Rahmen der verfügbaren Ressourcen die 
Prüfung nachahmenswerter Methoden in Bezug auf seine Kompetenz zur Bekämpfung von Into-
leranz zu erwägen;

16. erwartet mit Interesse die Maßnahmen der Vereinten Nationen im Anschluss an den Bericht 
der hochrangigen Planungsgruppe der Initiative „Allianz der Zivilisationen“ im Hinblick auf die 
Prüfung eines entsprechenden OSZE-Beitrags zu dessen Umsetzung.

Beschluss Nr. 14/06

Verstärkung der Bemühungen zur Bekämpfung des Menschenhandels, 
einschließlich der Ausbeutung von Arbeitskräften, durch einen umfassenden und 
aktiven Ansatz

Der Ministerrat,

ernsthaft besorgt, dass alle Formen des Menschenhandels trotz verstärkter nationaler und inter-
nationaler Bemühungen zur Bekämpfung dieses Phänomens in der OSZE-Region und darüber 
hinaus nach wie vor weit verbreitet sind,
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in der Erwägung, dass der Menschenhandel ein schwerwiegendes und abscheuliches Verbrechen 
ist, das die menschliche Würde verletzt und die Ausübung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten infrage stellt und das die Bildung organisierter krimineller Netzwerke fördert,

in der Erkenntnis, dass gegebenenfalls die Polizeiarbeit, die strafrechtliche Verfolgung der Täter, 
der Schutz, die Rehabilitation, Integration und Wiedereingliederung der Opfer, einschließlich ihres 
wirksamen Zugangs zu den Gerichten, sowie die Verhütung, einschließlich von Maßnahmen auf 
der Nachfrageseite, wichtige Aspekte in der wirksamen Bekämpfung des Menschenhandels sind,

unterstreichend, dass angesichts der Komplexität des Menschenhandels ein dimensionsübergrei-
fendes Vorgehen zahlreicher Akteure notwendig ist, das auf nationaler, regionaler und internatio-
naler Ebene koordiniert werden sollte,

erneut die Unterstützung der Teilnehmerstaaten für die Ratifikation und Umsetzung des Überein-
kommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (Über-
einkommen von Palermo) und dessen Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung 
des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, erklärend,

in Bekräftigung der Wichtigkeit des OSZE-Aktionsplans zur Bekämpfung des Menschenhandels 
einschließlich seines Zusatzes betreffend die Berücksichtigung der besonderen Schutz- und Hilfs-
bedürftigkeit der Opfer von Kinderhandel, dem der Ministerrat von Laibach 2005 zugestimmt hat, 
sowie von dessen Umsetzung durch die Teilnehmerstaaten,

Kenntnis nehmend vom Ergebnis der Konferenz über Menschenhandel für die Zwecke der Aus-
beutung von Arbeitskräften/Zwangsarbeit und Zwangsdienstbarkeit, die strafrechtliche Verfol-
gung der Täter und Gerechtigkeit für die Opfer vom November 2006,

unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 
insbesondere die Artikel 6 und 7 über das Recht auf Arbeit und auf gerechte und günstige Arbeits-
bedingungen,

1. ruft die Teilnehmerstaaten dazu auf, sich auf hoher politischer Ebene gemeinsam mit der Son-
derbeauftragten für die Bekämpfung des Menschenhandels um die Umsetzung der OSZE-Ver-
pflichtungen zur Bekämpfung des Menschenhandels zu bemühen;

2. fordert die Teilnehmerstaaten eindringlich auf, einen umfassenden Ansatz zur Bekämpfung 
aller Formen von Menschenhandel durch nationale, regionale und internationale Vereinbarun-
gen, Kooperationen und Koordination zwischen Strafverfolgungsbeamten, Arbeitsinspektoraten, 
Abteilungen für sozialen Schutz, medizinischen Einrichtungen, Zuwanderungs- und Grenzbe-
amten, Organisationen der Zivilgesellschaft, der Opferfürsorge und der Wirtschaft sowie ande-
ren einschlägigen Akteuren zu fördern, einschließlich eines geschlechtsspezifischen Ansatzes. Zu 
 diesem Zweck wird den Teilnehmerstaaten empfohlen, nationale Leitstellen einzurichten und natio - 
nale Koordinatoren zu bestellen;

3. fordert die Teilnehmerstaaten eindringlich auf, mit Unterstützung der OSZE-Organe und -Ins-
titutionen, wenn darum ersucht wird, die Forschung und das System zur Sammlung und Analyse 
von Daten unter gebührender Berücksichtigung des vertraulichen Charakters der Daten zu ver-
bessern und die Statistiken wo immer möglich nach Geschlecht, Alter und gegebenenfalls ande-
ren einschlägigen Faktoren zu gliedern, um Art und Umfang des Problems besser einschätzen 
und wirksame und zielgerichtete politische Maßnahmen gegen den Menschenhandel entwickeln 
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zu können. Zu diesem Zweck wird den Teilnehmerstaaten empfohlen, die Bestellung nationaler 
Berichterstatter oder ähnlicher unabhängiger Überwachungsmechanismen in Erwägung zu ziehen;

4. fordert die Teilnehmerstaaten eindringlich auf, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit interna-
tionalen Organisationen und NROs danach zu trachten, das Risiko heimgekehrter Opfer, neuerlich 
Opfer von Menschenhandel zu werden, zu verringern, indem sie sich insbesondere mit Faktoren aus-
einandersetzen, die Menschen zu leichten Opfern von Menschenhandel machen, darunter Armut, 
Diskriminierung, der fehlende Zugang zu Bildung und wirtschaftlichen Chancen, sexueller Miss-
brauch und häusliche Gewalt, und indem sie Risikoabschätzungen vornehmen, um zu gewähr-
leisten, dass die Rückkehr der Opfer unter gebührender Bedachtnahme auf ihre Sicherheit erfolgt;

5. unterstreicht die Wichtigkeit, Opfern von Menschenhandel einen wirksamen Zugang zur Justiz 
zu bieten, auch in den Bereichen der Beratung und Information über ihre gesetzlichen Rechte in 
einer ihnen verständlichen Sprache, und ihnen die Möglichkeit zu geben, für erlittenen Schaden 
entschädigt zu werden, und ruft die Teilnehmerstaaten auf, ihren Verpflichtungen aus den ein-
schlägigen Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität (Übereinkommen von Palermo) und von dessen Protokoll 
zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und 
Kinderhandels, nachzukommen;

6. ermutigt die Teilnehmerstaaten, den Menschenhandel für die Zwecke der Ausbeutung von 
Arbeitskräften aktiver zu bekämpfen, indem sie unter anderem:

(a) sicherstellen, dass ihre innerstaatlichen strafrechtlichen Bestimmungen gegen den Menschen-
handel für die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften im Einklang mit dem Protokoll der 
Vereinten Nationen zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbe-
sondere des Frauen- und Kinderhandels, in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, stehen. Zu diesem Zweck werden 
die Teilnehmerstaaten ermutigt sicherzustellen, dass solche Straftaten entsprechend aufgedeckt 
und verfolgt werden;

(b) sicherstellen, dass ihr Arbeitsrecht Mindestarbeitsnormen vorsieht und dass ihre arbeitsrecht-
lichen Bestimmungen durchgesetzt werden, damit das Potenzial für Menschenhandel für die Zwe-
cke der Ausbeutung von Arbeitskräften verringert wird;

(c) Schulungsprogramme für einschlägig befasste Bedienstete durchführen, sowie für andere Per-
sonen, von denen anzunehmen ist, dass sie mit mutmaßlichen Opfern von Menschenhandel in 
Kontakt kommen, etwa Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Sozialarbeiter, Arbeitsinspektoren und 
andere, um deren Fähigkeit zur Identifizierung von Opfern des Menschenhandels und zu deren 
Weiterleitung an Hilfs- und Schutzdienste zu verbessern;

(d) sicherstellen, dass Informationskampagnen zur Aufklärung über den Menschenhandel nicht 
zu einer weiteren Stigmatisierung gefährdeter Gruppen beitragen, durch die sie gegebenenfalls 
weiteren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sein könnten;

(e) Outreach-Strategien fördern, unter anderem in Zusammenarbeit mit einschlägigen NROs, mit 
deren Hilfe Migrantengemeinschaften und Personen, die in Billiglohn- und besonders anfälligen 
Sektoren wie Landwirtschaft, Bauwesen, Bekleidungsindustrie oder Gastgewerbe oder als Hausbe-
dienstete arbeiten, über Menschenhandel informiert werden, mit dem Ziel, den Zugang der Opfer 
zu Unterstützung und zur Justiz zu verbessern, und Personen mit Informationen über mögliche 
Fälle von Menschenhandel dazu zu ermutigen, Opfer an solche Unterstützungsdienste zu verweisen 
und bei entsprechenden Behörden zwecks Untersuchung Meldung zu machen, wenn die begrün-
dete Vermutung besteht, dass eine Straftat vorliegt;
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(f) fortschrittliche Ermittlungsmethoden entwickeln und einsetzen, insbesondere zur Aufdeckung 
und Verfolgung von Fällen von Menschenhandel, ohne sich dabei ausschließlich auf die Aussagen 
von Opfern stützen zu müssen;

(g) moderne operative bewährte Praktiken in den polizeilichen Ermittlungen in Fällen von Men-
schenhandel zum Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften weitergeben und sicherstellen, dass 
Polizeibeamte, die in Fällen von Menschenhandel ermitteln, regelmäßige Kontakte mit ihren Amts-
kollegen in anderen Dienststellen haben, die gegebenenfalls für Ermittlungen in Bezug auf Arbeits-
bedingungen zuständig sind, und bei der Identifizierung von Opfern des Menschenhandels für 
die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften und bei deren Schutz multidisziplinär vorgehen;

7. beauftragt den Ständigen Rat, Möglichkeiten der weiteren Verstärkung der Bemühungen zur 
Bekämpfung des Menschenhandels zu prüfen, auch von Menschenhandel für die Zwecke der Aus-
beutung von Arbeitskräften, unter Berücksichtigung der einschlägigen OSZE-Verpflichtungen, des 
Aktionsplans für die Bekämpfung des Menschenhandels und der Ergebnisse der Konferenz vom 
November 2006 über den Menschenhandel für die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften, 
Zwangsarbeit und Zwangsdienstbarkeit, Verfolgung der Täter und Gerechtigkeit für die Opfer.

Beschluss Nr. 15/06

Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern

Der Ministerrat,

in der Erkenntnis, dass die sexuelle Ausbeutung von Kindern im OSZE-Raum und außerhalb der 
Region ein schwerwiegendes und weit verbreitetes Problem darstellt, mit vielfältigen, miteinander 
verbundenen Erscheinungsformen der sexuellen Ausbeutung von Kindern, einschließlich Prosti-
tution, Kinderpornographie, Kinderhandel für die Zwecke der sexuellen Ausbeutung, Sextouris-
mus und Zwangsverheiratung von Kindern,

in der Erkenntnis, dass die sexuelle Ausbeutung von Kindern die menschliche Würde verletzt und 
die Wahrnehmung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Frage stellt,

in der Erwägung, dass die sexuelle Ausbeutung von Kindern ein schwerwiegendes und abscheu-
liches Verbrechen ist, in vielen Fällen verbunden mit organisierter Kriminalität, das mit allen 
verfügbaren Mitteln verhindert, untersucht, strafrechtlich verfolgt und geahndet werden muss,

die Notwendigkeit betonend, sich mit den zahlreichen Faktoren auseinanderzusetzen, die Kin-
der anfällig für sexuelle Ausbeutung machen können, darunter das Wohlstandsgefälle, fehlender 
Zugang zu Bildung sowie Diskriminierung, einschließlich geschlechtsspezifischer Diskriminie-
rung, ebenso wie die Notwendigkeit, die Nachfrage nach Kinderpornographie und Sextourismus 
zu bekämpfen und Straftaten dieser Art zu verhindern,

in der Erwägung, dass die sexuelle Ausbeutung von Kindern durch den Einsatz neuer Technolo-
gien wie dem Internet zunimmt und sich weiter ausbreitet,

in Bekräftigung aller einschlägigen OSZE-Verpflichtungen,

Kenntnis nehmend von der Entschließung über die Bekämpfung des Kinderhandels und der Aus-
beutung von Kindern in der Pornographie, die von der Parlamentarischen Versammlung der OSZE 
auf ihrer 15. Jahrestagung in Brüssel verabschiedet wurde,
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eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der internationalen Übereinkommen zu dieser Frage, 
darunter die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes samt Fakultativproto-
koll betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornographie und 
das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbeson-
dere des Frauen- und Kinderhandels, in Ergänzung zum Übereinkommen der Vereinten Nationen 
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, sowie der Beschlüsse und Empfehlun-
gen einschlägiger internationaler Gremien,

unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Übereinkommens des Europarats über Compu-
terkriminalität (2001) betreffend die Kinderpornographie,

unter Hinweis auf die Erklärung und den Aktionsplan des Ersten Weltkongresses gegen kommerzi-
elle sexuelle Ausbeutung von Kindern, der 1996 in Schweden stattfand, und auf das „Global Com-
mitment“ von Yokohama, das auf dem Zweiten Weltkongress 2001 in Japan verabschiedet wurde,

Kenntnis nehmend von den Empfehlungen in der Untersuchung des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen über Gewalt an Kindern* sowie von der Arbeit des Sonderberichterstatters der Verein-
ten Nationen über den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornographie,

1. verurteilt die sexuelle Ausbeutung von Kindern in all ihren Formen, unter anderem:

(a) durch Kinderprostitution und Kinderpornographie, etwa durch das Anbieten, Beschaffen, Ver-
mitteln, Bereitstellen oder Anwerben eines Kindes für diese Zwecke oder durch die Erlangung von 
Vorteilen aus der Ausbeutung eines Kindes für diese Zwecke;

(b) wenn im Austausch gegen sexuelle Handlungen Zwang, Gewalt, Betrug oder Bedrohung, Ver-
trauensmissbrauch, Verfügungsgewalt über oder Einfluss auf ein Kind ausgeübt bzw. eingesetzt 
wird oder Geld oder andere Formen der Entschädigung/ Gefälligkeit angeboten oder geleistet wer-
den, auch in Zeiten des bewaffneten Konflikts oder in der Zeit nach Konflikten;

(c) das Herstellen, Vertreiben, Verbreiten oder Weiterleiten, das Anbieten oder in anderer Weise 
Verfügbarmachen jeder Form von Kinderpornographie (über Computersysteme, das Internet 
oder andere Mittel);

(d) der vorsätzliche Erwerb und Besitz von Kinderpornographie;

(e) Kinderhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung;

2. ruft die Teilnehmerstaaten auf, ihre Rechtsvorschriften zu dieser Frage an ihre einschlägigen 
völkerrechtlichen und anderen Verpflichtungen anzupassen;

3. fordert die Teilnehmerstaaten eindringlich auf, im Umgang mit dem Problem der sexuellen Aus-
beutung von Kindern einen ganzheitlichen Ansatz zu wählen, der sich auch mit den tieferen Ursa-
chen und beitragenden Faktoren auseinandersetzt, darunter die Nachfrage, die alle Formen von 
sexueller Ausbeutung von Kindern begünstigt, und umfassende und aktive Strategien und Maß-
nahmen zur Verhütung und Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern zu entwickeln;

4. fordert die Teilnehmerstaaten mit Nachdruck dazu auf, alle gesetzgeberischen Maßnahmen 
zur strafrechtlichen Ahndung der sexuellen Ausbeutung von Kindern zu treffen und wirksame, 

* Generalversammlung der Vereinten Nationen, A/61/299, verteilt am 29. August 2006. Der Bericht des Gene-
ralsekretärs über Gewalt an Kindern wurde am 11. Oktober 2006 vom unabhängigen Experten Paulo Sergio 
Pinheiro (http://www.violencestudy.org/) dem Dritten Ausschuss der Generalversammlung (http://www.vio-
lencestudy.org) vorgelegt.

http://www.violencestudy.org/
http://www.violencestudy.org/
http://www.violencestudy.org
http://www.violencestudy.org
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verhältnismäßige und abschreckende Strafen vorzusehen; ermutigt diesbezüglich die Teilnehmer-
staaten, gesetzgeberische Maßnahmen zu prüfen, die es ihnen gestatten würden, ihre Staatsbür-
ger wegen schwerer sexueller Vergehen an Kindern strafrechtlich zu verfolgen, auch dann, wenn 
diese Straftaten in einem anderen Land verübt wurden;

5. ruft die Teilnehmerstaaten auf, die Strafverfolgungsbehörden besser in die Lage zu versetzen, 
Straftäter entschlossen auszuforschen und strafrechtlich zu verfolgen;

6. ruft die Teilnehmerstaaten dazu auf, Programme für den Rechtsschutz, die Unterstützung, ent-
sprechende medizinische Betreuung, die Rehabilitation und die Wiedereingliederung von Kin-
dern, die Opfer von sexueller Ausbeutung wurden, zu erleichtern und, wo angezeigt, für die sichere 
Rückkehr von Kindern, die Opfer von Menschenhandel waren, zu sorgen;

7. appelliert an die Teilnehmerstaaten, auf allen Ebenen der Gesellschaft Aufklärungsarbeit über 
das Problem der sexuellen Ausbeutung von Kindern zu leisten;

8. legt den Teilnehmerstaaten nahe, unter gebührender Berücksichtigung der Vertraulichkeit per-
sönlicher Daten kompatible und austauschbare Datenregistrierungssysteme speziell zu Fragen der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern zu entwickeln und umfassende Datensammlungsmechanis-
men und Forschung über die sexuelle Ausbeutung von Kindern zu fördern;

9. unterstützt Maßnahmen der Teilnehmerstaaten, die diese in Zusammenarbeit mit Nichtregie-
rungsorganisationen (NROs) und geeigneten Vertretern maßgeblicher Wirtschaftssektoren wie 
der Reisebranche, des Gast- und Hotelgewerbes oder der Medienwirtschaft treffen, um gegen die 
Nachfrage nach sexueller Ausbeutung von Kindern vorzugehen;

10. fordert eindringlich zu einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerstaaten 
bei der Ausforschung, Untersuchung, strafrechtlichen Verfolgung und Bestrafung jener Personen 
auf, die für die sexuelle Ausbeutung von Kindern verantwortlich sind;

11. empfiehlt, dass die Teilnehmerstaaten Schulungsprogramme zur Frage der sexuellen Ausbeu-
tung von Kindern für Mitarbeiter – unter anderem jene in den Bereichen Justiz, Polizei, Fremden-
verkehr, Verkehrswesen, Sozialarbeit, Gesundheitswesen, Zivilgesellschaft, religiöse Organisationen 
und Bildungsbereich – einrichten;

12. tritt dafür ein, dass die zuständigen Behörden in den Teilnehmerstaaten in Übereinstimmung 
mit den innerstaatlichen Datenschutzvorschriften mit Anbietern von Internetdiensten, Kreditkar-
tenunternehmen, Banken und anderen Unternehmen sowie mit einschlägig tätigen NROs zusam-
menarbeiten, um zu erreichen, dass Informationen über die sexuelle Ausbeutung von Kindern 
nachverfolgt und gemeldet werden können;

13. empfiehlt die Schaffung von Telefon- oder Internet-Hotlines, möglicherweise in Zusammenar-
beit mit NROs, bei denen Fälle von sexueller Ausbeutung von Kindern vertraulich gemeldet wer-
den können, damit die Strafverfolgungsbehörden diesen Meldungen nachgehen und die Opfer und 
ihre Familien entsprechende Unterstützung erhalten können;

14. nimmt Kenntnis von Initiativen der Zivilgesellschaft zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeu-
tung von Kindern, darunter der Verhaltenskodex der ECPAT (Arbeitsgemeinschaft zum Schutz 
der Kinder vor sexueller Ausbeutung) für den Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung im 
Reise- und Fremdenverkehr;
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15. beauftragt die Durchführungsorgane der OSZE, im Rahmen ihrer bestehenden Mandate Mit-
tel und Wege zu prüfen, wie für eine entsprechende Schulung und Aufklärung der OSZE-Mitar-
beiter über das Problem der sexuellen Ausbeutung von Kindern gesorgt werden kann, wobei auf 
den Verhaltenskodex für OSZE-Mitarbeiter sowie auf die Dienstanweisung Nr. 11 über den Men-
schenhandel Bedacht zu nehmen ist;

16. ermutigt die maßgeblichen Durchführungsorgane der OSZE, im Rahmen ihrer bestehenden 
Mandate ihr Augenmerk auf den Bereich der sexuellen Ausbeutung von Kindern zu richten, ein-
schließlich ihrer Verbindungen zum Menschenhandel, und betont die Notwendigkeit, dass sie und 
die Teilnehmerstaaten bei der Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern mit anderen 
internationalen Organisationen, NROs und der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten.

Beschluss Nr. 17/06

Verbesserung des Konsultationsprozeses

Der Ministerrat,

eingedenk des umfassenden Sicherheitsansatzes der OSZE, der die politischmilitärische Dimen-
sion, die Wirtschafts- und Umweltdimension sowie die menschliche Dimension umfasst, unter 
gleichzeitiger Anerkennung der Notwendigkeit einer dimensionsübergreifenden Sichtweise sowohl 
im Hinblick auf den konzeptionellen Ansatz als auch auf die Programmaktivitäten

Kenntnis nehmend von der Empfehlung des Weisenrates, eine neue Ausschussstruktur einzuführen, 
durch die der Konsultations- und Beschlussfassungsprozess partizipativer, interaktiver und trans-
parenter gestaltet und eine aktivere und wirksamere Einbeziehung aller Teilnehmerstaaten erreicht 
werden soll, und die Verantwortung für den partizipativen Prozess auf eine breitere Basis zu stellen,

unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 17/05 des Ministerrats von Laibach über die Stärkung der 
Wirksamkeit der OSZE,

in Anerkennung der Notwendigkeit verbesserter Konsultationen und eines verbesserten Dialogs, 
auch im Hinblick auf die Vorbereitung der Debatten, Schlussfolgerungen und Beschlüsse im Stän-
digen Rat,

im Bewusstsein der Zweckmäßigkeit, die Einsetzung von Arbeitsgruppen zu vermeiden und nicht 
zur Schaffung weiterer Gremien zu ermutigen,

in dem Wunsch, die Zusammenarbeit zu verstärken, neuen Sicherheitsbedrohungen wirksamer 
zu begegnen und einen umfassenden und wirksameren Rahmen für den politischen Dialog zwi-
schen allen Teilnehmerstaaten zu bieten,

beschließt die Einrichtung folgender Ausschüsse als informelle nachgeordnete Gremien des Stän-
digen Rates:

einen Sicherheitsausschuss (…)

einen Wirtschafts- und Umweltausschuss, in dem der bisherige Unterausschuss für Wirtschaft 
und Umwelt des Ständigen Rates aufgehen wird (…)
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einen Ausschuss zur menschlichen Dimension mit folgenden Aufgaben:

• Erörterung von Fragen der menschlichen Dimension, einschließlich Umsetzung der Verpflich-
tungen der Teilnehmerstaaten;

• Unterstützung bei der Vorbereitung der Implementierungstreffen zur menschlichen Dimension 
und anderer Treffen zur menschlichen Dimension;

• Behandlung dimensionsübergreifender Fragen mit besonderem Bezug zur menschlichen Dimen-
sion auf Ersuchen des Vorsitzes und in Rücksprache mit den Teilnehmerstaaten;

• Erörterung von Empfehlungen an den Ständigen Rat zum Arbeitsprogramm, einschließlich Maß-
nahmen zur Nachbereitung von Empfehlungen, die auf den Treffen zur menschlichen Dimen-
sion abgegeben wurden;

beschließt ferner, dass

zu Beginn jedes Jahres der Vorsitz in Absprache mit den Teilnehmerstaaten die Aufgaben der 
angeführten Ausschüsse näher ausführt und ein Arbeitsprogramm festlegt, das die Zielsetzungen 
und Prioritäten der Organisation sowie die Notwendigkeit berücksichtigt, für eine entsprechende 
Behandlung der zur Prüfung anstehenden dimensionsübergreifenden Fragen Sorge zu tragen.

(…)

Die angeführten Ausschüsse werden informell zusammentreten und dem Ständigen Rat Bericht 
erstatten, ihn beraten, Empfehlungen an ihn richten und über den Vorbereitungsausschuss ein-
schlägige Beschlüsse für den Ständigen Rat vorbereiten. Für die Arbeit der Ausschüsse gelten die 
einschlägigen Bestimmungen der OSZE-Geschäftsordnung, insbesondere Abschnitt V (A).

(…)

In der Regel tritt jeder Ausschuss mindestens einmal im Monat zusammen. Auf Initiative des Vor-
sitzes oder des Vorsitzenden des Ausschusses oder auf Ersuchen eines oder mehrerer Teilnehmer-
staaten kann jeder Ausschuss so oft wie nötig zusammentreten, wenn Konsultationen notwendig 
sind oder Beschlussfassungen des Ständigen Rates vorbereitet werden müssen. Der Vorsitz und 
die Vorsitzenden der Ausschüsse werden es vermeiden, Sitzungen mehrerer informeller nachge-
ordneter Gremien gleichzeitig anzusetzen.

Die Ausschüsse werden in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Fragen auf Ersuchen des Vorsit-
zes, des Ständigen Rates oder eines oder mehrerer Teilnehmerstaaten prüfen.

Die Absätze 6 bis 9 von Abschnitt V (A) der OSZE-Geschäftsordnung gelten in derselben Weise 
für die Teilnahme an den Sitzungen der drei neu eingerichteten Ausschüsse wie für die Teilnahme 
an Sitzungen des Vorbereitungsausschusses.

Das Sekretariat der OSZE wird die Tätigkeit der Ausschüsse unterstützen.

Dieser Beschluss gilt ab 1. Januar 2007 für die Dauer eines Jahres. Der Ständige Rat wird ihn Ende 
2007 überprüfen und über eine mögliche Verlängerung in Anbetracht der Erfahrungen mit der 
neuen Struktur entscheiden.
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Beschluss Nr. 19/06

Stärkung der Wirksamkeit der OSZE

Der Ministerrat,

unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Weisenrates (CIO.GAL/100/05 vom 27. Juni 2005),

gemäß Beschluss Nr. 17/05 des Ministerrats über die Stärkung der Wirksamkeit der OSZE,

in Bekräftigung seines uneingeschränkten Bekenntnisses zur Einhaltung der Normen, Grund-
sätze und Verpflichtungen der OSZE, wie sie insbesondere in der Schlussakte von Helsinki 1975 
und der Charta von Paris für ein neues Europa 1990 enthalten sind und die in gleicher Weise für 
alle Teilnehmerstaaten gelten,

unter Betonung der Rolle der Organisation als regionale Abmachung im Sinne von Kapitel VIII 
der Charta der Vereinten Nationen und als Schlüsselinstrument für Frühwarnung, Konfliktver-
hütung, Krisenbewältigung und Konfliktnachsorge,

in Bekräftigung des umfassenden Sicherheitsansatzes der OSZE und der Wichtigkeit aller drei 
Dimensionen, der politisch-militärischen, der Wirtschafts- und Umwelt- sowie der menschlichen 
Dimension, und eingedenk des dimensionsübergreifenden Charakters vieler dieser Aktivitäten,

in Anbetracht der gemeinsamen Herausforderungen für die Teilnehmerstaaten und der Notwendig-
keit, im Geiste der Partnerschaft und im Bewusstsein des gemeinsamen Ziels zusammenzuarbeiten,

mit der Aufforderung an die Teilnehmerstaaten, von der Organisation als Forum für politischen 
Dialog umfassend Gebrauch zu machen,

die Teilnehmerstaaten dazu ermutigend, bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen gegebenen-
falls die Unterstützung, die die OSZE-Institutionen und -Feldoperationen anbieten können, in 
Anspruch zu nehmen,

erneut ihre Entschlossenheit erklärend, die Wirksamkeit der OSZE zu stärken und die Organisa-
tion und ihre Arbeitsmethoden ständig an die Erfordernisse der Zeit und die neu entstehenden 
Herausforderungen anzupassen und sich dabei insbesondere folgende Ziele zu setzen:

• verstärkte Fokussierung und Schwerpunktsetzung in der Arbeit der Organisation in jenen Berei-
chen, in denen ihre besonderen Stärken liegen

• Gewährleistung der langfristigen Kohärenz der Schwerpunkte und Aktionspläne im Einklang 
mit den Verpflichtungen und Beschlüssen der OSZE,

• Verbesserung der Transparenz und Effektivität des Beschlussfassungsverfahrens auf der Grund-
lage der souveränen Gleichheit der Staaten und der Konsensregel

• Förderung des Bewusstseins für das gemeinsame Ziel und der gemeinsamen Verantwortung 
unter den Teilnehmerstaaten,
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Abschnitt 1: Bericht des Ständigen Rates

1. dankt dem Ständigen Rat für die gemäß Beschluss Nr. 17/05 Absatz 1 des Ministerrats geleis-
tete Arbeit und nimmt Kenntnis von dem unter der Verantwortung des Vorsitzes herausgegebe-
nen Bericht (MC.GAL/2/06);

(…)

Abschnitt 2: Bericht des BDIMR

1. dankt dem BDIMR für die von ihm gemäß Beschluss Nr. 17/05 Absatz 2 des Ministerrats geleis-
tete Arbeit und nimmt Kenntnis von seinem Bericht vom 10. November 2006;

2. registriert mit Anerkennung, dass das BDIMR in Wahrnehmung seines Mandats seine Fähig-
keit unter Beweis gestellt hat, den Teilnehmerstaaten bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen in 
der menschlichen Dimension Hilfestellung zu leisten;

3. erinnert die Teilnehmerstaaten daran, dass ihre Rechtsvorschriften und Praktiken stets im Ein-
klang mit den OSZE-Verpflichtungen stehen sollten;

4. nimmt Kenntnis von der Beurteilung des aktuellen Standes der Durchführung bestehender Ver-
pflichtungen durch die Teilnehmerstaaten und betont insbesondere, dass die Teilnehmerstaaten 
selbst die Verantwortung für die wirksame Umsetzung ihrer im Rahmen der OSZE eingegangenen 
Verpflichtungen tragen. In dieser Hinsicht spielt das BDIMR eine wichtige unterstützende Rolle;

5. beauftragt den Ständigen Rat, sich unter Berücksichtigung der Empfehlungen des BDIMR und 
anderer einschlägiger OSZE-Institutionen mit den Durchführungsproblemen in den im Bericht 
genannten Bereichen zu befassen, wobei unter Umständen besserer Gebrauch von der Unterstüt-
zung durch das BDIMR gemacht werden sollte;

6. nimmt Kenntnis von den im Bericht vorgeschlagenen neuen Verpflichtungen und ersucht den 
Ständigen Rat, rechtzeitig bis zum Ministerratstreffen 2007 in Madrid eine Stellungnahme zu die-
sen Vorschlägen abzugeben;

7. würdigt die Fachkompetenz des BDIMR bei der Unterstützung der Teilnehmerstaaten durch 
seine wahlbezogenen Aktivitäten, einschließlich der Überarbeitung von Wahlgesetzen und der 
Durchführung von Wahlbeobachtungen;

8. spricht sich dafür aus, dass die wahlbezogenen Aktivitäten der OSZE weiter ausgebaut werden und 
bekräftigt in diesem Zusammenhang die Bestimmungen des Dokuments des Kopenhagener Treffens 
der KSZE zur menschlichen Dimension (1990) als Eckpfeiler der gemeinsamen OSZE-Verpflich-
tungen der Teilnehmerstaaten zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten, einschließlich jener, die zur Herbeiführung demokratischer Wahlen erforderlich sind;

9. stellt fest, dass einschlägige Bestimmungen in der Gipfelerklärung von Budapest (1994), der 
Gipfelerklärung von Lissabon (1996), der Gipfelerklärung von Istanbul (1999), der Europäischen 
Sicherheitscharta (1999) und in späteren Beschlüssen der Ministerratstreffen von Porto (2002) und 
Maastricht (2003) diese Verpflichtungen ergänzt haben;

10. bekräftigt die Zusage der Teilnehmerstaaten, Wahlbeobachter aus anderen Teilnehmerstaaten, 
dem BDIMR, der Parlamentarischen Versammlung der OSZE und geeigneten Institutionen und 
Organisationen, die Wahlen zu beobachten wünschen, zu Wahlen einzuladen;
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11. betont, dass die Teilnehmerstaaten selbst durch Entsendung von Beobachtern wirksam zur Ver-
besserung der Integrität der Wahlprozesse beitragen können;

12. stellt fest, dass es nach wie vor notwendig ist, Rechenschaftspflicht, Objektivität, Transparenz 
und Professionalität in der Wahlbeobachtung zu gewährleisten;

13. stimmt zu, dass das BDIMR die Verbesserungen und Empfehlungen betreffend wahlbezogene 
Aktivitäten in die Tat umsetzen sollte, einschließlich der im Bericht beschriebenen und insbeson-
dere der nachstehend angeführten, und wird gegebenenfalls durch seinen Direktor Berichte über 
ihre Durchführung zur Prüfung durch den Ständigen Rat vorlegen:

• weitere Verstärkung der Beobachtungsmethoden und Hilfsprogramme;

• Gewährleistung einer möglichst breiten geographischen Streuung der Wahlaktivitäten des 
BDIMR;

• weitere Verbreiterung der Beteiligung von Kurzzeit und Langzeitbeobachtern sowie von Kern-
teambeobachtern durch eine verstärkte Unterstützung durch eine größere Anzahl von Teilneh-
merstaaten durch Ermutigung der Teilnehmerstaaten, Beiträge zum Diversifizierungsfonds zu 
leisten, sowie durch Unterstützung einzelstaatlicher Schulungsbemühungen und durch die Ent-
wicklung OSZE-weiter Netze von Wahlbeobachtungsspezialisten;

• weitere Erhöhung der Transparenz bei der Besetzung von Beobachtungsteams, unter gleichzei-
tiger Wahrung höchster professioneller Standards, unter anderem durch aktive Werbung, Schu-
lung, Wettbewerbsverfahren und offene Listen für Leiter von Wahlbeobachtungsmissionen und 
Mitglieder der „Kernteams“, die den Teilnehmerstaaten regelmäßig zugeleitet werden und auf 
die in öffentlich zugänglichen Datenbanken zugegriffen werden kann;

• größtes Augenmerk auf Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Professionalität der BDIMR-
Wahlbeobachtung

• Verbreiterung der sprachlichen Basis und Gewährleistung, dass die verwendeten Sprachen die 
Wirksamkeit der Beobachtung in keiner Weise beeinträchtigen;

14. betont, dass die Wahlbeobachtung ein gemeinsames Unternehmen unter Beteiligung des 
BDIMR der OSZE, der Parlamentarischen Versammlung der OSZE und anderer parlamentari-
scher Institutionen ist;

15. stellt fest, dass eine enge Zusammenarbeit mit der Parlamentarischen Versammlung der OSZE 
das Profil der Wahlbeobachtungsbemühungen der OSZE beträchtlich verstärkt, und fordert das 
BDIMR auf, auch weiterhin bei Wahlbeobachtungsmissionen partnerschaftlich mit der parla-
mentarischen Versammlung auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung von 1997 zusam-
menzuarbeiten;

16. begrüßt die Vorschläge für weitere Bemühungen um Erhöhung der Wirksamkeit der vom 
BDIMR den Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen geleisteten Unterstützung, unter anderem 
durch eine bessere Nutzung der Treffen zur menschlichen Dimension.
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Dokument des fünfzehnten Treffens 
des Ministerrats
Madrid 2007

I. Erklärungen des Ministerrats

Ministererklärung über die Unterstützung der weltweiten Strategie der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus

1. Wir, die Mitglieder des Ministerrats der OSZE, sind unverändert besorgt über die anhaltende 
terroristische Bedrohung im OSZE-Raum.

2. Wir bekräftigen die bestehenden OSZE-Verpflichtungen im Kampf gegen den Terrorismus und 
die Absicht, unseren Aktivitäten gegen den Terrorismus auch weiterhin hohen Stellenwert in der 
OSZE einzuräumen.

3. Wir anerkennen die führende Rolle der Vereinten Nationen in den internationalen Bemühungen 
gegen den Terrorismus und unterstützen die am 8. September 2006 von der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen verabschiedete Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung des Terrorismus, die wir als richtungsweisend für die Aktivitäten der OSZE gegen den Ter-
rorismus sehen, da die Strategie einen umfassenden weltweiten Ansatz gegen den Terrorismus 
entwirft, der sich nicht nur mit dessen Ausdrucksformen sondern auch mit den seiner Ausbreitung 
Vorschub leistenden Umständen auseinandersetzt, in einem auf die Menschenrechte und Rechts-
staatlichkeit gründenden Rahmen und im Einklang mit allen völkerrechtlichen Verpflichtungen, 
insbesondere dem Völkerrecht auf dem Gebiet der Menschenrechte, dem internationalen Flücht-
lingsrecht und dem humanitären Völkerrecht.

4. Wir erinnern an den umfassenden weltweiten Ansatz der Strategie im Kampf gegen den Ter-
rorismus, der sich nicht nur mit dessen Ausdrucksformen sondern auch mit den seiner Ausbrei-
tung Vorschub leistenden Umständen auseinandersetzt, darunter lang andauernde ungelöste 
Konflikte, alle Formen und Arten von Entmenschlichung der Opfer von Terrorismus, fehlende 
Rechtsstaatlichkeit sowie Menschenrechtsverletzungen, Diskriminierung aufgrund der Volks-
gruppenzugehörigkeit, der Staatsangehörigkeit oder des religiösen Bekenntnisses, politische und 
sozioökonomische Ausgrenzung und das Fehlen einer verantwortungsbewussten Staatsführung, 
wobei festgestellt wird, dass keiner dieser Umstände als Entschuldigung oder Rechtfertigung für 
terroristische Handlungen dienen kann.

5. Wir stellen fest, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen regionale Organisatio-
nen dazu ermutigt, „die Umsetzung der Strategie, etwa auch durch Mobilisierung von Ressour-
cen und Know-how, zu unterstützen“.

6. Wir erinnern an die Verpflichtung, alle Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Natio-
nen zum internationalen Terrorismus umzusetzen, und anerkennen, dass viele Staaten nach wie 
vor Hilfestellung bei deren Umsetzung benötigen.



Madrid 2007

334

7. Wir unterstützten die Arbeit des OSZE-Sekretariats zur Förderung der Umsetzung der Strate-
gie, insbesondere die jährlichen Konsultationen auf hoher Ebene zwischen Vertretern des Europa-
rats, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und den Vereinten Nationen 
(Februar 2007 in Wien) im Format „3+“ sowie die Gesprächsrunden für Fachleute für Terroris-
musbekämpfung aus regionalen Organisationen und den Zentren für Terrorismusbekämpfung in 
Kopenhagen (Juli 2006) und Wilna (Juni 2007), die von der OSZE-Gruppe Terrorismusbekämp-
fung organisiert wurden.

8. Wir stellen mit Befriedigung fest, dass der OSZE-Ansatz im Kampf gegen den Terrorismus im 
Einklang mit der VN-Strategie steht, da er unter anderem die Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der 
Menschenrechte und eine wirksame Strafrechtspflege fördert, die das Fundament unseres gemein-
samen Kampfes gegen den Terrorismus bilden, und dass alle unsere Aktivitäten gegen den Terro-
rismus als ein Beitrag zur Umsetzung der Strategie gelten könnten. Die OSZE und insbesondere 
ihre Teilnehmerstaaten werden, bei Bedarf mit Unterstützung des Sekretariats, der Institutionen 
und der Feldpräsenzen, die Verpflichtungen im Kampf gegen den Terrorismus weiter umsetzen und 
könnten sich dabei vorwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, folgenden Aktivitäten widmen:

9. Die OSZE wird auch weiterhin den internationalen Rechtsrahmen gegen den Terrorismus för-
dern, insbesondere die weltweit gültigen Übereinkommen und Protokolle gegen den Terrorismus, 
und den Teilnehmerstaaten nahe legen, diesen beizutreten und die ihnen aus diesen Rechtsakten 
erwachsenden Verpflichtungen zu erfüllen;

10. Nachdem das Sekretariat in den Jahren 2005-2007 in Zusammenarbeit mit dem Büro der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) mehrere Arbeitstagungen 
OSZE-weit sowie auf subregionaler und nationaler Ebene durchgeführt hat, durch die die internatio-
nale strafrechtliche Zusammenarbeit in Bezug auf Terrorismus auf der Grundlage des Grundsatzes 
„Auslieferung oder Strafverfolgung“ vertieft wurden, und feststellen konnte, dass die Strafverfol-
gung und die entsprechende Zusammenarbeit der Justizbehörden einen besonderen Schwerpunkt 
in der VN-Strategie bilden, wird das Sekretariat sein Programm für rechtliche Zusammenarbeit 
fortsetzen und dabei nicht nur, aber vorrangig Hilfestellung bei der Aus- und Fortbildung von Jus-
tizbeamten auf subregionaler und einzelstaatlicher Ebene leisten;

(…)

12. Nachdem die OSZE-Gruppe Terrorismusbekämpfung ein umfassendes Programm zur Sicher-
heit von Reisedokumenten entwickelt hat, das in jeder Hinsicht der Aufforderung in der VN-Stra-
tegie entspricht, die Anstrengungen und die Zusammenarbeit zu verstärken, um die Sicherheit der 
Erstellung und Ausgabe von Identitäts- und Reisedokumenten zu verbessern, wird sie sich ver-
stärkt der Einrichtung technischer Plattformen widmen, die den Zugriff auf die Interpol-Daten-
bank für gestohlene und verlorene Reisedokumente an Grenzübertrittsstellen erleichtern, den 
Staaten nahe legen, Informationen über verlorene und gestohlene Ausweise an Interpol zu melden, 
und weiter technische Verbesserungen an Reisedokumenten und die Durchführung eines umfas-
senden und sicheren Verfahrens für den Umgang und die Ausstellung gemäß den ICAO-Normen 
fördern, das die Identität schützt und Personenstandsmeldesysteme stärkt, die den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung achten;

13. Die Teilnehmerstaaten werden im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen im 
Kampf gegen den Terrorismus uneingeschränkt zusammenarbeiten, um alle Personen, die die 
Finanzierung, Planung, Vorbereitung oder Verübung terroristischer Handlungen unterstützen, 
erleichtern, daran teilnehmen oder daran teilzunehmen versuchen oder die den Tätern Unterschlupf 
gewähren, auszuforschen, ihnen einen sicheren Zufluchtsort zu verweigern und sie vor Gericht 
zu stellen. Die Teilnehmerstaaten werden geeignete Maßnahmen in Übereinstimmung mit den 
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einschlägigen Bestimmungen des nationalen und internationalen Rechts ergreifen, einschließlich 
der internationalen Menschenrechtsnormen, bevor sie einer Person Flüchtlingsstatus zuerkennen, 
um sich zu vergewissern, dass der Asylsuchende keine terroristischen Handlungen geplant oder 
erleichtert oder sich daran beteiligt hat. Sie werden im Einklang mit dem Völkerrecht sicherstel-
len, dass der Flüchtlingsstatus nicht von Personen missbraucht wird, die terroristische Handlun-
gen begehen, organisieren oder erleichtern, und dass angebliche politische Beweggründe nicht als 
Grund anerkannt werden, Anträge auf die Auslieferung mutmaßlicher Terroristen abzuweisen;

14. Die OSZE-Teilnehmerstaaten werden angesichts ihrer großen Sorge über die Nutzung des Inter-
nets für terroristische Zwecke den Informationsaustausch über diese Bedrohung fortsetzen und 
andere Maßnahmen im Einklang mit dem Ministerratsbeschluss Nr. 7/06 über die Bekämpfung 
der Nutzung des Internets zu terroristischen Zwecken treffen;

15. Die OSZE wird den VN-Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus/das Exekutivdirektorium 
des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus bei deren Bemühungen um eine verbesserte 
Umsetzung der Resolution 1624 (2005) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen unterstützen;

16. Die OSZE wird weiter an Prozessen zur Lösung seit Langem bestehender Konflikte mitwirken, 
die den Umständen zuzurechnen sind, die dem Terrorismus Vorschub leisten.

17. Die OSZE wird ihre Aktivitäten gegen gewalttätigen Extremismus und Radikalisierung, die 
zu Terrorismus führen, fortsetzen. Intoleranz und Diskriminierung müssen von den OSZETeil-
nehmerstaaten und den Durchführungsorganen der OSZE im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate 
behandelt und bekämpft werden. Der Ständige Rat wird 2008 mit Unterstützung des Sekretariats 
und der Institutionen Überlegungen darüber anstellen, wie die OSZE anhand eines mehrdimen-
sionalen Ansatzes zur Entwicklung eines besseren Verständnisses für die Phänomene gewalttäti-
ger Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, durch den Austausch nationaler 
Erfahrungen beitragen kann;

(…)

19. Die OSZE wird sich auch weiterhin für Partnerschaften zwischen öffentlichem und privatem 
Sektor bei der Terrorismusbekämpfung einsetzen und den privaten Sektor (die Zivilgesellschaft 
und die Wirtschaft) wie schon bisher in ihre Aktivitäten gegen den Terrorismus einbeziehen;

(…)

21. Die OSZE wird sich in enger Zusammenarbeit mit UNODC weiter mit der von illegalen Dro-
gen ausgehenden Gefahr befassen, in Fortführung der erfolgreich durchgeführten Aktivitäten zu 
dieser Frage der Jahre 2006 und 2007;

22. Das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte wird Teilnehmerstaaten auf 
deren Ersuchen auch weiter dabei helfen, dass ihre Initiativen zur Bekämpfung des Terrorismus 
im Sinne ihrer OSZE-Verpflichtungen im Einklang mit den Menschenrechten stehen. Das BDIMR 
wird weiter technische Hilfe und Beratung zu den menschenrechtlichen Aspekten der Ausarbei-
tung und Umsetzung innerstaatlicher Rechtsvorschriften anbieten, mit denen der Gefahr begegnet 
werden soll, die vom Terrorismus, von gewalttätigem Extremismus und von Radikalisierung, die 
zu Terrorismus führen, ausgeht, und wird sich weiter der Förderung des Dialogs zwischen Staa-
ten und nichtstaatlichen Akteuren widmen, um Bereiche der Zusammenarbeit und der gegensei-
tigen Unterstützung zu ermitteln.
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23. Die OSZE-Institutionen werden alle ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Intoleranz und 
Diskriminierung sowie zur Förderung der gegenseitigen Achtung und des Verständnisses fürein-
ander unter anderem durch Projekte und Programme fortsetzen, in die alle Sektoren der Gesell-
schaft eingebunden sind;

24. Die OSZE wird sich weiter mit der Frage der Solidarität mit Terrorismusopfern befassen und 
sich dabei unter anderem auf den Beschluss Nr. 618 des Ständigen Rates über Solidarität mit Ter-
rorismusopfern stützen und auf das hochrangige Treffen über Terrorismusopfer vom September 
2007 in Wien Bezug nehmen.

25. Wir wiederholen, dass die OSZE, einschließlich ihres Sekretariats sowie ihrer Institutionen 
und Feldpräsenzen, bereit ist, bei der Umsetzung der Weltweiten Strategie der Vereinten Natio-
nen zur Bekämpfung des Terrorismus eng mit dem System der Vereinten Nationen und anderen 
internationalen und regionalen Organisationen zusammenzuarbeiten. Die OSZE wird die Verein-
ten Nationen weiter in deren Bemühungen im Kampf gegen den Terrorismus unterstützen und mit 
anderen in diesem Bereich tätigen internationalen und regionalen Organisationen zusammenar-
beiten, indem sie deren Unterstützung für die Teilnehmerstaaten beim Aufbau von Kapazitäten 
erleichtert, deren Standards für den Kampf gegen den Terrorismus und Sicherheitsstandards unter-
stützt und fördert, die als bewährte Verfahren zur Bekämpfung des Terrorismus erkannt wurden, 
und zur Vernetzung von Fachleuten für Terrorismusbekämpfung aus den Teilnehmerstaaten und 
internationalen und regionalen Organisationen beiträgt, damit diese verstärkte zusammenarbei-
ten und Synergien erzeugen und dadurch einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen gegen 
den Terrorismus leisten.

II. Beschlüsse des Ministerrats

Beschluss Nr. 8/07

Bekämpfung des Menschenhandels für die Zwecke der Ausbeutung von 
Arbeitskräften

Der Ministerrat,

in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, alle Formen von Menschenhandel zu bekämpfen, sowie 
in Bekräftigung der Verpflichtungen, die die Teilnehmerstaaten im Bereich der Bekämpfung des 
Menschenhandels eingegangen sind, und der Entschlossenheit, diese umzusetzen,

unter Hinweis auf den in Beschluss Nr. 14 des Ministerrats von Brüssel erteilten Auftrag, Möglich-
keiten der weiteren Verstärkung der Bemühungen zur Bekämpfung des Menschenhandels zu prüfen, 
auch von Menschenhandel für die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften (MC.DEC/14/06),

ferner in Bekräftigung des OSZE-Aktionsplans zur Bekämpfung des Menschenhandels, der den 
Teilnehmerstaaten ein umfangreiches Instrumentarium zur Bekämpfung aller Formen von Men-
schenhandel durch Opferschutz, Verhütung des Menschenhandels und strafrechtliche Verfolgung 
der Täter oder jener, die Beihilfe zu diesem Verbrechen leisten, bietet,

unter erneutem Hinweis darauf, dass sich die Teilnehmerstaaten für die Ratifizierung und Umset-
zung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität und seines Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Men-
schenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, aussprechen,
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ernsthaft besorgt darüber, dass Menschenhandel trotz nationaler und internationaler Bemühun-
gen, ihn zu verhindern und die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen, in der OSZE-Region und 
darüber hinaus nach wie vor weit verbreitet ist,

in Anerkennung der Notwendigkeit einer weiteren Stärkung des Rahmens von OSZEVerpflichtun-
gen für die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des Menschenhandels für die Zwe-
cke der Ausbeutung von Arbeitskräften,

im Wissen um die Gefährdung von Kindern durch Menschenhandel für die Zwecke der Ausbeu-
tung von Arbeitskräften und die besonderen Bedürfnisse von Kindern, die zu Opfern wurden,

unter Betonung der Tatsache, dass politische Strategien und Praktiken gegen Menschenhandel für 
die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften, der sowohl in der regulären Wirtschaft als auch 
in der Schattenwirtschaft zu beobachten ist, umfassend sein und daher auch die Durchsetzung 
arbeitsrechtlicher Bestimmungen beinhalten sollten,

unter Betonung der Tatsache, dass Maßnahmen gegen Menschenhandel für die Zwecke der Aus-
beutung von Arbeitskräften gemeinsam mit den auf dem Arbeitsmarkt Agierenden, darunter 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen, Arbeitsadministratoren und -inspektoren, zu for-
mulieren wären und diesen Personenkreis stärker einbinden sollten,

in Bekräftigung der OSZE-Verpflichtungen betreffend die Sicherheit von Reisedokumenten,

in Anerkennung der Tatsache, dass irregulär eingereiste Personen wahrscheinlich stärker gefährdet 
sind, Opfer von Menschenhandel für die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften zu werden,

in Bekräftigung der Notwendigkeit, die Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten, und in 
diesem Zusammenhang unter Hinweis auf den Kernbestand an internationalen Menschenrechts-
übereinkünften der Vereinten Nationen, auch insofern sie sich auf besonders gefährdete Zielgrup-
pen von Menschenhandel für die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften beziehen,

im Bewusstsein der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Identifizierung der Opfer und 
der Hilfe für die Opfer, auch im Hinblick auf deren unsicheren aufenthaltsrechtlichen Status, und 
der Probleme, die sich daraus ergeben können, dass die Täter die Opfer einschüchtern und deren 
Ängste ausnützen, sowie in Anerkennung der Notwendigkeit von Anzeigeverfahren, die Opfer 
ermutigen, sich zu melden,

ruft die Teilnehmerstaaten dazu auf:

1. zu gewährleisten, dass die Opfer von Menschenhandel für die Zwecke der Ausbeutung von 
Arbeitskräften Zugang zur Justiz haben;

2. im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht und internationalen Verpflichtungen Opfern von 
Menschenhandel eine Überlegungsfrist einzuräumen und befristete oder unbefristete Aufenthalts-
genehmigungen zu gewähren, die Erteilung von Arbeitsbewilligungen an die Opfer für die Dauer 
ihres Aufenthalts zu ermöglichen und das Wissen um diese Möglichkeiten zu fördern;

3. Arbeitskräften Hilfe geleistet wird und dass sie insbesondere Zugang zu geschützten Unterkünf-
ten, medizinischer Versorgung, Rechtsberatung und sozialen Diensten haben, unter Berücksichti-
gung der Empfehlungen in Teil V des OSZE-Aktionsplans zur Bekämpfung des Menschenhandels 
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und seines Zusatzes „Berücksichtigung der besonderen Schutz- und Hilfsbedürftigkeit der Opfer 
von Kinderhandel“, und das Wissen über die Verfügbarkeit solcher Dienste zu fördern;

4. verstärkte Bemühungen an den Tag zu legen und für effizientere Verfahren zu sorgen, um Opfer 
von Menschenhandel zu identifizieren, und diesbezüglich ihren Arbeitsinspektoren die für diese 
Aufgabe erforderlichen Schulungen und Ressourcen zu bieten und gegebenenfalls Inspektionen 
in Bereichen zu verstärken, die für die Ausbeutung von Arbeitskräften besonders anfällig sind;

5. Partnerschaften zwischen der Zivilgesellschaft einschließlich NROs und staatlichen Stellen, die 
im Rahmen ihres Arbeitsschutzmandats die Arbeitsbedingungen überwachen, zu unterstützen und 
zu fördern, um unter anderem den Opfern Hilfe zu leisten und Menschenhandel für die Zwecke 
der Ausbeutung von Arbeitskräften und die Verletzung arbeitsrechtlicher Bestimmungen zu ver-
hindern, unter anderem durch gezielte Aufklärungsprogramme oder freiwillige Verhaltenskodizes;

6. im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht in Erwägung zu ziehen, eine ersatzweise Vertretung 
von Opfern von Menschenhandel für die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften in Gerichts-
verfahren zu ermöglichen, wenn das Opfer dazu nicht in der Lage ist;

7. die Ausarbeitung oder Verschärfung gesetzlicher Bestimmungen in Erwägung zu ziehen, die 
Opfern von Menschenhandel für die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften die Möglich-
keit bieten, Schadenersatz zu erhalten, gegebenenfalls auch durch Auszahlung der ihnen vorent-
haltenen Löhne;

8. die interinstitutionelle Kooperation und Interaktion in Fragen des Menschenhandels für die 
Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften zwischen den Bediensteten ihrer Arbeits-, Einwan-
derungs-, Strafverfolgungs- und Justizbehörden und den Erbringern sozialer Dienstleistungen zu 
verstärken, gegebenenfalls auch durch die Einrichtung oder Stärkung nationaler Leitsysteme, wie 
sie im OSZE-Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels empfohlen wurden;

9. zu gewährleisten, dass zivilgesellschaftliche Organisationen, die Opfern von Menschenhandel 
für die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften rechtmäßig Hilfe leisten, für diese Hilfeleis-
tung nicht strafrechtlich belangt werden;

10. im Einklang mit den Grundprinzipien ihrer Rechtsordnung gegebenenfalls die Möglichkeit 
vorzusehen, Opfer für ihre Beteiligung an gesetzwidrigen Aktivitäten nicht zu bestrafen, sofern 
sie zu diesen Handlungen gezwungen wurden;

11. für wirksame Anzeigeverfahren zu sorgen, in deren Rahmen jeder Einzelne vertraulich Umstände 
melden kann, die auf das Vorliegen von Menschenhandel für die Zwecke der Ausbeutung von 
Arbeitskräften hindeuten könnten, wie etwa ausbeuterische Arbeits- und Lebensbedingungen;

12. Indikatoren zu entwickeln – gegebenenfalls unter Berücksichtigung jener, die vom Sachver-
ständigenausschuss der ILO entwickelt wurden -, um bei der Identifizierung der Opfer von Men-
schenhandel für die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften und bei der Feststellung von 
Situationen, in denen Menschenhandel für die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften vor-
liegt, für Konsistenz und Transparenz zu sorgen;

13. weitere Expertengespräche darüber in Erwägung zu ziehen, wie Fälle von Menschenhandel für 
die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften von anderen irregulären Beschäftigungsverhält-
nissen unterschieden werden können;
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14. wirksame und verhältnismäßige Strafen für jene Personen zu gewährleisten, die dem Men-
schenhandel für die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften Vorschub leisten, darunter auch 
ausbeuterische Arbeitgeber;

15. wirksame Strafen für den Fall vorzusehen, dass Arbeitgeber oder Arbeitsvermittlungsstellen 
auf Schuldknechtschaft beruhende Arbeitsverhältnisse herbeiführen;

16. Programme zu entwickeln, um die von manchen Arbeitsvermittlungsstellen praktizierte Ein-
stellung von Personal unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu unterbinden, durch die Personen 
stärker der Gefahr des Menschenhandels ausgesetzt werden können;

17. in Erwägung zu ziehen, dass Auftragnehmer, die wissentlich Subunternehmer heranziehen, die 
in Menschenhandel für die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften verwickelt sind, für dieses 
Delikt zur Verantwortung gezogen werden können;

18. in Erwägung zu ziehen, Richtern, Staatsanwälten, Polizeibeamten und Arbeitsinspektoren 
Schulungen zu Fragen von Menschenhandel für die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften 
– sowohl unter dem Gesichtspunkt der Strafverfolgung als auch des Opferschutzes – anzubieten, 
und in dieser Hinsicht erforderlichenfalls zu gewährleisten, dass entsprechende Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden;

19. Aufklärungskampagnen in den Herkunfts-, Transit- und Zielländern ins Auge zu fassen, die 
sich insbesondere an Gruppen wenden, die für Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung von 
Arbeitskräften anfällig sind;

20. ihre Bemühungen um Verhinderung von Kinderarbeit zu intensivieren, indem sie die Unter-
zeichnung und Ratifizierung der ILO-Konvention von 1999 gegen die schlimmsten Formen von 
Kinderarbeit in Erwägung ziehen, sofern sie dies noch nicht getan haben, und indem sie die Bestim-
mungen der Konvention umsetzen, wenn sie dieser bereits beigetreten sind;

21. die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene zu verstärken, indem sie Informationen über 
die Bekämpfung von Menschenhandel für die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften weiter-
geben und über bewährte Praktiken informieren und indem sie Mittel und Wege zur Verstärkung 
der Zusammenarbeit in Fragen der Strafverfolgung sowie des Opferschutzes und der Wiederein-
gliederungshilfe im Falle einer Rückführung prüfen;

22. die Beschaffung und Auswertung von Daten über den Zusammenhang zwischen Menschen-
handel für die Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften und Migration zu verbessern und diese 
Informationen an andere OSZE-Teilnehmerstaaten weiterzugeben.

Beschluss Nr. 9/07

Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern im Internet

Der Ministerrat,

zutiefst darüber beunruhigt, dass der Konsum und die Verbreitung von Kinderpornografie und 
die Gewinne, die unter anderem kriminelle Organisationen daraus beziehen, durch das Wachs-
tum des Internets weltweit enorm zugenommen haben,
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die Verpflichtung der Teilnehmerstaaten bekräftigend, den Beschluss Nr. 15/06 des Ministerrats 
von Brüssel umzusetzen, und Kenntnis nehmend von den Bemühungen der Durchführungsor-
gane der OSZE, die Teilnehmerstaaten dabei zu unterstützen,

in Anbetracht der Beratungen der Expertentagung vom 20. und 21. September 2007 über die sexu-
elle Ausbeutung von Kindern im Internet und des Zusätzlichen Treffens zur menschlichen Dimen-
sion vom 18. und 19. Oktober 2007 zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern,

entschlossen, dieses zunehmende Phänomen zu bekämpfen, unter anderem durch die verstärkte 
Befassung der OSZE mit diesem Problem, beschließt:

1. die Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, dazu zu ermutigen, ein nationales Ein-
satzzentrum oder eine andere geeignete Struktur zu schaffen, um die Koordination zu verbessern, 
so weit wie möglich in Partnerschaft zwischen der öffentlichen Hand und Privatunternehmen, um 
sich mit Fragen im Zusammenhang mit der sexuellen Ausbeutung von Kindern wirksamer aus-
einanderzusetzen;

2. ruft die Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, dazu auf, im Einklang mit den 
innerstaatlichen Datenschutzbestimmungen Informationen über wegen sexueller Ausbeutung oder 
Missbrauchs von Kindern verurteilte Personen zu sammeln und zu speichern, um die Festnahme 
von Tätern und deren Überwachung in der Bewährungszeit zu erleichtern, und gegebenenfalls 
Instrumente zu entwickeln, die einen internationalen Informationsaustausch zwischen Strafver-
folgungsbehörden über Verurteilungen und Berufsverbote von Sexualstraftätern ermöglichen;

3. ermutigt die Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, dazu, ein System einzurichten, 
das Strafverfolgungsbehörden die Zusammenarbeit mit staatlichen Rundfunkanstalten ermög-
licht und gegebenenfalls rasch eine öffentliche Fahndung herauszugeben, wenn ein Kind als ver-
misst gemeldet wird;

4. fordert die Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, eindringlich dazu auf, die straf-
rechtliche Ahndung des vorsätzlichen Erwerbs und Besitzes von Kinderpornografie in Erwägung 
zu ziehen, da der Konsum und der Besitz von Kinderpornografie das Wachstum dieses illegalen 
Gewerbes fördert;

5. tritt dafür ein, dass die Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, eigene landesweite 
Hotlines einrichten, bei der Kindesmissbrauch einschließlich sexueller Ausbeutung von Kindern 
im Internet gemeldet werden kann;

6. fordert die Teilnehmerstaaten auf, gegebenenfalls verstärkt Daten über sexuelle Ausbeutung 
von Kindern und Kinderpornografie im Internet zu sammeln und Forschung zu dieser Frage zu 
betreiben, um Umfang und Entwicklung des Problems besser zu erfassen und damit Programme 
zu seiner Bekämpfung wirksam zu machen;

7. tritt dafür ein, dass die Teilnehmerstaaten im Einklang mit ihren innerstaatlichen Datenschutz-
bestimmungen nicht nur auf nationaler sondern auch auf internationaler Basis mit den Anbietern 
von Internetdiensten, Kreditkartenunternehmen, Banken und anderen einschlägigen Unternehmen 
zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass das Internet zur sexuellen Ausbeutung von Kindern 
benützt wird, und Zahlungsmethoden zu erschweren, um das Verbrechen weniger einträglich zu 
machen und die Nachfrage nach Kinderpornografie im Internet somit zu verringern;
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8. ruft die Teilnehmerstaaten erneut dazu auf, Programme für den Rechtsschutz, die Unterstüt-
zung, entsprechende medizinische Betreuung, die Rehabilitation und die Wiedereingliederung 
von Kindern, die Opfer sexueller Ausbeutung wurden, zu erleichtern, und, wo angezeigt, für die 
sichere Rückkehr von Kindern zu sorgen, die Opfer von Menschenhandel über Landesgrenzen 
hinweg waren;

9. fordert die OSZE-Teilnehmerstaaten eindringlich auf, Strafverfolgungsbeamte, Lehrer und medi-
zinisches Personal verstärkt fachspezifisch in der Bekämpfung von Kinderpornografie im Internet 
zu schulen, indem sie unter anderem bestehende Programme wie jenes des Internationalen Zent-
rums für abgängige und ausgebeutete Kinder nützen, und beauftragt die entsprechenden Durch-
führungsorgane der OSZE, diesbezügliche Kontakte zu erleichtern;

10. beauftragt die entsprechenden Durchführungsorgane der OSZE, OSZE-Teilnehmerstaaten auf 
deren Ersuchen bei der Umsetzung dieses Beschlusses und des Ministerratsbeschlusses Nr. 15/06 im 
Rahmen der verfügbaren Mittel und unbeschadet bereits laufender Aktivitäten behilflich zu sein;

11. beauftragt das OSZE-Sekretariat, im Rahmen der vorhandenen Mittel auf der POLIS-Website sei-
ner Gruppe Strategische Polizeiangelegenheiten einen mehrsprachigen Abschnitt über die Bekämp-
fung der sexuellen Ausbeutung von Kindern im Internet einzurichten; dieser POLIS-Abschnitt 
sollte ein Forum für Experten schaffen, über das die Strafverfolgungsbehörden der Teilnehmer-
staaten leichter Zugang zu bewährten Praktiken und verfügbaren Ermittlungsmethoden oder Soft-
ware, zu Unterstützung bei der Ausarbeitung von Gesetzen bzw. zu Mustergesetzten erhalten und 
das Informationen zur Aufklärung über das Thema sowie Weblinks für die Öffentlichkeit anbietet;

12. beauftragt das OSZE-Sekretariat, 2008 über die POLIS-Website einen OnlineWorkshop über 
die sexuelle Ausbeutung von Kindern im Internet zu veranstalten, der aus außerbudgetären Bei-
trägen finanziert wir

13. beauftragt den Generalsekretär, im Einvernehmen mit den Teilnehmerstaaten Mittel und 
Wege zu überlegen, wie das Know-how der OSZE in dieser Frage im Rahmen der vorhandenen 
Mittel und unter gebührender Beachtung der Aktivitäten anderer internationaler Organisationen 
erhöht werden kann;

14. lädt die OSZE-Kooperationspartner ein, sich freiwillig dem Engagement der Teilnehmerstaa-
ten für die Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern anzuschließen.

Beschluss Nr. 10/07

Toleranz und Nichtdiskriminierung Förderung der gegenseitiger Achtung und des 
Verständnisses füreinander

Der Ministerrat,

bekräftigend, dass die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Demokratie und Rechts-
staatlichkeit den Kern des umfassenden Sicherheitskonzepts der OSZE bilden und dass Toleranz 
und Nichtdiskriminierung wichtige Elemente der Förderung der Menschenrechte und demokra-
tischen Werte sind,

bekräftigend, dass Äußerungen von Diskriminierung und Intoleranz die Sicherheit der Menschen 
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden, und erneut feststellend, dass sie Konflikt 
und Gewalt in größerem Umfang auslösen können,
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besorgt über Hassdelikte in der gesamten OSZE-Region und in der Erkenntnis, dass zum wirksa-
men Vorgehen gegen solche Straftaten gemeinsam gehandelt werden muss, und Kenntnis nehmend 
vom Bericht des BDIMR über „Hassdelikte in der OSZE-Region – Zwischenfälle und Reaktionen“, 
der von den Teilnehmerstaaten in Auftrag gegeben wurde,

in Anerkennung der Rolle, die die nationalen Parlamente durch die Verabschiedung von Geset-
zen gegen Hassdelikte und Diskriminierung und als Forum für die innerstaatliche Debatte spie-
len, sowie ferner in Anerkennung der Rolle, die die Parlamentarische Versammlung mit ihrer 
Aufklärungsarbeit über bestehende OSZE-Verpflichtungen im Bereich der Toleranz und Nicht-
diskriminierung spielt,

unter besonderer Erwähnung der Arbeit der drei Persönlichen Beauftragten des Amtierenden Vor-
sitzenden in Unterstützung der OSZE-weiten Bemühungen zur Bekämpfung von Intoleranz und 
Diskriminierung und in Erwartung der Schlussfolgerungen aus der in Absprache mit den Teil-
nehmerstaaten angestellten Untersuchung des Amtierenden Vorsitzenden,

unterstreichend, dass für die Auseinandersetzung mit von Intoleranz und Diskriminierung gepräg-
ten Handlungen in erster Linie die Teilnehmerstaaten, und zwar auch ihre politischen Vertreter, 
verantwortlich sind,

in Bekräftigung seiner Verpflichtung, das Bewusstsein für den Wert kultureller und religiöser Viel-
falt als Quelle der gegenseitigen Bereicherung von Gesellschaften zu schärfen und die Bedeutung 
der Integration in Bezug auf kulturelle und religiöse Vielfalt als Schlüsselelement zur Förderung 
gegenseitiger Achtung und des Verständnisses füreinander anzuerkennen,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die Jugend bei der Förderung von gegenseitiger Ach-
tung und des Verständnisses zwischen Kulturen und Religionen spielen kann, womit sie zur För-
derung der Demokratie sowie der Menschenrechte und Grundfreiheiten beiträgt, und in diesem 
Zusammenhang Kenntnis nehmend von dem am 5. und 6. November 2007 in Madrid abgehalte-
nen Jugendforum,

in der Erkenntnis, dass Äußerungen von Intoleranz und Diskriminierung die Bemühungen um 
den Schutz der Rechte des Einzelnen, einschließlich Migranten, Flüchtlingen und Angehörigen 
nationaler Minderheiten sowie Staatenlosen, zunichtemachen können,

in Anerkennung der Bedeutung der Religions- und Glaubensfreiheit und der Erziehung zu Tole-
ranz und Nichtdiskriminierung als Mittel zur Förderung der gegenseitigen Achtung und des Ver-
ständnisses füreinander und in diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von der Präsentation 
der „Leitsätze von Toledo für die Lehre von Religion und Glauben an öffentlichen Schulen“,

erneut das Interesse der OSZE an der Initiative „Allianz der Zivilisationen“ erklärend, im Hin-
blick auf Überlegungen über einen geeigneten Beitrag der OSZE zur Implementierungsphase des 
Berichts der hochrangigen Gruppe,

Kenntnis nehmend von der Bestellung des Hohen Beauftragten der Vereinten Nationen für die 
Allianz der Zivilisationen und von seiner Präsentation des Implementierungsplans (2007-2009) auf 
der Ministertagung der Freundesgruppe im September 2007 in New York, sowie von dem bevor-
stehenden ersten Jährlichen Forum der Allianz im Januar 2008 in Madrid,
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unter Hinweis auf die von früheren Ministerratstreffen eingegangenen OSZEVerpflichtungen zur 
Förderung von Toleranz und Nichtdiskriminierung und Kenntnis nehmend von den Ergebnissen 
der verschiedenen Konferenzen über Toleranz und Nichtdiskriminierung,

mit Dank Kenntnis nehmend von der OSZE-Konferenz auf hoher Ebene gegen Diskriminierung 
und für gegenseitige Achtung und Verständigung, die im Juni 2007 in Bukarest als Folgeveran-
staltung der Konferenz von Cordoba 2005 über Antisemitismus und andere Formen der Intoleranz 
abgehalten wurde, und Kenntnis nehmend von der vom Amtierenden Vorsitzenden abgegebenen 
Erklärung von Bukarest,

ferner unter Hinweis auf die vom OSZE-Vorsitz im Oktober in Cordoba veranstaltete Konfe-
renz über Intoleranz und Diskriminierung gegenüber Muslimen und Kenntnis nehmend von der 
„Erklärung von Cordoba des Vorsitzes über die Bekämpfung von Intoleranz und Diskriminie-
rung gegenüber Muslimen“,

in Anerkennung der jeweils speziellen Ausprägung der verschiedenen Formen von Intoleranz, 
jedoch gleichzeitig feststellend, dass ein umfassender Ansatz und die Befassung mit Querschnitts-
fragen erforderlich sind, etwa in den Bereichen Gesetzgebung, Strafverfolgung, Datensammlung 
und Beobachtung von Hassdelikten, Bildung, Medien und konstruktiver öffentlicher Diskurs 
sowie Förderung des interkulturellen Dialogs, um wirksam gegen alle Formen von Diskriminie-
rung vorgehen zu können,

1. fordert von den politischen Vertretern, etwa auch den Parlamentariern, dass sie weiter Äuße-
rungen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Diskriminierung und Intoleranz, 
sei es gegenüber Christen, Juden, Muslimen oder Gläubigen anderer Religionen, sowie gewalt-
tätige Formen von Extremismus in Verbindung mit aggressivem Nationalismus und Neonazis-
mus entschieden zurückweisen und verurteilen, wobei gleichzeitig die freie Meinungsäußerung 
gewahrt bleiben muss;

2. unterstreicht die nach wie vor gegebene Notwendigkeit, dass die Teilnehmerstaaten verlässliche 
Informationen und statistische Daten über Hassdelikte und durch Hass motivierte Zwischenfälle 
sammeln und führen, die zuständigen Strafverfolgungsbeamten schulen und die Zusammenar-
beit mit der Zivilgesellschaft verstärken;

3. ermutigt zur Förderung von Bildungsprogrammen in den Teilnehmerstaaten, um Jugendlichen 
den Wert der gegenseitigen Achtung und des Verständnisses füreinander bewusst zu machen;

4. erklärt erneut seine Anerkennung für die wesentliche Rolle, die freie und unabhängige Medien 
in demokratischen Gesellschaften spielen können, und den großen Einfluss, den sie durch die 
Bekämpfung oder aber die Verstärkung von verzerrten Wahrnehmungen und Vorurteilen aus-
üben können, und ermutigt in diesem Sinne zur Annahme freiwilliger professioneller Standards 
durch Journalisten, zur Medienselbstkontrolle und anderen geeigneten Mechanismen, die für mehr 
Professionalität, größere Genauigkeit und verbesserte Einhaltung ethischer Standards durch Jour-
nalisten sorgen sollen;

5. fordert die Teilnehmerstaaten dazu auf, ihre Bemühungen im Vorgehen gegen die Anstiftung zu 
Gewalt und zu Hassdelikten, etwa auch im Internet, im Rahmen ihres innerstaatlichen Rechts in 
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft zu verstärken und dabei das Recht auf freie Meinungs-
äußerung zu achten, und unterstreicht gleichzeitig, dass die vom Internet gebotenen Möglichkei-
ten zur Förderung der Demokratie-, Menschenrechts- und Toleranzerziehung voll ausgeschöpft 
werden sollten;
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6. fordert ein verstärktes Eintreten für die Umsetzung des Aktionsplans zur Verbesserung der Lage 
der Roma und Sinti im OSZE-Gebiet;

7. appelliert an die Teilnehmerstaaten, Migranten, die sich rechtmäßig in Gastländern aufhalten, 
sowie Angehörige nationaler Minderheiten, Staatenlose und Flüchtlinge vor Rassismus, Fremden-
feindlichkeit, Diskriminierung und durch Intoleranz motivierten Gewalttaten zu schützen und 
nationale Strategien und Programme für die Integration rechtmäßiger Migranten auszuarbeiten 
oder zu verstärken, wozu auch die aktive Mitwirkung Letzterer erforderlich ist;

8. legt den Teilnehmerstaaten nahe, in ihrer Gesetzgebung, ihrer Politik und ihren Programmen 
bewährte Praktiken umzusetzen, die mithelfen, Gesellschaften zu fördern, in denen niemand aus-
geschlossen wird und die auf der Achtung von kultureller und religiöser Vielfalt, der Menschen-
rechte und demokratischer Grundsätze gründen;

9. sagt zu, für eine effiziente Weiterführung der bisher von den Teilnehmerstaaten und einschlägi-
gen OSZE-Institutionen, insbesondere dem BDIMR durch sein Programm für Toleranz und Nicht-
diskriminierung, im Rahmen ihrer Mandate geleisteten Arbeit zur Förderung von Toleranz und 
Nichtdiskriminierung zu sorgen, wobei nachdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die bestehen-
den OSZE-Verpflichtungen zur Vermeidung von Doppelarbeit unter Berücksichtigung der Erfah-
rung und des Fachwissens anderer einschlägiger internationaler und regionaler Organisationen in 
diesem Bereich umzusetzen sind, und wird zukünftige Konferenzen auf politischer Ebene, mögli-
cherweise in regelmäßigen Zeitabständen, mit Implementierungstreffen 2008 in Erwägung ziehen;

10. ermutigt zur Schaffung innerstaatlicher Institutionen oder Fachgremien durch die Teilneh-
merstaaten, die dies noch nicht getan haben, um gegen Intoleranz und Diskriminierung vorzu-
gehen, sowie zur Entwicklung und Umsetzung nationaler Strategien und Aktionspläne in diesem 
Bereich auf der Grundlage bestehender Verpflichtungen und unter Nutzung des Know-hows und 
der Unterstützung der einschlägigen OSZE-Institutionen und gegebenenfalls einschlägiger inter-
nationaler Organisationen;

11. beschließt, Überlegungen über einen geeigneten Beitrag der OSZE zur Implementierungsphase 
der Empfehlungen der hochrangigen Gruppe der Allianz der Zivilisationen unter Berücksichti-
gung des vom Hohen Beauftragten der Vereinten Nationen für die Allianz der Zivilisationen aus-
gearbeiteten Implementierungsplans anzustellen, und empfiehlt, dass der OSZE-Generalsekretär 
in Absprache mit dem Amtierenden Vorsitzenden am bevorstehenden ersten Jährlichen Forum der 
Allianz in Madrid teilnimmt und den Teilnehmerstaaten über dessen Ergebnisse Bericht erstattet.
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Dokument des sechzehnten Treffens 
des Ministerrats
Helsinki 2008

I. Erklärungen des Ministerrats

Ministererklärung zum 60. Jahrestag der allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte

Wir, die Mitglieder des Ministerrats der OSZE, erneuern unser unverbrüchliches Bekenntnis zur 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte („Allgemeine Erklärung“), die von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 verabschiedet wurde.

Anlässlich des 60. Jahrestags der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung bekennen wir uns 
erneut dazu, in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten 
Natio nen und mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu handeln.

Im Geiste der Schlussakte von Helsinki unterstreichen wir die darin verankerten Prinzipien, die 
die Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten, insbesondere die Achtung der Menschenrechte und 
der Grundfreiheiten.

Wir betonen, dass alle Menschenrechte allgemeingültig sind.

Wir bekennen uns unverbrüchlich zur Achtung der angeborenen Würde des Menschen, die in der 
Allgemeinen Erklärung und den von uns vereinbarten einschlägigen OSZE-Dokumenten aner-
kannt wird.

Wir erklären, dass die in der Allgemeinen Erklärung enthaltenen Rechte nach wie vor von Bedeu-
tung sind.

Wir bekräftigen, dass wir die vollständige Einhaltung der OSZE-Verpflichtungen in der mensch-
lichen Dimension gewährleisten. Alle OSZE-Verpflichtungen gelten ohne Ausnahme in gleicher 
Weise für alle Teilnehmerstaaten.

Wir bekräftigen den untrennbaren Zusammenhang zwischen der Gewährleistung der Achtung 
der Menschenrechte und der Erhaltung des Friedens, der Gerechtigkeit, des Wohlergehens der 
Menschen und der Stabilität, wie dies im Konzept der gemeinsamen und umfassenden Sicherheit 
der OSZE verankert ist.

Unter Berücksichtigung der in der Schlussakte von Helsinki verankerten Prinzipien, die die 
Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten, bekräftigen wir, dass die im Bereich der menschlichen 
Dimension der OSZE übernommenen Verpflichtungen ein direktes und berechtigtes Anliegen aller 
Teilnehmerstaaten und nicht ausschließlich innere Angelegenheit des betroffenen Staates darstel-
len, wie dies im Moskauer Dokument 1991 festgelegt ist.
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Wir anerkennen den wertvollen Beitrag der OSZE zur Förderung und zum Schutz der in der All-
gemeinen Erklärung verankerten Rechte. Insbesondere anerkennen wir die Arbeit des Büros für 
demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) in Unterstützung der Teilnehmer-
staaten bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen in der menschlichen Dimension im Einklang 
mit seinem Mandat.

Aus Anlass des zehnten Jahrestags des Bestehens des Büros des Beauftragten für Medienfreiheit 
anerkennen wir die Tätigkeit dieser Institution zur Förderung unabhängiger und pluralistischer 
Medien als unerlässlich für eine freie und offene Gesellschaft und zur Rechenschaft verpflichtete 
Regierungssysteme. Wir fordern die Teilnehmerstaaten und Kooperationspartner dazu auf, ein 
für freie und unabhängige Medien gedeihliches Umfeld zu schaffen.

Aus Anlass des fünfzehnten Jahrestags des Bestehens des Hohen Kommissars für nationale Min-
derheiten anerkennen wir die Rolle des Hohen Kommissars.

Wir stehen zu unserer Verpflichtung, uns für den Aufbau, die Konsolidierung und Stärkung der 
Demokratie in unseren Ländern einzusetzen.

Wir stehen zu unserem Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit und zum gleichen Schutz aller durch 
das Gesetz, auf der Grundlage der Achtung der Menschenrechte und wirksamer, zugänglicher 
und gerechter Rechtssysteme.

Wir betonen, dass jeder das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person hat; niemand 
darf in Sklaverei gehalten werden und niemand darf Folter oder grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe ausgesetzt werden.

Wir anerkennen, dass die Menschenrechte am besten in demokratischen Gesellschaften geach-
tet werden, in denen Beschlüsse mit einem Höchstmaß an Transparenz und breiter Beteiligung 
gefasst werden. Wir unterstützen eine pluralistische Zivilgesellschaft und ermutigen zu Partner-
schaften zwischen verschiedenen, an der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte betei-
ligten Akteuren.

Wir bekräftigen, dass jeder in den Genuss der Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Überzeu-
gungsfreiheit, der Meinungsfreiheit und des Rechts auf freie Meinungsäußerung, des Rechts auf 
friedliche Versammlung und der Vereinigungsfreiheit kommen muss. Die Ausübung dieser Rechte 
darf nur gesetzlich vorgesehenen und im Einklang mit unseren völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen und unseren internationalen Verpflichtungen stehenden Einschränkungen unterworfen sein.

Ministererklärung zum 60. Jahrestag der Konvention über die Verhütung und 
Bestrafung des Völkermordes

Wir, die Mitglieder des Ministerrats der OSZE, begehen den 60. Jahrestag der am 9. Dezember 
1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedeten Konvention über die 
Verhütung und Bestrafung des Völkermordes (in der Folge als „Konvention“ bezeichnet).

Wir sind uns dessen bewusst, dass in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte die allen 
Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnende Würde und deren gleiche und unveräußer-
liche Rechte als Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt anerkannt 
wurden, und wir bekräftigen auch die einschlägigen in der Schlussakte von Helsinki festgeschrie-
benen Verpflichtungen.
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Wir bekräftigen die Bedeutung der Konvention als wichtiges internationales Rechtsinstrument 
zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes.

Wir rufen die Teilnehmerstaaten dazu auf, den ehestmöglichen Beitritt zur Konvention und die 
Beteiligung an diesem weltweiten Rahmen zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes in 
Erwägung zu ziehen, sofern sie dies noch nicht getan haben. Ferner rufen wir die Vertragsstaaten 
auf, ihre Aktivitäten zur vollständigen Umsetzung ihrer Verpflichtungen aus der Konvention zu 
verstärken und zu intensivieren.

Wir stellen fest, dass die Vereinten Nationen mit der Verabschiedung der Konvention die Tatsa-
che anerkannten, dass der Völkermord eine verabscheuungswürdige Geißel ist, die der Mensch-
heit große Verluste zugefügt hat, und ihrer Überzeugung Ausdruck verliehen, dass internationale 
Zusammenarbeit erforderlich ist, um eine Verhütung und Bestrafung des Völkermordes unver-
züglich zu ermöglichen.

Wir erkennen an, dass Völkermord eines der schwersten Verbrechen nach dem Völkerrecht ist, 
das von der gesamten internationalen Gemeinschaft verurteilt wurde und durch nichts gerecht-
fertigt werden kann.

II. Beschlüsse des Ministerrats

Beschluss Nr. 5/08

Verstärkte Reaktion der Strafgerichtsbarkeit auf den Menschhandel durch ein 
umfassendes Konzept

Der Ministerrat,

in Betonung seiner tiefen Besorgnis darüber, dass der Menschenhandel in der OSZE-Region nach 
wie vor weit verbreitet ist,

in der Erwägung, dass der Menschenhandel ein schwerwiegendes und abscheuliches Verbrechen 
ist, das die menschliche Würde verletzt und die Ausübung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten infrage stellt und das die Bildung organisierter krimineller Netzwerke fördert,

Kenntnis nehmend vom Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels,

in Bekräftigung aller OSZE-Verpflichtungen zur Bekämpfung des Menschenhandels unter beson-
derer Berücksichtigung des OSZE-Aktionsplans zur Bekämpfung des Menschenhandels einschließ-
lich seines Zusatzes betreffend die Berücksichtigung der besonderen Schutz- und Hilfsbedürftigkeit 
der Opfer von Kinderhandel (OSZE-Aktionsplan) und der Notwendigkeit ihrer Umsetzung,

unter erneutem Hinweis auf die wichtige Rolle der Sonderbeauftragten und Koordinatorin für 
die Bekämpfung des Menschenhandels (Sonderbeauftragte) im Hinblick auf die Unterstützung 
der Teilnehmerstaaten bei der Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen zur Bekämpfung des Men-
schenhandels,

unter erneuter Bekundung seiner Besorgnis darüber, dass trotz fortwährend auf internationaler, 
regionaler und nationaler Ebene getroffener Maßnahmen nach wie vor nur eine begrenzte Zahl 
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von Opfern des Menschenhandels identifiziert und unterstützt wird und dass bisher nur wenige 
Menschenhändler vor Gericht gestellt wurden,

in Anerkennung der Tatsache, dass die Bereitstellung von Schutz und Unterstützung für die Opfer 
von Menschenhandel in geeigneter Form und eine verbesserte Identifizierung der Opfer zu den 
Voraussetzungen dafür gehören, dass die Strafgerichtsbarkeit wirksam gegen den Menschenhan-
del vorgehen kann, auch durch strafrechtliche Verfolgung der Täter und ihrer Komplizen,

unter erneutem Hinweis darauf, dass die Verpflichtung, dieses Verbrechen zu bekämpfen, glei-
chermaßen für die Herkunfts-, die Transit- und die Zielländer gilt,

in Bekräftigung unserer Unterstützung für Bemühungen der Teilnehmerstaaten, in Zusammen-
arbeit mit internationalen und regionalen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und 
anderen maßgeblichen Stellen ein umfassendes, koordiniertes und ganzheitliches Konzept zur 
Bekämpfung des Menschenhandels in Erwägung zu ziehen, wozu unter anderem auch Maßnah-
men zur Verhütung des Menschenhandels, zum Schutz und zur Unterstützung der Opfer unter 
uneingeschränkter Achtung ihrer Menschenrechte und zur strafrechtlichen Verfolgung der Täter 
gehören, und die Aktivitäten grenzüberschreitender krimineller Organisationen und anderer, die 
vom Menschenhandel profitieren, zu bekämpfen,

Kenntnis nehmend von der OSZE-Konferenz über die erfolgreiche strafrechtliche Verfolgung von 
Menschenhandel – Herausforderungen und bewährte Methoden, die am 10. und 11. November 
2008 in Helsinki stattfand,

entschlossen, die Reaktion der Strafgerichtsbarkeit auf den Menschenhandel wirksamer zu gestalten,

1. legt den Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, nahe, dafür Sorge zu tragen, dass 
alle im OSZE-Aktionsplan definierten Formen von Menschenhandel in ihren innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften einen strafrechtlichen Tatbestand darstellen und dass Täter, die sich des Men-
schenhandels schuldig gemacht haben, nicht ungestraft bleiben;

2. legt den Teilnehmerstaaten nahe, dafür Sorge zu tragen, dass in die Lehrpläne für das Personal 
der Strafverfolgungsbehörden eine Ausbildung zu Fragen der Bekämpfung des Menschenhandels 
aufgenommen wird und dass die zuständigen Beamten in den nationalen Anklagebehörden und 
der Justiz eine Spezialausbildung zu Fragen der Bekämpfung des Menschenhandels erhalten. Jeder 
Teilnehmerstaat wird bei der Unterweisung seines militärischen und zivilen Personals vor Aus-
landseinsätzen Strategien und Konsequenzen hinsichtlich des Menschenhandels berücksichtigen;

3. fordert die Teilnehmerstaaten nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Strafverfol-
gungsbehörden und gegebenenfalls die Justiz untereinander und mit anderen Stellen einschließlich 
sozialer Einrichtungen sowie gegebenenfalls mit einschlägigen zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen zusammenarbeiten, um die Identifizierung der Opfer von Menschenhandel zu verbessern;

4. legt den Teilnehmerstaaten nahe, wo es angebracht und in ihren diesbezüglichen Gesetzen vor-
gesehen ist, dafür Sorge zu tragen, dass zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für den 
Schutz der Rechte von Opfern des Menschenhandels einsetzen, die Möglichkeit haben, den Opfern 
auch während eines Strafverfahrens Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen, und in die-
sem Zusammenhang die Aufnahme einer Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden 
und zivilgesellschaftlichen Organisationen in Erwägung zu ziehen;
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5. ruft die Teilnehmerstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass eine Person – wenn die Behörden 
berechtigten

Grund zur Annahme haben, dass sie ein Opfer von Menschenhandel ist – nicht vor dem ord-
nungsgemäßen Abschluss des Identifizierungsverfahrens abgeschoben wird und dass diese Person 
entsprechende Unterstützung erhält, unter anderem auch – wenn dies im innerstaatlichen Recht 
vorgesehen ist – in Form einer angemessenen Erholungs- und Bedenkzeit, in der keine Abschie-
bung erfolgen darf;

6. legt den Teilnehmerstaaten nahe, dafür Sorge zu tragen, dass Opfer von Menschenhandel ohne 
ungebührliche Verzögerung Zugang zu einer sicheren Unterbringung, psychologischer und medi-
zinischer Behandlung und Beratung über die ihnen zustehenden Rechte und zur Verfügung ste-
henden Dienste erhalten;

7. ruft die Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, besondere Maßnahmen für 
den Schutz und die Unterstützung der Opfer von Kinderhandel während des gesamten Strafver-
fahrens zu treffen, im Einklang mit den Grundsätzen des Kindeswohls, der Nichtdiskriminierung, 
der Mitwirkung und der Möglichkeit des Kindes, gehört zu werden;

8. fordert die Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, dafür Sorge zu tragen, dass 
Ermittlungen wegen Menschenhandel oder die strafrechtliche Verfolgung von Menschenhandel 
nicht von einer Anzeige oder einer Anklage des Opfers abhängig gemacht werden;

9. ruft die Teilnehmerstaaten dazu auf, sich weiterhin um Gewährleistung dessen zu bemühen, dass 
Opfer von Menschenhandel so behandelt werden, dass sie, ohne durch Einschüchterungoder Schika-
nen bedroht zu werden, in den vollen Genuss der Menschenrechte kommen, und die Tatsache anzu-
erkennen, dass die Opfer eine angemessene Zeit benötigen, um sich von ihrem Trauma zu erholen;

10. legt den Teilnehmerstaaten nahe, nach Maßgabe ihrer jeweiligen Gesetze Maßnahmen zu tref-
fen, damit Opfer von Menschenhandel die Möglichkeit haben, eine faire und angemessene Entschä-
digung für das ihnen zugefügte Leid zu erhalten und im Zuge strafrechtlicher bzw. zivilrechtlicher 
Verfahren gegebenenfalls Schadenersatz geltend zu machen;

11. ruft zu einer verstärkten Zusammenarbeit der nationalen Strafverfolgungs- und Anklagebe-
hörden mit einschlägigen internationalen Organen, einschließlich Interpol und Europol, und mit 
den Strafverfolgungsbehörden anderer Teilnehmerstaaten auf, zum Beispiel durch den Einsatz von 
Verbindungsbeamten oder gemeinsamen Ermittlungsgruppen, wo dies die Effizienz und Wirk-
samkeit der Reaktion vonseiten der Strafgerichtsbarkeit erhöht;

12. fordert die Teilnehmerstaaten nachdrücklich dazu auf, stärker gegen Menschenhandelsnetz-
werke vorzugehen, unter anderem durch Ermittlungen der Finanzbehörden, Ermittlungen bei 
Geldwäsche mit Bezug zu Menschenhandel und das Einfrieren bzw. die Beschlagnahmung des 
Vermögens von Menschenhändlern;

13. beauftragt die Sonderbeauftragte, im Rahmen der vorhandenen Ressourcen und als Teil ihrer 
regelmäßigen Berichterstattung an den Ständigen Rat in Zusammenarbeit mit den Teilnehmer-
staaten Empfehlungen darüber abzugeben, auf welche Weise die Reaktion der Strafgerichtsbarkeit 
auf den Menschenhandel weiter verstärkt werden kann.
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Beschluss Nr. 6/08

Verstärkte Bemühungen der OSZE zur Umsetzung des Aktionsplans zur 
Verbesserung der Lage der Roma und Sinti im OSZE-Gebiet

Der Ministerrat,

in Bekräftigung der Verpflichtungen der OSZE gegenüber Roma und Sinti, insbesondere der Ver-
pflichtungen aus dem Aktionsplan von 2003 zur Verbesserung der Lage der Roma und Sinti im 
OSZE-Gebiet,

in Anerkennung des wichtigen Rahmens, den der Aktionsplan für die Förderung und den Schutz 
der Menschenrechte der Roma und Sinti durch die Teilnehmerstaaten bietet,

mit der Aufforderung an die Teilnehmerstaaten, ihre Bemühungen zu verstärken, um dafür Sorge 
zu tragen, dass Roma und Sinti uneingeschränkt in die Gesellschaft eingebunden werden können, 
und Maßnahmen zu treffen, um deren Diskriminierung ein für alle Mal zu beseitigen,

daran erinnernd, dass Roma und Sinti im gesamten OSZE-Raum nach wie vor Rassismus und Dis-
kriminierung ausgesetzt sind und dass sich die Teilnehmerstaaten dazu verpflichtet haben, ihre 
Strategien und deren Umsetzung zur Bekämpfung dieser Phänomene zu verstärken,

unter Hinweis auf die Bedeutung der Kultur und Sprache der Roma als Teil des kulturellen Erbes 
vieler Länder und als fester Bestandteil der Identität von Roma und Sinti,

Kenntnis nehmend vom Lagebericht 2008 des BDIMR (Lagebericht) über die Umsetzung des Akti-
onsplans zur Verbesserung der Lage der Roma und Sinti im OSZE-Gebiet als einem Instrument zur 
Unterstützung der wirksamen Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen in Bezug auf Roma und Sinti,

unter erneutem Hinweis auf den Beitrag der Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der Roma und 
Sinti zur regelmäßigen Überprüfung und Beurteilung der Umsetzung des Aktionsplans,

unter Hinweis auf die Bedeutung der einschlägigen OSZE-Institutionen und -Strukturen in Bezug 
auf die Unterstützung der Umsetzung des Aktionsplans und ferner unter Betonung der Wichtig-
keit einer wirksamen Koordinierung und Zusammenarbeit innerhalb der OSZE,

Kenntnis zunehmend vom Zusätzlichen Treffen zur menschlichen Dimension, das am 10. und 
11. Juli 2008 zum Thema „Nachhaltige Strategien zur Integration der Roma und Sinti“ stattfand,

entschlossen, die Bemühungen der OSZE zur Umsetzung des Aktionsplans zur Verbesserung der 
Lage der Roma und Sinti im OSZE-Gebiet zu verstärken,

1. fordert die Teilnehmerstaaten dringend auf, Roma- und Sintikindern den gleichberechtigten 
Zugang zu Schulbildung zu ermöglichen und einen frühen Schuleintritt zu fördern, als Mittel zur 
Verhinderung der sozialen Ausgrenzung und Marginalisierung und zur Verbesserung der Lage 
der Roma und Sinti auf lange Sicht. Diesbezüglich betont der Ministerrat, dass Bildungspolitik 
darauf abzielen sollte, Roma und Sinti in das Regelschulwesen einzubinden;

2. fordert das BDIMR auf, im Rahmen der bestehenden Ressourcen den Teilnehmerstaaten auf 
deren Ersuchen dabei zu helfen, den frühzeitigen Zugang von Roma- und Sintikindern zu Schul-
bildung zu fördern. Er fordert die Teilnehmerstaaten diesbezüglich dringend auf, gegebenenfalls 
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Initiativen zur Information der Öffentlichkeit, auch unter Einschluss der Volksgruppe der Roma 
und Sinti, über die Vorteile eines frühzeitigen Schulunterrichts durchzuführen;

3. fordert die Teilnehmerstaaten auf, in Zusammenarbeit mit Roma und Sinti ihre Bemühungen 
zur Hebung des Bewusstseins bei Roma und Sinti für die Bedeutung der Einschulung und eines 
regelmäßigen Schulbesuchs zu intensivieren;

4. legt den Teilnehmerstaaten nahe, bei der Überprüfung ihrer Gesetze und Strategien zu Roma und 
Sinti auch Fragen der Roma und Sinti zu berücksichtigen, insbesondere in den vorrangigen Berei-
chen des Aktionsplans von 2003 zur Verbesserung der Lage der Roma und Sinti im OSZE-Gebiet;

5. fordert für die Lage der Roma und Sinti zuständige eigene nationale Behörden – wie jene für 
Minderheiten, den Zugang zu Gesundheitseinrichtungen, Bildung, Wohnraum, die Bekämpfung 
von Diskriminierung, Polizei und Medien – auf, ihre Bemühungen zu verstärken, um die Umset-
zung der OSZE-Verpflichtungen im Rahmen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu Gleich-
stellung und Nichtdiskriminierung sicherzustellen. Im Zusammenhang damit sollte der Lage von 
Romafrauen und -mädchen besondere Aufmerksamkeit zuteil werden;

6. legt den Teilnehmerstaaten nahe, sofern sie das bislang noch nicht getan haben, unter Einbin-
dung auf der geeigneten Ebene von Roma und maßgeblichen Regierungsstellen einen institutio-
nellen Rahmen zu schaffen, um die Umsetzung von Strategien und Programmen zur Verbesserung 
der Lage der Roma und Sinti zu erleichtern;

7. legt den Teilnehmerstaaten nahe, ihre Bemühungen zur aktiven Einbindung der Volksgruppe 
der Roma und Sinti in den politischen Entscheidungsprozess betreffend Roma und Sinti zu ver-
stärken und die tatsächliche Teilnahme der Roma und Sinti am öffentlichen und politischen Leben 
zu fördern;

8. fordert die fortgesetzte Koordinierung und Zusammenarbeit im Rahmen der vorhandenen Res-
sourcen in der OSZE und gegebenenfalls mit den maßgeblichen internationalen Akteuren wie dem 
Europarat und der Europäischen Union;

9. fordert verstärkte Bemühungen zur Sensibilisierung für die OSZE-Verpflichtungen in Bezug auf 
Roma und Sinti und unterstreicht diesbezüglich, wie wertvoll die Berichterstattung des BDIMR-
Direktors über den Stand der Umsetzung des Aktionsplans als Teil seiner regelmäßigen Bericht-
erstattung an den Ständigen Rat gemäß Kapitel X Absätze 133 und 134 des Aktionsplans istelf.

Beschluss Nr. 7/08

Weitere Stärkung der Rechtstaatlichkeit im OSZE-Raum

Der Ministerrat,

in Bekräftigung des Bekenntnisses der OSZE-Teilnehmerstaaten zur Rechtsstaatlichkeit und zu 
den in der Schlussakte von Helsinki 1975 enthaltenen Prinzipien, die die Beziehungen der Teilneh-
merstaaten leiten, sowie zur Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen nach Treu und Glauben 
und unter erneutem Hinweis auf die Entschlossenheit der OSZETeilnehmerstaaten, sich für eine 
strikte Einhaltung dieser Prinzipien einzusetzen,
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unter Hinweis auf die OSZE-Dokumente von Wien 1989, Kopenhagen 1990, Moskau 1991, Buda-
pest 1994 und Istanbul 1999 und auf Beschluss Nr. 12/05 des Ministerratstreffens von Laibach über 
die Einhaltung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit in Systemen der Strafrechtspflege,

ferner unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und in Kenntnis des Inter-
nationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte,

ferner unter Hinweis auf andere einschlägige Dokumente der Vereinten Nationen, in denen unter 
anderem die Notwendigkeit eines weltweiten Bekenntnisses zur Rechtsstaatlichkeit und von deren 
Umsetzung auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene und das Bekenntnis zu einer auf 
Rechtsstaatlichkeit und dem Völkerrecht beruhenden internationalen Ordnung bekräftigt wird,

in Betonung der Bedeutung, die wir den Menschenrechten, der Rechtsstaatlichkeit und der Demo-
kratie beimessen, die alle miteinander verbunden sind und einander verstärken,

ferner in Betonung der Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit als dimensionsübergreifende Frage 
im Hinblick auf die Gewährleistung der Achtung der Menschenrechte und der Demokratie, von 
Sicherheit und Stabilität, Good Governance, gegenseitigen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, 
Investitionssicherheit und eines günstigen Wirtschaftsklimas sowie ihrer Rolle im Kampf gegen 
Korruption, organisierte Kriminalität und alle Arten des unerlaubten Handels, einschließlich des 
Drogen-, Waffen- und Menschenhandels, womit sie als Grundlage für die politische, wirtschaft-
liche, soziale und ökologische Entwicklung in den Teilnehmerstaaten dient,

ferner in Betonung der Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit bei der Umsetzung von OSZE-Beschlüs-
sen und -Dokumenten im politisch-militärischen Bereich,

unter Berücksichtigung der Aktivitäten der einschlägigen Durchführungsorgane der OSZE in 
Bezug auf Rechtsstaatlichkeit, insbesondere des Sekretariats, des BDIMR und der OSZE-Feldope-
rationen, mit denen sie die Teilnehmerstaaten bei der Stärkung ihrer rechtsstaatlichen Kapazitä-
ten unterstützen, sowie unter Berücksichtigung der Rolle der Parlamentarischen Versammlung 
der OSZE im Hinblick auf die Förderung der Achtung der Rechtsstaatlichkeit im OSZE-Raum,

unter Berücksichtigung einschlägiger OSZE-Veranstaltungen zum Thema Rechtsstaatlichkeit, ins-
besondere des Seminars zur menschlichen Dimension 2008 zum Thema Verfassungsgerichtsbar-
keit sowie einschlägiger Zusätzlicher Treffen zur menschlichen Dimension,

unter Berücksichtigung der in den Teilnehmerstaaten laufenden oder geplanten bilateralen Akti-
vitäten hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit,

unter Betonung der Tatsache, dass es wichtig ist, der OSZE Rechtspersönlichkeit, Rechtsfähigkeit 
sowie Vorrechte und Immunitäten einzuräumen und somit die rechtliche Grundlage der OSZE 
zu stärken,

1. ruft die OSZE-Teilnehmerstaaten auf, ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen und ihren OSZE-
Verpflichtungen in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit auf internationaler wie auch auf nationaler Ebene 
nachzukommen, einschließlich aller Aspekte ihrer Gesetzgebung, Verwaltung und Justiz;

2. ruft die Teilnehmerstaaten auf, gegebenenfalls zu OSZE-Projekten und -Programmen beizutra-
gen, deren Ziel die Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit ist;
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3. legt den einschlägigen Durchführungsorganen der OSZE nahe, im Einklang mit ihrem jeweili-
gen Mandat und im Rahmen der vorhandenen Ressourcen sowie in Zusammenarbeit mit einschlä-
gigen internationalen Organisationen weiter nach Synergien zu suchen und diese zu nutzen, um 
Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen bei der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit zu unterstützen;

4. legt den Teilnehmerstaaten nahe, gegebenenfalls mit Unterstützung einschlägiger Durchfüh-
rungsorgane der OSZE im Einklang mit deren Mandaten und im Rahmen der vorhandenen Res-
sourcen ihre Bemühungen um Weitergabe von Informationen und nachahmenswerten Praktiken 
fortzusetzen und zu verstärken und die Rechtsstaatlichkeit unter anderem in folgenden Berei-
chen zu stärken:

• Unabhängigkeit der Rechtsprechung, effiziente Rechtspflege, Recht auf ein faires Verfahren, 
Anspruch auf Zugang zu einem Gericht, Rechenschaftspflicht staatlicher Institutionen und 
Beamter, Achtung der Rechtsstaatlichkeit in der öffentlichen Verwaltung, Anspruch auf recht-
lichen Beistand und Achtung der Menschenrechte von Inhaftierten;

• Einhaltung völkerrechtlicher Verpflichtungen als Schlüssel zur Stärkung der Rechtsstaatlich-
keit im OSZE-Raum;

• Bekenntnis zum Prinzip der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten;

• Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte im Kampf gegen den Terrorismus im 
Einklang mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen und OSZE Verpflichtungen;

• Verhütung von Folter bzw. einer anderen grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden 
Behandlung oder Strafe, unter anderem durch Zusammenarbeit mit den zuständigen zwischen-
staatlichen Organen;

• wirksame Rechtsvorschriften und Rahmenbedingungen in Verwaltung und Justiz, um wirt-
schaftliche Aktivitäten, Handel und Investitionen in den Teilnehmerstaaten und zwischen 
ihnen zu erleichtern;

• Achtung der Rechtsstaatlichkeit im Hinblick auf den Schutz der natürlichen Umwelt im OSZE-
Raum;

• Bewusstseinsbildung für Fragen der Rechtsstaatlichkeit an Gerichten, bei Strafverfolgungsbe-
hörden, bei der Polizei und im Strafvollzug sowie in der Ausbildung von Juristen;

• Rechtsstaatlichkeit als Unterrichtsthema sowie Interaktions- und Austauschmöglichkeiten für 
Juristen, Wissenschaftler und Studenten der Rechtswissenschaften aus verschiedenen Teilneh-
merstaaten in der OSZE-Region;

• die Rolle der Verfassungsgerichte oder vergleichbarer Institutionen der Teilnehmerstaaten als 
Garanten, dass sich alle staatlichen Institutionen das Handeln im Einklang mit Rechtsstaatlich-
keit, Demokratie und Menschenrechten zum Prinzip machen;

• gegebenenfalls Bereitstellung wirksamer Rechtsbehelfe und Zugang zu diesen;

• Einhaltung rechtsstaatlicher Standards und Gepflogenheiten in der Strafrechtspflege;

• Kampf gegen Korruption;

5. beauftragt die einschlägigen Durchführungsorgane der OSZE, in enger Absprache und Zusam-
menarbeit mit den Teilnehmerstaaten und im Rahmen der vorhandenen Ressourcen im Jahr 2009 
ein Seminar mit dem Schwerpunktthema Rechtsstaatlichkeit zu veranstalten, das als Plattform für 
den Austausch bewährter Praktiken zwischen den Teilnehmerstaaten zu Fragen der Rechtsstaat-
lichkeit dienen könnte.
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Beschluss Nr. 8/08

Beitrag der OSZE zur Umsetzungsphase der Initiative „Allianz der Zivilisationen“

Der Ministerrat,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, das Verständnis füreinander und kooperative Beziehungen 
zwischen den Nationen über alle Kulturen und Zivilisationen hinweg zu fördern,

entschlossen, der Radikalisierung und dem gewalttätigen Extremismus, die zu Terrorismus füh-
ren, entgegenzuwirken,

unter Betonung der Rolle der OSZE als regionale Abmachung im Sinne von Kapitel VIII der Charta 
der Vereinten Nationen,

unter Hervorhebung des ungebrochenen Interesses der OSZE an der unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen begründeten Initiative „Allianz der Zivilisationen“ entsprechend den Minis-
terratsbeschlüssen von Laibach, Brüssel und Madrid,

unter erneutem Hinweis auf unsere Verpflichtungen zur Bekämpfung von Intoleranz und Diskri-
minierung und zur Förderung der gegenseitigen Achtung und des Verständnisses füreinander,

unter Hinweis auf den ersten Beitrag der OSZE zur Initiative „Allianz der Zivilisationen“, der dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen 2006 unterbreitet wurde,

unter Berücksichtigung des vom Hohen Beauftragten der Vereinten Nationen für die Initiative 
„Allianz der Zivilisationen“ ausgearbeiteten Umsetzungsplans,

beschließt, im Rahmen der vorhandenen Ressourcen:

1. den Generalsekretär der OSZE zu ermächtigen, die Entwicklung der „Allianz der Zivilisatio-
nen“ zu verfolgen und eine Zusammenarbeit im Rahmen der „Allianz der Zivilisationen“ in Bezug 
auf Projekte in Bereichen von gemeinsamem Interesse und beiderseitigem Nutzen, die die Umset-
zung von OSZE-Verpflichtungen voranbringen, in Erwägung zu ziehen, und beauftragt ihn, den 
Teilnehmerstaaten Bericht zu erstatten;

2. dem Generalsekretär der OSZE zu empfehlen, nach Rücksprache mit dem Amtierenden Vorsit-
zenden am bevorstehenden Zweiten Forum der Initiative „Allianz der Zivilisationen“ am 2. und 3. 
April 2009 in Istanbul teilzunehmen und den Teilnehmerstaaten über dessen Ergebnis zu berichten.

Beschluss Nr. 10/08

Weitere Förderung der Terrorismusbekämpfung durch die OSZE

Der Ministerrat,

unter erneuter Betonung der Entschlossenheit der OSZE-Teilnehmerstaaten, den Terrorismus in 
allen seinen Arten und Erscheinungsformen als Verbrechen zu bekämpfen, für das es, was auch 
immer seine Motivation oder Ursache sein mag, keine Rechtfertigung gibt, und diesen Kampf 
unter Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem 
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Völkerrecht, insbesondere den internationalen Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsrecht und 
dem humanitären Völkerrecht, zu führen,

in Bekräftigung der bestehenden OSZE-Verpflichtungen im Kampf gegen den Terrorismus und 
der Absicht, Aktivitäten gegen den Terrorismus auch weiterhin hohen Stellenwert in der OSZE 
einzuräumen,

in Bekräftigung der Unterstützung der OSZE-Teilnehmerstaaten für die Weltweite Strategie der 
Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus,

erfreut über die von den Führern der G-8 auf dem Gipfeltreffen von Hokkaido Toyako am 9. Juli 
2008 verabschiedete Erklärung zur Terrorismusbekämpfung,

unter erneutem Hinweis auf die Notwendigkeit, den Bedingungen entgegenzuwirken, die geeig-
net sind, den Terrorismus zu begünstigen und zu unterstützen, insbesondere indem Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit uneingeschränkt geachtet werden, allen Bürgern die volle Teilnahme am 
politischen Leben zugestanden wird, in ihrer Gesellschaft Diskriminierung verhindert und zum 
interkulturellen und interreligiösen Dialog ermutigt wird, die Zivilgesellschaft in die Suche nach 
gemeinsamen politischen Lösungen von Konflikten eingebunden wird, die Menschenrechte und 
Toleranz gefördert werden und die Armut bekämpft wird,

unter Hinweis, unter anderem, auf die Erklärung des Ministerrats von Sofia zur Verhütung und 
Bekämpfung des Terrorismus (2004), die Ministererklärung von Brüssel über die Unterstützung und 
Förderung des völkerrechtlichen Rahmens für die Bekämpfung des Terrorismus (MC.DOC/5/06) 
sowie die Ministererklärung von Madrid über die Unterstützung der Weltweiten Strategie der Ver-
einten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus (MC.DOC/3/07),

unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 5/07 des Ministerrats von Madrid über öffentlich-private Part-
nerschaften zur Bekämpfung des Terrorismus sowie auf den Beschluss Nr. 6/07 des Ministerrats 
von Madrid über den Schutz kritischer Energieinfrastruktur vor Terroranschlägen,

Kenntnis nehmend von der OSZE-Folgekonferenz über öffentlich-private Partnerschaften: Part-
nerschaft zwischen staatlichen Behörden, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft zur Bekämpfung 
des Terrorismus, die am 15. und 16. September 2008 in Wien veranstaltet wurde und zur Ermitt-
lung möglicher weiterer Bereiche der Zusammenarbeit auf dem Gebiet öffentlich-privater Part-
nerschaften im Hinblick auf die Bekämpfung des Terrorismus beitrug,

Kenntnis nehmend von der Arbeitstagung zur Verhütung von gewalttätigem Extremismus und 
Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, die am 24. Oktober 2008 in Wien abgehalten wurde 
und bei der die Notwendigkeit eines besseren Verständnisses des Phänomens und dimensions-
übergreifender Reaktionen festgestellt wurde,

Kenntnis nehmend von der Arbeitstagung über die Verstärkung der rechtlichen Zusammenar-
beit in Strafsachen im Zusammenhang mit Terrorismus, die am 1. und 2. April 2008 in Ankara 
(Türkei) stattfand und die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit in diesem Zusam-
menhang unterstrich,

ferner in Kenntnisnahme der subregionalen OSZE-Konferenz 2008 in Zentralasien über öffent-
lich-private Partnerschaft, die am 4. und 5. November 2008 in Bischkek (Kirgisische Republik) 
stattfand und die Bedeutung des Aufbaus öffentlich-privater Partnerschaften für die Terrorismus-
bekämpfung auf regionaler und subregionaler Ebene deutlich machte,
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Kenntnis nehmend von der im System der Vereinten Nationen durchgeführten Überprüfung der 
Umsetzung der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus, an 
der sich die OSZE-Aktivitäten zur Bekämpfung des Terrorismus orientieren, sowie ihres Beitrags 
zur Belebung der weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Terrorismus,

1. fordert die Teilnehmerstaaten und die Durchführungsorgane der OSZE auf, ihre Bemühun-
gen im Hinblick auf einen aktiven Beitrag zur Umsetzung der Weltweiten Strategie der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus und anderer Dokumente der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung des Terrorismus fortzusetzen;

2. fordert die Teilnehmerstaaten auf, weiterhin öffentlich-private Partnerschaften mit der Zivil-
gesellschaft, den Medien, der Wirtschaft und der Industrie im Hinblick auf die Bekämpfung des 
Terrorismus zu fördern, unter anderem durch die Weitergabe von Erfahrungen und den Austausch 
einschlägiger Informationen über nachahmenswerte nationale Praktiken auf Ebene der OSZE wie 
auch gegebenenfalls auf nationaler, subregionaler und regionaler Ebene;

3. beauftragt den Generalsekretär und die maßgeblichen Durchführungsorgane der OSZE, die Ver-
anstaltung von Expertenseminaren, Arbeitstagungen und Simulationen im Jahr 2009 im Rahmen 
verfügbarer Ressourcen zu unterstützen, die zu Initiativen für öffentlichprivate Partnerschaften in 
Bereichen wie der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und mit den Medien bei der Terroris-
musbekämpfung, der Förderung des interkulturellen und interreligiösen Dialogs bei der Terroris-
musbekämpfung, dem Schutz nicht nuklearer kritischer Energieinfrastruktur gegen terroristische 
Angriffe und der Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus und der Geldwäsche ermutigen, 
insbesondere in Bezug auf die Umsetzung der Sonderempfehlungen der Arbeitsgruppe „Finanzi-
elle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“ betreffend die Terrorismusfinanzierung;

4. fordert die Teilnehmerstaaten der OSZE auf, bei der Bekämpfung von gewalttätigem Extremis-
mus und Radikalisierung, die in ihrem jeweiligen Land zu Terrorismus führen, von den Durch-
führungsorganen der OSZE Gebrauch zu machen. Zu diesem Zweck werden die Teilnehmerstaaten 
dazu ermutigt, weiterhin Vorstellungen und bewährte nationale Praktiken in Bezug auf ihre Stra-
tegien und Maßnahmen zur Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, 
die zu Terrorismus führen, auszutauschen und ihre Zusammenarbeit mit den Medien, der Wirt-
schaft, der Industrie und der Zivilgesellschaft zu verstärken;

5. beauftragt den Generalsekretär, in Rücksprache mit den zuständigen Durchführungsorganen 
der OSZE im Rahmen der vorhandenen Ressourcen einen Bericht über deren Aktivitäten zur Ter-
rorismusbekämpfung auszuarbeiten. Der Bericht sollte auf die bestehenden Mandate und OSZE-
Verpflichtungen im Bereich der Terrorismusbekämpfung eingehen und die Tätigkeit der OSZE 
zur Terrorismusbekämpfung unter Berücksichtigung der Kapazitäten und Ressourcen der OSZE 
einer Beurteilung unterziehen und den Teilnehmerstaaten bis 1. April 2009 zur Erörterung in den 
maßgeblichen Gremien übermittelt werden. Danach werden die Teilnehmerstaaten, wie in MC(10).
DEC/3 vorgesehen, die Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen bei der Terrorismusbekämpfung 
auf der Jährlichen Sicherheitsüberprüfungskonferenz 2009 überprüfen;

6. ermutigt die Kooperationspartner dazu, die Bestimmungen dieses Beschlusses freiwillig umzu-
setzen, und lädt sie ein, an den im Rahmen dieses Beschlusses durchzuführenden Aktivitäten teil-
zunehmen.
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Dokument des siebzehnten Treffens 
des Ministerrats
Athen 2009

I. Erklärungen des Ministerrats

Ministererklärung zum Korfu-Prozess der OSZE: Die Sicherheit und 
Zusammenarbeit von Vancouver bis Wladiwostok erneut bekräftigen-überdenken-
wiederbeleben

1. Wir, die Außenminister der 56 Teilnehmerstaaten der Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa, treten nach unserem informellen Treffen in Korfu zum zweiten Mal in die-
sem Jahr zusammen, um die bedeutenden Fortschritte feierlich zu begehen, die wir gemeinsam 
seit der Wiedervereinigung Europas und der Überwindung seiner einstigen Teilung verwirklicht 
haben. Erneut erklären wir, dass die Vision eines freien, demokratischen und stärker integrierten 
OSZE-Raumes von Vancouver bis Wladiwostok ohne Trennlinien und Zonen mit unterschiedlichem 
Sicherheitsniveau nach wie vor unser gemeinsames Ziel ist, das zu erreichen wir entschlossen sind.

2. Um dieses Ziel zu verwirklichen, bleibt noch viel zu tun. Nach wie vor bereitet uns große Sorge, 
dass die Prinzipien der Schlussakte von Helsinki und die OSZE-Verpflichtungen nicht vollständig 
eingehalten und umgesetzt werden; dass man im Einsatz von Gewalt noch immer eine Möglichkeit 
zur Beilegung von Auseinandersetzungen sieht; dass die Gefahr von Konflikten zwischen Staaten 
noch nicht endgültig aus der Welt geschafft ist und es sogar in den letzten Jahrzehnten zu bewaff-
neten Konflikten kam; dass es nach wie vor Spannungen gibt und viele Konflikte noch immer nicht 
gelöst sind; dass der Stillstand in der konventionellen Rüstungskontrolle, in der Lösung von Mei-
nungsverschiedenheiten auf diesem Gebiet, in der Wiederaufnahme der vollständigen Umsetzung 
des KSE- Vertragsregimes und in der Wiederherstellung von dessen Funktionsfähigkeit dringend 
ein abgestimmtes Vorgehen der Vertragsstaaten erfordert; und dass unsere gemeinsamen Errun-
genschaften auf den Gebieten Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Grundfreiheiten voll-
ständig abgesichert und ausgebaut werden müssen. Dies alles in einer Zeit, in der es mehr denn 
je geboten ist, eine gemeinsame Antwort auf die neuen transnationalen Bedrohungen zu finden.

3. Es ist uns bewusst, dass wir zur Bewältigung dieser – durch die aktuelle weltweite Finanz- und 
Wirtschaftskrise verschärften – Sicherheitsherausforderungen uns erneut zu unserer Verpflich-
tung bekennen sollten, Ergebnisse auf dem Weg des multilateralen Dialogs und der multilate-
ralen Zusammenarbeit herbeiführen zu wollen. Oberste Priorität ist es, das Vertrauen zwischen 
uns wieder herzustellen und uns wieder den Sinn unseres gemeinsamen Zieles in Erinnerung zu 
rufen, das unsere Vorgänger vor nunmehr fast 35 Jahren in Helsinki vereinte. Im Zusammenhang 
damit begrüßen wir den auf dem Ministerrat von Helsinki 2008 eingeleiteten und vom griechi-
schen Vorsitz im Juni 2009 als „Korfu-Prozess“ zur Verwirklichung der oben erwähnten Ziele 
aufgenommenen Dialog über gegenwärtige und künftige sicherheitspolitische Herausforderun-
gen im euroatlantischen und eurasischen Raum. Das in Korfu erstmalig abgehaltene informelle 
OSZE-Ministertreffen mit seinem breiten Teilnehmerkreis erachten wir als Meilenstein in diesem 
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Prozess, in dem unser politischer Wille zum Ausdruck kam, uns den sicherheitspolitischen Her-
ausforderungen in allen drei OSZE-Dimensionen zu stellen.

4. Bereits jetzt hat der Korfu-Prozess die Qualität unseres politischen Dialogs in der OSZE über 
Sicherheit und Zusammenarbeit von Vancouver bis Wladiwostok verbessert und zu dessen Wie-
derbelebung beigetragen. Wir haben uns dazu verpflichtet, diesen Prozess, für den wir uns ehrgei-
zige, konkrete und pragmatische Ziele vorgenommen haben, fortzusetzen und weiterzuentwickeln 
und uns zugleich auch auf die Kernfragen unserer bisherigen Arbeit zu konzentrieren. Die Reak-
tion der OSZE Aufgrund ihres breiten Teilnehmerkreises und ihres mehrdimensionalen Ansatzes 
für gemeinsame, umfassende, kooperative und unteilbare Sicherheit bietet die OSZE das geeig-
nete Forum für diesen Dialog. Wir begrüßen die wertvollen Beiträge aller mit Sicherheitsfragen 
befassten einschlägigen Organisationen und Institutionen auf der Grundlage der Plattform für 
kooperative Sicherheit.

5. Der Dialog im Rahmen des Korfu-Prozesses wird in der OSZE und in den Prinzipien Gleichheit, 
Partnerschaft, Zusammenarbeit, Nicht-Ausschluss und Transparenz verankert sein. Sein Ziel wird 
es sein, sich mit Meinungsverschiedenheiten offen, aufrichtig und unvoreingenommen auseinander-
zusetzen, im Bewusstsein unserer Unterschiedlichkeit und Anliegen, im Geiste gegenseitiger Ach-
tung und des Verständnisses füreinander. Er wird auf drei grundsätzlichen Leitgedanken aufbauen:

(a) Festhalten am Konzept der umfassenden, kooperativen und unteilbaren Sicherheit, wie es in 
den Grundlagendokumenten der OSZE verankert ist

(b) Einhaltung der OSZE-Normen, -Prinzipien und -Verpflichtungen in allen drei Dimensionen 
der OSZE, nach Treu und Glauben, ohne Einschränkung und von allen in gleicher Weise;

(c) Entschlossenheit, die Partnerschaft und Zusammenarbeit im OSZE-Raum zu stärken sowie 
die Wirksamkeit der OSZE und ihren Beitrag zur Sicherheit in unserem gemeinsamen Raum zu 
verstärken.

6. Unsere ständigen Vertreter bei der OSZE in Wien werden den Korfu-Prozess im Einklang mit 
dem heute gefassten Beschluss weiterentwickeln. Wir stehen zu unserer Zusage, dem Korfu-Pro-
zess einen starken politischen Anstoß zu geben und sehen der erneuten Beurteilung seiner Ent-
wicklung 2010 entgegen, die in einem Format und auf einer Ebene erfolgen wird, die uns geeignet 
erscheinen, und bei der wir uns ansehen werden, welche Ergebnisse wir erreicht haben.

(…)

Ministererklärung zum fünfundsechzigsten Jahrestag des Endes des zweien 
Weltkriegs

2010 jährt sich zum fünfundsechzigsten Mal das Ende der Schlachten des Zweiten Weltkriegs, der 
unendliches Leid und Zerstörung mit sich brachte. Dieser Krieg erwies sich als eine der größten 
Tragödien, die die Völker Europas und der ganzen Welt heimsuchten. Er dauerte sechseinhalb 
Jahre und forderte unzählige Millionen Tote. Im Krieg kam es zu Verletzungen der Menschen-
rechte und Freiheiten, zu Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit.

Wir trauern um alle Menschen, die als Opfer des Krieges, durch den Holocaust, Besetzungen und 
Unterdrückung ums Leben kamen. Wir erweisen den Kriegsteilnehmern und allen, die für den 
Sieg der Menschlichkeit über Faschismus, Diktatur, Unterdrückung und Aggression kämpften, 
die Ehre. Die Zeit wird die Bedeutung ihres Opfers nicht schmälern und wir werden stets ihrer 
heldenhaften Taten gedenken.
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Fest entschlossen zu verhindern, dass es in Europa und weltweit wieder zu einer solchen Katast-
rophe kommt, haben unsere Länder ein klares und unmissverständliches Bekenntnis zu Frieden, 
Sicherheit und Demokratie, insbesondere durch die Gründung der Vereinten Nationen und die 
Schaffung regionaler Organisationen, abgegeben. Heute erfüllen uns unsere gemeinsamen Leis-
tungen mit Stolz, und wir begrüßen mit Freude die Fortschritte der letzten fünfundsechzig Jahre 
bei der Bewältigung des tragischen Erbes des Zweiten Weltkriegs, hin zu weltweitem Frieden und 
weltweiter Sicherheit, zu Versöhnung, internationaler und regionaler Zusammenarbeit und zur För-
derung der demokratischen Werte, der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Wir unterstreichen 
die wichtige Rolle, die die KSZE und OSZE in den letzten Jahrzehnten diesbezüglich gespielt haben.

Eingedenk der Schlussakte von Helsinki, der Charta von Paris für ein neues Europa, der Europäi-
schen Sicherheitscharta und anderer vereinbarter OSZE-Dokumente sollten wir keine Trennlinien 
dulden und werden wir keine Anstrengung scheuen, um zu verhindern, dass sich neue Gräben im 
OSZE-Raum auftun, und um auszumerzen, woraus Feindseligkeit, Spannungen und Konfronta-
tion entstehen können. Wir bekräftigen unseren Standpunkt, dass innerhalb der OSZE kein Staat 
oder keine Staatengruppe irgendeinen Teil des OSZE-Raumes als seinen Einflussbereich beanspru-
chen kann. Wir sind entschlossen, unsere gemeinsamen Bemühungen im Hinblick auf die Schaf-
fung eines gemeinsamen und unteilbaren Sicherheitsraums im OSZE-Gebiet auf der Grundlage 
von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, wirtschaftlichem Wohlstand, sozialer Gerechtigkeit und der 
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Rechte von Angehörigen 
nationaler Minderheiten, zu schaffen. Dies ist und bleibt unser gemeinsames Ziel.

Eine ehrliche und eingehende Erforschung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs trägt zur Ver-
söhnung bei.

Aus der Geschichte wissen wir um die Gefahren von Intoleranz, Diskriminierung, Extremismus 
und Hass aus ethnischen, rassischen und religiösen Motiven. Wir sind entschlossen, diese Bedro-
hungen zu bekämpfen, auch durch die OSZE, und weisen alle Versuche, sie zu rechtfertigen, mit 
Nachdruck zurück.

Wir verurteilen aufs schärfste jegliche Leugnung des Holocausts. Wir verurteilen alle Formen der 
ethnischen Säuberung. Wir bekräftigen unser unverändertes Bekenntnis zu dem am 9. Dezember 
1948 verabschiedeten Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Verhütung und Bestra-
fung des Völkermords und rufen die Teilnehmerstaaten dazu auf, alles in ihrer Macht Stehende 
zu tun, um dafür sorgen, dass heute und in allen Zeiten jeder Versuch, Völkermord zu begehen, 
verhindert wird. Wer sich solcher Verbrechen schuldig macht, sollte vor Gericht gestellt werden.

Die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg haben auch heute noch Gültigkeit, sind wir doch aufge-
rufen, mit vereinten Kräften und Bemühungen den Bedrohungen und Herausforderungen unse-
rer gemeinsamen Sicherheit und Stabilität entgegenzutreten und unsere gemeinsamen Prinzipien 
zu verteidigen. Mit neuen Zeiten kamen neue Bedrohungen und Herausforderungen, von denen 
der Terrorismus eine der gefährlichsten ist. Wir werden ihn und andere Sicherheitsbedrohungen 
gemeinsam, unter anderem durch die OSZE, bekämpfen.

Wir sind der Überzeugung, dass die friedliche Lösung aller bestehenden Konflikte, die Einhal-
tung der Völkerrechtsnormen, die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, die 
Erfüllung der in der Schlussakte von Helsinki und den anderen vereinbarten OSZE-Dokumenten 
enthaltenen Verpflichtungen der beste Weg ist, um jenen die Ehre zu erweisen, die für Frieden, 
Freiheit, Demokratie und Menschenwürde gekämpft haben, um aller Opfer des Zweiten Weltkriegs 
zu gedenken, die Vergangenheit zu bewältigen und die heutige Generation und die kommenden 
Generationen vor der Geißel des Krieges und der Gewalt zu bewahren.
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Ministererklärung zum 25. Jahrestag der Verabschiedung des Übereinkommens 
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedgrigende 
Behandlung oder Strafe

1. Wir, die Mitglieder des Ministerrats der OSZE, erneuern unser festes Bekenntnis zum Über-
einkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe, das von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1984 ver-
abschiedet wurde und dem alle OSZE-Teilnehmerstaaten beigetreten sind.

2. Aus Anlass des 25. Jahrestags der Verabschiedung dieses Übereinkommens erklären wir erneut, 
dass – wie auch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte besagt – niemand der Folter oder 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden darf.

3. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass Folter ein äußerst schweres Verbrechen darstellt, und 
erklären, dass die Freiheit von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung oder Strafe ein Recht ist, von dem es keine Ausnahme geben kann und das die 
dem Menschen innewohnende Würde und Unversehrtheit schützt.

4. Wir verurteilen aufs Schärfste alle Formen der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, die immer und überall verboten sind und verboten 
bleiben und niemals zu rechtfertigen sind.

5. Es erfüllt uns mit großer Sorge, dass Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung oder Strafe in vielen Teilen der Welt, darunter auch in OSZETeilnehmers-
taaten, nach wie vor stattfinden.

6. Wir geloben daher, das im Übereinkommen festgelegte absolute Verbot der Folter und anderer 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe zu achten, seine Bestim-
mungen uneingeschränkt nach Treu und Glauben zu erfüllen und im vollen Einklang mit allen 
seinen Prinzipien zu handeln.

7. Wir fordern die Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, einen möglichst raschen 
Beitritt zum Fakultativprotokoll zum Übereinkommen in Erwägung zu ziehen.

8. Wir bekräftigen auch unsere Entschlossenheit, unsere gemeinsamen OSZE-Verpflichtungen zur 
Ausmerzung der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe vollständig umzusetzen.

9. Wir werden uns verstärkt bemühen, nachhaltige, entschlossene und wirksame Maßnahmen zur 
Verhütung und Bekämpfung der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung zu ergreifen und für eine vollständige Rehabilitierung der Folteropfer Sorge zu tragen.

10. Wir anerkennen den wertvollen Beitrag der OSZE zur Förderung der im Übereinkommen ver-
ankerten Prinzipien und Bestimmungen.

11. Wir erachten es zu diesem Zweck als wichtig, mit den maßgeblichen internationalen Regie-
rungsinstitutionen uneingeschränkt zusammenzuarbeiten.

12. Wir würdigen das unermüdliche Bemühen der Zivilgesellschaft, sich für die Verhütung von 
Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe ein-
zusetzen und das Leid der Opfer zu lindern.
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II. Beschlüsse des Ministerrats

Beschluss Nr. 1/09

Förderung des Korfu-Prozesses

Der Ministerrat,

in Würdigung der Initiative des griechischen Vorsitzes, der – ausgehend von den Ergebnissen unse-
res informellen Ministertreffens in Korfu – einen breit angelegten und offenen Dialog in Wien über 
die Schlüsselfragen der umfassenderen europäischen Sicherheit in Gang gesetzt hat,

ermutigt vom positiven Geist dieses Dialogs und in Anbetracht der zahlreichen Vorschläge, die 
von den Delegationen im Zuge dieses Dialogs eingebracht wurden,

in Anerkennung der Notwendigkeit, den Korfu-Prozess fortzusetzen und den Dialog zu vertiefen, 
um das Verständnis zu fördern und das Vertrauen zu verstärken, und darüber hinaus Vorschläge 
zur Stärkung der Fähigkeiten der OSZE zur Bewältigung der Sicherheitsbedrohungen und zur 
Erbringung konkreter Ergebnisse weiterzuentwickeln, im Rahmen der Bemühungen um Sicher-
stellung eines umfassenden und ausgewogenen Sicherheitsansatzes,

beschließt zu diesem Zweck:

1. den Vorsitz der OSZE zu beauftragen, 2010 in enger Absprache mit den aufeinander folgenden 
Vorsitzen des FSK im Rahmen des Korfu-Prozesses durch regelmäßige informelle Sitzungen den 
informellen, regelmäßigen und offenen Dialog auf Ebene der ständigen Vertreter gegebenenfalls 
mit Verstärkung aus den Hauptstädten fortzusetzen, um die Bereiche, in denen Einvernehmen 
besteht, auszuweiten und zur Konsensbildung beizutragen.

Unter Berücksichtigung der ersten Einschätzung der größten Bedrohungen und Herausforde-
rungen für unsere Sicherheit und Zusammenarbeit, die bisher vom Korfu-Prozess ermittelt wur-
den, wird sich der künftige Dialog auf Fragen im Zusammenhang mit Folgendem konzentrieren:

• Umsetzung aller Normen, Grundsätze und Verpflichtungen der OSZE

• die Rolle der OSZE bei der Frühwarnung, Konfliktverhütung und -lösung, Krisenbewältigung 
und Stabilisierung der Lage in der Konfliktfolgezeit;

• die Rolle der Systeme für Rüstungskontrolle und Vertrauens- und Sicherheitsbildung für den 
Aufbau von Vertrauen in einem sich laufend verändernden Sicherheitsumfeld

• transnationale und multidimensionale Bedrohungen und Herausforderungen;

• Herausforderungen im Wirtschafts- und Umweltbereich

• Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit;

• Verstärkung der Wirksamkeit der OSZE;

• Zusammenwirken mit anderen Organisationen und Institutionen auf Grundlage der Plattform 
für kooperative Sicherheit von 1999.

Im Rahmen des Korfu-Prozesses können die Teilnehmerstaaten alle ihnen relevant erscheinen-
den Fragen zur Sprache bringen.



Athen 2009

362

2. Ausgehend von den Ergebnissen der informellen Treffen der ständigen Vertreter wird der OSZE-
Vorsitz in enger Absprache mit dem FSK-Vorsitz einer gemeinsamen erweiterten Sitzung des Stän-
digen Rates und des Forums für Sicherheitskooperation bis Ende Juni 2010 einen Zwischenbericht 
mit einer Zusammenfassung der von den Teilnehmerstaaten im Rahmen des Korfu-Prozesses unter-
breiteten Vorschläge zur weiteren Erwägung und möglichen Beschlussfassung vorlegen.

3. Der StR und das FSK werden im Rahmen ihres jeweiligen Mandats und bei Bedarf gemeinsam 
den Zwischenbericht prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zu den darin enthaltenen Vorschlä-
gen in Erwägung ziehen.

4. Die Durchführungsorgane der OSZE werden im Rahmen ihres jeweiligen Mandats auf Ersu-
chen Hilfestellung und gegebenenfalls Unterstützung durch Experten zur Verfügung stellen. Auch 
die Parlamentarische Versammlung der OSZE kann zum Korfu-Prozess einen Beitrag leisten.

Der Vorsitz wird nach enger Absprache mit den Teilnehmerstaaten die Kooperationspartner der 
OSZE, internationale, regionale und subregionale Organisationen und Institutionen sowie Vertre-
ter der akademischen Welt und von NROs auf Ad-hoc-Basis einladen, einen Beitrag zu den Dis-
kussionen zu leisten.

5. Die Einbindung des Ständigen Rates und des Forums für Sicherheitskooperation in den Korfu-
Prozess wird deren Aufmerksamkeit nicht von ihrem jeweiligen Mandat, ihrer normalen Tages-
ordnung und ihren regelmäßigen Aktivitäten ablenken.

Beschluss Nr. 2/09

Weitere Bemühungen der OSZE im Umgang mit Transnationalen Bedrohungen und 
Herausforderungen für die Sicherheit und Stabilität

Der Ministerrat,

in der Erkenntnis, dass das sich laufend verändernde Sicherheitsumfeld des 21. Jahrhunderts 
ebenso wie der Globalisierungsprozess neue Bedrohungen und Herausforderungen von transna-
tionalem und multidimensionalem Charakter für die Sicherheit und Stabilität entstehen lassen, 
auf die umfassend, multidimensional und kollektiv reagiert werden muss,

bekräftigend, dass die strikte Einhaltung des Völkerrechts und der Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen nach wie vor im Mittelpunkt unserer Bemühungen um die Verhütung und 
Bekämpfung von Bedrohungen für die Stabilität und Sicherheit steht und dass der Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit trägt und auch weiterhin eine unverzichtbare Rolle für die Sicherheit 
und Stabilität in der Welt spielt,

zuversichtlich, dass die OSZE dank ihres breit gestreuten Teilnehmerkreises, ihres themenspezi-
fischen Fachwissens und des ihr eigenen Konzepts der gemeinsamen, umfassenden, kooperativen 
und unteilbaren Sicherheit einen echten Beitrag zur Entwicklung kooperativer Reaktionen auf 
diese Herausforderungen leisten kann, in Anerkennung der aktiven Rolle, die die OSZE in ihrer 
gesamten Region in Bezug auf transnationale Bedrohungen über ihr Sekretariat, ihre Institutio-
nen und ihre Feldoperationen spielt, die wichtige Instrumente der Unterstützung für alle Teilneh-
merstaaten bei der Umsetzung von deren Verpflichtungen in allen drei Dimensionen sind, und in 
Bekräftigung der Wichtigkeit, die Zusammenarbeit mit der Parlamentarischen Versammlung in 
allen einschlägigen Fragen zu verstärken,
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bekräftigend, dass die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie Demokratie und 
Rechtstaatlichkeit im Mittelpunkt des umfassenden Sicherheitskonzepts der OSZE stehen, und 
in Anerkennung der Tatsache, dass starke demokratische Institutionen und die Rechtstaatlich-
keit eine wichtige Rolle zur Verhütung des Entstehens von transnationalen Bedrohungen spielen,

in der Erwägung, dass Konflikte zwischen Staaten und innerhalb von Staaten im gesamten OSZE-
Raum zu Instabilität und anderen Arten von Risiken und Bedrohungen wie Terrorismus, Ver-
breitung von Massenvernichtungswaffen, übermäßiger und destabilisierender Anhäufung und 
unkontrollierter Verbreitung von SALW, Menschenrechtsverletzungen, Massenvertreibung, Ver-
schlechterung der sozioökonomischen Lage und illegaler Migration führen können,

in der Erkenntnis, dass die Nichteinhaltung des Völkerrechts und der OSZE-Normen und -Prin-
zipien sowie verschiedenste Faktoren der politisch-militärischen, Wirtschafts- und Umwelt- und 
menschlichen Dimension die tieferen Ursachen der unmittelbaren Auslöser gewaltsamer Kon-
flikte sind,

mit dem Ausdruck der Anerkennung für den Beitrag der OSZE zu den weltweiten Anstrengungen 
im Kampf gegen den Terrorismus, insbesondere in Unterstützung der Bemühungen der Vereinten 
Nationen und durch enge Zusammenarbeit mit anderen internationalen und regionalen Organi-
sationen, sowie für die richtungweisenden Programme der OSZE in Bereichen wie dem Vorgehen 
gegen die Nutzung des Internets für terroristische Zwecke, der Förderung von Partnerschaften zwi-
schen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zur Bekämpfung des Terrorismus, der Verbesse-
rung der Sicherheit von Reisedokumenten und der rechtlichen Zusammenarbeit in Strafsachen zur 
Terrorismusbekämpfung, dem Vorgehen gegen gewalttätigen Extremismus und Radikalisierung, 
die zu Terrorismus führen, und dem Schutz kritischer Energieinfrastruktur vor Terroranschlägen,

Kenntnis nehmend vom Beitrag der OSZE zu den internationalen Bemühungen im Kampf gegen 
organisierte Kriminalität, einschließlich des unerlaubten Handels mit Suchtstoffen, der Schleu-
sung von Migranten, der illegalen Zuwanderung und des Menschenhandels, sowie zur Bekämp-
fung anderer transnationaler Bedrohungen durch die Bereitstellung von einschlägigem Fachwissen 
und die Unterstützung der Teilnehmerstaaten in Fragen der Strafverfolgung,

unter Hinweis auf unsere Verpflichtung, die Rolle der OSZE in zivilpolizeilichen Aktivitäten als 
festen Bestandteil der Bemühungen der Organisation um Konfliktverhütung, Krisenmanagement 
und Stabilisierung der Lage in der Konfliktfolgezeit zu verstärken, und Kenntnis nehmend von den 
Aktivitäten der OSZE im polizeilichen Bereich, einschließlich Aufbau von Kapazitäten, demokra-
tischer Polizeischulung und Schulung in den wichtigsten polizeilichen Aufgaben,

Kenntnis nehmend von den Fortschritten in der Arbeit der OSZE in den Bereichen Grenzsiche-
rung und Grenzmanagement auf der Grundlage des Konzepts für Grenzsicherung und -manage-
ment der OSZE von 2005, und die Wichtigkeit bekräftigend, die OSZE-Kapazitäten zur Förderung 
offener und sicherer Grenzen zu verstärken und gegebenenfalls die Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten zum Nutzen aller als ein Mittel im Umgang mit den Bedrohungen Terrorismus, orga-
nisierte Kriminalität, illegale Zuwanderung und illegaler Handel mit Waffen, Drogen und Men-
schen auszuweiten,

in Würdigung der bei der Umsetzung von MC.DEC/4/07 über das Engagement der OSZE in 
Afghanistan erreichten Fortschritte und mit der Aufforderung, diesen Beschluss entschlossener 
umzusetzen,
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in dem Bewusstsein, dass Bedrohungen für die Sicherheit und Stabilität in der OSZE-Region am 
ehesten destabilisierende Folgen von Entwicklungen sind, die quer durch die politisch-militäri-
sche, Wirtschafts- und Umwelt- sowie die menschliche Dimension verlaufen,

eingedenk der Tatsache, dass transnationale Bedrohungen für die Teilnehmerstaaten ihren Ursprung 
auch in Nachbarregionen des OSZE-Raumes haben können und als solche Reaktionen erfordern, 
die eng mit den OSZE-Kooperationspartnern und einschlägig tätigen internationalen und regio-
nalen Organisationen koordiniert werden müssen,

in Bekräftigung der unveränderten Gültigkeit der OSZE-Strategie gegen Bedrohungen der Sicher-
heit und Stabilität im 21. Jahrhundert von 2003, die eine multidimensionale, umfassende und 
kooperative Basis für die Aktivitäten der OSZE in diesem Bereich bietet,

in Würdigung der im Ständigen Rat und im Forum für Sicherheitskooperation im Rahmen ihrer 
jeweiligen Mandate laufenden Arbeit in Bezug auf transnationale Bedrohungen,

in Anerkennung der Bereitschaft der Teilnehmerstaaten, einen umfassenden OSZE-Ansatz zur 
Verbesserung der Sicherheit des Internets zu fördern, wie die Ergebnisse der OSZE-Arbeitstagung 
zu dieser Frage im März 2009 gezeigt haben,

in Anerkennung der Bemühungen des Sekretariats, die Teilnehmerstaaten im Umgang mit trans-
nationalen Bedrohungen und Herausforderungen in der Wirtschafts- und Umweltdimension, unter 
anderem auch in Fragen wie illegale Zuwanderung, Good Governance, Verkehr und Energiesi-
cherheit, und mit den Auswirkungen von Umweltproblemen auf die Sicherheit zu unterstützen,

bekräftigend, dass diskriminierendes und intolerantes Verhalten, das seinen Ursprung etwa in 
ethnischen und religiösen Spannungen, aggressivem Nationalismus, Chauvinismus und Frem-
denfeindlichkeit haben und auch durch Rassismus, Antisemitismus und gewalttätigen Extremis-
mus sowie durch den Mangel an Achtung der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten 
ausgelöst werden kann, die Sicherheit des Einzelnen gefährden und zu Konflikten und Gewalt in 
größerem Maßstab führen kann,

in der Erkenntnis, dass das Problem der Flüchtlinge und Vertriebenen im gesamten OSZE-Raum, 
unter anderem im Gefolge von Konflikten, Menschenrechtsverletzungen und Natur- oder durch 
den Menschen verursachten Katastrophen, die verstärkte Zusammenarbeit aller Teilnehmerstaa-
ten und abgestimmtes Handeln erforderlich macht,

in Anerkennung der Bedeutung der umfassenden Bemühungen der OSZE zur Ausmerzung des 
Menschenhandels und unter gebührender Würdigung der Aktivitäten der Sonderbeauftragten 
und Koordinatorin für die Bekämpfung des Menschenhandels sowie anderer einschlägiger Durch-
führungsorgane der OSZE für ihr Engagement bei der Unterstützung der Teilnehmerstaaten im 
Kampf gegen den Menschenhandel,

angesichts der Tatsache, dass viele Bedrohungen politisch-militärischer Natur, wie etwa die desta-
bilisierende Anhäufung konventioneller Waffen, illegaler Waffenhandel und die Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen, den Teilnehmerstaaten der OSZE nach wie vor große Sorge bereiten,

in der Erkenntnis, dass die zur Bekämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und 
ihrer Trägersysteme erforderlichen Bemühungen sich nicht auf militärische Mittel beschränken, 
und erfreut über die Verabschiedung eines Praxisleitfadens zu UNSCR 1540 am 30. September 
2009 durch das Forum für Sicherheitskooperation,
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in voller Anerkennung, dass transnationale Bedrohungen und Herausforderungen ebenso wie die 
Zusammenarbeit zwischen Staaten und zwischen Organisationen unverändert ein wichtiges Thema 
der Beratungen im Rahmen des Korfu-Prozesses sind,

beschließt, die individuellen und kollektiven Bemühungen im Umgang mit transnationalen Bedro-
hungen der Sicherheit umfassend und quer durch alle Dimensionen zu intensivieren, wie dies in 
der OSZE-Strategie gegen Bedrohungen der Sicherheit und Stabilität im 21. Jahrhundert gefordert 
wird, und dabei vollen Gebrauch vom Know-how und den der OSZE eigenen Stärken zu machen;

beschließt, weitere Möglichkeiten zur Verstärkung der Synergien in der Arbeit der OSZE im Kampf 
gegen diese Bedrohungen zu untersuchen, etwa auch durch Verbesserung der internen Koordina-
tion, durch Zusammenarbeit mit den OSZE-Kooperationspartnern und durch besondere Betonung 
jener Bereiche, in denen die OSZE einen ganz speziellen Beitrag zur Arbeit der Vereinten Natio-
nen leisten und die Tätigkeit anderer internationaler Organisationen, unter anderem auch auf der 
Grundlage der Plattform für kooperative Sicherheit von 1999, ergänzen kann;

beauftragt alle Durchführungsorgane der OSZE, ihre Bemühungen im Rahmen ihrer derzeitigen 
Mandate und vorhandenen Ressourcen zu verstärken, um die Reaktionen aller Institutionen der 
OSZE auf multidimensionale Bedrohungen der Sicherheit weiter zu konsolidieren, insbesondere 
in jenen Bereichen, die die Mandate mehrerer Durchführungsorgane betreffen;

ersucht den Generalsekretär, auf der Grundlage der gegenwärtigen Mandate des Sekretariats und 
im Rahmen verfügbarer Ressourcen nach Mitteln und Wegen zur weiteren Stärkung der Koordina-
tion der Programmarbeit zwischen den Durchführungsorganen der OSZE gemäß MC.DEC/18/06/
Corr.1 zu suchen, unter besonderer Betonung der multidimensionalen Aktivitäten der OSZE in 
Bezug auf transnationale Bedrohungen der Sicherheit, und bis 1. April einen ersten Überblick über 
die Fortschritte vorzulegen und bis spätestens 1. Juni 2010 Vorschläge über die diesbezügliche Pla-
nung an den Ständigen Rat zu richten.

Beschluss Nr. 3/09

Weitere Massnahmen zur Unterstützung und Förderung des völkerrechtlichen 
Rahmens für die Bekämpfung des Terrorismus

Der Ministerrat,

entschlossen, die Aktivitäten der OSZE im Kampf gegen den Terrorismus im Einklang mit dem 
Völkerrecht und im Sinne der bestehenden OSZE-Verpflichtungen zu verstärken,

bekräftigend, dass die Teilnehmerstaaten ihre Maßnahmen im Kampf gegen den Terrorismus 
unter voller Achtung der Rechtsstaatlichkeit und im Einklang mit ihren Verpflichtungen aus den 
Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und weltweit gültigen Übereinkommen 
und Protokollen zur Verhütung und Beseitigung des Terrorismus, der Weltweiten Strategie der 
Vereinten Nationen gegen den Terrorismus sowie aus einschlägigen Bestimmungen der interna-
tionalen Menschenrechtsnormen, des humanitären Völkerrechts und des internationalen Flücht-
lingsrechts durchführen sollten,

unter Hinweis auf die OSZE-Verpflichtungen aus Beschluss Nr. 1 des Ministerrats von Buka-
rest (MC(9).DEC/1/Corr.1), der Ministererklärung über das Internationale Übereinkommen zur 
Bekämpfung von Akten des Nuklearterrorismus (MC.DOC/1/05/Corr.1) und der Ministererklä-
rung von Brüssel über die Unterstützung und Förderung des völkerrechtlichen Rahmens für die 
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Bekämpfung des Terrorismus (MC.DOC/5/06), und erfreut über die spürbaren Fortschritte hin-
sichtlich des Beitritts von Teilnehmerstaaten zu den 12 weltweit gültigen Übereinkünften und Pro-
tokollen zur Bekämpfung des Terrorismus der Jahre 1963 -1999 sowie über die Fortschritte bei der 
Unterzeichnung und Ratifizierung des Internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung von 
Akten des Nuklearterrorismus (2005),

Kenntnis nehmend von den jüngsten Entwicklungen im völkerrechtlichen Rahmen für die Ter-
rorismusbekämpfung, insbesondere die Verabschiedung einer Änderung des Übereinkommens 
über den physischen Schutz von Kernmaterial (2005), des Protokolls zum Übereinkommen zur 
Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt (2005) und des 
Protokolls zum Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fes-
ter Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden (2005), und in dem Bestreben, deren 
baldiges Inkrafttreten zu erleichtern,

in Anerkennung der Notwendigkeit, die in den weltweit gültigen Übereinkommen und Protokollen 
zur Bekämpfung des Terrorismus genannten Straftatbestände in nationales Strafrecht, gegebenen-
falls auch Verwaltungs- und Zivilrecht, zu übertragen und angemessene Strafen dafür vorzusehen, 
um die Täter, Organisatoren, Unterstützer und Geldgeber terroristischer Handlungen im Sinne 
der Rechtsstaatlichkeit vor Gericht zu stellen und die internationale Zusammenarbeit der Justiz-
behörden gemäß dem Grundsatz „entweder ausliefern oder strafrechtlich verfolgen“ zu erleich-
tern, wie dies in einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und den 
weltweit gültigen Rechtsinstrumenten gegen den Terrorismus gefordert wirds,

ferner anerkennend, dass OSZE-Teilnehmerstaaten bei ihren diesbezüglichen Bemühungen gege-
benenfalls technische Unterstützung benötigen,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die Parlamentarier bei der Ratifizierung und Umsetzung 
in innerstaatliches Recht der weltweit gültigen Übereinkommen und Protokolle zur Bekämpfung 
des Terrorismus spielen,

fordert die OSZE-Teilnehmerstaaten, die die derzeit 13 weltweit gültigen Übereinkommen und 
Protokolle zur Bekämpfung des Terrorismus noch nicht unterzeichnet haben, nachdrücklich auf, 
sich nach Kräften um einen unverzüglichen Beitritt zu bemühen und die Bestimmungen dieser 
Instrumente vollständig umzusetzen;

fordert die OSZE-Teilnehmerstaaten auf, den Beitritt zur Änderung des Übereinkommens über den 
physischen Schutz von Kernmaterial (2005), zum Protokoll zum Übereinkommen zur Bekämpfung 
widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt (2005) und zum Protokoll 
zum Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Plattfor-
men, die sich auf dem Festlandsockel befinden (2005), in Erwägung zu ziehen und sie anschlie-
ßend vollständig umzusetzen;

fordert die OSZE-Teilnehmerstaaten auf, den Beitritt zu regionalen und subregionalen Rechtsins-
trumenten gegen den Terrorismus in Erwägung zu ziehen, einschließlich des Übereinkommens 
des Europarats zur Verhütung des Terrorismus;

beauftragt den Generalsekretär, für 2010 im Rahmen der verfügbaren Ressourcen und in Zusam-
menarbeit mit UNODC und anderen einschlägigen internationalen Akteuren eine Arbeitstagung 
zur Unterstützung der Teilnehmerstaaten bei strafrechtlichen Aspekten der Umsetzung der 2005 
geschlossenen weltweit gültigen Übereinkommen und Protokolle zur Bekämpfung des Terroris-
mus zu organisieren;
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beauftragt den Amtierenden Vorsitz, 2010 in Astana in Abstimmung mit den Durchführungsor-
ganen der OSZE, im Rahmen der verfügbaren Ressourcen und in Zusammenarbeit mit UNODC 
und dem Europarat sowie mit anderen einschlägig tätigen internationalen Partnern eine Exper-
tenkonferenz über erfolgreiche Strategien, wirksame politische Konzepte und bewährte Verfah-
ren zur Verhütung von Terrorismus zu veranstalten;

fordert die OSZE-Teilnehmerstaaten auf, zur Förderung der weltweit gültigen Übereinkommen 
und Protokolle zur Bekämpfung des Terrorismus die Zusammenarbeit zwischen den Staaten 
durch die Weitergabe von technischem Fachwissen zu verstärken, und beauftragt den Generalse-
kretär, die Zusammenarbeit zwischen den Staaten auch weiterhin zu erleichtern, unter anderem 
indem er zwischen den Teilnehmerstaaten die Angebote und Ersuchen um technische Unterstüt-
zung zusammenführt;

beauftragt den Generalsekretär und die zuständigen OSZE-Durchführungsorgane, im Rahmen 
der verfügbaren Ressourcen die Zusammenarbeit mit UNODC bei der Stärkung des rechtlichen 
Rahmens für die Bekämpfung des Terrorismus durch Förderung der Umsetzung der weltweit 
gültigen Rechtsinstrumente zur Bekämpfung des Terrorismus fortzusetzen und insbesondere die 
Unterstützung für das UNODC-Programm zur Verhütung des Terrorismus in folgenden Berei-
chen weiter zu verstärken und zu straffen:

• Bewusstseinsbildung und Unterstützung bei der politischen Willensbildung in den Teilnehmer-
staaten für den Beitritt zu den weltweit gültigen Übereinkommen und Protokollen zur Bekämp-
fung des Terrorismus

• Bereitstellung von technischer Unterstützung für ersuchende Staaten bei der Ausarbeitung straf-
rechtlicher Bestimmungen gegen den Terrorismus;

• Ausbildung von Justizbeamten für die internationale Zusammenarbeit von Justizbehörden in 
Strafsachen zur Terrorismusbekämpfung;

und ermutigt die Teilnehmerstaaten, freiwillige Beiträge zur Finanzierung von einschlägigen außer-
budgetären Projekten in diesen Bereichen zu leisten;

lädt die Kooperationspartner der OSZE ein, die OSZE-Verpflichtungen in Bezug auf den völker-
rechtlichen Rahmen für die Bekämpfung des Terrorismus und die Zusammenarbeit in Strafsa-
chen zur Terrorismusbekämpfung freiwillig umzusetzen.

Beschluss Nr. 5/09

Migrationssteuerung

Der Ministerrat,

unter Hinweis auf die OSZE-Verpflichtungen in Bezug auf Migration und diese bekräftigend, ins-
besondere die einschlägigen Bestimmungen der Schlussakte von Helsinki 1975, den Ministerrats-
beschluss Nr. 2/05 über Migration und die Ministererklärung zur Migration (MC.DOC/6/06),

unter Berücksichtigung des vom Ministerrat in Maastricht (2003) verabschiedeten Strategiedoku-
ments für die Wirtschafts- und Umweltdimension und unter Hinweis auf das Dreizehnte OSZE-
Wirtschaftsforum,
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Kenntnis nehmend von den Initiativen und der Arbeit der OSZE im Rahmen des Siebzehnten OSZE-
Wirtschafts- und Umweltforums zum Thema „Migrationssteuerung und ihre Verknüpfung mit der 
Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik im Interesse von Stabilität und Sicherheit im OSZE-Raum“,

Kenntnis nehmend von der wachsenden Bedeutung einer wirksamen Migrationssteuerung und 
deren Nutzen für die sozioökonomische Entwicklung, den sozialen Zusammenhalt, die Sicherheit 
und Stabilität in allen Ländern, einschließlich der Herkunfts-, Transit- und Zielländer, und in unein-
geschränkter Anerkennung der Menschenrechte von Migranten und deren Familienangehörigen,

betonend, wie wichtig es ist, die Migrationspolitik als Querschnittsmaßnahme in die Wirtschafts-, 
Sozial-, Umwelt-, Entwicklungs- und Sicherheitsstrategien zu integrieren und sich mit der Mig-
rationssteuerung anhand kooperativer, umfassender und dimensionenübergreifender Konzepte 
auseinanderzusetzen,

die Notwendigkeit unterstreichend, die legale Zuwanderung zu erleichtern und die illegale Mig-
ration zu bekämpfen,

in Anbetracht der verschiedenen Ansätze der OSZE-Teilnehmerstaaten im Umgang mit Migrati-
onsfragen und unter Nutzung von deren Erfahrungen und bewährten Methoden,

unter Betonung der Notwendigkeit, den Dialog und die Zusammenarbeit auf allen Ebenen in und 
zwischen allen Staaten sowie mit allen maßgeblichen Akteuren, darunter auch die Sozialpartner, 
die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft und die akademische Welt, zu vertiefen, um sich erfolgreich 
mit den Chancen und Problemen, die eine umfassende Migrationssteuerung mit sich bringt, aus-
einandersetzen zu können,

bestätigend, dass Zusammenarbeit, Dialog und der Austausch bewährter Methoden und von 
Informationen über Fragen der Migrationssteuerung nach wie vor eine wichtige Komponente des 
umfassenden Sicherheitskonzepts der OSZE sind, die gegebenenfalls und im Rahmen der jeweili-
gen Mandate, Kapazitäten und Ressourcen in allen drei Dimensionen unterstützt wird,

1. legt den Teilnehmerstaaten nahe, durch folgende Maßnahmen die Arbeit im Bereich der Mig-
rationssteuerung fortzusetzen:

• indem sie der Auseinandersetzung mit den der Migration zugrunde liegenden Ursachen beson-
dere Aufmerksamkeit widmen;

• indem sie dafür Sorge tragen, dass ihre nationale Migrationspraxis mit ihren internationalen 
Verpflichtungen und OSZE-Verpflichtungen im Einklang steht;

• indem sie die Verwirklichung einer umfassenden und wirksamen nationalen Migrationspolitik 
und gegebenenfalls von Aktionsplänen verbessern und verstärken

• indem sie die Beschaffung vergleichbaren Datenmaterials über Migration verbessern, um auf 
OSZE-Ebene den Dialog und den Austausch bewährter Methoden zu erleichtern;

• indem sie die Zusammenarbeit und Partnerschaften zwischen Herkunfts- und Zielländern för-
dern und zu diesem Zweck wirksame Regelungen für eine legale Zuwanderung wie etwa zirkuläre 
Migration und andere Formen freiwilliger Arbeitnehmermobilität im Interesse der Entwicklung 
der Herkunfts- und Zielländer erleichtern

• indem sie die Menschenrechte von Migranten achten und die Bemühungen zur Bekämpfung 
von Diskriminierung, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit gegenüber Migranten und ihren 
Angehörigen verstärken;
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2. legt den Teilnehmerstaaten nahe, in ihre Migrationspolitik Genderaspekte einfließen zu lassen, 
in denen die Empfehlungen des von der OSZE verfassten Guide on Gender Sensitive Labour Mig-
ration Policies berücksichtigt werden;

3. fordert die Teilnehmerstaaten auf, die Migrationssteuerung durch mehr Kohärenz zwischen 
Migrations- und Wirtschafts-, Sozial-, Umwelt- und Sicherheitspolitik mittels Konsultation, Part-
nerschaft und Zusammenarbeit zwischen Regierungen auf bilateraler, regionaler oder überregio-
naler Ebene zu verstärken;

4. legt den Teilnehmerstaaten nahe, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die negativen 
Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise auf Migranten auf ein Minimum 
zu reduzieren und dazu die wirtschaftliche Zusammenarbeit, zu intensivieren, günstige Voraus-
setzungen für Investitionen und Unternehmensgründungen zu schaffen und den Rückfluss von 
Überweisungen zu erleichtern;

5. beauftragt den Ständigen Rat, dessen informelle nachgeordnete Gremien und die Durchfüh-
rungsorgane der OSZE jeweils im Einklang mit ihrem Mandat in allen Dimensionen, im Rahmen 
des umfassenden Sicherheitskonzepts der Organisation und der vorhandenen Ressourcen unter 
anderem mit folgenden Aufgaben:

• Bereitstellung einer breit angelegten regionalen Plattform für den Dialog über Migration und 
Sicherheitsfragen, sowohl zwischen den OSZE-Teilnehmerstaaten als auch zwischen den Teil-
nehmerstaaten und Kooperationspartnern unter Einbindung anderer maßgeblicher Akteure 
und in völliger Übereinstimmung mit der OSZE-Geschäftsordnung;

• weitere Befassung mit geschlechtsspezifischen Aspekten der Migration;

• Unterstützung der Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen bei der Verbesserung ihrer Zuwande-
rungsgesetze und der Ausarbeitung und Umsetzung wirksamer nationaler politischer Rahmen-
bedingungen, indem sie Beratung und Ausbildung in Zusammenarbeit mit einschlägig tätigen 
internationalen und regionalen Organisationen zur Verfügung stellen;

• Leistung von Beiträgen zu den internationalen Bemühungen zur Abschätzung der möglichen 
Auswirkungen der Schädigung der Umwelt auf den Migrationsdruck, die möglicherweise durch 
den Klimawandel verstärkt werden, um auf diesem Gebiet eine bessere Vorsorge sicherzustellen;

• Fortsetzung ihrer Unterstützung für die Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen bei der Förde-
rung einer erfolgreichen Migrationssteuerung unter anderem durch den Austausch bewähr-
ter Methoden, bei der Erleichterung der legalen Zuwanderung und Bekämpfung der illegalen 
Migration, unter besonderer Berücksichtigung der bilateralen und multilateralen Zusammen-
arbeit auf diesem Gebiet.

Beschluss Nr. 7/09

Mitwirkung von Frauen am politischen und öffentlichen Leben

Der Ministerrat,

unter Hinweis auf die OSZE-Verpflichtungen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, 
der Nichtdiskriminierung und der Förderung des gleichen Rechts von Frauen und Männern auf 
Mitwirkung am politischen und öffentlichen Leben,

in Anbetracht der Tatsache, dass Frauen im OSZE-Raum in der Legislative, Exekutive samt Polizei-
behörden und in der Judikative auf der Entscheidungsebene nach wie vor unterrepräsentiert sind,
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besorgt darüber, dass die weit verbreitete Diskriminierung von Frauen weiterhin deren wirksame 
Mitwirkung am politischen und öffentlichen Leben auf allen Ebenen unterminiert,

im Bewusstsein, dass eine laufende Kontrolle der OSZE-Verpflichtungen unter anderem auch in 
geeigneten OSZE-Gremien zur Entwicklung wirksamerer Konzepte und Maßnahmen beitragen 
kann,

erneut erklärend, dass die uneingeschränkte und gleichberechtigte Ausübung der Menschenrechte 
durch Frauen unverzichtbar für die Verwirklichung eines friedlicheren, wirtschaftlich stärkeren 
und demokratischeren OSZE-Raumes ist,

die Verpflichtung der Teilnehmerstaaten bekräftigend, in der gesamten Organisation den OSZE-
Aktionsplan 2004 zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern proaktiv umzusetzen, 
und an die Beschlüsse des Ministerrats von Laibach Nr. 14/05 über Frauen in der Konfliktverhü-
tung, der Krisenbewältigung und der Konfliktnachsorge und Nr. 15/05 über die Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen erinnernd,

unter Hinweis auf Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, in der nach-
drücklich die vollständige und gleichberechtigte Mitwirkung von Frauen in Entscheidungsfunk-
tionen bei der Konfliktverhütung sowie dem Wiederaufbau nach Konflikten gefordert wird, und 
betonend, wie wichtig es ist, dass sie an allen Anstrengungen zur Wahrung und Förderung von 
Frieden und Sicherheit gleichberechtigt und in vollem Umfang teilhaben,

Kenntnis nehmend von Resolution 1889 (2009) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, in der 
internationale und regionale Organisationen nachdrücklich aufgefordert werden, weitere Maß-
nahmen zur Verbesserung der Mitwirkung von Frauen an allen Phasen von Friedensprozessen 
zu ergreifen,

feststellend, dass am 18. Dezember 2009 der 30. Jahrestag des Übereinkommens zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) begangen wird, das der Diskriminierung 
der Frau im politischen und öffentlichen Leben ein Ende setzen soll, und feststellend, dass am 
10. Dezember vor genau 10 Jahren das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen zur Unterzeich-
nung aufgelegt wurde,

in dem Bewusstsein, dass die Mitwirkung von Frauen am politischen und öffentlichen Leben auf 
zusätzliche Behinderungen stoßen kann, die über das Geschlechtsspezifische hinausgehen,

fordert die Teilnehmerstaaten auf:

1. zu erwägen, für konkrete Maßnahmen zur Verwirklichung des Ziels einer ausgewogenen Ver-
tretung beider Geschlechter in allen Körperschaften der Legislative, der Judikative und Exekutive 
einschließlich von Sicherheitsdiensten, wie dem Polizeidienst, zu sorgen;

2. mögliche gesetzgeberische Maßnahmen zu erwägen, die eine ausgewogenere Mitwirkung von 
Frauen und Männern am politischen und öffentlichen Leben und insbesondere in Entscheidungs-
funktionen erleichtern;

3. alle politischen Akteure dazu zu ermutigen, die gleichberechtigte Mitwirkung von Frauen und 
Männern in politischen Parteien zu fördern, mit dem Ziel, in öffentlichen Wahlämtern auf allen 
Entscheidungsebenen eine ausgewogenere Geschlechterverteilung herbeizuführen;
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4. zu erwägen, Maßnahmen zu ergreifen, die Chancengleichheit in den Sicherheitsdiensten, wo 
zutreffend auch in den Streitkräften, schaffen, damit die Einstellung, der Verbleib und die Beför-
derung von Frauen und Männern in ausgewogener Weise erfolgen kann;

5. wo notwendig offene und partizipative Verfahren zu entwickeln und einzuführen, um die Mit-
wirkung von Frauen und Männern in allen Phasen der Gesetzgebung, Programmerstellung und 
Politikgestaltung zu verstärken;

6. die Möglichkeiten zu schaffen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt zur Friedenskonsoli-
dierung beitragen;

7. die notwendigen Schritte einzuleiten, um – wo angebracht – wirksame nationale Mechanismen 
zu schaffen, mit denen die gleichberechtigte Mitwirkung und Repräsentation von Frauen gemes-
sen wird;

8. wo angebracht Nichtregierungs- und Forschungsgremien bei der Ausarbeitung von Schwer-
punktstudien und Aufklärungsinitiativen zur Erhebung der konkreten Faktoren, die der Mitwir-
kung von Frauen am politischen und öffentlichen Leben entgegenstehen, und bei der Förderung 
der Chancengleichheit von Frauen und Männern zu unterstützen;

9. dafür einzutreten, dass Frauen und Männer sich die Verantwortung für die Arbeit und als Eltern 
teilen, um die Chancengleichheit der Frauen im Hinblick auf tatsächliche Mitwirkung am politi-
schen und öffentlichen Leben zu erleichtern.

Beschluss Nr. 8/09

Verstärkung der OSZE-Bemühungen um nachhaltige Integration der Roma und Sinti

Der Ministerrat,

in Bekräftigung der Verpflichtungen der OSZE gegenüber den Roma und Sinti, einschließlich der 
im Aktionsplan von 2003 zur Verbesserung der Lage der Roma und Sinti im OSZE-Gebiet ent-
haltenen Verpflichtungen,

anerkennend, dass die Teilnehmerstaaten dazu bereits einige Bemühungen unternommen haben,

feststellend, dass bei der Überwindung der tiefen Kluft, die in mehreren Bereichen noch immer 
zwischen dem Volk der Roma und Sinti und der breiteren Bevölkerung besteht, nur wenige Fort-
schritte gemacht wurden,

Kenntnis nehmend vom Lagebericht 2008 des BDIMR über die Umsetzung des Aktionsplans zur 
Verbesserung der Lage der Roma und Sinti im OSZE-Gebiet,

betonend, dass entschlossenes Handeln gefordert ist, um die Lage der Roma und Sinti in der gesam-
ten OSZE-Region zu verbessern,

überzeugt, dass sich die Teilnehmerstaaten bemühen sollten, den Roma und Sinti die größtmögli-
che Eigenverantwortung für die sie betreffende Politik zu übertragen, und dass Roma- und Sinti-
Gemeinschaften Partner sein und die Verantwortung für die Umsetzung der Politik zur Förderung 
ihrer Integration mittragen sollten,
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in Anerkennung der besonderen Schwierigkeiten, mit denen die Roma und Sinti konfrontiert sind, 
und der Notwendigkeit, wirksame Maßnahmen zu treffen, um ihrer Diskriminierung ein für alle 
Mal ein Ende zu setzen und ihre nachhaltige Integration im Einklang mit den OSZE-Verpflich-
tungen zu gewährleisten,

besorgt darüber, dass die Roma und Sinti Gemeinschaften angehören, die nach wie vor unter Ras-
sismus und Diskriminierung zu leiden haben, und dass Vorurteile und gewalttätige Äußerungen 
von Intoleranz gegenüber den Roma und Sinti zugenommen haben,

feststellend, dass in Zeiten des weltweiten Wirtschaftsabschwungs Roma und Sinti zu jenen zäh-
len, die besonders gefährdet sind, irrationalen Anfeindungen und Schuldzuweisungen durch die 
Gesellschaft ausgesetzt zu werden,

in dem Bewusstsein, dass Äußerungen der Intoleranz gegenüber Roma und Sinti möglicherweise 
nicht nur verstärkt zu deren Ablehnung und Ausgrenzung führen, sondern auch den sozialen 
Zusammenhalt und das friedliche Zusammenleben der Gesellschaft insgesamt gefährden können,

mit Anerkennung feststellend, dass der Beschluss Nr. 6/08 des Ministerrats über verstärkte Bemü-
hungen der OSZE zur Umsetzung des Aktionsplans zur Verbesserung der Lage der Roma und Sinti 
im OSZE-Gebiet einen bedeutenden Fortschritt in Richtung der Gewährleistung des gleichberech-
tigten Zugangs zu Schulbildung darstellte und die Wichtigkeit der mit einem früh einsetzenden 
Schulunterricht verbundenen Vorteile unterstrich,

Kenntnis nehmend vom Implementierungstreffen zur menschlichen Dimension 2009 und seiner 
Arbeitssitzung zum speziell ausgewählten Thema „Früherziehung für Roma- und Sinti-Kinder“,

unter Betonung der Bedeutung der einschlägigen OSZE-Institutionen und -strukturen, die in 
Erfüllung ihres Mandats die Umsetzung des Aktionsplans zur Verbesserung der Lage der Roma 
und Sinti im OSZE-Gebiet unterstützen, und der wirksamen Koordinierung und Zusammenar-
beit zu diesem Zweck innerhalb der OSZE,

1. fordert die Teilnehmerstaaten auf, ihre Bemühungen zur Umsetzung des Aktionsplans zur Ver-
besserung der Lage der Roma und Sinti im OSZE-Gebiet zu verstärken und den Prozess der nach-
haltigen Integration der Roma und Sinti zu fördern;

2. fordert die Teilnehmerstaaten auf, dem BDIMR weiter Informationen über die Fortschritte bei 
der Umsetzung des Aktionsplans zur Verbesserung der Lage der Roma und Sinti im OSZE-Gebiet 
zur Verfügung zu stellen;

3. fordert die Teilnehmerstaaten nachdrücklich auf, entschlossener für Toleranz einzutreten und 
Vorurteile gegen das Volk der Roma und Sinti zu bekämpfen, um deren weitere Ablehnung und 
Ausgrenzung zu verhindern und dem Anstieg der gewalttätigen Äußerungen von Intoleranz gegen-
über den Roma und Sinti entgegenzuwirken, sowie jede Gewalt gegen die Roma und Sinti mit ein-
deutigen Worten öffentlich zu verurteilen und alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, um den 
Zugang zu wirksamen Rechtsbehelfen entsprechend den innerstaatlichen Gerichts-, Verwaltungs-, 
Schlichtungs- oder Vermittlungsverfahren sicherzustellen und in dieser Hinsicht für Koordina-
tion zwischen den zuständigen Behörden auf allen Ebenen zu sorgen;

4. fordert die Teilnehmerstaaten auf, in geeigneter Weise verstärkt die Mitwirkung der Roma und 
Sinti an der Gestaltung, Umsetzung und Bewertung der sie betreffenden Politik zu suchen und 
den Dialog zwischen dem Volk der Roma und Sinti und der breiteren Bevölkerung zu fördern, um 
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darauf aufmerksam zu machen, in welchem Ausmaß Intoleranz und Diskriminierung den sozia-
len Zusammenhalt, die Stabilität und die Sicherheit gefährden können;

5. fordert die Teilnehmerstaaten auf, in Zusammenarbeit mit den Roma und Sinti die für deren 
nachhaltige Integration innerhalb des OSZE-Raums maßgeblichen Herausforderungen der Mig-
ration der Roma und Sinti zu ermitteln und zu untersuchen;

6. beauftragt das BDIMR, in Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem HKNM, dem Beauf-
tragten für Medienfreiheit und anderen zuständigen OSZE-Durchführungsorganen im Rahmen 
ihrer jeweiligen Mandate und der vorhandenen Ressourcen die Teilnehmerstaaten weiter dabei zu 
unterstützen, gegen diskriminierende und gewalttätige Handlungen gegen Roma und Sinti vor-
zugehen, gegen negative klischeehafte Berichterstattung über die Roma und Sinti in den Medien, 
unter Beachtung einschlägiger OSZE-Verpflichtungen in Bezug auf Medienfreiheit, aufzutreten, 
den OSZE-Verpflichtungen insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des Aktionsplans zur 
Verbesserung der Lage der Roma und Sinti im OSZE-Gebiet uneingeschränkt nachzukommen 
und sich mit den Herausforderungen für die nachhaltige und erfolgreiche Integration der Roma 
und Sinti auseinanderzusetzen;

7. legt den Teilnehmerstaaten nahe, sich ausführlich mit der Früherziehung für Roma und Sinti zu 
befassen und besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass die Roma und Sinti gleichberechtigten 
Zugang zu Schulbildung haben und in das Regelschulwesen eingebunden werden;

8. beauftragt das BDIMR, in Absprache mit den Teilnehmerstaaten und in enger Zusammenarbeit 
mit anderen maßgeblichen OSZE-Institutionen im Rahmen ihrer Mandate einschlägige Projekte 
zur Frage der Früherziehung für Roma und Sinti, etwa Projekte zur Lehrerausbildung oder zur 
Überwindung der niedrigen Einschulungsrate, zu entwickeln und durchzuführen;

9. legt den maßgeblichen OSZE-Institutionen nahe, gegebenenfalls ihre Zusammenarbeit und 
Koordination mit anderen einschlägig tätigen internationalen Akteuren wie dem Europarat und 
der Europäischen Union sowie mit Akteuren der Zivilgesellschaft, die sich schwerpunktmäßig mit 
Fragen der Roma und Sinti befassen, zu verstärken;

10. fordert den Direktor des BDIMR auf, die Teilnehmerstaaten über die Arbeit des BDIMR zur 
Unterstützung der Teilnehmerstaaten bei der Förderung der nachhaltigen Integration der Roma 
und Sinti im Rahmen seiner regelmäßigen Berichterstattung an den Ständigen Rat auf dem Lau-
fenden zu halten.

Beschluss Nr. 9/09

Bekämpfung von Hassverbrechen

Der Ministerrat,

bekräftigend, dass die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Demokratie und Rechts-
staatlichkeit den Kern des umfassenden Sicherheitskonzepts der OSZE bilden und dass Toleranz 
und Nichtdiskriminierung wichtige Elemente der Förderung der Menschenrechte und demokra-
tischen Werte sind,

bekräftigend, dass Erscheinungsformen der Diskriminierung und Intoleranz die Sicherheit des 
Einzelnen und den Zusammenhalt der Gesellschaft bedrohen, und erneut feststellend, dass sie zu 
Konflikten und Gewalt in größerem Umfang führen können,
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besorgt angesichts von Hassverbrechen in der gesamten OSZE-Region und in Anerkennung der 
Notwendigkeit, zur wirksamen Bekämpfung dieser Verbrechen zusammenzuarbeiten, und in 
Kenntnis des von den Teilnehmerstaaten in Auftrag gegebenen BDIMR- Berichts „Hate Crimes 
in the OSCE Region – Incidents and Responses“,

in Bekräftigung der OSZE-Verpflichtungen in Bezug auf die Förderung von Toleranz und Nicht-
diskriminierung und feststellend, dass für die Auseinandersetzung mit Handlungen der Intoleranz 
und der Diskriminierung in erster Linie die Teilnehmerstaaten verantwortlich sind,

mit der Feststellung, dass Hassverbrechen durch Vorurteile motivierte strafbare Handlungen sind,

Kenntnis nehmend von der am 8. September 2006 von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen verabschiedeten Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Ter-
rorismus, in der ein umfassender, globaler Ansatz zur Bekämpfung des Terrorismus skizziert wird, 
der nicht nur auf Erscheinungsformen des Terrorismus sondern auch auf die Bedingungen abzielt, 
die dessen Verbreitung begünstigen, und im Bewusstsein der Rolle, die Hassverbrechen, Diskrimi-
nierung und Intoleranz als Nährboden für gewalttätigen Extremismus und Radikalisierung spie-
len können, die ihrerseits zu Terrorismus führen,

in der Erkenntnis, dass systematischere, umfassendere und besser vergleichbare Daten über Hass-
verbrechen erforderlich sind, wie es unter anderem im BDIMR-Bericht heißt,

erfreut über die Arbeit des BDIMR, das Teilnehmerstaaten auf Ersuchen Hilfestellung in ihren 
Bemühungen zur Bekämpfung von Hassverbrechen leistet,

Kenntnis nehmend vom Zusätzlichen Treffen zur menschlichen Dimension 2009 zum Thema 
„Hassverbrechen – Wirksame Rechtsumsetzung” und vom zweiten Jahrestreffen der Kontaktstel-
len zur Bekämpfung von Hassverbrechen,

in dem Bewusstsein, dass der weltweite Wirtschaftsabschwung verstärkt zum Auftreten von Hass-
verbrechen im OSZE-Raum führen kann,

mit der Feststellung, dass Opfer von Hassverbrechen sowohl aus Minderheiten als auch aus der 
Mehrheitsbevölkerung kommen können,

Kenntnis nehmen von der Arbeit der drei Persönlichen Beauftragten des Amtierenden Vorsitzen-
den in Unterstützung der OSZE-weiten Bemühungen im Kampf gegen Hassverbrechen und gewalt-
tätige Erscheinungsformen der Intoleranz im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate,

in Anerkennung der ausschlaggebenden Rolle, die Politiker als Leitfiguren im Kampf gegen Into-
leranz und Diskriminierung und zur Förderung der gegenseitigen Achtung und des Verständnis-
ses füreinander spielen können,

fordert die Teilnehmerstaaten auf:

1. verlässliche und ausreichend genaue Daten und Statistiken über Hassverbrechen und gewalttä-
tige Erscheinungsformen von Intoleranz zu erheben, zu verwalten und zu veröffentlichen, unter 
anderem über die Anzahl der den Strafverfolgungsbehörden angezeigten Fälle, die Anzahl der 
eingeleiteten Strafverfahren und das Strafmaß; wo Datenschutzgesetze die Erfassung von Daten 
über die Opfer einschränken, sollten die Staaten Methoden der Datenerfassung in Erwägung zie-
hen, die im Einklang mit diesen Gesetzen stehen;
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2. gegebenenfalls besondere, auf die Bekämpfung von Hassverbrechen abgestellte Gesetze zu erlas-
sen, in denen wirksame, der Schwere dieser Verbrechen angemessene Strafen vorgesehen werden;

3. geeignete Maßnahmen zu ergreifen, durch die die Opfer zur Anzeige von Hassverbrechen ermu-
tigt werden, da die Staaten keine wirksamen politischen Strategien entwickeln können, wenn Hass-
verbrechen nur selten angezeigt werden; in diesem Zusammenhang als ergänzende Maßnahme 
nach Methoden zu suchen, wie die Zivilgesellschaft verstärkt zur Bekämpfung von Hassverbre-
chen beitragen kann;

4. berufliche Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Beamte der Strafverfolgungsbe-
hörden, der Staatsanwaltschaft und der Justiz einzuführen oder auszubauen;

5. in Zusammenarbeit mit einschlägigen Akteuren Möglichkeiten zu sondieren, wie Opfer von 
Hassverbrechen Zugang zu psychologischer Betreuung, zu juristischer und konsularischer Unter-
stützung sowie wirksamen Zugang zu den Gerichten erhalten können;

6. bei Hassverbrechen unverzüglich Untersuchungen einzuleiten und sicherzustellen, dass die 
Motive verurteilter Hasstäter von den zuständigen Behörden und von der politischen Führung 
aufgezeigt und öffentlich verurteilt werden;

7. zur Bekämpfung von organisierten, durch Hass motivierten Gewaltverbrechen gegebenenfalls 
für Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene zu sorgen, auch mit den zuständi-
gen internationalen Gremien und zwischen Polizeibehörden;

8. Aufklärungs- und Erziehungsmaßnahmen, insbesondere mit Strafverfolgungsbehörden, für 
Gemeinschaften und zivilgesellschaftliche Gruppen zu treffen, die Opfern von Hassverbrechen 
beistehen;

9. zur Bekämpfung von organisierten, durch Hass motivierten Gewaltverbrechen gegebenenfalls 
für Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene zu sorgen, auch mit den zuständi-
gen internationalen Gremien und zwischen Polizeibehörden;

10. zu erwägen, vom BDIMR entwickelte Ressourcen in den Bereichen Erziehung, Schulung und 
Aufklärung in Anspruch zu nehmen, um zu gewährleisten, dass umfassend gegen Hassverbre-
chen vorgegangen wird;

11. fordert die Teilnehmerstaaten auf, nach Gelegenheiten zur Zusammenarbeit zu suchen und auf 
diesem Wege gegen die zunehmende Nutzung des Internets zur Verbreitung von Ansichten vorzu-
gehen, die zu durch Vorurteile motivierter Gewalt, einschließlich Hassverbrechen, anstiften, und 
dadurch den durch die Verbreitung von derartigem Material entstandenen Schaden zu verringern, 
und gleichzeitig sicherzustellen, dass jede diesbezügliche Maßnahme in Einklang mit den OSZE-
Verpflichtungen, insbesondere im Hinblick auf freie Meinungsäußerung, steht;

12. beauftragt das BDIMR, in Absprache mit den Teilnehmerstaaten und in Zusammenarbeit 
mit einschlägig tätigen internationalen Organisationen und Partnern aus der Zivilgesellschaft zu 
untersuchen, ob ein Zusammenhang zwischen der Nutzung des Internets und durch Vorurteile 
motivierten Hassverbrechen besteht, welcher Schaden dadurch entstehen kann und welche prak-
tischen Schritte sich anbieten;
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13. fordert den Direktor des BDIMR auf, die Teilnehmerstaaten über die Arbeit des BDIMR zur 
Unterstützung der Teilnehmerstaaten bei der Bekämpfung von Hassverbrechen durch seine regel-
mäßigen Berichte an den Ständigen Rat auf dem Laufenden zu halten.

Beschluss Nr. 11/09

Sicherheit von Reisedokumenten das ICAO Public Key Directory

Der Ministerrat,

unter Hinweis auf die OSZE-Verpflichtungen zur Bekämpfung des Terrorismus, darunter ins-
besondere die Verbesserung der Sicherheit von Reisedokumenten, wie im Bukarester Aktions-
plan zur Bekämpfung des Terrorismus (MC(9).DEC/1/Corr.1), im Beschluss des Ministerrats von 
Maastricht über die Sicherheit von Reisedokumenten (MC.DEC/7/03) sowie in zwei Beschlüssen 
des Ministerrats, jenem von Sofia (MC.DEC/4/04) und von Brüssel (MC.DEC/6/06), gefordert, in 
denen zur verstärkten Nutzung der INTERPOL-Datenbank für gestohlene/verlorene Reisedoku-
mente aufgerufen wurde, und in Anerkennung des bedeutenden Beitrags der OSZE im Bereich 
der Sicherheit von Reisedokumenten,

in Bekräftigung seiner Verpflichtung, effektive und entschlossene Maßnahmen gegen den Terro-
rismus umzusetzen und die Bewegung einzelner Terroristen und terroristischer Gruppierungen 
durch wirksame Grenzkontrollen und Kontrollen der Ausstellung von Personalausweisen und Rei-
sedokumenten zu verhindern, dabei aber gleichzeitig den freien und sicheren Personenverkehr im 
jeweiligen rechtlichen Rahmen zu erleichtern,

in Anerkennung der Bedeutung grenzüberschreitender Kommunikation für die internationale 
Zusammenarbeit gegen den internationalen Terrorismus, die organisierte Kriminalität und den 
illegalen Handel in allen seinen Formen sowie des besonderen Beitrags der OSZE in Form der 
Förderung von Unterstützung und der Bereitstellung eines Rahmens für die Zusammenarbeit in 
diesen Fragen,

Kenntnis nehmend von der weitgehenden Umsetzung der elektronischen maschinenlesbaren Rei-
sedokumente (eMRTDs) durch die OSZE-Teilnehmerstaaten,

in Anerkennung der Notwendigkeit, die zuständigen nationalen Behörden in die Lage zu verset-
zen, die Echtheit der auf den eMRTDs gespeicherten elektronischen Sicherheitsmerkmale und bio-
metrischen Daten als Voraussetzung für die Überprüfung der Identität des Inhabers eines eMRTD 
anhand der genannten Merkmale und Daten zu verifizieren,

Kenntnis nehmend von der Arbeit der ICAO, die das ICAO Public Key Directory (PKD) entwickelt 
hat, um ein weltweites vernetztes Validierungssystem für eMRTDs zu fördern, wodurch die Sicher-
heitsmaßnahmen an den Grenzen erheblich verbessert werden sollen und ein Beitrag zum Kampf 
gegen den Terrorismus und zur Verhütung illegaler grenzüberschreitender Aktivitäten geleistet wird,

Kenntnis nehmend von der Erklärung der G-8-Justiz- und Innenminister vom 29. und 30. Mai 
2009, in der die Teilnahme der ICAO-Vertragsstaaten am ICAO-PKD vorbehaltlos unterstützt 
wird und alle Staaten ersucht werden, die Echtheit der Informationen in ePass-Chips zu verifizie-
ren und vom ICAO-PKD Gebrauch zu machen,
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mit der Feststellung, dass die Staaten, die ePässe ausstellen oder auszustellen beabsichtigen bzw. 
automatisierte Überprüfungen von ePässen an Grenzkontrollstellen durchführen, laut empfohle-
ner ICAO-Praxis am PKD teilnehmen sollten, -

ruft die Teilnehmerstaaten dazu auf, die Teilnahme am ICAO-PKD nach Maßgabe administrati-
ver und finanzieller Ressourcen in Erwägung zu ziehen und damit die Grenzkontrollstellen und 
andere zuständige nationale Behörden in die Lage zu versetzen, die digitalen Signaturen auf elek-
tronischen eMRTDs auf ihre Echtheit zu verifizieren;

legt den Teilnehmerstaaten nahe, nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten anderen Teilnehmerstaaten 
auf deren Ersuchen bei der Umsetzung dieser Maßnahme technische Hilfe zu leisten;

beauftragt den Generalsekretär, im Rahmen der verfügbaren Ressourcen, in Abstimmung mit 
dem Amtierenden Vorsitz und in Zusammenarbeit mit der ICAO 2010 in Wien eine Experten-
arbeitstagung der OSZE zu organisieren, die der Bewusstseinsbildung und der Erleichterung der 
Teilnahme am ICAO-PKD bzw. von dessen Verwendung durch die Teilnehmerstaaten dienen soll;

ermutigt die Kooperationspartner, diesen Beschluss und andere OSZE-Verpflichtungen in Bezug 
auf die Sicherheit von Reisedokumenten freiwillig umzusetzen.
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Gedenkerklärung von Astana
Astana 2010

Auf dem Weg zu einer Sicherheitsgemeinschaft

1. Wir, die Staats- und Regierungschefs der 56 Teilnehmerstaaten der OSZE, haben uns elf Jahre 
nach dem letzten OSZE-Gipfeltreffen in Istanbul in Astana versammelt, um uns erneut zur Vision 
einer freien, demokratischen, gemeinsamen und unteilbaren euroatlantischen und eurasischen 
Sicherheitsgemeinschaft von Vancouver bis Wladiwostok zu bekennen, deren Grundlagen ver-
einbarte Prinzipien, gemeinsame Verpflichtungen und gemeinsame Ziele sind. Zum 35. Jahrestag 
der Schlussakte von Helsinki und zum 20. Jahrestag der Charta von Paris für ein neues Europa 
bekräftigen wir die Bedeutung der Prinzipien, auf denen diese Organisation beruht, und beken-
nen uns zu ihnen. Wir haben beachtliche Fortschritte gemacht, räumen aber auch ein, dass noch 
mehr getan werden muss, um sicherzustellen, dass diese Kernprinzipien und Verpflichtungen, die 
wir in der politisch-militärischen Dimension, in der Wirtschafts- und Umweltdimension und in 
der menschlichen Dimension, insbesondere im Bereich der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten, eingegangen sind, zur Gänze geachtet und umgesetzt werden.

2. Wir bekräftigen unser uneingeschränktes Festhalten an der Charta der Vereinten Nationen und 
an allen OSZE-Normen, -Prinzipien und -Verpflichtungen, beginnend mit der Schlussakte von Hel-
sinki, der Charta von Paris, der Europäischen Sicherheitscharta und allen anderen von uns ver-
einbarten OSZE-Dokumenten, sowie unsere Verantwortung, sie vollständig und nach Treu und 
Glauben umzusetzen. Wir wiederholen unser Bekenntnis zu dem mit der Schlussakte von Hel-
sinki eingeleiteten Konzept der umfassenden, kooperativen, gleichen und unteilbaren Sicherheit, 
das die Erhaltung des Friedens und die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten mit-
einander in Beziehung setzt und die Verbindung zwischen der Zusammenarbeit in den Bereichen 
Wirtschaft und Umwelt und friedlichen zwischenstaatlichen Beziehungen herstellt.

3. (…) Wir bekräftigen ferner, dass alle OSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen gleichermaßen 
und ausnahmslos für jeden Teilnehmerstaat gelten, und wir betonen, dass wir untereinander und 
gegenüber unseren Bürgern für ihre volle Umsetzung einstehen werden. Wir betrachten diese Ver-
pflichtungen als unsere gemeinsame Errungenschaft und somit als unmittelbare und berechtigte 
Anliegen aller Teilnehmerstaaten.

4. Diese Normen, Grundsätze und Verpflichtungen haben es uns ermöglicht, Fortschritte bei der 
Bewältigung alter Zwistigkeiten zu machen und der Demokratie, dem Frieden und der Einheit im 
gesamten OSZE-Raum näherzukommen. Sie müssen uns im 21. Jahrhundert in unserer gemeinsa-
men Arbeit an der Verwirklichung der ehrgeizigen Vision von Helsinki und Paris für alle unsere 
Völker weiter den Weg weisen. Diese und alle anderen OSZE-Dokumente geben eindeutige Stan-
dards für den Umgang der Teilnehmerstaaten miteinander und mit allen Menschen in ihrem 
Hoheitsgebiet vor. Entschlossen, auf dieser soliden Grundlage weiter aufzubauen, bekräftigen wir 
unser Bekenntnis zur Festigung von Sicherheit, Vertrauen und gutnachbarlichen Beziehungen zwi-
schen unseren Staaten und Völkern. Wir sind davon überzeugt, dass die Rolle der OSZE in dieser 
Hinsicht nach wie vor von größter Bedeutung ist und weiter ausgebaut werden sollte. Wir werden 
weiter an der Stärkung der Effektivität und Effizienz der OSZE arbeiten.
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5. Wir anerkennen, dass die OSZE als die umfassendste regionale Sicherheitsorganisation im euro-
atlantischen und eurasischen Raum mit dem größten Teilnehmerkreis auch weiterhin ein dem 
Grundsatz des Konsenses und der souveränen Gleichheit der Staaten verpflichtetes einzigartiges 
Forum für die Förderung des offenen Dialogs, die Verhütung und Beilegung von Konflikten, die 
Schaffung von gegenseitigem Vertrauen und die Stärkung der Zusammenarbeit darstellt. Wir beto-
nen die Bedeutung der vom OSZE-Sekretariat, vom Hohen Kommissar für nationale Minderhei-
ten, vom Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte und von der Beauftragten 
für Medienfreiheit sowie von den OSZE-Feld-operationen im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate 
geleisteten Arbeit zur Unterstützung der Teilnehmerstaaten bei der Erfüllung ihrer OSZE-Ver-
pflichtungen. Wir sind entschlossen, die Zusammenarbeit mit der Parlamentarischen Versammlung 
der OSZE zu intensivieren und bestärken sie in ihren Bemühungen zur Förderung von Sicherheit, 
Demokratie und Wohlstand im gesamten OSZE-Raum und innerhalb der Teilnehmerstaaten und 
zur Stärkung des Vertrauens zwischen den Teilnehmerstaaten. (…)

6. Das umfassende und kooperative Sicherheitskonzept der OSZE, das die menschliche Dimension, 
die Wirtschafts- und Umweltdimension sowie die politisch-militärische Dimension der Sicherheit 
als unteilbares Ganzes betrachtet, ist und bleibt unverzichtbar. Von der Überzeugung getragen, 
dass die dem einzelnen Menschen innewohnende Würde im Mittelpunkt der umfassenden Sicher-
heit steht, erklären wir erneut, dass die Menschenrechte und Grundfreiheiten unveräußerlich und 
ihr Schutz und ihre Förderung unsere höchste Verpflichtung sind. Wir erklären kategorisch und 
unwiderruflich, dass die im Bereich der menschlichen Dimension eingegangenen Verpflichtun-
gen ein unmittelbares und berechtigtes Anliegen aller Teilnehmerstaaten und nicht ausschließ-
lich eine innere Angelegenheit des betroffenen Staates darstellen. Wir zollen der Zivilgesellschaft 
und den freien Medien unsere Anerkennung, die mit ihrer Tätigkeit mithelfen, die volle Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Demokratie, einschließlich freier und fairer Wah-
len, und der Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten.

7. Vor uns liegen noch immer schwerwiegende Bedrohungen und große Heraus-forderungen. Miss-
trauen und divergierende Sicherheitsvorstellungen müssen überwunden werden. Unsere Verpflich-
tungen in der politisch-militärischen Dimension, der Wirtschafts- und Umweltdimension und der 
menschlichen Dimension müssen vollständig umgesetzt werden. Die Achtung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten, der Demokratie, und der Rechtsstaatlichkeit muss gewahrt und gestärkt wer-
den. Größere Anstrengungen müssen zur Förderung der Religions- und Glaubensfreiheit und zur 
Bekämpfung von Intoleranz und Diskriminierung unternommen werden. (…)

(…)

9. Gleichzeitig müssen wir in der komplexen und vernetzten Welt von heute in der Auseinander-
setzung mit neuen grenzüberschreitenden Bedrohungen wie Terrorismus, organisierte Kriminali-
tät, illegale Migration, Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, Bedrohungen aus dem Internet 
und illegaler Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen, Drogen und Menschen zu einer grö-
ßeren Einigkeit des Wollens und Handelns finden. Diese Bedrohungen können ihren Ursprung 
innerhalb und außerhalb unserer Region haben.

10. Wir anerkennen, dass die Sicherheit des OSZE-Raums untrennbar mit der Sicherheit in angren-
zenden Gebieten, insbesondere im Mittelmeerraum und in Asien, verbunden ist. Wir müssen des-
halb verstärkt mit unseren Kooperationspartnern zusammenarbeiten. Wir verweisen dabei vor 
allem auf die Notwendigkeit, unter Berücksichtigung der Möglichkeiten und nationalen Interessen 
der einzelnen Teilnehmerstaaten einen wirksamen Beitrag zu den gemeinsamen internationalen 
Bemühungen zur Förderung eines stabilen, unabhängigen, prosperierenden und demokratischen 
Afghanistan zu leisten.



Astana 2010

380

11. Wir begrüßen Initiativen zur Stärkung der europäischen Sicherheit. Unser Sicherheitsdialog 
hat, unterstützt durch den Korfu-Prozess, mitgeholfen, unseren Blick für diese und andere Her-
ausforderungen, mit denen wir in allen drei Dimensionen konfrontiert sind, zu schärfen. Nun ist 
es Zeit zu handeln, und wir müssen uns konkrete und realistische Ziele für die Auseinanderset-
zung mit diesen Herausforderungen setzen. Wir sind entschlossen, gemeinsam an der vollen Ver-
wirklichung der Vision einer umfassenden, kooperativen und unteilbaren Sicherheitsgemeinschaft 
in unserem gesamten OSZE-Raum zu arbeiten. Diese Sicherheitsgemeinschaft soll in die Lage ver-
setzt werden, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts erfolgreich zu bewältigen, und unser 
bedingungsloses Bekenntnis zu den gemeinsamen OSZE-Normen, -Prinzipien und -Verpflichtun-
gen in allen drei Dimensionen zur Grundlage haben. Sie soll alle OSZE-Teilnehmerstaaten in der 
gesamten euroatlantischen und eurasischen Region einen, frei von allem Trennenden, von Kon-
flikten, Einflussbereichen und Zonen mit unterschiedlichem Sicherheitsniveau. Wir werden danach 
trachten, dass die Zusammenarbeit zwischen unseren Staaten – und zwischen den einschlägigen 
Organisationen und Institutionen, denen sie angehören, – in den Prinzipien Gleichheit, partner-
schaftliche Zusammenarbeit, Nicht-Ausschluss und Transparenz verankert ist. Bestärkt durch 
unsere Vielfalt bringen wir unseren festen Willen zum Ausdruck, dieses über allem stehende Ziel 
durch unerschütterliche Entschlossenheit und gemeinsames Streben im Rahmen der OSZE und 
anderer Formate zu erreichen.

(…)
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Dokument des achtzehnten Treffens 
des Ministerrats
Vilnius 2011

I. Erklärungen des Ministerrats

Ministererklärung über die Bekämpfung jeder Form von Menschenhandel

I.

1. Wir, die Mitglieder des Ministerrats der OSZE, erklären unsere feste und unerschütterliche Ent-
schlossenheit, gegen jede Form von Menschenhandel vorzugehen.

2. Wir stellen fest, dass der Menschenhandel ein schwerwiegendes und abscheuliches Verbrechen 
ist, das die menschliche Würde verletzt und die Ausübung der Menschrechte und Grundfreihei-
ten infrage stellt und die Bildung organisierter krimineller Netzwerke fördert.

3. Wir bekennen uns weiterhin vollauf zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: „Niemand 
darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen 
ihren Formen verboten.”

4. Wir erklären erneut die Unterstützung der Teilnehmerstaaten für die Ratifizierung und vollstän-
dige Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität und des Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung 
des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, als internationale Rechts-
grundlage für den Kampf gegen den Menschenhandel. Ferner betonen wir die Wichtigkeit, den 
Weltaktionsplan der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Menschenhandels (A/RES/64/293) 
zu verabschieden,

der die Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen allen maßgeblichen Interessenträgern sowie 
umfassende, koordinierte und konsequente Maßnahmen auf nationaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene zur Bekämpfung des Menschenhandels fördert, und begrüßt die Bemühungen der 
OSZE um dessen Umsetzung.

5. Wir anerkennen die Fortschritte, die die OSZE-Teilnehmerstaaten einzeln und gemeinsam 
im Kampf gegen dieses abscheuliche Verbrechen bisher gemacht haben. Wir erinnern an unser 
uneingeschränktes Bekenntnis zu der von der OSZE eingegangenen Verpflichtung zur Bekämp-
fung des Menschenhandels sowie an unsere feste Entschlossenheit, dieser Verpflichtung mittels 
eines dimensionsübergreifenden Ansatzes nachzukommen, wie er in verschiedenen OSZE-Doku-
menten niedergelegt ist, (…).

6. Wir äußern unsere tiefe Besorgnis angesichts der Tatsache, dass der Menschenhandel trotz 
ununterbrochener Maßnahmen auf internationaler, regionaler und nationaler Ebene nach wie 
vor ein schwerwiegendes Problem darstellt, die Zahl der identifizierten und unterstützten Opfer 
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von Menschenhandel noch immer sehr gering ist und nur wenige Menschenhändler vor Gericht 
gestellt wurden. Wir sind zutiefst besorgt, dass der Menschenhandel für die Zwecke der Organent-
nahme, der sexuellen Ausbeutung und der Ausbeutung der Opfer als Arbeitskräfte, einschließlich 
Zwangsdienstbarkeit, noch immer ein schwerwiegendes Problem darstellt.

7. Wir nehmen mit Befriedigung Kenntnis von der wichtigen Rolle der Sonderbeauftragten und 
Koordinatorin für die Bekämpfung des Menschenhandels, die die Teilnehmerstaaten auf deren 
Ersuchen bei der Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen im Bereich der Bekämpfung des Men-
schenhandels unterstützt. Wir messen der engen Zusammenarbeit der Sonderbeauftragten mit 
den Durchführungsorganen der OSZE in koordinierender Funktion unter voller Beachtung von 
deren Mandaten großen Wert bei. Zu diesen zählen das OCEEA, die Abteilung Genderfragen, das 
BDIMR einschließlich seiner Gruppe Programme gegen den Menschenhandel und der Kontakt-
stelle für Fragen der Roma und Sinti sowie die Sonderbeauftragte des amtierenden Vorsitzenden 
für Gleichstellungsfragen sowie gegebenenfalls die OSZE-Feldoperationen. Im Sinne der Gedenk-
erklärung von Astana schätzen wir die Zusammenarbeit mit Parlamentariern der Teilnehmer-
staaten bei der Bekämpfung des Menschenhandels. Wir anerkennen insbesondere die jüngsten 
Bemühungen der OSZE um Aufklärung über den Menschenhandel für die Zwecke der Ausbeu-
tung von Arbeitskräften, einschließlich Zwangsdienstbarkeit, sowie über Kinderhandel und den 
Menschenhandel für die Zwecke der Organentnahme.

8. Wir fördern und unterstützen multidisziplinäre Zusammenarbeit, sektorenübergreifende Aus-
bildung und multilaterale Partnerschaften. Wir begrüßen die Initiativen der OSZE-Sonderbeauf-
tragten unter der Schirmherrschaft der Allianz gegen Menschenhandel (…).

II.

9. Wir anerkennen die Notwendigkeit, strafrechtliche Maßnahmen gegen den Menschenhandel 
zu verstärken, unter anderem durch strafrechtliche Verfolgung der Menschenhändler und ihrer 
Komplizen, und gleichzeitig sicherzustellen, dass im Umgang mit den Opfern von Menschenhan-
del deren Menschenrechte respektiert werden und sie Zugang zu den Gerichten, zu juristischem 
Beistand sowie zu wirksamer Entschädigung und gegebenenfalls anderen Arten der Hilfestellung 
erhalten. Wir werden Ermittlungsmethoden wie Untersuchungen im Finanzbereich prüfen, den 
Informationsaustausch über organisierte Verbrecherbanden verbessern und die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden bzw. Justizbehörden fördern, um 
sowohl die Menschenhändler als auch potenzielle Opfer von Menschenhandel ermitteln zu können.

10. Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, durch entsprechende Maßnahmen sicherzustel-
len, dass Opfer von Menschenhandel, die als solche erkannt werden, nicht für ihre Beteiligung an 
rechtswidrigen Handlungen bestraft werden, sofern sie zu diesen gezwungen wurden. Wir fordern 
die Teilnehmerstaaten eindringlich auf, umfassende und zielführende Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der Opfer von Menschenhandel zu ergreifen.

11. Wir werden uns verstärkt um die Identifizierung und Unterstützung der Opfer von Men-
schenhandel bemühen und dabei auf besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen achten. Je nach 
Fall werden wir mit Informationskampagnen die durch Menschenhandel gefährdeten Zielgrup-
pen ansprechen und uns mit den sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, politischen und sonsti-
gen Faktoren auseinandersetzen, die Menschen zu leichter Beute von Menschenhändlern werden 
lassen. Wir werden Präventionsbemühungen verstärken und unterstützen und vor allem an der 
Nachfrageseite ansetzen, die den Menschenhandel in all seinen Formen begünstigt, sowie bei den 
Waren und Dienstleistungen, die durch Menschenhandel entstehen.
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12. Wir anerkennen die wichtige Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen für die Unterstüt-
zung und Stärkung des Selbstbewusstseins der Opfer von Menschenhandel.

13. Wir stellen fest, dass die Systeme zum Schutz der Kinder verstärkt werden müssen, um eine 
wirksame Prävention, Identifizierung und Reaktion auf Kinderhandel in allen seinen Formen zu 
ermöglichen und den Opfern von Kinderhandel oder durch Kinderhandel gefährdeten Kindern 
unter Beachtung des Kindeswohls Unterstützung und Hilfe angedeihen zu lassen, etwa auch durch 
entsprechende Leistungen und Maßnahmen für ihr körperliches und seelisches Wohl sowie für 
ihre Erziehung, Rehabilitation und Wiedereingliederung.

14. Wir stellen fest, dass zur wirksamen Verhütung von Menschenhandel für die Zwecke der Aus-
beutung von Arbeitskräften die arbeitsrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden müssen. Wir 
empfehlen, Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Förderung der wirk-
samen Durchsetzung international anerkannter Arbeitnehmerrechte zu entwickeln und anzuwen-
den, etwa in Form von Arbeitsinspektionen, der Kontrolle privater Arbeitsvermittlungsagenturen 
und der Entwicklung anderer Programme, die Arbeitnehmer in Ausübung ihrer Arbeitnehmer-
rechte unterstützen.

15. Wir ermutigen die Teilnehmerstaaten, in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft unter 
Beachtung der Grundsätze der Sorgfalt und Transparenz das Ausbeutungsrisiko in der gesamten 
Versorgungskette zu bewerten und sich damit auseinanderzusetzen und dafür Sorge zu tragen, 
dass Arbeitnehmer Zugang zu Mechanismen für die Beseitigung missbräuchlicher Praktiken und 
zur Entschädigung haben. Wir ermutigen dazu, die vor Kurzem verabschiedeten Leitprinzipien 
für Unternehmen und die Menschenrechte zu verbreiten und umzusetzen. Ferner legen wir den 
Regierungen nahe, die Übernahme vergleichbarer Standards, einschließlich der „Null-Toleranz-
Politik“, in das staatliche Beschaffungswesen für Waren und Dienstleistungen zu übernehmen.

III.

16. Wir unterstreichen, dass die OSZE eine äußerst wertvolle Plattform für Dialog und verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerstaaten für ein umfassendes Vorgehen gegen jede Form 
von Menschenhandel bietet. Angesichts dessen bekräftigen wir unsere Entschlossenheit, die OSZE-
Verpflichtungen zu erfüllen, einschließlich des Aktionsplans zur Bekämpfung des Menschen-
handels, die einschlägigen Organe der OSZE in vollem Umfang zu nutzen und die Partnerschaft 
der OSZE mit anderen internationalen und regionalen Organisationen sowie mit der Zivilgesell-
schaft zu stärken.

II. Beschlüsse des Ministerrats

Beschluss Nr. 5/11

Kooperationspartner

Der Ministerrat,

eingedenk der Schlussakte von Helsinki von 1975, in der die enge Verbindung zwischen Frieden 
und Sicherheit in Europa und in der ganzen Welt anerkannt wird,

eingedenk der OSZE-Strategie gegen Bedrohungen der Sicherheit und Stabilität im einundzwan-
zigsten Jahrhundert, die 2003 auf dem Elften Treffen des Ministerrats in Maastricht angenommen 
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wurde und in der es heißt, dass die OSZE ihre Zusammenarbeit mit ihren Kooperationspartnern 
im Mittelmeerraum und Asien intensivieren wird, indem sie beizeiten Bereiche gemeinsamer Inte-
ressen und Anliegen und Möglichkeiten für ein weiteres abgestimmtes Vorgehen aufzeigt,

in der festen Überzeugung, dass die Sicherheit des OSZE-Raums untrennbar mit der Sicherheit in 
den Regionen der Kooperationspartner verbunden ist, und in Bekräftigung unserer Zusage, unse-
ren Dialog und unsere Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern im Mittelmeerraum und 
in Asien zu intensivieren und unsere Fähigkeiten zu verstärken, auf der Grundlage der OSZE-Nor-
men, -Prinzipien und -Verpflichtungen auf die von den Partnern aufgezeigten Bedürfnisse und 
Prioritäten der Partner einzugehen,

in Anerkennung der demokratischen Übergangsprozesse und des politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Umbruchs, der 2011 in den Ländern einiger Mittelmeer-Kooperationspartner statt-
gefunden hat,

in Würdigung der freiwilligen Reformprozesse, die in einigen Partnerländern im Mittelmeer-
raum durchgeführt wurden,

im Bewusstsein, dass jedes Land anders ist und das Recht hat, unter Achtung der universellen Werte 
der Menschenrechte und der Würde des Menschen sein eigenes politisches Modell zu entwickeln,

zustimmend, dass die Erfahrung der OSZE in verschiedenen Bereichen für die Partner von Inter-
esse und möglicherweise nützlich sein kann, unter uneingeschränkter Berücksichtigung der Tat-
sache, dass die Verantwortung für nationale politische Entscheidungen in erster Linie bei ihnen 
liegt, sowie ihres jeweiligen politischen, sozialen, kulturellen und religiösen Erbes und im Ein-
klang mit ihren Bedürfnissen, Zielen und nationalen Prioritäten,

die Bereitschaft der OSZE bekräftigend, über ihre Durchführungsorgane im Rahmen ihres jewei-
ligen Mandats, im Einklang mit festgelegten Verfahren und auf Ersuchen den Kooperationspart-
nern gegebenenfalls Unterstützung bei der freiwilligen Umsetzung der OSZE-Normen, -Grundsätze 
und -Verpflichtungen zu leisten,

in Anerkennung der wichtigen Rolle der Zivilgesellschaft in den Ländern der Kooperationspart-
ner für die Förderung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die vollständige Achtung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten,

die Fortschritte begrüßend, die in den letzten Jahren durch Dialog und Zusammenarbeit mit unse-
ren Kooperationspartnern im Mittelmeerraum und Asien auch durch ihre stärkere Einbindung 
in OSZE-Treffen und -Aktivitäten einschließlich der Durchführung konkreter gemeinsamer Pro-
jekte erzielt wurden,

unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 571 des Ständigen Rates über die Fortsetzung des Dialogs und 
der Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern und die Erkundung des möglichen Umfangs 
für die umfassendere Weitergabe der OSZE-Normen, -Prinzipien und -Verpflichtungen an andere, 
den Ministerratsbeschluss Nr. 17/04 über die OSZE und ihre Kooperationspartner sowie die Minis-
tererklärung von Madrid zu den Kooperationspartnern der OSZE,

unter Hinweis auf die Gedenkerklärung von Astana 2010, in der die Notwendigkeit betont wurde, 
verstärkt mit den Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten,
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in Bekräftigung der Unterstützung für die Zusammenarbeit der Parlamentarischen Versammlung 
der OSZE mit den Kooperationspartnern, einschließlich durch die Abhaltung des jährlichen Par-
lamentarierforums zum Mittelmeerraum, und Kenntnis nehmend von der diesbezüglichen Arbeit 
der Parlamentarischen Versammlung der OSZE,

bekräftigt erneut seine Bereitschaft, zukünftige Anträge auf Partnerschaft von interessierten Län-
dern im Einklang mit Beschluss Nr. 430 des Ständigen Rates vom 19. Juli 2001 zu prüfen. in Aner-
kennung der wichtigen Rolle der Zivilgesellschaft in den Ländern der Kooperationspartner für 
die Förderung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die vollständige Achtung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten,

die Fortschritte begrüßend, die in den letzten Jahren durch Dialog und Zusammenarbeit mit unse-
ren Kooperationspartnern im Mittelmeerraum und Asien auch durch ihre stärkere Einbindung 
in OSZE-Treffen und -Aktivitäten einschließlich der Durchführung konkreter gemeinsamer Pro-
jekte erzielt wurden,

unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 571 des Ständigen Rates über die Fortsetzung des Dialogs und 
der Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern und die Erkundung des möglichen Umfangs 
für die umfassendere Weitergabe der OSZE-Normen, -Prinzipien und -Verpflichtungen an andere, 
den Ministerratsbeschluss Nr. 17/04 über die OSZE und ihre Kooperationspartner sowie die Minis-
tererklärung von Madrid zu den Kooperationspartnern der OSZE,

unter Hinweis auf die Gedenkerklärung von Astana 2010, in der die Notwendigkeit betont wurde, 
verstärkt mit den Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten,

in Bekräftigung der Unterstützung für die Zusammenarbeit der Parlamentarischen Versammlung 
der OSZE mit den Kooperationspartnern, einschließlich durch die Abhaltung des jährlichen Par-
lamentarierforums zum Mittelmeerraum, und Kenntnis nehmend von der diesbezüglichen Arbeit 
der Parlamentarischen Versammlung der OSZE,

1. beschließt, die Kooperationspartnerschaft durch die Ausweitung des Dialogs, die Intensivie-
rung politischer Konsultationen, die Stärkung der praktischen Zusammenarbeit und den weite-
ren Austausch von Erfahrungen und vorbildlichen Methoden, die im Zuge der Entwicklung einer 
umfassenden, kooperativen und unteilbaren Sicherheit gewonnen wurden, in den drei OSZE-
Dimensionen entsprechend den von den Kooperationspartnern aufgezeigten Bedürfnissen und 
Prioritäten weiter auszubauen;

2. ermutigt die Durchführungsorgane der OSZE, im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat und 
den festgelegten Verfahren in allen drei Dimensionen eine handlungsorientierte Zusammenarbeit 
mit den Partnerländern – auch unter Berücksichtigung der jährlichen Partnerkonferenzen – durch 
die Bereitstellung von Expertenberatung, den Austausch von Informationen über Erfahrungen 
und vorbildliche Methoden auf Ersuchen der Partner und erforderlichenfalls auf der Grundlage 
einschlägiger OSZE-Beschlüsse aufzunehmen, und lädt die Partner ein, verstärkt an den OSZE-
Aktivitäten teilzunehmen;

3. beschließt, im Rahmen der Partnerschaft die Bemühungen zur Förderung der OSZE-Normen, 
-Prinzipien und -Verpflichtungen über die Kontakte in Absprache mit anderen einschlägigen 
regionalen und internationalen Organisationen, insbesondere den Vereinten Nationen, vor allem 
durch den entsprechenden Austausch von Erfahrungen und vorbildlichen Methoden sowie gege-
benenfalls durch gemeinsame Projekte und Aktivitäten in allen drei Dimensionen zu verstärken;
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4. appelliert an den OSZE-Vorsitz und die Kontaktgruppen, gemeinsam mit dem Generalsekretär 
den regelmäßigen Dialog auf hoher Ebene mit den Kooperationspartnern zu verstärken und aus-
zubauen, um das gegenseitige Verständnis zu verbessern und politische Unterstützung und Hilfe 
auf hoher Ebene für die Kooperationspartner unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse und Prio-
ritäten sicherzustellen;

5. appelliert an die Durchführungsorgane der OSZE, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats eine 
breitere Teilnahme von Amtsträgern und Vertretern der Zivilgesellschaft der Kooperationspart-
ner an einschlägigen OSZE-Veranstaltungen, gegebenenfalls auch unter Nutzung des Partner-
schaftsfonds, zu fördern;

6. beauftragt den Generalsekretär, in Absprache mit dem OSZE-Vorsitz mögliche Optionen für 
eine handlungs- und ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit den Partnern in Abstimmung mit 
den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen regionalen und internationalen Organisatio-
nen und Institutionen zu sondieren und gegebenenfalls Vorschläge für weitere Schritte des Stän-
digen Rates zu unterbreiten;

7. ersucht den Ständigen Rat, sich mit der Frage weiter zu befassen und Möglichkeiten für ein künf-
tiges Engagement für die Kooperationspartner auf deren Ersuchen zu prüfen;

8. ermutigt die Teilnehmerstaaten und die Kooperationspartner, ihre Erfahrungen auszutauschen 
und zu den OSZE-Aktivitäten in allen drei Dimensionen beizutragen, einschließlich gegebenen-
falls durch Beiträge zum Partnerschaftsfonds, um das künftige Engagement für die Kooperati-
onspartner zu fördern;

9. bekräftigt erneut seine Bereitschaft, zukünftige Anträge auf Partnerschaft von interessierten 
Ländern im Einklang mit Beschluss Nr. 430 des Ständigen Rates vom 19. Juli 2001 zu prüfen.

Beschluss Nr. 10/11

Förderung der Chancengleichheit für Frauen in der Wirtschaft

Der Ministerrat,

in Bekräftigung der Verpflichtung der Teilnehmerstaaten zur vollständigen Umsetzung von 
Beschluss Nr. 14/04 über den OSZE-Aktionsplan zur Förderung der Gleichstellung von Frauen 
und Männern, der auf dem Zwölften Treffen des Ministerrats in Sofia 2004 angenommen wurde,

(…)

in Bekräftigung der Verpflichtungen, (…), die sich auf die Förderung gleicher Rechte von Frauen 
und Männern auf Chancengleichheit und Teilhabe am Wirtschaftsleben beziehen,

in der Erkenntnis, dass die Teilhabe von Frauen am Wirtschaftsleben entscheidend zur Erholung 
der Wirtschaft, zu nachhaltigem Wachstum und zur Entstehung von solidarischen Gesellschaften 
beiträgt und somit für die Sicherheit und Stabilität im OSZE-Raum unerlässlich ist,

mit Besorgnis feststellend, dass Frauen in der OSZE-Region nach wie vor mit einer Ungleichbe-
handlung in Bezug auf den Zugang zum Arbeitsmarkt – bis hin zu nach Geschlecht getrennten 
Arbeitsmärkten – ausgesetzt sind, dass nach wie vor kein gleicher Zugang zu Sozialschutz sowie 
zu qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen und Vollzeitbeschäftigung gegeben ist und dass die 
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Bemühungen zur Beseitigung der Einkommensunterschiede bei gleicher Arbeit, die zu einem redu-
zierten Lebenseinkommen und niedrigen Ruhegehältern für Frauen und schließlich zu zunehmen-
der Frauenarmut führen, nur langsam vorankommen,

besorgt darüber, dass Frauen in Führungspositionen der Wirtschaft und in Entscheidungsprozes-
sen im öffentlichen und privaten Sektor nach wie vor unterrepräsentiert sind,

ferner besorgt über die anhaltenden Einschränkungen für eine tatsächliche Teilhabe der Frauen 
am Wirtschaftsleben, insbesondere in Hinblick auf wirtschaftliche und finanzielle Mittel wie Kre-
dite, Eigentums- und Erbrechte und deren Kontrolle,

in Erkenntnis der Notwendigkeit einer verbesserten und systematischen Erfassung geschlechts-
spezifisch aufgeschlüsselter Daten und der Durchführung von Studien über Chancengleichheit in 
der Wirtschaft als Grundlage für Planung und Handeln,

unter Hinweis auf die Notwendigkeit wirtschafts- und sozialpolitischer Strategien zur Bekämp-
fung der tieferen Ursachen des Menschenhandels, insbesondere zur Beseitigung der Diskrimi-
nierung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und zur Befassung mit den wirtschaftlichen Faktoren, 
die dafür verantwortlich sind, dass Frauen besonders leicht Opfer von Menschenhandel werden,

in der Erkenntnis, dass auch in Zukunft eine laufende Kontrolle der Umsetzung bestehender Ver-
pflichtungen zur Beseitigung der Diskriminierung von Frauen und zur Förderung der Chancen-
gleichheit für Frauen im Wirtschaftsleben notwendig ist – zur Ermittlung und zum Austausch 
bewährter Verfahren sowie zur Entwicklung wirksamer Ansätze, einschließlich in der Organisa-
tion und ihren Durchführungsorganen,

(…)

in der Erkenntnis, dass Frauen durch weitere Hindernisse, abgesehen von den geschlechtsspezifi-
schen, an der Teilhabe am Wirtschaftsleben gehindert werden,

fordert die Teilnehmerstaaten auf:

1. Daten zur Ermittlung und Bewältigung von Hindernissen für Frauen, in der Wirtschaft ihr 
Potenzial auszuschöpfen, zu sammeln und zu analysieren und gegebenenfalls und im Einklang 
mit den nationalen Rechtsvorschriften Nichtregierungs- und Forschungsgremien bei der Aus-
arbeitung gezielter Untersuchungen, einschließlich von bewährten Praktiken, zu unterstützen;

2. die Zuteilung von Haushaltsmitteln für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in 
der Wirtschaft zu beurteilen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, die Frauen gleiche Chancen 
für die wirtschaftliche Teilhabe und den Zugang zu Sozialschutz verschaffen sowie qualitativ hoch-
wertige Arbeitsplätze, Vollzeitbeschäftigung und/oder selbständige Erwerbstätigkeit unterstützen;

3. die Entwicklung von unternehmerischen und anderen berufsbezogenen Fähigkeiten von Frauen 
zu fördern und Genderaspekte – mit besonderem Augenmerk auf Frauen – in die Migrationspo-
litik aufzunehmen, um unter anderem zu verhindern, dass sie Opfer bzw. mehrfach Opfer von 
Menschenhandel werden;

4. politische Strategien und gesetzgeberische Maßnahmen, einschließlich gegebenenfalls Maß-
nahmen und Aktionen positiver Diskriminierung, die die Chancengleichheit von Frauen bei der 
Teilhabe am Arbeitsmarkt fördern und schützen, auch durch den Ausbau von Kinderbetreuungs- 
und Pflegeeinrichtungen, in die Wege zu leiten oder zu verstärken;
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5. konkrete Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in der Wirtschaft zu 
ermitteln und gegebenenfalls wirksame einzelstaatliche Mechanismen zur begleitenden Kont-
rolle der Fortschritte in diesem Bereich, etwa beim Ausgleich von Einkommensunterschieden, 
zu schaffen;

6. die Aufteilung von Hausarbeit sowie der elterlichen und Betreuungspflichten durch Ausbau 
des Vaterschaftsurlaubs zu fördern; diskriminierungsfreie Beschäftigungspolitiken und -prakti-
ken und einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung sowie Fortbildung zu fördern; Maßnahmen 
zur leichteren Vereinbarung von beruflichen und familiären Verpflichtungen zu ergreifen; danach 
zu trachten, sicherzustellen, dass sich Strukturanpassungsstrategien und -programme nicht zum 
Nachteil der Frauen diskriminierend auswirken;

7. die Entwicklung des für die erfolgreiche Ausarbeitung und Umsetzung derartiger Politiken not-
wendigen Umfelds durch gezielte Informations- und Sensibilisierungsaktivitäten über den Nutzen 
von Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen für die Teilnahme am Wirt-
schaftsleben und zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und Diskriminierung von Frauen 
zu unterstützen;

8. Maßnahmen einzuführen und einen Dialog mit dem privaten Sektor aufzunehmen, um Chan-
cengleichheit in Bezug auf die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten von Frauen zu schaffen und 
Einkommensunterschiede zu beseitigen;

9. im Rahmen des Möglichen Maßnahmen zu entwickeln und zu verstärken, die zu einer größe-
ren Diversifizierung in traditionsgemäß männer- oder frauendominierten Beschäftigungsbran-
chen führen;

10. ermutigt die Kooperationspartner, die Bestimmungen dieses Beschlusses auf freiwilliger Basis 
umzusetzen.
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des Ministerrats
Dublin 2012

Erklärungen des Ministerrats

Erklärung über die Stärkung von guter Regierungsführung und die Bekämpfung von 
Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Wir, die Mitglieder des Ministerrats der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa, erklären unsere nachdrückliche Unterstützung für die Förderung von guter Regierungs-
führung und Transparenz im OSZE-Raum.

Wir stellen fest, dass die Charta der Vereinten Nationen, die Schlussakte von Helsinki und spätere 
wegweisende Dokumente der OSZE gemeinsame Verpflichtungen, Grundsätze und Instrumente 
enthalten, die die Teilnehmerstaaten in ihren Bemühungen zur Förderung von guter Regierungs-
führung und Transparenz implementieren sollten.

Wir erklären erneut, dass gute Regierungsführung auf allen Ebenen eine grundlegende Voraus-
setzung für Wirtschaftswachstum, politische Stabilität und Sicherheit ist. Verantwortungsvolle 
Führung im öffentlichen und wirtschaftlichen Bereich, Rechtsstaatlichkeit und starke Institutio-
nen sind wesentliche Grundlagen für eine gesunde Wirtschaft, durch die unsere Staaten in die 
Lage versetzt werden können, Armut und Ungleichheit zu reduzieren, die gesellschaftliche Inte-
gration zu verstärken, Chancengleichheit für alle zu verwirklichen, Investitionsanreize zu setzen 
und die Umwelt zu schützen.

Wir bekräftigen, dass Frieden, gute internationale Beziehungen, die Sicherheit und Stabilität des 
Staates und die Sicherheit des Einzelnen innerhalb des Staates auf der Grundlage der Rechtsstaat-
lichkeit und der Achtung der Menschenrechte entscheidende Voraussetzungen für die Schaffung 
einer Atmosphäre des Vertrauens sind, die für eine positive wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung unverzichtbar ist.

Transparenz in öffentlichen Angelegenheiten ist eine wesentliche Voraussetzung für die Rechen-
schaftspflicht der Staaten und für die aktive Teilnahme der Zivilgesellschaft und des privaten Sek-
tors am Wirtschafts- und Entwicklungsgeschehen. Transparenz erhöht die Berechenbarkeit der 
Institutionen und der Wirtschaft, die auf der Grundlage entsprechender Gesetze und unter vorbe-
haltloser Achtung der Rechtsstaatlichkeit funktionieren, und stärkt das Vertrauen in sie.

Wir sind uns darin einig, dass Probleme der Regierungsführung, darunter Korruption und Geld-
wäsche, die Teilnehmerstaaten in ihrer Fähigkeit schwächen, eine nachhaltige Entwicklung im 
wirtschaftlichen, sozialen und Umweltbereich wirksam zu gewährleisten, und den sozialen Zusam-
menhalt, die Stabilität und die Sicherheit gefährden. Schwache Regierungsführung ist einer der 
Gründe, die die Ausbreitung des Terrorismus begünstigen. Deshalb erneuern wir unser nach-
drückliches Bekenntnis zur Bekämpfung von Korruption, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung 
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und damit zusammenhängenden Straftaten und erklären sie zu Prioritäten unserer Politik, gestützt 
auf geeignete Rechtsinstrumente, angemessene finanzielle, personelle und institutionelle Ressour-
cen und, wo erforderlich, geeignete Instrumente für ihre praktische und wirksame Umsetzung.

Wir erkennen die Fortschritte an, die die OSZE-Teilnehmerstaaten bisher, einzeln und gemein-
sam, bei der Auseinandersetzung mit diesen Bedrohungen und Herausforderungen für die Stabi-
lität und Sicherheit gemacht haben. Wir halten fest, dass die politischen OSZE-Verpflichtungen 
in Bezug auf gute Regierungsführung und Transparenz für alle drei Dimensionen Geltung haben, 
und wir bekennen uns erneut voll und ganz zur Umsetzung dieser Verpflichtungen durch einen 
umfassenden Ansatz, wie in diesem und anderen maßgeblichen OSZE-Dokumenten festgelegt.

Wir bekräftigen unsere Zusage, auf einzelstaatlicher Ebene mit Unterstützung einschlägiger inter-
nationaler Institutionen daran zu arbeiten, gute Regierungsführung in all ihren Aspekten zu stär-
ken und Methoden der Zusammenarbeit zu entwickeln, um uns gegenseitig bei der Erreichung 
dieses Ziels zu unterstützen.

I. Gute Regierungsführung und Transparenz

Wir betrachten einen öffentlichen Sektor, der auf Integrität, Offenheit, Transparenz, Rechenschafts-
pflicht und Rechtsstaatlichkeit gründet, als einen wesentlichen Faktor für nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum und sind der Auffassung, dass ein solcher öffentlicher Sektor einen wesentlichen Anteil 
daran hat, das Vertrauen der Bürger in die öffentlichen Einrichtungen und die Regierung zu stär-
ken. Wir unterstreichen deshalb die Wichtigkeit, Amtsträgern Bildungs- und Schulungsmöglich-
keiten zu ethischem Verhalten anzubieten, einschlägige Verhaltenskodizes und Rechtsvorschriften 
zur Regelung von Interessenkonflikten zu erstellen und durchzusetzen und umfassende Mecha-
nismen zur Offenlegung von Einkünften und Vermögen maßgeblicher Amtsträger zu entwickeln 
und umzusetzen. Wir sind insbesondere der Meinung, dass sowohl die Ausarbeitung als auch die 
Einhaltung von Verhaltenskodizes für öffentliche Institutionen von entscheidender Bedeutung für 
die Stärkung von guter Regierungsführung, der Integrität des öffentlichen Sektors und der Rechts-
staatlichkeit sowie für die Vorgabe strenger Ethik- und Verhaltensnormen für Amtsträger sind.

Wir begrüßen die bereits geleistete Unterstützung der OSZE und ihrer Feldoperationen in die-
sem Bereich und ersuchen sie, den Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen auch weiterhin wertvolle 
Unterstützung zu leisten, das gilt auch für den Austausch von Erfahrungen und guten Referenzen 
einzelner Staaten über die OSZE-Dialogplattform.

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass gute Regierungsführung einen entsprechenden Rahmen 
von wirtschaftspolitischen Konzepten, Gesetzen und Institutionen verlangt, in dem Unternehmen 
und Investitionen wachsen können. Wir bekräftigen daher unsere Entschlossenheit, klare recht-
liche Rahmenbedingungen zu schaffen, die der Gründung von Unternehmen, auch kleiner und 
mittlerer, die für das Wirtschaftswachstum so wichtig sind, förderlich sind und ein investitions-
freundliches Klima schaffen.

Wir sind uns darüber im Klaren, dass ohne die vollständige und gleichberechtigte Mitwirkung 
von Frauen und Männern an politischen und wirtschaftlichen Prozessen und Institutionen, wie sie 
in mehreren OSZE-Dokumenten gefordert wird, gute Regierungsführung nicht verwirklicht und 
Korruption nicht erfolgreich bekämpft werden kann. Wir unterstreichen die Wichtigkeit, Frauen 
in die Lage zu versetzen, aktiv an der Gestaltung der Politik und Aktivitäten bezüglich guter Regie-
rungsführung mitzuwirken und beizutragen, wovon Männer wie Frauen gleichermaßen profitieren.
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Wir erkennen die Wichtigkeit an, Gesetze und andere Maßnahmen gegen Bestechung zu verab-
schieden und durchzusetzen, indem wir unter anderem die Bestechung in- und ausländischer 
Amtsträger unter Strafe stellen und öffentlich-private Partnerschaften zur Bekämpfung der Beste-
chung von Amtsträgern entwickeln.

Wir bekräftigen, dass die effiziente Verwaltung öffentlicher Mittel durch starke und gut funktio-
nierende Institutionen, einen professionellen und effizienten öffentlichen Dienst sowie korrekte 
Abläufe im Haushalts- und öffentlichen Beschaffungswesen wesentliche Bestandteile guter Regie-
rungsführung sind.

In diesem Zusammenhang anerkennen wir die Notwendigkeit von Offenheit, Transparenz und 
Nichtdiskriminierung im Bereich von Waren und Dienstleistungen, bei der Schaffung einer soli-
den finanziellen Grundlage für unsere öffentlichen Verwaltungssysteme, bei der Gewährleistung 
von Transparenz im Steuer- und Haushaltswesen und bei der Einführung fairer und transparen-
ter staatlicher Beschaffungssysteme, (…),

II. Bekämpfung von Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Wir ermutigen diejenigen OSZE-Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, dem Über-
einkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption (UNCAC) beizutreten und es vollständig 
umzusetzen. Wir begrüßen die Unterstützung der OSZE für dessen Umsetzung und beauftragen 
das OSZE-Sekretariat, insbesondere das Büro des Koordinators für Wirtschafts- und Umweltak-
tivitäten der OSZE (OCEEA), den OSZE-Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen Hilfestellung in 
diesem Bereich zu leisten, etwa auch durch die Aufbietung technischer Unterstützung.

Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, die Umsetzung unserer internationalen und nationalen 
Verpflichtungen in Bezug auf die Korruptionsbekämpfung zu verbessern, indem wir unter ande-
rem, je nach Zweckmäßigkeit, Zivilgesellschaft und Wirtschaft in den Prozess einbinden, und 
anerkennen die Wichtigkeit, diese Verpflichtungen regelmäßig zu überprüfen, etwa im Rahmen 
des Mechanismus zur Überprüfung der Durchführung des Übereinkommens der Vereinten Nati-
onen gegen Korruption gemäß den im Mechanismus vorgesehenen Regelungen.

Wir begrüßen, dass die OSZE und insbesondere das OCEEA die Teilnehmerstaaten auch weiter-
hin auf deren Ersuchen unterstützen, sei es bei der Entwicklung bzw. Harmonisierung ihrer inner-
staatlichen Antikorruptionsgesetze im Einklang mit ihren internationalen Verpflichtungen, bei 
der Gewährleistung der praktischen Umsetzung und wirksamen Durchsetzung durch den Aus-
tausch von Erfahrungen und bewährten Methoden auf regionaler, subregionaler und nationaler 
Ebene oder bei der Bereitstellung von Beratung und Ausbildung in Zusammenarbeit mit anderen 
maßgeblichen Organisationen (…).

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die Bekämpfung von Korruption langfristige und umfas-
sende strategische Ansätze und starke Institutionen verlangt. Wir sind davon überzeugt, dass auf 
die für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung, strafrechtliche Verfolgung und richterliche 
Beurteilung von Korruptionsdelikten zuständigen Organe kein unangemessener Einfluss ausge-
übt werden darf. Hier verweisen wir insbesondere auf die zentrale Rolle der Strafverfolgungs- und 
Rechtsprechungsorgane im Kampf gegen Korruption und für die Gewährleistung der Rechtsstaat-
lichkeit. Wir halten es für außerordentlich wichtig, dass die Unabhängigkeit der Justiz sichergestellt 
wird, damit diese ihre Funktion erfüllen kann, und dass in dieser Hinsicht verstärkte Anstren-
gungen unternommen werden. Ferner unterstreichen wir die Bedeutung angemessener Ressour-
cen für diese Institutionen und die Notwendigkeit, sie zu gewährleisten.
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Darüber hinaus ist es für die Glaubwürdigkeit unserer Antikorruptionsbemühungen und für die 
Wirtschaftsentwicklung von größter Bedeutung, den Transfer von Erträgen aus Straftaten sowie 
Diebstahl, Veruntreuung oder sonstige Abzweigung öffentlicher Gelder wirksam zu verhindern 
und gestohlene Vermögenswerte wiederzuerlangen. Es ist uns bewusst, dass zur wirksamen Wie-
dererlangung von Vermögenswerten entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen und Instituti-
onen, mit den nötigen Befugnissen ausgestattete Fachleute, die über die erforderlichen Kenntnisse 
und Ressourcen verfügen, eine proaktive und rasche nationale und internationale Zusammenar-
beit, Rahmenbedingungen für eine Vernetzung und ein starker politischer Wille erforderlich sind.

Deshalb unterstützen wir Maßnahmen, die auf die Beseitigung von Hindernissen für die Wie-
dererlangung von Vermögenswerten abzielen, unter anderem durch erhöhte Effizienz der Rechts-
verfahren und Verhinderung des Missbrauchs dieser Verfahren, verstärkte Anstrengungen gegen 
Geldwäsche und intensivere internationale Zusammenarbeit zur Wiedererlangung von Vermö-
genswerten. (…)

Wir anerkennen die Wichtigkeit, Informanten („Whistleblowers“) aus dem öffentlichen oder dem 
privaten Sektor ausreichend Schutz zu bieten, da sie eine Schlüsselrolle bei der Verhütung und 
Aufdeckung von Korruption spielen und damit dem öffentlichen Interesse dienen. Wir werden 
uns verstärkt um geeignete Maßnahmen zur Schaffung und Umsetzung rechtlicher Mechanismen 
bemühen, durch die Informanten und ihre nächsten Angehörigen vor Vergeltungsmaßnahmen, 
Einschüchterung oder anderem psychischen oder physischen Schaden oder dem ungerechtfertig-
ten Verlust ihrer Freiheit oder Existenzgrundlage wirksam geschützt werden.

Wir betrachten derartige Maßnahmen als notwendige Bestandteile eines wirksamen Korrupti-
onsbekämpfungssystems.

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass der international agierende Terrorismus auf Geldmit-
tel angewiesen ist, die Terroristen zugewiesen werden. Die Finanzierung des Terrorismus gibt der 
gesamten internationalen Staatengemeinschaft Anlass zu großer Sorge. Unserer Überzeugung nach 
besteht die dringende Notwendigkeit, die internationale Zusammenarbeit zwischen den Staaten 
bei der Ausarbeitung und Verabschiedung wirksamer Maßnahmen zur Verhütung der Terroris-
musfinanzierung und zu deren Unterbindung durch die strafrechtliche Verfolgung und Bestra-
fung der Täter zu verstärken.

(…)

III. Die Zivilgesellschaft und der Privatsektor

Wir ermutigen die OSZE, ihr umfassendes Sicherheitskonzept weiterzuverfolgen und sich auch 
künftig der Verstärkung des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen den Regierungen, der 
Zivilgesellschaft und dem privaten Sektor zu widmen und damit die Bemühungen um gute Regie-
rungsführung einschließlich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in 
den Teilnehmerstaaten zu unterstützen.

Wir halten es für wichtig, den privaten Sektor in die Bemühungen zur Bekämpfung von Korrup-
tion und zur Förderung von guter Regierungsführung einzubinden und ihn im Hinblick auf ein 
faires und transparentes Unternehmensumfeld in die Pflicht zu nehmen. Ein solches Engagement 
der Wirtschaft ist wichtig für die Stärkung von guter Regierungsführung, Transparenz, Stabilität 
und Sicherheit auf nationaler und internationaler Ebene. (...)

Wir legen den Wirtschaftstreibenden nahe, in ihrer Geschäftstätigkeit die sozialen, umweltbezoge-
nen, humanitären und sicherheitsrelevanten Bedürfnisse der Teilnehmerstaaten zu berücksichtigen.
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Wir unterstreichen die Wichtigkeit, dass sich Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft stärker 
in die Aufklärungsarbeit über Behinderungen des Wirtschaftswachstums, etwa durch Erschwerung 
des Marktzugangs, des Handels und der Investitionstätigkeit, einbringen, sowie die Notwendigkeit 
von mehr Transparenz zur Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung.

Wir sind der Auffassung, dass Informationsfreiheit und der Zugang zu Informationen die Offen-
heit und Rechenschaftspflicht in der staatlichen Politik und im öffentlichen Beschaffungswesen 
fördern und es der Zivilgesellschaft, einschließlich der Medien, ermöglichen, einen Beitrag zur 
Verhütung und Bekämpfung von Korruption, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche sowie 
von deren Vortaten zu leisten. Wir bekräftigen unsere Zusage, für mehr Transparenz in unseren 
Regierungen zu sorgen und zu diesem Zweck Mechanismen und Institutionen zur zügigen Bereit-
stellung von Informationen, einschließlich verlässlicher Statistiken, weiterzuentwickeln, die einen 
gut informierten und verantwortungsvollen Dialog ermöglichen.

Wir legen großen Wert auf Offenheit in unseren Beziehungen zu den Bürgern in dem Bestreben, 
Dienstleistungen zu verbessern, die Integrität im öffentlichen Leben zu erhöhen, die öffentlichen 
Mittel effizient zu verwalten, die Gemeinden sicherer zu machen und die Rechenschaftspflicht in 
der Privatwirtschaft zu erhöhen. (…)

IV. Fortschritt durch Zusammenarbeit

Wir sehen in der OSZE ein Forum für politischen Dialog, Informationsaustausch und Zusammen-
arbeit im Bereich guter Regierungsführung sowie eine Plattform zur Herbeiführung des nötigen 
politischen Konsenses und Verständnisses für die Bedeutung der Verhütung und Unterbindung 
von Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf allen Ebenen im Interesse einer 
nachhaltigen sozioökonomischen Entwicklung und der Stabilität. Wir bekennen uns erneut zur 
Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Strategien für gute Regierungsführung und zum Aus-
tausch von Erfahrungen über bewährte Methoden.

Wir begrüßen die gut eingeführte enge Zusammenarbeit zwischen der OSZE und anderen maß-
geblichen Organisationen und Institutionen, einschließlich der Vereinten Nationen, und fordern 
die OSZE-Durchführungsorgane und insbesondere das OCEEA auf, die Zusammenarbeit mit 
ihnen weiter auszubauen, damit Mehrwert entstehen kann und die Aktivitäten einander ergänzen.

Wir anerkennen den wertvollen Beitrag der OSZE-Durchführungsorgane, einschließlich der OSZE-
Feldoperationen, zur umfassenderen Tätigkeit der Organisation zur Förderung von guter Regie-
rungsführung, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit. Wir fordern sie auf, ihre Zusammenarbeit 
weiter zu verstärken und ihre Bemühungen um Unterstützung der Teilnehmerstaaten auf deren 
Ersuchen bei der Umsetzung der Bestimmungen dieser Erklärung auch weiterhin zu koordinieren.
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Dokument des zwanzigsten Treffens 
des Ministerrats
Kiew 2013

I. Erklärungen des Ministerrats

Ministererklärung über die Verstärkung der Bemühungen der OSZE im Umgang mit 
grenzüberschreitenden Bedrohungen

Wir, die Mitglieder des Ministerrats der OSZE – in Anerkennung der sich weiterentwickelnden 
grenzüberschreitenden Bedrohungen in der OSZE-Region und darüber hinaus sowie der Notwen-
digkeit, ausgehend von einem koordinierten dimensionsübergreifenden Ansatz auf internationa-
ler Ebene gemeinsam und wirksam darauf zu reagieren, (…),

würdigen die Aktivitäten der OSZE-Teilnehmerstaaten zur Stärkung der Zusammenarbeit im 
Umgang mit grenzüberschreitenden Bedrohungen in Bereichen wie zum Beispiel Terrorismusbe-
kämpfung, Kampf gegen organisierte Kriminalität, Menschen- und Drogenhandel, polizeibezo-
gene Aktivitäten, Grenzsicherung und Grenzmanagement sowie Entwicklung vertrauensbildender 
Maßnahmen (VBM) (…);

(…)

ermutigen die OSZE-Teilnehmerstaaten und die zuständigen Durchführungsorgane, sich im Rah-
men ihrer Mandate und festgelegten Verfahren intensiver darum zu bemühen, im Umgang mit 
bereits bestehenden und neu entstehenden grenzüberschreitenden Bedrohungen eine einheitli-
chere Zielsetzung und Vorgehensweise zu erreichen, und den Dialog in diesem Bereich fortzuset-
zen, so auch auf konkreten und zielorientierten OSZE-weiten einschlägigen Konferenzen, die bei 
Bedarf und vorzugsweise jährlich abzuhalten sind;

fordern die OSZE-Teilnehmerstaaten auf, die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und 
anderen einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen auf der Basis der Plattform 
für kooperative Sicherheit von 1999 sowie mit den OSZE-KooperationsPartnern im Mittelmeer-
raum und in Asien – erforderlichenfalls auch mit Unterstützung zuständiger OSZE-Durchführungs-
organe – auszubauen, um die Kapazitäten der OSZE in der Bekämpfung grenzüberschreitender 
Bedrohungen, auch unter Einbindung der Zivilgesellschaft, weiter zu stärken.
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II. Beschlüsse des Ministerrats

Beschluss Nr. 3/13

Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Glaubensfreiheit

Der Ministerrat,

in Bekräftigung früherer KSZE/OSZE-Beschlüsse zur Gedanken-, Gewissens-, Religions- und 
Glaubensfreiheit, (…),

(…)

entschlossen, die Achtung und Verwirklichung der Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Glau-
bensfreiheit für alle zu gewährleisten,

betonend, dass jeder Mensch Anspruch auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Glaubensfrei-
heit hat und dieses Recht auch die Freiheit einschließt, eine Religion oder Weltanschauung seiner 
Wahl zu haben oder anzunehmen oder keiner Religion oder Weltanschauung anzuhängen, seine 
Religion oder Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, sich zu seiner Religion oder Welt-
anschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat, durch Lehre, Aus-
übung, Gottesdienst sowie Bräuche und Riten zu bekennen. Das Recht auf Ausübung der Religion 
oder Weltanschauung darf nur den Einschränkungen unterliegen, die im Gesetz vorgesehen sind 
und mit internationalen Standards im Einklang stehen,

in Bekräftigung der Verpflichtung der Teilnehmerstaaten, das Recht jeder Person auf Gedanken-, 
Gewissens-, Religions- und Glaubensfreiheit zu achten, zu schützen und zu gewährleisten,

unter Betonung des engen Zusammenhangs zwischen Sicherheit und der uneingeschränkten Ach-
tung der Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Glaubensfreiheit,

zutiefst besorgt über fortgesetzte Handlungen von Intoleranz und Gewalt gegen Personen und Reli-
gions- oder Glaubensgemeinschaften wegen deren Gesinnung, Einstellung, Religion oder Weltan-
schauung auf der ganzen Welt,

betonend, dass die Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Glaubensfreiheit und alle anderen 
Menschenrechte und Grundfreiheiten in engem Zusammenhang stehen und einander bedingen 
und verstärken,

die Wichtigkeit betonend, ein Klima der gegenseitigen Toleranz und Achtung zwischen den Gläu-
bigen verschiedener Gemeinschaften sowie zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen zu fördern,

ruft die Teilnehmerstaaten dazu auf:

die OSZE-Verpflichtungen hinsichtlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Glaubensfrei-
heit vollständig umzusetzen;

ihre Verpflichtung, das Recht jeder Person, ihre Religion oder Weltanschauung allein oder in 
Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat, zu bekunden und zu praktizieren und sich durch 
Lehre, Ausübung, Gottesdienst und die Ausübung und Beachtung religiöser Bräuche zu ihrer 
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Religion oder Weltanschauung zu bekennen, vollständig umzusetzen, unter anderem durch trans-
parente und nichtdiskriminierende Gesetze, Vorschriften, Verfahren und politische Strategien;

es zu unterlassen, die Religionsausübung oder Bekundung der Weltanschauung von Personen oder 
Religionsgemeinschaften durch Bestimmungen einzuschränken, die im Widerspruch zu den in der 
OSZE eingegangenen Verpflichtungen und den internationalen Verpflichtungen stehen;

einen offenen und transparenten Dialog und Partnerschaften zwischen Glaubensrichtungen und 
Religionsbekenntnissen zu fördern und zu erleichtern;

sich darum zu bemühen, Intoleranz, Gewalt und Diskriminierung aufgrund der Religion oder Welt-
anschauung – sei es gegenüber Christen, Juden, Muslimen oder Angehörigen anderer Religionen 
sowie gegenüber Nichtgläubigen – zu unterbinden, Gewalt und Diskriminierung aus religiösen 
Gründen zu verurteilen und sich zu bemühen, Angriffe auf Personen oder Gruppen wegen deren 
Gesinnung, Einstellung, Religion oder Weltanschauung zu verhindern und sie davor zu schützen;

die frühzeitige Einbeziehung von Religions- und Glaubensgemeinschaften in die öffentliche Debatte 
über entsprechende Gesetzesinitiativen zu fördern;

den Dialog zwischen Religions- und Glaubensgemeinschaften und staatlichen Stellen zu fördern, 
wo nötig auch zu Fragen betreffend die Nutzung von Andachtsstätten und Eigentum religiöser 
Gemeinschaften;

wirksame Maßnahmen zur Verhütung und Unterbindung der Diskriminierung von Personen oder 
Religions- und Glaubensgemeinschaften aufgrund ihrer Religion oder Weltanschauung, auch der 
Diskriminierung von Nichtgläubigen, durch öffentliche Bedienstete in Ausübung ihrer dienstli-
chen Obliegenheiten zu ergreifen;

politische Maßnahmen zur Achtung und zum Schutz von Andachtsstätten und religiösen Orten, 
Denkmälern, Friedhöfen und Heiligtümern vor Vandalismus und Zerstörung zu beschließen.

Beschluss Nr. 4/13

Verstärkung der Bemühungen der OSZE zur Umsetzung des Aktionsplans zur 
Verbesserung der Lage der Roma und Sinti im OSZE-Gebiet mit dem besonderen 
Schwerpunkt Roma- und- UND Sinti-Frauen,-Jugendliche und -Kinder

Der Ministerrat,

in Bekräftigung der Verpflichtungen der OSZE gegenüber den Roma und Sinti, (…),

(…)

in dem Bewusstsein, dass im OSZE-Raum verschiedene Anstrengungen, etwa die Entwicklung und 
Umsetzung nationaler Aktionspläne und Strategien und die Einführung konkreter Programme und 
politischer Maßnahmen zur Verbesserung der Lage der Roma und Sinti unternommen wurden und 
dass die Umsetzung dieser Initiativen auf lokaler Ebene für ihre Verwirklichung unabdingbar ist,

Kenntnis nehmend von den Ergebnissen und Empfehlungen für vorrangige Maßnahmen, die das 
BDIMR in seinem 2013 veröffentlichten zweiten Lagebericht über die Umsetzung des Aktionsplans 
zur Verbesserung der Lage der Roma und Sinti im OSZE-Gebiet ausgesprochen hat,



Kiew 2013

397

(…)

besorgt darüber, dass die Roma und Sinti im OSZE-Raum nach wie vor Zielscheibe von Rassis-
mus und von durch Vorurteile motivierter Gewalt sind,

in diesem Zusammenhang feststellend, dass besonders die Roma- und Sinti-Frauen und -Mädchen 
vielfältigen Formen der Diskriminierung sowie Gewalt und Schikanen ausgesetzt sind,

im Wissen, dass Bildung der Schlüssel ist, der Roma und Sinti, einschließlich Roma- und Sinti-
Frauen, -Jugendlichen und -Kindern, insbesondere -Mädchen, bessere Chancen auf gleichberech-
tigte Teilhabe am sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben, auf Ausübung 
ihrer Rechte und auf Förderung ihrer vollständigen Inklusion eröffnet,

in der Überzeugung, dass die Teilnehmerstaaten danach trachten sollten, den Roma und Sinti 
Gelegenheit zu geben, zu den sie betreffenden politischen Grundsatzentscheidungen beizutragen, 
und dass Roma und Sinti als Partner betrachtet und in die Verantwortung für die Umsetzung 
dieser Politiken zur Förderung und Erleichterung ihrer Integration eingebunden werden sollten,

in dem Bewusstsein, dass die Rechte der Roma- und Sinti-Frauen und insbesondere die Gleich-
stellung von Frauen und Männern durch die staatliche Politik und die staatlichen Institutionen 
unter aktiver Mitwirkung der Roma- und Sinti-Frauen unterstützt und gefördert werden müssen,

in der Erwägung, dass Roma- und Sinti-Jugendliche und -Kinder künftig die wichtigsten Interes-
senvertreter im Hinblick auf die Förderung der Inklusion der Roma- und Sinti-Bevölkerung und 
-Gemeinden sowie auf die Förderung ihrer uneingeschränkten Teilhabe am sozialen, bürgerlichen, 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben der Gesellschaft, in der sie leben, sein werden,

ruft die Teilnehmerstaaten dazu auf:

1. ihre Bemühungen zur Umsetzung des Aktionsplans zur Verbesserung der Lage der Roma und 
Sinti im OSZE-Gebiet zu verstärken, unter anderem durch eine bessere Kontrolle und Bewertung 
der Strategien, Politiken und Maßnahmen zur Integration der Roma und Sinti;

2. zu verhindern, dass Roma und Sinti weiter marginalisiert und ausgegrenzt werden, und sich mit 
der zunehmenden Diskriminierung und dem Anstieg gewalttätiger Äußerungen von Intoleranz 
gegen Roma und Sinti einschließlich Roma- und Sinti-Migranten auseinanderzusetzen und dazu:

2.1 ihre Bemühungen um mehr Toleranz und die Bekämpfung von Vorurteilen gegen die Roma 
und Sinti zu verstärken;

2.2 jegliche gegen Roma und Sinti gerichtete Gewalt unmissverständlich und öffentlich zu ver-
urteilen;

2.3 unter Beachtung der einschlägigen OSZE-Verpflichtungen in Bezug auf Medienfreiheit gegen 
negative Stereotypen in den Medien vorzugehen;

2.4 die gesetzlichen und politischen Maßnahmen gegen die Diskriminierung der Roma und Sinti 
und die von Vorurteilen motivierten Straftaten, die sich gegen sie richten, durchzusetzen und 
erforderlichenfalls zu verstärken;

2.5 in den Strafverfolgungsbehörden und bei deren Mitarbeitern Kapazitäten für die Feststellung, 
Datenerhebung, Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung von Hassverbrechen gegen Roma 
und Sinti aufzubauen;
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2.6 die notwendigen Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass Opfer von Diskriminierung und 
gewalttätigen Äußerungen von Intoleranz gegen Roma und Sinti Zugang zu wirksamen Rechts-
mitteln durch gerichtliche, amtliche, Mediations- und Schlichtungsverfahren erhalten;

2.7 die Roma und Sinti verstärkt in die Ausarbeitung, Umsetzung und Evaluierung der sie betref-
fenden Politiken einzubeziehen, indem sie unter anderem die politische Mitsprache der Roma und 
Sinti und die Wahlerziehung für Roma und Sinti fördern;

2.8 einen integrativen gesellschaftlichen Dialog zu fördern, der das Bewusstsein dafür schärfen 
soll, in welchem Ausmaß Intoleranz und Diskriminierung gegenüber den Roma und Sinti den 
sozialen Zusammenhalt, die Stabilität und die Sicherheit bedrohen können;

2.9 auf die tieferen Ursachen der Diskriminierung und Intoleranz gegenüber den Roma und Sinti 
einzugehen, unter anderem durch verstärkte Bemühungen um eine umfassende Erziehung und 
Bewusstseinsbildung, um Vorurteile zu bekämpfen und die Achtung und das Verständnis für ein-
ander zu fördern;

2.10 die Zivilgesellschaft in ihrem Bemühen zu unterstützen, die Interessen von Roma und Sinti 
zu vertreten, die Opfer von Hassverbrechen und Diskriminierung wurden, und ihnen Hilfestel-
lung zu leisten;

2.11 die zur Verstärkung der aktiven Teilhabe und Eigenverantwortung der Roma und Sinti not-
wendigen Maßnahmen zu treffen, um ihre soziale Inklusion zu fördern;

2.12 Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit, des Wohlergehens und der Gesundheit der 
Roma- und Sinti-Frauen, -Jugendlichen und -Kinder zu treffen, unter anderem durch die Ausein-
andersetzung mit Gewalt in der Familie, Frühehen und Menschenhandel, erforderlichenfalls auch 
durch den Zugang zu unterstützender Rehabilitation;

3. ihre Bemühungen und die notwendigen Mittel auf die Bildung zu konzentrieren, die ein wich-
tiger Ansatzpunkt für die Verbesserung der Lage der Roma und Sinti und die Förderung ihrer 
verstärkten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Integration ist, wobei unter anderem folgende 
Maßnahmen in Frage kommen:

3.1 aktive Maßnahmen, die sicherstellen, dass Roma- und Sinti-Jugendliche und -Kinder gleich-
berechtigten Zugang zum Bildungswesen auf allen Ebenen des staatlichen Bildungssystems ein-
schließlich Früherziehung und Schulen der Primar- und Sekundarstufe erhalten und am Unterricht 
teilnehmen;

3.2 Auseinandersetzung mit der hohen Quote von Schulabbrechern der Sekundarstufe unter 
Roma- und Sinti-Schülern und entsprechende Berücksichtigung der diesbezüglichen spezifischen 
Probleme der Roma- und Sinti-Mädchen, und parallel dazu aktive Maßnahmen, um Roma- und 
Sinti-Jugendliche zu höheren Bildungsgängen zu ermutigen;

3.3 Förderung des Zugangs zu tertiärer Bildung für Roma- und Sinti-Schüler durch geeignete Maß-
nahmen zur Vereinfachung der Aufnahme, auch mittels Stipendien;

3.4 Förderung der Entwicklung von Programmen zur Integration der Roma und Sinti auf nationa-
ler und lokaler Ebene, auch von Bildungsprogrammen und zusätzlichen Studienlehrgängen unter 
anderem für die Geschichte und Kultur der Roma und Sinti;

3.5 verstärkte Anstrengungen zur Beseitigung der Segregation der Roma und Sinti auf allen Bil-
dungsebenen;
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4. aktive Maßnahmen zur Stärkung der Stellung der Roma- und Sinti-Frauen zu treffen, unter 
anderem durch:

4.1 Intensivierung ihrer Bemühungen, die Ausübung und Inanspruchnahme der Menschenrechte 
durch die Roma- und Sinti-Frauen zu gewährleisten und verstärkte Anstrengungen zur Bekämp-
fung ihrer Diskriminierung auf allen Ebenen, unter anderem erforderlichenfalls in den Bereichen 
Bildung, Beschäftigung, Gesundheit und Wohnen sowie durch partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zu diesem Zweck mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und dem Volk der Roma und Sinti;

4.2 Förderung der wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe der Roma- und Sinti-Frauen am 
öffentlichen und politischen Leben, unter anderem durch die Förderung des Zugangs von Frauen 
zu öffentlichen Ämtern, zur öffentlichen Verwaltung und zu Führungspositionen;

4.3 Schaffung von Anreizen für den gleichberechtigten Zugang der Roma- und Sinti-Frauen zum 
Arbeitsmarkt, zu Praktika und zu Mentoring;

4.4 gegebenenfalls gezielte konkrete Maßnahmen, die den gleichberechtigten Zugang der Roma- 
und Sinti-Mädchen zu allen Ebenen des Bildungssystems und ihre Teilnahme daran fördern sollen;

5. den maßgeblichen Durchführungsorganen der OSZE nahezulegen, ihre Aktivitäten zum Aufbau 
der Kapazitäten von Roma- und Sinti-Frauen- und -Jugendorganisationen zu intensivieren, um die 
Mitwirkungsmöglichkeiten, die Bildung und Nichtdiskriminierung der Roma- und Sinti-Frauen 
und -Jugendlichen zu fördern und Anreize für eine den Männern gleichgestellte Teilnahme von 
Roma- und Sinti-Frauen auf allen für sie belangreichen Gebieten zu schaffen;

ruft zur laufenden Koordinierung in der OSZE und zur Zusammenarbeit mit maßgeblichen inter-
nationalen Akteuren auf, um die Wirksamkeit der OSZE-Bemühungen zur Umsetzung des Akti-
onsplans zur Verbesserung der Lage der Roma und Sinti im OSZE-Gebiet zu erhöhen;

ermutigt die Parlamentarische Versammlung der OSZE zur Fortsetzung ihrer Bemühungen um 
Verbesserung der Lage der Roma und Sinti im OSZE-Raum.

Beschluss Nr. 7/13

Bekämpfung des Menschenhandels

Der Ministerrat,

in Bekräftigung der in den Jahren 2000 bis 2008 eingegangenen einschlägigen OSZE-Verpflich-
tungen und der Ministererklärung von Wilna über die Bekämpfung jeder Form von Menschen-
handel aus dem Jahr 2011,

unter erneutem Hinweis auf den strategischen Wert des OSZE-Aktionsplans von 2003 zur Bekämp-
fung des Menschenhandels, der den Teilnehmerstaaten zukunftsweisende Empfehlungen für Maß-
nahmen auf internationaler und nationaler Ebene in den Bereichen Strafverfolgung, Prävention 
und Schutz an die Hand gibt und den zuständigen Durchführungsorganen der OSZE Orientie-
rung in ihrer Tätigkeit bietet,

in großer Sorge über den signifikanten Anstieg aller Formen von Menschenhandel, sowohl des 
grenzüberschreitenden als auch des innerstaatlichen, und unter erneutem Hinweis insbesondere 
auf die Notwendigkeit strengerer Maßnahmen im Umgang mit den Herausforderungen der der-
zeitigen und zukünftigen Trends und Muster des Menschenhandels -
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billigt die Verabschiedung des „Zusatzes zum OSZE-Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschen-
handels – ein Jahrzehnt später“ durch Beschluss Nr. 1107 des Ständigen Rates und betrachtet diesen 
Zusatz: „ein Jahrzehnt später“ als Bestandteil des OSZE-Aktionsplans von 2003 zur Bekämpfung 
des Menschenhandels.
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Dokument des einundzwanzigsten 
Treffens des Ministerrats
Basel 2014

I. Erklärungen des Ministerrats

Erklärung zur Jugend

Wir, die Mitglieder des Ministerrats der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa, erinnern an die OSZE-Verpflichtungen im Zusammenhang mit Jugendlichen und Kin-
dern, die in der Schlussakte von Helsinki und in anderen maßgeblichen OSZE-Beschlüssen ver-
ankert sind, und nehmen Kenntnis von den diesbezüglichen Bemühungen anderer internationaler 
Organisationen, insbesondere der Vereinten Nationen.

Wir anerkennen, dass Kinder und Jugendliche besondere Aufmerksamkeit erfordern und dass 
auf ihre Bedürfnisse, Anliegen und Interessen im Rahmen eines umfassenden Ansatzes einge-
gangen werden sollte.

Wir anerkennen das Potenzial junger Menschen, einen Beitrag zur wirtschaftlichen, politischen 
und gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten, und dass sie die Teilnehmerstaaten bei der Umset-
zung von Verpflichtungen in allen drei Dimensionen der OSZE unterstützen können.

Wir nehmen Kenntnis von der Initiative des Schweizer Vorsitzes im Zusammenhang mit der 
Jugend in der OSZE.

Erklärung über Verstärkte Bemühungen zur Bekämpfung des Antisemitismus

Wir, die Mitglieder des Ministerrats der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 
erinnern an die Berliner Antisemitismus-Konferenz der OSZE im Jahr 2004, auf der die OSZE-Teil-
nehmerstaaten alle Erscheinungsformen des Antisemitismus verurteilt und sich zu gemeinsamen 
Bemühungen zur Bekämpfung des Antisemitismus im gesamten OSZE-Raum verpflichtet haben.

Wir bringen unsere Besorgnis über die beunruhigende Anzahl antisemitischer Vorfälle zum Aus-
druck, die sich im OSZE-Raum auch heute noch ereignen und nach wie vor eine Herausforderung 
für die Stabilität und Sicherheit darstellen.

Wir weisen Erscheinungsformen des Antisemitismus, der Intoleranz und Diskriminierung von 
Juden entschieden zurück und verurteilen sie.

Wir erinnern an die Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle, 
ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion, wie sie in der Schluss-
akte von Helsinki 1975 verankert ist.
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Wir würdigen die Berliner Erklärung zu Antisemitismus des Amtierenden Vorsitzenden der OSZE 
von 2004 und bekräftigen die diesbezüglichen Verpflichtungen der OSZE.

Wir nehmen Kenntnis von den Schlussfolgerungen des Schweizer OSZE-Vorsitzes zum zehnten 
Jahrestag der Berliner Konferenz über Antisemitismus.

Wir anerkennen den wesentlichen Beitrag der Zivilgesellschaft zur Verhütung von Antisemitis-
mus und zur Reaktion darauf, (…),

Wir unterstreichen die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Staaten und der Zivilge-
sellschaft durch wirksame Partnerschaften, verstärkten Dialog und intensivere Zusammenarbeit 
bei der Bekämpfung des Antisemitismus.

Wir erklären unmissverständlich, dass internationale Entwicklungen Antisemitismus niemals 
rechtfertigen, auch nicht, wenn sie die Lage im Nahen Osten betreffen.

Wir fordern Führungspersönlichkeiten aus Politik, Religionsgemeinschaften und der Zivilgesell-
schaft auf, offene Diskussionen aufzunehmen, mit dem Ziel, den Antisemitismus unter vollstän-
diger Achtung der Grundfreiheiten und Menschenrechte zu bekämpfen und zu verhüten.

Wir fordern die Teilnehmerstaaten auf:

führendende Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens dazu zu ermutigen, bei anti-
semitischen Vorfällen entschieden und unverzüglich dagegen Stellung zu beziehen;

Bildungsprogramme zur Bekämpfung des Antisemitismus zu fördern und jungen Menschen Gele-
genheit zu geben, eine Menschenrechtserziehung auch zum Thema Antisemitismus zu erhalten;

Bemühungen zur Umsetzung bestehender OSZE-Verpflichtungen zur Beobachtung von Hass-
verbrechen einschließlich antisemitisch motivierter Straftaten, und zur Sammlung einschlägiger 
Daten darüber zu verstärken;

antisemitisch motivierte Gewalttaten wirkungsvoll, zeitnah und unvoreingenommen zu untersu-
chen und die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen;

einen offenen und transparenten Dialog und Partnerschaften zwischen Kulturen, Glaubensbe-
kenntnissen und Religionen zu fördern und zu erleichtern;

zur Einbeziehung von Religions- und Glaubensgemeinschaften in die öffentliche Diskussion über 
einschlägige Gesetzesinitiativen anzuregen;

Wir fordern das BDIMR auf:

den Teilnehmerstaaten nachahmenswerte Methoden zur Bekämpfung des Antisemitismus, etwa 
auch durch Konsultation der Zivilgesellschaft, anzubieten, um Erscheinungsformen von Antise-
mitismus in unserer Zeit wirksam feststellen und dagegen vorgehen zu können;

die Zusammenarbeit zwischen Vertretern des Staates und der Zivilgesellschaft in Antisemitis-
mus-Fragen, darunter auch Hassverbrechen und die Erinnerung an den Holocaust, zu erleichtern;
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den Teilnehmerstaaten in ihren Bemühungen zur Datensammlung über anti- semitistische Hass-
verbrechen, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, Hilfestellung zu leisten;

den Austausch nachahmenswerter Methoden für Bildungsinitiativen und andere Maßnahmen 
zur Hebung des Bewusstseins für Antisemitismus und zur Bewältigung der Herausforderungen 
im Bereich der Erziehung und des Unterrichts über den Holocaust zwischen den Teilnehmerstaa-
ten zu erleichtern;

den Dialog zu fördern und die Zivilgesellschaft in ihrer Fähigkeit zu stärken, einander mit grö-
ßerer Achtung und mehr Verständnis zu begegnen, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen 
unterschiedlichen Gemeinschaften zu fördern.

Wir heben die Arbeit der drei Persönlichen Beauftragten für Fragen der Toleranz in Unterstüt-
zung der gesamten Bemühungen der OSZE zur Bekämpfung von Intoleranz und Diskriminierung 
hervor, insbesondere ihre Länderbesuche und anschließenden Empfehlungen sowie ihre Bericht-
erstattung an den Ständigen Rat der OSZE.

Wir legen den Teilnehmerstaaten nahe, Erklärungen des Ministerrats zur Verstärkung der Bemü-
hungen zur Bekämpfung von Intoleranz und Diskriminierung, sei es gegenüber Muslimen, Chris-
ten oder Angehörigen anderer Religionen, auszuarbeiten.

II. Beschlüsse des Ministerrats

Beschluss Nr. 5/14

Verhütung von Korruption

Der Ministerrat,

in Bekräftigung der Verpflichtungen der OSZE zur Bekämpfung der Korruption, (…),

in der Erkenntnis, dass Korruption auf allen Ebenen eine potenzielle Quelle politischer Spannun-
gen ist, die die Stabilität und Sicherheit von Teilnehmerstaaten zersetzen, die gemeinsamen Werte 
der OSZE gefährden und verbrecherische Aktivitäten erleichtern,

in der Überzeugung, dass eine wirksamere Korruptionsverhütung eine gute Regierungsführung 
in allen öffentlichen Sektoren fördert, das Vertrauen in öffentliche Institutionen stärkt, die sozi-
ale Verantwortung von Unternehmen im privaten Sektor erhöht, wirtschaftliches Wachstum stei-
gert und zu sozialer Stabilität und Sicherheit beiträgt,

unter erneutem Hinweis darauf, dass Informationsfreiheit und der Zugang zu Informationen die 
Offenheit und Rechenschaftspflicht in der staatlichen Politik und im öffentlichen Beschaffungs-
wesen fördern und es der Zivilgesellschaft, einschließlich der Medien, ermöglichen, einen Bei-
trag zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche 
sowie von deren Vortaten zu leisten,

unter Hervorhebung der zentralen Rolle, die den Strafverfolgungsorganen und Einrichtungen der 
Justiz bei der Verhütung und Bekämpfung von Korruption zukommt,
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in der Erkenntnis, dass die Befähigung unabhängiger Medien, in Übereinstimmung mit nationa-
len Rechtsvorschriften und internationalen Verpflichtungen Untersuchungen anzustellen und die 
Ergebnisse derselben zu veröffentlichen, ohne Strafverfolgung, Verfolgung oder physische Verlet-
zungen befürchten zu müssen, grundlegend für die Verhütung und Bekämpfung von Korruption 
auf allen Ebenen und in allen Sektoren ist,

in Anerkennung der Tatsache, dass die Erbringung effizienter, zugänglicher, rechenschaftspflich-
tiger und transparenter öffentlicher Dienstleistungen eine der Hauptkomponenten für die Schaf-
fung eines korruptionsfeindlichen Umfeldes im öffentlichen Dienst ist,

im Wissen um die Bedeutung von Bemühungen zum Aufbau von Kapazitäten im Hinblick auf 
eine wirkungsvolle Korruptionsverhütung und -bekämpfung,

im Wissen um die Bedeutung einer internationalen Zusammenarbeit zwischen nationalen Kor-
ruptionsbekämpfungsstellen für den Austausch vorbildlicher Methoden, die Weiterentwicklung 
von Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen und den Wissensaustausch zwischen denjenigen Per-
sonen, die mit der Praxis der Korruptionsbekämpfung befasst sind,

erfreut darüber, dass beinahe alle Teilnehmerstaaten das Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen gegen Korruption (UNCAC) ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind und auf die Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen aus dem Übereinkommen hinarbeiten,

unter Hervorhebung der Bedeutung der Zusammenarbeit mit anderen zuständigen internationa-
len Organisation bei der Verhütung und Bekämpfung von Korruption,

legt den Teilnehmerstaaten nahe:

Rechtsvorschriften und Strategien zur Verhütung von Korruption weiterzuentwickeln und umzu-
setzen und praktische Maßnahmen und Instrumente zu schaffen und zu fördern, die gegen alle 
Arten von Korruption auf allen Ebenen gerichtet sind – sowohl im privaten als auch im öffentli-
chen Sektor und auch in Bezug auf andere Akteure;

Maßnahmen zu ergreifen, um die Transparenz, Rechenschaftspflicht und Rechtsstaatlichkeit in 
der öffentlichen Verwaltung im Einklang mit den wesentlichen Grundsätzen ihrer Rechtsord-
nungen zu verstärken, etwa durch die Einführung wirksamer Maßnahmen zur Erleichterung des 
Zugangs der Öffentlichkeit zu Informationen sowie durch die Förderung funktionierender öffent-
licher Dienstleistungen;

Mechanismen zu beschließen, beizubehalten und zu stärken, die Interessenkonflikten im öffent-
lichen Sektor vorbeugen, wie zum Beispiel durch die Regelung von Interessenkonflikten mittels 
durchsetzbarer Verhaltenskodizes und durch die Schaffung und Stärkung von Mechanismen zur 
Offenlegung von Vermögen für Amtsträger und politisch exponierte Personen, in Übereinstim-
mung mit den wesentlichen Grundsätzen ihres innerstaatlichen Rechts, und dafür Sorge zu tragen, 
dass die Einstellung im öffentlichen Sektor zu fairen und auf Wettbewerb beruhenden Bedingun-
gen erfolgt, damit in der öffentlichen Verwaltung größere Transparenz und Integrität herrschen;

die Einbindung des privaten Sektors, zivilgesellschaftlicher Organisationen, der Medien und der 
Wissenschaft – unter anderem mit Unterstützung der Durchführungsorgane der OSZE im Ein-
klang mit ihrem jeweiligen Mandat – in die Ausarbeitung nationaler Strategien und Konzepte zur 
Korruptionsbekämpfung zu fördern und deren nachfolgende Umsetzung zu unterstützen;
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eine Kultur der Integrität, Transparenz und Rechenschaftspflicht in allen Sektoren der Gesellschaft 
zu fördern, um zur Verhütung von Korruption beizutragen;

die wichtige Rolle anzuerkennen, die Informanten („Whistleblowers“) bei der Aufdeckung und 
Verhütung von Korruption und im Dienste des öffentlichen Interesses spielen, und konkrete natio-
nale Bemühungen zu verstärken, um Whistleblowers ausreichend Schutz zu bieten;

zur Stärkung von Maßnahmen zur Aufklärung über Korruption quer durch alle Sektoren der 
Gesellschaft durch die Bereitstellung von Aus- und Fortbildungsprogrammen für die Korrupti-
onsverhütung und Integrität unter besonderer Berücksichtigung der Jugend beizutragen und die 
Rolle anzuerkennen, die eine gut informierte Zivilgesellschaft und unabhängige, freie und plura-
listische Medien diesbezüglich spielen;

in Übereinstimmung mit den wesentlichen Grundsätzen ihrer Rechtsordnung die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um geeignete Vergabesysteme einzurichten, die auf Transparenz, Wett-
bewerb und objektiven Entscheidungskriterien beruhen und wirksam bei der Verhütung von Kor-
ruption sind, oder deren Wirkung zu stärken;

Maßnahmen zu unterstützen, um die Integrität der Richterschaft zu stärken und Gelegenheiten 
zur Korruption unter Richtern und Staatsanwaltschaften auszuschließen,

die maßgeblichen internationalen Standards für die Korruptionsbekämpfung, wie sie im Überein-
kommen der Vereinten Nationen gegen Korruption und gegebenenfalls im Antikorruptionsüber-
einkommen der OECD und des Europarats festgelegt sind, umzusetzen und zu befolgen, und zur 
intensiveren Einbindung der Zivilgesellschaft in deren Umsetzung beizutragen, wie das in diesen 
Übereinkommen vorgesehen ist;

wirksame, angemessene und abschreckende strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Sanktionen 
zur Bestrafung von Korruption sowohl für natürliche als auch gegebenenfalls juristische Personen 
zu schaffen und umzusetzen, mit dem Ziel, von Korruption abzuhalten und diese einzudämmen;

die Wiedererlangung gestohlener Vermögenswerte als Teil nationaler Maßnahmen sowohl im Rah-
men der internationalen als auch gegebenenfalls der regionalen Zusammenarbeit zu erleichtern 
und für Transparenz in Bezug auf die wirtschaftlichen Eigentümer zu sorgen;

die zur Verfügung stehenden Instrumente, Leitlinien und Projekte der OSZE zur Bekämpfung 
und Verhütung von Korruption zu nutzen;

legt den zuständigen Durchführungsorganen der OSZE und gegebenenfalls Feldoperationen nahe, 
in Übereinstimmung mit ihrem Mandat und nach Maßgabe der vorhandenen Mittel den Aus-
tausch vorbildlicher Methoden für die Korruptionsverhütung zwischen den Teilnehmerstaaten 
auf deren Ersuchen zu erleichtern;

beauftragt die Durchführungsorgane der OSZE, insbesondere das Büro des Koordinators für Wirt-
schafts- und Umweltaktivitäten der OSZE (OCEEA) und, wo angebracht, die Feldoperationen, in 
Zusammenarbeit mit einschlägigen internationalen Partnern, die Teilnehmerstaaten im Rahmen 
der vorhandenen Mittel und auf deren Ersuchen bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen aus 
dem UNCAC und der Ausarbeitung nationaler Strategien, beim Austausch vorbildlicher Metho-
den und bei der Bereitstellung von Aktivitäten und Projekten zum Aufbau von Kapazitäten auf 
dem Gebiet der Verhütung und Bekämpfung von Korruption zu unterstützen;
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beauftragt die Durchführungsorgane der OSZE und insbesondere das OCEEA und – wo ange-
bracht – die Feldoperationen, im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen und 
Mandate die für die Bekämpfung und Verhütung von Korruption bereits vorhandenen Instru-
mente und Leitlinien der OSZE zu fördern;

(…)

Beschluss Nr. 7/14

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen

Der Ministerrat,

in Bekräftigung der (…) Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für 
alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion,

daran erinnernd, dass es Frauen möglich sein muss, ihre Menschenrechte in vollem Umfang und 
gleichberechtigt auszuüben, damit ein friedlicheres, wohlhabenderes und demokratischeres OSZE-
Gebiet entsteht, und dass die OSZE-Teilnehmerstaaten entschlossen sind, die Gleichstellung von 
Männern und Frauen zum Bestandteil ihrer Politik zu machen, sowohl in ihren Staaten als auch 
innerhalb der OSZE-Durchführungsorgane, wie es in der Erklärung des OSZE-Gipfeltreffens von 
Istanbul 1999 heißt,

erneut erklärend, dass die dem einzelnen Menschen innewohnende Würde im Mittelpunkt der 
umfassenden Sicherheit steht, (…),

in Bekräftigung aller diesbezüglichen Verpflichtungen der OSZE, einschließlich jener, die im 
Ministerratsbeschluss Nr. 14/04 über den OSZE-Aktionsplan 2004 zur Förderung der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern sowie im Ministerratsbeschluss Nr. 15/05 über die Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen enthalten sind,

(…)

in Anerkennung der Verpflichtungen, die die Teilnehmerstaaten in internationalen und regionalen 
Foren im Hinblick auf die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen eingegangen sind,

Kenntnis nehmend von internationalen und regionalen Initiativen zur Bekämpfung von sexueller 
Gewalt, insbesondere im Zuge von bewaffneten Konflikten,

(…)

zutiefst besorgt angesichts der unvermindert anhaltenden Gewalt gegen Frauen, einer der im OSZE-
Raum am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen, die sich als körperliche, sexuelle 
oder psychische Gewalt äußern kann, und erneut auf die dringende Notwendigkeit verweisend, 
entschlossenere Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen zu ergrei-
fen, die unter anderem durch die fehlende Gleichstellung der Geschlechter sehr begünstigt wird,

in Bekräftigung der Wichtigkeit einer wirksamen Rechenschaftspflicht in Bezug auf Gewalt gegen 
Frauen und gegen Kinder, sei es sexuelle Gewalt, Missbrauch oder Ausbeutung, sowie angemesse-
ner Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Gewalt,

fordert die Teilnehmerstaaten auf, bei der Erstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der 
Bildung von Partnerschaften, der Verhütung und strafrechtlichen Verfolgung von Gewalt gegen 
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Frauen und dem Opferschutz folgende Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhütung von Gewalt 
gegen Frauen zu ergreifen;

fordert die Teilnehmerstaaten auf, allen Frauen den Schutz und die volle Achtung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten zu garantieren;

verurteilt auf Schärfste jede durch nichts zu rechtfertigende Form von Gewalt gegen Frauen, wie 
sie in der Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen beschrieben sind;

(A) Rechtlicher Rahmen

1. fordert die Teilnehmerstaaten auf:

gegebenenfalls vom BDIMR erstellte Gutachten über rechtliche und politische Rahmenbedin-
gungen für die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, etwa auch von häuslicher 
Gewalt, anzufordern,

verlässliche, vergleichbare, aufgeschlüsselte und umfassende evidenzbasierte Daten und Statistiken 
über jede Form von Gewalt gegen Frauen, einschließlich sexueller und häuslicher Gewalt, unter 
Beachtung ihrer Datenschutzbestimmungen zu erheben, zu verwalten und öffentlich zu machen, 
darunter auch Informationen über die Anzahl der bei den Strafverfolgungsbehörden angezeigten 
Fälle, die Anzahl der Fälle, in denen Ermittlungen eingeleitet bzw. die tatsächlich verfolgt wur-
den, sowie das verhängte Strafmaß;

ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften, soweit noch nicht geschehen, an die einschlägigen inter-
nationalen Standards, zu denen sie sich verpflichtet haben, und die OSZE-Verpflichtungen betref-
fend alle Formen von Gewalt gegen Frauen anzupassen und bei der Ausarbeitung entsprechender 
Gesetze bewährte Praktiken zu berücksichtigen;

gegebenenfalls die Unterzeichnung und Ratifizierung einschlägiger regionaler und internationa-
ler Instrumente, zum Beispiel des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in Erwägung zu ziehen.

2. beauftragt die OSZE-Durchführungsorgane:

den Austausch nachahmenswerter Verfahren in Bezug auf Rechtsvorschriften zur Bekämpfung 
jeder Form von Gewalt gegen Frauen im Rahmen ihrer Mandate zu fördern;

(B) Verhütung

3. legt den Teilnehmerstaaten nahe:

mit Aufklärungs- und Sensibilisierungsaktivitäten verstärkt an die Öffentlichkeit zu treten und 
gegen negative Klischeevorstellungen, Einstellungen und Vorurteile, die zu allen Formen von 
Gewalt gegen Frauen beitragen, Stellung zu beziehen,

durch geeignete Maßnahmen Männer und Jungen verstärkt in die Verhütung und Beseitigung 
jeder Form von Gewalt gegen Frauen, einschließlich sexueller und häuslicher Gewalt, einzubinden;

Maßnahmen zu ergreifen, um das Bewusstsein für den Teufelskreis von Gewalt zu heben, der durch 
in der Kindheit und Jugend erlebte körperliche, sexuelle und psychische Gewalt entstehen kann,
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Programme zu entwickeln, um mit den Urhebern von Gewalt gegen Frauen sowohl während des 
Strafvollzugs als auch nach ihrer Entlassung zu arbeiten und Wiederholungstaten zu vermeiden;

medizinische Betreuung, psychologische Beratung und Schulungen bereitzustellen und andere 
Maßnahmen vorzusehen, um eine sekundäre Viktimisierung oder Traumatisierung, etwa auch 
während des Gerichtsverfahrens, zu vermeiden.

4. beauftragt die OSZE-Durchführungsorgane:

die Zusammenarbeit mit maßgeblichen Akteuren internationaler und regionaler Organisationen 
bei der Sammlung von nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten und Statistiken über alle Formen 
von Gewalt gegen Frauen im OSZE-Raum zu verbessern,

die Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen in ihren Bemühungen zur Förderung umfassender, 
wirksamer und evidenzbasierter Ansätze zur Bekämpfung jeder Form von Gewalt gegen Frauen, 
einschließlich sexueller und häuslicher Gewalt, und um ein besseres Eingehen auf die Bedürfnisse 
aller Opfer zu unterstützen.

(C) Schutz

5. legt den Teilnehmerstaaten nahe:

dafür Sorge zu tragen, dass Opfer jeglicher Form von Gewalt gegen Frauen schnell und ausführ-
lich über die verfügbaren rechtlichen Maßnahmen und Unterstützungsdienste wie Kriseninter-
ventionszentren für Opfer von sexueller Gewalt, Frauenhäuser oder vergleichbare Einrichtungen 
sowie Gesundheitsdienste informiert werden und dass diese Einrichtungen leicht erreichbar sind;

Programme und Aktivitäten zur Stärkung und Unterstützung weiblicher Gewaltopfer zu fördern.

6. beauftragt die OSZE-Durchführungsorgane:

den Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen Hilfestellung beim Ausbau ihrer Kapazitäten für den 
Schutz der Opfer jeder Form von Gewalt gegen Frauen zu leisten,

den Austausch schutzrelevanter Informationen, Erfahrungen und bewährter Praktiken zwischen 
den Teilnehmerstaaten zu erleichtern;

Teilnehmerstaaten, die darum ersuchen, technische Hilfe bei der Organisation von Unterstüt-
zungsdiensten wie Telefon-Hotlines, Krisenzentren usw. zu leisten,

interessierten Teilnehmerstaaten fachspezifische Ausbildungskurse für Angehörige von Berufs-
gruppen anzubieten, die mit Opfern oder Tätern jeder Form von Gewalt gegen Frauen, einschließ-
lich sexueller und häuslicher Gewalt, zu tun haben.

(D) Strafrechtliche Verfolgung

7. legt den Teilnehmerstaaten nahe:

größere Anstrengungen zu unternehmen, um jede Form von Gewalt gegen Frauen zu untersu-
chen und zu verfolgen, die Täter zu bestrafen und den Opfern Schutz und geeignete Abhilfemaß-
nahmen zu bieten,
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für die Ausarbeitung und wirksame Durchsetzung von Rechtsvorschriften zu sorgen, die Gewalt 
gegen Frauen unter Strafe stellen und Vorkehrungen zur Verhütung und zum Schutz enthalten, 
etwa in Form von Kontakt- und Näherungsverboten oder Schutzanordnungen, wo solche Maß-
nahmen vorgesehen sind, und die Untersuchung, Klageerhebung und angemessene Bestrafung der 
Täter vorsehen, unter anderem um sicherzustellen, dass die Täter nicht länger ungestraft bleiben.

(E) Partnerschaft

8. legt den Teilnehmerstaaten nahe:

umfassende und koordinierte nationale politische Konzepte zur Bekämpfung aller Formen von 
Gewalt gegen Frauen zu entwickeln, in die alle maßgeblichen Akteure wie Strafverfolgungsbehör-
den und Justiz, Parlamente, nationale Menschenrechtsinstitutionen, Gesundheitswesen und sozi-
ale Dienste sowie Organisationen der Zivilgesellschaft eingebunden sind.

9. beauftragt die OSZE-Durchführungsorgane:

die Zusammenarbeit mit maßgeblichen Akteuren internationaler und regionaler Organisationen 
zu verstärken,

den Austausch von Informationen, Erfahrungen und vorbildlichen Praktiken zwischen den Teil-
nehmerstaaten und allen maßgeblichen Akteuren in Bezug auf die Bekämpfung jeder Form von 
Gewalt gegen Frauen zu erleichtern.

Beschluss Nr. 8/14

Zusatz zum OSZE-Aktionsplan 2004 zur Förderung der Gleichstellung von Frauen 
und Männern

Der Ministerrat,

in Bekräftigung aller einschlägigen Verpflichtungen der OSZE und insbesondere des OSZE-Akti-
onsplans 2004 zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern (MC.DEC/14/04/Corr.1),

in Anerkennung der Fortschritte, die seit der Verabschiedung des OSZE-Aktionsplans 2004 zur 
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern bei dessen Umsetzung erreicht wurden,

in der Erkenntnis, dass in diesem laufenden Prozess weitere Verbesserungen notwendig sind, wie 
auf der im Juli 2014 in Wien abgehaltenen hochrangigen Überprüfungskonferenz zur Geschlech-
tergleichstellung hinsichtlich der Fortschritte sowie Schwachstellen bei der Umsetzung der ein-
schlägigen Verpflichtungen der OSZE festgestellt wurdets,

beauftragt die Teilnehmerstaaten,

einen Zusatz zum Ministerratsbeschluss Nr. 14/04 über den Aktionsplan zur Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern auszuarbeiten und dem Ständigen Rat zur Verabschie-
dung 2015 vorzulegen.



410

Dokument des zweiundzwanzigsten 
Treffens des Ministerrats
Belgrad 2015

I. Erklärungen des Ministerrats

Ministererklärung über die Verhütung und Bekämpfung von gewalttätigem 
Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen

Wir, die Außenminister der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa,

unter Hinweis auf die von der OSZE verabschiedeten einschlägigen Dokumente betreffend die 
Bekämpfung des Terrorismus, (…),

unter Betonung unserer entschlossenen und bedingungslosen Verurteilung des Terrorismus und 
des gewalttätigen Extremismus sowie unserer tief empfundenen Solidarität mit allen Opfern des 
Terrorismus,

die Zusage der Teilnehmerstaaten bekräftigend, zusammenzuarbeiten, um terroristische Hand-
lungen, einschließlich ihrer Finanzierung, zu verhüten, zu bekämpfen, zu untersuchen und straf-
rechtlich zu verfolgen, und in Bekräftigung unserer festen Entschlossenheit, den Terrorismus in 
allen seinen Arten und Erscheinungsformen als ein schweres Verbrechen zu bekämpfen, für das 
es, was auch immer seine Motive oder Ursachen sein mögen, keine Rechtfertigung gibt, und dass 
Terrorismus und gewalttätiger Extremismus nicht mit irgendeiner Rasse, Volksgruppe, Nationa-
lität oder Religion in Verbindung gebracht werden kann und soll,

insbesondere besorgt, dass junge Menschen, ja sogar Kinder, zum Terrorismus radikalisiert und 
als ausländische terroristische Kämpfer angeworben werden, und in Anerkennung der Wichtig-
keit, mit Jugendlichen zu arbeiten, um die Radikalisierung von Jugendlichen zum Terrorismus zu 
verhüten und zu bekämpfen,

unter nachdrücklicher Verurteilung von Äußerungen der Intoleranz, unter anderem auch aus Grün-
den der Religion oder der Weltanschauung, die Entschlossenheit der Teilnehmerstaaten bekräfti-
gend, in ihren Gesellschaften für Toleranz und Nichtdiskriminierung, gegenseitige Achtung und 
Verständnis füreinander einzutreten, und unsere Zusage bekräftigend, die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, einschließlich der freien Meinungsäußerung sowie der Gedanken-, Gewissens-, 
Religions- oder Weltanschauungsfreiheit, zu fördern und zu schützen,

mit dem Ausdruck tiefer Sorge angesichts der Tatsache, dass sich einige schwere Verbrechen von 
Terroristen oder terroristischen Gruppen, etwa auch ausländischen terroristischen Kämpfern, 
gezielt gegen Personen und Gruppen wegen deren Volksgruppenzugehörigkeit, Religion oder Welt-
anschauung richteten, sowie unter Hinweis auf die Rolle, die Diskriminierung und Intoleranz als 
Nährboden für gewalttätigen Extremismus und Radikalisierung spielen können, die ihrerseits zu 
Terrorismus führen,
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die Verpflichtung der Teilnehmerstaaten unterstreichend, dass sie die erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen werden, um jeden Menschen in ihrem Hoheitsbereich vor terroristischen Handlungen 
zu schützen, und entschlossen gegen Terrorismus und ausländische terroristische Kämpfer vor-
gehen werden, (…),, zur Unterstützung unserer einschlägigen OSZE-Verpflichtungen und im Ein-
klang mit den anwendbaren völkerrechtlichen Verpflichtungen, einschließlich der internationalen 
Menschenrechtsnormen, des internationalen Flüchtlingsrechts und des humanitären Völkerrechts,

unter nachdrücklicher Verurteilung der Zerstörung von kulturellem Erbe und religiösen Stätten, 
darunter die gezielte Zerstörung von Welterbestätten der UNESCO, durch Terroristen und aus-
ländische terroristische Kämpfer, die mit ISIL oder anderen terroristischen Gruppen in Verbin-
dung stehen,

in Anerkennung der führenden Rolle der Vereinten Nationen in den internationalen Bemühun-
gen zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus und gewalttätigen Extremismus sowie des 
Bekenntnisses der Teilnehmerstaaten zur vollständigen Umsetzung der Weltweiten Strategie der 
Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus,

geleitet von unserer Überzeugung, dass die Bekämpfung des Terrorismus und gewalttätigen Ext-
remismus im Einklang mit den Prinzipien und Verpflichtungen der OSZE umfassender und unab-
lässiger Bemühungen bedarf und sich sowohl mit den Erscheinungsformen des Terrorismus als 
auch den verschiedenen sozialen, wirtschaftlichen, politischen und anderen Faktoren auseinan-
dersetzen muss, die möglicherweise Bedingungen schaffen, unter denen terroristische Organisa-
tionen Anhänger anwerben und Unterstützung gewinnen können,

in Bekräftigung der Zusage der Teilnehmerstaaten, Gedanken und nachahmenswerte nationale 
Praktiken hinsichtlich ihrer Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung von gewalttätigem 
Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, auszutauschen, um die praktische 
Zusammenarbeit zu fördern,

die Tatsache zur Kenntnis nehmend, dass die Radikalisierung zum Terrorismus und die Anwer-
bung durch Terroristen in Gefängnissen stattfinden können, und deshalb die Wichtigkeit beto-
nend, gegebenenfalls internationale Leitlinien für die Wiedereingliederung und Rehabilitation 
bzw. für die Verhütung der Radikalisierung zum Terrorismus in Gefängnissen auszuarbeiten und 
untereinander auszutauschen,

betonend, dass für die Verhütung und Bekämpfung von Terrorismus und gewalttätigem Extre-
mismus in erster Linie die Teilnehmerstaaten verantwortlich sind und sie dabei ihre völkerrecht-
lichen Verpflichtungen einzuhalten haben,

die wichtige Rolle betonend, die Jugendliche, Familien, Frauen, Terroropfer, führende Persönlich-
keiten aus Religion, Kultur und Bildung, die Zivilgesellschaft sowie die Medien spielen können, 
wenn es darum geht, von gewalttätigem Extremismus geprägten Darstellungsweisen, die zu ter-
roristischen Handlungen anstiften können, entgegenzutreten, und die Bedingungen zu beseitigen, 
die die Ausbreitung des Terrorismus begünstigen, indem sie sich insbesondere für gegenseitige 
Achtung und Verständnis füreinander, für Versöhnung und ein friedliches Zusammenleben der 
Kulturen einsetzen und die Menschenrechte, Grundfreiheiten, demokratischen Prinzipien und 
die Rechtsstaatlichkeit fördern und schützen,

(…)
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fordern die Teilnehmerstaaten auf:

1. ihre Bemühungen zur Verhütung und Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus und Radi-
kalisierung, die zu Terrorismus führen, in ihren Ländern weiter zu verstärken, sich dabei eines 
multidimensionalen Ansatzes zu bedienen und gegebenenfalls je nach Bedarf von den OSZE-
Durchführungsorganen, einschließlich der Feldoperationen im Rahmen ihrer jeweiligen Man-
date, Gebrauch zu machen;

2. ihre Bemühungen zur Bekämpfung und Unterbindung der Finanzierung des Terrorismus, 
(…),und im Einklang mit diesen sowie in Unterstützung der OSZE-Verpflichtungen weiter zu 
verstärken, mit dem nachdrücklichen Hinweis, dass jede Einnahmequelle die Anwerbungsbemü-
hungen unterstützt und die operativen Fähigkeiten zur Organisation und Ausführung terroristi-
scher Handlungen stärkt;

3. im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, einschließlich jener betreffend 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten, gegebenenfalls je nach Bedarf Maßnahmen zu verab-
schieden, um die Anstiftung zur Begehung einer oder mehrerer terroristischer Handlungen per 
Gesetz zu verbieten und ein solches Verhalten zu verhindern;

4. bei der Verhütung und Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, die 
zu Terrorismus führen, zusammenzuarbeiten, unter anderem durch den Aufbau von Kapazitäten, 
die Koordinierung von Plänen und Bemühungen und den Austausch gesammelter Erfahrungen, 
etwa bei der Unterbindung von Waffenlieferungen an Terroristen, der Verhütung der Radikalisie-
rung zum Terrorismus, der Anwerbung und der Aktivierung von Personen als Terroristen, etwa 
auch als ausländische terroristische Kämpfer;

5. gegebenenfalls nationale Strategien und Aktionspläne gegen den Terrorismus zu entwickeln und 
zu aktualisieren, einschließlich konkreter politischer Richtlinien und Maßnahmen zur Verhütung 
und Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus füh-
ren, zur Förderung der OSZE-Verpflichtungen und im Einklang mit ihren Verpflichtungen aus 
dem Völkerrecht, einschließlich der Menschenrechtsnormen;

6. bei der Verhütung und Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, die 
zu Terrorismus führen, auf allen Ebenen einen umfassenden Ansatz zu fördern, einschließlich der 
Koordinierung zwischen nationalen Behörden, der Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerstaa-
ten und der Zusammenarbeit mit einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen;

7. die Forschung und den Informationsaustausch über die Bedingungen zu fördern, die die Aus-
breitung von gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, begüns-
tigen, sowie über Möglichkeiten zu ihrer Bekämpfung;

8. Politiker und Personen des öffentlichen Lebens, einschließlich führender Persönlichkeiten aus 
der Zivilgesellschaft und religiöser Führer, aufzufordern, ihren Beitrag zur Verhütung und Bekämp-
fung von gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, zu leisten, 
indem sie nachdrücklich und unverzüglich gegen gewalttätigen Extremismus und Radikalisierung, 
die zu Terrorismus führen, öffentlich Stellung beziehen;

9. öffentlich-private Partnerschaften gegen den Terrorismus gegebenenfalls weiter zu fördern, sei es 
zwischen staatlichen Behörden, der Privatwirtschaft, der Zivilgesellschaft, Mitgliedern oder Ver-
tretern von Religionsgemeinschaften oder den Medien, unter anderem in Übereinstimmung mit 
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dem Ministerratsbeschluss Nr. 10/08, um gegen die Aufhetzung zum Terrorismus sowie zu gewalt-
tätigem Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, vorzugehen;

10. die internationale Zusammenarbeit und öffentlich-private Partnerschaften zu verstärken, mit 
dem Ziel, praktische Maßnahmen zu entwickeln, durch die verhindert wird, dass das Internet und 
andere Mittel dazu genutzt werden, zu gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, die zu 
Terrorismus führen, anzustiften und ausländische terroristische Kämpfer anzuwerben. Eine solche 
internationale Zusammenarbeit und solche öffentlichprivate Partnerschaften könnten die Kom-
munikationsbemühungen, etwa auch über die sozialen Medien, als Gegengewicht zu gewalttätig-
extremistischen Textnachrichten unterstützen, wobei die Meinungs- und Redefreiheit im vollen 
Umfang zu beachten ist;

11. in Erwägung zu ziehen, zur Verhütung von Terrorismus und zur Bekämpfung von gewalttä-
tigem Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, Ansätze von bürgernaher 
Polizeiarbeit, auch auf lokaler Ebene, im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
und dem Völkerrecht zu entwickeln;

12. zu einem offenen und transparenten Dialog und zur Zusammenarbeit zwischen Kulturen, Kon-
fessionen und Religionen auf sowohl lokaler als auch nationaler, regionaler und internationaler 
Ebene, unter anderem als Beitrag zur Förderung von Toleranz, gegenseitiger Achtung und Ver-
ständnis füreinander, zu ermutigen;

13. in ihren Bemühungen zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Verhütung und Bekämpfung 
von gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, eine Gender-
perspektive zu berücksichtigen, deren Schwerpunkte eine Verstärkung der Rolle der Frauen und 
die Mitwirkung von Frauen wie Männern an diesen Bemühungen sein sollten;

14. die Jugend in die Bemühungen um die Verhütung und Bekämpfung von gewalttätigem Ext-
remismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, mit einzubeziehen und verstärkt zur 
Mitwirkung zu befähigen, wozu unter anderem folgende Maßnahmen infrage kommen:

(a) Schaffung günstiger Rahmenbedingungen und von Chancen für die Beteiligung und das frei-
willige und ungehinderte Engagement von jungen Menschen im öffentlichen Leben und bei der 
Förderung der Menschenrechte, Grundfreiheiten, demokratischen Prinzipien, der Rechtsstaatlich-
keit, Toleranz, Nichtdiskriminierung, des Dialogs, der gegenseitigen Achtung und des Verständ-
nisses füreinander, sowie Erleichterung ihres Zugangs zu sozialen Diensten;

(b) Unterstützung von Jugendlichen, die bereit sind, zu solchen Bemühungen beizutragen, durch 
Schul- und Hochschulbildung;

(c) Unterstützung von bewusstseinsbildenden Initiativen durch oder für Jugendliche, unter anderem 
über das Internet oder die sozialen Medien, als Prävention bzw. zur Verhinderung ihrer Radikali-
sierung zum Terrorismus sowie zur Förderung der Achtung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten, von Toleranz und Nichtdiskriminierung;

(d) Förderung von Programmen, die den Zugang von Jugendlichen zur Beschäftigung erleichtern;

15. die Unterstützung der OSZE-Aktivitäten in allen drei Dimensionen der Sicherheit in Betracht 
zu ziehen, etwa auch in Form freiwilliger finanzieller Beiträge, die, in Anerkennung der Füh-
rungsrolle der Vereinten Nationen, zu den weltweiten Bemühungen zur Verhütung und Bekämp-
fung von gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, beitragen;

16. die Kooperationspartner der OSZE einzuladen, sich gemeinsam mit uns aktiv um die Aus-
weitung unseres Dialogs und unserer Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung von 
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gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, zu bemühen, dabei 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu achten und zu schützen, Äußerungen von Intoleranz 
und Diskriminierung, auch aus Gründen der Religion oder der Weltanschauung, von Fremden-
feindlichkeit und Gewalt zu verhüten und zu bekämpfen und unter Beachtung der Jugenderklä-
rung von Amman über Jugend, Frieden und Sicherheit vom 22. August 2015 den Dialog zwischen 
Konfessionen, Religionen und Kulturen zu fördern, und die Kooperationspartner zu ermutigen, 
auch weiterhin bestmöglichen Gebrauch von den Prinzipien, Normen und Verpflichtungen und 
den entsprechenden Instrumenten der OSZE zu machen;

17. wir ermutigen die Parlamentarier zur Fortsetzung des Dialogs mit dem Ziel, die für die Bekämp-
fung des Terrorismus unerlässlichen Rechtsvorschriften zu verstärken und die Solidarität mit den 
Opfern von Terrorismus zu fördern, und fordern sie auf, unmissverständlich und unverzüglich 
gegen Intoleranz, Diskriminierung, Terrorismus und gewalttätigen Extremismus und Radikali-
sierung, die zu Terrorismus führen, Stellung zu beziehen;

fordern die zuständigen OSZE-Durchführungsorgane auf, im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate 
und verfügbaren Ressourcen:

18. die Teilnehmerstaaten auf Ersuchen weiterhin bei der Verhütung und Bekämpfung von gewalt-
tätigem Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, zu unterstützen und dabei 
einen multidimensionalen Ansatz zu verfolgen, gegebenenfalls auch in Bezug auf Jugendliche;

19. den Austausch praktischer Erfahrungen und bewährter Praktiken zu erleichtern und gegebe-
nenfalls auf Ersuchen Hilfestellung zu leisten, indem sie unter anderem:

(a) die Forschung und den Informationsaustausch über die Bedingungen, die gewalttätigem Ext-
remismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, Vorschub leisten, sowie über Möglich-
keiten, dagegen vorzugehen, fördern;

(b) gegebenenfalls nationale Strategien und Aktionspläne zur Bekämpfung des Terrorismus ent-
wickeln, einschließlich politischer Konzepte und Maßnahmen zur Bekämpfung von gewalttäti-
gem Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen;

(c) in die Bemühungen zur Verhütung und Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus und Radi-
kalisierung, die zu Terrorismus führen, eine Genderperspektive einbauen, deren Schwerpunkte 
insbesondere eine Verstärkung der Rolle der Frauen und die Mitwirkung von Frauen wie Män-
nern an diesen Bemühungen sein sollten;

(d) den Teilnehmerstaaten bei der Entwicklung praktischer Aktivitäten helfen, gegebenenfalls in 
Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft und der Privatwirtschaft, und sie bei der Ausarbeitung von 
politischen Konzepten, Ansätzen und Strategien zur Verhütung und Bekämpfung von gewalttäti-
gem Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, unterstützen;

(e) gegebenenfalls den gegenseitigen Austausch vorbildlicher Verfahren fördern und Möglichkei-
ten prüfen, internationale Richtlinien für die Rehabilitation und Wiedereingliederung und die 
Verhütung terroristischer Radikalisierung in Gefängnissen auszuarbeiten;

(f) zur Verhütung von Terrorismus und Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus und Radi-
kalisierung, die zu Terrorismus führen, Konzepte der bürgernahen Polizeiarbeit umsetzen;

(g) zur Verhütung und Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, die zu 
Terrorismus führen, die Zusammenarbeit zwischen Experten von staatlichen Dienststellen, aus der 
Zivilgesellschaft, wissenschaftlichen Einrichtungen, den Medien und dem Privatsektor fördern;
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(h) die Rolle der Zivilgesellschaft, der Frauen, der Jugend und religiöser Führer bei der Verhü-
tung und Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus 
führen, stärken;

(i) im Zuge der Maßnahmen zur Verhütung des Terrorismus und zur Bekämpfung von gewalt-
tätigem Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten sowie die Rechtsstaatlichkeit fördern und schützen;

(j) sich im Zusammenhang mit der Verhütung des Terrorismus und der Bekämpfung von gewalt-
tätigem Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, mit negativen sozioöko-
nomischen Faktoren auseinandersetzen;

(k) als festen Bestandteil der Bemühungen um die Verhütung und Bekämpfung von gewalttätigem 
Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, zu Bildungsinitiativen und anderen 
Maßnahmen zur Förderung von Toleranz, Nichtdiskriminierung und Gewaltfreiheit ermutigen 
und das öffentliche Bewusstsein für fremdenfeindliche Klischees, Intoleranz und Diskriminierung 
stärken und gegen diese vorgehen;

(l) die Rolle der Medien als Impulsgeber für eine pluralistische Debatte anerkennen und sie zu 
professionellem Verhalten und freiwilliger Selbstkontrolle ermutigen, mit dem Ziel, Toleranz für 
ethnische, religiöse, sprachliche und kulturelle Vielfalt zu fördern und gewalttätigen Extremismus 
und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, unter gleichzeitiger Beachtung der Unabhängig-
keit und Freiheit der Medien zu verhüten und zu bekämpfen;

20. mit den Vereinten Nationen und anderen maßgeblichen internationalen und regionalen Orga-
nisationen und Initiativen zusammenzuarbeiten, um bei der Verhütung und Bekämpfung von 
gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, Doppelarbeit zu 
vermeiden und größtmögliche Synergien zu erzielen;

21. die Kooperationspartner entsprechend den von ihnen aufgezeigten Bedürfnissen und Priori-
täten gemäß Ministerratsbeschluss Nr. 5/11 über die Kooperationspartner im Einklang mit den 
festgelegten Verfahren und auf entsprechendes Ersuchen zu unterstützen;

(…)

Erklärung zu Jugend und Sicherheit

Wir, die Mitglieder des Ministerrats der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 
erinnern an die OSZE-Verpflichtungen betreffend die Jugend, die auf einschlägigen Bestimmun-
gen der Schlussakte von Helsinki beruhen.

Wir nehmen Kenntnis von den Bemühungen des derzeitigen Vorsitzes und vorhergehender Vor-
sitze der OSZE und betonen, wie wichtig es ist, die Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen betref-
fend die Jugend insbesondere im Bildungsbereich zu fördern und der Rolle, die junge Menschen 
im Hinblick auf die Unterstützung der Teilnehmerstaaten bei der Umsetzung der OSZE-Verpflich-
tungen in allen drei Dimensionen der OSZE spielen können, mehr Gewicht zu verleihen.

Wir sind uns dessen bewusst, dass Jugendliche und Kinder besonderer Aufmerksamkeit bedür-
fen und dass auf ihre Bedürfnisse, Anliegen und Interessen in umfassender Weise eingegangen 
werden sollte.
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Ministererklärung über verstärkte Bemühungen der OSZE zur Bekämpfung des 
Terrorismus infolge der jüngsten Terroristandschläge

Wir, die Minister für auswärtige Angelegenheiten der Teilnehmerstaaten der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, sind entsetzt über die tödlichen Terroranschläge auf 
Zivilpersonen, zu denen es 2015 im OSZE-Raum und seiner Nachbarschaft kam; wir bekunden den 
Angehörigen der Opfer sowie dem Volk und den Regierungen, die Zielscheibe waren, unser tief 
empfundenes Beileid und wünschen denjenigen, die dabei verletzt wurden, eine baldige Genesung.

Wir verurteilen unmissverständlich und mit allem Nachdruck alle Terroranschläge, sowohl die 
unterschiedslose Tötung von Zivilpersonen als auch das gezielte Ins-Visier- Nehmen einzelner Per-
sonen und Gemeinschaften, unter anderem aufgrund ihrer Religion oder Weltanschauung, ins-
besondere durch den „Islamischen Staat im Irak und in der Levante“, auch bekannt als DAESH 
(ISIL/DAESH), die Al-Nusra-Front und alle anderen mit Al-Qaida verbundenen Personen, Grup-
pen, Unternehmen und Einrichtungen, die eine weltweite und beispiellose Bedrohung des Welt-
friedens und der Sicherheit darstellen.

Wir bekräftigen, dass der Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen eine der 
schwersten Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt und dass 
alle terroristischen Handlungen verbrecherisch und nicht zu rechtfertigen sind, ungeachtet ihrer 
Beweggründe und gleichwohl wann und von wem sie begangen werden, und dass der Terrorismus 
nicht mit einer bestimmten Rasse, Religion, Nationalität oder Zivilisation in Verbindung gebracht 
werden kann und soll.

Wir sind entschlossen, unsere Anstrengungen zur Auseinandersetzung mit der Bedrohung des 
Terrorismus, darunter auch der Bedrohung, die von ausländischen terroristischen Kämpfern aus-
geht, zu verstärken, (…)

(…)

Wir bekräftigen unsere Verpflichtung, den Terrorismus weiterhin geschlossen zu bekämpfen und 
zusammenzuarbeiten, um terroristische Handlungen zu verhüten und zu unterbinden und auch 
die Bedingungen zu beseitigen, die seine Ausbreitung begünstigen, durch verstärkte internatio-
nale Solidarität und Zusammenarbeit, in uneingeschränkter Anerkennung der zentralen Rolle der 
Vereinten Nationen und im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und den anderen 
anwendbaren völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere den internationalen Menschen-
rechtsnormen, dem internationalen Flüchtlingsrecht und dem humanitären Völkerrecht, sowie 
durch die vollständige Umsetzung der Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
und der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus.

Wir unterstreichen, dass die Achtung der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der Rechts-
staatlichkeit und wirksame Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung einander ergänzen, sich 
gegenseitig verstärken und ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Terrorismusbekämp-
fung sind, und stellen fest, wie wichtig die Achtung der Rechtsstaatlichkeit für eine wirksame Ver-
hütung und Bekämpfung des Terrorismus ist.

Wir bekräftigen unsere Entschlossenheit und Zusage, bei der Verhütung und Bekämpfung des 
Terrorismus im Einklang mit unseren völkerrechtlichen Verpflichtungen uneingeschränkt zusam-
menzuarbeiten, um alle Personen, die die Finanzierung, Planung, Vorbereitung oder Begehung 
terroristischer Handlungen unterstützen, erleichtern, sich daran beteiligen oder sich daran zu 
beteiligen versuchen oder den Tätern Unterschlupf gewähren, ausfindig zu machen, ihnen einen 
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sicheren Zufluchtsort zu verweigern und sie entsprechend dem Grundsatz „entweder ausliefern 
oder strafrechtlich verfolgen“ vor Gericht zu bringen.

Wir betonen, dass Terrorismus nur durch einen nachhaltigen und umfassenden Ansatz besiegt wer-
den kann, unter aktiver Beteiligung und Zusammenarbeit aller Teilnehmerstaaten und maßgeb-
lichen internationalen und regionalen Organisationen sowie gegebenenfalls der Zivilgesellschaft, 
um die terroristische Bedrohung zu behindern, zu schwächen, zu isolieren und auszuschalten.

(…)

Wir sind davon überzeugt, dass die Terrorismusbekämpfung im Einklang mit den Prinzipien und 
Verpflichtungen der OSZE umfassender und unablässiger Bemühungen bedarf und sich sowohl 
mit den Erscheinungsformen des Terrorismus als auch den verschiedenen sozialen, wirtschaftli-
chen, politischen und anderen Faktoren auseinandersetzen muss, die möglicherweise Bedingun-
gen schaffen, unter denen terroristische Organisationen Anhänger anwerben und Unterstützung 
gewinnen können, wobei wir anerkennen, dass keine dieser Bedingungen terroristische Handlun-
gen entschuldigen oder rechtfertigen kann.

Wir bekräftigen die feste Entschlossenheit der Teilnehmerstaaten, die Grundprinzipien, auf denen 
die OSZE aufbaut, zu schützen und alle OSZE-Verpflichtungen umzusetzen, insbesondere diejeni-
gen in Verbindung mit der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus, einschließlich des Phä-
nomens der ausländischen terroristischen Kämpfer bis hin zur Bekämpfung von gewalttätigem 
Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, zur Achtung der Menschenrechte 
und der Rechtsstaatlichkeit und zur Förderung von Toleranz und Nichtdiskriminierung, gegen-
seitiger Achtung und des Verständnisses füreinander in unseren Gesellschaften.
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Dokument des dreiundzwanzigsten 
Treffens des Ministerrats
Hamburg 2016

I. Erklärungen des Ministerrats

Erklärung über die Verstärkung der OSZE-Bemühungen zur Verhütung und 
Bekämpfung des Terrorismus

1. Wir, die Außenminister der Teilnehmerstaaten der Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa, verurteilen alle Terroranschläge auf das Allerschärfste, die insbesondere 
2016 im OSZE-Raum, in den Nachbarregionen und weltweit stattgefunden haben. Wir bekräfti-
gen unsere Solidarität mit den Terroropfern und betonen die Notwendigkeit, internationale Soli-
darität zu ihrer Unterstützung zu fördern und sicherzustellen, dass sie mit Würde und Respekt 
behandelt werden. Wir bekunden den Familien der Opfer sowie den betroffenen Menschen und 
Regierungen unser tief empfundenes Beileid.

2. Wir verurteilen unmissverständlich und äußern unsere Empörung über die wahllose Tötung 
und das bewusste Abzielen auf Zivilisten, zahllose Gräueltaten, die Verfolgung von Personen und 
Gemeinschaften, unter anderem aufgrund ihrer Religion oder ihrer Weltanschauung, durch ter-
roristische Organisationen, insbesondere durch den sogenannten Islamischen Staat im Irak und 
in der Levante, auch bekannt als DAESH (ISIL/DAESH), Al-Qaida, ANF/Jabhat Fatah-al-Sham, 
und die mit ihnen verbündeten Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen.

3. Wir erklären erneut, dass der Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen eine 
der schwersten Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt und 
dass jede terroristische Handlung verbrecherisch und nicht zu rechtfertigen ist, ungeachtet ihrer 
Beweggründe, und dass der Terrorismus nicht mit einer bestimmten Rasse, Religion, Nationalität 
oder Zivilisation in Verbindung gebracht werden kann und soll.

4. Wir unterstreichen die zentrale Rolle der Vereinten Nationen bei der Verhütung und Bekämpfung 
des Terrorismus und bekräftigen nachdrücklich unsere Verpflichtung, alle erforderlichen Maßnah-
men zu ergreifen, um jeden Menschen in unserem Hoheitsbereich vor terroristischen Handlungen 
zu schützen, und die Notwendigkeit, dass alle Handlungen im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen und allen anderen anwendbaren völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere 
internationalen Menschenrechtsnormen, dem internationalen Flüchtlingsrecht und dem huma-
nitären Völkerrecht sowie einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, durchgeführt wer-
den. Im Sinne dieser Dokumente unterstreichen wir die Wichtigkeit unserer Verpflichtungen aus 
der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus. Ferner neh-
men wir Kenntnis von den einschlägigen Dokumenten mit bewährten Praktiken, die das Globale 
Forum (GCTF) für die Bekämpfung des Terrorismus verabschiedet hat.

5. Wir erinnern an alle einschlägigen OSZE-Dokumente, die unter früheren Vorsitzen betreffend 
die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus verabschiedet wurden. (…)
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6. Wir betonen, dass für die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus sowie von gewalttätigem 
Extremismus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen (VERLT), in erster Linie die Teil-
nehmerstaaten verantwortlich sind und sie dabei ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einzuhal-
ten haben, insbesondere die Menschenrechte und Grundfreiheiten. Wir bekräftigen nachdrücklich 
unsere Entschlossenheit und unsere Verpflichtung, bei der Verhütung und Bekämpfung des Terro-
rismus durch verstärkte internationale Solidarität und Zusammenarbeit und durch einen nachhal-
tigen undumfassenden Ansatz auf allen infrage kommenden Ebenen auch weiterhin geschlossen 
vorzugehen, unter aktiver Beteiligung und Mitarbeit aller Teilnehmerstaaten und maßgeblichen 
internationalen und regionalen Organisationen. Es ist uns bewusst, dass die Teilnehmerstaaten 
Maßnahmen im Einklang mit ihren OSZE-Verpflichtungen und unter Gewährleistung der natio-
nalen Eigenverantwortung ergreifen sollten, um sich mit den Bedingungen, die die Ausbreitung des 
Terrorismus begünstigen, auseinanderzusetzen, wobei wir anerkennen, dass keine dieser Bedin-
gungen terroristische Handlungen entschuldigen oder rechtfertigen kann. In diesem Zusammen-
hang anerkennen wir die Notwendigkeit, uns mit der Bedrohung durch terroristische Narrative, 
einschließlich der öffentlichen Rechtfertigung des Terrorismus, der Anstiftung und Anwerbung, 
zu befassen, und fordern die Teilnehmerstaaten auf, gemeinsam die wirksamsten Antworten auf 
diese Bedrohung zu entwickeln, in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht einschließlich inter-
nationaler Menschenrechtsnormen.

(…)

8. Wir bekräftigen, dass all jene, die sich an der Finanzierung, Planung, Erleichterung, Vorberei-
tung oder Verübung terroristischer Handlungen beteiligen, in Übereinstimmung mit den völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen und dem anwendbaren innerstaatlichen Recht zur Rechenschaft 
gezogen und nach dem Grundsatz „ausliefern oder strafrechtlich verfolgen“ vor Gericht gestellt 
werden müssen. Wir erklären erneut unsere Entschlossenheit und Verpflichtung, bei der Verhütung 
und Bekämpfung des Terrorismus uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, dabei Menschenrechte 
und Grundfreiheiten zu achten und den völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Wir 
fordern die Staaten auf, an den Bemühungen zur Bekämpfung der Bedrohung durch Terroristen, 
einschließlich ausländischer terroristischer Kämpfer und Rückkehrer, mitzuarbeiten, indem sie 
unter anderem nach der strafrechtlichen Verfolgung Rehabilitations- und Wiedereingliederungs-
strategien entwickeln und umsetzen.

9. Wir betonen die außerordentliche Bedeutung des Informationsaustauschs, vor allem in Bezug 
auf ausländische terroristische Kämpfer, gestohlene und verlorene Reisedokumente, Schusswaffen 
und geplünderte oder gestohlene Kulturgüter wie Antiquitäten, und ermutigen alle Staaten, von 
verfügbaren multilateralen und bilateralen Mechanismen und Datenaustauschsystemen in vollem 
Umfang Gebrauch zu machen.

10. Wir betonen die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den OSZE-Teilnehmerstaaten bei 
der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus, wo angebracht auch unter Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft. Wir unterstreichen ferner die wichtige Rolle, die die Zivilgesellschaft, insbe-
sondere Jugendliche, Familien, Frauen, Terroropfer und Führungspersönlichkeiten in den Berei-
chen Religion, Kultur und Bildung, sowie die Medien und der Privatsektor bei der Verhütung von 
VERLT spielen können, unter anderem durch Vorgehen gegen Botschaften mit terroristischen und 
gewalttätig extremistischen Inhalten und durch das Angebot von Alternativen zu diesen Narrati-
ven, etwa auch im Internet und in sozialen und anderen Medien. Wir ermutigen führende Politiker 
und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, einschließlich Persönlichkeiten aus der Zivilgesell-
schaft und religiöser Führer, unmissverständlich und unverzüglich gegen gewalttätigen Extremis-
mus und Radikalisierung, die zu Terrorismus führen, Stellung zu beziehen.

(…)



Hamburg 2016

420

12. Wir begrüßen die Aktivitäten der Durchführungsorgane der OSZE, einschließlich der OSZE-
Institutionen, im Rahmen ihrer bestehenden Mandate und verfügbaren Ressourcen zur Unterstüt-
zung der Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen im Bereich der Verhütung und Bekämpfung des 
Terrorismus in Übereinstimmung mit dem umfassenden Sicherheitsansatz der OSZE.

13. Wir laden die OSZE-Kooperationspartner ein, sich dieser Erklärung anzuschließen.

II. Beschlüsse des Ministerrats

Beschluss Nr. 3/16

Die Rolle der OSZE bei der Gestaltung und Steuerung grosser Migranten- und 
Flüchtlingsbewegungen

Der Ministerrat,

in Anbetracht dessen, dass die Vorteile und Chancen einer sicheren, geordneten und regulären 
Migration erheblich sind und häufig unterschätzt werden, zugleich feststellend, dass große irregu-
läre Migrationsbewegungen oft komplexe Herausforderungen darstellen, sowie in Anerkennung 
des wesentlichen wirtschaftlichen und sozialen Beitrags, den Migranten und Flüchtlinge zu inklu-
sivem Wachstum und nachhaltiger Entwicklung leisten können,

in Anerkennung der Führungsrolle der Vereinten Nationen,

in Würdigung der Bemühungen des serbischen und des deutschen OSZE-Vorsitzes seit 2015, sich 
in der OSZE wirksamer mit Fragen betreffend die Gestaltung und Steuerung dieser Bewegungen 
auseinanderzusetzen,

in Anerkennung der vielen konkreten Aktivitäten in Zusammenhang mit Migration und Flüchtlin-
gen, die von den OSZE-Durchführungsorganen im Rahmen bestehender Mandate sowie von den 
Teilnehmerstaaten auf Grundlage bestehender OSZEVerpflichtungen, maßgeblicher Dokumente 
der Vereinten Nationen und nationaler Politiken bereits unternommen wurden,

in Anknüpfung an die ausführlichen Erörterungen in der OSZE, (…), (…)

2. legt den Durchführungsorganen der OSZE nahe, im Rahmen der bestehenden Mandate und ver-
fügbaren Ressourcen ihre Befassung mit der Frage der Migration fortzusetzen, unter anderem durch 
Verstärkung der Aktivitäten, die zum Austausch nachahmenswerter Verfahren und zur Intensivie-
rung des Dialogs und der Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern führen, in einer Weise, 
die die Aktivitäten anderer maßgeblicher internationaler Organisationen und Agenturen ergänzt;

3. ermutigt die Teilnehmerstaaten, die OSZE-Plattform samt den entsprechenden Arbeitsgre-
mien auch dazu zu nutzen, sich weiterhin mit migrationsbezogenen Fragen, in denen die OSZE 
ihre Expertise entwickelt hat, zu befassen und den Dialog über Themen mit Migrationsbezug mit 
dem Ziel auszubauen, mögliche wirksame Maßnahmen und gemeinsame Konzepte zur Befassung 
damit zu entwickeln.
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Beschluss Nr. 4/16

Stärkung von guter Regierungsführung und Förderung der Konnektivität

Der Ministerrat,

in Bekräftigung der Relevanz und unserer uneingeschränkten Achtung aller OSZENormen, -Prin-
zipien und -Verpflichtungen betreffend unsere Zusammenarbeit in der Wirtschafts- und Umwelt-
dimension und eingedenk des umfassenden Sicherheitsansatzes der OSZE,

In Bekräftigung der Verpflichtungen der OSZE zur Bekämpfung der Korruption, (…), (…)

in der Erkenntnis, dass gute Regierungsführung, Transparenz und Rechenschaftspflicht grundle-
gende Voraussetzungen für Wirtschaftswachstum, Handel, Investitionen und nachhaltige Entwick-
lung sind und somit zur Stabilität, Sicherheit und Achtung der Menschenrechte im OSZE-Raum 
beitragen,

in Anerkennung der Tatsache, dass Korruption und das Fehlen einer guten Regierungsführung 
politische Spannungen verursachen können, die die Stabilität und Sicherheit der Teilnehmerstaa-
ten gefährden,

in der Erkenntnis, dass gute Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit, die Verhütung und Bekämp-
fung von Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, solide regulatorische Rahmenbe-
dingungen einschließlich eines angemessenen Schutzes für Whistleblower, ein öffentlicher Sektor, 
der sich auf Integrität, Offenheit, Transparenz und Rechenschaftspflicht stützt, sowie Grundsätze 
guter Unternehmensführung, gestützt auf effizientes Management, ordnungsgemäße Rechnungs-
prüfung, Rechenschaftspflicht und Einhaltung und Achtung der Gesetze, Regeln und Verordnun-
gen, Unternehmensethik und Verhaltenskodizes, die in enger Absprache mit der Wirtschaft und 
der Zivilgesellschaft ausgearbeitet werden, Komponenten von kritischer Bedeutung für die Förde-
rung eines positiven Geschäfts- und Investitionsklimas im OSZE-Raum sind,

erfreut über die Tatsache, dass nahezu alle Teilnehmerstaaten das Übereinkommen der Verein-
ten Nationen gegen Korruption (UNCAC) ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind und daran 
arbeiten, die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen zu erfüllen,

(…)

mit der Feststellung, dass die transparente Verwaltung öffentlicher Gelder durch starke und gut 
funktionierende Institutionen, ein professioneller und effektiver öffentlicher Dienst sowie kor-
rekte Haushalts- und öffentliche Beschaffungsprozesse zu den wichtigsten Bestandteilen von guter 
Regierungsführung zählen,

in Anerkennung der Wichtigkeit, dass der Privatsektor, einschließlich kleiner und mittlerer Unter-
nehmen, die Zivilgesellschaft und die Medien aktiv an der Verhütung und Bekämpfung der Kor-
ruption und der Förderung eines positiven Geschäfts- und Investitionsklimas mitwirken,

in dem Bewusstsein, dass regionale und subregionale Integrationsprozesse und -vereinbarungen 
dem Handel und der Wirtschaftsentwicklung im OSZE-Raum und in den OSZE-Teilnehmerstaa-
ten wertvolle Impulse verleihen können,

(…)
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bekräftigend, dass unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit auf Solidarität, Transparenz, gleichbe-
rechtigter und nichtdiskriminierender Partnerschaft, gegenseitiger Rechenschaftspflicht und vol-
ler Achtung der Interessen aller OSZE-Teilnehmerstaaten beruhen sollte und dass wir uns, wenn 
Maßnahmen im Wirtschaftsbereich negative Auswirkungen auf andere Teilnehmerstaaten haben, 
bemühen werden, sie entsprechend unseren internationalen Verpflichtungen so gering wie mög-
lich zu halten,

(…)

in Anerkennung der Wichtigkeit, dass der öffentliche und der private Sektor sich streng an die 
Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards halten, und ihres Beitrags zu guter Regierungsführung 
und nachhaltiger Entwicklung,

(…)

in Bekräftigung der vorhandenen OSZE-Verpflichtungen im Bereich der guten Regierungsführung, 
unsere Entschlossenheit betonend, den Menschenhandel in allen seinen Formen zu bekämpfen, 
und in Anerkennung der Rolle, die Transparenz und Rechenschaftspflicht im öffentlichen Beschaf-
fungswesen bei der Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und der Ausbeutung der 
menschlichen Arbeitskraft spielen können,

Stärkung von guter Regierungsführung, Förderung von Transparenz und Verbesserung des 
Geschäftsklimas

1. ermutigt die Teilnehmerstaaten, dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion (UNCAC) beizutreten, es zu ratifizieren und umzusetzen und, wie im UNCAC vorgesehen, 
im zweiten Überprüfungszyklusprozess zum UNCAC Informationen und nachahmenswerte Prak-
tiken auszutauschen;

2. ermutigt die Teilnehmerstaaten, gegebenenfalls andere einschlägige internationale Normen anzu-
wenden und einzuhalten, (…),und dazu beizutragen, dass alle maßgeblichen Akteure, einschließ-
lich der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft, sich, (…) verstärkt für deren Umsetzung engagieren;

3. ermutigt die Teilnehmerstaaten, den Austausch von nachahmenswerten Praktiken unter allen 
maßgeblichen Akteuren zu fördern, die zu guter Regierungs- und Unternehmensführung, zur 
Förderung von Transparenz und zur Korruptionsprävention und -bekämpfung, auch im Umwelt-
bereich, beitragen;

4. fordert die Teilnehmerstaaten auf, sich weiter für Integrität, Rechenschaftspflicht und Kostenef-
fizienz im öffentlichen Beschaffungswesen einzusetzen, auch indem sie sicherstellen, dass private 
Interessen nicht ungebührlich Entscheidungen auf maßgeblichen Regierungsebenen beeinflus-
sen, und für angemessene Transparenzvorschriften für an öffentlichen Ausschreibungen teilneh-
mende Firmen zu sorgen;

5. fordert die Teilnehmerstaaten auf, den Zugang zu entsprechenden Regierungsinformationen zu 
erleichtern und zu diesem Zweck die Rechenschaftspflicht des öffentlichen Sektors zu verschärfen 
und zur Beteiligung der Öffentlichkeit durch „e-governance“ anzuregen;

6. beauftragt die maßgeblichen OSZE-Durchführungsorgane, einschließlich der Feldoperatio-
nen, im Rahmen ihrer Mandate und verfügbaren Ressourcen zur Verstärkung der Zusammen-
arbeit zwischen den Teilnehmerstaaten, dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft beizutragen 
und den Privatsektor und die Zivilgesellschaft aktiv in ihre Aktivitäten zur Stärkung von guter 
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Regierungsführung, zur Förderung von Transparenz und zur Verbesserung des Unternehmens- 
und Investitionsklimas einzubeziehen;

(…)

Stärkung von guter Regierungsführung durch Einhaltung von Arbeits-, Sozial- und Umweltstan-
dards

15. ermutigt die Teilnehmerstaaten, den sicheren Verkehr und Handel zu erleichtern und gleichzei-
tig den illegalen Handel im Sinne der einschlägigen völkerrechtlichen Bestimmungen und inter-
nationalen Übereinkünfte, denen die OSZE-Teilnehmerstaaten beigetreten sind, zu unterbinden 
und sich verstärkt Herausforderungen wie der Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft und 
ungenügend regulierten und kontrollierten Arbeitsplätzen zu stellen;

16. fordert die Teilnehmerstaaten auf, sich um eine bessere Anwendung der international aner-
kannten Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards der UN, der IAO und gegebenenfalls der OECD 
zu bemühen;

17. ermutigt die Teilnehmerstaaten, gemeinsam mit dem Privatsektor nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster auf Grundlage der international anerkannten Arbeits-, Sozial- und Umwelt-
standards zu fördern;

18. beauftragt die maßgeblichen OSZE-Durchführungsorgane, einschließlich der Feldoperationen, 
im Rahmen ihrer Mandate und verfügbaren Ressourcen die Teilnehmerstaaten beim Austausch 
nachahmenswerter Praktiken zur Hebung des Bewusstseins für die Bedeutung der international 
anerkannten Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards sowie zur Stärkung von guter Regierungs-
führung und zur Förderung von Transparenz im öffentlichen Beschaffungswesen zu unterstützen;

Stärkung öffentlich-privater Partnerschaften im Kampf gegen Korruption, Geldwäsche und Ter-
rorismusfinanzierung

19. ermutigt die Teilnehmerstaaten, die Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden, Jus-
tiz und zentralen Meldestellen für Geldwäsche und anderen maßgeblichen Akteuren sowie zwi-
schen der Öffentlichkeit und dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft, einschließlich der Medien, 
bei der Bekämpfung von Korruption, Geldwäsche und anderen Straftaten aus dem Bereich der 
Finanzkriminalität zu erleichtern;

20. beauftragt die maßgeblichen OSZE-Durchführungsorgane, einschließlich der Feldoperationen, 
im Rahmen ihrer Mandate und verfügbaren Ressourcen den Dialog und die Zusammenarbeit zwi-
schen Regierungen, dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft zu erleichtern, um Bemühungen 
um gute Regierungsführung, einschließlich der Bekämpfung von Korruption, Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, zu unterstützen und um sich mit Hindernissen für Wirtschaftswachs-
tum und nachhaltige Entwicklung zu befassen;

21. ermutigt die Kooperationspartner, die Bestimmungen dieses Beschlusses auf freiwilliger Basis 
umzusetzen.
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Beschluss Nr. 5/16

OSZE-Bemühungen im Zusammenhang mit der Verminderung der Konfliktrisiken, 
die sich aus dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien 
ergeben

Der Ministerrat (…),

bekräftigend, dass die Bemühungen der OSZE-Teilnehmerstaaten zur Verminderung der Konflikt-
risiken, die sich aus dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien ergeben, 
im Einklang mit dem Völkerrecht einschließlich unter anderem der UN-Charta und des Interna-
tionalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, mit der Schlussakte von Helsinki und ihren 
Verpflichtungen zur Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten erfolgen,

die Resolution der UN-Generalversammlung A/RES/70/237 begrüßend und die Bedeutung der 
Berichte der Gruppe der Vereinten Nationen von Regierungssachverständigen für Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Information und Telekommunikation im Kontext der internationalen Sicher-
heit von 2010, 2013 und 2015 für die OSZE-Bemühungen zur Verminderung der Konfliktrisiken, 
die sich aus dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien ergeben,

betonend, die Wichtigkeit von vertrauensbildenden Maßnahmen der OSZE zur Verminderung 
der Konfliktrisiken, die sich aus dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien ergeben, als Ergänzung bestehender weltweiter, regionaler und subregionaler Bemühungen 
auf diesem Gebiet hervorhebend;

die Wichtigkeit der Kommunikation auf allen Regierungsebenen im Hinblick auf die Verminde-
rung der Konfliktrisiken, die sich aus dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstech-
nologien ergeben, hervorhebend,

(…)

1. billigt die Verabschiedung des Beschlusses des Ständigen Rates Nr. 1202 vom 10. März 2016 über 
vertrauensbildende Maßnahmen der OSZE zur Verminderung der Konfliktrisiken, die sich aus 
dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien ergeben;

2. betont die Wichtigkeit der Umsetzung bestehender vertrauensbildender Maßnahmen der OSZE 
zur Verminderung der Konfliktrisiken, die sich aus dem Einsatz von Informations- und Kommu-
nikationstechnologien ergeben, und der Entwicklung zusätzlicher vertrauensbildender Maßnah-
men (…);

3. begrüßt die Aktivitäten der Teilnehmerstaaten zur Umsetzung der bestehenden vertrauensbil-
denden Maßnahmen der OSZE zur Verminderung der Konfliktrisiken, die sich aus dem Einsatz 
von Informations und Kommunikationstechnologien ergeben, und stellt diesbezüglich die Bedeu-
tung der kontinuierlichen Aktualisierung der nationalen Kontaktstellen für die Erleichterung von 
zweckdienlicher Kommunikation und Dialog fest;

4. legt allen Teilnehmerstaaten nahe, zur Umsetzung der vertrauensbildenden Maßnahmen der 
OSZE zur Verminderung der Konfliktrisiken, die sich aus dem Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien ergeben, beizutragen;
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5. anerkennt die Wichtigkeit eines wirksamen Informationsaustauschs zwischen den Teilnehmer-
staaten über die vertrauensbildenden Maßnahmen der OSZE zur Verminderung der Konfliktri-
siken, die sich aus dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien ergeben, 
sowie unter anderem der Gewährleistung einer raschen Kommunikation auf technischer und stra-
tegischer Regierungsebene und der Ausarbeitung von Verfahren für die Abhaltung von Konsul-
tationen, um die Risiken einer Fehleinschätzung und des möglichen Auftretens politischer oder 
militärischer Spannungen oder eines Konflikts, die sich aus dem Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien ergeben können, zu vermindern;

6. beabsichtigt, im Rahmen der durch den Beschluss des Ständigen Rates Nr. 1039 eingerichteten 
dimensionenübergreifenden informellen Arbeitsgruppe unter der Federführung des Sicherheits-
ausschusses zu sondieren, auf welchem Wege die Arbeit der OSZE als praktische Plattform für die 
konstruktive und effiziente Umsetzung gestärkt werden kann und wie weitere vertrauensbildende 
Maßnahmen zur Verminderung der Konfliktrisiken, die sich aus dem Einsatz von Informations- 
und Kommunikationstechnologien ergeben, entwickelt werden können;

7. lädt die Teilnehmerstaaten ein, bis 30. Juni 2017 hierzu konkrete Vorschläge zu unterbreiten;

8. legt den maßgeblichen OSZE-Durchführungsorganen nahe, den Teilnehmerstaaten auf deren 
Ersuchen bei der Umsetzung der vertrauensbildenden Maßnahmen der OSZE zur Verminderung 
der Konfliktrisiken, die sich aus dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien ergeben, behilflich zu sein und im Rahmen der vorhandenen Ressourcen die zweckdienlichen 
nationalen Fähigkeiten und Prozesse zu verstärken;

(…)

10. unterstreicht, dass weitere OSZE-Aktivitäten zur Verminderung der Konfliktrisiken, die sich 
aus dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien ergeben, einschließlich 
jener von maßgeblichen OSZE-Durchführungsorganen, auf bestehenden OSZE-Bemühungen auf-
bauen, die mit den jeweiligen Mandaten und OSZE-Verpflichtungen im Einklang sind, Bemühun-
gen der Vereinten Nationen, internationaler und anderer regionaler Gremien ergänzen und nach 
Maßgabe der vorhandenen Ressourcen organisiert werden sollten;

11. lädt die OSZE-Kooperationspartner ein, den Dialog über Bemühungen zur Verminderung der 
Konfliktrisiken, die sich aus dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien 
ergeben, zu intensivieren.

Beschluss Nr. 6/16

Verstärkte Verwendung vorab übermittelter Fluggastdaten

Wir, die Außenminister der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa,

erneut auf die Notwendigkeit verweisend, Terrorismus zu bekämpfen, (…)eine der schwersten 
Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt,

(…)

in Bekräftigung der Ministererklärung über die Rolle der OSZE bei der Bekämpfung des Phäno-
mens von ausländischen terroristischen Kämpfern (…),in der die OSZE-Teilnehmerstaaten dazu 
verpflichtet werden, die Bewegungen ausländischer terroristischer Kämpfer zu verhindern indem sie 
wirksame Grenzkontrollen durchführen und die Ausstellung von Identitäts- und Reisedokumenten 
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kontrollieren, diesbezügliche Informationen auszutauschen und die Ministerratsbeschlüsse Nr. 
7/03, Nr. 4/04, Nr. 6/06 und Nr. 11/09 über die Sicherheit von Reisedokumenten umzusetzen, unter 
voller Einhaltung der völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere der internationalen Men-
schenrechtsnormen und des internationalen Flüchtlingsrechts, unter anderem um sicherzustellen, 
dass der Flüchtlingsstatus nicht von denjenigen, die terroristische Handlungen begehen, organi-
sieren oder erleichtern, missbraucht wird,

unsere Absicht erklärend, Bewegungen ausländischer terroristischer Kämpfer zu erkennen und 
zu verhindern (…) (…)

beschließen, dass sich die OSZE-Teilnehmerstaaten zu Folgendem verpflichten:

1. Einrichtung nationaler Systeme zur Vorab-Übermittlung von Fluggastdaten (advance passenger 
information – API) zwecks wirksamer Abfrage von Fluggast- bzw. Besatzungsdaten bei in ihrem 
Hoheitsgebiet tätigen Fluggesellschaften;

2. gegebenenfalls Schaffung auf nationaler Ebene eines interaktiven Systems zum Austausch von 
API-Daten (iAPI), um Bewegungen von ausländischen terroristischen Kämpfern (…) zu verhindern;

3. (…)wobei festzuhalten ist, dass die Staaten für die Durchsetzung angemessener Sicherheitsmaß-
nahmen auf Flughäfen selbst verantwortlich sind;

4. Zusammenarbeit mit allen infrage kommenden nationalen Akteuren bei der Implementierung 
von API-Systemen auf nationaler Ebene und gegebenenfalls Einrichtung einer Behörde, die für 
alle anderen Behörden alle Arten von Fluggastdaten durch eine einzige Dateneingabestelle ent-
gegennimmt;

5. Erhöhung des Mehrwerts der API-Daten, indem versucht wird, diese Daten automatisch

mit einschlägigen nationalen, regionalen und internationalen Fahndungslisten abzugleichen, ins-
besondere mit Interpol-Datenbanken und UN-Sanktionslisten;

6. Unterstützung anderer Teilnehmerstaaten bei der Einrichtung von API-Systemen auf deren 
Ersuchen;

wir beauftragen die OSZE-Durchführungsorgane, im Rahmen ihrer Mandate und verfügbaren 
Ressourcen:

7. die weltweiten Bemühungen zu unterstützen und zu diesem Zweck auf die in den Resolutionen 
2178 (2014) und 2309 (2016) des UN-Sicherheitsrats geforderten Maßnahmen betreffend vorab 
übermittelte Fluggastdaten aufmerksam zu machen, den Bedarf an technischer Hilfestellung, um 
die Teilnehmerstaaten ersuchen, festzustellen und mögliche Geber für die Hilfestellung beim Auf-
bau von Kapazitäten zu ermitteln;

8. ersuchende Teilnehmerstaaten in Zusammenarbeit mit einschlägig tätigen internationalen und 
regionalen Organisationen bei der Einrichtung von API-Systemen zu unterstützen.
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II. Beschlüsse des Ministerrats

Beschluss Nr. 5/17

Verstärkung der Bemühungen der OSZE zur Vermimderung der Konfliktsrisken, 
die -sich aus dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien 
ergeben

Der Ministerrat (…),

im Hinblick auf die enormen Chancen, die Informations- und Kommunikationstechnologien für 
die soziale und wirtschaftliche Entwicklung bieten, und darauf, dass sie für die internationale 
Gemeinschaft immer wichtiger werden,

in der Erkenntnis, dass ein offenes, sicheres, stabiles, zugängliches und friedliches Umfeld für Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien für die die OSZE-Teilnehmerstaaten von Nutzen ist,

bekräftigend, dass die Bemühungen der OSZE-Teilnehmerstaaten zur Verminderung der Konflikt-
risiken, die sich aus dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien ergeben, 
im Einklang mit dem Völkerrecht, (…)und ihren Verpflichtungen zur Achtung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten erfolgen,

mit dem Ausdruck der Besorgnis über das Zunehmen bedeutender Zwischenfälle, bei denen Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien in böswilliger Absicht eingesetzt wurden, und beto-
nend, dass diese negativen Entwicklungen Sicherheitsrisiken für alle OSZETeilnehmerstaaten und 
ihre Bürger sowie für den öffentlichen und privaten Sektor darstellen,

(…)

in der Erkenntnis, dass es notwendig ist, die Bemühungen der OSZE weiter zu verstärken, um auch 
in Zukunft Vertrauen aufzubauen und die Konfliktrisiken, die sich aus dem Einsatz von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien ergeben, zu vermindern,

beschließt:

1. alle Beschlüsse zu vertrauensbildenden Maßnahmen, die von der OSZE verabschiedet wurden, 
weiterhin umzusetzen, um die Konfliktrisiken, die sich aus dem Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien ergeben, zu vermindern, um zu einem offenen, sicheren, stabilen, 
zugänglichen und friedlichen Umfeld für Informations- und Kommunikationstechnologien im 
Einklang mit den OSZE-Verpflichtungen beizutragen;
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2. Wege zur Stärkung und Optimierung der Arbeit der OSZE als einer praktischen Plattform für 
die Verminderung der Konfliktrisiken, die sich aus dem Einsatz von Informations- und Kommu-
nikationstechnologien ergeben, zu ermitteln und zugleich die Arbeit der nach Beschluss Nr. 1039 
des Ständigen Rates eingerichteten, dimensionenübergreifenden informellen Arbeitsgruppe fort-
zusetzen;

3. den OSZE-Durchführungsorganen nahezulegen, im Rahmen ihres Mandats und verfügbarer 
Ressourcen, den Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen bei der Umsetzung der vertrauensbilden-
den Maßnahmen der OSZE zur Verminderung der Konfliktrisiken, die sich aus dem Einsatz von 
Informations- und Kommunikationstechnologien ergeben, behilflich zu sein und die zweckdien-
lichen nationalen Fähigkeiten und Prozesse zu verstärken;

4. die OSZE-Kooperationspartner einzuladen, den Dialog über Bemühungen zur Verminderung 
der Konfliktrisiken, die sich aus dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien ergeben, zu intensivieren.

Beschluss Nr. 6/17

Verstärkung der Bemühungen zur Verhütung des Menschenhandels

Der Ministerrat,

bekräftigend, dass der Menschenhandel ein schwerwiegendes und abscheuliches Verbrechen ist, 
das die menschliche Würde verletzt, und dass alle Aspekte der Bekämpfung des Menschenhandels 
strikt auf Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte fußen sollten,

in Bekräftigung unserer scharfen Verurteilung jeglicher Form von Menschenhandel, auch für die 
Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften, der sexuellen Ausbeutung, des Kinderhandels, des 
Zwangs zur Begehung von Straftaten sowie zum Zweck der Organentnahme, und anerkennend, 
dass die Verhütung dieses Verbrechens Priorität besitzt,

ferner in Bekräftigung unserer Verpflichtung zur Befassung mit den Faktoren, die Personen anfäl-
liger für die Gefahren des Menschenhandels machen können, und die Bedeutung eines dimen-
sionenübergreifenden und umfassenden Ansatzes bei der Bekämpfung des Menschenhandels 
betonend, der verlangt, dass das Hauptaugenmerk auf der Durchführung wirksamer Präventi-
onsmaßnahmen liegen muss,

(…)

in Bekräftigung unserer Unterstützung für die wirksame Umsetzung des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und von dessen 
ergänzendem Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, ins-
besondere des Frauen- und Kinderhandels, als internationaler Rechtsrahmen für die Bekämpfung 
des Menschenhandels, sowie der Bedeutung der Umsetzung des Weltaktionsplans der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung des Menschenhandels,

unter Hinweis auf die Bedeutung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung sowie des Über-
einkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes (1989), sofern sie Vertragsstaa-
ten sind, für die Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels,
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feststellend, dass eine verstärkte Zusammenarbeit und Koordination zwischen den Teilnehmer-
staaten und den Kooperationspartnern im Bereich der Justiz und der Strafverfolgung, darunter 
eine wirksame Grenzsicherung und ein ebensolches Grenzmanagement, zur Verhütung des Men-
schenhandels, unter anderem durch die Auflösung und Zerschlagung solcher grenzüberschreiten-
der krimineller Organisationen und durch die Verfolgung der Täter, beitragen kann,

die Bedeutung der Umsetzung der internationalen Arbeitsstandards betonend, die im Rahmen der 
Bemühungen zur Verhütung des Menschenhandels in Betracht kommen, und eingedenk der Ins-
trumente der Internationalen Arbeitsorganisation, (…), die auch bewährte Praktiken zur Verhü-
tung des Menschenhandels zum Zweck der Ausbeutung von Arbeitskräften beinhaltet,

mit dem Ausdruck der Anerkennung für diejenigen Teilnehmerstaaten, die von Auftragnehmern, 
die Waren und Dienstleistungen an die Regierung liefern, verlangen, wirksame und geeignete 
Schritte gegen die Gefahr des Menschenhandels in ihren Lieferketten zu setzen, einschließlich 
von Schritten, die verhindern, dass Subunternehmer und Angestellte sich an Aktivitäten beteili-
gen, die bekanntermaßen zu Menschenhandel führen. Auch jenen Staaten ihre Anerkennung aus-
sprechend, die den Privatsektor darin bestärken, bei seinen eigenen Geschäften sowie bei denen 
seiner Subunternehmer und Zulieferer auf die Gefahr von Menschenhandel zu achten, um sicher-
zustellen, dass sie den Gefahren vorausschauend begegnen,

in Anerkennung des Beitrags der Zivilgesellschaft, einschließlich religiöser Organisationen, zur 
Verhütung des Menschenhandels und zur Hilfeleistung für die Opfer,

ruft die Teilnehmerstaaten dazu auf:

1. gezielte Präventionsstrategien zu entwickeln, die, so vorhanden, auf vertieften Forschungsergeb-
nissen und systematisch gesammelten, verlässlichen Informationen beruhen, einschließlich mit 
Hilfe nationaler Mechanismen wie nationale Berichterstatter, wo es sie gibt, um die Wirksamkeit 
und die Folgen der Bemühungen gegen den Menschenhandel auf nationaler und internationaler 
Ebene zu steigern;

2. den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Regierungen, internationalen Organisationen, der 
Zivilgesellschaft und dem Privatsektor, einschließlich Unternehmen, Gewerkschaften und Arbeit-
geberorganisationen als Sozialpartner, im Hinblick auf verstärkte Bemühungen zur Verhütung des 
Menschenhandels zu fördern, unter anderem durch verstärkte Aufklärung über die Rolle der ein-
zelnen Akteure und durch die Erleichterung des Informationsaustauschs über den Menschenhan-
del zwischen den Herkunfts-, Transit-, und Zielländern, einschließlich der Kooperationspartner, 
und die Bedeutung anerkennend, welche den Stimmen der Opfer von Menschenhandel bei der 
Ausarbeitung wirksamer Strategien gegen den Menschenhandel zukommt;

3. die OSZE weiterhin als Plattform für den Dialog zur Zusammenarbeit im Bereich der Justiz und 
der Strafverfolgung, zur Grenzsicherung und zum Grenzmanagement als wichtiger Bestandteil 
der Verhütung des Menschenhandels zu nutzen;

4. behörden-, sektorenübergreifende und multinationale Programme zum Kapazitätsaufbau zu 
fördern, die Maßnahmen zur Verhütung des Menschenhandels in all seinen Formen, mit beson-
derem Augenmerk auf Faktoren, die Menschen anfällig für die Gefahr des Menschenhandels 
machen, begünstigen;

5. geeignete Maßnahmen zur wirksamen Bekämpfung des Menschenhandels zu treffen, durch die 
Entwicklung vereinheitlichter Verfahren und Schulungskurse, unter anderem zur Identifizierung 
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und zum Schutz von Menschenhandelsopfern, sei es für die zuständigen Behörden, Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft, Beschäftigte des Gesundheitswesens und Sozialarbeiter sowie für andere, 
die Erstkontakt mit den Betroffenen haben könnten;

6. Bemühungen in den Bereichen Bildung und Aufklärung, einschließlich Menschenrechtserzie-
hung, zu verstärken, und Programme zur Befähigung zu entwickeln und umzusetzen, die die 
besonderen Bedürfnisse von Frauen, Männern, Mädchen und Jungen berücksichtigen, um die 
Fähigkeit zu stärken, Menschenhandel innerhalb von Gemeinschaften zu erkennen, zu verhüten 
und zu bekämpfen;

7. einen opfer- und traumaorientierten und diesbezüglich im Einklang mit dem Beschluss Nr. 14/06 
des Ministerrats gendersensiblen Ansatz zu verfolgen, der die Menschenrechte und Grundfreihei-
ten bei allen Bemühungen zur Verhütung und zum Beistand uneingeschränkt achtet;

8. den wichtigen Beitrag, den die Medien bei der Verhütung des Menschenhandels leisten können, 
anzuerkennen, unter anderem durch die Einführung freiwilliger Berufsstandards, um verantwor-
tungsvoll und feinfühlig über Fälle von Menschenhandel zu berichten;

9. vorbildliche Verfahren festzustellen, zu entwickeln und auszutauschen, darunter auch solche, die 
im Zusatz zum „OSZE-Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels – ein Jahrzehnt später“ 
enthalten sind, für erfolgreiche nationale und globale Partnerschaften zwischen dem öffentlichen 
und dem Privatsektor zur Bekämpfung des Menschenhandels, um die Achtung der Menschen-
rechte und soziale Unternehmensverantwortung zu fördern, einschließlich durch Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit für die Gefahr des Menschenhandels bei der Produktion und der Herkunft von 
Gütern und der Bereitstellung von Dienstleistungen;

10. den privaten Sektor zu bestärken, Strategien und Verfahren einzuführen, um jede Form von 
Menschenhandel zu verhüten, sich aktiv in die Bemühungen verschiedener Akteure einzubringen, 
im Hinblick auf den Menschenhandel ein Gefahrenbewusstsein zu entwickeln und vorbildliche 
Verfahren wie unabhängige Monitoring-, Verifikations- und Zertifizierungsmechanismen einzu-
führen, um die Einhaltung beziehungsweise die Umsetzung von Verhaltenskodizes oder selbst 
gesetzter ethischer Standards, darunter durch Schaffung von Anreizen für Unternehmen, mit 
gebührender Sorgfalt und Transparenz zu handeln, um Missbrauch und Ausbeutung von Beschäf-
tigten innerhalb ihrer Lieferkette zu verhindern und für verantwortlich agierende Firmen gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen;

11. in Ergänzung der nationalen Rechtsvorschriften Richtlinien zu fördern, die bei der Entschei-
dung über die Vergabe von Regierungsaufträgen für Waren und Dienstleistungen berücksichtigen, 
ob Unternehmen geeignete und wirksame Schritte setzen, um sich mit der Gefahr des Menschen-
handels zu befassen, und zwar auch im Hinblick auf ihre Subunternehmer und Angestellten;

12. geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um missbräuchliche und betrügerische Arbeits- vermitt-
lungs- und Beschäftigungspraktiken, die zum Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung von 
Arbeitskräften, der sexuellen Ausbeutung, des Zwangs zur Begehung von Straftaten, oder ande-
rer Formen von Menschenhandel führen können, zu ermitteln und zu beseitigen, einschließlich 
Maßnahmen zur Förderung klarer Kriterien für die amtliche Registrierung von Arbeitsvermitt-
lungs- und Arbeitskräftebereitstellungsagenturen sowie durch die Stärkung der Rolle der zustän-
digen Behörden, wie Arbeitsinspektoren;

13. Maßnahmen zu fördern, um die Nutzung von Zwangsarbeit durch diplomatisches und anderes 
Personal diplomatischer oder konsularischer Vertretungen und internationaler Organisationen zu 
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verhüten und zu bekämpfen und eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Menschenhandel durch 
dieses Personal zu fördern, unter Berücksichtigung international vorbildlicher Verfahren, wie sie 
beispielsweise im OSZE-Handbuch zur Verhütung des Menschenhandels zur häuslichen Zwangs-
dienstbarkeit in Diplomatenhaushalten und zum Schutz privater Hausangestellter zusammengestellt 
sind, und feststellend, dass viele dieser Maßnahmen im Einklang mit den Wiener Übereinkommen 
über diplomatische Beziehungen und über konsularische Beziehungen sowie den Amtssitzabkom-
men internationaler Organisationen stehen, und anerkennend, dass die Wiener Übereinkommen 
die Verpflichtung beinhalten, die Gesetze und Vorschriften des Empfangsstaats zu achten, ein-
schließlich jener, deren Ziel es ist, Menschenhandel zu verhüten und sich mit ihm zu befassen;

14. die Sonderbeauftragte und Koordinatorin der OSZE für die Bekämpfung des Menschenhan-
dels und gegebenenfalls andere zuständige Durchführungsorgane im Rahmen ihrer jeweiligen 
Mandate und in Abstimmung mit der Sonderbeauftragten der OSZE zu beauftragen, die Zusam-
menarbeit in der Allianz gegen den Menschenhandel und auf anderen regionalen und globalen 
Plattformen, unter anderem der Interinstitutionellen Koordinierungsgruppe zur Bekämpfung des 
Menschenhandels, fortzusetzen;

15. die entsprechenden Durchführungsorgane im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate und in Zusam-
menarbeit mit der Sonderbeauftragten und Koordinatorin der OSZE für die Bekämpfung des Men-
schenhandels zu veranlassen, weiterhin Untersuchungen anzustellen und in Absprache mit den 
Teilnehmerstaaten Aktivitäten zum Aufbau von Kapazitäten durchzuführen, Teilnehmerstaaten 
auf ihr Ersuchen hin bei der Entwicklung von Strategien und Richtlinien zur Stärkung der Bemü-
hungen, den Menschenhandel zu verhüten, Hilfestellung zu leisten;

16. den Generalsekretär zu beauftragen, bestehende Politiken, Rechnungsprüfungs- und Berichts-
verfahren sowie die Sicherheitsvorkehrungen bei der Personaleinstellung zu überprüfen und sicher-
zustellen, dass keine Aktivitäten der Durchführungsorgane der OSZE, einschließlich der Vergabe 
von Verträgen für Waren und Dienstleistungen, zu irgendeiner Form des Menschenhandels, (…).

Beschluss Nr. 7/17

Verstärkung der Bemühungen zur Bekämpfung jeder Form von Kinderhandel, 
auch zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, sowie anderer Formen sexueller 
Ausbeutung von Kindern

Der Ministerrat, (…)

höchst beunruhigt über das Fortbestehen des Kinderhandels in all seinen Erscheinungsformen 
über Ländergrenzen hinweg sowie innerhalb von Ländern, einschließlich des Kinderhandels zum 
Zweck der sexuellen Ausbeutung und der Ausbeutung der Arbeitskraft, und erneut auf die Not-
wendigkeit verweisend, entschlossenere Maßnahmen dagegen zu ergreifen,

bekräftigend, dass das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt ist, der bei Beschlüssen betreffend Men-
schenhandel oder sexueller Ausbeutung ausgesetzte Kinder vorrangig zu berücksichtigen ist, und 
in Bekräftigung der Tatsache, dass es wichtig ist, die besondere Schutz- und Hilfsbedürftigkeit von 
Kindern zu beachten und dem Kind Gelegenheit zu geben, gehört zu werden,

erschüttert darüber, dass die sexuelle Ausbeutung von Kindern schwerwiegende lebenslange Aus-
wirkungen auf die körperliche und seelische Entwicklung und das Wohlergehen des Kindes nach 
sich ziehen kann und in vielen Fällen eine Form von Menschenhandel ist, feststellend, dass jede 
Form von Kinderhandel, auch zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, sowie andere Formen sexueller 
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Ausbeutung von Kindern die Menschenwürde verletzen und die Wahrnehmung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten untergraben,

in der Erwägung, dass jede Form von Kinderhandel, auch zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, 
sowie andere Formen sexueller Ausbeutung von Kindern schwerwiegende und abscheuliche Ver-
brechen sind, die in vielen Fällen mit organisierter Kriminalität in Verbindung stehen und mit allen 
verfügbaren Mitteln verhindert, untersucht, strafrechtlich verfolgt und geahndet werden müssen,

unter Hinweis auf den Zusatz zum OSZE-Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels 
2013, in dem die Teilnehmerstaaten aufgefordert werden, politische Strategien und Maßnahmen 
einschließlich der Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Teilnehmerstaa-
ten zu entwickeln und umzusetzen, um zu verhindern, dass die Tourismusbranche für jedwede 
Form von Menschenhandel, insbesondere für die sexuelle Ausbeutung von Kindern, genutzt wird,

in Anerkennung der Tatsache, dass sexuelle Ausbeutung von Kindern in der Reise- und Touris-
musbranche, die auch das Reisen von einem Land zum anderen umfassen kann, ein schweres 
Verbrechen darstellt und zur Nachfrage beiträgt, die den Kinderhandel zum Zweck der sexuellen 
Ausbeutung begünstigt,

den Teilnehmerstaaten, die mit der Reise- und Tourismusbranche, einschließlich mit Fluglinien 
und anderen Verkehrsträgern, sowie mit Hotels, dem Gastgewerbe im weitesten Sinn und der 
Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, und ebenso den einschlägigen internationalen Organisatio-
nen empfehlend, jede Form von Kinderhandel, auch zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, sowie 
andere Formen sexueller Ausbeutung von Kindern zu verhindern und Verfahren einzurichten und 
umzusetzen, um Kinderhandel im Verdachtsfall zu erkennen, zu melden und dagegen vorzugehen,

betonend, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) eine positive erziehe-
rische, entwicklungsfördernde und bewusstseinsbildende Rolle für Kinder spielen, aber auch zur 
Erleichterung des Zugangs zu Kindern zum Zweck der Ausbeutung oder der Zurschaustellung von 
Kindern zum Zweck der sexuellen Ausbeutung missbraucht werden können, und dass Plattfor-
men sozialer Medien missbraucht werden können, um Kontakte zu Kindern anzubahnen, die in 
der Folge Opfer von sexuellem Missbrauch sowie jeder Form von Kinderhandel werden können,

unter Hinweis auf den Zusatz zum OSZE-Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels 
2013, in dem die Teilnehmerstaaten aufgefordert werden, Grenz- und Strafverfolgungsbeamte, 
Richter, Staatsanwälte, Einwanderungsbehörden und andere zuständige Beamte in Bezug auf die 
Nutzung des Internets und anderer IKT zum Zweck des Menschenhandels und damit zusam-
menhängender Verbrechen einschließlich jeder Form von Kinderhandel und sexueller Ausbeu-
tung von Kindern auszubilden,

besorgt darüber, dass Kinder, die über das Internet Zugang zu Pornografie haben, dafür abstump-
fen können, und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie selbst Opfer von sexuellem Missbrauch 
oder zu Tätern werden,

in Anbetracht dessen, dass im letzten Jahrzehnt neuartige Techniken zur Altersverifikation ent-
wickelt wurden, mit deren Hilfe Kinder davor bewahrt werden könnten, Zugang zu Pornografie 
im Internet zu erhalten,

mit dem Ausdruck der Besorgnis darüber, dass Kinder in Migrationsströmen, insbesondere unbe-
gleitete Minderjährige, besonders gefährdet sind, Opfer von Menschenhandel und sexueller Aus-
beutung zu werden, und mit der Feststellung, dass Spezialeinrichtungen, ausreichender Schutz, 
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die Schulung von Mitarbeitern sowie Mitarbeiter in ausreichender Zahl und der Einsatz von weib-
lichen Patrouillen diese Risiken mindern können,

1. ermutigt zur Zusammenarbeit zwischen Teilnehmerstaaten, internationalen Organisationen 
und der Zivilgesellschaft bei der Bekämpfung jeder Form von Kinderhandel, auch zum Zweck 
der sexuellen Ausbeutung, sowie anderer Formen sexueller Ausbeutung von Kindern, in Kennt-
nis ihrer Bemühungen um die Bekämpfung dieser Verbrechen;

2. ermutigt die Teilnehmerstaaten dazu, sich einen opferorientierten und traumasensiblen Ansatz 
zu eigen zu machen, der die jeweiligen geschlechtsspezifischen Anliegen von Mädchen und Jungen 
im Sinne des Kindeswohls berücksichtigt und die Menschenrechte und Grundfreiheiten von Kin-
dern, die Menschenhandel oder sexueller Ausbeutung ausgesetzt wurden, uneingeschränkt achtet;

3. fordert die OSZE-Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, rechtliche Maßnah-
men zu prüfen, die ihnen die strafrechtliche Verfolgung ihrer Staatsangehörigen wegen schwerer 
Verbrechen an Kindern erlauben, auch dann, wenn diese in einem anderen Land verübt wurden;

4. fordert die OSZE-Teilnehmerstaaten auf, durch Erziehung und Aufklärung jede Form von Kin-
derhandel und sexueller Ausbeutung von Kindern, unter anderem auch in touristischen Reisezielen, 
zu verhüten und in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft die Tou-
rismusbranche sowie Geschäftsreisende und Touristen verstärkt dafür zu sensibilisieren, um die 
Nachfrage zu beseitigen, die den Kinderhandel und die sexuelle Ausbeutung von Kindern forciert;

5. fordert die OSZE-Teilnehmerstaaten auf, die Zusammenarbeit und Koordination zwischen den 
zuständigen Behörden wie Strafverfolgungs-, Einwanderungs- und Grenzbehörden der Teilnehmer-
staaten, der Kooperationspartner und Zielländer außerhalb der OSZE-Region zu verstärken, unter 
anderem indem sie unter vollständiger Einhaltung nationaler Rechtsvorschriften und nationaler 
und internationaler datenschutzrechtlicher Bestimmungen Maßnahmen prüfen, wie etwa folgende:

(a) Verabschiedung zusätzlicher, die Täter betreffender Verwaltungsmaßnahmen, wie etwa die Ein-
tragung von Personen, die wegen sexueller Ausbeutung beziehungsweise sexuellen Missbrauchs 
von Kindern strafrechtlich verurteilt wurden, in Sexualstraftäterregister;

(b) wo zutreffend, Mittel und Wege für die grenzüberschreitende Entgegennahme und/oder den 
grenzüberschreitenden Austausch von Daten zwischen Straf- verfolgungs- und/oder Justizbehör-
den über Personen, die wegen sexueller Ausbeutung oder sexuellen Missbrauchs von Kindern 
strafrechtlich verurteilt wurden;

6. legt den Teilnehmerstaaten dringend nahe, Menschenhändler und Personen, die Kinder sexu-
ell ausbeuten, strafrechtlich zu verfolgen, einschließlich jener, die Informations- und Kommuni-
kationstechnologien dazu missbrauchen, um Kinder anzuwerben oder den Zugang zu Kindern 
für die Zwecke des Kinderhandels oder der sexuellen Ausbeutung zu erleichtern, und Strafen zu 
verhängen, die eine wirksame Abschreckung darstellen und dem Verbrechen angemessen sind;

7. fordert die Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, die Einführung von Tech-
niken zur Altersverifikation zu fördern, um den Zugang von Kindern zu pornografischen Web-
seiten einzuschränken;

8. ermutigt die Teilnehmerstaaten, IKT-Unternehmen und Social-Media-Unternehmen aufzufor-
dern, die Verbreitung von Online-Inhalten, die den sexuellen Missbrauch von Kindern darstellen, 
zu verhindern und diese zu entfernen, und Kinder zu schützen, indem sie gegen die Online-Kon-
taktaufnahme durch Menschenhändler zum Zweck jeder Form von Kinderhandel sowie anderer 
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Formen sexueller Ausbeutung von Kindern vorgehen und dazu unter anderem neue Instrumente 
und Techniken entwickeln;

9. fordert die Teilnehmerstaaten auf, wo angebracht und bei gleichzeitigem Schutz personenbe-
zogener Daten vor krimineller Nutzung, Daten über Kinderhandel und die sexuelle Ausbeutung 
von Kindern mit der Internationalen Bilddatenbank gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern 
(ICSE-DB) von Interpol abzugleichen, einer Schaltstelle für die weltweite Opferermittlung, die 
auch zur Ermittlung der Menschenhändler und ihrer Mittäter herangezogen werden kann, und 
die Finanzflüsse zu verfolgen, um kriminelle Netzwerke zu zerschlagen;

10. fordert die Teilnehmerstaaten auf, Grenz- und Strafverfolgungsbeamten, Richtern, Staatsanwäl-
ten, Einwanderungsbehörden und anderen zuständigen Beamten sowie Lehrern und in Gesund-
heitsberufen Tätigen erforderlichenfalls noch mehr informations- und kommunikationstechnische 
Spezialausbildung zukommen zu lassen, mit dem Ziel, jede Form von Kinderhandel sowie anderer 
sexueller Ausbeutung von Kindern zu bekämpfen;

11. ermutigt die Teilnehmerstaaten dazu, das öffentliche Bewusstsein dafür zu schärfen, dass 
Kinder in Migrationsströmen besonders gefährdet sind für jede Form von Kinderhandel, auch 
zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, sowie für andere Formen sexueller Ausbeutung von Kin-
dern, die Kapazitäten von Ersthelfern für die Ermittlung von Kindern, die Menschenhandel oder 
anderer sexueller Ausbeutung zum Opfer gefallen sind, zu erhöhen und ihren Zuständigkeitsbe-
reich auszuweiten und ihnen Schutz und entsprechende Unterstützung und die Weiterleitung zu 
Rechtsbeistand und wirksamen Rechtsbehelfen und gegebenenfalls zu anderen Dienstleistungen 
zukommen zu lassen (…);

12. beauftragt die zuständigen OSZE-Durchführungsorgane, nach Maßgabe ihres Mandats und in 
Abstimmung mit der Sonderbeauftragten und Koordinatorin der OSZE für die Bekämpfung des 
Menschenhandels, den Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen auch weiterhin bei der Umsetzung 
ihrer Verpflichtungen im Zusammenhang mit jeder Form von Kinderhandel, auch zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung, sowie anderer Formen sexueller Ausbeutung von Kindern behilflich zu sein;

13. lädt die Kooperationspartner der OSZE ein, sich auf freiwilliger Basis den Verpflichtungen der 
Teilnehmerstaaten zur Bekämpfung jeder Form von Kinderhandel, auch zum Zweck der sexuellen 
Ausbeutung, sowie anderer Formen sexueller Ausbeutung von Kindern anzuschließen.
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Dokument des fünfundzwanzigsten 
Treffens des Ministerrats
Mailand 2018

I. Erklärungen des Ministerrats

Erklärung zur Rolle der Jugend und ihrem Beitrag zu den Bemühungen und Frieden und Sicherheit

1. Wir, (…),anerkennen, dass die Jugend ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft ist und eine 
wichtige Rolle zur Unterstützung der Teilnehmerstaaten bei der Umsetzung von Verpflichtungen 
in allen drei Dimensionen spielen kann.

2. Wir erinnern an die OSZE-Verpflichtungen im Zusammenhang mit Jugendlichen, (…).

(…)

5. Wir anerkennen die Rolle, die die Jugend spielen kann, um zu einer Kultur des Friedens, des 
Dialogs, der Gerechtigkeit und des friedlichen Zusammenlebens, des Vertrauens und der Versöh-
nung beizutragen.

6. Wir laden die Kooperationspartner ein, sich dieser Erklärung auf freiwilliger Basis anzuschließen.

II. Beschlüsse des Ministerrats

Beschluss Nr. 3/18

Die Sicherheit von Journalisten

Der Ministerrat,

in Bekräftigung aller einschlägigen Verpflichtungen der OSZE zum Recht auf freie Meinungsäu-
ßerung, auf Medienfreiheit und auf freien Informationsfluss, (…), in denen die Teilnehmerstaaten 
bekräftigten, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung die Meinungsfreiheit sowie die Freiheit 
zum Empfang und zur Mitteilung von Informationen und Nachrichten oder Ideen ohne Eingriffe 
öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen einschließt,

in dem Bewusstsein, dass – laut der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, (…), jedermann 
das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung hat und dass dieses Recht eine der 
wesentlichen Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft und eine der Grundvoraussetzun-
gen für deren Fortschritt und Weiterentwicklung darstellt,
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ferner in dem Bewusstsein, dass jede Einschränkung des Rechts auf freie Meinungsäußerung nur 
erfolgen darf, soweit sie gesetzlich vorgesehen und aus einem der in Artikel 19 Absatz 3 des IPBPR 
genannten Gründe notwendig ist,

erneut bekräftigend, dass unabhängige Medien für eine freie und offene Gesellschaft und rechen-
schaftspflichtige Regierungssysteme unverzichtbar sind und dass sie, (…), für die Wahrung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten von besonderer Bedeutung sind ,

anerkennend, dass Journalismus und Technologie sich stetig weiterentwickeln, was zur öffentli-
chen Debatte beiträgt, aber auch das Spektrum von Risiken erweitern kann, die die Sicherheit von 
Journalisten gefährden,

in Anbetracht der Bedeutung, die der Förderung und dem Schutz der Sicherheit von Journalisten 
für die Umsetzung des diesbezüglichen Ziels für nachhaltige Entwicklung und der Teilziele der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zukommt,

anerkennend, dass die Arbeit von Journalisten sie selbst und ihre Angehörigen der Gefahr von 
Gewalt sowie der Einschüchterung und Belästigung aussetzen kann, etwa auch durch digitale 
Technologien, wodurch Journalisten von der Fortführung ihrer Arbeit abgeschreckt werden oder 
sich zur Selbstzensur veranlasst sehen können,

mit Sorge feststellend, dass die Verhängung unangemessener restriktiver Maßnahmen gegen Jour-
nalisten deren Sicherheit gefährden kann und sie daran hindert, die Öffentlichkeit zu informieren, 
wodurch die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung beeinträchtigt wird,

bekräftigend, dass die Medien in ihrem Gebiet uneingeschränkten Zugang zu ausländischen Nach-
richten- und Informationsdiensten haben sollten, dass die Öffentlichkeit ihrerseits gleicherma-
ßen die Freiheit genießt, Informationen und Gedankengut ohne Eingriff öffentlicher Behörden 
und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben, unter anderem durch 
ausländische Veröffentlichungen und ausländische Sendungen, und dass jede Beschränkung der 
Ausübung dieses Rechts durch das Gesetz und in Übereinstimmung mit internationalen Normen 
festgelegt wird, (…),

besorgt, dass Verletzungen des Rechts und Verstöße dagegen, keinen willkürlichen oder rechts-
widrigen Eingriffen in ihr Privatleben ausgesetzt zu werden, die Sicherheit von Journalisten beein-
trächtigen können,

zutiefst besorgt über alle Verletzungen der Menschenrechte und Verstöße gegen die Sicherheit von 
Journalisten, einschließlich Tötung, Folter, Verschwindenlassens, willkürlicher Festnahme, will-
kürlicher Haft und willkürlicher Ausweisung, Einschüchterung, Schikanen und Bedrohungen aller 
Art, ob physischer, rechtlicher, politischer, technologischer oder wirtschaftlicher Natur, zu dem 
Zweck, ihre Arbeit zu unterdrücken,

besorgt über die besonderen Risiken, denen Journalistinnen in ihrer Arbeit, auch durch digitale 
Technologien, ausgesetzt sind, und die Wichtigkeit unterstreichend, ihre größtmögliche Sicher-
heit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass auf die Erfahrungen und Besorgnisse von Journa-
listinnen in wirksamer Weise eingegangen wird,

in Anerkennung der unverzichtbaren Rolle der Journalisten für die Berichterstattung über Wahlen, 
vor allem für die Information der Öffentlichkeit über die Kandidaten, deren Programme und die 
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aktuellen Debatten, und in ernsthafter Sorge über die Bedrohungen und gewalttätigen Angriffe, 
denen Journalisten in diesem Zusammenhang ausgesetzt sein können,

in Anerkennung der Bedeutung des investigativen Journalismus und der Tatsache, dass die Medien 
die Fähigkeit besitzen, Recherchen oder Nachforschungen anzustellen und deren Ergebnisse zu 
veröffentlichen, unter anderem auch im Internet, ohne Repressalien befürchten zu müssen, und 
dass dies eine wichtige Rolle in unseren Gesellschaften spielen kann, etwa um öffentliche Institu-
tionen und Amtsträger zur Verantwortung zu ziehen,

beunruhigt darüber, dass immer häufiger durch gezielte Kampagnen versucht wird, die Arbeit 
von Journalisten zu untergraben, wodurch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Glaubwürdig-
keit des Journalismus geschwächt wird, und in der Erkenntnis, dass sich dadurch das Risiko von 
Drohungen und Gewalt gegen Journalisten erhöhen kann,

ferner über Fälle beunruhigt, in denen politische Führungspersönlichkeiten, öffentliche Amtsträ-
ger und/oder Behörden Journalisten einschüchtern oder bedrohen und Gewalt gegen Journalisten 
dulden oder nicht verurteilen,

mit dem Ausdruck tiefer Sorge angesichts der zunehmenden Bedrohung der Sicherheit von Jour-
nalisten, unter anderem durch terroristische Gruppen und kriminelle Organisationen,

ferner unter Betonung der besonderen Risiken für die Sicherheit von Journalisten im digitalen 
Zeitalter, einschließlich der besonderen Gefahr für Journalisten, zur Zielscheibe von Hacking 
oder rechtswidriger oder willkürlicher Überwachung oder des Abhörens von Kommunikationen 
zu werden, wodurch die Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung und ihres Rechts auf 
Schutz vor willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in ihr Privatleben beeinträchtigt wird,

erneut erklärend, dass die Teilnehmerstaaten sämtliche Angriffe auf Journalisten und Schikanen 
gegen diese verurteilen und bemüht sein werden, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die für 
solche Angriffe und Schikanen direkt verantwortlich sind, (…), sowie in Anerkennung, dass die 
Rechenschaftspflicht für Straftaten gegen Journalisten ein Schlüsselelement zur Verhütung zukünf-
tiger Angriffe darstellt,

(…)

mit Sorge vom Klima der Straflosigkeit Kenntnis nehmend, das entsteht, wenn gewalttätige Angriffe 
auf Journalisten ungestraft bleiben, und in Anerkennung der Rolle der Regierungen, der Gesetz-
geber und der Justiz für die Ermöglichung eines sicheren Arbeitsumfelds und die Gewährleistung 
der Sicherheit von Journalisten, indem sie unter anderem alle diejenigen öffentlich verurteilen und 
vor Gericht stellen, die für gegen Journalisten gerichtete Straftaten verantwortlich sind,

(…)

unter Hinweis auf die Resolutionen (…),des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, in denen alle 
Rechtsverletzungen und Verstöße gegen Journalisten, Medienangehörige und zugehöriges Perso-
nal in Situationen bewaffneten Konflikts verurteilt werden und festgestellt wird, dass Journalisten, 
Medienangehörige und zugehöriges Personal, die in Gebieten eines bewaffneten Konflikts gefährli-
che berufliche Aufträge ausführen, als Zivilpersonen gelten und als solche zu schützen sind, sofern 
sie nichts unternehmen, was ihren Status als Zivilpersonen beeinträchtigt,
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ruft die Teilnehmerstaaten dazu auf:

1. alle OSZE-Verpflichtungen und ihre internationalen Verpflichtungen betreffend die freie Mei-
nungsäußerung und Medienfreiheit vollständig zu erfüllen, indem sie unter anderem die Freiheit, 
Informationen ohne Rücksicht auf Grenzen sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben, 
achten, fördern und schützen;

2. ihre Gesetze, politischen Konzepte und Praktiken betreffend die Medienfreiheit in vollkommenen 
Einklang mit ihren internationalen und OSZE-Verpflichtungen zu bringen und sie zu überprüfen 
und nötigenfalls aufzuheben oder dahingehend abzuändern, dass sie die Fähigkeit von Journalisten, 
ihrer Arbeit unabhängig und ohne unzulässige Einflussnahme nachzugehen, nicht beschränken;

3. jeden Angriff und jede Gewalt gegen Journalisten öffentlich und unmissverständlich zu verur-
teilen, sei es in Form von Tötung, Folter, Verschwindenlassen, willkürlicher Festnahme, willkür-
licher Haft und willkürlicher Ausweisung, Einschüchterung, Schikanen und Bedrohungen aller 
Art, ob physischer, rechtlicher, politischer, technologischer oder wirtschaftlicher Natur, zu dem 
Zweck, ihre Arbeit zu unterbinden und/oder in ungebührlicher Weise die Schließung ihrer Büros, 
auch in Konfliktsituationen, zu erzwingen;

4. ferner Angriffe auf Journalistinnen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit, wie sexuelle Belästi-
gung, Missbrauch, Einschüchterung, Bedrohung und Gewalt, etwa auch durch digitale Technolo-
gien, öffentlich und unmissverständlich zu verurteilen;

5. die sofortige und bedingungslose Freilassung sämtlicher Journalisten, die willkürlich festge-
nommen oder in Haft gehalten, als Geisel genommen oder Opfer von Verschwindenlassen wur-
den, nachdrücklich zu fordern;

6. wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Straflosigkeit bei Straftaten gegen Journalisten 
zu beenden, indem sie für Rechenschaftspflicht als Schlüsselelement zur Verhinderung weiterer 
Angriffe sorgen, indem sie unter anderem sicherstellen, dass die Strafverfolgungsbehörden bei 
Gewalttaten und Drohungen gegen Journalisten schnell, wirksam und unparteiisch ermitteln, 
um alle Verantwortlichen vor Gericht zu bringen und sicherzustellen, dass die Opfer Zugang zu 
geeigneten Rechtsbehelfen haben;

7. politische Führungspersönlichkeiten, öffentliche Amtsträger und/oder Behörden eindringlich 
aufzufordern, die Einschüchterung, Bedrohung oder Nachsicht gegenüber Gewalt gegen Journa-
listen zu unterlassen, und sie vorbehaltlos zu verurteilen, um die Risiken oder Drohungen, mit 
denen Journalisten konfrontiert sein können, zu verringern und zu verhindern, dass das Vertrauen 
in die Glaubwürdigkeit von Journalisten und die Achtung für die Bedeutung von unabhängigem 
Journalismus untergraben werden;

8. auf willkürliche oder rechtswidrige Eingriffe in die Nutzung von Verschlüsselungs- und Ano-
nymitätstechnologien von Journalisten zu verzichten und den Einsatz rechtswidriger oder will-
kürlicher Überwachungstechniken zu unterlassen, und festzustellen, dass derartige Handlungen 
Journalisten an der Ausübung ihrer Menschenrechte behindern und sie potenziell dem Risiko von 
Gewalt und der Bedrohung ihrer Sicherheit aussetzen könnten;

9. den staatlichen Stellen und Strafverfolgungsbehörden nahezulegen, Aufklärungs- und Schu-
lungsaktivitäten über die Notwendigkeit durchzuführen, die Sicherheit von Journalisten zu gewähr-
leisten und gegebenenfalls die Einbindung der Zivilgesellschaft in diese Aktivitäten zu fördern;
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10. wo möglich, die Sammlung, Auswertung und Meldung nationaler Daten über Angriffe und 
Gewalt gegen Journalisten einzuführen oder auszubauen;

11. dafür zu sorgen, dass Gesetze über Verleumdung keine unverhältnismäßigen Sanktionen oder 
Strafen vorsehen, die die Sicherheit von Journalisten gefährden könnten und/oder einer Zensur 
von Journalisten gleichkämen und ihnen die Erfüllung ihres öffentlichen Informationsauftrags 
erschweren, und nötigenfalls solche Gesetze im Sinne der Verpflichtungen der Teilnehmerstaaten 
aus den internationalen Menschenrechtsnormen zu überarbeiten oder aufzuheben;

12. den anwendbaren gesetzlichen Rahmen für den Schutz von Journalisten und alle einschlägi-
gen OSZE-Verpflichtungen wirksamer umzusetzen;

13. uneingeschränkt mit dem OSZE-Beauftragten für Medienfreiheit zusammenzuarbeiten, ein-
schließlich in der Frage der Sicherheit von Journalisten;

14. ermutigt den OSZE-Beauftragten für Medienfreiheit, seinem Mandat gemäß weiter für die 
Sicherheit von Journalisten in allen OSZE-Teilnehmerstaaten einzutreten und diese zu fördern.

Beschluss Nr. 4/18

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen

Der Ministerrat,

bekräftigend, dass die Förderung und der Schutz gleicher Rechte und Chancen für alle von ent-
scheidender Bedeutung für die Demokratie und wirtschaftliche Entwicklung und damit für die 
Sicherheit, Stabilität und dauerhaften Frieden im OSZE-Raum sind,

entschlossen, dafür Sorge zu tragen, dass Frauen und Mädchen die Menschenrechte und Grund-
freiheiten uneingeschränkt und gleichberechtigt genießen können,

(…)

eingedenk der Bedeutung, die der Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen für die Umsetzung der diesbezüglichen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 
2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zukommt,

in der Erkenntnis, dass eine der tieferen Ursachen für Gewalt gegen Frauen und Mädchen die 
Ungleichheit zwischen Frauen und Männern ist, und dass insbesondere Diskriminierung und 
wirtschaftliche Ungleichheiten, etwa auch die fehlende wirtschaftliche Unabhängigkeit, das Risiko 
von Frauen, Gewalt zu erfahren, erhöhen können,

zutiefst besorgt über das Fortbestehen aller Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen als 
eines der massivsten Hindernisse, die Frauen vom vollen Genuss aller Menschenrechte und ihrer 
vollen, gleichberechtigten und wirksamen Teilhabe am politischen, wirtschaftlichen und öffent-
lichen Leben abhalten,

mit der Feststellung, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen tödlich sein kann oder Frauen und 
Mädchen jeglichen Alters körperliches, sexuelles, psychologisches, wirtschaftliches, politisches 
und soziales Leid zufügen und direkt oder indirekt kurz- und längerfristig gesellschaftliche, poli-
tische und wirtschaftliche Kosten verursachen kann,
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ferner feststellend, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen vielerlei Formen annehmen kann, ein-
schließlich häuslicher oder sexueller Gewalt, schädlicher Praktiken, Menschenhandels, sexueller 
und anderer Arten von Ausbeutung und sexueller Belästigung,

in der Erkenntnis, dass Frauen und Mädchen vielen verschiedenen Arten von Diskriminierung 
ausgesetzt sein können, mitunter mehreren gleichzeitig, weshalb sie ein erhöhtes Risiko von Gewalt 
tragen, und dass die Kombination mehrerer Formen von Diskriminierung zu weiterer Diskrimi-
nierungen führen kann,

ferner in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die Streitkräfte, die Strafverfolgungsbehörden, 
die Justiz und andere Vertreter der Rechtsberufe bei der Befassung mit allen Formen von Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen spielen,

ferner in der Erkenntnis, dass Missbrauch, Bedrohungen und Belästigung, einschließlich sexueller 
Belästigung, immer häufiger werden, insbesondere durch die digitale Technik, und dazu führen 
können, dass Frauen und Mädchen im öffentlichen Raum immer weniger gehört werden,

in dem Bewusstsein, dass Frauen, die berufsbedingt in der Öffentlichkeit stehen und/oder im Inte-
resse der Allgemeinheit tätig sind, eher Gefahr laufen, im Zusammenhang mit ihrer Berufstätigkeit 
konkreten Formen von Gewalt oder Missbrauch, Bedrohungen und Belästigung ausgesetzt zu sein,

in der Erwägung, dass die Adoleszenz eine wichtige Phase in der sozialen Entwicklung eines Men-
schen ist, und in der Erkenntnis, dass diese Phase häufig durch anhaltende Ungleichheiten, nega-
tive Einstellungen, Verhaltensweisen und Geschlechter- Stereotypen geprägt ist, die Mädchen und 
junge Frauen einem erhöhten Risiko der Diskriminierung und Gewalt aussetzen,

in Anerkennung der Wichtigkeit, Jungen und Männer in die Bemühungen um die Beseitigung von 
Diskriminierung und aller Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen aktiv einzubinden, 
unter anderem durch ein Eingehen auf die tieferen Ursachen geschlechtsspezifischer Ungleichheit 
und Gewalt und durch die Hebung des Bewusstseins für die Auswirkung negativer Einstellun-
gen, Verhaltensweisen und von Geschlechter-Stereotypen, die der Diskriminierung und Gewalt 
zugrunde liegen und sie weiter fortbestehen lassen,

Kenntnis nehmend von den bewusstseinsbildenden Bemühungen des OSZE-Netzwerks MenEn-
gage* in Bezug auf die wichtige Rolle, die Jungen und Männer bei der Beseitigung der Diskrimi-
nierung und aller Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen spielen können,

in der Erkenntnis, dass sexuelle Belästigung im öffentlichen und im privaten Raum, insbeson-
dere am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen Frauen und Mädchen dabei beeinträchtigt, 
Menschenrechte und Chancengleichheit uneingeschränkt wahrzunehmen und damit in ihrer 
Fähigkeit schwächt, sich am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen zu behaupten und/oder 
Karriere zu machen,

in Anerkennung der Rolle der Zivilgesellschaft als einem wichtigen Partner der Regierung, auch 
auf lokaler Ebene, bei der Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen,

Kenntnis nehmend von der Arbeit der Parlamentarischen Versammlung der OSZE zur Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen, fordert die Teilnehmerstaaten auf:

* Das OSZE-Netzwerk MenEngage gehört nicht der MenEngage Alliance an. Das OSZE-Netzwerk MenEngage ist 
ein geschlossenes, OSZE-internes Netzwerk.
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1. den Zugang zu Gerichten, eine wirksame Untersuchung, und die strafrechtliche Verfolgung der 
Täter sicherzustellen und für Opfer aller Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen unter 
Achtung von deren Rechten und Privatsphäre einen angemessenen Schutz und Unterstützung bei 
der Rehabilitation und Wiedereingliederung bereitzustellen;

2. Maßnahmen in Bezug auf die Verhütung und Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen zu treffen, unter anderem durch Bewusstseinsbildung und Kapazitätsaufbau 
für die Streitkräfte, Strafverfolgungsbehörden, die Justiz und andere Vertreter der Rechtsberufe;

3. wo angebracht, Maßnahmen zu verabschieden, um die Erziehung zur Gleichberechtigung der 
Geschlechter, zu den Menschenrechten und zu gewaltfreiem Verhalten zu fördern und damit zur 
Verhütung jeder Form von Gewalt gegen Frauen und Mädchen beizutragen, die folgende Formen 
umfassen kann: schädliche Praktiken, sexuelle und häusliche Gewalt sowie sexuelle Belästigung;

4. Aufklärungskampagnen über die Gefahren einzelner Formen von Gewalt, denen Frauen und 
Mädchen, auch durch digitale Technologien, ausgesetzt sind, und über ihre Rechte und die für die 
Opfer von derartiger Gewalt verfügbare Unterstützung zu organisieren;

5. Maßnahmen gegen Gewalt, Missbrauch, Drohungen und Belästigung, auch durch digitale Tech-
nologien, die gegen Frauen gerichtet sind, zu treffen;

6. in Absprache mit Unternehmen, die auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikations-
technik (IKT) tätig sind, Maßnahmen zu ergreifen, um gegen konkrete Formen von Gewalt vor-
zugehen, denen Frauen und Mädchen durch digitale Technologien ausgesetzt sind;

7. alle maßgeblichen Akteure, einschließlich derjenigen, die in den politischen Prozess eingebun-
den sind, dazu zu ermutigen, zur Verhütung und Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen 
Frauen beizutragen, einschließlich gegen Frauen, die berufsbedingt in der Öffentlichkeit stehen 
und/oder im Interesse der Allgemeinheit tätig sind, unter anderem indem sie die Frage in öffent-
lichen Debatten zur Diskussion stellen und Initiativen zur Bewusstseinsbildung und andere geeig-
nete Maßnahmen entwickeln, nicht zuletzt in Anbetracht der entmutigenden Auswirkung dieser 
Gewalt auf junge Frauen;

8. Initiativen in die einschlägigen nationalen politischen Konzepte und Strategien zu übernehmen, 
um die Einbindung von Jungen und Männern in die Bemühungen um die Verhütung und Bekämp-
fung von Gewalt gegen Mädchen und Frauen zu fördern, auch durch die Umsetzung bewusstseins-
bildender Aktivitäten, in deren Mittelpunkt die positive, gleichberechtigte und gewaltfreie Rolle 
steht, die Jungen und Männer diesbezüglich spielen können, und indem sie negative Einstellun-
gen, Verhaltensweisen und Geschlechter-Stereo- typen aufzeigen und ansprechen, durch die diese 
Form von Gewalt aufrechterhalten wird;

9. Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung im öffentlichen und im privaten Raum, darunter auch 
am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen, zu ergreifen und Arbeitgeber im öffentlichen und 
im privaten Sektor zur Anwendung dieser Maßnahmen zu ermutigen;

10. Maßnahmen zu ergreifen, um allen Mädchen gleichberechtigten Zugang zu hochwertiger Bil-
dung zu ermöglichen; die wirtschaftliche Ermächtigung und Unabhängigkeit von Frauen zu stär-
ken, auch durch Sicherstellung einer nichtdiskriminierenden Einstellungspolitik und -praxis, 
des gleichberechtigten Zugangs zu Bildung und Ausbildung, der gleichen Entlohnung für gleiche 
Arbeit und des gleichberechtigten Zugangs zu wirtschaftlichen Ressourcen und der gleichberech-
tigten Verfügungsgewalt darüber;
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11. zur Einbindung der Zivilgesellschaft in die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen zu ermutigen;

beauftragt die zuständigen Durchführungsorgane der OSZE, im Einklang mit ihrem Mandat:

12. den Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen bei der Verbesserung ihrer rechtlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen und der Umsetzung von Maßnahmen zur Verhütung und Bekämp-
fung aller Formen von Gewalt gegen Frauen zu helfen;

13. die Zusammenarbeit mit einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen fortzu-
setzen, um nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten und Statistiken über die Häufigkeit aller For-
men von Gewalt gegen Mädchen und Frauen im OSZE-Raum zu erheben;

14. den Teilnehmerstaaten und zivilgesellschaftlichen Organisationen für den Austausch bewähr-
ter Verfahren zur Verhütung und Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Mädchen und 
Frauen Unterstützung zur Verfügung zu stellen, unter anderem durch die Einbindung von Jun-
gen und Männern;

15. die Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen bei der Ausarbeitung und Überarbeitung der Rechts-
vorschriften, Strategien und Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung im privaten und im öffentli-
chen Raum, auch am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen, zu unterstützen;

16. weiterhin die vollständige Umsetzung des OSZE-Verhaltenskodex für Personal- angehörige/
Missionsmitarbeiter der OSZE und der OSZE-Strategie für das berufliche Arbeitsumfeld sicherzu-
stellen und die Notwendigkeit einer Stärkung und/oder einer intensiveren diesbezüglichen Schu-
lung zu prüfen, und dabei auch durch Bemühungen des leitenden Managements zu unterstreichen, 
dass in Bezug auf sexuelle Belästigung ein Nulltoleranz-Ansatz verfolgt wird.

17. Ermutigt die Teilnehmerstaaten und die maßgeblichen Durchführungsorgane der OSZE, die 
Beteiligung an gemeinsamen Aktivitäten mit der Parlamentarischen Versammlung der OSZE und 
deren Sonderbeauftragten für Genderfragen zu prüfen.

Beschluss Nr. 5/18

Entwicklung des Humankapitals im digitalen Zeitalter

Der Ministerrat,

unter Hinweis auf die OSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen, die die Grundlage unserer wirtschaft-
lichen Zusammenarbeit bilden, und eingedenk des umfassenden Sicherheitskonzepts der OSZE,

(…)

in der Erwägung, dass die Bedürfnisse des Einzelnen im Mittelpunkt von Wirtschaftswachstum 
und nachhaltiger Entwicklung stehen sollten, und in dem Bewusstsein, dass Investitionen in das 
Humankapital und die Förderung von Wissen und Können die wirtschaftliche Teilhabe, die sozi-
ale Inklusion und nachhaltiges Wachstum begünstigen, die in einer Wechselbeziehung stehen und 
zu Wohlstand, Vertrauen, Stabilität, Sicherheit und Zusammenarbeit im OSZE-Raum beitragen,
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in Anbetracht der neuen und sich rasant entwickelnden Auswirkungen der digitalen Transforma-
tion, die zu Fortschritt und Wohlstand führt, aber auch potenziell neue oder verstärkte Bedrohun-
gen und Herausforderungen mit sich bringt,

in dem Bewusstsein, dass die durch die digitale Transformation entstandenen Veränderungen auf 
den Arbeitsmärkten geeignet sind, soziale und wirtschaftliche Unterschiede zu verstärken, und 
dass der Fokus verstärkt auf die Entwicklung des Humankapitals gelegt werden muss, insbeson-
dere für Frauen, Jugendliche und Personen mit Behinderungen, vor allem in arbeitsintensiven 
Wirtschaftssektoren mit geringen Qualifikationsanforderungen,

in dem Bewusstsein, dass die Entwicklung des Humankapitals, auch im digitalen Kontext, durch 
ihre positiven Auswirkungen auf gut ausgebildete und qualifizierte Arbeitskräfte, auf die nach-
haltige Entwicklung sowie auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand einen positiven 
Beitrag dahingehend leisten kann, dass Volkswirtschaften und Gesellschaften weniger anfällig 
für Korruption werden,

entschlossen, lebenslanges Lernen sowie die Aus- und Weiterbildung das ganze Berufsleben hin-
durch als unverzichtbares Instrument für die Entwicklung des Humankapitals und für die Redu-
zierung der bestehenden digitalen Kluft, insbesondere für Frauen und Mädchen in den Bereichen 
Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik, zu fördern,

in der Erkenntnis, dass mit den neuen Beschäftigungsformen, die durch die digitale Transforma-
tion der Wirtschaft entstanden sind, Chancen und Herausforderungen verbunden sind und dass 
diese Veränderungen des Arbeitsmarkts einerseits das Wirtschaftswachstum und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen fördern können, während einige der Herausforderungen Auswirkungen auf 
die Arbeitsplatz- und soziale Stabilität haben können,

(…)

in Anbetracht der durch die Digitalisierung der Wirtschaft entstandenen Notwendigkeit, die 
Resilienz der Arbeitskräfte zu erhöhen und die durch die Arbeitsmarktpolitik vorgegebenen Rah-
menbedingungen dahingehend anzupassen, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen unter uneinge-
schränkter Achtung der Menschenwürde und der Menschenrechte, nachhaltiges und integratives 
Wirtschaftswachstum sowie die Chancengleichheit von Frauen und Männern auf dem Arbeits-
markt gefördert werden,

in der Erkenntnis, dass die Entwicklung des Humankapitals geeignet ist, einen Beitrag zur Umset-
zung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu leisten,

1. legt den Teilnehmerstaaten nahe, die Entwicklung des Humankapitals zu unterstützen, um den 
Übergang zu zunehmend automatisierten und digitalen Volkswirtschaften zu bewältigen, unter 
anderem durch öffentlich-private Partnerschaften und die Zusammenarbeit zwischen mehreren 
Interessensträgern;

2. legt den Teilnehmerstaaten nahe, lebenslanges Lernen, beginnend mit frühkindlicher Bildung 
und anschließend das ganze Berufsleben hindurch, als eine der wichtigsten Säulen zur Bewälti-
gung dieses Übergangs zu fördern;

3. ersucht die Teilnehmerstaaten, den Zugang zu hochwertiger Bildung, Ausbildung und Gelegen-
heiten zur beruflichen Weiterbildung und Umschulung zu fördern, um die Vermittel- barkeit auf 
dem Arbeitsmarkt zu erhöhen – und sich für den nicht diskriminierenden Zugang für Frauen, 
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Jugendliche und Personen mit Behinderungen unter besonderer Berücksichtigung der Beschäf-
tigten in arbeitsintensiven Industrien einzusetzen;

4. legt den Teilnehmerstaaten nahe, in geeigneter Weise Bildung, berufliche Aus- und Weiterbil-
dung zu fördern, insbesondere für Frauen und Mädchen und vor allem in den Bereichen Wissen-
schaft, Technik, Technologie und Mathematik, als eine außerordentlich wichtige Maßnahme zur 
Verringerung der digitalen Kluft und zur Stärkung der Rolle der Frau durch die Förderung von 
Chancen, unter anderem auch in der Wirtschaft;

5. fordert die Teilnehmerstaaten auf, den politischen und institutionellen Rahmen mit dem Ziel 
zu stärken, innovative Geschäftsmodelle und ein positives Investitionsklima, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und ein nachhaltiges, inklusives Wirtschaftswachstum zu fördern;

6. ermutigt die Teilnehmerstaaten, den Privatsektor, die Zivilgesellschaft, Arbeitnehmerund Arbeit-
gebervereinigungen, wissenschaftliche Kreise und andere maßgebliche Akteure in die Ermittlung 
des Bedarfs an Entwicklung des Humankapitals einzubinden und mit ihnen gemeinsam entspre-
chende Strategien und Regelungen zu entwickeln und umzusetzen;

7. fordert die Teilnehmerstaaten auf, sich weiterhin mit den Chancen und Herausforderungen zu 
befassen, die mit den durch die digitale Transformation der Wirtschaft einhergehenden neuen 
Formen der Beschäftigung verbunden sind, auch im Hinblick auf die Gewährleistung von ange-
messenem sozialem Schutz;

8. ermutigt die Teilnehmerstaaten, Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption in den Sektoren 
allgemeine und beruflich Bildung zu ergreifen und den offenen, gleichberechtigten und korrupti-
onsfreien Zugang zu Bildung, digitalen Kompetenzen und Weiterbildungsmöglichkeiten zu fördern;

9. ermutigt die Teilnehmerstaaten, von der OSZE Gebrauch zu machen, um vorbildliche Verfahren 
auszutauschen und Initiativen zum Aufbau von Kapazitäten im Sinne dieses Beschlusses zu fördern;

10. legt den Teilnehmerstaaten nahe, bei der Entwicklung des Humankapitals enger zusammenzu-
arbeiten, auch mit einschlägig tätigen internationalen Organisationen, etwa in Bereichen wie der 
Erleichterung und Verbreiterung des Zugangs zu Bildungs-, Forschungs- und Ausbildungsinstitu-
tionen, wobei der Verbesserung der digitalen Kompetenzen besonderes Augenmerk gelten sollte;

11. beauftragt die zuständigen Durchführungsorgane der OSZE, einschließlich der Feldoperatio-
nen, im Rahmen ihrer Mandate und der verfügbaren Ressourcen die Teilnehmerstaaten auf deren 
Ersuchen bei der Umsetzung dieses Beschlusses zu unterstützen;

12. ermutigt die Kooperationspartner der OSZE dazu, diesen Beschluss auf freiwilliger Basis 
umzusetzen.
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Beschluss Nr. 6/18

Verstärkung der Bemühungen zur Verhütung und Bekämpfung des Kinderhandels, 
auch des Handels mit unbegleiteten Minderjährigen

Der Ministerrat,

ernstlich beunruhigt über das Ausmaß des Handels mit Kindern, auch mit unbegleiteten, in allen 
seinen Formen, unter anderem für die Zwecke der sexuellen Ausbeutung, der Zwangsarbeit, der 
erzwungenen Verübung von Straftaten, der Zwangsverheiratung und der Organentnahme,

in Bekräftigung aller OSZE-Verpflichtungen im Bereich der Bekämpfung des Kinderhandels, (…) 
(…)

zutiefst besorgt über die zuletzt große Zahl an unbegleiteten Kindern, die durch Menschenhan-
del besonders gefährdet sind,

in der Erkenntnis, dass ein opferorientierter und traumasensibler Ansatz, der die jeweiligen 
geschlechtsspezifischen Anliegen von Mädchen und Jungen und das Kindeswohl berücksichtigt, 
absolut unerlässlich ist, um Kinder wirksam davor zu schützen, zu Opfern des Menschenhandels 
zu werden,

in der Erkenntnis, dass die Zusammenarbeit zwischen Staaten, Ersthelfern und der Zivilgesell-
schaft ebenfalls mithelfen kann, Kinder, einschließlich unbegleiteter Kinder, davor zu schützen, 
zu Opfern des Menschenhandels zu werden,

(…)

mit dem Ausdruck der Anerkennung für diejenigen Teilnehmerstaaten, die besondere gesetzliche 
und andere Maßnahmen zur frühzeitigen Identifizierung, zur Aufnahme und zum Schutz von durch 
Menschenhandel gefährdeten Kindern, einschließlich unbegleiteter Minderjähriger, verabschieden,

in Anerkennung der Bedeutung des Beitrags der Zivilgesellschaft, einschließlich religiöser Organisa-
tionen, mit dem sie unter anderem die Arbeit nationaler Behörden zur Verhütung und Bekämpfung 
aller Formen des Kinderhandels mittels nationaler Mechanismen zur Bekämpfung des Menschen-
handels, gegebenenfalls einschließlich Nationaler Verweismechanismen, unterstützen,

(…)

fordert die Teilnehmerstaaten auf:

1. wirksame Maßnahmen zu ergreifen, damit alle Kinder, die Opfer des Menschenhandels wurden, 
nach dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung und entsprechend ihren individuellen Bedürfnis-
sen unter Berücksichtigung des Kindeswohls behandelt werden; sie sollen Gelegenheit erhalten, 
gegebenenfalls gehört zu werden, und ihre Menschenrechte sollen geachtet und geschützt werden;

2. einen opferorientierten und traumasensiblen Ansatz zu verfolgen, der die jeweiligen geschlechts-
spezifischen Anliegen von Mädchen und Jungen und das Kindeswohl berücksichtigt und die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten der Kinder, die Opfer des Menschenhandels wurden, unein-
geschränkt achtet;
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3. staatliche Dienstleister und Dienststellen, die mit Kindern zu tun haben, je nach Fall entspre-
chend anzuleiten und auszubilden, damit sie Opfer des Kinderhandels richtig identifizieren, 
melden und altersgerecht unterstützen und schützen und dabei auf die jeweiligen geschlechtsspe-
zifischen Anliegen von Mädchen und Jungen eingehen können, und das Angebot einer entspre-
chenden Ausbildung für Akteure des Privatsektors, die in Kontakt mit Opfern des Kinderhandels 
kommen, in Erwägung zu ziehen;

4. durch entsprechende Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Kindern bei Bedarf vorrangig ein qua-
lifizierter und ausgebildeter Vormund oder gleichwertiger Betreuer und/oder Rechtsvertreter zur 
Seite gestellt wird, um die Interessen der Opfer des Kinderhandels, auch unbegleiteter Kinder, zu 
wahren, und dass deren Vormund und/oder gesetzlicher Vertreter in die Verfahren betreffend 
ihre Unterstützung und in die Suche nach dauerhaften und nachhaltigen Lösungen für sie ein-
gebunden wird;

5. sich mit der Lage der Opfer des Kinderhandels, auch unbegleiteter Kinder, im Rahmen des Kin-
derschutzes zu befassen;

6. nationale Mechanismen zur Bekämpfung des Menschenhandels, einschließlich Nationaler Ver-
weismechanismen, soweit vorhanden, und gegebenenfalls Kinderschutzsysteme zu fördern, die auf 
die Bedürfnisse und Rechte der Opfer des Kinderhandels eingehen; eine altersgerechte opferorien-
tierte und traumasensible Unterstützung vorzusehen; einen multidisziplinären Ansatz zu verfol-
gen, der die Menschenrechte achtet und auf die jeweiligen geschlechtsspezifischen Anliegen von 
Mädchen und Jungen eingeht und gegebenenfalls im Zuge der Soforthilfe und auf der Suche nach 
dauerhaften und nachhaltigen Lösungen die Beiträge und Empfehlungen von Überlebenden des 
Menschenhandels berücksichtigt; und für Kinder geeignete Weiterleitungskanäle einzurichten;

7. dafür zu sorgen, dass bei jeder Feststellung der Bedürfnisse eines Opfers des Kinderhandels nach 
Maßgabe der Möglichkeit seine Interessen und Ansichten sowie sein Bedarf an Betreuung, Schutz 
und Sicherheit berücksichtigt werden;

8. bei der Identifizierung eines Kindes als Opfer von Menschenhandel oder bei Vorliegen triftiger 
Gründe, die vermuten lassen, dass ein Kind Opfer von Menschenhandel geworden sein könnte, 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um das Kind zu schützen, vor allem durch die Verhütung 
von sexuellem und anderem Missbrauch, indem verhindert wird, dass ein Kind erneut zum Opfer 
wird, in Übereinstimmung mit nationalem Recht Straffreiheit für Opfer für ihre Beteiligung an 
Straftaten vorzusehen, soweit sie dazu gezwungen wurden, sowie gegebenenfalls durch die Bereit-
stellung von geeigneten Rehabilitations-, Wiedereingliederungs- und Repatriierungsprogrammen;

9. die Strafverfolgungs- oder andere zuständige Behörden gegebenenfalls zur Zusammenarbeit 
aufzufordern, indem sie im Einklang mit ihren jeweiligen innerstaatlichen Rechtsvorschriften, 
einschließlich jener über den Schutz personenbezogener Daten, Informationen über Opfer des Kin-
derhandels und über durch Menschenhandel gefährdete Kinder sammeln und austauschen, um 
sie besser zu schützen und sich wirksamer mit der Frage abgängiger Kinder auseinanderzusetzen;

10. die nationale, regionale und internationale Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung 
des Kinderhandels, insbesondere in Bezug auf Berichterstattung und Informationsaustausch über 
Kinder, die Opfer des Menschenhandels wurden, auch unbegleiteter Kinder, im Einklang mit ihren 
jeweiligen innerstaatlichen Rechtsvorschriften, einschließlich jener über den Schutz personenbe-
zogener Daten, zu verstärken;
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11. die Bestellung einer nationalen Kontaktstelle in Erwägung zu ziehen, an die Beamte aus ande-
ren Ländern Anfragen betreffend Kinder, die Opfer des Menschenhandels wurden, einschließlich 
abgängiger Kinder und/oder Kinder, die sie in ihr jeweiliges Herkunftsland zurückzuschicken 
beabsichtigen, richten können;

12. Bemühungen zur Verhütung des Kinderhandels zu fördern, der Kultur der Straflosigkeit ent-
gegenzuwirken und sich mit der Nachfrage, die alle Formen der Ausbeutung begünstigt, zu befas-
sen und diese zu verringern;

13. die zuständigen Durchführungsorgane der OSZE zu beauftragen, im Rahmen ihrer Mandate 
und der verfügbaren Ressourcen sowie in Abstimmung mit der OSZE-Beauftragten und Koor-
dinatorin für die Bekämpfung des Menschenhandels die Teilnehmerstaaten auf deren Ersuchen 
auch weiterhin bei der Befassung mit allen Formen von Kinderhandel zu unterstützen, indem sie 
unter anderem die vorhandene Wissensbasis erweitern und gleichzeitig Doppelarbeit und Dop-
pelfinanzierung von Programmen vermeiden.
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Dokument des siebenundzwanzigsten 
Treffens des Ministerrats
Tirana 2020

I. Erklärungen des Ministerrats

Erklärung zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung 
grenzüberschreitender organisierter Kriminalität
(…)

3. Wir bekräftigen unsere tiefe Besorgnis über die negativen Auswirkungen der grenzüberschrei-
tenden organisierten Kriminalität auf Stabilität und Sicherheit, darunter die Ausbeutung der glo-
balisierten Wirtschaft und offenen Gesellschaft, die Aushöhlung der demokratischen Werte und 
der Regierungsführung und die Bedrohung der Sicherheit unserer Bürger, direkt oder indirekt, 
sowie der Menschenrechte und Grundfreiheiten.

4. Wir bekräftigen die vorrangige Rolle der Teilnehmerstaaten bei der Bekämpfung der grenzüber-
schreitenden organisierten Kriminalität, unterstreichen, dass sie am besten durch die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten und die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit bekämpft werden 
kann, und weisen nachdrücklich auf die Schlüsselrolle hin, die eine effektive, vertrauenswürdige, 
professionelle, unabhängige und rechenschaftspflichtige Strafrechtspflege für die Wahrung der 
öffentlichen Sicherheit spielt.

5. Wir anerkennen die zentrale Rolle der Vereinten Nationen bei der Bekämpfung der grenzüber-
schreitenden organisierten Kriminalität sowie die Bedeutung der Arbeit, die von einschlägigen 
internationalen Organisationen geleistet wird. Wir bekräftigen, dass das umfassende Sicherheits-
konzept der OSZE die weltweiten Bemühungen zur Abwehr der komplexen Bedrohung der grenz-
überschreitenden organisierten Kriminalität ergänzt.

6. Wir betonen, dass die Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und 
ihrer Ursachen wirksame und demokratische, den Bürgern gegenüber rechenschaftspflichtige 
Institutionen, eine auf Rechtsstaatlichkeit beruhende Strafrechtspflege sowie eine ganzheitliche, 
umfassende und kohärente Herangehensweise erfordert, um Gelegenheiten für organisierte krimi-
nelle Gruppen zu verhindern und zu reduzieren, in unseren Gesellschaften, rechtmäßigen Wirt-
schaftssystemen und Institutionen zu agieren, deren Strukturen zu unterwandern oder von den 
Erträgen ihrer Straftaten zu profitieren.

7. Wir erinnern an die einschlägigen internationalen Instrumente und Mechanismen, die den Teil-
nehmerstaaten zur Verfügung stehen, um Evaluierungen ihrer eigenen Strafrechtspflege vorzu-
nehmen und diese, wo nötig, zu verbessern.

8. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass grenzüberschreitende organisierte Kriminalität unter-
schiedliche Auswirkungen auf die verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft haben kann. Wir 
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ermutigen zur Zusammenarbeit zwischen allen maßgeblichen Akteuren, einschließlich der Zivil-
gesellschaft, um beim Aufbau resilienter Gemeinschaften zu helfen und umfassende Antwor-
ten auf und vorbeugende Maßnahmen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 
zu entwickeln, die die Bedürfnisse, Anliegen und Interessen aller Gruppen in der Gesellschaft 
berücksichtigen, die Opfer von Verbrechen schützen und ihnen Zugang zu geeigneten Rechtsbe-
helfen verschaffen und dabei die uneingeschränkte, gleichberechtigte und bedeutsame Teilhabe 
von Frauen an den Bemühungen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kri-
minalität fördern.

9. Wir unterstreichen, wie wichtig es ist, die nationale und internationale Zusammenarbeit bei der 
Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität zu stärken, gegebenenfalls auch 
im direkten Kontakt und Dialog zwischen den zuständigen Behörden und durch den Austausch 
von Informationen und vorbildlichen Verfahren sowie durch die Nutzung der von der OSZE, 
UNODC und anderen einschlägigen internationalen Organisationen bereitgestellten Instrumenten.

10. Wir verpflichten uns erneut, die Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kri-
minalität weiterhin zu den Prioritäten der OSZE zu zählen und die Umsetzung der entsprechen-
den internationalen Verpflichtungen und bestehenden OSZE-Verpflichtungen zu erleichtern. Wir 
bestätigen den Auftrag an die entsprechenden Durchführungsorgane der OSZE, die Teilnehmer-
staaten über die Aktivitäten der OSZE in Verbindung mit der Umsetzung der bestehenden OSZE-
Verpflichtungen betreffend den Umgang mit der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität 
regelmäßig zu unterrichten, und ermutigen zur Fortsetzung der Erörterungen zu diesem Thema 
unter den Teilnehmerstaaten.

11. Wir laden die OSZE-Kooperationspartner ein, sich dieser Erklärung anzuschließen.

II. Beschlüsse des Ministerrats

Beschluss Nr. 6/20

Verhütung und Bekämpfung der Korruption durch Digitalisierung und erhöhte 
Transparenz

Der Ministerrat,

unter Hinweis auf die Bedeutung der Förderung guter Regierungsführung, unter anderem durch 
erhöhte Transparenz, und der Verhütung und Bekämpfung der Korruption für die Stärkung von 
Sicherheit, Stabilität und Wirtschaftswachstum und unter Bekräftigung der einschlägigen OSZE-
Verpflichtungen, (…),

(…)

im Bewusstsein der Risiken, die die Korruption für Sicherheit, Stabilität, Demokratie, wirkungs-
volle Regierungsführung sowie wirtschaftliche und soziale Entwicklung mit sich bringt, und der 
Notwendigkeit der umfassenden Verhütung und Bekämpfung der Korruption auf internationa-
ler und nationaler Ebene, unter anderem durch die Befassung mit den Verbindungen zwischen 
Korruption und Geldwäsche und durch die wirksame Umsetzung von Maßnahmen zur Wieder-
erlangung von Vermögenswerten sowie eine verbesserte diesbezügliche internationale und regi-
onale Zusammenarbeit,
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in der Erkenntnis, dass es einer Verstärkung der Bemühungen um die wirksame Verhütung und 
Bekämpfung der Korruption, unter anderem durch Digitalisierung, unter Wahrung der Rechts-
staatlichkeit und bei gleichzeitigem Schutz der Menschenrechte bedarf,

in Anerkennung der Rolle der OSZE bei der Unterstützung der Bemühungen der Teilnehmerstaa-
ten um die Verhütung und Bekämpfung der Korruption,

in der Erkenntnis, dass ein öffentlicher Sektor, der auf Integrität, Offenheit, Transparenz, Rechen-
schaftspflicht, Reaktionsfähigkeit und Rechtsstaatlichkeit aufbaut, für die Verhütung und Bekämp-
fung der Korruption sowie für die Erzielung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und einer 
nachhaltigen Entwicklung, die Verbesserung des Geschäfts- und Investitionsklimas und die Erleich-
terung der Bemühungen der Teilnehmerstaaten um die Förderung der gesellschaftlichen Integration 
und der Chancengleichheit, auch für Frauen und Jugendliche, von entscheidender Bedeutung ist,

in Anerkennung der Bedeutung der Mitwirkung des Privatsektors, der Zivilgesellschaft und der 
Medien sowie der Wissenschaft an den Bemühungen um die Verhütung und Bekämpfung der 
Korruption und die Stärkung von guter Regierungsführung einschließlich der Verwirklichung 
der Prinzipien der Transparenz und der Rechenschaftspflicht,

in der Erkenntnis, dass zugängliche, sichere und zuverlässige benutzerorientierte E-Government-
Dienste bei der Erhöhung der Effizienz und Transparenz der öffentlichen Verwaltung und der För-
derung des Vertrauens in diese eine Schlüsselrolle spielen können,

in Anerkennung der Bedeutung offener staatlicher Daten als Instrument, das bei der Verhütung 
und Bekämpfung der Korruption durch Erhöhung der Rechenschaftspflicht und Transparenz 
helfen kann, indem den Bürgern im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht ein besserer Ein-
blick in die Verwendung öffentlicher Mittel und in den Politikgestaltungsprozess ermöglicht wird,

in Anerkennung der Bedeutung der Entwicklung und Nutzung von Methoden und objektiven 
Kennzahlen sowie aufgeschlüsselten Daten zur Messung der Korruption und der konkreten Wir-
kung von Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht und 
zur Einführung besserer evidenzbasierter Korruptionsbekämpfungsstrategien,

im Bewusstsein des Beitrags der Parlamentarischen Versammlung zur Förderung des Dialogs unter 
den OSZE-Parlamentariern mit dem Ziel, die für die Verhütung und Bekämpfung der Korruption 
unerlässlichen Rechtsvorschriften zu verstärken,

(…)

1. fordert die Teilnehmerstaaten auf, die Korruption durch folgende Maßnahmen zu verhüten 
und zu bekämpfen:

(a) Stärkung der guten Regierungsführung, einschließlich der Prinzipien der Transparenz und der 
Rechenschaftspflicht, und Förderung von Integrität und Aufsicht;

(b) Einsatz digitaler Instrumente zur Stärkung der Integrität und Rechenschaftspflicht öffentlicher 
Dienstleister mit dem Ziel, zur Verhütung und Bekämpfung der Korruption beizutragen sowie ein 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung zu erzielen, das Geschäfts- 
und Investitionsklima zu verbessern und die Bemühungen der Teilnehmerstaaten zu erleichtern, 
zur gesellschaftlichen Inklusion und zur gleichberechtigten wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen 
sowie von Jugendlichen beizutragen;

(c) Stärkung der Transparenz in der öffentlichen Verwaltung durch Digitalisierung papierge-
stützter und anderer analoger Systeme, insbesondere im öffentlichen Beschaffungswesen sowie 



Tirana 2020

451

gegebenenfalls in bestehenden Systemen zur Erklärung von Einkünften und Vermögenswerten 
von Amtsträgern und politisch exponierten Personen, soweit nach innerstaatlichem Recht zuläs-
sig, mit der gebotenen Achtung vor klassifizierten und personenbezogenen Daten;

(d) Förderung der Nutzung digitaler Instrumente zur Früherkennung und Verhütung von Korrup-
tion durch Stärkung sicherer elektronischer Identifizierungsverfahren auf nationaler und interna-
tionaler Ebene im Einklang mit dem geltenden innerstaatlichen Recht;

(e) gegebenenfalls Einführung digitaler Instrumente zum Abbau administrativer Hemmnisse und 
Belastungen und Erleichterung der Interaktion zwischen Bürgern, Betrieben, Unternehmen und 
der öffentlichen Verwaltung;

(f) Förderung transparenterer, stärker rechenschaftspflichtiger, zuverlässigerer und besser zugäng-
licher E-Government-Portale mit dem Ziel, den freien Zugang zu Informationen und die wirk-
same Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen zu erleichtern;

(g) Förderung und Nutzung digitaler Technologien zur Verstärkung und Ausweitung der Schu-
lungsaktivitäten auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung, gegebenenfalls in Zusammenarbeit 
mit einschlägigen internationalen Organisationen;

(h) Ermutigung zur Schaffung und Verbesserung von Mechanismen, die auf die Sicherstellung 
der Transparenz von Informationen zum wirtschaftlichen Eigentum im Einklang mit dem inner-
staatlichen Recht abzielen;

(i) Unterstützung der Aufklärung der Jugend über die Bedeutung guter Regierungsführung, ein-
schließlich Transparenz, und der Verhütung und Bekämpfung der Korruption im Rahmen der 
innerstaatlichen Bildungssysteme sowie Förderung digitaler Fertigkeiten und Stärkung bewusst-
seinsbildender Maßnahmen einschließlich der Förderung gemeinsamer Maßnahmen und der 
Zusammenarbeit des öffentlichen und des privaten Sektors sowie der Zivilgesellschaft;

(j) Reduzierung der bestehenden digitalen Kluft durch Förderung und Unterstützung der digita-
len Kompetenz und Verbesserung der Zugänglichkeit der Online-Ressourcen und -Anwendun-
gen der öffentlichen Verwaltung;

(k) Ergreifung von Maßnahmen, die dazu geeignet sind, im Einklang mit dem innerstaatlichen 
Recht die Verfügbarkeit leicht zugänglicher und sicherer Berichtswege für Whistleblower sicherzu-
stellen, rechtliche Mechanismen für den wirksamen Schutz von Whistleblowern vor Vergeltungs-
maßnahmen zu schaffen und umzusetzen sowie die jeweiligen Organisationen zur Festlegung und 
Umsetzung der nötigen Schutzmaßnahmen zu ermutigen;

(l) Einführung eines ganzheitlichen Multi-Stakeholder-Ansatzes im Einklang mit dem innerstaat-
lichen Recht zur Erhöhung der Wirksamkeit und Verbesserung der Abstimmung der Maßnahmen 
und Initiativen zur Korruptionsbekämpfung einschließlich der Förderung der Wahrnehmung ihrer 
sozialen Verantwortung durch Unternehmen;

(m) Förderung der vollständigen, gleichberechtigten und bedeutsamen Beteiligung von Frauen an 
der Entwicklung und Umsetzung einschlägiger Korruptionsbekämpfungsaktivitäten mit dem Ziel 
der Gleichstellung der Geschlechter und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Frauen und 
gefährdete Personen unverhältnismäßig stark von den Auswirkungen der Korruption betroffen sind;

(n) Stärkung der wechselseitigen Kontakte und der internationalen Zusammenarbeit zwischen den 
maßgeblichen Behörden und Interessenträgern auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung mit 
dem Ziel einer Förderung des Austauschs von Informationen, Erfahrungen, nachahmenswerten 
Verfahren und gewonnenen Erkenntnissen;

2. ermutigt diejenigen OSZE-Teilnehmerstaaten, die dies noch nicht getan haben, Vertragsstaaten 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption (UNCAC) zu werden und die-
ses wirksam umzusetzen;



Tirana 2020

452

3. ermutigt die Teilnehmerstaaten zur bestmöglichen Nutzung der OSZE als Plattform für Dia-
log, Zusammenarbeit, Informationsaustausch und Weitergabe nachahmenswerter Verfahren auf 
dem Gebiet der Verhütung und Bekämpfung der Korruption durch Digitalisierung und erhöhte 
Transparenz;

4. beauftragt die zuständigen Durchführungsorgane der OSZE, einschließlich der Feldoperatio-
nen, im Rahmen ihrer Mandate und der verfügbaren Ressourcen die Teilnehmerstaaten auf deren 
Ersuchen bei der Umsetzung dieses Beschlusses zu unterstützen, dies auch in Zusammenarbeit 
mit einschlägigen regionalen und internationalen Organisationen;

5. ermutigt die Kooperationspartner der OSZE dazu, diesen Beschluss auf freiwilliger Basis umzu-
setzen.

Beschluss Nr. 7/20

Verhütung und Beseitigung von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe

Der Ministerrat,

unter nachdrücklicher Verurteilung aller Formen von Folter und anderer grausamer, unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe als einer der eklatantesten Verletzungen der 
Menschenrechte und der Menschenwürde und bekräftigend, dass Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe zu gleich welcher Zeit und an gleich 
welchem Ort verboten sind und bleiben,

bekräftigend, dass die Freiheit von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedri-
gender Behandlung oder Strafe ein Recht nach dem Völkerrecht ist, das nicht außer Kraft gesetzt 
werden darf, und dass keine wie auch immer gearteten außergewöhnlichen Umstände, ob Krieg 
oder Kriegsgefahr, innere politische Instabilität oder sonstige öffentliche Notstandssituationen, 
als Rechtfertigung für Folter geltend gemacht werden können,

betonend, dass das Verbot von Folter eine zwingende Norm des Völkerrechts ohne territoriale 
Beschränkung ist, die zu allen Zeiten und an allen Orten gilt,

zutiefst besorgt über das Fortbestehen von Fällen von Folter und anderer grausamer, unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe in vielen Teilen der Welt, darunter der OSZE-
Raum, die unter anderem wegen der unvollständigen Umsetzung der einschlägigen Verpflichtungen 
nach dem Völkerrecht und den OSZE-Verpflichtungen und der anhaltenden Straflosigkeit für die 
Täter bestehen, die häufig auf eine fehlende rasche, unabhängige und wirksame Untersuchung und 
Verfolgung solcher Verbrechen zurückzuführen ist,

zutiefst besorgt über Folterhandlungen und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlungen oder Strafen, die an Personen wegen der Ausübung ihrer Menschenrechte und 
Grundfreiheiten verübt werden,

zutiefst besorgt, dass Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlun-
gen oder Strafen genutzt werden, um eine Aussage oder ein Geständnis zu erlangen,

(…)
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zutiefst besorgt, dass das Verschwindenlassen im OSZE-Gebiet nach wie vor vorkommt, das eine 
schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte darstellt, (…),

in der Erkenntnis, dass in Konfliktsituationen, darunter bewaffnete Konflikte, sowie bei Unru-
hen und Massenprotesten der Verhütung von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte,

bekräftigend, dass alle Teilnehmerstaaten ihre Verpflichtungen nach dem humanitären Völker-
recht und den internationalen Menschenrechtsnormen vollständig einhalten müssen,

betonend, dass nach den Genfer Konventionen von 1949 Folterungen und grausame Behand-
lungen schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht sind und in dieser Hinsicht 
Kriegsverbrechen darstellen, dass Folterhandlungen Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar-
stellen können und dass die Verursacher jedweder Folterhandlungen verfolgt und gemäß einem 
Gerichtsurteil bestraft werden müssen,

allen Teilnehmerstaaten in Erinnerung rufend, dass lange Isolationshaft oder Haft an geheimen 
Orten den Einsatz von Folter und anderen grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden 
Behandlungen oder Strafen erleichtern und an sich schon eine derartige Behandlung darstellen kann,

in der Erkenntnis, dass Korruption, insbesondere auch in der Strafverfolgung und der Justiz, sich 
nachteilig auf den Kampf gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe auswirken kann, unter anderem indem grundlegende Garantien ausgehöhlt 
und Opfer von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe daran gehindert werden, im Wege der Justiz wirksam Gerechtigkeit, Wiedergutma-
chung und Entschädigung zu erlangen,

unter Betonung der Bedeutung von wirksamen Rechts- und Verfahrensgarantien in allen Phasen der 
Haft, darunter in frühen Phasen des Polizeigewahrsams, als wirksame Maßnahmen zur Verhütung 
von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe,

anerkennend, dass Frauen und Mädchen, denen die Freiheit entzogen ist, einem besonderen Risiko 
der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
ausgesetzt sind, und in Anerkennung der Wichtigkeit der Verfolgung eines gendersensiblen Ansat-
zes bei der Bekämpfung von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe, der dieses besondere Risiko und die spezifischen Bedürfnisse von Frauen 
und Mädchen berücksichtigt, indem insbesondere auf sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
sowie geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen und Mädchen besonderes Augenmerk gerich-
tet wird, und unter Berücksichtigung der Grundsätze der Vereinten Nationen für die Behandlung 
weiblicher Gefangener und für nicht freiheitsentziehende Maßnahmen für weibliche Straffällige 
(Bangkok-Regeln),

in Erkenntnis der Wichtigkeit, bei der Bekämpfung von Folter und anderer grausamer, unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe einen opferorientierten Ansatz zu verfolgen 
und bei der Politikentwicklung und anderen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Rehabilita-
tion der Opfer, der Prävention von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder ernied-
rigender Behandlung oder Strafe und der Rechenschaft der Verantwortlichen die Auffassungen 
und spezifischen Bedürfnisse der Opfer und ihrer unmittelbaren Familienangehörigen besonders 
zu berücksichtigen,
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in der Erkenntnis, dass die wirksame Bekämpfung von Folter und anderer grausamer, unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe einen integrierten und opferorientierten Ansatz 
erfordert, der Prävention umfasst, den Zugang zur Justiz, Rechenschaftspflicht, Wiedergutma-
chung und das einklagbare Recht auf gerechte und angemessene Entschädigung, wozu auch die 
Mittel zu einer möglichst vollständigen Rehabilitierung gehören,

in der Erkenntnis, dass die Teilnehmerstaaten im Einklang mit ihren internationalen Verpflich-
tungen die Rechte und Menschenrechte aller Personen wahren beziehungsweise schützen müssen, 
denen die Freiheit entzogen ist, darunter diejenigen, denen die Todesstrafe droht,

bekräftigend, dass alle Personen, denen die Freiheit entzogen ist, menschlich und unter Achtung 
vor der dem Menschen innewohnenden Würde behandelt werden, und in Anerkennung der Wich-
tigkeit der laufenden Ergreifung geeigneter Maßnahmen zur Verbesserung der Haftbedingungen 
durch die Teilnehmerstaaten, um die Menschenrechte und die Würde dieser Personen besser zu 
achten, (…),

unter Betonung der UNCAT-Vorschriften, dass alle Folterhandlungen, Folterversuche und Hand-
lungen, die eine Mittäterschaft oder Beteiligung an einer Folterung darstellen, nach dem innerstaat-
lichen Strafrecht als Straftaten gelten und mit angemessenen Strafen bedroht werden müssen, die 
ihre Schwere berücksichtigen, und dass Informationen oder Geständnisse, die nachweislich auf-
grund von Folter erlangt wurden, unter keinen Umständen in irgendeinem Verfahren als Beweis 
verwendet werden dürfen, außer gegen eine der Folter angeklagte Person als Beweis dafür, dass 
diese Straftat stattgefunden hat,

in Anerkennung der Rolle, die internationale, regionale und nationale Präventionsmechanismen 
oder andere entsprechende Einrichtungen, darunter nationale Menschenrechtseinrichtungen, bei 
der wirksamen Verhütung von Folterhandlungen und anderen grausamen, unmenschlichen oder 
erniedrigenden Behandlungen oder Strafen spielen können, sowie der Wichtigkeit der Zusammen-
arbeit mit internationalen Experten, die beauftragt sind, die Teilnehmerstaaten bei ihren Bemü-
hungen um die Verhütung von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe behilflich zu sein,

unter Betonung der Notwendigkeit, sicherzustellen, dass Behörden oder Amtsträger keine Sank-
tions-, Vergeltungs- oder Einschüchterungsmaßnahmen gegenüber Personen, Gruppen oder Ver-
einigungen zulassen oder dulden, die mit einem auf dem Gebiet der Verhütung und Bekämpfung 
von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
tätigen zuständigen nationalen oder internationalen Organ oder Mechanismus Kontakt aufneh-
men, Kontakt aufzunehmen versuchen oder in Kontakt gestanden haben,

betonend, dass die nationalen Rechtssysteme sicherstellen müssen, dass die Opfer von Folter und 
anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe wirksamen Zugang 
zur Justiz haben, darunter eine unverzügliche, unparteiische und wirksame Untersuchung, ohne 
für die Einreichung von Beschwerden oder den Auftritt als Zeugen Vergeltungsmaßnahmen aus-
gesetzt zu sein, und dass diese Opfer Wiedergutmachung erhalten und das einklagbare Recht auf 
gerechte und angemessene Entschädigung haben, wozu auch die Mittel zu einer möglichst voll-
ständigen Rehabilitierung gehören,

mit dem Ausdruck der Anerkennung für die beharrlichen Bemühungen der Zivilgesellschaft, die 
auf nationaler und internationaler Ebene daran arbeitet, Folter und andere grausame, unmensch-
liche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe wirksam zu verhüten und zu bekämpfen und 
das Leid der Opfer zu lindern,
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unter Betonung der Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen der OSZE und anderen interna-
tionalen und regionalen Organisationen und Mechanismen zur Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit und um wirksame Synergien zu erzielen und unnötige Überschneidungen zu 
verhindern, was wirksam zur Verhütung und Bekämpfung von Folter und anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe beitragen kann,

(…)

fordert die Teilnehmerstaaten auf:

1. das absolute Verbot aller Formen der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe (…),dessen Bestimmungen vollständig und nach Treu und 
Glauben umzusetzen und in voller Übereinstimmung mit allen seinen Grundsätzen zu handeln;

(…)

5. den Einsatz von Vernehmungsmethoden, die Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlungen oder Strafen darstellen, auch zur Erzwingung einer Aussage oder 
eines Geständnisses, einzustellen und von ihm abzusehen;

6. wirksame Rechts- und Verfahrensgarantien in allen Phasen der Haft, darunter in frühen Pha-
sen des Polizeigewahrsams, umzusetzen;

7. die Garantien zum Schutz der Freiheit, der Sicherheit und der Würde der Person zu achten und 
sicherzustellen, dass lange Isolationshaft und geheime Haft- und Vernehmungsorte abgeschafft 
werden, angesichts der Tatsache, dass solche Haftbedingungen Folterungen und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlungen oder Strafen erleichtern und an sich schon eine 
derartige Behandlung darstellen können;

8. alle Folterhandlungen, Versuche einer Folterung und Handlungen, die eine Beteiligung oder 
Mittäterschaft an einer Folterung darstellen, unter Einbezug der Definition von Folter nach Arti-
kel 1 UNCAT zu Straftaten nach ihrem innerstaatlichen Strafrecht zu machen und sie mit ange-
messenen Strafen zu belegen, welche die Schwere der Tat berücksichtigen, und die Verwendung 
von Aussagen oder eines Geständnisses, die durch Folter oder andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe herbeigeführt wurden, als Beweis in einem Verfah-
ren zu verbieten, außer gegen eine der Folter angeklagte Person als Beweis dafür, dass diese Straf-
tat stattgefunden hat;

9. sicherzustellen, dass verhaftete oder inhaftierte Personen oder ihr Rechtsbeistand das Recht haben, 
bei den einschlägigen Behörden ein Ersuchen oder eine Beschwerde in Bezug auf die Behandlung 
der verhafteten oder inhaftierten Person vorzubringen, insbesondere dann, wenn Folter oder andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigender Behandlung oder Strafe angewendet worden sein 
könnten, dass ein solches Ersuchen oder eine solche Beschwerde rasch behandelt und ohne unge-
rechtfertigte Verzögerung beantwortet wird und dass weder die verhaftete oder inhaftierte Person 
noch die Beschwerdeführer oder Zeugen Benachteiligungen oder Vergeltungsmaßnahmen wegen 
ihres Ersuchens, ihrer Beschwerde oder ihrer Beweisaussage ausgesetzt sind;

10. bei der Ausbildung von Strafvollzugs-, zivilem, militärischem und medizinischen Personal, 
öffentlichen Bediensteten und anderen Personen, die unter Umständen mit der Bewachung, der 
Vernehmung oder der Behandlung von Personen zu tun haben, die irgendeiner Form der Fest-
nahme, der Haft oder des Freiheitsentzugs unterworfen sind, das Verbot der Folter und anderer 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe sowie gegebenenfalls den 
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verhältnismäßigen Einsatz von Gewalt, alle zur Verfügung stehenden modernen wissenschaftli-
chen Methoden für die Untersuchung von Verbrechen und die wesentliche Bedeutung der Meldung 
von Fällen von Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe bei der vorgesetzten Dienststelle zu behandeln;

11. die Bemühungen einschlägiger nationaler Akteure wie der nationalen Präventionsmechanis-
men, nationalen Menschenrechtseinrichtungen oder anderer nationaler Organe oder Mechanis-
men, die auf dem Gebiet der Verhütung und Bekämpfung von Folter und anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe tätig sind, zu unterstützen und, in 
Bezug auf diejenigen Teilnehmerstaaten, die OPCAT ratifiziert habenihre Verpflichtung zu erfül-
len, nationale Mechanismen zur Verhütung von Folter zu bestimmen und zu errichten, die unab-
hängig, mit angemessenen Mitteln ausgestattet und wirksam sind;

12. die vollständige und laufende Zusammenarbeit der Regierungen, im Einklang mit ihren ent-
sprechenden Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, mit geeigneten internationalen Präven-
tionsorganen oder -mechanismen, (…) mit einschlägigen nationalen Organen wie nationalen 
Menschenrechtseinrichtungen sicherzu-stellen, unter anderem durch die Gewährung des unein-
geschränkten Zugangs zu Haftorten, wenn ein solcher Zugang für einen Teilnehmerstaaten eine 
Verpflichtung nach dem Völkerrecht darstellt;

13. im Einklang mit den Verpflichtungen der Teilnehmerstaaten nach dem humanitären Völkerrecht 
vollumfänglich mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) zusammenzuarbeiten;

14. sicherzustellen, dass zuständige und unabhängige innerstaatliche Behörden alle Anschuldigun-
gen betreffend Folter oder andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe sowie alle Fälle, in denen ein hinreichender Grund für die Annahme besteht, dass eine sol-
che Handlung begangen wurde, umgehend, wirksam und unparteiisch untersuchen, und sicher-
zustellen, dass Beschwerdeführer und Zeugen vor Misshandlungen und Einschüchterungen wegen 
ihrer Beschwerde oder ihrer Aussage geschützt sind;

15. sicherzustellen, dass diejenigen, die zu Folterhandlungen und anderen grausamen, unmensch-
lichen oder erniedrigenden Behandlungen oder Strafen ermutigen, dazu anstiften, sie anordnen, 
dulden, zulassen, ihnen zustimmen oder sie verüben, einschließlich der Amtsträger, die für den 
Haftort oder anderen Ort der Freiheitsentziehung, an dem die verbotene Handlung nachweislich 
stattfand, verantwortlich sind, zur Verantwortung gezogen, vor Gericht gestellt und in einer der 
Schwere der Straftat angemessenen Weise bestraft werden;

16. für eine Wiedergutmachung für Opfer von Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe zu sorgen, unter anderem durch wirksame Rechtsbehelfe 
und angemessene, wirksame und rasche Wiedergutmachung, die Rückerstattung, gerechte und 
angemessene Entschädigung, Rehabilitation, Genugtuung und Garantien der Nichtwiederholung 
umfassen sollte, unter voller Berücksichtigung der konkreten Bedürfnisse des Opfers;

17. dafür zu sorgen, dass für alle Opfer ohne jegliche Diskriminierung angemessene Rehabilitati-
onsdienste rasch verfügbar sind, und wirksame Maßnahmen zu treffen, um für ein sicheres und 
förderliches Umfeld für den Zugang zu und die Bereitstellung von Rehabilitationsleistungen für 
Opfer von Folter zu sorgen;

18. die Ausarbeitung von Maßnahmen zur Unterstützung aller von Folter oder anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe betroffenen Personen zu erwägen, 
Kinder und andere unmittelbare Familienangehörige der Opfer eingeschlossen;
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19. die Verbreitung von Informationen für Opfer über die Verfügbarkeit von Rehabilitationsleis-
tungen zu fördern und sicherzustellen, dass die Rehabilitationsverfahren transparent sind;

20. die Bemühungen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die an der Verhütung und Bekämp-
fung von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe arbeiten, zu unterstützen und gegebenenfalls ihren aktiven Beitrag zu ermöglichen sowie 
von ihnen bereitgestellte Informationen bei mutmaßlichen Fällen der Folter und anderer grausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe zu nutzen;

21. geeignete und wirksame gesetzgeberische, verwaltungsmäßige, gerichtliche und sonstige Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Herstellung, den Handel, die Ausfuhr, die Einfuhr und den Einsatz 
von Gerät, das keinem anderen praktischen Zweck als dem der Folter oder einer anderen grausamen, 
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe dient, zu verhüten und zu verbieten;

22. die Beratung, das Fachwissen und die technische Hilfe des ODIHR im Bereich der Verhütung 
und Bekämpfung von Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe weiterhin zu nutzen oder ihre Nutzung zu erwägen.



458

Index

A
Abkommen über die Rechtsstellung der 

Flüchtlinge (Genfer Flüchtlingskonven-
tion) 164, 177, 187, 241, 274

Aktionsplan der OSZE zur Bekämpfung des 
Menschenhandels 192, 206, 268, 275, 296, 
297, 302, 303, 310, 311, 323, 336, 338, 347, 
399, 432

Aktionsplan der OSZE zur Förderung der 
Geschlechtergleichstellung 160, 219, 245, 
264–266, 297, 298, 300, 370, 409

Aktionsplan der OSZE zur Verbesserung 
der Lage der Roma und Sinti im OSZE-
Gebiet 229, 275, 350, 371, 396

Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte 98, 352, 360

alternative Strafe 100, 314

Antisemitismus 71, 72, 77, 90, 91, 106, 125, 
129, 130, 133, 135, 141, 144, 148, 152, 163, 
175, 179, 198, 199, 203, 245, 246, 256, 
257, 260, 291, 292, 319, 320, 343, 364, 
401 —  siehe auch Rassismus

Anti-terrorismus —  siehe Terrorismus

Antiterrornetzwerke 206, 248, 249, 318

Arbeit —  siehe Wanderarbeiter*innen;  siehe 
Arbeitsbedingungen;  siehe Arbeitneh-
mer*innenrechte;  siehe Zwangsarbeit

Arbeitnehmer*innenrechte 383

Arbeitsbedingungen
Allgemein 58, 67, 98, 105, 126, 323, 325, 

338, 383
für Journalist*innen 15, 52, 156

Assimilation (von nationalen Minderheiten 
gegen deren Willen) 70, 88

Asyl, Asylrecht 164, 177, 187, 226

Asylsuchende*r 207, 247, 285, 335

ATU (Gruppe der OSZE zur Bekämpfung des 
Terrorismus) 248, 275

Aufenthaltsfreiheit —  siehe Freizügigkeit

Ausnahmeregelungen 45, 63, 68, 103, 308

Ausschuss der VN gegen Folter 65

Ausschuss zur menschlichen Dimension 329

B
BDIMR —  siehe Büro für demokratische Ins-

titutionen und Menschenrechte (BDIMR)

Beauftragten der OSZE für Medienfrei-
heit 153, 155, 160, 179, 199, 204, 247, 317, 
322, 346, 373, 379, 439

Behandlung, erniedrigende —  siehe Fol-
ter und grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe

Behinderungen, Personen mit 24, 55, 82, 300, 
443, 444

Berufsausbildung 8, 12, 47, 220, 235

Bevölkerungen, indigene 125

Bildung
Allgemein 12, 22, 36, 46, 55, 128, 226, 298, 

301, 398, 413, 443, 444
Berufsausbildung 8, 12, 47, 220, 235
in Bezug auf Bekämpfung des Menschen-

handels 348
in Bezug auf Toleranz und Nichtdiskrimi-

nierung 319, 320, 343, 402, 403, 415
Menschenrechtsbildung 293, 430
Recht auf 44
Religionsunterricht 44, 70
Zugang zu 324, 325, 350, 372, 373, 388, 441

Binnenvertriebene —  siehe Vertriebene;  siehe 
Migration



Index

459

Bukarester Aktionsplan zur Bekämpfung des 
Terrorismus 185, 187, 215, 252, 254, 287, 
376

bürgerliche und politische Rechte
Allgemein 64, 67, 142, 262
Internationaler Pakt über 42, 45, 52, 61, 67, 

98, 273
Zweite Fakultativprotokoll zum Internatio-

nalen Pakt über 61, 66, 104

Büro für demokratische Institutionen und 
Menschenrechte (BDIMR) 109, 118, 121, 
123, 130, 132, 134, 135, 138, 145, 148, 151, 
159, 163, 164, 174, 176, 177, 199, 204, 207, 
219, 223, 227, 232–234, 242, 246, 247, 
274, 276, 277, 292, 331, 335, 350, 373, 375, 
402 —  siehe auch Kontaktstelle des BDIMR 
für Fragen der Roma und Sinti

Büro für freie Wahlen 78, 88, 108 —  siehe 
auch Büro für demokratische Institutionen 
und Menschenrechte (BDIMR)

C
CEDAW (Übereinkommen zur Beseiti-

gung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau) 43, 105, 273, 300, 370

Chancengleichheit —  siehe Gender, Gender-
fragen

Charta der OSZE zur Verhütung und 
Bekämpfung des Terrorismus 185, 196, 
254

Charta der Vereinten Nationen 2, 3, 5, 6, 7, 
28, 30, 71, 76, 93, 97, 118, 140, 143, 162, 167, 
172, 173, 187, 194, 198, 201, 208, 254, 265, 
284, 297, 304, 330, 345, 354, 359, 362, 378, 
389, 416, 418

D
Datenschutz 217, 232, 327, 340, 374, 407, 433

Demokratie —  siehe auch Büro für demokra-
tische Institutionen und Menschenrechte 
(BDIMR); Pluralismus, politischer; Wahlen
Allgemein 59, 74, 77, 93, 97, 109, 111, 112, 

127, 138, 141, 144, 152, 159, 188, 201, 294
demokratische Institutionen 68, 76, 79, 87, 

89, 103, 108, 121, 163, 174

Recht der Bürger*innen auf Beteiligung an 
der Regierung 61, 355

Demonstrationsrecht 63 —  siehe auch Ver-
sammlungsfreiheit

Diskriminierung —  siehe Toleranz und 
Nichtdiskriminierung;  siehe Rassis-
mus;  siehe Antisemitismus

E
Eigentumsrechte 54, 234 —  siehe auch geisti-

ges Eigentum

Einschränkungen der Menschenrechte, legi-
time —  siehe Ausnahmeregelungen

elektronische Kommunikation, Vertraulich-
keit der 327, 437

Entschädigung, Recht auf 58, 99, 100, 225, 
349, 382, 383, 453, 454, 456

Erziehung —  siehe Bildung

ethnische Säuberungen 124, 130, 136, 149, 
152, 164, 253, 359

Europäische Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 61, 
71, 77

Europäische Union, Zusammenarbeit 
mit 169, 175, 178, 192, 213, 301, 351, 373

Europarat, Zusammenarbeit mit 71, 77, 108, 
109, 133, 158, 160, 213, 301

Exil, erzwungenes 152, 310 —  siehe auch 
willkürliche Festnahme

Expansionismus, territoriale 135, 144

Extremismus 144, 161, 174, 175, 179, 181, 198, 
199, 203, 207, 209, 245, 253, 291, 320, 335, 
343, 354, 355, 356, 359, 363, 364, 374, 410, 
417, 419

F
faires Verfahren, Recht auf 295, 306, 353

Fakultativprotokoll der VN zum Überein-
kommen über die Rechte des Kindes 168, 
227, 262, 296, 300, 326 —  siehe auch Über-
einkommen der VN über die Rechte des 
Kindes



Index

460

Familienleben, Achtung des 10, 100

Familienzusammenführung 9, 10, 33, 46, 
48, 49

Flüchtlinge
Allgemein 112, 126, 130, 134, 149, 152, 159, 

164, 241, 242, 298, 364, 420
Abkommen über die Rechtsstellung der 

Flüchtlinge 164, 177, 187, 241, 274

Folter und grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe
Allgemein 65, 147, 164, 295, 307, 353, 360, 

452
Ausschusses der VN gegen 65
Europäische Übereinkommen über die 

Verhinderung von 147
Sonderberichterstatter der VN 148
Übereinkommen der VN gegen 45, 65, 147, 

295, 306, 360

Frauen —  siehe Gender, Genderfragen;  
Gewalt:gegen Frauen

freie Medien —  siehe Meinungsfreiheit, 
Informationsfreiheit, freie Medien

freier Informationsfluss —  siehe Meinungs-
freiheit, Informationsfreiheit, freie Medien

Freizügigkeit 44, 66, 75, 77 —  siehe auch 
Migration

Fremdenfeindlichkeit 71, 72, 77, 90, 91, 106, 
111, 125, 130, 133, 135, 141, 144, 148, 149, 
152, 163, 175, 179, 198, 199, 203, 245, 246, 
256, 258, 260, 291, 319, 320, 343, 344, 364, 
368

G
Geburtsrecht, Menschenrechte als 74

Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Glau-
bensfreiheit
Allgemein 4, 42, 44, 63, 75, 80, 149, 163, 

179, 197, 246, 291, 346, 395
Gewissensgründen 66
Religionsunterricht 44, 70

Gefängnis —  siehe auch Folter und grau-
same, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe
Behandlung von Gefangenen, Rechte der 

Gefangenen 45, 453

Reform des Strafvollzugs 166, 173, 177, 181

Geflüchtete —  siehe Flüchtlinge

geistiges Eigentum 52 —  siehe auch Urhe-
berrecht

Gender, Genderfragen —  siehe auch Akti-
onsplan der OSZE zur Förderung der 
Geschlechtergleichstellung; Gewalt; sexu-
elle Ausbeutung
Gender-Mainstreaming 297
Gleichstellung von Frauen und Män-

nern 105, 264, 268, 273, 274, 386
Übereinkommen der VN zur Beseitigung 

jeder Form von Diskriminierung der 
Frau 43, 105, 273, 300, 370

Genfer Flüchtlingskonvention (Abkom-
men über die Rechtsstellung der Flücht-
linge) 164, 177, 187, 241, 274

Genfer Konventionen von 1949 und ihrer 
Zusatzprotokolle 127, 143, 150, 453

Genozid —  siehe Völkermord

Gericht, unabhängiges —  siehe Unabhängig-
keit der Justiz

Gesundheit 236

Gewalt —  siehe auch Hassverbrechen; Ter-
rorismus; Toleranz und Nichtdiskriminie-
rung
Allgemein 3
gegen Frauen 164, 168, 180, 221, 228, 273, 

274, 275, 397, 406, 439, 453
gegen Journalist*innen 437, 439
gegen Kinder 64, 164, 228, 262, 326
gegen Minderheiten 71, 91, 93, 125, 135, 

160, 232, 233, 259, 372, 373, 396, 397
Schutz vor alle Formen von 105, 180, 300, 

301, 407, 408

Gewaltenteilung —  siehe Demokratie

Gewerkschaften 31, 63, 68, 69, 126, 
429 —  siehe auch Vereinigungsfreiheit

Gewissensfreiheit —  siehe Gedanken-, 
Gewissens-, Religions- und Glaubensfrei-
heit

Gewissensgründen 66

Glaubensfreiheit —  siehe Gedanken-, Gewis-
sens-, Religions- und Glaubensfreiheit



Index

461

Gleichberechtigung —  siehe Gender, Gender-
fragen

Gruppe der OSZE zur Bekämpfung des Ter-
rorismus (ATU) 248, 275

H
Haft —  siehe Gefängnis; willkürliche Fest-

nahme

Hassverbrechen
Allgemein 246, 260, 292, 321, 322, 342, 

343, 373, 397, 398, 402, 403
Internet und 207, 246, 254, 256, 257, 258, 

259, 291, 317, 319, 343, 375

Hoher Kommissar der KSZE für nationale 
Minderheiten (HKNM) 113, 114, 131, 145, 
158, 163, 179, 199, 204, 232, 233, 234, 239, 
241, 242, 247, 276, 373

Holocaust 238, 253, 257, 292, 319, 320, 358, 
359, 402

humanitäres Völkerrecht —  siehe auch Völ-
kerrecht
Allgemein 126, 136, 150
Genfer Konventionen von 1949 und ihrer 

Zusatzprotokolle 127, 143, 150, 453

I
ICCPR —  siehe Internationaler Pakt über 

bürgerliche und politische Rechte (ICCPR)

ICESCR (Internationaler Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte) 42, 61, 66, 273, 323, 352

IKT (Informations- und Kommunikations-
technologie) 424, 427, 432, 433, 441

Implementierungspflicht 345 —  siehe auch 
Ausnahmeregelungen

Informationsfreiheit —  siehe Meinungsfrei-
heit, Informationsfreiheit, freie Medien

Informations- und Kommunikationstechno-
logie (IKT) 424, 427, 432, 433, 441

Inhaftierung, willkürliche —  siehe willkürli-
che Festnahme

Internationaler Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte (ICCPR) 42, 45, 52, 61, 
67, 98, 273

Internationaler Pakt über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte 
(ICESCR) 42, 61, 66, 273, 323, 352

Internationales Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Rassendiskriminie-
rung 230, 231

Internet
Bekämpfung der Nutzung für terroristi-

sche Zwecke 252, 254, 316, 335
Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung 

von Kindern im 339, 432
Förderung von Toleranz und Medienfrei-

heit im 256, 259, 260, 363, 413

J
Journalist*innen —  siehe auch Meinungsfrei-

heit, Informationsfreiheit, freie Medien
Allgemein 34, 102, 103, 321, 343, 435
Arbeitsbedingungen 15
Gewalt gegen 437, 439

Jugend, junge Menschen 12, 34, 47, 50, 
261, 292, 321, 342, 398, 401, 410, 413, 415, 
435 —  siehe auch Kinder

Justiz, Unabhängigkeit der —  siehe Unabhän-
gigkeit der Justiz

K
Kinder —  siehe auch sexuelle Ausbeu-

tung:Kinder; Bildung; Jugend, junge Men-
schen  
Allgemein 9, 48, 261, 292, 401
Fakultativprotokoll der VN zum Überein-

kommen über die Rechte 168, 227, 262, 
296, 300, 326

Gewalt gegen 64, 164, 228, 262, 326
Handel 191, 220, 222, 227, 244, 262, 263, 

382, 383, 431, 445
Rechte 64, 160, 262
Übereinkommen der VN über die 

Rechte 64, 428

Kommunikation, Recht auf 63, 91 —  siehe 
auch Meinungsfreiheit, Informationsfrei-
heit, freie Medien



Index

462

Kontaktstelle des BDIMR für Fragen der 
Roma und Sinti 148, 158, 180, 190, 
199, 222, 233, 235, 236, 237, 241, 243, 
350 —  siehe auch Roma und Sinti

Konvention der VN über die Verhütung und 
Bestrafung des Völkermordes 346, 359

Korruption —  siehe auch Übereinkommen 
der VN gegen Korruption (UNCAC)
Allgemein 160, 165, 177, 206, 210, 216, 255, 

389, 391, 421, 423, 444, 449

Kreativität 81, 103

kulturelle Rechte/kulturelles Erbe
Allgemein 16, 25, 35, 53
intellektuelles und kulturelles Leben 19, 

68, 103
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte 42, 61, 66, 
273, 323, 352

Kreativität 81, 103
Kunstfreiheit 80, 81, 103

kulturelles Erbe —  siehe kulturelle Rechte/ 
kulturelles Erbe

Kunstfreiheit 80, 81, 103

künstlerisches Schaffen 20, 80, 81, 103

L
Leitsätze der VN zur Binnenvertreibung 241, 

247

M
Massenvertreibung —  siehe ethnische Säube-

rungen

Mechanismen der menschlichen Dimension
Allgemein 104, 121, 122, 123, 214
andere Mechanismen 391
Antiterrornetzwerk 206, 248, 249, 318
Ausschuss zur menschlichen Dimen-

sion 329
Moskauer Mechanismus 134, 145
Wiener Mechanismus 94, 121, 122

Medienfreiheit —  siehe Meinungsfreiheit, 
Informationsfreiheit, freie Medien

medizinische Praktiken, unzulässige 45, 
65 —  siehe auch Folter und grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe

Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, freie 
Medien —  siehe auch Beauftragten der 
OSZE für Medienfreiheit; Journalist*innen
Allgemein 13, 34, 52, 128, 150
Recht, seine Rechte zu kennen und wahr-

zunehmen 5, 31, 42, 75

Menschenhandel —  siehe auch Aktionsplan 
der OSZE zur Bekämpfung des Menschen-
handels; Kinder:Handel; Protokoll der VN 
zur Verhütung, Bekämpfung und Bestra-
fung des Menschenhandels, insbesondere 
des Frauen- und Kinderhandels; Sonderbe-
auftragten für die Bekämpfung des Men-
schenhandel; Übereinkommen der VN 
gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität
Allgemein 168, 179, 189, 211, 214, 215, 219, 

220–223, 228, 244, 263, 275, 296, 302, 
310, 322, 336, 347, 381, 382, 399, 428

Nationale Verweismechanismen 445, 446
Protokoll der VN gegen die Schleusung 

von Migranten auf dem Land-, See- und 
Luftweg 190

Menschenrechte —  siehe Büro für demokra-
tische Institutionen und Menschenrechte 
(BDIMR)

Menschenrechtsbildung 293, 430

Menschenrechtverteidiger*innen 61, 64, 99

menschliche Dimension —  siehe Ausschuss 
zur menschlichen Dimension;  siehe 
Mechanismen der menschlichen Dimen-
sion

menschliche Kontakte 9, 33, 40, 47, 59, 150

Migration 286, 309, 367, 420 —  siehe auch 
Asyl, Asylrecht; Asylsuchende*r; Flücht-
linge; Freizügigkeit; Vertriebene; Wander-
arbeiter*innen

Minderheiten —  siehe nationale Minderhei-
ten

Mindestgrundsätze der VN für die Behand-
lung von Strafgefangenen 45, 453

Moskauer Mechanismus 134, 145



Index

463

Multikulturalismus 175, 198, 238 —  siehe 
auch Toleranz und Nichtdiskriminierung

Muslime, Intoleranz gegenüber 199, 259, 260, 
292, 320, 343, 396, 403 —  siehe auch Tole-
ranz und Nichtdiskriminierung

N
nationale Menschenrechtsinstitutionen 409, 

454

nationale Minderheiten —  siehe auch 
Gewalt:gegen Minderheiten; Hoher Kom-
missar der KSZE für nationale Minderhei-
ten (HKNM); Roma und Sinti
Allgemein 22, 26, 77, 86, 124, 148
Assimilation gegen deren Willen 70, 88

Nationale Verweismechanismen 445, 446

Nationalismus, aggressiver 111, 125, 130, 133, 
135, 141, 144, 148, 152, 153, 163, 175, 179, 
198, 199, 203, 245, 320, 343, 364 —  siehe 
auch Toleranz und Nichtdiskriminierung

Nationalität/Staatsbürgerschaft 127, 164

NGOs/NROs (nichtstaatliche Organisatio-
nen) —  siehe nichtstaatliche Organisatio-
nen (NGOs/NROs)

Nichteinmischung, Nichtanwendbarkeit des 
Prinzips der 87, 93, 111, 345, 379

nichtstaatliche Organisationen (NGOs/
NROs) 69, 110, 147, 158, 165, 169, 178, 191, 
217, 221, 224, 228, 242, 262, 327

Nichtzurückweisung (non-refoulement) 226

non-refoulement (Nichtzurückweisung) 226

Notstand, öffentlicher —  siehe öffentlicher 
Notstand

O
öffentlicher Notstand 68, 101, 122

Ombudsmänner 103 —  siehe auch nationale 
Menschenrechtsinstitutionen

organisierte Kriminalität 176, 181, 209, 
313 —  siehe auch Übereinkommen der VN 
gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität

P
Parlamentarische Versammlung der 

OSZE 163, 176, 342, 362, 399

Pluralismus, politischer 59, 69, 75, 87, 98, 111, 
159, 163, 320

politische Parteien 60, 62, 68, 69, 239, 
320 —  siehe auch Vereinigungsfreiheit

politischer Pluralismus —  siehe Pluralismus, 
politischer

Pressefreiheit —  siehe Meinungsfreiheit, 
Informationsfreiheit, freie Medien

Privatleben, Achtung des 436, 437
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Bestrafung des Menschenhandels, ins-
besondere des Frauen- und Kinderhan-
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